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ZUSAMMENFASSUNG 

Die gegenständliche Vorlage ergänzt in erster Linie die Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung, DSGVO).  

Die DSGVO stärkt die bestehenden Rechte und soll den Bürgern mehr Kontrolle 

über ihre Daten geben:  

• Es muss beispielsweise besser über die Art und Weise, wie die Daten ver-

arbeitet werden, informiert werden. Diese Informationen müssen klar und 

verständlich sein.  

• Personenbezogene Daten können einfacher von einem Anbieter auf einen 

anderen übertragen werden.  

• Wenn die Betroffenen nicht möchten, dass ihre Daten weiter verarbeitet 

werden und es keine legitimen Gründe für deren Speicherung gibt, müssen 

die Daten gelöscht werden.  

• Unternehmen und Organisationen müssen die nationale Aufsichtsbehörde 

so bald als möglich über schwere Verstösse gegen den Datenschutz infor-

mieren, damit die Nutzer geeignete Massnahmen ergreifen können.  

Durch die DSGVO wird ein einheitliches Regelwerk geschaffen, das die Geschäfts-

tätigkeit im gesamten EWR erleichtert und somit Kosten und Aufwendungen re-

duzieren soll. Unternehmen mit Sitz ausserhalb des EWR müssen denselben Re-

geln folgen, wenn sie Dienstleistungen innerhalb des EWR anbieten. 

Aufbau und Inhalt der Vorlage folgen dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) als Rezeptionsvorlage. Der überwiegende Teil der Vorschriften des neuen 

Datenschutzgesetzes erfüllt zwingende Vorgaben aus der Datenschutz-

Grundverordnung und stellt daher die Minimalvariante der erforderlichen Ergän-

zung derselben dar. Hinzu kommen ein paar Anpassungen an spezifisch liechten-

steinische Schwerpunkte (wie beispielsweise die Regelung hinsichtlich Ahnenfor-



20 

schungsprojekte oder Ergänzungen betreffend den Vorrang von Berufsgeheimnis-

sen). 

Aktuell befindet sich die DSGVO noch im Übernahmeverfahren in das EWR-

Abkommen. Da der nationale Gesetzgebungsprozess hinsichtlich der gegenständ-

lichen Totalrevision des Datenschutzgesetzes voraussichtlich erst per Ende 2018 

abgeschlossen werden kann, sollen mit einer Übergangsgesetzgebung (Bericht 

und Antrag betreffend die Abänderung des Datenschutzgesetzes (Übergangsge-

setzgebung); Nr. 37/2018) Lücken in den wichtigsten Bereichen vermieden wer-

den. So soll beispielsweise die Datenschutzstelle ermächtigt werden, die Kompe-

tenzen auf Basis der DSGVO auszuüben, welche ihr ein Agieren im Rahmen der 

EWR-rechtlichen Zuständigkeiten und Aufgaben erlauben. 

Der Aufgabenbereich und die Befugnisse der nationalen datenschutzrechtlichen 

Aufsichtsbehörden werden unter der DSGVO erweitert und vereinheitlicht. Insbe-

sondere ist im Rahmen des von der DSGVO festgelegten One-Stop-Shop Prinzips 

vorgesehen, dass die nationalen Aufsichtsbehörden als federführende Aufsichts-

behörden tätig werden können.  

Die Datenschutzstelle ist aktuell organisatorisch dem Landtag zugeordnet. Ver-

schiedene Zuständigkeiten innerhalb des Landtags, des Landtagspräsidiums, der 

Geschäftsprüfungskommission und der Regierung bringen Probleme mit sich bzw. 

verkomplizieren das jeweilige Verfahren. Mit dieser Vorlage wird die Daten-

schutzstelle neu als unabhängige und weisungsungebundene Stelle organisato-

risch der Regierung zugeordnet, das bedeutet, dass sie formell als Amtsstelle der 

Landesverwaltung ausgestaltet ist. 

Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-

lung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 

sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 

2008/977/JI des Rates (DSRL-PJ) aus dem Schengen Acquis ist derzeit grundsätz-

lich im geltenden Datenschutzgesetz (DSG) und im Polizeigesetz umgesetzt. Auf-

grund der Aufhebung des geltenden DSG infolge der Übernahme der DSGVO wer-

den die Inhalte der DSRL-PJ in diese Vorlage überführt.  
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Aufgrund der Durchführung der DSGVO (bzw. der Totalrevision des Datenschutz-

gesetzes) und der Umsetzung der DSRL-PJ ergab sich auch Änderungsbedarf hin-

sichtlich bestehender Spezialgesetze. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur 

BETROFFENE STELLEN 

Amtsstellen 

Stabsstellen 

Finanzkontrolle 

Datenschutzstelle  

Landespolizei 

Staatsanwaltschaft  

Gerichte 

Beschwerdekommissionen 

Kommissionen und Beiräte 

Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts 

Landtag 

Gemeinden 
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Vaduz, 08. Mai 2018 

LNR 2018-547 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und 

Antrag betreffend die Totalrevision des Datenschutzgesetzes sowie die Abände-

rung weiterer Gesetze zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Die Richtlinie 95/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr1 (im Folgenden „Daten-

schutzrichtlinie“) bildete gut 20 Jahre lang die Grundlage für die europaweite, 

aber fragmentierte Harmonisierung des Datenschutzrechts.  

Die Datenschutzrichtlinie wurde zu einer Zeit erlassen, in der Big Data und Da-

tenströme im grossen Stil noch kein Thema waren. Sie war sehr allgemein formu-

liert, was ihr eine Anwendbarkeit bis in die heutige Zeit ermöglichte. Seit dem 

Erlass der Datenschutzrichtlinie sind jedoch wegweisende technische, aber auch 

1 ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31.
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wirtschaftliche Entwicklungen und Neuerungen hinzugekommen. Smartphones 

oder das Internet erzeugen eine nie dagewesene Datenflut und führen zu neuen 

Herausforderungen für Gesetzgeber und Anwender. Die Globalisierung fördert 

einen weltweiten Datenaustausch. Dieser Entwicklung hinken bestehende Struk-

turen und rechtliche Grundlagen hinterher. Oft können weder Unternehmen 

noch Betroffene rechtssicher feststellen, wer als Verantwortlicher dafür sorgen 

muss, dass Daten rechtmässig verarbeitet werden. Zudem benötigen Unterneh-

men klare und vorhersehbare Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen sie 

grenzüberschreitend Daten verarbeiten dürfen. Die nationale Fragmentierung 

des Datenschutzrechts erschwert dabei die effektive Rechtsdurchsetzung durch 

Betroffene. Werden ihre Daten beispielsweise grenzüberschreitend in einer 

Cloud verarbeitet, dann unterliegen diese Prozesse oft nicht dem bekannten 

Recht ihrer Heimatstaaten. Zudem werden Personen immer häufiger von ihren 

heimischen Aufsichtsbehörden an die Behörden und Gerichte in anderen Mit-

gliedstaaten verwiesen.  

Um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, wurden die Verordnung (EU) 

2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG2 (Daten-

schutz-Grundverordnung, im Folgenden „DSGVO“) und die Richtlinie (EU) 

2016/680 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde-

ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 

2 ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1.  
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freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 

Rates3 (im Folgenden „DSRL-PJ“) erlassen. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

2.1 DSGVO und die DSRL-PJ als abgestimmtes Reformpaket 

Wie unter Punkt 1 ausgeführt, reagiert die EU mit der DSGVO auf die technischen 

Veränderungen und will den Rechtsrahmen an die Realitäten der globalisierten 

Welt anpassen. Zudem sollen künftig die Zuständigkeiten von Behörden und Ge-

richten klarer geregelt und soll das neue Recht kohärenter von den Mitgliedstaa-

ten durchgesetzt werden. 

Mit der DSGVO schreibt die EU die doppelte Zweckrichtung der Datenschutz-

richtlinie fort: Auch der neue Rechtsrahmen soll einerseits effektiv die Grund-

rechte der Bürger schützen und andererseits den (digitalen) Binnenmarkt för-

dern. Dabei setzt die EU auf Kontinuität – bewährte Grundsätze der Datenschutz-

richtlinie wurden in die DSGVO übernommen.  

Durch die DSGVO wird ein neuer Rechtsrahmen geschaffen, welcher nach erfolg-

ter Übernahme der DSGVO in das EWR-Abkommen auch in Liechtenstein unmit-

telbar anwendbar wird. Trotz aller Harmonisierungsbestrebungen muss die DSG-

VO den Mitgliedstaaten aber Raum für eigene Wertentscheidungen lassen und 

sieht dafür so genannte Öffnungsklauseln in Form von Wahlrechten vor. Diese 

bestehen in vielen Bereichen, die einen weniger starken Bezug zum Binnenmarkt 

haben. Sie geben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, mit nationalen Regeln die 

Vorgaben aus der DSGVO zu konkretisieren bzw. auszugestalten (siehe Punkt 

3.2). 

3 ABI. Nr. L119 vom 04.05.2016 S. 89.  
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Die Datenschutzrichtlinie erfasste nicht den Austausch personenbezogener Da-

ten bei grenzüberschreitenden Strafverfolgungsmassnahmen und bei der Krimi-

nalprävention. Hier galt bislang der – für den Schengen-Acquis relevante – Rah-

menbeschluss 2008/977/JI über den Schutz personenbezogener Daten, die im 

Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verar-

beitet werden4 (im Folgenden „Rahmenbeschluss 2008/977/JI“), der aber nur auf 

eine Mindestharmonisierung gerichtet war. Die Reform des Datenschutzrahmens 

bot dem EU-Gesetzgeber die Chance, die allgemeinen Grundsätze des Daten-

schutzrechts auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zu erweitern, um 

diese auf hohem Niveau stärker als bisher zu harmonisieren. Mit Rücksicht auf 

die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung hat die EU-

Kommission diesen Bereich bereits in ihrem Entwurf aus der DSGVO ausgeklam-

mert und zeitgleich eine – für den Schengen-Acquis relevante – eigenständige 

DSRL-PJ vorgeschlagen, welche mit der DSGVO ein abgestimmtes Reformpaket 

bildet.  

Die DSRL-PJ ist nicht EWR-relevant. Sie bedarf aber einer Umsetzung ins inner-

staatliche Recht aufgrund der Übernahme in den Schengen-Acquis. Nachdem der 

Rahmenbeschluss 2008/977/JI bisher im Datenschutzgesetz vom 14. März 20025

(im Folgenden „geltendes DSG“) und in Spezialgesetzen umgesetzt war, soll die 

DSRL-PJ in einem eigenen Kapitel (Kapitel III) im Rahmen gegenständlichen Vor-

lage umgesetzt werden.  

Angesichts des oben Ausgeführten ist das geltende DSG einer Totalrevision zu 

unterziehen. Dies sichert auch ein reibungsloses Zusammenspiel der DSGVO und 

der DSRL-PJ mit dem liechtensteinischen Datenschutzrecht. Weiterer Ände-

4  ABI. Nr. L 350 vom 27.11.2008 S. 60.  
5 LGBl. 2002 Nr. 55. 
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rungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der bestehenden Spezialgesetze als Folge der 

Änderungen im allgemeinen Datenschutzrecht. 

2.2 Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz als Rezeptionsvorlage 

Für die Totalrevision des Datenschutzgesetzes wird das deutsche Bundesdaten-

schutzgesetz6 (im Folgenden „BDSG“) als Rezeptionsvorlage herangezogen. 

Deutschland nimmt europaweit eine Vorreiterrolle im Datenschutz ein. Hessen 

erliess schon 1970 das erste Datenschutzgesetz der Welt. Bereits im Jahre 1983 

schöpfte das deutsche Bundesverfassungsgericht in seinem grundlegenden 

Volkszählungsurteil das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus und 

schuf damit das verfassungsrechtliche Fundament für den Datenschutz in der 

Bundesrepublik Deutschland. Schon mit der Umsetzung der Datenschutzrichtlinie 

strebte Deutschland einen umfassenden Rechtsrahmen an. Auch in Zusammen-

hang mit der DSGVO verfolgt Deutschland den eigeschlagenen Weg weiter und 

hat ein mit der DSGVO und DSRL-PJ gut abgestimmtes Durchführungsgesetz er-

arbeitet. Hinzu kommt, dass Deutschland schon heute eine ausführliche Recht-

sprechung wie auch umfangreiche Sekundärliteratur aufweist.  

Es wurde auch die Abstützung auf die österreichische Rechtslage geprüft. Hierzu 

ist festzuhalten, dass die verabschiedeten Bestimmungen zur Umsetzung der 

DSGVO in Österreich in einem abgekürzten Gesetzesverfahren beraten wurden. 

In der Literatur haben kritische Stimmen bereits auf gewisse Mängel des öster-

reichischen Gesetzes aufmerksam gemacht und zur Korrektur des selbigen aufge-

rufen.7 Sekundärliteratur besteht in Österreich nicht im selben umfangreichen 

Masse wie in Deutschland. Für Österreich als Rezeptionsvorlage sprechen die 

6 Siehe BGBl. I S. 2097: 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2097.pdf 

7 Vgl. Knyrim, Reparatur des neuen DSG politisch möglich?, Dako 2017/60, S. 97. 
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gemeinsamen Regelungen des Verfahrensrechts (ZPO, StPO, LVG). Allerdings ist 

darauf hinzuweisen, dass es sich im Bereich des Datenschutzes nicht um „Verfah-

rensregelungen“ handelt, sondern um ein eigentliches Spezialgesetz. So stützt 

sich das geltende DSG auf die vergleichbaren Regelungen in der Schweiz und 

nicht auf diejenigen in Österreich ab. Die vergleichbaren Regelungen in der 

Schweiz sind nicht mehr als Rezeptionsvorlage für die Totalrevision des DSG ge-

eignet, da die DSGVO in der Schweiz nicht zur Anwendung gelangt (siehe Punkt 

2.4) und mit der Totalrevision des Datenschutzgesetzes in der Schweiz nur eine 

„Annährung“8 an den europäischen Rechtsbestand erfolgt. 

Aus diesen Gründen ist die Regierung der Auffassung, dass es sich bei der deut-

schen Rezeptionsvorlage um ein ausgewogenes Gesetz handelt, welches interna-

tional und insbesondere auch auf EU-Ebene einen ausgezeichneten Ruf geniesst. 

Mit der Nutzung des deutschen BDSG als Rezeptionsvorlage soll eine Abstützung 

auf die fundierten Kenntnisse und die Erfahrung Deutschlands im Bereich Daten-

schutz ermöglicht werden. Zudem gestattet die Rezeptionsvorlage das Referen-

zieren auf unzählige deutsche Entscheide und Materialien. 

2.3 Kontext der Gesetzesvorlage 

Mit der Rechtsform der Verordnung hat der europäische Gesetzgeber zum weit-

reichendsten Mittel der Harmonisierung gegriffen. Mit ihrer allgemeinen Geltung 

schafft die DSGVO generell-abstrakte Regeln und entspricht damit den Gesetzen 

auf nationaler Ebene. Anders als Richtlinien sind Verordnungen nicht nur hin-

sichtlich des zu erreichenden Ziels, sondern in allen ihren Teilen verbindlich und 

gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Durch die DSGVO wird das europäi-

sche Datenschutzrecht daher in der EU und durch Übernahme in das EWR-

8 Siehe dazu: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html. 
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Abkommen auch in Liechtenstein unmittelbar geltendes Recht, ohne dass es wei-

terer Umsetzungsakte bedarf (Transformationsverbot).  

Trotz der direkten Anwendbarkeit der DSGVO nach Übernahme in das EWR-

Abkommen bestehen so genannte Öffnungsklauseln (siehe Punkt 3.2), welche 

den Mitgliedstaaten ermöglichen, im nationalen Recht entsprechende Regelun-

gen zu treffen.  

Darüber hinaus verlangt die DSRL-PJ eine nationale Umsetzung. Im Rahmen die-

ser Umsetzung wurde versucht, für Liechtenstein eine bestmöglich angepasste 

Verankerung im nationalen Recht zu schaffen. Dies soll auch Belastungen für den 

Rechtsunterworfenen9 mindern. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Kohärenz 

wird der Umsetzungsstandard der DSRL-PJ demjenigen der DSGVO angepasst.  

Der Grundsatz, wonach gesetzliche Spezialbestimmungen, welche Datenschutz-

aspekte regeln, den allgemeinen Bestimmungen dieser Vorlage vorgehen (lex 

specialis derogat legi generali), gilt auch hier, solange die DSGVO die Frage nicht 

abschliessend regelt.  

Diese verschiedenen Aspekte führen dazu, dass zu gewissen Bereichen und Fra-

gestellungen folgende Grundlagen parallel berücksichtig werden müssen: 

• DSGVO; 

• Übernahmebeschluss in das EWR-Abkommen; 

• Datenschutzgesetz; 

• Datenschutzregelungen in Spezialgesetzen; 

9 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet, jedoch sind unter den 
verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen Angehörige des männlichen und weiblichen Ge-
schlechts zu verstehen. 



30 

• DSRL-PJ für Auslegungsfragen im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit. 

2.4 Verhältnis zur Schweiz 

Da die Schweiz kein EU- und kein EWR/EFTA-Mitgliedsstaat ist, wird die DSGVO 

für die Schweiz nicht unmittelbar verbindlich. Gegenüber der Datenschutzrichtli-

nie wurde der Anwendungsbereich der DSGVO aber erweitert: Er führt zu einer 

extraterritorialen Anwendung. D.h., die DSGVO gilt für das Verarbeiten von Da-

ten natürlicher Personen ungeachtet der Staatsangehörigkeit oder des Wohnorts 

dieser Personen. Das bedeutet beispielsweise, dass wenn personenbezogene 

Daten einer natürlichen Person mit Wohnsitz in der Schweiz in einem Mitglied-

staat der EU verarbeitet werden, fallen diese in den Anwendungsbereich der 

DSGVO. Somit wird die DSGVO auf eine Vielzahl von Schweizer Bürger oder in der 

Schweiz wohnhafte Personen mit anderen Nationalitäten und Schweizer Unter-

nehmen direkte Auswirkungen haben.10

In der Schweiz laufen derzeit Bestrebungen, das Datenschutzgesetz zu revidie-

ren. Der Datenschutz soll an das Internet-Zeitalter angepasst und die Stellung der 

Bürger gestärkt werden. Parallel dazu soll das Schweizer Recht an die Entwick-

lungen in der EU und im Europarat angepasst und die freie Datenübermittlung 

zwischen Schweizer Unternehmen und solchen in der EU weiterhin sichergestellt 

werden. Der Bundesrat hat am 15. September 2017 eine entsprechende Bot-

schaft verabschiedet11. Zuletzt hat die Staatspolitische Kommission des National-

rates am 13. April 2018 beschlossen, die Vorlage aufzuteilen und, wegen der 

10 Vgl. hierzu „Die EU-Datenschutzgrundverordnung und ihre Auswirkungen auf die Schweiz“ unter  
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/dokumentation/rechtliche-
grundlagen/Datenschutz%20-%20International/DSGVO.html. 

11 https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html. 
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durch die Schengen-Verträge vorgesehenen Umsetzungsfrist, die Umsetzung der 

DSRL-PJ vorab zu beraten12. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Allgemeines 

Wie ausgeführt, ist die DSGVO nach Übernahme in das EWR-Abkommen in Liech-

tenstein direkt anwendbar. Allerdings sieht die DSGVO so genannte Öffnungs-

klauseln vor. Sie geben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, mit nationalen Re-

geln die Vorgaben aus der DSGVO zu konkretisieren bzw. auszugestalten. Diese 

Ausgestaltung erfolgt durch die gegenständliche Vorlage. Zudem wird, wie be-

reits erwähnt, eine Umsetzung der DSRL-PJ vorgenommen. Insgesamt wurde 

dabei dem Gedanken einer „Minimalumsetzung“ gefolgt und nur das im nationa-

len Recht verankert, was aufgrund der europarechtlichen Vorgaben auch einer 

Regelung bedarf. 

Die Vorlage beinhaltet damit folgende Schwerpunkte: 

• Allgemeine Bestimmungen und Grundprinzipien, wie Begriffsbestimmun-

gen, Rechtsgrundlagen für Verarbeitungen personenbezogener Daten, Re-

gelungen für Datenschutzbeauftragte, Rechte betroffener Personen und 

Rechtsbehelfe. 

• Schaffung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde: Diese wird neu als unab-

hängige und weisungsungebundene Stelle organisatorisch der Regierung 

zugeordnet, das bedeutet, formal als Amtsstelle ausgestaltet. Dabei wird 

die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde gesetzlich sichergestellt. 

• Internationale Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. 

12 Siehe: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059. 
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• Durchführungsbestimmungen für Datenverarbeitungen, die unter die DSG-

VO fallen. 

• Durchführungsbestimmungen für Datenverarbeitungen, die unter die 

DSRL-PJ fallen. 

• Regelungen für Datenverarbeitungen ausserhalb des Anwendungsbereichs 

der DSGVO und der DSRL-PJ (beispielsweise Staatsschutz). 

• Sanktionen und Bussen: In der DSGVO sind Bussen vorgesehen, welche 

wirksam, verhältnismässig und abschreckend sein müssen. Dies kann im 

Extremfall bei Unternehmen bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten 

Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres ausmachen (siehe 

hierzu Art. 40 ff. der Gesetzesvorlage). 

• Bereinigung von Unstimmigkeiten: Beispielsweise heissen alle betriebli-

chen/behördlichen Datenschutzverantwortliche neu Datenschutzbeauf-

tragte. Dieser Titel stand bisher dem Leiter der Datenschutzstelle zu, je-

doch gab es in der Praxis immer wieder Fälle von falschen Benennungen 

(siehe hierzu Erläuterungen zu Art. 12 der Gesetzesvorlage). 

• Anpassung weiterer betroffener Gesetze. 

3.2 Öffnungsklauseln 

Die Öffnungsklauseln lassen sich wie folgt unterscheiden: 

- Allgemein:  

Die Klausel erlaubt es einem Staat, in einem breiten Bereich eigene Best-

immungen zu setzen. Beispiel: Art. 23 DSGVO. 

- Spezifisch: 

Die Klausel erlaubt es einem Staat, in einem genau vorgegebenen Punkt ei-

ne eigene Bestimmung zu setzen. Beispiel: Art. 8 Abs. 1 DSGVO. 
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- Fakultativ: 

Die Klausel erlaubt es einem Staat, zum Thema selbst gesetzgeberisch tätig 

zu werden, er muss aber nicht. 

- Obligatorisch: 

Die Klausel verlangt vom Staat, zum Thema gesetzgeberisch tätig zu wer-

den und eine Bestimmung zu schaffen. 

- Echt: 

Die Klausel ermächtigt den Staat zu selbständigem Handeln und damit zur 

Schaffung einer eigenen Bestimmung. 

- Unecht: 

Die Klausel ermächtigt den Staat unter Verweis auf eine anderweitig in der 

Verordnung angelegte Handlungsbefugnis zur begrenzten Ausgestaltung 

einer Bestimmung im Rahmen jener Handlungsbefugnis. 

Innerhalb dieser Unterscheidung stehen je nach den Vorgaben der jeweiligen 

Klausel als Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

- die Konkretisierung (die nähere Bestimmung der jeweiligen DSGVO-

Regelung durch nationales Recht), 

- die Ergänzung (eine Vervollständigung der DSGVO-Regelungen durch nati-

onales Recht) und  

- die Modifikation (die Möglichkeit der Abweichung vom Regelungsinhalt der 

DSGVO-Norm durch nationales Recht). 

Auch Kombinationen sind möglich. 
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Es bestehen folgende Öffnungsklauseln: 

Bestimmung Inhalt echt / unecht fakultativ / obligato-
risch 

Art. 4 Ziff. 7 Zuweisung der Rolle des Verantwortlichen echt; Einzelfall fakultativ 

Art. 4 Ziff. 9 Behörden keine "Empfänger", wenn Untersuchungs-
auftrag nach nationalem Recht 

unecht fakultativ 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 
i.V.m. Abs. 2 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung bei gesetzlicher 
Verpflichtung 

unecht fakultativ 

Art. 6 Abs. 1 Bst. e 
i.V.m. Abs. 2 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung bei Ausübung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse oder öffentlicher 
Gewalt 

unecht fakultativ 

Art. 6 Abs. 4 Ausnahme vom Grundsatz der Zweckbindung bei 
gesetzlicher Grundlage für Verarbeitung 

unecht fakultativ 

Art. 8 Abs. 2 Altersgrenze für Einwilligung eines Kindes echt fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. a Grenzen der Einwilligung in die Verarbeitung sensibler 
Daten 

echt fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. b Arbeits- und Sozialrecht als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung sensibler Daten 

unecht fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. g Nationale Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sen-
sibler Daten 

unecht fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. h 
i.V.m. Abs.. 3 

Normen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und 
Arbeitsmedizin als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung sensibler Daten 

unecht fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. i Normen im Bereich der öffentlichen Gesundheit als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sensibler Daten 

unecht fakultativ 

Art. 9 Abs. 2 Bst. j Archivzwecke, Forschungszwecke und statistische 
Zwecke als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
sensibler Daten 

unecht fakultativ 

Art. 9 Abs. 4 Bedingungen und Beschränkungen für die Verarbei-
tung von genetischen, biometrischen oder Gesund-
heitsdaten 

echt fakultativ 

Art. 10 Ausnahmen vom allgemeinen Verbot der Verarbei-
tung strafrechtlich relevanter Daten 

echt fakultativ 

Art. 14 Abs. 5 Bst. c Ausnahme von Informationspflicht, wenn Verarbei-
tung im nationalen Recht ausdrücklich vorgesehen 

unecht fakultativ 

Art. 14 Abs. 5 Bst. d Ausnahme von Informationspflicht bei Berufsgeheim-
nis nach nationalem Recht 

unecht fakultativ 

Art. 17 Abs. 1 Bst. e Besondere Löschungspflicht unecht fakultativ 

Art. 17 Abs. 3 Bst. b Ausnahmen von der Löschungspflicht unecht fakultativ 

Art. 22 Abs. 2 Bst. b Zulässigkeit von automatisierten Entscheidungen und 
Profiling 

echt fakultativ 

Art. 23  Beschränkungen der Betroffenenrechte echt fakultativ 
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Art. 26 Abs. 1 Zuteilung der Aufgaben an gemeinsam Verantwortli-
che im Einzelfall 

echt; Einzelfall fakultativ 

Art. 28 Abs. 3 Satz 1 Auftragsverarbeitung auf gesetzlicher Grundlage im 
Einzelfall 

echt; Einzelfall fakultativ 

Art. 28 Abs. 3 Bst. a 
HS 1 

Pflichten zur Datenverarbeitung für Auftragsverarbei-
ter 

unecht fakultativ 

Art. 28 Abs. 3 Bst. a 
HS 2 

Untersagung der Information des Verantwortlichen 
über Verarbeitung durch Auftragsverarbeiter 

unecht fakultativ 

Art. 28 Abs. 3 Bst. g Speicherpflicht für Auftragsverarbeiter unecht fakultativ 

Art. 28 Abs. 4 Sub-Auftragsverarbeitung auf gesetzlicher Grundlage 
im Einzelfall 

echt; Einzelfall fakultativ 

Art. 29 und 
Art. 32 Abs. 4 

Ausnahme von Weisungsgebundenheit des Auf-
tragsverarbeiters und unterstellter Personen 

unecht fakultativ 

Art. 35 Abs. 10 Ausnahme von Pflicht zur Folgenabschätzung bei 
gesetzlicher Grundlage der Verarbeitung 

echt; Einzelfall fakultativ 

Art. 36 Abs. 5 Besondere Pflicht zur Konsultation der Aufsichtsbe-
hörde sowie Genehmigungsvorbehalt 

echt fakultativ 

Art. 37 Abs. 4 Besondere Pflicht zur Benennung eines Datenschutz-
beauftragten (DSBA) 

echt fakultativ 

Art. 43 Abs. 1 Benennung einer Akkreditierungsstelle echt obligatorisch 

Art. 49 Abs. 1 Bst. d 
i.V.m. Abs. 4 

Anerkennung eines öffentlichen Interesses an einer 
Datenübermittlung in ein Drittland 

unecht fakultativ 

Art. 49 Abs. 1 Bst. g Übermittlung aus öffentlichen Registern unecht fakultativ 

Art. 49 Abs. 5 Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Da-
tenkategorien an Drittländer 

echt fakultativ 

Art. 51 Abs. 3 
i.V.m. Art. 68 Abs. 4 

Regelungen im Falle einer Mehrzahl von Aufsichtsbe-
hörden 

echt obligatorisch 

Art. 52 Abs. 4  Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen für die 
Aufsichtsbehörde 

echt obligatorisch 

Art. 52 Abs. 5 Personal der Aufsichtsbehörde echt obligatorisch 

Art. 52 Abs. 6 Finanzkontrolle der Aufsichtsbehörde echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 1 Bst. a 
i.V.m. Art. 51 Abs. 1 

Errichtung einer Aufsichtsbehörde und Zuweisung der 
Zuständigkeit zur Vollziehung der DSGVO 

echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 2 Bst. b 
i.V.m. Art. 53 Abs. 2 

Voraussetzungen für die Ernennung der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde 

echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 1 Bst. c 
i.V.m. Art. 53 Abs. 1 

Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde 

echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 1 Bst. d 
i.V.m. Art. 53 Abs. 3 

Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 1 Bst. e Wiederernennung eines Mitglieds der Aufsichtsbe-
hörde 

echt obligatorisch 
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Art. 54 Abs. 1 Bst. f 
i.V.m. Art. 52 Abs. 3,
Art. 53 Abs. 3 und 4 

Pflichten der Mitglieder und Bediensteten der Auf-
sichtsbehörde, Unvereinbarkeiten, Regeln über Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses 

echt obligatorisch 

Art. 54 Abs. 2 Amtsverschwiegenheit echt obligatorisch 

Art. 55 Abs. 3 
i.V.m. ErwGr 20 

Einrichtung besonderer Stellen zur Aufsicht über die 
Datenverarbeitung durch Gerichte 

echt fakultativ 

Art. 57 Abs. 1 Bst. c Regelung der Beratungstätigkeit der Aufsichtsbehörde 
gegenüber Parlament und Regierung 

echt obligatorisch 

Art. 58 Abs. 1 Bst. f Zugang zu Geschäftsräumen erhalten echt fakultativ 

Art. 58 Abs. 3 Bst. b Stellungnahmen der Aufsichtsbehörde an nicht-
öffentliche Stellen und die Öffentlichkeit 

echt fakultativ 

Art. 58 Abs. 4 Verfahrensrecht und Rechtsbehelfe gegen Aufsichts-
behörde 

echt obligatorisch 

Art. 58 Abs. 5 Klags- und Anzeigerecht der Aufsichtsbehörde echt obligatorisch 

Art. 58 Abs. 6 Zusätzliche Befugnisse der Aufsichtsbehörde echt fakultativ 

Art. 59 Satz 2 Benennung zusätzlicher Behörden, an welche der 
Tätigkeitsbericht der Aufsichtsbehörde zu übermitteln 
ist 

echt teilw. obligatorisch / 
fakultativ 

Art. 62 Abs. 3 Satz 1 
HS 1 

Regelung der Übertragung von Untersuchungsbefug-
nissen an Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten 

echt obligatorisch 

Art. 62 Abs. 3 Satz 1 
HS 2 

Gestattung der Ausübung von Untersuchungsbefug-
nissen durch Aufsichtsbehörden anderer Mitglied-
staaten nach ihrem jeweiligen nationalen Recht 

echt fakultativ 

Art. 80 Abs. 2 Verbandsklagebefugnis echt fakultativ 

Art. 83 Abs. 7 Festlegung, ob Geldbussen gegen Behörden und 
öffentliche Stellen verhängt werden können 

echt fakultativ 

Art. 83 Abs. 8 Verfahren für die Verhängung von Geldbussen, ein-
schliesslich Rechtsbehelfe 

echt obligatorisch 

Art. 83 Abs. 9 Sonderregelung für Dänemark und Estland, wo Geld-
bussen nicht von einer Verwaltungsbehörde verhängt 
werden können  

echt fakultativ 

Art. 84 Zusätzliche Sanktionen, insbesondere für in Art. 83 
nicht genannte Verstösse 

echt obligatorisch 

Art. 85 Abs. 1 Herstellung der Konformität der DSGVO mit dem 
Grundrecht auf freie Meinungsäusserung und Infor-
mationsfreiheit  

echt obligatorisch 

Art. 85 Abs. 2 Abweichungen und Ausnahmen von der DSGVO für 
die Verarbeitung zu journalistischen, wissenschaftli-
chen, künstlerischen oder literarischen Zwecken 

echt obligatorisch 

Art. 86 Zulässigkeit des Zugangs zu amtlichen Dokumenten  unecht fakultativ 
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Art. 87 Zulässigkeit der Verarbeitung nationaler Kennziffern  echt fakultativ 

Art. 88 Arbeitnehmerdatenschutz echt fakultativ 

Art. 89 Abs. 2 Ausnahmen von bestimmten Betroffenenrechten bei 
Verarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken 

echt fakultativ 

Art. 89 Abs. 3 Ausnahmen von bestimmten Betroffenenrechten bei 
Verarbeitung zu Archivzwecken 

echt fakultativ 

Art. 90 Abs. 1 Regelung der Ausübung der Befugnisse der Aufsichts-
behörde gegenüber Berufsgeheimnisträgern 

echt fakultativ 

Art. 91 Schaffung spezifischer Aufsichtsbehörden für Kirchen 
und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften 

echt fakultativ 

3.3 Arbeitsgruppe DSGVO 

Zur Abklärung der Frage, von welchen Öffnungsklauseln und in welcher Form 

Gebrauch gemacht werden soll, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese be-

stand aus Vertretern der Wirtschaftskammer, des Vereins unabhängiger Vermö-

gensverwalter, des Verbands der Personen nach Art. 180a PGR, der Liechtenstei-

nischen Treuhandkammer, der Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-

Vereinigung, des Liechtensteinischen Bankenverbands, der Liechtensteinischen 

Rechtsanwaltskammer, des Liechtensteinischen Versicherungsverbands, der 

Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, des Liechtensteinischen An-

lagefondsverbands, der Datenschutzstelle, der Stabsstelle EWR sowie des Amts 

für Justiz. In dieser Konstellation wurden die einzelnen Öffnungsklauseln in Bezug 

auf die nationalen Bedürfnisse und Ausgestaltungsmöglichkeiten besprochen. 

Die Öffnungsklauseln wurden grundsätzlich entsprechend der Rezeptionsvorlage 

übernommen. Nach Absprache mit der Arbeitsgruppe wird in den folgenden Fäl-

len von der Rezeptionsvorlage abgewichen: 

• Art. 22 Abs. 2 Bst. b DSGVO: Die Arbeitsgruppe sah hier Handlungsbedarf 

(siehe dazu Art. 41 und 42 der Gesetzesvorlage). 
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• Art. 37 Abs. 4 DSGVO: Hierzu sah die Arbeitsgruppe keinen Handlungsbe-

darf. Die Rezeptionsvorlage sieht in § 38 eine Durchführungsbestimmung 

vor, welche nicht übernommen wird. 

Wenn von den Bestimmungen der Rezeptionsvorlage abgewichen wurde, wird in 

den Erläuterungen darauf hingewiesen.  

3.4 Verweise auf deutsches Bundesdatenschutzgesetz 

Die Schaffung von Durchführungsbestimmungen zur DSGVO und die Umsetzung 

der DSRL-PJ bedingen eine Totalrevision des geltenden DSG.  

Da das BDSG als Rezeptionsvorlage (siehe Punkt 2.2) stark auf dem bisher gel-

tenden Bundesdatenschutzgesetz13 (im Folgenden „geltendes BDSG“) aufbaut, 

wurde in den Erläuterungen dazu jeweils auf die Änderung bzw. Neuerung ver-

wiesen. Zudem wird in den Erläuterungen der Vollständigkeit halber und zur Er-

leichterung der Recherche und Auslegung in relevanten Punkten jeweils auf die 

Herkunft der Regelung verwiesen. 

4. VERNEHMLASSUNG 

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 hat die Regierung den Vernehmlassungs-

bericht betreffend die Totalrevision des Datenschutzgesetzes sowie die Abände-

rung weiterer Gesetze verabschiedet und an nachfolgende Vernehmlassungsteil-

nehmer zur Stellungnahme bis zum 28. Februar 2018 übermittelt: 

• alle Gemeinden 

• Fürstliches Landgericht 

13 Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 66), das zuletzt durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 
geändert worden ist.
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• Fürstliches Obergericht 

• Fürstlicher Oberster Gerichtshof 

• Staatsgerichtshof 

• Verwaltungsgerichtshof 

• Staatsanwaltschaft 

• Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung 

• Wirtschaftskammer Liechtenstein für Gewerbe, Handel und Dienstleistung 

• Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein 

• VP180a – Verband der Personen nach Art. 180a PGR 

• Vereinigung Bäuerlicher Organisationen (VBO) 

• Vereinigung der Buchhalter, Büchersachverständigen und Steuerberater in 

Liechtenstein 

• Liechtensteinischer Versicherungsverband 

• Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

• Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

• Liechtensteinische Ingenieur- und Architektenvereinigung 

• Liechtensteinischer Bankenverband 

• Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband 

• Liechtensteinischer Anlagefondsverband 

• Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen 

• Liechtensteinische Treuhandkammer 

• Liechtensteinischer Patentanwaltsverband 

• Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker 
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• Finanzkontrolle 

• Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten 

• FMA-Beschwerdekommission 

• Landessteuerkommission 

• Datenschutzkommission 

• Stiftung Liechtensteinischer Entwicklungsdienst 

• Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein 

• Universität Liechtenstein 

• Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 

• Kulturstiftung Liechtenstein 

• Kunstmuseum Liechtenstein 

• Kunstschule Liechtenstein 

• Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe 

• Liechtensteinische Landesbibliothek 

• Liechtensteinisches Landesmuseum 

• Liechtensteinisches Landesspital 

• Liechtensteinische Musikschule 

• Liechtensteinische AHV-IV-FAK 

• Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten 

• Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

• Liechtensteinische Gasversorgung 

• Liechtensteinische Kraftwerke 

• Liechtenstein Marketing 
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• Liechtensteinischer Rundfunk 

• Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil 

• Liechtensteinische Post AG 

• Telecom Liechtenstein AG 

• Amnesty International Liechtenstein 

• Verein für Menschenrechte 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmer haben auf eine Stellungnahme verzichtet: 

Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband, FMA-Beschwerdekommission, 

Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, Liechtensteinischer Entwicklungs-

dienst, Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker, Liechtensteinischer 

Rundfunk, Liechtensteinischer Patentanwaltsverband, Beschwerdekommission 

für Verwaltungsangelegenheiten, Liechtensteinische Ingenieur- und Architekten-

vereinigung.  

Der Verband der Personen nach Art. 180a PGR verzichtet auf eine eigene Stel-

lungnahme und schliesst sich den Ausführungen der Liechtensteinischen Treu-

handkammer in allen Punkten an. Auch die Liechtensteinische Post AG gibt keine 

eigenständige Stellungnahme ab, sondern verweist grundsätzlich auf die Stel-

lungnahme der Schweizerischen Post AG. Letztere verweist allgemein auf die 

spezielle Situation im Post- und Zahlungsverkehrsraum zwischen Liechtenstein 

und der Schweiz, d.h. eine Thematik welche im Rahmen dieser Vorlage nicht er-

fasst werden kann. Die zuständigen Ministerien wurden aber entsprechend in-

formiert und werden sich des Themas annehmen. 

Folgende Vereinigungen, Institutionen und private Vernehmlassungsteilnehmer 

haben die Möglichkeit zur inhaltlichen Stellungnahme genutzt: Liechtensteini-

sche Kraftwerke, Liechtensteinische Landesbibliothek, Kulturstiftung Liechten-

stein, AHV-IV-FAK-Anstalten, Wirtschaftskammer Liechtenstein für Gewerbe, 
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Handel und Dienstleistung, Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, 

Liechtensteinische Treuhandkammer, Liechtensteinischer Bankenverband, Liech-

tensteinische Rechtsanwaltskammer, Liechtensteinischer Versicherungsverband, 

Liechtensteinischer Anlagefondsverband, Verein unabhängiger Vermögensver-

walter in Liechtenstein, Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftun-

gen (e.V.), Liechtensteinischer Krankenkassenverband, Liechtensteinischer Pen-

sionskassenverband, Verein labormedizinischer Diagnostiker, Marxer & Partner 

Rechtsanwälte, Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Amnesty Internatio-

nal Liechtenstein, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein, die Gemein-

den Vaduz, Eschen, Ruggell, Mauren, Schaan, Schellenberg, Planken, Balzers, 

Triesenberg, Triesen und Gamprin/Bendern, Datenschutzkommission, Daten-

schutzstelle, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Finanzkontrolle, Staatsanwalt-

schaft, Fürstliches Landgericht, Fürstliches Obergericht, Fürstlicher Oberster Ge-

richtshof.  

In den Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmer wurden verschiedene 

Anpassungs‐ und Korrekturvorschläge in Bezug auf einzelne Bestimmungen oder 

die Erläuterungen angebracht. Diese werden im Einzelnen bei den betreffenden 

Bestimmungen behandelt. 

Es wurden auch einige generelle Anmerkungen eingebracht, die nachfolgend 

behandelt und, soweit dies inhaltlich erforderlich ist, kommentiert werden.  

Der Liechtensteinische ArbeitnehmerInnenverband führt aus, dass aus seiner 

Sicht nichts gegen die geplante Totalrevision des DSG sowie die Abänderung wei-

terer Gesetze spreche.  

Auch der Verein für Menschenrechte in Liechtenstein begrüsst die Vorlage sowie 

die Einführung der DSGVO. Er unterstützt die Schaffung einer unabhängigen Auf-
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sichtsbehörde und geht davon aus, dass die Unabhängigkeit der Datenschutzstel-

le trotz neuer Zuordnung zur Regierung gewahrt und weiter gefestigt werde. 

Amnesty International Liechtenstein unterstützt die Zielsetzung, das geltende 

DSG aufgrund der gesellschaftlichen und insbesondere der technischen Entwick-

lungen anzupassen. Die Einführung konkreter Sanktionsmöglichkeiten zeige, dass 

EU und EWR/EFTA-Staaten mit der Übernahme der DSGVO den Schutz der Pri-

vatsphäre der Bürger stärken möchten. Amnesty International Liechtenstein 

führt weiter aus, dass auch die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Durchführung der 

Öffnungsklauseln begrüsst werde, da nur eine breite Diskussion zu guten Ergeb-

nissen führe. Hinterfragt wird in diesem Zusammenhang, weshalb nicht auch 

Gesellschafts- und Interessengruppen eingeladen worden seien, wie beispiels-

weise der Arbeitnehmerverband, Behindertenverband, Flay, der Verein für Men-

schenrechte oder eben auch Amnesty International. 

Auch der Verein labormedizinischer Diagnostiker bedauert, dass kein Vertreter 

des Gesundheitswesens zur Vernehmlassung eingeladen und dass die Gesetzes-

vorlage ohne Mitwirken des Gesundheitsbereiches geschaffen worden sei.  

Bei Gesetzgebungsprojekten wird grundsätzlich versucht, die vordringlich von 

einem Gesetzesprojekt Betroffenen direkt miteinzubeziehen. Auch beim vorlie-

genden Projekt wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe ein weiter Kreis miteinbe-

zogen (siehe Punkt 3.3). Es würde aber den Rahmen von Arbeitsgruppen spren-

gen bzw. wäre der Effizienz derselben abträglich, wenn alle Interessensgruppen 

im Land bei jedem Gesetzesprojekt einbezogen würden. Um aber jedem eine 

Möglichkeit zu geben, seine Sichtweise einzubringen, sind Vernehmlassungsver-

fahren vorgesehen. Zudem wurden Vertreter des Gesundheitswesens im Rahmen 

einer Sondersitzung betreffend Wissenschaft und Forschung eingeladen.  
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Das Fürstliche Obergericht äussert sich – wie auch einige andere Vernehmlas-

sungsteilnehmer – kritisch zur Entscheidung der Regierung, das deutsche BDSG 

als Rezeptionsvorlage heranzuziehen. Zwar möge es sein, dass es zum deutschen 

BDSG umfangreiche Judikatur gebe, jedoch richte sich diese immer wieder am 

nationalen Recht aus, sodass letztlich kaum ein Gewinn für den Rechtsanwender 

zu erzielen sei, sondern möglicherweise Probleme generiert würden.  

Auch die Staatsanwaltschaft stellt die Entscheidung, das (neue) BDSG als Rezep-

tionsvorlage heranzuziehen, in Frage. Im Gegensatz zum in der liechtensteini-

schen Rechtsordnung vielfach rezipierten österreichischen Recht unterscheide 

sich das deutsche Recht bezogen auf seine Gesetzessystematik und die verwen-

deten Begrifflichkeiten stark von der liechtensteinischen Rechtsordnung. Die 

Staatsanwaltschaft führt weiter aus, dass systematische Differenzen zwischen 

dem deutschen und dem liechtensteinischen Recht im Zuge der Ausarbeitung der 

Gesetzesvorlage nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Diesbezüglich 

bestehe jedenfalls Anpassungsbedarf, um zu verhindern, dass die Gesetzesvorla-

ge aufgrund eines Rezeptionsbruchs zu einem von der deutschen Gesetzessys-

tematik geprägten Fremdkörper in der liechtensteinischen Rechtsordnung mutie-

re.  

Hierzu darf im Grundsatz auf die Ausführungen unter Punkt 2.2 verwiesen wer-

den. Die Regierung ist sich der Problematik bewusst und hat daher diverse Anpas-

sungen vorgenommen, damit sich die Gesetzesvorlage in das liechtensteinische 

Rechtssystem einfügt.  

Einige Vernehmlassungsteilnehmer, so beispielsweise der Liechtensteinische 

Bankenverband, bringen vor, dass unbedingt auch spezialgesetzliche Anpassun-

gen im Rahmen des Gesetzgebungsprojektes berücksichtigt werden müssten. 

Zudem wird um eine Ergänzung der Erläuterungen gebeten. Auch wird eine Um-

stellung von Begrifflichkeiten mehrfach angeregt. 
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Die Regierung hat die zwingend erforderlichen, spezialgesetzlichen Anpassungen 

als Teil dieser Vorlage vorbereitet. Ebenso wurden die Erläuterungen ergänzt und 

präzisiert. Hinsichtlich der Begrifflichkeiten erfolgte eine Bereinigung und – so-

weit als möglich – eine Anpassung an die liechtensteinische Terminologie. Es ist 

allerdings darauf hinzuweisen, dass die Terminologie grundsätzlich von der DSG-

VO vorgegeben wird. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG bringt vor, dass der Begriff „Öff-

nungsklauseln“ irreführend sei. Sie gäben nur die Möglichkeit, im nationalen 

Recht eine Konkretisierung zu schaffen. Von der DSGVO könne nicht abgewichen 

werden. Daher sollte auch vielmehr der Begriff „Spezifizierungsklauseln“ ver-

wendet werden. 

Der Begriff „Öffnungsklauseln“ wurde gleichsam mit der Rezeptionsvorlage aus 

Deutschland übernommen. Zudem hat sich dieser Begriff mittlerweile aber auch 

in anderen deutschsprachigen Staaten, wie beispielsweise Österreich, etabliert. 

Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Vorlage weiterhin dieser Begriff ver-

wendet.  

In Bezug auf die legistische Prüfung regt die Datenschutzstelle an, diese bereits 

vor der Vernehmlassung vorzunehmen, wie dies über viele Jahre gepflegt wor-

den sei, da dies für alle Beteiligten mehr Übersichtlichkeit schaffen würde. Auch 

die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) und die Liechten-

steinische Rechtsanwaltskammer regen in ihren Stellungnahmen eine solche 

Vorprüfung von Vernehmlassungsberichten durch den Rechtsdienst der Regie-

rung an. 

Die Regierung nimmt diese Hinweise zu Kenntnis, verweist aber darauf, dass sol-

che Vorprüfungen einen erheblichen personellen Mehraufwand generieren wür-

den. 
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Die Liechtensteinischen Kraftwerke sehen die Vorlage in dem Sinne als gelungen 

an, dass sie mit Augenmass erfolgt sei. Ebenso erachten die Liechtensteinischen 

Kraftwerke es als sinnvoll, dass der Gesetzestext in den wesentlichen Fragen 

nicht oder nur wenig von den EU-Regelungen abweiche. Unklar geregelt erschei-

ne hingegen aber die Beziehung zur Schweiz. Generell sei festzuhalten, dass ver-

schiedene Unsicherheiten in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen 

Daten bei den Liechtensteinischen Kraftwerken ausgeräumt worden seien.  

Wie bereits ausgeführt, ist die Schweiz kein EU- und kein EWR/EFTA-

Mitgliedsstaat. Deshalb ist die DSGVO für die Schweiz nicht unmittelbar anwend-

bar. Gegenüber der Datenschutzrichtlinie wurde der Anwendungsbereich mittels 

der DSGVO aber erweitert. Er führt zu einer extraterritorialen Anwendung. Somit 

wird die DSGVO auf eine Vielzahl von Schweizer Staatsbürger und in der Schweiz 

wohnhafte Personen ebenso wie auf Schweizer Unternehmen direkte Auswirkun-

gen haben, sofern es einen Bezug zu EU- bzw. EWR/EFTA-Staaten gibt. 

Die LIHK kann sich in Bezug auf die Öffnungsklausel in Art. 8 DSGVO eine Herab-

setzung um zwei Jahre vorstellen, d.h. es wäre bis zur Vollendung des 14. Alters-

jahres eine Einwilligung der Eltern in Bezug auf die Dienste der Informationsge-

sellschaft für die Jugendlichen erforderlich.  

Wie erwähnt, hat sich die Arbeitsgruppe DSGVO mit der Ausgestaltung der Öff-

nungsklauseln befasst. Art. 8 wurde dort nicht thematisiert, weshalb vorläufig an 

der bestehenden Regelung der DSGVO betreffend Altersgrenze festgehalten wird. 

Das bedeutet, dass vor Erreichen des 16. Lebensjahres eine Verarbeitung der per-

sonenbezogenen Daten eines Kindes nur mit Zustimmung der Eltern rechtmässig 

ist. Sollte sich hier in Zukunft Regelungsbedarf abzeichnen, kann das Thema wie-

der aufgegriffen werden.  
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Zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten führt die LIHK aus, dass gemäss 

Art. 37 DSGVO ein Unternehmen auf jeden Fall einen betrieblichen Datenschutz-

beauftragten benennen müsse, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen bestehe, welche aufgrund ihrer Art, 

ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmässige und sys-

tematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich mache. Der 

LIHK sei nicht klar, was dies für ihre Mitgliedsunternehmen bedeute bzw. was zur 

Kerntätigkeit eines Unternehmens zähle. Zähle beispielsweise das Anlegen und 

Bewirtschaften von Kundendateien zur Kerntätigkeit eines Industriebetriebs? 

Falls ja, müsse somit jedes einzelne private Unternehmen einen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten bestellen? Hier bestehe aus Sicht der LIHK Klärungsbe-

darf. Falls die konkrete Industrietätigkeit des Betriebs die Kerntätigkeit sei, könn-

ten Unternehmen freiwillig einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benen-

nen. Es sei auch fraglich, ob sich durch die freiwillige Benennung eines betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten Privilegien oder allenfalls erweiterte Verpflich-

tungen für das entsprechende Unternehmen ergeben.  

In Bezug auf Art. 40 DSGVO erkennt die LIHK offene Punkte und Fragen: Die Mit-

gliedstaaten und Aufsichtsbehörden fördern die Ausarbeitung von Verhaltensre-

geln für Verbände, die nach Massgabe der Bedürfnisse von kleinen und mittleren 

Unternehmen zur ordnungsgemässen Anwendung der DSGVO beitragen sollen. 

Die LIHK möchte wissen, wie die Verbände hier vom Staat oder von der Daten-

schutzstelle unterstützt werden. Zudem wurde die Frage aufgeworfen, in wel-

chen Bereichen Verbandsverhaltensregeln von konkretem Nutzen für Verbands-

mitglieder sind. 

Für die Auslegung der DSGVO in praktischen Belangen und für künftige Hilfestel-

lungen ist die Datenschutzstelle zuständig. So hat die Datenschutzstelle betref-

fend Datenschutzbeauftragte nach Art. 37 DSGVO bereits entsprechende Infor-
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mationen publiziert.14 Die Datenschutzstelle steht den Verbänden und Unterneh-

men umfassend für Beratung und Auskünfte zur Verfügung. Zahlreiche Informati-

onen finden sich bereits auf der Internetseite der Datenschutzstelle.15

Der Liechtensteinische Versicherungsverband begrüsst grundsätzlich eine Anleh-

nung an die deutsche Rezeptionsvorlage. Er weist darauf hin, dass sich aus Art. 9 

DSGVO eine spezielle Problematik ergebe: Während Art. 6 Abs. 1 Bst. b DSGVO 

die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages als eine rechtmässige Grundla-

ge für eine Datenverarbeitung definiere, fehle dies im Rahmen von Art. 9 DSGVO. 

Mit anderen Worten müsse im Rahmen der Anwendung von Art. 9 DSGVO unter 

Umständen auf die Einwilligung zurückgegriffen werden, damit Gesundheitsda-

ten rechtmässig verarbeitet werden können. Dies sei für Lebensversicherungen 

ein Problem. Bekanntermassen könne eine Einwilligung jederzeit widerrufen 

werden. Bei Lebensversicherungen müssten Gesundheitsdaten verarbeitet wer-

den; sie seien ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages zu Lebensversicherun-

gen. Der Gesetzgeber solle deshalb prüfen, ob im Rahmen dieser allgemeinen 

Vorlage zur Änderung des Datenschutzgesetzes oder im Rahmen der Anpassung 

der Spezialgesetzgebung eine Lösung gefunden werden könne, damit Gesund-

heitsangaben bei Lebensversicherungen nicht nur gestützt auf eine Einwilligung 

verarbeitet werden dürfen.  

Art. 9 DSGVO normiert all jene Daten, die als besonders schutzwürdig erachtet 

werden. Er bezeichnet diese sensiblen Daten als besondere Kategorien von perso-

nenbezogenen Daten. Dazu gehören Daten, aus denen die rassische und ethni-

sche Herkunft, die politischen Meinungen, die religiösen oder die weltanschauli-

chen Überzeugungen hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten, 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.

14 https://www.llv.li/files/dss/9-datenschutzbeauftragter-art-37-dsgvo.pdf 
15 https://www.llv.li/#/117565/datenschutz-grundverordnung-dsgvo- 
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Sofern das Lebensversicherungsunternehmen also sensible personenbezogene 

Daten (beispielsweise Gesundheitsdaten) verarbeitet, kann es sich nicht auf den 

Rechtfertigungsgrund der Vertragserfüllung gemäss Art. 6 DSGVO berufen. Für 

diese Verarbeitung benötigt das Versicherungsunternehmen eine Einwilligung der 

betroffenen Person. Aufgrund der Tatsache, dass es hier um besonders schüt-

zenswerte Daten geht, erscheint die Einholung einer Einwilligung als angemesse-

nes Mittel, um für ein Gleichgewicht der Interessen zwischen Versicherern und 

Versicherten zu sorgen. 

Der Liechtensteinische Bankenverband weist darauf hin, dass für die Banken im 

Hinblick auf Art. 10 DSGVO die Notwendigkeit bestehe, den neu in Art. 20a SPG 

geregelten Datenschutz auf die Erfordernisse der DSGVO abzustimmen. Dieser 

sei im Verhältnis zum DSG nicht abschliessend. 

Wie bereits ausgeführt, erfolgen mit dieser Vorlage auch diverse spezialgesetzli-

che Anpassungen. Den Vorbringen der Verbände wurde bei den Anpassungen so 

weit als möglich Rechnung getragen. 

Der Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein bringt vor, dass 

die Vorlage zur Vermeidung allfälliger Rechtsunsicherheiten möglichst rasch nach 

dem Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 wirksam werden sollte. Des Wei-

teren bringt er vor, dass es bei der Anpassung der Spezialgesetze nicht nur um 

technische Anpassungen gehe. Die DSGVO ziehe für jeden „Verantwortlichen“ 

umfangreiche und komplexe Arbeiten nach sich. Zu diesen Verantwortlichen, 

welche über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheiden, gehörten auch liechtensteinische Vermögensverwaltungsge-

sellschaften. Die Pflichten der DSGVO seien für liechtensteinische Vermögens-

verwaltungsgesellschaften nicht grössenverträglich.  
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Die zeitliche Dringlichkeit der Vorlage wird auch seitens der Regierung gesehen. 

Dementsprechend wurden zeitgleich mit der Totalrevision des DSG auch Anpas-

sungen an zahlreichen Spezialgesetzen vorbereitet und den Verbänden zur Stel-

lungnahme übermittelt. Dabei wurden Gesamtkonzepte durchaus im Auge behal-

ten und den Anregungen der Verbände soweit möglich Rechnung getragen. Die 

Frage der Grössenverträglichkeit der DSGVO kann leider auch durch die nationale 

Durchführungsgesetzgebung nicht beeinflusst werden, da die DSGVO unmittelbar 

anwendbar sein wird.  

Die LIHK regt an, die verschiedenen, im Gesetzesentwurf aufgeführten Zustän-

digkeiten und Instanzenwege zu überprüfen. Die LIHK wirft weiter die Frage auf, 

welche gesetzlichen Regelungen bei einem grenzüberschreitenden Fall gelten, 

wenn die verschiedenen Staaten die Öffnungsklauseln unterschiedlich ausgestal-

tet haben (Beispiel: der Beschäftigungsort regle den arbeitsrechtlichen Daten-

schutzbereich anders als der Wohnort des Beschäftigten).  

Im Nachgang zur Vernehmlassung wurden die Zuständigkeiten und Instanzenwe-

ge nochmals überprüft und wo erforderlich Anpassungen vorgenommen. Hin-

sichtlich der geschilderten Thematik bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 

bzw. unterschiedlichen nationalen Regelungen bei der Ausgestaltung der Öff-

nungsklauseln wird es Aufgabe der Datenschutzstelle sein, bei der Auslegung be-

hilflich zu sein.  

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband wünscht eine Klarstellung, dass bei 

einander widersprechenden Pflichten, speziell zu den Löschungspflichten, die 

jeweiligen Materiengesetze dem DSG als Spezialregelung vorgehen. Des Weite-

ren ist dem Liechtensteinischen Anlagefondsverband der Umgang mit den Rege-

lungen zur Datenschutz-Folgenabschätzung im Hinblick auf bestehende Daten 

unklar. 
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Eine Datenschutz-Folgenabschätzung wird bei Datenverarbeitungen gestützt auf 

eine gesetzliche Grundlage, welche nach der DSGVO erlassen wurde, nicht not-

wendig sein.16 Spezialgesetzliche Regelungen gehen dem allgemeinen Rechts-

rahmen vor. 

Der Liechtensteinische Bankenverband vertritt unter Hinweis auf das Bankenge-

heimnis nach Art. 14 des Gesetzes über die Banken und Wertpapierfirmen 

(BankG)17 die Auffassung, dass sich zumindest die Informationspflichten und 

Auskunftsrechte gemäss Art. 13 ff DSGVO ausschliesslich auf den Vertragspartner 

der Bank als seinen Kunden beziehen könne. Gegenüber Bevollmächtigten, wirt-

schaftlich berechtigten Personen etc. können demgegenüber aufgrund von Art. 

14 BankG keinerlei Informationspflichten bzw. Auskunftsrechte bestehen.  

Auch die Liechtensteinische Treuhandkammer weist darauf hin, dass eine Klar-

stellung des spezialgesetzlichen Anwendungsvorrangs der Berufsgeheimnisrege-

lungen (nach dem Treuhändergesetz, aber auch nach dem Bankengesetz, 

Rechtsanwaltsgesetz etc.) unabdingbar sei.  

Fragen betreffend Berufsgeheimnisse und Begünstigtenrechte wurden in der Ar-

beitsgruppe DSGVO eingehend besprochen und in den entsprechenden Bestim-

mungen und dazugehörenden Erläuterungen verankert. Dabei wird klar der Vor-

rang von Berufsgeheimnissen hervorgehoben. 

Ferner bittet der Liechtensteinische Bankenverband darum, entweder im Rah-

men der Erläuterungen zum DSG oder im Rahmen der Vernehmlassung zum Ein-

lagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAG) (Umsetzung der Einla-

16 Vgl. dazu “Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether  
processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679” der Datenschutz-
gruppe Artikel 29. 

17 LGBl. 1992 Nr. 108; LR 952.0 
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gensicherungsrichtlinie 2014/49/EU) klarzustellen, dass für die Einlagensicherung 

Art. 37 Abs.1 DSGVO keine Anwendung finde, da weder die Kerntätigkeit des 

Verantwortlichen in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen bestehe, 

welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfang-

reiche regelmässige und systematische Überwachung von betroffenen Personen 

erforderlich mache, noch die Kerntätigkeit des Verantwortlichen in der umfang-

reichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäss Art. 9 DSGVO 

oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten gemäss Art. 10 DSGVO bestehe. Die Einlagensicherung werde nur im 

Entschädigungsfall personenbezogene Daten verarbeiten.  

Dieses Anliegen des Liechtensteinischen Bankenverbandes kann nicht im Rahmen 

dieser Vorlage behandelt werden, sondern wird im Gesetzgebungsverfahren hin-

sichtlich der Einlagensicherung von den zuständigen Stellen geprüft. 

Des Weiteren sei laut dem Liechtensteinischen Bankenverband unklar, ob eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung auch bei den bereits bestehenden Daten zu er-

folgen habe.  

Für Auslegungsfragen in der Praxis, so auch für Fragen rund um die Datenschutz-

Folgenabschätzung, darf auf die Datenschutzstelle verwiesen werden. Hinsichtlich 

der Datenschutz-Folgenabschätzung hat die Datenschutzgruppe Artikel 29 bereits 

2017 eine Leitlinie erlassen.18

Die Liechtensteinische Treuhandkammer betont, dass die Datensicherheit durch 

die Amtsstellen in gleichem Umfang sicherzustellen sei wie durch die anderen 

Verantwortlichen nach der DSGVO. Dies sei vor dem Hintergrund essentiell, dass 

vermehrt gesetzliche Pflichten zum elektronischen Amtsverkehr bzw. zur elekt-

18 https://www.llv.li/files/dss/leitlinien-folgenabschatzung.pdf 
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ronischen Datenübermittlung geschaffen würden, die personenbezogene Daten 

betreffen, welche von spezialgesetzlichen Geheimnispflichten besonders ge-

schützt werden. Beispielhaft seien hier etwa zu meldende Personendaten auf 

Grundlage des SPG, des AIA-Gesetzes oder des FIUG zu erwähnen. Umso wichti-

ger erscheine es, dass diese Daten von den Amtsstellen (beispielsweise FMA, FIU, 

Steuerverwaltung) wirkungsvoll abgesichert und den Meldepflichtigen sichere 

Datenübermittlung zur Verfügung gestellt werde.  

Hierzu kann festgehalten werden, dass die in der Landesverwaltung eingesetzte 

Informationstechnologie aktuellen Standards entspricht und fortlaufend weiter-

entwickelt wird. 

Darüber hinaus erachtet es die Liechtensteinische Treuhandkammer als wichtig, 

dass für Verantwortliche die Möglichkeit für eine Datenübermittlung in Drittlän-

der geschaffen werde, auch wenn für diese kein Angemessenheitsbeschluss vor-

liege. Als Beispiel sei eine Datenübermittlung der liechtensteinischen Mutterge-

sellschaft an eine Filiale in Singapur denkbar. 

Für Datenübermittlungen an Drittstaaten, im Falle dass kein Beschluss nach Art. 

45 Abs. 3 DSGVO vorliegt, sieht Art. 46 DSGVO entsprechende Möglichkeiten vor 

(beispielsweise die Verwendung von Standardvertragsklauseln). 

Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein bringt vor, dass sowohl die 

DSGVO als auch die Gesetzesvorlage sehr Vieles den einzelnen Unternehmen 

überlasse. Die Unternehmen müssten selbst das Risiko für die Verletzung von 

Rechten betroffener Personen abschätzen und die Unternehmen müssten auch 

selbst über entsprechende Massnahmen entscheiden. In Liechtenstein gebe es 

sehr viele kleine Unternehmen, die den Anforderungen der DSGVO gar nicht 

nachkommen könnten, ohne massive Investitionen zu tätigen. Zusätzlich sei es 

für die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein sehr wichtig, dass eine 
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grenzüberschreitende Verarbeitung weiterhin möglich sei. Speziell berücksichtigt 

werden müsse auch das heute gegebene moderne Umfeld von Lehrveranstaltun-

gen. 

Die Regierung weist darauf hin, dass dem Bereich Wissenschaft und Forschung im 

Rahmen der Arbeitsgruppe DSGVO spezielle Aufmerksamkeit geschenkt worden 

ist und die entsprechenden Bestimmungen in dieser Vorlage im Rahmen der von 

der DSGVO gegebenen Möglichkeiten nochmals überarbeitet worden sind. Bera-

tungsleistungen für Betroffene werden durch die Datenschutzstelle erbracht. 

Die Wirtschaftskammer Liechtenstein fordert detaillierte verständliche Erläute-

rungen im Bericht und Antrag und dass die Problemstellungen anhand von Bei-

spielen verdeutlicht werden. Sie hätten eine Ergänzung dahingehend erwartet, 

dass den liechtensteinischen Unternehmen ein klarer Leitfaden für eine konkrete 

Umsetzung der DSGVO vorgelegt würde. Es könne nicht von Unternehmen ver-

langt werden, dass sie sich in eine solch hochkomplexe Materie einarbeiten.  

Auch an dieser Stelle darf darauf verwiesen werden, dass Fragen betreffend die 

praktische Anwendbarkeit des neuen datenschutzrechtlichen Rechtsrahmens an 

die Datenschutzstelle herangetragen werden können. Diese wird Hand bei Ausle-

gungsfragen bieten und entsprechende Informationen und Leitfäden zur Verfü-

gung stellen.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass es notwendig sei, 

betreffend die Wahrung der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht 

(Rechtsanwaltsgeheimnis, Mandantengeheimnis), die zudem strafbewährt sei, 

ausreichende gesetzliche Grundlagen zu schaffen, welche klarstellen, dass auf-

grund dieser Verschwiegenheitspflicht Ausnahmen im Hinblick auf die DSGVO 

gelten. Flankierend seien entsprechende Ergänzungen und Regelungen im 
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Rechtsanwaltsgesetz (RAG)19 vorzunehmen. Zudem hat die Liechtensteinische 

Rechtsanwaltskammer den Wunsch nach einer eigenen datenschutzrechtlichen 

Aufsichtsbehörde geäussert, welche nur für ihren Berufsstand zuständig wäre. 

Den Anregungen der Rechtsanwaltskammer wurde im Rahmen dieser Vorlage 

weitgehend Rechnung getragen. Die Frage einer eigenen Aufsichtsbehörde wurde 

mit der Rechtsanwaltskammer in Gesprächen erläutert. Seitens der Regierung 

sowie der Datenschutzstelle wurde hervorgehoben, dass eine solche aufgrund der 

Vorgaben der DSGVO rechtlich nicht möglich ist. Hierzu darf insbesondere auf den 

Erwägungsgrund 117 der DSGVO verwiesen werden, wonach Mitgliedstaaten 

mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten können, wenn dies ihrer „verfassungs-

mässigen, organisatorischen und administrativen Struktur entspricht“, d.h. konk-

ret im Falle föderaler Strukturen, wie sie etwa in Deutschland bestehen. 

Die Kulturstiftung Liechtenstein erachtet die ins nationale Recht umzusetzende 

Materie als äusserst komplex. Sie schlägt vor, dass die konkreten und wesentli-

chen Auswirkungen des neuen Rechts in einem Vortrags- bzw. Informationsfor-

mat so aufgearbeitet und den interessierten Kreisen, wie etwa öffentlich-

rechtlichen Stiftungen, präsentiert werden, dass der Aufwand für die Einarbei-

tung in die Materie den Anforderungen, Bedürfnissen sowie den personellen 

Möglichkeiten der jeweiligen Geschäftsleitungen bzw. Verantwortlichen gerecht 

und der Umsetzungsbedarf im Einzelfall sichtbar werde.  

In Bezug auf diese Anmerkung darf auf die Datenschutzstelle verwiesen werden, 

welche Informationen und Beratung bietet.  

Der Liechtensteinische Pensionskassenverband hält in seiner Stellungnahme fest, 

dass die liechtensteinischen Pensionskassen sich bewusst seien, dass sie tagtäg-

19 LGBl. 2013 Nr. 415; LR 173.510 
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lich besonders schützenswerte und sensible Daten verarbeiten. Die Qualität und 

Sicherheitsstandards in den Verwaltungen seien entsprechend hoch. Die spezifi-

sche Gesetzgebung im Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG)20

regle Art und Ausführung der Verwaltung und beinhalte Bestimmungen zum 

Schutz der Kundendaten. Der liechtensteinische Pensionskassenverband erachtet 

es grundsätzlich als zweckmässig und zielführend, wenn das BPVG mit den für die 

Pensionskassenverwaltung relevanten Bestimmungen ergänzt werde.  

Wie ausgeführt, werden gleichzeitig mit der Totalrevision des DSG auch Anpas-

sungen der Spezialgesetze behandelt. Dabei wird auch das BPVG berücksichtigt.  

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Datenschutzgesetz 

Allgemeines 5.1.1

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bemängelt grundsätzlich den Ansatz 

eines Ausführungsgesetzes, welches die Lesbarkeit, Verständlichkeit und Syste-

matik beeinträchtige. Es wird eine vollständige(re) Kodifikation angeregt. Dies 

insbesondere betreffend die Abgrenzung der Anwendbarkeit, Definitionen etc. Es 

solle geprüft werden, ob beim entsprechenden Artikel des Ausführungsgesetzes 

die zugehörige Stelle im EU-Recht angeführt werden könne. Bezüglich der Über-

nahme von Bestimmungen und der Terminologie aus der Rezeptionsvorlage wird 

die Vereinbarkeit mit liechtensteinischem Recht hinterfragt. Es wird auf die 

Wichtigkeit hingewiesen, dass die Rechtsunterworfenen die für sie anzuwenden-

den Regeln mit genügender Rechtssicherheit dem Gesetz entnehmen können. 

20 LGBl. 1988 Nr. 012; LR 831.40 
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Die Vorlage fördere geradezu den neuen Wirtschaftszweig des „externen Daten-

schutzbeauftragten", da Lesbarkeit, Verständlichkeit und Systematik sehr schwer 

seien. Zumindest wären von der Datenschutzstelle Leitfäden zur Verfügung zu 

stellen. Schliesslich sei von den Öffnungsklauseln analog der Rezeptionsvorlage 

doch eher weit bzw. zum Teil ohne erkennbaren Grund Gebrauch gemacht wor-

den. Dadurch seien die an sich offeneren Regelungen des EU-Rechts beschränkt 

und verkompliziert worden. Die Übernahme der restriktiven Regelung des Da-

tenschutzes in Deutschland scheine wenig zweckdienlich. Schliesslich wird auf 

Verweise in der Strafprozessordnung (StPO)21 auf das Datenschutzgesetz auf-

merksam gemacht, welche der Anpassung bedürfen. 

Dem Anliegen der vollständigeren Kodifikation steht das Wiederholungsverbot 

entgegen. Soweit eine EWR-Bestimmung direkt anwendbar ist, darf sie grund-

sätzlich nicht erneut im nationalen Recht wiederholt werden. Es würde ansonsten 

eine Doppelspurigkeit entstehen. In Konsequenz entstehen Ausführungsgesetze, 

welche nicht für sich alleine, sondern immer parallel mit dem EWR-Rechtsakt ge-

lesen werden müssen. Nur so erschliesst sich der volle Umfang der Regelung. Es 

ist dem Vernehmlassungsteilnehmer darin zuzustimmen, dass dies für den 

Rechtsunterworfenen mit Nachteilen verbunden ist. Diese ergeben sich aber aus 

den EWR-rechtlichen Vorgaben und können daher nicht in der hier gewünschten 

Weise behoben werden. Den Anregungen wird so weit möglich (beispielsweise 

Anführung der zugehörigen Stelle im EU-Recht) nachgekommen. 

Allerdings kommt es im Rahmen der Umsetzung der DSRL-PJ zu Regelungen, wel-

che jenen der DSGVO praktisch im Wortlaut gleichen. Insofern finden sich in der 

Gesetzesvorlage Bestimmungen, welche eine Verdoppelung der DSGVO vermuten 

lassen, aber der Umsetzung der DSRL-PJ geschuldet sind. 

21 LGBl. 1988 Nr. 62; LR 312.0 
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Bezüglich der Öffnungsklauseln und Verweise in der StPO wird auf die Ausführun-

gen zu den jeweiligen Bestimmungen verwiesen. 

Kapitel I – Abschnitt A. Zweck, Anwendungsbereich und Begriffsbestim-5.1.2

mungen 

Zu Art. 1 

Art. 1 enthält die Zweckbestimmung der Gesetzesvorlage. Eine solche Zweckbe-

stimmung war in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht enthalten und wurde 

zur Förderung der Verständlichkeit und der Vereinfachung der Anwendung ein-

gefügt. Die weiteren Artikel der Vorlage verschieben sich entsprechend. 

Der Zweck des Gesetzes – welcher in Abs. 2 weiter konkretisiert wird – liegt ei-

nerseits in der Durchführung der DSGVO, welcher in Liechtenstein mit Übernah-

me in das EWR-Abkommen direkte Anwendbarkeit zukommt, und andererseits in 

der Umsetzung der DSRL-PJ, welche aufgrund der Vorgaben aus dem Schengen 

Bereich in nationales Recht umzusetzen ist. Mit dem dynamischen Verweis auf 

die "jeweils geltende Fassung" soll vermieden werden, dass bei künftigen Abän-

derungen dieser Rechtsakte jeweils eine Gesetzesanpassung in der Zweckbe-

stimmung zu erfolgen hat. Davon unberührt bleiben Anpassungen anderer Best-

immungen der Vorlage, welche aufgrund von Abänderungen dieser Rechtsakte 

notwendig werden können. Ebenso unberührt bleibt eine allfällige Pflicht zur 

parlamentarischen Genehmigung nach Art. 103 EWR-Abkommen im Hinblick auf 

Abänderungsrechtsakte. 

In Abs. 3 erfolgt ein Hinweis darauf, wo der jeweils gültige Rechtsakt publiziert 

ist. 

Zu Art. 2 

Art. 2 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 1 geführt wurde – 

regelt den Anwendungsbereich des Gesetzes. 
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Nach Abs. 1 Satz 1 gilt das Gesetz für jede Form der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch öffentliche Stellen (Behörden). Der bisherige Geltungsbereich 

des geltenden DSG umfasste neben natürlichen Personen auch juristische Perso-

nen. Aufgrund der Anwendbarkeit der DSGVO wird sich der Anwendungsbereich 

ausschliesslich auf natürliche Personen beschränken. 

Für nicht-öffentliche Stellen gilt das Gesetz nach Abs. 1 Satz 2 im Rahmen des 

sachlichen Anwendungsbereichs der DSGVO. Wer öffentliche Stelle und wer 

nicht-öffentliche Stelle ist, ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 der Gesetzesvorlage.  

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten 

öffentlicher Stellen erfolgt, die weder vom Anwendungsbereich der DSGVO noch 

der DSRL-PJ erfasst sind, richtet sich das anzuwendende Datenschutzrecht allein 

nach nationalem Recht (beispielsweise die Datenverarbeitung durch die Landes-

polizei zum Zweck ihrer Tätigkeit im Rahmen des Staatsschutzes (Art. 2 Abs. 2 

Polizeigesetz, PolG)22. 

Abs. 2 Satz 1 bestimmt das Verhältnis der Gesetzesvorlage zu spezifischen daten-

schutzrechtlichen Vorschriften. Die Bestimmung entspricht damit im Wesentli-

chen Art. 2 Abs. 4 geltendes DSG. Die gegenständliche Gesetzesvorlage hat den 

Charakter eines „Auffanggesetzes“: Spezialgesetzliche Bestimmungen geniessen 

gegenüber den Vorschriften dieser Gesetzesvorlage Vorrang. Dies wird durch die 

Formulierung in Satz 1 ausdrücklich klargestellt. Satz 2 hält fest, dass – sofern in 

Spezialgesetzen ein Sachverhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht ab-

schliessend geregelt wird – die Vorschriften dieser Gesetzesvorlage Anwendung 

finden. Eine nicht abschliessende  bzw. nur teilweise Regelung oder das Schwei-

gen eines Spezialgesetzes führt dazu, dass subsidiär auf die Vorschriften dieser 

Gesetzesvorlage zurückgegriffen werden muss. Wichtig ist dies insbesondere mit 

22 LGBl. 1989 Nr. 48; LR 143.0 
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Blick auf die in Kapitel II Abschnitt B der Gesetzesvorlage vorgenommenen Ein-

schränkungen der Betroffenenrechte. Auf diese Regelungen kann als Auffangre-

gelung zurückgegriffen werden, sofern in Spezialgesetzen kein übereinstimmen-

der Tatbestand vorhanden ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn spezifische Rege-

lungen für einen bestimmten Bereich insgesamt umfassend sind und damit ab-

schliessend die Datenverarbeitung regeln und somit für die gegenständliche Vor-

lage kein Anwendungsbereich verbleibt. 

Der Vorrang spezialgesetzlicher Bestimmungen kann beispielsweise anhand des 

Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR)23 verdeutlicht werden. Dort finden sich 

zentrale Bestimmungen in Bezug auf die Begünstigtenrechte (Art. 522, § 9), wel-

che damit Anwendungsvorrang gegenüber den generellen Bestimmungen der 

DSGVO und der Gesetzesvorlage geniessen. 

Nach Abs. 3 Satz 1 Bst. a findet das Gesetz auf Datenverarbeitungen im Inland 

Anwendung. Abs. 3 Satz 1 Bst. b bestimmt, dass die Vorschriften des Gesetzes 

auch dann zur Anwendung kommen, wenn eine Datenverarbeitung durch eine in 

Liechtenstein ansässige Niederlassung vorliegt. Dies entspricht dem Harmonisie-

rungsgedanken der DSGVO. Abs. 3 Satz 1 Bst. c entspricht § 1 Abs. 5 Satz 2 gel-

tendes BDSG und bestimmt, dass das Gesetz auf nicht-öffentliche Stellen An-

wendung findet, sofern der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar keine 

Niederlassung in einem EWR-Mitgliedstaat hat, er aber in den Anwendungsbe-

reich der Verordnung (EU) 2016/679 fällt. 

Abs. 4 bestimmt, dass für Verarbeitungen personenbezogener Daten im öffentli-

chen Bereich im Rahmen von Tätigkeiten, die weder dem Anwendungsbereich 

der DSGVO noch der DSRL-PJ unterliegen (beispielsweise Staatsschutz), die DSG-

VO sowie Kapitel I und II der Gesetzesvorlage Anwendung finden. Abs. 4 stellt 

23 LGBl. 1926 Nr. 4; LR 216.0 
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damit sicher, dass auch für die nicht unter die beiden EU-Rechtsakte fallenden 

Bereiche ein datenschutzrechtliches Vollregime nach nationalem Recht besteht. 

Die besondere Erwähnung der Anwendbarkeit von Kapitel I der Gesetzesvorlage 

erfolgt lediglich aus Gründen der Klarstellung, da die Anwendbarkeit sich bereits 

aus Art. 2 Abs. 1 Satz 1 der Gesetzesvorlage unmittelbar ergibt. 

Abs. 5 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht enthalten war – ent-

spricht Art. 2 Abs. 3 geltendes DSG und übernimmt damit den bisherigen Aus-

nahmenkatalog, wie er schon unter der Datenschutzrichtlinie galt.  

Die Finanzkontrolle führt zur Anwendbarkeit auf ihre Tätigkeiten Folgendes aus: 

Im Geltungsbereich von Art. 2 des geltenden DSG sei in Abs. 3 Bst. e festgehal-

ten, dass das Gesetz auf die Tätigkeiten der Finanzkontrolle als oberstes Fachor-

gan der Finanzaufsicht des Landes keine Anwendung finde. Diese Regelung sei 

zwingend notwendig in Anbetracht der vielfältigen Kontrollaufgaben und -

bereiche der Finanzkontrolle gemäss Art. 11 des Gesetzes über die Finanzkon-

trolle (FinKG)24. Im Vernehmlassungsbericht finde sich keine diesbezügliche Aus-

nahmebestimmung mehr, weshalb ersucht werde, die Gültigkeit einer solchen 

Ausnahmebestimmung zu prüfen.  

Das Anliegen der Finanzkontrolle wurde seitens der Regierung geprüft und eine 

entsprechende Ausnahme aufgenommen. 

Die Ausnahme des Art. 2 Abs. 3 Bst. a geltendes DSG ist bereits in Art. 2 Abs. 1 

letzter Satz der Gesetzesvorlage berücksichtigt. Die im Vernehmlassungsbericht 

noch enthaltene Bestimmung bezüglich der Anwendung im Verwaltungsverfah-

ren ist durch Abs. 5 Bst. b hinfällig geworden.  

24 LGBl. 2009 Nr. 324; LR 615.0 



62 

Abs. 6 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht enthalten war – be-

rücksichtigt, dass der DSGVO im Rahmen ihres Anwendungsbereichs unmittelba-

re Geltung zukommt. Insoweit in diesem Kapitel punktuelle Wiederholungen von 

sowie Verweise auf Bestimmungen der DSGVO erfolgen, so geschieht dies aus 

Gründen der Verständlichkeit und Kohärenz und lässt die unmittelbare Geltung 

der DSGVO unberührt. Die punktuellen Wiederholungen in der Gesetzesvorlage 

sind ausserdem dem komplexen System geschuldet, das sich aus dem Zusam-

menspiel zwischen der DSGVO und der DSRL-PJ sowie dem nationalen allgemei-

nen und fachspezifischen Recht ergibt. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG merkt an, dass das nationale Ge-

setz nur im Sinne einer Spezifizierung und Ergänzung der DSGVO zu sehen sei. 

Dies solle in Art. 1 Abs. 1 (inzwischen Art. 2 Abs. 1) der Gesetzesvorlage explizit 

erwähnt werden. Dem Gesetz komme keine unabhängige Bedeutung zu, worauf 

auch auf S. 14 des Vernehmlassungsberichts hingewiesen worden sei. 

Dieses Vorbringen ist zu bestätigen und ergibt sich auch aus der gesamten Geset-

zessystematik. Dem Anliegen wurde durch die Einführung eines Zweckartikels 

(Art. 1) Rechnung getragen. Dieser weist darauf hin, dass die Gesetzesvorlage die 

DSGVO durchführt und die DSRL-PJ umsetzt. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt zu Abs. 1 und 4 (inzwischen Abs. 

1 und Abs. 3) vor, die beiden Absätze würden sich überschneiden und es sollte 

versucht werden, die Bereiche „öffentliche Stellen“ und „nicht-öffentliche Stel-

len“ bezüglich der Definition des Anwendungsbereichs klar voneinander zu tren-

nen. So könne ein Abs. 1 in Bezug auf öffentliche Stellen geschaffen werden, in 

den dann auch Abs. 3 (inzwischen entfallen) und Abs. 5 (inzwischen Abs. 4) inte-

griert werden. In einem weiteren Absatz könnten dann alle Bestimmungen für 

nicht-öffentliche Stellen vereinigt werden. Im Übrigen werde darauf hingewie-

sen, dass die Begriffe öffentliche und insbesondere nicht-öffentliche Stellen dem 
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liechtensteinischen Recht terminologisch fremd seien, wobei vor allem die Kör-

perschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts Probleme bereiten 

würden, da die Abgrenzung ihrer Tätigkeit als öffentlich bzw. nicht-öffentlich in 

Bezug auf den Datenschutz schwierig werden könnte (beispielsweise bei der 

Rechtsanwaltskammer). Zu Abs. 2 wird die Einreihung hinterfragt und eine Ver-

schiebung an das Ende der Bestimmung oder in ein eigener Artikel angeregt. Zu 

Abs. 5 (inzwischen Abs. 4) wird der Verweis auf die Richtlinie als für den Rechts-

anwender sehr unzweckmässig gesehen und es wird eine Verbesserung ange-

regt. Der Absatz sei schwer lesbar und mache die Anwendung der Vorlage immer 

von einer vorgängigen Auslegung der Richtlinie abhängig, wobei sogar eine zwei-

fache sinngemässe Anwendung postuliert werde („entsprechend Anwendung, 

soweit nicht..."). Die Abgrenzung der Bereiche solle daher bereits wörtlich im 

SPG enthalten sein, um eben dessen Anwendungsbereich klar zu definieren. 

Bezüglich der Begriffe der öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen wird die 

Terminologie der DSGVO übernommen. Da die DSGVO weitgehend direkt an-

wendbar ist, wird diese Terminologie durch die Übernahme in das EWR-

Abkommen zu liechtensteinischer Terminologie. Die gegenständliche Gesetzes-

vorlage soll nicht von dieser Terminologie abweichen, so dass zwischen ihr und 

der DSGVO eine terminologische Einheit entsteht. Von der angeregten Umstel-

lung der Bestimmungen wurde abgesehen, da dadurch der angesprochenen Ab-

grenzungsproblematik auch nicht entgegengewirkt werden kann. Bezüglich der 

Abgrenzung der Tätigkeit als öffentliche bzw. nicht-öffentliche Stelle ist darauf zu 

verweisen, dass diese schon im geltenden DSG (siehe dortige Begriffsdefinition 

der „Behörden“ in Art. 2 Abs. 1 Bst. d geltendes DSG) gegeben war und bis dato 

daraus keine grösseren Probleme entstanden sind. Bezüglich der Ausführungen zu 

Abs. 5 (inzwischen Abs. 4) ist zu entgegnen, dass diese grundsätzliche Bestim-

mung im Datenschutzgesetz besser aufgehoben ist als in einem Spezialgesetz.  
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Auch die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass der Begriff 

„öffentliche Stellen“ bisher in Liechtenstein nicht in Verwendung sei und daher 

zunächst als Begriff für Liechtenstein umfassend definiert werden müsse. Glei-

ches gelte auch für den Begriff „nicht-öffentliche Stelle“. Die Tatsache, dass der 

Begriff „Behörde“ in den Erläuterungen zu Art. 1 (inzwischen Art. 2) in Klammer 

erwähnt werde, helfe wenig, sondern verstärke die Unsicherheiten lediglich. Die 

DSGVO verwende den Begriff „öffentliche Stelle“ erstmals in der Erwägung 80 

und in verschiedenen Artikeln (so beispielsweise in Art. 27, 37 etc.). Dabei werde 

jedoch der Begriff „öffentliche Stelle“ immer neben dem Begriff „Behörde“ und 

zwar in der Reihenfolge „Behörde oder öffentliche Stelle“ verwendet. Dies be-

deute konsequenter Weise, dass man unter Behörde etwas Anderes verstehe als 

unter öffentlicher Stelle. Nachdem der Vernehmlassungsbericht von dieser Be-

griffsverwendung abweiche, sei nicht klar, was unter „öffentlicher Stelle“ zu ver-

stehen sei und weshalb in Art. 1 (inzwischen Art. 2) der Begriff „Behörde“ nicht 

enthalten sei. Interessanterweise tauche der Begriff „Behörde“ in Art. 38 (inzwi-

schen Art. 40 Abs. 8) der Gesetzesvorlage auf und stehe hier im Verhältnis „Be-

hörden oder sonstige öffentliche Stellen“ – was immer darunter zu verstehen sei. 

Dieser Bestimmung folgend, gebe es oder solle es demnach in Zukunft doch ei-

nen Unterschied zwischen einer Behörde und einer öffentliche Stelle in Liechten-

stein geben. Dies sollte jedoch auch bereits aus Art. 1 (inzwischen Art. 2) klar 

hervorgehen. Es sei daher notwendig, zunächst die Begriffe „Behörde“, „öffentli-

che Stelle“ und „nicht-öffentliche Stelle“ exakt zu definieren. In einem weiteren 

Schritt müssten die derzeit bestehenden verschiedenen Behörden, Ämter, Kör-

perschaften öffentlichen Rechts mit hoheitlicher Befugnis (beispielsweise Liech-

tensteinische Rechtsanwaltskammer) oder ohne hoheitliche Befugnis (beispiels-

weise Liechtensteinische Treuhandkammer), öffentlich-rechtliche Stiftungen und 

Anstalten klassifiziert werden. In einem weiteren Schritt seien dann diejenigen 

öffentlich-rechtlichen Unternehmungen, die sowohl hoheitliche Aufgaben haben, 



65 

als auch als private Dienstleister am Wirtschaftsleben teilnehmen, ebenfalls zu 

klassifizieren. Wichtig sei diese Präzisierung und Definition der Begriffe „Behörde 

oder öffentliche Stelle“ und die vorher geschilderte Klassifizierung auch im Zu-

sammenhang mit der in der DSGVO normierten Verpflichtung zur Bestellung ei-

nes Datenschutzbeauftragten. Diese Verpflichtung treffe zunächst sämtliche Be-

hörden mit der Ausnahme von Gerichten, soweit sie justiziell tätig seien. Um die 

Wichtigkeit einer exakten Begriffsbestimmung an einem konkreten Beispiel fest-

zumachen, sei die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer erwähnt. Dem Ver-

nehmlassungsbericht sei weder in den gesetzlichen Bestimmungen noch in den 

Erläuterungen zu entnehmen, ob es sich bei der Liechtensteinischen Rechtsan-

waltskammer um eine öffentliche Stelle oder eine nicht-öffentliche Stelle handle. 

Zweifelsohne und unbestrittenermassen handle es sich bei der Liechtensteini-

schen Rechtsanwaltskammer um eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Dies 

qualifiziere die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer jedoch weder als Be-

hörde noch als öffentliche Stelle im Sinne der DSGVO, und zwar deswegen, weil 

sie weder überwiegend vom Staat finanziert werde, noch hinsichtlich ihrer Lei-

tung der Aufsicht durch dem Staat unterliege und auch der Vorstand nicht vom 

Staat oder anderen öffentlichen Stellen ernannt werde. Die Liechtensteinische 

Rechtsanwaltskammer sei aber Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde und habe 

damit eine öffentliche Aufgabe und sei nicht mehr nur reine Interessenvertre-

tung. Sollte die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer als öffentliche Stelle 

klassifiziert werden, so sei anschliessend zu regeln, wie die entsprechenden Vor-

gaben der DSGVO in Bezug auf die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

umgesetzt werden. Denn es könne beispielsweise nicht sein, dass das Gesetz 

über das Dienstverhältnis des Staatspersonals (StPG)25 auf die Rechtsanwalts-

kammer anwendbar sei, wie dies betreffend den Datenschutzbeauftragten in Art. 

25 LGBl. 2008 Nr. 144; LR 174.11 
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6 Abs. 4 (inzwischen Art. 7 Abs. 4) der Gesetzesvorlage normiert sei. Es sei dem-

nach – um es nochmals hervorzuheben – eine entsprechende Klassifizierung und 

Unterscheidung der verschiedenen Institutionen und Behörden öffentlichen 

Rechts aufzunehmen, die den Anforderungen der unterschiedlichen liechtenstei-

nischen Institutionen und Behörden gerecht werde. Grundsätzlich sollte der 

Abs. 1 lediglich lauten: Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten. 

Das Vorbringen der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer ist dahingehend 

gerechtfertigt, als die Verwendung der gegenständlichen Begriffe in der DSGVO 

nicht immer konsequent erscheint. Die Gesetzesvorlage definiert daher „öffentli-

che Stelle“ in Art. 3 Abs. 1 Bst. a. Die dortige Definition entspricht der bisherigen 

Definition der „Behörden“, wie sie im geltenden DSG in Art. 2 Abs. 1 Bst. d enthal-

ten ist. „Öffentliche Stellen“ im Sinne der Gesetzesvorlage sind also die „Behör-

den“ nach bisherigem Recht. In Konsequenz sind „nicht-öffentliche Stellen“ Pri-

vate.  

Die gegenständliche Definition der „öffentlichen Stelle“ entspricht dem bisherigen 

langjährigen Verständnis nach liechtensteinischem Recht und hat sich bewährt, 

so dass hier nicht davon abgewichen werden soll. Daher ergeben sich nach der 

neuen Rechtslage keine Änderungen für die betroffenen Stellen. Wer bisher als 

„Behörde“ galt, wird weiterhin als „öffentliche Stelle“ gelten. Dies gilt ebenso in 

Zusammenhang mit  „Privaten“ bzw. „nicht-öffentlichen Stellen“. Von einer aus-

drücklichen Klassifizierung der öffentlich-rechtlichen Stellen im Gesetzestext wur-

de daher abgesehen. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG führt zu Art. 1 Abs. 2 (inzwischen 

Art. 2 Abs. 2) aus, dass spezifische Bestimmungen über den Datenschutz den 

Vorschriften dieses Gesetzes nur dann vorgehen, wenn sie die Vorgaben der 

DSGVO berücksichtigen. Dies solle auch in Abs. 2 erwähnt werden. Das eigentli-
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che „Auffangnetz“ sei das neue Datenschutzgesetz in Kombination mit der DSG-

VO. Spezifische Rechtsvorschriften genössen nur unter der Bedingung Vorrang, 

als sie die direkt anwendbaren Bestimmungen der DSGVO und des neuen DSG 

bereits berücksichtigen. 

Hierzu ist der guten Ordnung halber darauf hinzuweisen, dass auch in den Spezi-

algesetzen enthaltene besondere Datenschutzbestimmungen die direkt anwend-

bare DSGVO nicht abändern oder aufheben können, sondern sich im von der 

DSGVO vorgegebenen zulässigen Rahmen bewegen müssen. Auf Grund der 

Rechtssystematik (DSGVO als Teil des EWR-Abkommens auf der Ebene eines 

Staatsvertrages im Verhältnis zu nationalem Recht) sieht die Regierung jedoch 

keine Notwendigkeit für die angedachte entsprechende Erwähnung im Gesetz. 

Ein analoger Effekt wird allerdings auch durch die neu eingeführte Zweckbestim-

mung erreicht. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes führt zu Abs. 2 Satz 1 aus, dass diese 

weitgehend dem § 1 Abs. 1 Satz 1 BDSG entnommene Bestimmung in der Praxis 

zu Unklarheiten führen werde: Wann sei schon in einem Spezialgesetz ein Sach-

verhalt, für den die Gesetzesvorlage gelte, nicht oder nicht abschliessend gere-

gelt? Es wäre sinnvoller, konkret in der Gesetzesvorlage festzuschreiben, welche 

Bestimmungen der Gesetzesvorlage den in Spezialgesetzen getroffenen Regelun-

gen vorgehen. 

Die geschilderte grundsätzliche Problematik ist für die Regierung nachvollziehbar. 

Es wird durchaus als zweckmässig angesehen, in den Spezialgesetzen wo möglich 

die anwendbaren Bestimmungen zu nennen. Allerdings bringt es die Eigenschaft 

von Gesetzen, welche als generell abstrakte Norm regelmässig viele verschiedene 

Sachverhalte Regeln müssen, mit sich, dass dies nicht immer möglich ist. Diese 

Bestimmung ist daher als Auffangbestimmung notwendig. 
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Zu Abs. 2 Satz 3 merkt die Datenschutzstelle an, dass der Gesetzestext nicht 1:1 

rezipiert werden könne und entsprechend an die liechtensteinischen Verhältnis-

se angepasst werden solle. Gesetzlich nicht geregelte Geheimhaltungspflichten 

oder Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse gebe es in Liechtenstein nicht. 

Ebenso führt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes zu Abs. 2 Satz 2 aus, dass 

diese wörtlich der Rezeptionsvorlage entnommene Bestimmung nur in Zusam-

menhang mit der deutschen Rechtsordnung verständlich sei. In der liechtenstei-

nischen Rechtsordnung gebe es keine „besonderen Amtsgeheimnisse“, sondern 

es gebe das Amtsgeheimnis im Sinne von Art. 38 StPG, welches durch § 310 

Strafgesetzbuch (StGB)26 strafbewehrt sei. Auch seien Berufsgeheimnisse, die 

nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, in Liechtenstein nicht ersichtlich – 

dies jedoch im Gegensatz zu Deutschland, wo etwa das Bankgeheimnis nicht auf 

gesetzlicher Grundlage beruhe. Es werde somit angeregt, zu überprüfen, welche 

„Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlicher Vorschrift 

beruhen“ in Liechtenstein existieren bzw. gegebenenfalls eine der liechtensteini-

schen Rechtsordnung angepasste Formulierung zu verwenden. 

Ferner bringt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer vor, dass die Ver-

pflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- 

oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften be-

ruhen, unberührt bleibe. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, welche 

nicht auf gesetzliche Vorschriften beruhenden Geheimhaltungspflichten in Liech-

tenstein überhaupt bestehen. Sollte es derartige nicht auf gesetzlicher Vorschrif-

ten bestehende Geheimhaltungspflichten tatsächlich geben, so seien diese ein-

zeln zu nennen und zumindest in den Erläuterungen entsprechend aufzunehmen. 

26 LGBl. 1988 Nr. 37; LR 311.0 
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Ausserdem sei es im Sinne der Rechtsicherheit ratsam, solche Geheimhaltungs-

pflichten schleunigst in Gesetzesform zu giessen.  

Diesem Anliegen wurde durch eine neue Formulierung des Abs. 2 Satz 3 nachge-

kommen. Es wird nun nur noch neutral von Berufs- und Amtsgeheimnissen ge-

sprochen. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte führen zu Art. 1 (inzwischen Art. 2) aus, dass in 

den Erläuterungen ausdrücklich festgehalten werden sollte, dass die gesetzlichen 

Geheimhaltungspflichten und die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnisse, die 

nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, den in der Gesetzesvorlage vorge-

sehenen Auskunftsrechten und Informationspflichten immer vorgehen; dies auch 

dann, wenn in den spezialgesetzlichen Regelungen, welche die Wahrung von 

Geheimhaltungspflichten regeln, nicht ausdrücklich auf Auskunftsrechte und 

Informationspflichten gemäss der Gesetzesvorlage Bezug genommen werde.  

Dem Anliegen wurde dahingehend gefolgt, als die im Vernehmlassungsbericht 

vorhandenen Erläuterungen dahingehend ergänzt wurden, dass der Vorrang der 

Berufs- und Amtsgeheimnisse klar festgehalten wird. Von einer ausdrücklichen 

Aufnahme im Gesetz wurde aber abgesehen. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass Art. 1 (inzwischen Art. 2) 

den Anwendungsbereich des DSG klarer umschreiben und aus Gründen der 

Rechtssicherheit die Beschränkung auf natürliche Personen explizit in den Geset-

zestext aufgenommen werden sollte. Lediglich die Erwähnung in den Erläuterun-

gen genüge nicht. Ferner sei eine ausdrückliche Nennung des Bankengeheimnis-

ses (Art. 14 BankG) in den Materialen als wesentliches Anwendungsbeispiel ge-

setzlicher Geheimhaltungspflichten unbedingt notwendig. Auch sei zu fragen, 

welche Berufs- bzw. besonderen Amtsgeheimnisse existieren, die nicht auf einer 
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gesetzlichen Grundlage beruhen. Die Anführung entsprechender Beispiele zu-

mindest in den Erläuterungen würde zum besseren Verständig beitragen. 

Die Beschränkung auf natürliche Personen ergibt sich aus der direkt anwendba-

ren DSGVO. Eine entsprechende Normierung im nationalen Recht ist deshalb 

nicht angezeigt.  

Das Bankgeheimnis fällt unter den Begriff der Berufs- und Amtsgeheimnisse. Im 

Übrigen wurde die Bestimmung betreffend die Formulierung „Berufs- und Amts-

geheimnisse“, wie bereits erläutert, angepasst. 

Zu Abs. 2 bringt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer vor, dass sich hier 

zunächst die Frage stelle, was unter „spezifischen Bestimmungen“ zu verstehen 

sei. Vermutlich werde hier auf datenschutzrelevante Bestimmungen in den ein-

zelnen Spezialgesetzen verwiesen. Sollte dies der Fall sein, so müsste dies auch 

konkretisiert werden. 

Es trifft zu, dass unter „spezifischen Bestimmungen“ datenschutzrelevante Best-

immungen in den Spezialgesetzen zu verstehen sind. Es fand diesbezüglich auch 

eine Änderung in der Gesetzesvorlage statt, so dass nun von „spezialgesetzlichen 

Bestimmungen über den Datenschutz“ gesprochen wird. Von einer Aufnahme von 

Verweisen auf sämtliche im liechtensteinischen Recht existierende besondere 

Bestimmungen zum Datenschutzrecht wurde abgesehen. Mit dem gegenständli-

chen Bericht und Antrag wird neben dieser Gesetzesvorlage praktisch der gesam-

te liechtensteinische Rechtsbestand an Datenschutzbestimmungen revidiert. Un-

ter Verweis auf den Umfang der weiteren Vorlagen erscheint die Aufnahme eines 

solchen statischen Verweises nicht als sinnvoll, da der liechtensteinische Rechts-

bestand einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt und damit auch ständig 

neue besondere Datenschutzbestimmungen hinzukommen. Dieser Umstand 
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macht einen allgemeinen dynamischen Verweis wesentlich sinnvoller. Ein solcher 

ist auch üblich. 

Weiter äussert sich die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer dahingehend, 

dass Abs. 2 im Sinne eines Auffangtatbestands normiert sei, weshalb es lauten 

müsste: „… finden die Vorschriften dieses Gesetzes subsidiär Anwendung“. 

Dem Anliegen wurde entsprochen. 

Darüber hinaus ist die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer der Meinung, 

Abs. 2 sei generell in sich widersprüchlich und sollte allenfalls in zwei getrennte 

Absätze gefasst werden. 

Die Bestimmung regelt einheitlich die subsidiäre Anwendung. Dies in genereller 

Form, soweit keine Bestimmungen vorhanden sind, und ausdrücklich bezüglich 

Geheimhaltungspflichten oder Berufs- und Amtsgeheimnissen, wobei hier die 

generelle Unberührtheit statuiert wird. Ein Widerspruch ist für die Regierung 

nicht ersichtlich. Auf eine Trennung in zwei Absätze wurde deshalb verzichtet. 

Zu Abs. 3 (inzwischen entfallen) merkt ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes 

an, dass die Formulierung „in Verwaltungsverfahren zu öffentlichen Stellen“ ei-

nen Pleonasmus darstelle: Das LVG27 sei immer von den Verwaltungsbehörden 

anzuwenden. Verwaltungsverfahren vor „nicht-öffentlichen“ Stellen seien nicht 

denkbar. 

Auch die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt zu Abs. 3 (inzwischen 

entfallen) vor, dass diese Formulierung den Schluss zulasse, dass es auch Verwal-

tungsverfahren vor nicht öffentlichen Stellen gebe, was so sicherlich nicht ge-

27 Gesetz über die allgemeine Landesverwaltungspflege; LGBl. 1922 Nr. 24; LR 172.020 
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meint sei. Zudem wäre es besser zu konkretisieren, welche verfahrensrechtlichen 

Vorschriften im DSG wirklich lex specialis zum LVG seien. 

Die in der Vernehmlassungsvorlage noch enthaltene Fassung des Abs. 3 ist inzwi-

schen entfallen (siehe obenstehende Erläuterungen zu Abs. 3). 

Zu Abs. 4 Ziff. 3 (inzwischen Abs. 3 letzter Satz) merkt die Datenschutzstelle an, 

dass sich der Leser bei der Artikelpassage „Sofern dieses Gesetz nicht gemäss 

Satz 2 Anwendung findet, …“ orientieren müsse, um welchen Satz 2 welchen Ab-

satzes es sich handle. Erst bei einer genaueren Betrachtung des Art. 2 (inzwi-

schen Art. 3) gelange dieser wohl zum Ergebnis, dass es sich hierbei um Art. 1 

Abs. 1 (inzwischen Art. 2 Abs. 1) handeln müsse: „Es sei denn, die Verarbeitung 

durch natürliche Personen erfolgt zur Ausübung ausschliesslich persönlicher oder 

familiärer Tätigkeiten.“ Die Datenschutzstelle regt daher an, dass dieser Text da-

hingehend spezifiziert wird, dass es sich um Art. 2 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung 

des Vernehmlassungsberichtes handelt. 

Der Verweis „gemäss Satz 2“ bezieht sich auf den zweiten Satz im gegenständli-

chen Abs. 3, welcher mit „Auf nicht-öffentliche Stellen findet es Anwendung, …“ 

beginnt. Der Verweis scheint auch aus legistischer Sicht klar, weshalb keine Ände-

rung angezeigt ist. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz bringen an, dass Art. 1 (inzwischen 

Art. 2) etwas irreführend sei. Denn wie die Regierung auf S. 14 des Vernehmlas-

sungsberichtes betone, müssen zu gewissen Bereichen und Fragestellungen fol-

gende Grundlagen parallel berücksichtigt werden: DSGVO, Übernahmebeschluss 

in das EWR-Abkommen, Datenschutzgesetz, Datenschutzregelung in Spezialge-

setzen und DSRL-PJ. Am Wichtigsten sei dabei die DSGVO selbst, die in Art. 1 (in-

zwischen Art. 2) erwähnt werden sollte, da dieses Gesetz nur in Abhängigkeit zur 
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DSGVO gelte. Auch wenn Art. 1 (inzwischen Art. 2) aus der Rezeptionsvorlage 

übernommen worden sei, sollte Art. 1 Abs. 1 (inzwischen Art. 2 Abs. 1) in diesem 

Sinne ergänzt werden, damit auch dem Nicht-Fachmann ersichtlich sei, was in 

der Einleitung des Vernehmlassungsberichtes erklärt worden sei. In diesem Sinne 

werde vorgeschlagen, Abs. 1 dahingehend zu ändern, dass dieses Gesetz in Er-

gänzung der DSGVO zu sehen sei (worauf an verschiedenen anderen Gesetzes-

stellen auch verwiesen werde).  

Dem Anliegen wurde durch die Einführung eines Zweckartikels (Art. 1) nachge-

kommen. 

Weiter führen die Gemeinden aus, dass es in Zukunft eine Datenschutz-

Folgenabschätzung gebe. Diese bedeute, dass das Risiko für die Verletzung von 

Rechten bei einer Verarbeitung abgeschätzt werden müsse. Wenn diese Ab-

schätzung zum Ergebnis komme, dass ein hohes Risiko für eine mögliche Verlet-

zung von Rechten natürlicher Personen bestehe, sei eine Datenschutz-Folgenab-

schätzung vorzunehmen. Dies betreffe Unternehmen wie auch Behörden. Kom-

me diese Folgenabschätzung zum Ergebnis, dass das Risiko nicht gesenkt werden 

könne, sei die Datenschutzbehörde zu konsultieren (Art. 36 DSGVO). Die Folgen-

abschätzung löse das Instrument der Vorabkontrolle ab, das in der Datenschutz-

richtlinie vorgesehen gewesen sei (nicht aber in liechtensteinisches Recht über-

nommen worden sei). Nach den Guidelines on Data Protection Impact Assess-

ment der Artikel 29 Gruppe sei keine Folgenabschätzung nötig, wenn für die Ver-

arbeitung eine Rechtsgrundlage bestehe, wobei auf die "standards of the GDPR" 

verwiesen werde (Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and 

determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purpo-

ses of Regulation 2016/679 (WP 248), S. 11 unter Verweis auf Art. 35 Abs. 10). 

Die Literatur schliesse hieraus, dass dies nur für eine Rechtsgrundlage gelten 

könne, die nach Inkrafttreten der DSGVO geschaffen worden sei (Nol-
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te/Werkmeister, in Gola: Rn 71 f. zu Art. 35). Daraus werde geschlossen, dass 

eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei Gemeinden vermieden werden könne, 

wenn es nationale Rechtsgrundlagen entsprechend den Vorgaben der DSGVO 

gebe. Diese müssten aber erst noch im Rahmen der Spezialgesetzgebung ge-

schaffen werden. 

Dem Vorbringen ist, insbesondere im Hinblick auf die verwiesenen Materialien, 

zuzustimmen. Weiterhin ist hierzu auf die Anpassungen im Gemeindegesetz zu 

verweisen. Mit diesen Anpassungen werden entsprechende nationale Rechts-

grundlagen geschaffen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass Abs. 5 (inzwischen 

Abs. 4) als Klarstellung gedacht sei. Er sei jedoch derart kompliziert und kryptisch 

formuliert, dass er selbst im Zusammenhang mit der Erläuterung unverständlich 

bleibe. Dieser Absatz sei daher neu zu fassen. 

Sowohl die DSGVO wie auch die DSRL-PJ haben ihren einen Anwendungsbereich. 

Die Bestimmung dient nicht der Klarstellung, sondern erweitert den Anwen-

dungsbereich der Kapitel I und II auch auf nicht in die Anwendungsbereiche der 

DSGVO und der DSRL-PJ fallende Verarbeitungen.

Zu Art. 3 

Art. 3 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 2 geführt wurde – 

definiert Begrifflichkeiten. 

Abs. 1 bestimmt, welche öffentlichen Stellen und nicht-öffentlichen Stellen unter 

den Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 1 der Gesetzesvorlage fallen. 

Abs. 1 Bst. a definiert die öffentlichen Stellen. Die Definition entspricht dabei 

derjenigen der Behörden nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d geltendes DSG. 
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Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 hält fest, was als nicht-öffentliche Stelle zu verstehen ist. Die 

Definition entspricht dabei derjenigen der „privaten Personen“ nach Art. 3 Abs. 1 

Bst. c geltendes DSG. 

Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 stellt klar, dass öffentliche Stellen dann als nicht-öffentliche 

Stellen im Sinne der Gesetzesvorlage gelten, soweit sie privatwirtschaftlich han-

deln. Die Bestimmung dient damit auch der Klarstellung, auf welche Verarbei-

tungsbefugnisse bzw. Ausnahmen von Betroffenenrechten abzustellen ist, wenn 

eine Unterscheidung nach öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen vorge-

nommen wird. 

Aus Gründen der Kürzung und besseren Verständlichkeit regt die Datenschutz-

stelle an, Abs. 3 (inzwischen Abs. 1 Bst. b Ziff. 2) der Gesetzesvorlage wie folgt zu 

formulieren: „Öffentliche Stellen gelten als nicht-öffentliche Stellen im Sinne 

dieses Gesetzes, wenn sie privatwirtschaftlich handeln.“ 

Dieser Anregung wurde nachgekommen. 

Zu Art. 2 Abs. 1 (inzwischen Art. 3 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvorlage regen die 

Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz an, dass festzustellen sei, 

dass nicht nur Organe der Gemeinden öffentliche Stellen seien, sondern die Ge-

meinden als solche ebenfalls. Die Bezeichnung "Gemeinden" sei ausreichend. Es 

bestehe kein Grund, zusätzlich von "Organen der Gemeinden" zu sprechen. Zwar 

gebe es Organe der Gemeinden, die in Gesetzen explizit erwähnt werden – wie 

die Einwohnerkontrollen, die Gemeindesteuerkasse oder die Gemeindepolizei – 

im Rahmen der DSGVO komme diesen Organen jedoch keine eigene Funktion zu, 

sodass der Begriff "Gemeinden" ausreichend sei. 

Die Bestimmung übernimmt die Definition des bisherigen Begriffs der „Behörden“ 

nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d geltendes DSG. Von dieser bewährten Definition soll nicht 
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abgewichen werden. Es ergeben sich daraus für die Gemeinden keinerlei Ände-

rungen. 

Der Liechtensteinische Krankenkassenverband führt an, dass es für ihn wichtig 

sei zu klären, inwieweit Krankenversicherer aber auch andere private Versicherer 

(etwa Unfallversicherer) als öffentlich-rechtliche Stellen gelten, wenn sie im 

Rahmen einer obligatorischen Sozialversicherung (Krankenversicherung, Unfall-

versicherung, Krankengeld) tätig seien. Um alle Sozialversicherer gleich zu be-

handeln, regt der Liechtensteinische Krankenkassenverband dringend an, die 

durchführenden Unternehmen im Rahmen von gesetzlich obligatorischen Sozial-

versicherungen den öffentlich-rechtlichen Stellen (AHV, IV, ALV) gleichzustellen. 

Der Liechtensteinische Pensionskassenverband führt aus, dass die Pensionskas-

sen ihren Zweck auf der Basis ihres Spezialgesetzes und letztendlich als obligato-

rische Sozialversicherung erfüllen. Die Pensionskassen würden sich in Folge des-

sen als öffentliche Stelle (analog AHV) kategorisieren. Sie führten einen gesetzli-

chen Auftrag aus und seien verpflichtet, die versicherungspflichtigen Personen 

aufzunehmen und personenbezogene Daten zu verarbeiten. In diesem Zusam-

menhang bittet der Liechtensteinische Pensionskassenverband um Kenntnis-

nahme, dass es weder notwendig noch sinnvoll sei, Pensionskassen dem Risiko 

einer Geldbusse gemäss Art. 83 DSGVO zu unterstellen. Eine Bestrafung der Pen-

sionskassen mit einer Geldbusse würde unweigerlich zu einer mittelbaren Bestra-

fung der versicherten Arbeitnehmer sorgen, welche – in den meisten Fällen – 

zugleich auch betroffene Personen gemäss DSGVO wären. 

Bezüglich der Ausführungen des Liechtensteinischen Krankenkassenverbandes 

und des Liechtensteinischen Pensionskassenverbandes ist auszuführen, dass der 

Begriff der öffentlichen Stelle der Definition des bisherigen Begriffs der „Behör-

den“ nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d geltendes DSG entspricht. Es ergeben sich daher 

auch für Pensions- oder Krankenversicherer keine Änderungen in dieser Hinsicht. 
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Wer bisher als Behörde galt, gilt weiterhin als Behörde bzw. neu öffentliche Stel-

le; Wer bisher als Privater galt, gilt weiterhin als Privater bzw. neu nicht-

öffentliche Stelle. Bezüglich der Strafbarkeit wird auf die Ausführungen zur Straf-

bestimmung (Art. 40 der Gesetzesvorlage) verwiesen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes regt zu Abs. 1 bis 3 (inzwischen Abs. 1 

Bst. a und b) der Gesetzesvorlage an, diese weitgehend aus § 2 Abs. 1 bis 4 und § 

3 BDSG übernommenen, sehr allgemeinen Bestimmungen dem liechtensteini-

schen Rechtsbereich anzupassen und zu überarbeiten, etwa durch konkreten 

Hinweis auf den Begriff „öffentliches Unternehmen“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 

Bst. a des Gesetzes über die Steuerung und Überwachung öffentlicher Unter-

nehmen (ÖUSG)28 und Verwendung anderer Begrifflichkeiten. Nur beispielsweise 

werde darauf hingewiesen, dass nach liechtensteinischem Recht unter „Organen 

der Rechtspflege“ gemeinhin die judizierenden Richter bzw. Spruchkörper ver-

standen werden – in Art. 2 Abs. 1 (inzwischen Art.3 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzes-

vorlage solle es damit statt „Organe der Rechtspflege“ wohl besser „Gerichte“ 

heissen. 

Dem Anliegen wurde durch die Übernahme der bisherigen Definitionen von „Be-

hörden“ und „private Personen“ aus dem geltenden DSG nachgekommen. Die 

Begrifflichkeit der „Organe der Rechtspflege“ ist damit entfallen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass gemäss Abs. 1 (in-

zwischen Abs. 1 Bst. a) öffentliche Stellen Organe des Staates seien. Hier stelle 

sich die Frage, was unter dem Begriff „Organ“ verstanden werde und was konk-

ret ein Organ des Staates sei. Der Begriff "Organ" müsse definiert werden. Denn 

ein Organ des Staates sei doch beispielsweise auch der Landtag, der aber wohl 

kaum als öffentliche Stelle im Sinne des DSG oder der DSGVO gemeint sei. Ein 

28 LGBl. 2009 Nr. 356, LR 172.017 
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Organ des Staates sei auch ein Polizist. Dass der einzelne Polizist eine öffentliche 

Stelle sein solle, sei vermutlich nicht richtig und entspreche demnach auch nicht 

der DSGVO. Die derzeitige im Vernehmlassungsbericht aufgenommene Diktion 

könnte so gelesen werden, dass auch die Liechtensteinische Rechtsanwaltskam-

mer ein Organ des Staates wäre. Ausserdem seien gemäss Abs. 1 öffentliche Stel-

len Organe der Rechtspflege. Es sei jedoch nicht ersichtlich, was man unter ei-

nem Organ der Rechtspflege verstehe. Darüber hinaus seien Gerichte (soweit sie 

justiziell tätig sind) sowie die Gerichtsakten von der DSGVO ausgenommen. Wie 

bereits ausgeführt, müsse die Definition der öffentlichen Stelle klar gefasst wer-

den, damit dieser greifbar sei und somit auch und nicht nur die Stellung der 

Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer und beispielsweise auch diejenige 

der Liechtensteinischen Treuhandkammer entsprechend klar sei und von ande-

ren Körperschaften des öffentlichen Rechts abgrenzbar werde. Geklärt werden 

müsse mit Hinblick auf die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer auch, ob die 

Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer oder ihre Organe öffentliche Stellen im 

Sinne der DSGVO seien und was das für Auswirkungen habe. 

Wie bereits ausgeführt, übernimmt der Begriff der öffentlichen Stelle die Definiti-

on des bisherigen Begriffs der „Behörden“ und entspricht somit Art. 3 Abs. 1 

Bst. d geltendes DSG. Weiterhin ist auf den in Art. 2 Abs. 5 der Gesetzesvorlage 

aufgenommenen Ausnahmenkatalog zu verweisen, welcher den bisherigen Aus-

nahmenkatalog des Art. 2 Abs. 3 geltendes DSG übernimmt. Für den Begriff „Or-

gan“ kann daher auf die bisherige Rechtslage verwiesen werden und ändert sich 

bezüglich der Fragestellungen der Rechtsanwaltskammer nach neuem Recht 

nichts. Bezüglich der Organe der Rechtspflege wird auf die vorstehenden Ausfüh-

rungen zur Stellungnahme des Fürstlichen Obergerichtes verwiesen. 

Zu Art. 2 Abs. 3 (inzwischen Art. 3 Bst. b Ziff. 2) der Gesetzesvorlage führt die 

Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aus, es gelte zu klären, ob es die Wort-
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folge „sowie deren Vereinigungen“ in dieser Definition brauche bzw. wenn ja, 

wer darunter subsumiert werde. 

Die Formulierung ist zu Gunsten der Übernahme der Begriffe aus dem geltenden 

DSG entfallen. 

Weiter führt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aus, es sei unklar, 

welche „Private“ es in Liechtenstein gebe, denen öffentliche Aufgaben übertra-

gen werden. Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer gehe davon aus, dass 

unter dem Begriff „Private“ natürliche Personen verstanden werden und es sei 

daher fraglich, ob es solche Konstellationen in Liechtenstein überhaupt gebe. 

Unter dem Begriff „Private“ könnte man jedoch auch öffentliche Unternehmen 

verstehen, die privatrechtlich strukturiert seien. 

Nach geltendem Recht wurden „private Personen“ als „natürliche und juristische 

Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die dem Privatrecht unter-

stehen“, definiert (Art. 3 Abs. 1Bst. c geltendes DSG). Diese Definition wurde in 

der Gesetzesvorlage für „nicht-öffentliche Stellen“ übernommen, wodurch der 

Begriff „Private“ in dieser Bestimmung entfallen konnte. Es tritt daher keine Än-

derung der Rechtslage ein. Die Bestimmung, auf welche Bezug genommen wird, 

wurde aber im Verhältnis zur Vernehmlassungsvorlage neu formuliert. 

In Bezug auf Abs. 2 (inzwischen Abs. 1 Bst. b Ziff. 1) der Gesetzesvorlage ist die 

Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer der Meinung, dass sich die Frage stel-

le, wieso „Gesellschaften“ gesondert angeführt seien. Denn soweit Gesellschaf-

ten nicht ohnehin juristische Personen seien, wie die einfache Gesellschaft, 

müssten sie eigentlich vom Begriff „andere Personenvereinigungen“ des privaten 

Rechts umfasst sein. 

Die aufgeworfene Frage wurde durch die Übernahme des bisherigen Begriffs der 

„privaten Person“ nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c geltendes DSG gelöst. 
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Zu Abs. 3 (inzwischen Abs. 1 Bst. b Ziff. 2) stellt sich die Liechtensteinische 

Rechtsanwaltskammer die Frage, wann ein öffentlich-rechtliches Unternehmen 

am Wettbewerb teilnehme. In den Erläuterungen bzw. in der vorzunehmenden 

Klassifizierung sei klarzustellen, was ein am Wettbewerb teilnehmendes öffent-

lich-rechtliches Unternehmen sei (mit entsprechenden Beispielen). Es sei hier 

bzw. in den Erläuterungen klar auszuführen, siehe auch ÖUSG, was unter einem 

Unternehmen zu verstehen sei, das am Wettbewerb teilnehme. 

Dem Anliegen wurde durch die neue Formulierung „privatwirtschaftlich Handeln“ 

Rechnung getragen. Privatwirtschaftliches Handeln wird i.d.R. immer dann gege-

ben sein, wenn eine öffentliche Stelle nicht hoheitlich – beispielsweise durch den 

Erlass einer Verfügung – handelt. So wird beispielsweise der Einkauf von Büroma-

terial als privatwirtschaftliche Handlung zu bewerten sein. Darüber hinaus wird 

auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.  

Kapitel I – Abschnitt B. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezo-5.1.3

gener Daten 

Zu Art. 4 

Art. 4 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 3 geführt wurde – 

enthält eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten durch öffentliche Stellen. 

Durch die Stellung in Kapitel I des Gesetzes unter „Allgemeine Bestimmungen“ 

können Verantwortliche vorbehaltlich anderer bereichsspezifischer Regelungen 

auf diese Regelung unabhängig davon zurückgreifen, zu welchen Zwecken die 

Datenverarbeitung erfolgt. 

Wer zum Kreis der öffentlichen Stellen gehört, wird in Art. 3 Abs. 1 Bst. a der 

Gesetzesvorlage bestimmt. Soweit nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben 
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der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (öffentliche Unternehmen), gelten sie 

nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 der Gesetzesvorlage als öffentliche Stellen und 

können ihre Datenverarbeitung daher ebenfalls auf die Befugnis in Art. 4 der 

Gesetzesvorlage stützen. 

Soweit die gegenständliche Vorschrift für Datenverarbeitungen zu Zwecken ge-

mäss Art. 2 DSGVO zur Anwendung kommt, wird mit ihr eine Rechtsgrundlage 

basierend auf Art. 6 Abs. 1 Bst. e i.V.m. Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DSGVO betreffend 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung geschaffen. Dies ist rechtlich notwendig, da 

Art. 6 Abs. 1 Bst. e DSGVO selbst keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 

Daten schafft, was sich aus der Formulierung in Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DSGVO ergibt. 

Der liechtensteinische Gesetzeber kommt damit an dieser Stelle dem Regelungs-

auftrag nach Art. 6 DSGVO nach. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen ist nach 

dieser Vorschrift zulässig, wenn sie für die Wahrnehmung einer im öffentlichen 

Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist oder wenn sie in Ausübung öffentli-

cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Beides kann 

sich sowohl aus nationalen Rechtvorschriften als auch aus EWR-Vorgaben erge-

ben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist allerdings nicht nur gestützt 

auf diese Rechtsgrundlage zulässig, sondern auch auf der Grundlage der weite-

ren in Art. 6 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Erlaubnistatbestände, einschliesslich der 

auf der Grundlage der DSGVO und der DSRL-PJ erlassenen spezialgesetzlichen 

Regelungen.  

Diese Bestimmung gründet auf § 3 der Rezeptionsvorlage. In der Liechtensteini-

schen Gesetzesordnung entspricht die vorliegende Regelung sinngemäss Art. 21 

geltendes DSG.  
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Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes sieht Art. 3 (inzwischen Art. 4) ohne 

Bezug zu den umliegenden Kapiteln und damit „quer im Raum". 

Die Bestimmung stellt eine allgemeine und grundsätzliche Ermächtigung zur Da-

tenverarbeitung dar, welche daher unter den „Allgemeinen Bestimmungen“ kor-

rekt eingeordnet ist. Sie regelt insbesondere nicht eine konkrete Datenverarbei-

tung und ist daher nicht zusammen mit den Bestimmungen über die „Besonderen 

Verarbeitungssituationen“ weiter hinten in der Vorlage einzuordnen. 

Die AHV-IV-FAK-Anstalten begrüssen Art. 3 (inzwischen Art. 4) als „Auffangarti-

kel“. Bisher habe ein solcher Auffangartikel im geltenden DSG gefehlt. Er erhöhe 

die Rechtssicherheit. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer führt zu Art. 3 (inzwischen Art. 4) 

aus, dass dies nur eines der Beispiele sei, die aufzeigen, dass die Begriffsbestim-

mungen in Art. 2 (inzwischen Art. 3) nicht wirklich durchdacht seien. Art. 3 (in-

zwischen Art. 4) stelle auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine 

öffentliche Stelle, also gemäss der Begriffsbestimmung in Art. 2 Abs. 1 (inzwi-

schen Art. 3 Abs. 2 Bst. a) durch „die Organe des Staates, der Rechtspflege, der 

Gemeinden und von Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 

Rechts“ ab. In Bezug auf die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer wäre dies 

also die Verarbeitung nicht durch die Rechtsanwaltskammer an sich, so bei-

spielsweise durch die Geschäftsführerin, sondern nur die Verarbeitung durch ein 

Organ der Rechtsanwaltskammer. Wenn man weiter überlege, dass Organ der 

Rechtsanwaltskammer nicht nur der Vorstand, sondern auch die Plenarversamm-

lung sei, dürfe man bezweifeln, dass dies tatsächlich gewollt sei. Weiter sei zu 

hinterfragen, ob der Begriff „Verantwortlicher“ i.S.d. DSGVO gemeint sei. Nach 

Art. 4 Ziff. 7 DSGVO sei „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
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entscheidet; …“. Wenn nein, so sei eine Begriffsbestimmung im DSG nötig. Wenn 

ja, werde gebeten, dies in den Erläuterungen festzuhalten und am Beispiel der 

Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer auszuführen, wer/was die öffentliche 

Stelle und wer/was der Verantwortliche sei bzw. theoretisch sein könne. 

Hierzu ist zunächst auf die bisherigen Ausführungen bezüglich der Begriffsdefini-

tion der „öffentlichen Stelle“ zu verweisen. Bezüglich des „Verantwortlichen“ ist 

auszuführen, dass dieser in der Gesetzesvorlage verwendete Begriff dem in Art. 4 

Ziff. 7 DSGVO definierten Begriff entspricht. Der Begriff des „Verantwortlichen“ 

nach der DSGVO entspricht dem Begriff „Inhaber der Datensammlung (Inhaber; 

Verantwortlicher): private Personen oder Behörden, die über den Zweck und den 

Inhalt einer Datensammlung entscheiden;“ wie er derzeit in Art. 3 Abs. 1 Bst. k 

generell gesagt werden, dass weder der Begriff der Behörde bzw. öffentlichen 

Stelle noch des Verantwortlichen im neuen Recht inhaltlich eine Änderung erfah-

ren und dass daher die von der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer auf-

geworfene Frage identisch zur geltenden Rechtslage zu beantworten ist.

Zu Art. 5 

Art. 5 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 4 geführt wurde – 

enthält eine dem Art. 6a geltenden DSG weitgehend entsprechende Regelung zur 

Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen unter Beibehaltung ver-

schiedener Verarbeitungsstufen. Die Verarbeitungsschritte teilen sich in die Be-

obachtung (Abs. 1), die Speicherung oder Verwendung (Abs. 4) sowie die Kenn-

zeichnungs-, Informations- und Löschungspflichten (Abs. 3, 5 und 6) auf. 

Abs. 2 dient der Hilfestellung für eine Verhältnismässigkeitsprüfung zwischen 

dem Interesse des Betreibers (berechtigte/wichtige Interessen) und den Rechten 

der Betroffenen (schutzwürdige Interessen). Soweit der Betreiber eine Video-

überwachung einsetzen möchte und die Schutzgüter Leben, Gesundheit oder 

Freiheit in den in Abs. 2 Bst. a genannten Anlagen betroffen sein können, wird 
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durch die Formulierung „gilt als … ein besonders wichtiges Interesse“ die Abwä-

gungsentscheidung zugunsten der Zulässigkeit des Einsatzes einer Videoüberwa-

chungsmassnahme geprägt. 

Mit Abs. 3 wird bestehendes Recht übernommen. Die Bestimmung entspricht 

Art. 6a Abs. 4 geltendes DSG. 

Mit Abs. 4 Satz 3 wird ebenfalls bestehendes Recht übernommen. Die Bestim-

mung entspricht Art. 6a Abs. 2 Satz 2 geltendes DSG. 

Abs. 5 regelt die Informationspflicht im Rahmen einer Videoüberwachung. Die 

Information hat erst dann stattzufinden, wenn die Aufzeichnungen ausgewertet 

und einer Person zugeordnet werden. 

Abs. 6 regelt die Löschung der Daten. 

Abs. 7 legt fest, dass eine Videoüberwachung vor der Inbetriebnahme bei der 

Datenschutzstelle anzumelden ist. Damit wird die in der geltenden Rechtslage – 

und auch im Vernehmlassungsbericht – noch vorgesehene Bewilligungspflicht 

durch eine Anmeldepflicht ersetzt. Dadurch wird der Aufwand sowohl für den für 

die Videoüberwachung Verantwortlichen wie auch für die Datenschutzstelle re-

duziert. Gleichzeitig behält die Datenschutzstelle durch die Anmeldung die Über-

sicht über die eingesetzten Videoüberwachungen, was ihre Aufsichtsfunktion 

stärkt. Die im Vernehmlassungsbericht noch vorgesehenen Bestimmungen be-

treffend die Beschwerdeführung gegen den Bewilligungsbescheid konnten ent-

sprechend entfallen. Der nähere Inhalt der Anmeldung wird von der Regierung 

nach Rücksprache mit der Datenschutzstelle im Verordnungsweg festzulegen 

sein. 

Abs. 8 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 38 Abs. 1 geführt und 

bewehrte die Installation einer Videoüberwachung vor deren Bewilligung mit 
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Busse. Durch die Reduzierung der vorher vorgesehenen Bewilligung auf eine 

blosse Meldung wird auch das vorgesehene Strafmass im Fall eines vorsätzlichen 

Verstosses gegen die Meldepflicht stark reduziert. Eine Strafbewehrung wird 

aber beibehalten, da die bisherigen Erfahrungen mit der nicht strafbewehrten 

Bewilligungspflicht gezeigt haben, dass der Verpflichtung ansonsten teilweise 

nicht nachgekommen wird. 

Die DSGVO enthält keine speziellen Regelungen für Massnahmen der Video-

überwachung. Ihre Zulässigkeit richtet sich daher nach den allgemeinen Zulässig-

keitsvorschriften der Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSGVO. Art. 6 Abs. 1 Bst. e, Abs. 2 

und 3 DSGVO sehen eine Öffnungsklausel für Datenverarbeitungen vor, die für 

die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, welche im öffentlichen Inte-

resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. In diesem Bereich dür-

fen die Mitgliedsstaaten also selbst Regelungen erlassen. 

Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit der Videoüberwachung nach Art. 6 Abs. 1 

Bst. f DSGVO. Demnach ist eine Datenverarbeitung grundsätzlich dann rechtmäs-

sig, wenn sie zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist, sofern nicht 

die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen überwie-

gen. 

Schliesslich ist als Neuerung bei der systematischen umfangreichen Überwa-

chung öffentlich zugänglicher Bereiche gemäss Art. 35 Abs. 3 Bst. c DSGVO nun-

mehr grundsätzlich eine Datenschutz-Folgenabschätzung nötig. Die Begriffe „sys-

tematisch“ und „umfangreich“ sind auf europäischer Ebene noch auslegungsbe-

dürftig, wobei sie wohl bei Videoüberwachungen sehr häufig zutreffen werden.  

Sollte der Verantwortliche bei der Datenschutz-Folgeabschätzung zum Ergebnis 

kommen, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern er keine 

Massnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft (weil dies technisch oder prak-
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tisch vielleicht nicht möglich ist), muss er vor der Verarbeitung die Aufsichtsbe-

hörde konsultieren (Art. 36 DSGVO). Dies nähert das Verfahren gemäss DSGVO 

ebenfalls einer Meldung an. 

Im Sinne eines starken Datenschutzes, zu dem unbestrittenermassen auch die 

Videoüberwachung im öffentlichen Raum gehört, ist die Meldung von Video-

überwachungen ein wichtiger Schritt. Sie ermöglicht zudem der Datenschutzstel-

le, eine gewisse Beaufsichtigungspflicht wahrzunehmen und durch stichproben-

artige Kontrollen die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen zu gewährleisten. 

Damit Unternehmen wissen, auf welche Punkte sie im Sinne der Einhaltung des 

Datenschutzes bei der Inbetriebnahme einer Videoüberwachungsanlage achten 

müssen, ist seitens der Datenschutzstelle geplant, entsprechende Leitlinien zu 

erlassen.  

Zum Thema Videoüberwachung gehört auch der Einsatz von Dashcams. Gemäss 

der Datenschutzstelle werden Dashcams nach geltendem DSG als nicht zulässig 

angesehen.  

Der Einsatz von Dashcams auf öffentlichen Strassen verletzt in der Regel das 

Transparenz- und das Verhältnismässigkeitsprinzip, sofern die gewonnenen Bil-

der einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Verstösse sind 

als schwerwiegend einzustufen und können demnach nur mit einem entspre-

chend schwerer wiegenden privaten oder öffentlichen Interesse gerechtfertigt 

werden. 

Ein solcher Rechtfertigungsgrund ist normalerweise nicht gegeben, so dass die 

Aufnahmen eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellen. Die Ge-

währleistung der Verkehrssicherheit ist klassische Polizeiaufgabe und nicht Sache 

privater Verkehrsteilnehmer und kann daher nicht als Rechtfertigungsgrund her-

angezogen werden. Auch das an sich nachvollziehbare Interesse, bei Unfällen 
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Bilder als Beweismittel zur Hand zu haben, ist kein den Persönlichkeitsschutz 

überwiegendes Interesse, zumal diese Bilder oft keine eindeutige Version des 

Sachverhalts wiedergeben. 

Aus diesen Gründen ist auf den Einsatz von Dashcams auf öffentlichem Grund 

nach Ansicht der Datenschutzstelle auch auf Basis des neuen Rechtsrahmens zu 

verzichten.29

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes sieht Art. 4 (inzwischen Art. 5) ohne 

Bezug zu den umliegenden Kapiteln und damit „quer im Raum". Zudem erschei-

ne die Gliederung mit zweifacher (neu beginnender) Aufzählung in den Sätzen 1 

und 2 nicht zitierbar. Der letzte Teilsatz sei nicht einzurücken. 

Die Bestimmung stellt eine allgemeine Regelung der Videoüberwachung dar und 

ist daher in den „Allgemeinen Bestimmungen“ korrekt eingeordnet. Würde es sich 

um eine Regelung einer spezifischen Videoüberwachung handeln, so wäre sie 

unter „Besondere Verarbeitungssituationen“ oder im einschlägigen Spezialgesetz 

einzuordnen. Soweit die Ausführungen Punkte der Legistik betreffen, wurden die-

se im Rahmen der legistischen Prüfung beachtet und abgeändert. 

Weiter stelle sich die Frage, ob die Beschränkung auf „öffentlich zugängliche 

grossflächige Einrichtungen" nicht zu eng sei. Beispielsweise würden hierdurch 

enge, unübersichtliche Passagen oder sonstige kleinräumigere, gefährdete Orte 

im öffentlichen Bereich ausgenommen. Die Grösse könne zudem nicht aus-

29 Als Vergleich hierzu die Rechtslage in den Nachbarstaaten: In Deutschland gibt es Judikatur, wonach 
Dashcams bzw. die Verwendung von Aufzeichnungen solcher – sofern sie in die informationelle Selbst-
bestimmung anderer eingreifen – nicht datenschutzkonform ist (siehe hierzu beispielsweise: 
https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/pm76_-_171002.pdf). In Öster-
reich sind Dashcams nicht verboten, aber auch nicht erlaubt. Dort wird danach unterschieden, ob Auf-
nahmen für rein private Zwecke gemacht werden oder ob solche beispielsweise ins Internet gestellt 
werden (siehe z.B. https://www.oeamtc.at/thema/vorschriften-strafen/zulaessigkeit-von-dashcams-im-
oesterreichischen-strassenverkehr-16180594). Auch in der Schweiz ist es umstritten, ob Dashcam-
Aufnahmen vor Gericht verwertet werden dürfen. Das Bundesgericht hat sich dazu noch nicht geäus-
sert. 
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schlaggebend sein, sondern es sei auf die konkrete Gefährdung (auch für Einzel-

personen) abzustellen. Die Definition von „grossflächig" könne zudem zu Ausle-

gungsschwierigkeiten führen. Es stelle sich die Frage, ob nicht eine Formulierung 

wie „öffentlich zugängliche Bereiche und Anlagen, wie..." klarer wäre. 

Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass sich die kritisierte Formulierung 

des Abs. 1 Satz 2 (inzwischen Abs. 2) nicht auf die Zulässigkeit der Videoüberwa-

chung per se bezieht (diese ist in Abs. 1 geregelt), sondern nur auf jene besonde-

ren Fälle von besonderen Orten, für deren Videoüberwachung sodann das näher 

definierte „besonders wichtige Interesse“ eine Voraussetzung ist. Die Grösse des 

Raumes fliesst daher nur in die Interessensabwägung ein. Abs. 2 ist eine in sich 

stimmige Sonderregelung für jene besonderen Orte. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Art. 4 (inzwi-

schen Art. 5) zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume. Die Gemein-

den hätten diesbezüglich in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. 

Die Wahrnehmung des Hausrechts, die in Art. 4 Abs. 1 (inzwischen Art. 5 Abs. 1) 

genannt werde, sei in der Tat für die Praxis sehr wichtig. Ebenso sei der Schutz 

von Leben, Gesundheit oder Freiheit von Personen als besonders wichtig in der 

Praxis anzusehen. Damit würden wichtige Punkte in das Gesetz aufgenommen. 

Zu Art. 4 Abs. 1 (inzwischen Art. 5 Abs. 1) bringt Amnesty International Liechten-

stein an, dass in dieser Bestimmung festgehalten werde, dass der Schutz von 

Leben, Gesundheit oder Freiheit von im Bereich der Videoüberwachung aufhälti-

gen Personen als ein besonderes, wichtiges Interesse zu werten sei. Aus den Er-

läuterungen sei hierzu zu entnehmen, dass es sich dabei um eine Hilfestellung für 

eine Verhältnismässigkeitsprüfung handle. Dabei werde die Abwägungsentschei-

dung zugunsten der Zulässigkeit des Einsatzes einer Videoüberwachungsmass-

nahme geprägt. Für Amnesty International Liechtenstein sei nicht ersichtlich, wie 
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die Freiheit der Betroffenen als besonderes Interesse zugunsten einer Video-

überwachung begründet werden könne. Schaue man sich in der Diskussion zu 

Videoüberwachung um, werde jeweils zwischen den beiden Punkten Sicherheit 

und Freiheit abgewogen. Eine Videoüberwachung mit der Freiheit der Betroffe-

nen zu begründen, erscheine daher mehr als paradox. Dies insbesondere auch, 

wenn man bedenke, dass Freiheit ein sehr weiter Begriff sei, welcher nicht nur 

die Bewegungsfreiheit und körperliche Integrität schütze, sondern alle Freihei-

ten, welche elementare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung darstel-

len.30 So habe das Schweizerische Bundesgericht schon festgehalten, dass „die 

Erhebung erkennungsdienstlicher Daten und deren Aufbewahrung und Bearbei-

tung […] in den Schutzbereich der persönlichen Freiheit [eingreifen]“.31 Amnesty 

International Liechtenstein regt daher an, das Kriterium der Freiheit in diesen 

Verhältnismässigkeitsprüfungen ersatzlos zu streichen. 

Die Regelung des Abs. 1 Satz 2 macht die Videoüberwachung den besonderen 

Anforderungen des Schutzes von Leben, Gesundheit oder Freiheit an den genann-

ten besonderen Orten zugänglich. Die Freiheit der Person beinhaltet neben den 

elementaren Erscheinungsformen der Persönlichkeitsentfaltung insbesondere die 

körperliche und seelische Unversehrtheit der Person. Dass eine Videoüberwa-

chung durchaus mit dem Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit der Person 

begründet werden kann – und die nicht, wie vorgebracht, zu einem Paradox führt 

– sei an folgendem Beispiel aufgezeigt: Anlässlich der 19. Loveparade am 24. Juli 

2010 in Duisburg, Deutschland, kam es an einer Engstelle im Zugangsbereich we-

gen möglicherweise fehlgeleiteter Besucherströme und Planungsfehlern zu einem 

Gedränge und Panikverhalten unter den Besuchern. Dabei kamen 21 Menschen 

ums Leben, 541 weitere wurden schwer verletzt. Zur Vermeidung solcher Perso-

30 BGE 122 I 360 E. 5a S. 362.  
31 BGE 124 I 85 E. 2b S. 87. 
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nenschäden (hier: Schutz des Lebens, der Gesundheit oder der Freiheit) auf einem 

Festivalgelände (hier: grossflächigen Anlage oder Vergnügungsstätte) kann also 

auch eine Videoüberwachung zweckmässig und im Interesse der betroffenen Per-

sonen sein. Dies, da diese es den Organisatoren erlaubt, kritische Entwicklungen 

zu erkennen und Abhilfe oder Rettungsmassnahmen zum Schutz der betroffenen 

Personen einzuleiten. Dem Anliegen von Amnesty International Liechtenstein 

wurde daher nicht nachgekommen. 

Gemäss der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer falle zunächst auf, dass 

die Nummerierung unglücklich sei. Dies vor allem deswegen, weil in Abs. 1 zwei 

Mal die Ziff. 1 und 2 enthalten seien. Obwohl bekannt sei, dass diese Bestim-

mung aus dem geltenden DSG übernommen worden sei, werde eine Präzisierung 

angeregt. 

Die Anregung wurde im Rahmen der legistischen Prüfung berücksichtigt und 

Abs. 1 wurde entsprechend angepasst. 

Ferner stellt sich für die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer die Frage, was 

man unter „Hausrecht im öffentlich zugänglichen Raum“ gemäss Abs. 1 Ziff. 2 

(inzwischen Abs. 1 Bst. a Ziff. 2) verstehe. Dieser Begriff sei zu definieren und 

gegebenenfalls von dem in der Verfassung verankerten Begriff des Hausrechts 

abzugrenzen. Ebenso sei unklar, was am Ende des letzten Satzes der Ziff. 2 (in-

zwischen Abs. 2) die Formulierung „wichtiges Interesse“ bedeute. In Liechten-

stein sei in diesem Zusammenhang eher von „öffentlichem Interesse“ die Rede 

und hierzu gebe es auch Rechtsprechung. Ebenso sei unklar, was man unter 

„konkret festgelegtem Zweck“ in Abs. 1 Ziff. 3 (inzwischen Abs. 1 Bst. a Ziff. 3) 

verstehe. Es sei unklar, welche, durch wen und wie konkret festgelegte Zwecke 

hier gemeint seien und was man unter schutzwürdigem Interesse der Betroffe-

nen verstehe. Ferner stelle sich die Frage, ob hier unter Betroffenen die in der 

DSGVO genannte betroffene Person gemeint sei oder andere Betroffene. Hierzu 
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würden entsprechende Definitionen oder zumindest Erläuterungen fehlen. Fer-

ner seien auch die in Abs. 2 (inzwischen Abs. 3) verwendeten Begriffe „geeignete 

Massnahmen“ und „frühestmöglicher Zeitpunkt“ sowie die in Abs. 3 (inzwischen 

Abs. 4) verwendeten Begriffe „Anhaltspunkte“ und „anderen Zweck“ unklar und 

müssten entsprechend definiert und erläutert werden. 

Bezüglich dieses Vorbringens kann weitgehend auf bestehende Literatur und 

Rechtsprechung verwiesen werden. So beispielsweise bezüglich des Hausrechts 

auf Beck Marzell/Kley Andreas, Freiheit der Person, Hausrecht sowie Brief- und 

Schriftgeheimnis, in: Kley/Vallender (Hrsg.), Grundrechtspraxis in Liechtenstein, 

LPS 52, Vaduz 2012, S. 131 - 146. Der hinterfragte Begriff „wichtiges Interesse“ in 

Abs. 2 wird ebenda definiert.  

Der Begriff „konkret festgelegte Zwecke“ verlangt, dass der Zweck eine gewisse 

Bestimmtheit erfüllen muss. Er muss also genau definiert sein. Dies muss auch 

nachvollziehbar festgehalten sein.  

Ein „schutzwürdiges Interesse“ ist ein rechtliches oder tatsächliches Interesse, 

dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen und 

an dem der Betroffene auf Grund einer über das übliche hinausgehenden Nähe 

ein Interesse hat, welches durch eine Norm geschützt ist. 

Eine „geeignete Massnahme“ liegt vor, wenn die ergriffene Massnahme zur Errei-

chung des Zwecks tauglich ist und der angestrebte Zweck damit erreicht werden 

kann. 

Der „frühestmöglicher Zeitpunkt“ ist so zu wählen, dass einer betroffenen Person 

noch vor ihrer Erfassung durch eine Videoüberwachung die eigenständige und 

bewusste Wahl bleibt, den überwachten Bereich allenfalls nicht zu betreten.  
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„Anhaltspunkte“, nach welchen schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-

wiegen, kommen dann in Betracht, wenn die Speicherung und Verwendung nicht 

zum Vorteil der betroffenen Person stattfindet.  

Ein „anderer Zweck“ ist ein Zweck, welcher nicht mit dem ursprünglichen Zweck 

der Datenerhebung übereinstimmt. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt vor, es solle bezüglich der Kom-

petenz in Abs. 3 (inzwischen Abs. 4) festgehalten werden, dass die Landespolizei 

einen unbedingten Anspruch auf sofortige Herausgabe habe: „In den letztge-

nannten Fällen sind die erhobenen Daten der Landespolizei auf erste Aufforde-

rung herauszugeben.“ 

Die Unbedingtheit dieses Anspruchs ergibt sich bereits aus der Formulierung der 

Gesetzesvorlage. Die Landespolizei kann die Übermittlung der Daten, also deren 

Herausgabe, verlangen, ohne dass daran weitere Bedingungen geknüpft sind. 

Eine Ergänzung im vorgeschlagenen Sinn wird demnach nicht als erforderlich er-

achtet. 

Zu Abs. 3 (inzwischen Abs. 4) letzter Satz führt ein Richter des Fürstlichen Ober-

gerichtes aus, dass es zwar richtig sei, dass diese Bestimmung dem Art. 6a Abs. 2 

letzter Satz des geltenden DSG entspreche, doch solle die Gelegenheit genutzt 

werden, nicht nur der Landespolizei die Möglichkeit zur Erlangung der erhobe-

nen Daten zur Strafverfolgung einzuräumen, sondern auch den eigentlich zur 

Strafverfolgung berufenen Instanzen, nämlich den Strafgerichten und der Staats-

anwaltschaft unmittelbar, werde doch die Landespolizei in Strafverfahren im 

Regelfall nur als Hilfsorgan der Strafgerichte bzw. der Staatsanwaltschaft tätig.

Da die Landespolizei eigentlich immer als Hilfsorgan tätig ist, wurde von einer 

Ausweitung der Pflicht zur Übermittlung der Daten auch an die Strafgerichte bzw. 
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Staatsanwaltschaft abgesehen. Die bisherige Formulierung wurde deshalb beibe-

halten. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass Art. 4 Abs. 3 (inzwischen 

Art. 5 Abs. 4) der Gesetzesvorlage vor der Speicherung oder Verwendung von 

Videoüberwachungen eine generelle Interessenabwägung vorsehe, indem diese 

nur zulässig sei, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürde Interes-

sen der Betroffenen überwiegen. Gemäss der Generalklausel in Art. 6 Abs. 1 

Bst. f DSGVO sei die Verarbeitung rechtmässig, soweit sie zur Wahrung der be-

rechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritten erforderlich sei. Aus 

dem Erwägungsgrund 47 der DSGVO ergebe sich, dass bei der Interessenabwä-

gung als Massstab die „vernünftige Erwartung der betroffenen Person, die auf 

ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen“, zu berücksichtigen sei. Ent-

scheidend sei daher, ob die Videoüberwachung in bestimmten Bereichen der 

Sozialsphäre typischerweise akzeptiert oder abgelehnt werde. In öffentlich zu-

gänglichen Bereichen einer Bank, wie beispielsweise dem Eingangsbereich der 

Schalterhalle oder bei Bankomaten, sei ganz klar davon auszugehen, dass eine 

„betroffene Person“ typischerweise mit einer Videoüberwachung rechnen müsse 

und im Hinblick auf ein allfälliges strafrechtliches Verhalten sowohl die Interes-

sen der Bank als Verantwortlicher als auch die Interessen der Bankkunden als 

Dritte den Interessen der betroffenen Person überwiegen und deshalb eine Vi-

deoüberwachung auf jeden Fall zulässig sei. Weiter geht der Liechtensteinische 

Bankenverband davon aus, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 

35 Abs. 3 Bst. c DSGVO für die Videoüberwachung im Bankenbereich nicht erfor-

derlich sei. Gemäss der vorgenannten Bestimmung bedürfe es einer Daten-

schutz-Folgenabschätzung nur im Fall von systematischer umfangreicher Über-

wachung öffentlich zugänglicher Bereiche. Erwägungsgrund 91 der DSGVO führe 

dazu erläuternd aus, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei einer „weit-

räumigen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels 
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optoelektronischer Vorrichtung“ erforderlich sei. Im Sinne dieser Ausführungen 

ersucht der Liechtensteinische Bankenverband deshalb um erläuternde Ausfüh-

rungen zu Art. 4 Abs. 3 (inzwischen Art. 5 Abs. 4) der Gesetzesvorlage, dass die 

Videoüberwachung in den öffentlich zugänglichen Bereichen einer Bank „ver-

nünftigerweise“ zu erwarten sei und damit keine weitere Interessenabwägung 

notwendig sei bzw. es keiner Datenschutz-Folgenabschätzung bedürfe. 

Hierzu ist auszuführen, dass eine Videoüberwachung gemäss Abs. 3 zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt – beispielsweise durch Piktogramme oder Schilder – 

erkennbar zu machen ist. Es muss also nicht darauf abgestellt werden, ob die 

betroffene Person in gewissen Situationen vernünftigerweise mit einer Video-

überwachung rechnen muss, sondern kann auf Grund der Erkennbarmachung 

immer davon ausgegangen werden, dass die betroffene Person über das Vorhan-

densein einer Videoüberwachung im Bilde ist. 

Hinsichtlich der Frage der Datenschutz-Folgenabschätzung kann die Auslegung 

des Liechtensteinischen Bankenverbandes dahingehend bestätigt werden, dass 

eine solche gemäss DSGVO nur im Fall von systematischer, umfangreicher Über-

wachung öffentlich zugänglicher Bereiche zu erfolgen hat. Eine abschliessende 

Beurteilung, wann eine solche Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich sein 

wird und wann nicht, muss aber der Datenschutzstelle als Aufsichtsbehörde über-

lassen bleiben.

Die Datenschutzstelle bringt vor, dass Abs. 5 (inzwischen Abs. 6) im Gegensatz 

zum geltenden DSG (Art. 6a Abs. 7) keine expliziten Löschfristen für die aufge-

zeichneten Bilddaten definiere. Nach der bisherigen Rechtslage seien Daten un-

verzüglich, spätestens jedoch nach 30 Tagen zu löschen. Bei der Datenschutzstel-

le seien aktuell 82 Videoüberwachungen bewilligt (Stand: 28. Februar 2018), de-

ren Speicherdauer im Median je Videoüberwachung acht Tage betrage. Die Pra-

xis habe gezeigt, dass die maximale Speicherdauer von 30 Tagen durchaus genü-
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ge und nur in Ausnahmefällen voll ausgeschöpft werde. Für einzelne Bereiche, 

für die sich eine darüber hinaus gehende Speicherdauer gut begründen lasse 

(beispielsweise für den Finanzbereich), könne diese maximale Speicherdauer von 

30 Tagen in einem für den jeweiligen Bereich einschlägigen Spezialgesetz ausge-

weitet werden. Von der bisherigen Praxis, die sich bestens bewährt habe, solle 

nicht ohne klare Notwendigkeit abgewichen werden, weshalb das Hinzufügen 

einer 30-tägigen Löschfrist in Abs. 5 (inzwischen Abs. 6) angeregt werde. Je nach 

Abänderung von Art. 4 (inzwischen Art. 5) seien auch die weiteren dazugehören-

den Artikel sowie die diesbezüglichen Erläuterungen entsprechend anzupassen. 

Auch der Liechtensteinische Bankenverband weist darauf hin, dass hinsichtlich 

der Speicherung von Videoaufnahmen die Regelung des Art. 6a Abs. 7 geltendes 

DSG zu den Speicherfristen nicht übernommen worden sei – was begrüsst werde. 

Es seien deshalb nun für die Löschung nach Art. 4 Abs. 5 (inzwischen Art. 5 Abs. 

6) der Gesetzesvorlage die allgemeinen Grundsätze des Art. 17 DSGVO zur Zwe-

ckerreichung sowie die ergänzenden Tatbestände des Art. 32 (inzwischen Art. 35) 

der Gesetzesvorlage bzw. spezialgesetzliche Löschpflichten, die der/dem DSG-

VO/DSG vorgehen, anwendbar. Vergleichbares gelte auch für sämtliche Tele-

fonaufzeichnungen durch die Banken, für die u.a. Art. 31c Abs. 6 der Verordnung 

über die Banken und Wertpapierfirmen (BankV)32 in Bezug auf die Erbringung 

von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung 

von Kundenaufträgen beziehen, eine Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren vorse-

he. 

Bezüglich Löschfrist ist auf Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verweisen, wonach der Ver-

antwortliche (also der Betreiber der Videoüberwachung) verpflichtet ist, perso-

nenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern die personenbezogenen Da-

32 LGBl. 1994 Nr. 22, LR 952.01 
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ten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-

den, nicht mehr notwendig sind. In diesem Sinn ist eine weitere 30-tägige Frist 

nicht möglich. Abs. 6 der Gesetzesvorlage betreffend die Löschung ist Ausfluss 

dieses Grundsatzes. Es soll an dieser Stelle nochmals festgehalten werden, dass 

die gegenständliche Gesetzesvorlage den Charakter eines „Auffangnetzes“ hat. 

Spezifische Rechtsvorschriften geniessen gegenüber den Vorschriften dieser Ge-

setzesvorlage Vorrang. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt vor, das Verhältnis der Bewilli-

gungspflicht nach Abs. 6 (inzwischen Abs. 7 und eine Meldepflicht statt Bewilli-

gungspflicht) zu Massnahmen nach § 104 StPO sei zu klären, da dadurch im Be-

reich der strafprozessualen Ermittlungen Aufzeichnungsgeräte eingesetzt wer-

den dürfen. 

Wie bereits ausgeführt, stellt diese Bestimmung eine allgemeine Regelung der 

Videoüberwachung dar. Wie in den Ausführungen zu Art. 2 Abs. 2 erläutert, 

kommt diese Gesetzesvorlage subsidiär zur Anwendung, soweit nicht ein Spezial-

gesetz den Sachverhalt regelt. Somit gehen spezifischere Bestimmungen – wie 

auch die Bestimmungen der StPO zu Aufzeichnungsgeräten – dieser Bestimmung 

vor. 

Die Datenschutzstelle führt zu Art. 4 (inzwischen Art. 5) aus, dass die DSGVO we-

der spezifische Bestimmungen zu Videoüberwachungen noch eine diesbezügliche 

Bewilligungspflicht kenne. Vor diesem Hintergrund regte die Datenschutzstelle 

an, zu prüfen, ob gegenständlich ein Regelungsbedarf bestehe bzw. die Regelung 

in der gegenständlichen Regierungsvorlage eine zulässige Konkretisierung der 

DSGVO darstelle und durch eine Öffnungsklausel gedeckt sei. Falls an den Rege-

lungen des Art. 4 (inzwischen Art. 5) insgesamt festgehalten werde, werde ange-

regt, zumindest Art. 4 Abs. 6 (Bewilligungspflicht der Videoüberwachungen – 

inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage entweder ersatzlos zu streichen 
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oder auf eine Meldepflicht hin abzuändern. Im Zusammenhang mit Videoüber-

wachungen habe die Datenschutzstelle in Bezug auf die Bewilligungspflicht stets 

angeregt, diese aufzuheben und deshalb bereits in der Vergangenheit um ent-

sprechende Abänderung des geltenden DSG ersucht. Falls an der Bewilligungs-

pflicht festgehalten werde, sei darauf hinzuweisen, dass die geltende Verord-

nung zum Datenschutzgesetz (DSV)33 (Art. 33 Abs. 2) eine Bestimmung für die 

Gebühreneinhebung für die Bearbeitung von Bewilligungen kenne (je nach Auf-

wand der Bearbeitung des Antrags eine Gebühr von 100 bis 500 Franken), wes-

halb auch dies im Gesetz bzw. in der entsprechenden Verordnung zum Verfahren 

berücksichtigt werden solle. Im Zusammenhang mit Videoüberwachungen sei 

festzuhalten, dass insbesondere Bewilligungsanfragen für Drohnenflüge stark 

zugenommen hätten. Das aktuelle Bewilligungsverfahren gemäss Art. 27 DSV 

unterscheide nicht zwischen stationärer Videoüberwachung mit einer Bewilli-

gungsdauer von bis zu fünf Jahren (Art. 27 Abs. 3 DSV) und Drohnenflügen, die in 

der Regel zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Die Datenschutzstelle regt auf-

grund der bisherigen Erfahrungen daher dringlich an, entsprechende spezifische 

Regelungen, vor allem in Bezug auf ein allfälliges Bewilligungsverfahren, aufzu-

nehmen. Des Weiteren weist die Datenschutzstelle vollständigkeitshalber darauf 

hin, dass eine Beibehaltung der Bewilligungspflicht für Videoüberwachungen zu 

entsprechendem Anpassungsbedarf bei den personellen Ressourcen der Daten-

schutzstelle führe. 

Auch der Liechtensteinische Anlagefondsverband schlägt vor, Art. 4 Abs. 6 (in-

zwischen Art. 5 Abs. 7) vollständig zu streichen. Dies, da die Bewilligungspflicht 

für Videoüberwachungsanlagen keinen besonderen Nutzen – auch im Sinne der 

allgemeinen Erwägungsgründe der DSGVO – mit sich bringe und mit einem gros-

sen Aufwand verbunden sei. Weiterhin weil die Bewilligung zeitlich limitiert sei. 

33 LGBl. 2002 Nr. 102, LR 235.11 
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Die Bewilligung von Videoüberwachungen sei in der DSGVO und im BDSG nicht 

vorgesehen. Vielmehr handle es sich dabei um eine liechtensteinische Spezialität; 

dies auch nach dem geltenden Recht. 

Ferner ist auch der Liechtensteinischen Bankenverband der Meinung, dass Art. 4 

(inzwischen Art. 5) eine Regelung enthalte, welche weitgehend der Regelung in 

Art. 6a geltendes DSG entspreche und damit über die Erfordernisse der DSGVO 

und im Hinblick auf die Bewilligungspflicht auch über die Rezeptionsvorlage hin-

aus gehe. Da die Bewilligungspflicht für Videoüberwachungsanlagen auch im 

Sinne der allgemeinen Erwägungsgründe der DSGVO keinen besonderen Nutzen 

mit sich bringe und die Bewilligung bisher ohnehin zeitlich befristet sei, solle die 

Bewilligungspflicht gänzlich aufgegeben werden. Es werde daher um Streichung 

des Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage gebeten (sowie 

auch der dazu gehörenden Artikel). 

Die DSGVO erlaubt grundsätzlich, dass die Staaten Datenverarbeitungen durch 

Gesetz regeln, wobei sich die gesetzliche Regelung im Rahmen der Vorgaben der 

DSGVO bewegen muss. Ein Verbot einer Datenverarbeitung in Form einer Video-

überwachung ist in der DSGVO nicht vorgesehen. Die Einführung der Bestimmung 

des Art. 6a geltendes DSG zur Videoüberwachung im Jahr 2009 wurde seinerzeit 

vom Landtag grossmehrheitlich begrüsst. Den in der Vernehmlassung geäusser-

ten Anliegen wurde dahingehend nachgekommen, als die vorgesehene Bewilli-

gungspflicht durch eine Meldepflicht ersetzt wurde, wodurch allen betroffenen 

Stellen eine Aufwandreduktion entstehen sollte. Gleichzeitig erhält die Daten-

schutzstelle mit der Meldung ein Instrument, welches ihre Aufsichtstätigkeit er-

leichtert. Die Meldung wird mit Verordnung näher zu definieren und idealerweise 

mit einfachem Formular zu erledigen sein. Bezüglich der Löschfrist ist auf die vor-

stehenden Ausführungen zur Stellungnahme des Liechtensteinischen Bankenver-
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bandes zu verweisen. Dem Vorbringen betreffend die Gebühren wurde mit einer 

Anpassung der Verordnungskompetenz entsprochen.

Die LIHK regt zu Abs. 6 (inzwischen Abs. 7) an, „Installation“ durch „Inbetrieb-

nahme“ zu ersetzen, da die Inbetriebnahme der relevante Zeitpunkt für eine 

mögliche Datenschutzverletzung sei. Installationen würden bei baulichen Mass-

nahmen vorausschauend vorgesehen und sollten nicht schon per se bewilli-

gungspflichtig sein. 

Auch stellt sich für die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer in Bezug auf 

Abs. 6 (inzwischen Abs. 7) die Frage, ob bei der Bewilligung auf die Installation 

oder die Inbetriebnahme der Videoüberwachung abgestellt werden solle. 

Schon nach der bisherigen Rechtslage waren Videoüberwachungen vor der Instal-

lation durch die Datenschutzstelle zu bewilligen. Nach der Ersetzung der Bewilli-

gungspflicht durch eine Meldepflicht ist allerdings das Abstellen auf die Inbe-

triebnahme als sinnvoller anzusehen, weshalb das Kriterium der Installation 

durch die Inbetriebnahme ersetzt wurde. Der Anregung wurde daher nachge-

kommen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes merkt zu Abs. 6 Satz 3 und 4 (inzwi-

schen Abs. 7) an, dass diese Bemerkungen im Hinblick auf die allgemeinere Rege-

lung der Rechtsbehelfe überflüssig seien. Zur Vermeidung von Unklarheiten seien 

diese Bestimmungen ersatzlos zu streichen. 

Ferner bringt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer zu Abs. 6 (inzwischen 

Abs. 7) vor, dass die 14-tägige Beschwerdefrist auf vier Wochen ausgedehnt 

werden solle, da die Frist von 14 Tagen in der heutigen Zeit und angesichts der 

Komplexität der Sachverhalte grundsätzlich zu kurz bemessen sei. Grundsätzlich 

stelle sich die Frage, weshalb es diese Regelung bezüglich der Beschwerderechte 

und -fristen separat brauche. Es sei zielführender, dies generell in Art. 19 (inzwi-
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schen Art. 20) der Gesetzesvorlage zu regeln. Ausserdem sei darauf zu achten, 

dass die zuständigen Behörden zur Vermeidung von Unklarheiten immer gleich 

benannt werden. Es sollte immer die korrekte Bezeichnung verwendet werden 

und nicht wie in der Gesetzesvorlage einmal von der Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten, dann wieder bloss von der Beschwerdekommissi-

on und schliesslich von der Verwaltungsbeschwerdekommission die Rede sein. 

Der Anregung zur Verlängerung der Rechtsmittelfrist ist insofern hinfällig, als die 

im Vernehmlassungsbericht noch vorgesehene Bewilligungspflicht durch eine 

blosse Meldepflicht ersetzt wurde. Die Begrifflichkeiten wurden im Rahmen der 

legistischen Prüfung bereinigt. 

Schliesslich bringt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer vor, es sei nicht 

verständlich, wieso der Datenschutzstelle als Behörde gemäss Art. 4 Abs. 6 (in-

zwischen Art. 5 Abs. 7) ein Beschwerderecht gegen den Entscheid der „Be-

schwerdekommission“ eingeräumt werde. Es sei grundsätzlich abzulehnen, dass 

sich eine Behörde im ordentlichen Rechtsweg am Verfahren über das Rechtsmit-

tel gegen die eigene Entscheidung als Partei beteilige. Ausserdem werde kein 

Grund angeführt, warum dieses ohnehin eigenartige Beschwerderecht der Be-

hörde gerade bei der Bewilligung der Videoüberwachung, nicht aber bei sonsti-

gen Entscheidungen der Datenschutzstelle (Art. 19 (inzwischen Art. 20) der Ge-

setzesvorlage) als notwendig oder sinnvoll angesehen werde. 

Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage sind die Sätze 3 und 4 („Gegen die 

Entscheidung über die Bewilligung kann innerhalb von 14 Tagen Beschwerde bei 

der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. 

Die Datenschutzstelle ist berechtigt, gegen den Entscheid der Beschwerdekom-

mission Beschwerde zu erheben.“) beim nunmehrigen Art. 5 Abs. 7 entfallen. Zu-

dem ist die Bewilligungspflicht durch eine Meldepflicht ersetzt worden. womit 

sich das Vorbringen erübrigt hat. 
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Der Liechtensteinische Bankenverband regt an, dass für den Fall, dass entgegen 

seiner Empfehlung Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage 

beibehalten werde, der Höchstbetrag der Busse herabgesetzt werde, da der vor-

gesehene Betrag von CHF 60‘000 sehr hoch sei und jedenfalls in einem Missver-

hältnis zum Nutzen stehe. 

Auch der Liechtensteinische Anlagefondverband äussert sich dahingehend, dass 

diese Bestimmung im Kontext von Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der 

Gesetzesvorlage stehe und deshalb im Falle von dessen Wegfall ebenfalls zu 

streichen wäre. Sollte Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage 

jedoch nicht gestrichen werden, werde vorgeschlagen, den Höchstbetrag der 

Busse herabzusetzen. Einerseits werde der vorgesehene Betrag von CHF 60‘000 

in diesem Kontext als zu hoch erachtet und andererseits stehe dieser in einem 

erheblichen Missverhältnis zum Nutzen.  

Die in der Vernehmlassung in Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) noch vorge-

sehene Bewilligung ist durch eine Meldepflicht ersetzt worden. Damit einherge-

hend wurde das Strafmass stark reduziert und auf nunmehr 5 000 Franken fest-

gesetzt. Damit wurde dem Vorbringen entsprochen. 

Die LIHK bringt zu Art. 38 (inzwischen Art. 5 Abs. 8) der Gesetzesvorlage vor, dass 

dieser Artikel, der u.a. eine Busse bezüglich Installation einer Videoüberwachung 

festhalte, isoliert und ohne Kontext dazustehen scheine. 

Art. 38 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage wurde aufgehoben. Art. 38 

Abs. 1 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage wurde als neuer Abs. 8 in 

Art. 5 eingefügt und bezieht sich auf die in Art. 5 Abs. 7 geregelte Meldepflicht, 

welche die im Vernehmlassungsbericht noch vorgesehene Bewilligungspflicht 

ersetzt. Dem Anliegen wurde damit entsprochen. 
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Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer sowie auch die Liechtensteinische 

Staatsanwaltschaft führen aus, dass Art. 38 Abs. 1 (inzwischen Art. 5 Abs. 8) so zu 

formulieren sei, dass der Rahmen für die Bussen nach Fahrlässigkeit und Vorsätz-

lichkeit klar sei und nicht für beide einfach die gleiche Obergrenze definiert wer-

de. 

Das Anliegen hat sich insofern erübrigt, als Art. 5 Abs. 8 nur noch einen vorsätzli-

chen Verstoss gegen die Meldepflicht regelt. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG bringt vor, dass sich Art. 38 (in-

zwischen entspricht Art. 38 Abs. 1 dem Art. 5 Abs. 8) der Gesetzesvorlage auf § 

43 Rezeptionsvorlage abstütze und in der Rezeptionsvorlage eine Bestimmung 

enthalten sei, die in dieser Vorlage fehle. Danach handle ordnungswidrig, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig nach Ziff. 1 entgegen den § 30 Abs. 1 ein Auskunftsver-

langen nicht richtig behandle oder nach Ziff. 2 entgegen § 30 Abs. 1 einen Ver-

braucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichte. 

Es stelle sich hier sodann die Frage, wieso hier ausnahmsweise nicht auf die Re-

zeptionsvorlage abgestellt werde. Es müsse gesehen werden, dass sich eine ge-

setzliche Regelung ohne Bestimmungen zur Durchsetzung in der Praxis nicht be-

währen könne. Dies habe die Erfahrung mit dem geltenden DSG zur Genüge ge-

zeigt. 

Hierzu ist auszuführen, dass in den Erläuterungen zu § 30 BDSG festgehalten 

wurde, dass diese Absätze Art. 9 der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG um-

setzen. Soweit ersichtlich, wurde diese Richtlinie bzw. diese Bestimmung in Art. 9 

Konsumkreditgesetz (KKG)34 umgesetzt, weshalb § 30 BDSG nicht in die Gesetzes-

vorlage aufgenommen wurde. Da § 30 BDSG nicht in die Gesetzesvorlage über-

nommen wurde, gibt es keine Notwendigkeit, § 43 der Rezeptionsvorlage zu 

34  LGBl 2012 Nr. 1, LR 215.211.4 



103 

übernehmen. Es wurde jedoch in Art. 5 Abs. 8 eine Strafbestimmung betreffend 

die Bewilligung der Videoüberwachung aufgenommen. 

Kapitel I – Abschnitt C. Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 5.1.4

Zu Art. 6 bis 8 

Kapitel I Abschnitt C enthält Vorschriften für die Benennung, die Stellung und die 

Aufgaben der Datenschutzbeauftragten öffentlicher Stellen. Gemäss Art. 37 

Abs. 1 Bst. a DSGVO muss für den öffentlichen Bereich bei der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (Art. 4 Ziff. 2 DSGVO) durch eine öffentliche Stelle 

verpflichtend ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden.  

Die Rechtsstellung der behördlichen Datenschutzbeauftragten soll im Anwen-

dungsbereich der DSGVO, der DSRL-PJ und für weitere Bereiche (beispielsweise 

Staatsschutz) einheitlich ausgestaltet sein. 

Der Datenschutzbeauftragte hat die Pflicht zur Zusammenarbeit und Kooperation 

mit der Aufsichtsbehörde (Datenschutzstelle). Er fungiert als Ansprechpartner für 

die Datenschutzstelle in beispielsweise mit der Verarbeitung zusammenhängen-

den Fragen. Der Datenschutzbeauftragte hat bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung 

zu tragen, wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Ver-

arbeitung berücksichtigen soll (risikobasierter Ansatz).

Die Regierung möchte in dieser Hinsicht ein effizientes, aber ressourcenscho-

nendes Konzept einführen. Dazu werden die Vorgaben der DSGVO und der ge-

genständlichen Gesetzesvorlage auf Verordnungsebene entsprechend konkreti-

siert. In Amtsstellen bzw. öffentlichen Stellen, welche aufgrund ihrer Grösse und 

Tätigkeiten schon bisher „Datenschutzverantwortliche“ hatten, sollen mittels 

Verordnung wiederum Datenschutzbeauftragte benannt werden. Zudem wird 
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die Regierung prüfen, ob für weitere öffentliche Stellen ein eigener Datenschutz-

beauftragter erforderlich erscheint. Alle übrigen öffentlichen Stellen können von 

einem zentral bei der Regierung (beispielsweise Stabsstelle Regierungssekretär) 

eingerichteten Datenschutzbeauftragten betreut werden. Da der zentrale Daten-

schutzbeauftragte nicht im Detail über alle Abläufe und Projekte in den jeweili-

gen öffentlichen Stellen unterrichtet sein kann, sollen als sinnvolle Ergänzung 

Datenschutzkoordinatoren – d.h. Fachexperten in der jeweiligen öffentlichen 

Stelle – vorgesehen werden. 

Gerichte, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, sind von der Pflicht 

zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten ausgenommen. Von einem Han-

deln im Rahmen einer justiziellen Tätigkeit wird auszugehen sein, wenn ein Ge-

richt in seiner Funktion als Organ der Rechtsprechung tätig wird, nicht also bei 

der Erfüllung von Aufgaben der Justizverwaltung. Was hingegen die Justizverwal-

tung anbelangt, so wurde im Rahmen der Vernehmlassung von den Gerichten 

(insbesondere dem Fürstlichen Obersten Gerichtshof) der Wunsch geäussert, 

dass ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt wird. Ein solcher soll 

daher beim Fürstlichen Landgericht angesiedelt werden. 

Die Wirtschaftskammer Liechtenstein wirft die Frage auf, ob und wann ein Klein-

unternehmen einen Datenschutzbeauftragten zu benennen habe. Dies sei aus 

der Gesetzesvorlage und den dazugehörigen Erläuterungen nicht wirklich ersicht-

lich. Für den Fall, dass ein Kleinunternehmen mit ein bis fünf Angestellten einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen müsse, stelle sich die Frage, wie eine ent-

sprechende Entlohnung dieser zusätzlich einzustellenden Person aussehe. Es 

könne nicht sein, dass ein Kleinunternehmen diese Kosten tragen müsse und 

könne. Ferner stelle sich die Frage, ob sich diese Person dann stetig weiterbilden 

müsse, ob sie Schulungen besuchen müsse oder ob Beratungen bezahlt werden 

müssten, um sich auf dem Laufenden bezüglich aktueller Gesetzgebung zu hal-
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ten. Es stelle sich die Frage, wer die Mehrkosten bezahle und wie diese Mehrar-

beit von einem KMU getragen werden solle. 

Zu diesem Vorbringen ist auf die von der Datenschutzstelle zur Verfügung gestell-

ten Informationen zu verweisen35.  

Zu Art. 6 

Art. 6 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 5 geführt wurde – 

regelt die Vorgaben, welche bei der Benennung von Datenschutzbeauftragten 

öffentlicher Stellen zu beachten sind. Im geltenden Recht war die Möglichkeit, 

einen Datenschutzbeauftragten einzusetzen, in den Art. 4a, 4b und 13a DSV ge-

regelt. 

Die DSGVO und die DSRL-PJ treffen keine Regelung zur Dauer der Benennung 

eines Datenschutzbeauftragten. Demnach ist sowohl eine Benennung auf unbe-

stimmte Zeit als auch befristet zulässig. 

Abs. 1 zieht hinsichtlich der Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbe-

auftragten Art. 37 Abs. 1 Bst. a DSGVO und Art. 32 Abs. 1 DSRL-PJ als Grundlage 

heran. Die Abs. 2, 3 und 5 setzen auch Art. 32 Abs. 2 bis 4 DSRL-PJ um. Sie bauen 

inhaltlich auf Art. 37 Abs. 3, 5 und 7 DSGVO auf.  

Abs. 2 regelt, dass für mehrere öffentliche Stellen auch ein gemeinsamer Daten-

schutzbeauftragter eingesetzt werden kann. Aufgrund von Art. 37 Abs. 3 DSGVO 

i.V.m. Art. 32 Abs. 3 DSRL-PJ besteht ausdrücklich die Möglichkeit, dass für meh-

rere öffentliche Stellen – unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und 

ihrer Grösse – ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden kann. 

35 Siehe z.B. Anforderungen der DSGVO an Kleinstunternehmen und KMU: 
https://www.llv.li/files/dss/kmu-info-dss.pdf  
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Abs. 3 hält fest, dass der Datenschutzbeauftragte auf Grund seiner beruflichen 

Qualifikationen und seines Fachwissens benannt werden soll, damit er seine Auf-

gaben entsprechend erfüllen kann. Abweichend von der Vernehmlassungsvorla-

ge wurde Abs. 3 ergänzt, so dass der Wortlaut Art. 37 Abs. 5 DSGVO bzw. der 

Rezeptionsvorlage entspricht. 

Abs. 4 überträgt die Regelung des Art. 37 Abs. 6 DSGVO, nach welcher sowohl 

interne als auch externe Datenschutzbeauftragte zulässig sind, auf alle öffentli-

chen Stellen. Dies geht über die Vorgaben der DSRL-PJ hinaus und schafft mehr 

Flexibilität im Einzelfall. 

Abs. 5 hält fest, dass die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten durch die 

öffentliche Stelle zu veröffentlichen und der Aufsichtsbehörde mitzuteilen sind. 

Auf Grund der Aufgabe des Datenschutzbeauftragten als Ansprechpartner der 

betroffenen Personen nach Art. 38 Abs. 4 DSGVO sollte eine dauerhafte Abruf-

barkeit der Kontaktdaten (beispielsweise im Intranet und im Internet) gewähr-

leistet sein. 

Zu Art. 5 Abs. 3 (inzwischen Art. 6 Abs. 3) der Gesetzesvorlage führt die Batliner 

Wanger Batliner Rechtsanwälte AG aus, dass auffalle, dass der Datenschutzbe-

auftragte auf der Grundlage seiner beruflichen Eignung benannt werde. Art. 37 

Abs. 5 DSGVO gehe darüber hinaus und lege fest, dass der Datenschutzbeauf-

tragte auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 

Fachwissens benannt werde, das er auf dem Gebiet des Datenschutzes und der 

Datenschutzpraxis besitze, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeiten zur Erfül-

lung der in Art. 39 DSGVO genannten Aufgaben. Man sei der Meinung, dass Art. 

5 Abs. 3 (inzwischen Art. 6 Abs. 3) der Gesetzesvorlage nicht ausreichend sei. Die 

in Art. 37 Abs. 5 DSGVO genannten Kriterien würden unmittelbar gelten.  
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Ebenso brachte die Datenschutzstelle zu Art. 5 (inzwischen Art. 6) vor, dass die 

Gesetzesvorlage in Abs. 3 von der DSGVO insofern abweiche, als gegenständlich 

nur von der beruflichen Eignung der Datenschutzbeauftragten gesprochen wer-

de. Auch die Erläuterungen seien hier nicht ausführlicher. Art. 37 Abs. 5 DSGVO 

hingegen sei präziser und bestimme, dass der Datenschutzbeauftragte auf Grund 

seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt 

werde, das er auf dem Gebiet des Datenschutzes besitze, sowie auf der Grundla-

ge seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 39 DSGVO genannten Aufgaben. Eine 

nähere Präzisierung in Abs. 3 der Regierungsvorlage werde daher empfohlen.  

Auch die Gemeinden Balzers, Eschen, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schel-

lenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz bringen vor, dass es auffällig sei, dass 

gemäss Abs. 3 nur die berufliche Eignung Grundlage der Benennung sein solle. 

Dabei sei unklar, was hiermit genau gemeint sei. Wenn einzig auf die Eignung 

abgestellt werde, stelle dies einen Verstoss gegen Art. 37 Abs. 5 DSGVO dar. Die-

ser schreibe verpflichtend vor, dass der Datenschutzbeauftragte auf Grundlage 

seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt 

werde, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis 

besitze, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 39 

DSGVO genannten Aufgaben. Mit anderen Worten werde in Art. 5 Abs. 3 (inzwi-

schen Art. 6 Abs. 3) der Gesetzesvorlage vom verpflichtenden Text der DSGVO 

abgewichen, was jedoch nicht zulässig sei. Der Datenschutzbeauftragte nehme 

eine wichtige Rolle ein. Dieser Rolle solle auch in Liechtenstein nachgekommen 

werden. Ansonsten drohe eine Lücke zu entstehen, die unbedingt zu vermeiden 

sei. 

Auch ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes stellt fest, dass wenn der Daten-

schutzbeauftragte über eine Qualifikation verfügen müsse, dies auch klargestellt 

werden sollte. 
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Die aufgeführten, gleichlautenden, Vorbringen sind berechtigt und die Bestim-

mung wurde entsprechend ergänzt. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Art. 5 Abs. 2 

(inzwischen Art. 6 Abs. 2) der Gesetzesvorlage. Dieser entspreche auch der Re-

zeptionsvorlage (§ 5 Abs. 3 BDSG). 

Die Liechtensteinische Landesbibliothek führt aus, dass gemäss Art. 5 (inzwi-

schen Art. 6) der Gesetzesvorlage öffentliche Stellen einen Datenschutzbeauf-

tragten zu benennen haben. Zu den öffentlichen Stellen zähle gemäss Art. 2 Abs. 

1 (inzwischen Art. 3 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvorlage auch die Liechtensteini-

sche Landesbibliothek in ihrer Eigenschaft als öffentlich-rechtliche Stiftung. Wie 

die DSGVO in Art. 37 Abs. 5 ausführe, werde der Datenschutzbeauftragte auf-

grund seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens be-

nannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datenschutzpraxis be-

sitze, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung seiner Aufgaben. Zu 

den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gehöre die Beratung der öffentli-

chen Stelle hinsichtlich Datenschutz, die Überwachung der Einhaltung des Daten-

schutzgesetzes und die Zusammenarbeit mit der Datenschutzstelle. Dabei habe 

die öffentliche Stelle zu gewährleisten, dass der Datenschutzbeauftragte nicht 

andere Aufgaben und Pflichten wahrnehme, die zu einem Interessenskonflikt 

führen. Sowohl aufgrund der erforderlichen Qualifikation als auch wegen der 

Vermeidung von Interessenskonflikten sei es im Fall der Liechtensteinischen Lan-

desbibliothek nicht möglich, einen Mitarbeitenden der Liechtensteinischen Lan-

desbibliothek zum Datenschutzbeauftragten zu ernennen. Die Beauftragung ei-

ner externen Person auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages wiederum 

würde zu derzeit schwer abschätzbaren jährlichen Mehrkosten führen und wird 

von der Liechtensteinischen Landesbibliothek als wenig wünschenswert angese-
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hen, da dann einer externen Person Einblick in die Daten gegeben werden müss-

te. Die Situation der Liechtensteinischen Landesbibliothek sei in Bezug auf die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vergleichbar mit der Situation kleine-

rer Amtsstellen. Die Liechtensteinische Landesbibliothek schlägt deshalb vor zu 

prüfen, ob für Amtsstellen der Landesverwaltung und die öffentlich-rechtlichen 

Stiftungen des Landes nicht dieselben Personen die Aufgaben der Datenschutz-

beauftragten wahrnehmen könnten. Eine solche gemeinsame Lösung dürfte für 

die öffentliche Hand insgesamt kostengünstiger und arbeitsorganisatorisch sinn-

voller sein, als wenn jede öffentliche Stelle des Landes andere und zum Teil ex-

terne Datenschutzbeauftragte benenne, zumal die unter anderem zu prüfende 

technische Datensicherheit aufgrund der gemeinsam genutzten Dienstleistungen 

des Amtes für Informatik bei den verschiedenen Stellen gleich sei. In Art. 5 Abs. 2 

(inzwischen Art. 6 Abs. 2) der Gesetzesvorlage sei die Möglichkeit solcher ge-

meinsamer Datenschutzbeauftragter erfreulicherweise vorgesehen. Für mehrere 

öffentliche Stellen unter Berücksichtigung ihrer Organisationskultur und ihrer 

Grösse könne ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden. An-

gesichts der Kleinheit der Landesbibliothek und anderer öffentlich-rechtlicher 

Stiftungen des Landes würde die Landesbibliothek die Benennung von Daten-

schutzbeauftragten begrüssen, die nicht nur für die Amtsstellen der Landesver-

waltung, sondern auch für die öffentlich-rechtlichen Stiftungen des Landes zu-

ständig wären.  

Hierzu ist zunächst auf die Übernahme des bisherigen Behördenbegriffs zu ver-

weisen, wonach die Qualifikation als öffentliche Stelle nur soweit gegeben ist, als 

die Erfüllung einer übertragenen öffentlichen Aufgaben vorliegt. Betreffend Rege-

lungen hinsichtlich Datenschutzbeauftragter bei öffentlichen Stellen wird auf die 

Erläuterungen zu Art. 6 bis 8 verwiesen. Dort wird auch die Möglichkeit gemein-

samer Datenschutzbeauftragter geregelt.
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Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes stellt die Frage, was für nicht-

öffentliche Stellen gelte, da gemäss Titel das Kapitel (inzwischen Abschnitt C.) 

nur die Datenschutzbeauftragten öffentlicher Stellen regle. 

Grundsätzlich wird der Datenschutzbeauftragte sowohl für öffentliche wie auch 

nicht-öffentliche Stellen in den Art. 37 bis 39 DSGVO geregelt. Dass die gegen-

ständlichen Bestimmungen den Datenschutzbeauftragten öffentlicher Stellen 

regeln, ergibt sich aus der Umsetzung der DSRL-PJ, was hier zu einer gewissen 

Wiederholung der DSGVO führt. Sonderbestimmungen im Anwendungsbereich 

der DSGVO für Datenschutzbeauftragte bei nicht-öffentlichen Stellen finden sich 

im neu eingeführten Art. 38 der Gesetzesvorlage. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes regt an, die Abs. 1 und 5 zusammenzu-

fassen: „Öffentliche Stellen benennen einen Datenschutzbeauftragten und geben 

diesen samt seinen Kontaktdaten öffentlich bekannt. Dies gilt auch…“ Auch die 

Bestimmungen in den Abs. 2, 3 und 4 könnten in einem Absatz zusammengeführt 

werden. 

Die Anregung wäre grundsätzlich umsetzbar. Es wurde allerdings von einer Um-

setzung abgesehen, da sich daraus kein Vorteil ergibt, welcher eine Abweichung 

von der Rezeptionsvorlage überwiegt. 

Der Liechtensteinische Pensionskassenverband führt zu Art. 5, 6 und 7 (inzwi-

schen Art. 6, 7 und 8) der Gesetzesvorlage an, dass die operative Geschäftsstelle 

einer tätigen Pensionskasse unter Umständen mit sehr geringen Personalres-

sourcen geführt und verwaltet werde. Gerade in autonomen, firmeneigenen 

Vorsorgeeinrichtungen seien dies allenfalls nur eine oder zwei Personen. An der 

Stelle halte der liechtensteinische Pensionskassenverband fest, dass – wie insbe-

sondere in Art. 5 Abs. 2 (inzwischen Art. 6 Abs. 2) der Gesetzesvorlage vorgese-
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hen – die Pensionskassen als öffentliche Stellen die Ernennung eines gemeinsa-

men Datenschutzbeauftragen prüfen und voraussichtlich vornehmen würden.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass dieser Artikel im 

Wesentlichen Art. 37 DSGVO entspreche. Es gehe aus dem Vernehmlassungsbe-

richt nicht hervor, weshalb diese Bestimmung in die Gesetzesvorlage aufge-

nommen werden müsse. 

Wie bereits vorstehend zur Stellungnahme des Fürstlichen Landgerichtes ausge-

führt, dienen diese Bestimmungen auch der Umsetzung der DSRL-PJ. Eine gewisse 

Verdoppelung zur DSGVO ist daher nicht vermeidbar. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer ist der Meinung, dass in der derzei-

tigen Fassung der Begriffsbestimmung in Abs. 1 beispielsweise nicht die Liech-

tensteinische Rechtsanwaltskammer an sich, sondern jedes ihrer Organe einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen müsse. Es stelle sich des Weiteren die Frage, 

welche berufliche Qualifikation in Abs. 3 gemeint sei. Wesentlich sei doch die 

fachliche Eignung auf dem Gebiet des Datenschutzes (siehe Art. 37 Abs. 5 DSG-

VO). 

Bezüglich der Besorgnis, dass eine öffentliche Stelle mit mehreren Organen eben-

so viele Datenschutzbeauftragte zu benennen habe, kann auf den Art. 6 Abs. 2 

der Gesetzesvorlage verwiesen werden, wonach für öffentliche Stellen unter Be-

rücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Grösse ein gemeinsamer 

Datenschutzbeauftragter benannt werden kann. Es muss also nicht pro Organ 

oder pro öffentlicher Stelle zwingend ein Datenschutzbeauftragter benannt wer-

den, sondern kann auch ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt 

werden. 

Betreffend der im Vernehmlassungsbericht noch vorgesehenen „fachlichen Eig-

nung“ ist auszuführen, dass der betreffende Abs. 3 in Anlehnung an Art. 37 Abs. 5 
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DSGVO überarbeitet wurde und der Datenschutzbeauftragte nun gemäss „seiner 

beruflichen Qualifikation und insbesondere seines Fachwissens“ benannt werden 

muss. Die Qualifikation hängt dabei auch von den durchgeführten Verarbeitungs-

vorgängen ab. Risikoreiche Verarbeitungen werden einer höheren Qualifikation 

bedürfen. Erforderlich werden beispielsweise die Kenntnis des Datenschutzrechts, 

der technischen und organisatorischen Massnahmen, von Datenschutz durch 

Technik und datenschutzfreundlichen Voreinstellungen, von sektorspezifischem 

Wissen und die Fähigkeit, Überprüfungen, Konsultationen, Dokumentationen und 

Protokolldateianalysen durchzuführen, sein. Derartige Kenntnisse können auch 

durch die Absolvierung spezifischer Kursangebote für Datenschutzbeauftragte 

erworben werden. 

Zu Art. 7 

Art. 7 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 6 geführt wurde –

behandelt die Stellung des Datenschutzbeauftragten. Demnach ist dieser bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen gebunden und von der öffentli-

chen Stelle nach Kräften zu unterstützen. Letzteres bedeutet beispielsweise, dass 

die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Ressourcen und der Zugang zu 

personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen gewährleistet werden 

muss. Darüber hinaus sollen auch die zur Erhaltung des Fachwissens erforderli-

chen Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Die Abs. 1 und 2 regeln auf der Basis von Art. 38 Abs. 1 und 2 DSGVO die frühzei-

tige Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten in datenschutzrechtliche Fragen 

und die entsprechende Zurverfügungstellung von Ressourcen, womit auch eine 

Umsetzung von Art. 33 Abs. 1 und 2 DSRL-PJ erfolgt.  

Abs. 3 und Abs. 5 Satz 1 übertragen die Vorgaben des Art. 38 Abs. 3 und 4 DSGVO 

auf alle öffentlichen Stellen, unabhängig davon, zu welchem Zweck die Daten-

verarbeitung erfolgt. Dies geht über die Vorgaben der DSRL-PJ hinaus. Durch die 
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Erstreckung der Vorgaben der DSGVO auf den Anwendungsbereich der DSRL-PJ 

und der Datenverarbeitung zu Zwecken ausserhalb der europarechtlichen Vor-

gaben (beispielsweise Staatsschutz) wird die Rechtsstellung des behördlichen 

Datenschutzbeauftragten in öffentlichen Stellen einheitlich ausgestaltet. 

Gemäss Art. 38 Abs. 3 DSGVO darf der Datenschutzbeauftragte wegen der Erfül-

lung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. Entsprechend 

wird in Abs. 4 ein besonderer Abberufungsschutz des Datenschutzbeauftragten 

vorgesehen, damit er bei der Ausübung seiner Tätigkeit frei handeln kann. Der 

Abberufungsschutz bezieht sich ausschliesslich auf die Tätigkeit als Datenschutz-

beauftragter, jedoch nicht auf weitere Tätigkeiten, die im Rahmen der Berufs-

ausübung wahrgenommen werden. 

Abs. 5 regelt die Beratungsverpflichtung und Verschwiegenheitspflicht des Da-

tenschutzbeauftragten. Die Nichteinhaltung der Verschwiegenheitspflicht stellt 

eine Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss § 310 StGB dar. 

Das Zeugnisverweigerungsrecht in Abs. 6 sichert die Verschwiegenheitspflicht ab 

und stützt sich auf Art. 38 Abs. 5 DSGVO. Die Regelung geht über die Vorgaben 

der DSRL-PJ hinaus und erfolgt zum Zweck einer kohärenten Rechtsstellung des 

behördlichen Datenschutzbeauftragten in der gesamten Verwaltung. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes merkt an, dass die Formulierung „Erhal-

tung seines Fachwissens“ unüblich erscheine. Es solle zweckmässiger von „… so-

wie die zur zweckmässigen Weiterbildung erforderlichen Ressourcen…“ gespro-

chen werden. Die Formulierung „keine Anweisungen bezüglich der Ausübung“ 

erscheine ebenfalls sehr unüblich. Wenn der Datenschutzbeauftragte weisungs-

unabhängig sein solle, solle dies auch so formuliert werden. Ferner sei unklar, 

wer zur „Leitung der öffentlichen Stelle“ gehöre, zumal hier regelmässig mehrere 

Personen in Frage kämen. Er schlägt daher vor: „Die öffentliche Stelle stellt si-
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cher, dass der Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben weisungsunabhängig 

ausüben kann und nur gegenüber dem Leiter der öffentlichen Stelle oder seinem 

Stellvertreter berichtspflichtig ist.“ Allenfalls könne auch eine Orientierung an 

Art. 10 (inzwischen Art. 11) der Gesetzesvorlage erfolgen, der Gleiches regle. 

Wie schon zur vorhergehenden Bestimmung ausgeführt, dient auch diese Be-

stimmung der Umsetzung der DSRL-PJ. Konkret wird damit weitgehend Art. 38 

DSGVO für die Umsetzung der DSRL-PJ in nationales Recht übernommen. Die mo-

nierten Begriffe entsprechen dabei weitgehend den Formulierungen der DSGVO. 

Eine Abweichung von diesen Begriffen würde unterschiedliche Regelungen im 

Anwendungsbereich der DSGVO und der DSRL-PJ zu Folge haben, was nicht ge-

wünscht ist. Der Anregung wurde daher – auch wenn sie ansonsten durchaus 

nachvollziehbar ist – nicht nachgekommen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass Abs. 4 angepasst 

werden müsse, je nachdem, wie die Klassifizierung der öffentlichen Stellen erfol-

ge, da es wohl nicht sein könne, dass für einen Datenschutzbeauftragten der 

Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer das Staatspersonalgesetz zur Anwen-

dung gelange. 

Von einem Landrichter werden zudem Ausführungen zu Abs. 3 und 4 vorge-

bracht, wonach Abs. 4 zweckmässigerweise mit dem letzten Satz von Abs. 3 zu-

sammengeführt werden sollte: „Er darf von der öffentlichen Stelle nicht wegen 

pflichtgemässer Aufgabenerfüllung abberufen oder benachteiligt werden. Die 

Abberufung des Datenschutzbeauftragten ist nur nach Art. 24 StPG zulässig.“ 

Eine sinngemässe Anwendung von Art. 24 StPG erscheine zudem nicht zweck-

dienlich, da diese Bestimmung die Auflösung des Dienstverhältnisses betreffe, 

während die Abberufung doch weit weniger weit gehe und daher nur wenig von 

Art. 24 StPG überhaupt sinngemäss zur Anwendung kommen könne. Entspre-

chend sei beispielsweise unklar, ob man auch das Rechtsschutzprozedere des 
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Art. 24 StPG analog angewendet haben möchte, was wohl nicht der Fall sein 

dürfte. Der Verweis werfe daher zu viele Fragen auf. Ebenso sei zu hinterfragen, 

ob die Anwendung von Art. 24 StPG – wenn auch nur sinngemäss – auf Körper-

schaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts überhaupt tauglich 

sei. 

Der Datenschutzbeauftragte geniesst nicht die volle Unabhängigkeit wie eine 

Aufsichtsbehörde. Er soll jedoch nach der DSGVO im Rahmen seiner Tätigkeit ei-

nen erhöhten Schutz geniessen, welcher die Sicherstellung seiner Aufgabe mit 

Blick auf die Wichtigkeit des Datenschutzes gewährleistet. Zu diesem Zweck wird 

die Voraussetzung der Abberufung mit einer gewissen Hürde versehen. Als Hürde 

wird das gleiche Kriterium wie in Art. 24 Abs. 1 und 2 StPG festgelegt (fristlose 

Auflösung des Dienstverhältnisses von beiden Vertragsparteien aus wichtigem 

Grund). Dieses entspricht inhaltlich dem Kriterium der fristlosen Auflösung aus 

wichtigem Grund im Arbeitsrecht nach § 1173a Art. 53 des Allgemeinen bürgerli-

chen Gesetzbuches (ABGB)36. Auf Grund der inhaltsgleichen Regelung spielt es 

deshalb letztendlich keine Rolle, ob auf das StPG oder das ABGB verwiesen wird, 

da das Ergebnis materiell gleich ist. Betreffend öffentliche Stellen erscheint der 

Verweis auf das StPG aber als treffender, da diese - wie das Staatspersonal - dem 

öffentlichen Bereich zurechenbar sind. Das Abstellen auf Art. 24 StPG schafft so-

mit ein taugliches Kriterium für die Abberufung des Datenschutzbeauftragten bei 

Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts. 

Soweit im Übrigen die Zweckmässigkeit der Übernahme des Rechtsschutzproze-

deres oder der Anwendbarkeit des StPG als Ganzes hinterfragt wird, so ist dem 

entgegenzuhalten, dass einerseits nur auf das Auflösungskriterium des Art. 24 

StPG verwiesen wird und andererseits die übrige Anwendbarkeit des StPG sich 

36 LGBl. 1003.001, LR 210.0 
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nach dessen Art. 1 (Geltungsbereich) richtet und bei Körperschaften, Stiftungen 

und Anstalten des öffentlichen Rechts i.d.R. nicht gegeben sein wird. 

Die angeregte Zusammenführung von Abs. 4 mit dem letzten Satz von Abs. 3 

wurde nicht umgesetzt, da der Anlehnung an die Rezeptionsvorlage der Vorrang 

gegeben wurde. 

Weiterhin ist auf den neu eingeführten Art. 38 der Gesetzesvorlage betreffend 

Datenschutzbeauftragte nicht-öffentlicher Stellen zu verweisen. 

Zudem wird zu Abs. 5 ausgeführt, dass dieser Absatz nicht mehr die „Stellung“ 

des Datenschutzbeauftragten definiere, sondern vielmehr seine Aufgaben und 

Pflichten. Dieser Absatz definiere den Übergang des Zeugnisverweigerungsrech-

tes und nicht die Stellung des Datenschutzbeauftragten. Die Einordnung sei da-

her systematisch zu hinterfragen. Im Übrigen sei fraglich, auf welche Fälle hier 

überhaupt abgestellt werde bzw. welche Zeugnisverweigerungsrechte gegenüber 

welchen Behörden überhaupt in Frage kämen.

Den Ausführungen kann grundsätzlich gefolgt werden, doch stehen die Rege-

lungsinhalte in Verbindung mit der besonderen Stellung des Datenschutzbeauf-

tragten, so dass ein gewisser Zusammenhang besteht und daher von einer neuen 

Einordnung der Bestimmungen abgesehen wird. Auch die legistische Prüfung der 

Gesetzesvorlage hat diesbezüglich keinen Anpassungsbedarf ergeben. 

Weiter bringt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer vor, dass in Abs. 6 

klarzustellen sei, wie die einzelnen Berufsgeheimnisse und ein Zeugnis-

verweigerungsrecht des Datenschutzbeauftragten zueinander stehen. Zu-dem sei 

zu beachten, dass bei den meisten öffentlichen Stellen und Behörden wohl auch 

noch das Amtsgeheimnis zu beachten sei. Unabhängig davon, wie die Bestim-

mungen betreffend die Berufsgeheimnisse ausgestaltet werden, sei auf jeden 
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Fall sicherzustellen, dass die rechtsanwaltliche Verschwiegenheitspflicht in jeder 

Phase und betreffend jede erdenkliche Stelle gewährleistet sei. 

Die Bestimmung verhindert eine Umgehung des Zeugnisverweigerungsrechts 

durch Ausweitung desselben auf den Datenschutzbeauftragten selbst und die 

dem Datenschutzbeauftragten unterstellten Personen. Die Bestimmung ändert 

nichts am bestehenden Verhältnis zwischen Berufsgeheimnissen und Zeugnisver-

weigerungsrechten. 

Zu Art. 8 

Art. 8 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 7 geführt wurde – 

legt die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten fest.  

Abs. 1 setzt dabei Art. 34 DSRL-PJ um. Um die Aufgaben des Datenschutzbeauf-

tragten öffentlicher Stellen für alle Verarbeitungszwecke einheitlich auszugestal-

ten, entspricht die Norm unter lediglich redaktioneller Anpassung Art. 39 DSGVO. 

Abs. 2 stellt klar, dass die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten eines Gerichts 

sich nicht auf das Handeln des Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit 

beziehen. 

Abs. 3 stellt klar, dass der behördliche Datenschutzbeauftragte weitere Aufgaben 

und Pflichten wahrnehmen kann, sofern diese nicht zu einem Interessenkonflikt 

führen. Die Regelung entspricht Art. 38 Abs. 6 DSGVO, deren Regelungsgehalt auf 

den Anwendungsbereich der DSRL-PJ und der Datenverarbeitung ausserhalb der 

europarechtlichen Vorgaben (beispielsweise Staatsschutz) erstreckt wird. 

Abs. 4 legt fest, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner Aufga-

ben dem damit verbundenen Risiko Rechnung zu tragen hat. Dies entspricht 

Art. 39 Abs. 2 DSGVO, welcher dessen Regelungsinhalt als allgemeinen Grundsatz 
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festschreibt. Dieser gilt somit auch im Anwendungsbereich der DSRL-PJ sowie 

auch ausserhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, 

Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Art. 7 (inzwischen Art. 8) der Geset-

zesvorlage. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt zu Art. 7 (inzwischen Art. 8) der 

Gesetzesvorlage vor, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Aufgaben gemäss 

Richtlinie nicht angeführt werden. Zudem sei die Aufzählung nicht abschliessend, 

wobei sich die Frage stelle, wer die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten er-

weitere und wie dies zu geschehen habe. 

Die in Art. 8 Abs. 1 aufgeführten bzw. verwiesenen Aufgaben entsprechen den in 

Art. 34 DSRL-PJ bzw. Art. 39 Abs. 1 DSGVO angeführten Aufgaben, welche im We-

sentlichen deckungsgleich sind. Die offene Formulierung entspricht der direkt 

anwendbaren Formulierung des Art. 39 Einleitungssatz DSGVO. Es bleibt dem 

Verantwortlichen also unbenommen, dem Datenschutzbeauftragten weitere mit 

seiner Funktion und der DSGVO vereinbare Aufgaben im Datenschutz zu übertra-

gen. 

Zudem seien bei einer Tätigkeit in derselben öffentlichen Stelle (gemäss Abs. 2) 

Interessenkonflikte zu erwarten, da bei den kleinen Verhältnissen liechtensteini-

scher Behörden etc. meist jeder Mitarbeiter entsprechende Daten selbst verar-

beite. 

Es ist durchaus denkbar, dass die genannten Interessenskonflikte drohen. Hier 

wird unter Beiziehung der Datenschutzstelle bei der Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten allenfalls eine Auslegeordnung erforderlich bzw. für geeigne-

te Massnahmen zu sorgen sein. 
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Darüber hinaus führt der Landrichter zu Abs. 3 (inzwischen Abs. 4) aus, dass die-

se Bestimmung ohne weitere Ausführungen „regelungsfrei" sei: Es sei nicht klar, 

ob hier die eigene Datenverarbeitung des Datenschutzbeauftragten gemeint sei 

oder diejenige der Beaufsichtigten, welche Risiken gemeint seien und was als 

genügendes Risikomanagement angesehen werde. 

Die Bestimmung des Abs. 4 übernimmt in Umsetzung der DSRL-PJ den Wortlaut 

des Art. 39 Abs. 2 DSGVO. Der Regelungsgehalt der Bestimmung besteht in der 

Festlegung des Verhältnismässigkeitsprinzips für die Tätigkeit des Datenschutz-

beauftragten. Die Tätigkeit soll in angemessenem Verhältnis zur Datenbearbei-

tung stehen, insbesondere dem aus der Datenverarbeitung entstehenden Risiko 

für die betroffenen Personen. Damit wird dem risikobasierten Ansatz der DSGVO 

nachgelebt. Im Übrigen ist betreffend die Auslegung auf Kommentare und kom-

mende Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses zu verweisen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes erwähnt zu Abs. 1 letzter Satz (inzwi-

schen Abs. 2), dass die offenkundig auf die Erwägungsgründe 20 und 97 sowie 

Art. 37 Abs. 1 Bst. a und 55 Abs. 3 DSGVO gegründeten Bestimmungen noch nä-

her zu erläutern seien. Was sei mit den im Gerichtsbetrieb verwendeten Daten-

banken (Geschäftsverwaltungsprogramm „Juris“)? Fallen diese in die justizielle 

Tätigkeit der Gerichte? Oder mit anderen Worten: Sei nach diesen Bestimmun-

gen der Gesetzesvorlage alles, was nicht Justizverwaltung ist, justizielle Tätigkeit? 

Gemäss Art. 6 Gerichtsorganisationsgesetz37 steht jeder Landrichter als Einzel-

richter einer Gerichtsabteilung vor, welcher die Erledigung der nach Massgabe 

der Geschäftsverteilung zugewiesenen Geschäfte obliegt. Das „Juris“ als Ge-

schäftsverwaltungsprogramm dient u.A. direkt der richterlichen Tätigkeit der Ur-

teilserstellung (eigenständig durch den Richter oder nach Diktat durch das wei-

37 LGBl. 2007 Nr. 348, LR 173.30 
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sungsgebundene Sekretariat) oder der Terminfestlegung für weitere Verfahrens-

schritte. Mithin werden im „Juris“ also Tätigkeiten vorgenommen oder festgehal-

ten, welche direkt aus der justiziellen Tätigkeit des unabhängigen Richters bzw. 

der unabhängigen Gerichte entspringen. Das „Juris“ ist somit der Sphäre der jus-

tiziellen Tätigkeit zuzurechnen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass in Abs. 1 Ziff. 5 

(inzwischen Abs. 2) nicht klar sei, ob man hier unter den Begriff „Gericht“ nur das 

Fürstliche Landgericht oder auch sämtliche anderen Gerichte, wie Verwaltungs-

gericht oder Staatsgerichtshof, subsumiere. 

Unter den Begriff „Gericht“ sind sämtliche der genannten liechtensteinischen Ge-

richte zu subsumieren. Die nach Art. 78 Abs. 3 LV eingesetzten besonderen Kom-

missionen für die Entscheidung von Beschwerden an Stelle der Regierung (der 

Regierung nebengeordnete Kommissionen, wie beispielsweise die Beschwerde-

kommission in Verwaltungsangelegenheiten) sind nicht als Gerichte in diesem 

Sinn zu sehen. 

Ferner führt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aus, dass in Abs. 2 

(inzwischen Abs. 3) klarzustellen sei, wie eine kleine Organisationseinheit einer 

öffentlichen Stelle mit einem Datenschutzbeauftragten sicherstellen könne, dass 

kein Interessenskonflikt entstehe bzw. was unter einem Interessenskonflikt ver-

standen werde. Konkret stelle sich die Frage, ob ein solcher Datenschutzbeauf-

tragter die von ihm bearbeiteten Akten selbst als Datenschutzbeauftragter auf 

ihre Richtigkeit überprüfen könne. 

Der Datenschutzbeauftragte wird grundsätzlich die Verarbeitungsprozesse hin-

sichtlich der Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung überprüfen müssen. Dabei 

geht es nicht um den Inhalt oder die Richtigkeit von Akten. Somit kann ein Daten-
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schutzbeauftragter durchaus auch in seinem Aufgabenbereich Prozesse und Ab-

läufe hinterfragen. 

Des Weiteren stelle sich die Frage, was darunter zu verstehen sei, wenn in Abs. 2 

(inzwischen Abs. 3) ausgeführt werde, dass der Datenschutzbeauftragte andere 

Aufgaben und Pflichten wahrnehmen könne. Verstehe man hier Aufgaben und 

Pflichten, die ausserhalb der DSGVO und Art. 7 (inzwischen Art. 8) der Gesetzes-

vorlage liegen, oder müssen diese innerhalb des datenschutzrechtlichen Rah-

mens liegen. Wer könne solche Aufgaben und Pflichten dem Datenschutzbeauf-

tragten übertragen? Diese Bestimmung sei diesbezüglich noch zu wenig konkret 

ausformuliert und könne daher auch falsch gelesen und verstanden werden. 

Der Datenschutzbeauftragte übt seine datenschutzrechtliche Tätigkeit (d.h. Moni-

toring, ob Abläufe dem Datenschutzrechtsrahmen entsprechen) zusätzlich zu sei-

nen sonstigen allfälligen Aufgaben im Unternehmen aus. Bezüglich sonstiger 

Aufgaben aus dem Arbeitsverhältnis im Unternehmen dürfen diese nicht in Kon-

flikt mit der Aufgabe als Datenschutzbeauftragter geraten. 

Kapitel I – Abschnitt D. Datenschutzstelle 5.1.5

Zu Art. 9 bis 18 

Abschnitt D passt die Regelungen der Art. 28 ff. geltendes DSG zur Datenschutz-

stelle an die Vorgaben der DSGVO an. Zugleich werden die Vorgaben der DSRL-PJ 

umgesetzt. 

Die Regelungen sind basierend auf den geltenden DSG-Bestimmungen – unter 

Berücksichtigung der erforderlichen Anpassungen an die Vorgaben der DSGVO 

und der DSRL-PJ – entstanden. Aus Gründen der Lesbarkeit wurden sie im Hin-

blick auf Kapitel VI der DSGVO und der DSRL-PJ neu strukturiert. Im Einzelnen 

geregelt werden die Errichtung, die Zuständigkeit, die Unabhängigkeit, die Wahl 
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und Amtszeit, das Dienstverhältnis, die Rechte und Pflichten sowie die Aufgaben 

und Befugnisse der Datenschutzstelle und ihres Leiters. 

Zu Art. 8, 10 und 12 (inzwischen Art. 9, 11, und 12) der Gesetzesvorlage bringt 

die Datenschutzstelle vor, dass durch Art. 8 Abs. 1 und 2 (inzwischen Art. 9) der 

Gesetzesvorlage die Art. 51 Abs. 1 und 54 Abs. 1 Bst. a DSGVO sowie Art. 44 Abs. 

1 Bst. a DSRL-PJ umgesetzt werden, welche den Mitgliedstaaten klar vorgeben, 

„unabhängige Aufsichtsbehörden“ zu errichten. Die expressis verbis genannte 

„völlige Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Aufsichtsbehörden“ seien uni-

onsrechtlich klar vorgegeben (Art. 16 Abs. 2 AEUV, Art. 8 der EU-

Grundrechtecharta und Art. 51 und 52 DSGVO bzw. Art. 42 DSRL-PJ). In diesem 

Sinne fasse Art. 52 Abs. 4 und 5 DSGVO zusammen: „… dass jede Aufsichtsbehör-

de mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkei-

ten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben 

und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung 

im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können und jeder Mitgliedstaat stellt si-

cher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und hat, das aus-

schließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden Auf-

sichtsbehörde untersteht.“ Weiteres sei in Erwägungsgrund 121 DSGVO festge-

halten, „... dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal verfügen sollte, das 

sie selbst oder eine nach dem Recht des Mitgliedstaats eingerichtete unabhängi-

ge Stelle auswählt und das ausschliesslich der Leitung des Mitglieds oder der 

Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterstehen sollte“. Weiter führt die Daten-

schutzstelle aus, dass zugleich hierdurch auch explizit die dienstrechtliche Perso-

nalhoheit des Leiters der Datenschutzaufsichtsbehörde über das übrige Personal 

sichergestellt werde (Art. 52 Abs. 4 und 5 DSGVO, Art. 42 Abs. 5 DSRL-PJ), was in 

Art. 12 Abs. 4 (inzwischen Art. 13 Abs. 1) der Gesetzesvorlage entsprechend um-

gesetzt werde. Die DSS stelle sich in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, 

wer für die Auflösung der Dienstverhältnisse zuständig sei. 
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Die Auflösung des Dienstverhältnisses des Leiters der Datenschutzstelle ist nach 

den Vorschriften des Art. 12 Abs. 4 der Gesetzesvorlage durch die Regierung vor-

zunehmen. Die Auflösung des Dienstverhältnisses des übrigen Personals ge-

schieht ebenfalls durch die Regierung, aber nur auf Antrag des Leiters. 

Darüber hinaus bringt die Datenschutzstelle vor, es solle wie im geltenden Recht 

(Art. 28 Abs. 4 geltendes DSG) gesetzlich in einem weiteren Absatz festgehalten 

werden, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde mit der Regierung eine Vereinba-

rung über die Besorgung organisatorischer und administrativer Geschäfte ab-

schliesse. In den Erläuterungen sei dies dann näher auszuführen. 

Nachdem die Datenschutzstelle formell wie eine Amtsstelle ausgestaltet wird, 

kann auf eine solche Vereinbarung verzichtet werden. Neben dieser Vorlage sind 

subsidiär die übrigen Bestimmungen für die Landesverwaltung, wie beispielswei-

se das Staatspersonalgesetz, anzuwenden. 

Weiter sei nicht klar, welcher Aufsicht die Datenschutzstelle sowie deren Leiter 

unterliege; es sei lediglich die Berichtspflicht zuhanden Regierung und Landtag 

geregelt (Art. 15 (inzwischen Art. 16) der Gesetzesvorlage), während zur eigentli-

chen Aufsicht nichts zu entnehmen sei (als Sanktion werde ferner nur Art. 12 

Abs. 2 (inzwischen Art. 12 Abs. 4) der Gesetzesvorlage angeführt). Sollte sich die 

Aufsicht nach dem StPG richten, so erscheine dies aber im Hinblick auf die spezi-

elle Situation des Datenschutzbeauftragten bzw. der gesamten Stelle unzuläng-

lich. 

Mit Art. 9 Abs. 2 der Gesetzesvorlage wird das Staatspersonalgesetz auf das 

Dienstverhältnis des Leiters sowie des übrigen Personals der Datenschutzstelle 

subsidiär angewendet, soweit sich aus der DSGVO oder dieser Vorlage nicht et-

was anderes ergibt. So regelt insbesondere Art. 49 betreffend Massnahmen zur 

Sicherung der Aufgabenerfüllung, welche anzuwenden sind, wenn Leistung oder 



124 

Verhalten den Anforderungen nicht genügen oder gesetzliche oder dienstrechtli-

che Pflichten verletzt werden. Die Massnahmen werden nach Art. 50 durch das 

zuständige Regierungsmitglied bzw. die Regierung (je nach Position des Betroffe-

nen und Massnahme) ausgesprochen. Da die Regierung von der Aufsicht der Da-

tenschutzstelle ausgenommen ist, erscheint dies ein gangbarer Weg. 

Die Datenschutzstelle regt an, im Einklang mit der Bezeichnung der überwiegen-

den Zahl europäischer Datenschutzbehörden, statt der bisher verwendeten Be-

zeichnung „Datenschutzstelle“ die Bezeichnung „Datenschutzaufsichtsbehörde“ 

zu verwenden. „Datenschutzstelle“ sei ein Begriff, der die aufsichtsrechtliche 

Tätigkeit weitgehend vermissen lasse und keinen Bezug zu einer Behörde her-

stelle und folglich eine entsprechende hoheitliche Aussenwirkung vermissen las-

se. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer äussert sich dahingehend, dass 

Liechtenstein das einzige deutschsprachige Land sei, das die Aufsichtsbehörde 

nicht als „Datenschutzbehörde“ sondern als „Datenschutzstelle“ bezeichne. Es 

werde daher vor dem Hintergrund der besseren Verständlichkeit angeregt, die 

Datenschutzstelle künftig wie in den umliegenden Ländern als „Datenschutzbe-

hörde“ zu bezeichnen. Dies würde auch zu einer Klarstellung vor allem auch für 

betroffene Personen im Ausland führen. 

Es ist unbestritten und geht sowohl aus der DSGVO wie auch aus den Erläuterun-

gen zu dieser Gesetzesvorlage klar hervor, dass es sich bei der Datenschutzstelle 

um die Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVO handelt. Im internationalen Ver-

kehr wird die deutsche Bezeichnung aber nur eine geringe Rolle spielen und die 

englische Bezeichnung von Bedeutung sein. Hier kann entweder auf den Begriff 

der „Supervisory authority“ (vgl. Art. 51 DSGVO) zurückgegriffen werden oder auf 

den europaweit ebenfalls gebräuchlichen Begriff der „Data Protection Authority“. 

Beim liechtensteinischen Rechtsanwender ist der Name „Datenschutzstelle“ je-



125 

doch tief verankert und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Es wird deshalb 

von der Bezeichnung „Datenschutzstelle“ nicht abgewichen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer geht grundsätzlich davon aus, dass 

die Datenschutzstelle an sich und für die derzeit wahrzunehmenden Aufgaben 

relativ gut aufgestellt sei. Dennoch sei zu befürchten, dass die Datenschutzstelle 

für die Wahrnehmung der künftig auf sie zukommenden Aufgaben weder perso-

nell noch finanziell ausreichend ausgestattet sei. Hier werde es in Abstimmung 

mit den Verantwortlichen der Datenschutzstelle vermutlich noch einen erhebli-

chen Handlungsbedarf geben. Gerade in der ersten Phase werde es wichtig sein, 

dass die Datenschutzstelle über ausreichende Ressourcen verfüge, um die ihr 

übertragenen und von ihr erwarteten Aufgaben, die neben der Tätigkeit als 

„klassische“ Aufsichtsbehörde auch die des Dienstleisters für Betroffene und 

Unternehmen umfasse, sowohl in zeitlicher als auch in fachlicher Hinsicht auf 

einem angemessen hohen Niveau erfüllen zu können. Ausserdem sei eine aktive 

Mitarbeit und Teilnahme im Europäischen Datenschutzausschuss erforderlich, 

der sehr viele personelle Ressourcen absorbieren werde, wolle man diese Aufga-

be ernst nehmen. Denn nur dann, wenn man auch entsprechend fundiert argu-

mentieren könne, werde die beratende Funktion, die Liechtenstein in diesem 

Gremium unter Umständen innehaben werde, auch sinnvoll sein. Dies erfordere 

sehr viel Vorbereitungszeit; nicht nur für die Leitung der Datenschutzstelle. Eine 

entsprechende Ausstattung der Datenschutzstelle werde daher dringend emp-

fohlen. 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 7.2 verwiesen. 

Zu Art. 9 

Art. 9 Abs. 1 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 8 geführt. Art. 8 

Abs. 1 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage ist entfallen. Durch Art. 9 Abs. 

1 und 2 der Gesetzesvorlage werden Art. 54 Abs. 1 Bst. a DSGVO und Art. 44 Abs. 
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1 Bst. a DSRL-PJ durchgeführt bzw. umgesetzt. Art. 9 basiert auf § 8 der Rezepti-

onsvorlage. Gemäss Art. 28 geltendes DSG in der ursprünglichen Fassung wurde 

der Datenschutzbeauftragte von der Regierung bestellt, wobei er bei der Erfül-

lung seiner Aufgaben unabhängig war. Administrativ konnte der Datenschutzbe-

auftragte dabei einem Ressort der Regierung zugeordnet werden. Faktisch war 

der Datenschutzbeauftragte dem Ressort Justiz zugeordnet. 

Aus Anlass des Beitritts Liechtensteins zu den Abkommen von Schengen und 

Dublin wurde im Jahr 2008 festgestellt, dass der damals geltende Art. 28 DSG 

nicht vollumfänglich den Anforderungen des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI38

und auch nicht ganzheitlich dem Art. 114 Schengener Durchführungsüberein-

kommen vom 19. Juni 1990 (SDÜ)39 und dem Art. 30 (vormals Art. 19) der Ver-

ordnung (EU) Nr. 603/2013 (Eurodac-Verordnung)40 entsprochen hatte, weshalb 

sich der Gesetzgeber im Jahr 200841 dazu veranlasst gesehen hat, die organisato-

rische Zuordnung des Datenschutzbeauftragten zu ändern und diesen neu dem 

Landtag zuzuordnen42.  

38 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener 
Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet wer-
den, ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60-71. 

39 ABl. L 239 vom 22.09.2000 S. 19-62. 
40 Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die 

Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwen-
dung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Neufassung), ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 1-30. 

41 Vgl. LGBl. 2008 Nr. 273. 
42 Die Details zu den damaligen Überlegungen dieser Neuzuordnung ergeben sich aus dem Bericht und 

Antrag Nr. 70/2008 sowie der Stellungnahme Nr. 97/2008 (und am Rande auch aus dem Bericht und An-
trag Nr. 64/2011 zur Abänderung des Strafprozessordnung, des Opferhilfegesetzes und des Daten-
schutzgesetzes, S. 141 f.), auf welche an dieser Stelle verwiesen wird. 
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Die in den letzten rund zehn Jahren43 gemachten Erfahrungen mit der organisa-

torischen Zuordnung der Datenschutzstelle zum Landtag haben erkennen lassen, 

dass diese Zuordnung in der praktischen Anwendung immer wieder zu verschie-

denen Problemen führt, dies vor allem im Bereich der Personalführung und Per-

sonalbestellung. So erfolgt beispielsweise die Wahl des Datenschutzbeauftragten 

durch den Landtag über vorgängige Anhörung durch das Landtagspräsidium auf 

Vorschlag der Regierung (Art. 28a geltendes DSG). Das übrige Personal der Da-

tenschutzstelle wird im Einvernehmen zwischen dem Datenschutzbeauftragten 

und dem Landtagspräsidium im Rahmen des vom Landtag bewilligten jährlichen 

Voranschlags angestellt (Art. 28b geltendes DSG). Der Voranschlag wiederum ist 

von der Datenschutzstelle nach Vorberatung durch die Geschäftsprüfungskom-

mission bei der Regierung einzureichen, welche den Voranschlag unverändert zur 

Behandlung und Beschlussfassung an den Landtag weiterleitet (Art. 28c gelten-

des DSG). Diese verschiedenen Zuständigkeiten innerhalb des Landtags, des 

Landtagspräsidiums, der Geschäftsprüfungskommission und der Regierung brin-

gen in der Anwendung Probleme mit sich bzw. verkomplizieren den jeweiligen 

Ablauf. So kann beispielsweise der Fall eintreten, dass das Landtagspräsidium 

einen Personalantrag gutheisst, die Geschäftsprüfungskommission aber das ent-

sprechende Personalbudget nicht spricht. 

Deshalb scheint es im Hinblick auf die dargestellten Probleme bzw. administrati-

ven Abläufe bei der praktischen Anwendung der Zuordnung der Datenschutzstel-

le zum Landtag angebracht, diese zu überdenken bzw. abzuändern und die Da-

tenschutzstelle organisatorisch neu wieder als Stelle im Bereich der Exekutive 

einzurichten. Abgesehen davon, dass es sich bei der Datenschutzstelle letztlich 

um ein das Gesetz vollziehendes Organ handelt und daher eine Zuordnung der 

Datenschutzstelle zum Landtag bereits grundsätzlich dem Prinzip der Gewalten-

43 D.h. seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung LGBl. 2008 Nr. 273. 
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teilung zu widersprechen scheint, lässt die DSGVO klar zu, dass die Datenschutz-

stelle im Bereich der Exekutive eingerichtet werden kann. Im Gegensatz zur Da-

tenschutzrichtlinie spricht die DSGVO denn auch nicht mehr von einer „Kontroll-

stelle“, sondern von einer „Aufsichtsbehörde“. Der Begriff „Aufsichtsbehörde“ 

bringt deutlich zum Ausdruck, dass es sich bei der Datenschutzstelle um eine 

Behörde, also ein der Exekutive zugeordnetes Organ handeln soll. 

Dass es sich bei der Datenschutzstelle um eine Behörde handeln kann, zeigt sich 

auch im Vergleich mit der jeweils entsprechenden Rechtslage in Deutschland und 

Österreich. In Deutschland ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz nach 

dem geltenden BDSG als eigenständige oberste Bundesbehörde eingerichtet, die 

seit anfangs 2016 keiner Aufsicht mehr unterliegt. Gewählt wird der Bundesbe-

auftragte vom Bundestag über Vorschlag der Bundesregierung. In Österreich ist 

die Datenschutzbehörde eine dem Bundeskanzleramt organisationstechnisch 

angegliederte weisungsfreie Behörde. Der Leiter der Datenschutzbehörde wird 

auf Vorschlag der Bundesregierung vom Bundespräsidenten ernannt. 

In der Vernehmlassungsvorlage wurde im Gesetz bestimmt, dass die Daten-

schutzstelle organisatorisch dem für den Geschäftsbereich Justiz zuständigen 

Ministerium zugeordnet wird. 

Die Liechtensteinischen Kraftwerke begrüssen explizit die Schaffung respektive 

Erhaltung einer spezifischen Datenschutzstelle und deren organisatorische 

Neuzuteilung.  

Bei der Datenschutzstelle handelt es sich formell um eine Amtsstelle der Landes-

verwaltung. Dies entspricht den verfassungsrechtlichen Vorgaben und dem Auf-

bau der Landesverwaltung. Aufgrund der Vorgaben der DSGVO unterscheidet 

sich die Datenschutzstelle jedoch in einigen Punkten von den meisten Amtsstel-

len der Landesverwaltung. Dies betrifft insbesondere die Unabhängigkeit der 
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Datenschutzstelle. Sie ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Ausübung ih-

rer Befugnisse völlig unabhängig und an keine Weisungen gebunden.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, es werde insbesondere 

aus Gründen der Gewährleistung der Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichts-

behörde angeregt, diese beim Landtag zu belassen.  

Diesem Anliegen wird auf Grund der vorhergehenden Ausführungen zur aktuellen 

organisatorischen Zuordnung der Datenschutzstelle und der damit verbundenen 

Problematik nicht gefolgt. 

Die Datenschutzstelle bringt vor, dass sie als nationale Aufsichtsbehörde gemäss 

Art. 51 DSGVO eingerichtet werde. Im Lichte der neuen Zuordnung sei darauf 

hinzuweisen, dass die Unabhängigkeit und die Personalhoheit der liechtensteini-

schen Datenschutzstelle oberste Priorität bleiben müssen. Für die Datenschutz-

stelle habe sich die aktuelle organisatorische Zuordnung an den Landtag im Sinne 

einer tatsächlichen völligen Unabhängigkeit bestens bewährt und dürfe durch die 

neue Zuordnung auch künftig nicht gefährdet werden. Zudem werde bewusst 

darauf hingewiesen, dass eine indirekte Beeinflussung der Datenschutzstelle 

über die finanzielle Schiene durch die neue organisatorische Zuordnung leichter 

als bei der geltenden Regelung (Art. 28 geltendes DSG), nämlich der organisatori-

schen Zuordnung beim Landtag, möglich sei. Die Datenschutzstelle könne diese 

Feststellung aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrung, indem sie beide Varian-

ten langjährig in der Praxis erlebt habe, mit Fug und Recht treffen. 

Diese Ausführungen wurden im Rahmen der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage 

berücksichtigt. Es wurde jedoch an der im Vernehmlassungsbericht vorgesehenen 

organisatorischen Einordnung der Datenschutzstelle festgehalten. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass gemäss Art. 12 

Abs. 1 (inzwischen Art. 9) der Gesetzesvorlage der Leiter und das übrige Personal 
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der Datenschutzstelle Staatspersonal sei. Diese Normierung widerspreche dem 

Gedanken der Unabhängigkeit. Vermutlich wolle man mit dieser Regelung zum 

Ausdruck bringen, dass die Besoldung nach dem StPG erfolge. Ansonsten sei die 

Datenschutzstelle als völlig unabhängig zu betrachten und finde das StPG auch 

nicht „sinngemäss“ Anwendung. 

Die Unterscheidung in Leitung und übriges Personal trägt der Unterscheidung der 

DSGVO in „Mitglieder“ und „Bedienstete“ der Aufsichtsbehörde Rechnung (vgl. 

Art. 54 Abs. 2 DSGVO). Die subsidiäre Anwendung des StPG ergibt Sinn, zumal die 

Datenschutzstelle formal – bei voller Unabhängigkeit und Weisungsungebunden-

heit – eine Amtsstelle ist. Ohne diese subsidiäre Anwendbarkeit des StPG müsste 

– unter faktischer Übernahme der anzuwendenden Bestimmungen aus dem StPG 

– die Gesetzesvorlage unnötig erweitert werden. 

Die DSGVO sieht weitere Kriterien zur Stärkung der Unabhängigkeit der Daten-

schutzstelle vor. Demnach müssen die Mitarbeiter der Datenschutzstelle von 

allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht vereinbarenden Handlungen absehen 

und dürfen während ihrer Amtszeit keine andere mit dem Amt nicht zu vereinba-

rende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit ausüben (Art. 52 Abs. 3 DSGVO). 

Dieses Verbot von Nebenbeschäftigungen ist ebenso wie weitere Aspekte der 

Unabhängigkeit – namentlich das Geschenkannahmeverbot und die Amtsver-

schwiegenheit – detailliert im Staatspersonalgesetz geregelt. Aufgrund der direkt 

anwendbaren Regelungen in der DSGVO und der ergänzenden Anwendbarkeit 

des Staatspersonalgesetzes kann in der gegenständlichen Vorlage auf entspre-

chende weiterführende Ausführungen verzichtet werden. Der Leitung der Daten-

schutzstelle kommt bei der Beurteilung solcher Sachverhalte eine zentrale Rolle 

zu. 
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Zu Art. 10 

Art. 10 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 9 geführt wurde – 

regelt die Zuständigkeit der Datenschutzstelle. 

Abs. 1 legt die sachliche Zuständigkeit der Datenschutzstelle fest. Die Daten-

schutzstelle ist zuständig für die datenschutzrechtliche Aufsicht über alle öffent-

lichen Stellen und nicht-öffentlichen Stellen, unabhängig davon, ob die Daten-

verarbeitung unter den Anwendungsbereich des EWR-Rechts/Schengen fällt oder 

nicht. 

Abs. 2 Bst. a trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Datenschutzstelle 

um eine weisungsunabhängige Amtsstelle der Landesverwaltung handelt. Im 

bisherigen DSG wurde die Regierung explizit von der Aufsicht der Datenschutz-

stelle ausgenommen (Art. 29 Abs. 2 Satz 2 geltendes DSG). Da die Regierung als 

„oberste Verwaltungsbehörde“ (vgl. insbesondere Art. 78 der Landesverfas-

sung44) nicht einer – hierarchisch untergeordneten, wenn auch weisungsunab-

hängigen – Amtsstelle unterstehen kann, ist die Kollegialregierung von der Auf-

sicht der Datenschutzstelle auszunehmen. Auch in der Schweiz wurde in Art. 3 

Abs. 2 Bst. b des Botschaft-Entwurfs zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes 

der Bundesrat explizit von der Aufsicht des Datenschutzbeauftragten ausge-

nommen. 

Abs. 2 Bst. b regelt die Ausnahme der Aufsicht der Datenschutzstelle über die 

justizielle Tätigkeit der Gerichte. Die justizielle Tätigkeit der Gerichte unterliegt – 

wie bisher ähnlich in Art. 2 Abs. 3 Bst. c und d geltendes DSG – nicht der Aufsicht 

der Datenschutzstelle. Damit soll die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung 

ihrer gerichtlichen Aufgaben einschliesslich ihrer Beschlussfassung sichergestellt 

werden. Abs. 2 passt die bisherige Regelung, nach welcher die Gerichte nicht 

44 LGBl. 1921 Nr. 21, LR 101 
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vom Geltungsbereich des DSG erfasst sind, an den Wortlaut der DSGVO bzw. der 

DSRL-PJ an. Hierdurch wird Art. 45 Abs. 2 Satz 1 DSRL-PJ umgesetzt; Art. 55 Abs. 

3 DSGVO gilt hingegen unmittelbar. Art. 10 basiert auf den §§ 9 und 40 der Re-

zeptionsvorlage. 

Wie die Datenschutzstelle schon zu Art. 2 Abs. 3 (inzwischen Art. 3 Abs. 1 Bst. b 

Ziff. 2) der Gesetzesvorlage angeregt hat, soll in Art. 9 Abs. 1 Satz 1 (inzwischen 

(Art. 10 Abs. 1) kürzer und verständlicher wie folgt formuliert werden: „Die Da-

tenschutzstelle ist für die Aufsicht über nicht-öffentlichen Stellen und öffentli-

chen Stellen zuständig, auch wenn letztere privatwirtschaftlich tätig sind.“ Zu-

dem sei Satz 2 im Zusammenhang mit Satz 1 unverständlich und könne kein Zu-

sammenhang bzw. keine Zuständigkeit der Datenschutzstelle gesehen werden. 

Nach dem Wortlaut von Satz 2 gelten die Vorschriften von Kapitel 4 offensicht-

lich nur für nicht-öffentliche Stellen und auch für Auftragsverarbeiter. In den 

diesbezüglichen Erläuterungen liessen sich keine weiterführenden Aufschlüsse 

finden, weshalb die Datenschutzstelle nähere Ausführungen anregt. 

Der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer erscheint der Passus „auch so-

weit letztere als öffentliche-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilneh-

men“ entbehrlich, weil solche Unternehmen nach Art. 2 Abs. 3 (inzwischen Art. 3 

Bst. b Ziff. 2) ohnehin als nicht-öffentliche Stellen gelten. Zudem stehe der 2. Satz 

in Abs. 1 in keinen Zusammenhang mit dem 1. Satz. Sollte der 2. Satz in diesem 

Artikel erforderlich sein, wäre es besser, dies in einem eigenen Absatz zu regeln. 

Davon gehe die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aber nicht aus. Denn 

ganz egal, ob dieser Auftragsverarbeiter nun eine öffentliche oder nicht-

öffentliche Stelle sei, unterstehe er gemäss Art. 9 Abs. 1 Satz 1 (inzwischen Art. 

10 Abs. 1) der Aufsicht der Datenschutzstelle. 

Die Bestimmung wurde im Rahmen der legistischen Prüfung überarbeitet und 

leserlicher gestaltet. Die angesprochenen Passagen sind dabei entweder neu ge-



133 

ordnet worden oder entfallen. Insbesondere ist die von der Datenschutzstelle ge-

nannte Anwendbarkeit des Kapitel 4 (inzwischen Abschnitt D.) dabei entfallen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer führt aus, dass die Datenschutz-

stelle für die Aufsicht über die nicht-öffentlichen Stellen und die öffentlichen 

Stellen zuständig sei. Bisher seien die Begriffe „öffentliche Stelle“ und „nicht-

öffentliche Stelle“ immer in der gleichen Reihenfolge geführt worden. Es werde 

angeregt, dies auch hier zu tun. 

Dieser Hinweis wurde im Rahmen der legistischen Prüfung berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer der Meinung, 

der Begriff „Gerichte“ in Abs. 2 sei nicht klar definiert. Es ergebe sich weder aus 

dem Gesetz noch aus den Erläuterungen, ob unter dem Begriff „Gerichte“ ledig-

lich das Landgericht oder auch sämtliche anderen (Kollegial-)Gerichte (wie bei-

spielsweise das Verwaltungsgerichtshof, der Staatsgerichtshof, die Landessteu-

erkommission und die Verwaltungs- und Beschwerdekommission) zu verstehen 

seien. Es wäre daher hilfreich, wenn der Begriff „Gerichte“, wie er in der EMRK 

definiert werde, auch auf unsere Gerichtslandschaft entsprechend ausgelegt 

würde und auch die verschiedenen Kommissionen entsprechend behandelt wür-

den. Dies würde wesentlich zur Klarstellung beitragen. In diesem Absatz sei auch 

aufzunehmen, dass beispielsweise auch die Gerichtsakten nicht von der DSGVO 

umfasst seien. 

Als „Gerichte“ gelten in Liechtenstein die ordentlichen Gerichte (Landgericht, 

Obergericht, Oberster Gerichtshof) sowie der Verwaltungsgerichtshof und der 

Staatsgerichtshof. Die nach Art. 78 Abs. 3 LV eingesetzten besonderen Kommissi-

onen für die Entscheidung von Beschwerden an Stelle der Regierung sind nicht als 

Gerichte in diesem Sinn zu sehen. In diesem Zusammenhang ist auch auf den 

Ausnahmenkatalog des Art. 2 Abs. 5 der Gesetzesvorlage zu verweisen. 
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Gleiches gelte für den Begriff „justizielle Tätigkeit“. Zwar werde auch in anderen 

Gesetzen dieser Begriff bereits verwendet. Eine klare Definition sei jedoch auch 

diesen nicht zu entnehmen. Es sei daher sinnvoll, diesen Begriff entsprechend zu 

definieren, da er nicht nur die Tätigkeit umfasse, sondern eben auch die dadurch 

betroffenen Gerichtsakten, um die es konkret gehe. Um die Thematik etwas kla-

rer darzulegen, stelle sich die Frage bereits dann, wenn man sich überlege, ob 

eine Gebührenvorschreibung ebenfalls unter den Justizakt falle oder nicht. 

Die DSGVO führt in Erwägungsgrund 20 aus: „Damit die Unabhängigkeit der Jus-

tiz bei der Ausübung ihrer gerichtlichen Aufgaben einschliesslich ihrer Beschluss-

fassung unangetastet bleibt, sollten die Aufsichtsbehörden nicht für die Verarbei-

tung personenbezogener Daten durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tä-

tigkeit zuständig sein.“ Die justizielle Tätigkeit ist daher im Rahmen der DSGVO 

weitgehend mit der richterlichen Unabhängigkeit gleichzusetzen. Dies umfasst 

insbesondere die Rechtsprechung durch Urteils- und Beschlussfassung der Gerich-

te. Kennzeichnend für die rechtsprechende Tätigkeit ist die Klärung der Rechtsla-

ge im Rahmen besonders geregelter Verfahren. Von der „justiziellen Tätigkeit“ 

sind daher auch die Gerichtsakten umfasst. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt in Bezug auf Art. 9 (inzwischen 

Art. 10) an, dass nicht klar sei, weshalb Kapitel 4 (inzwischen Abschnitt D) („Da-

tenschutzstelle") an sich für Auftragsverarbeiter anwendbar erklärt werde. Soll-

ten diese der Aufsicht unterstellt werden, sollte dies explizit so angeführt wer-

den, während es eines Verweises auf das Kapitel nicht bedürfe. 

Die Bestimmung wurde im Rahmen der legistischen Prüfung überarbeitet und 

leserlicher gestaltet. Die genannte Anwendbarkeit des Kapitel 4 (inzwischen Ab-

schnitt D) ist dabei entfallen. 
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Zu Art. 11 

Art. 11 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 10 geführt wurde 

– regelt die Unabhängigkeit der Datenschutzstelle. Art. 11 basiert auf § 10 der 

Rezeptionsvorlage.  

Die wichtigste Vorgabe der DSGVO an die Aufsichtsbehörde – und damit für 

Liechtenstein an die Datenschutzstelle – besteht darin, dass die Aufsichtsbehör-

de bzw. die Datenschutzstelle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Aus-

übung ihrer Befugnisse völlig unabhängig sein muss. So sieht der Erwägungs-

grund 117 DSGVO vor, dass die völlige Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde ein 

wesentlicher Bestandteil des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten darstellt. Art. 51 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 DSGVO se-

hen daher diese völlige Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde ausdrücklich vor. 

Abs. 1 übernimmt die Vorgaben der DSGVO zur völligen Unabhängigkeit und 

sieht ausdrücklich vor, dass die Datenschutzstelle bei der Erfüllung der ihr zuge-

wiesenen Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig 

und an keine Weisungen gebunden ist. Art. 52 Abs. 2 DSGVO verstärkt diese völ-

lige Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde dergestalt, dass die Aufsichtsbehörde 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse weder 

direkter noch indirekter Beeinflussung von aussen unterliegt und sie weder um 

Weisungen ersucht noch Weisungen entgegennimmt. Mit diesem Abs. 1 werden 

die völlige Unabhängigkeit der Datenschutzstelle gewährleistenden Vorgaben 

aus Art. 52 Abs. 2 DSGVO übernommen und wird Art. 42 Abs. 1 und 2 DSRL-PJ zur 

Unabhängigkeit der Datenschutzstelle umgesetzt. 

Abs. 2 trägt Art. 52 Abs. 6 erster Satzteil DSGVO und Art. 42 Abs. 6 erster Satzteil 

DSRL-PJ Rechnung. Demnach hat jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass jede 

Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht 

beeinträchtigt. 
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Wie aus Erwägungsgrund 118 DSGVO folgt, bedeutet die Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden nicht, dass sie hinsichtlich ihrer Ausgaben keinem Kontroll- 

oder Überwachungsmechanismus unterworfen sind. Die Datenschutzstelle un-

tersteht analog einer Amtsstelle der von der Finanzkontrolle im Sinne des Geset-

zes über die Finanzkontrolle ausgeübten Finanzaufsicht (Art. 11 Bst. b Ziff. 2 

(FinkG)). 

Jedoch findet die Finanzkontrolle ihre Grenzen in der Unabhängigkeit der Daten-

schutzaufsicht. Analog der Einsetzung der Finanzkontrolle als Revisionsstelle bei 

der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein45 gehört die Kontrolle der gesetzlichen 

Aufgaben der Datenschutzstelle nicht zu den Aufgaben der Finanzkontrolle. Dies 

obliegt den Beschwerdeinstanzen im Rahmen der Anfechtbarkeit von Entschei-

den der Datenschutzstelle.46

Die Datenschutzstelle budgetiert ihre Aufwendungen im Rahmen des ordentli-

chen Budgetprozesses, welcher vom Landtag genehmigt werden muss. Mit die-

ser Bestimmung wird Erwägungsgrund 120 DSGVO und Art. 52 Abs. 6 DSGVO 

Genüge getan, welche regeln, dass jeder Mitgliedstaat vorsieht, dass die Auf-

sichtsbehörde über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt. 

Die Finanzkontrolle erachtet die Formulierung in Art. 10 Abs. 2 (inzwischen Art. 

11 Abs. 2) als gut gewählt, wonach die Datenschutzstelle der Prüfung der Finanz-

kontrolle nach dem Finanzkontrollgesetz unterliege, wobei die Prüfung der ge-

setzlichen Aufgaben der Datenschutzstelle ausgenommen sei. Damit werde die 

Unabhängigkeit in der gesetzlichen Aufgabenerfüllung – analog der Regelung bei 

der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – unterstrichen, ohne in den gesetzlichen 

Prüfbereich der Finanzkontrolle gemäss Finanzkontrollgesetz einzugreifen. Wei-

45 Vgl. Art. 19 FMAG. 
46 Bericht und Antrag Nr. 9/2004, zu Art. 20.  
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ters bringt die Finanzkontrolle vor, dass die Formulierung in den Erläuterungen 

zu Art. 10 (inzwischen Art. 11) auf S. 35 des Vernehmlassungsberichtes missver-

ständlich sein könne, wonach die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Daten-

schutzstelle der Prüfung der Finanzkontrolle nur insoweit unterliege, als hier-

durch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt werde. Da die „Haushalts- und 

Wirtschaftsführung“ – im Inland als „Finanzgebaren“ bezeichnet – explizit der 

Prüfung durch die Finanzkontrolle gemäss Art. 11 FinKG unterliege, werde darum 

ersucht, den entsprechenden Satz in den Erläuterungen auf S. 35 und 36 zu strei-

chen, damit es nicht zu Missverständnissen komme. 

Dem Anliegen wurde nachgekommen. Auch wurde Abs. 2 überarbeitet und ist der 

zweite Halbsatz „wobei die Prüfung der gesetzlichen Aufgaben der Datenschutz-

stelle ausgenommen ist.“ entfallen. Dies deshalb, da das Finanzkontrollgesetz die 

Kontrolle der gesetzlichen Aufgaben der Datenschutzstelle als unabhängige Auf-

sichtsbehörde ohnehin nicht umfasst. 

Zu Art. 12 

Art. 12 – welcher Bestandteile der Art. 11 und 12 der Vernehmlassungsvorlage 

enthält – regelt in Durchführung der Art. 53 Abs. 1, Art. 54 Abs. 1 Bst. c und e 

DSGVO sowie in Umsetzung der Art. 43 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1 Bst. c und e DSRL-PJ 

die Bestellung, die Dauer und das Ende des Dienstverhältnisses des Leiters der 

Datenschutzstelle. Art. 12 basiert auf § 11 der Rezeptionsvorlage, angepasst auf 

die liechtensteinischen Verhältnisse. 

Erwägungsgrund 121 DSGVO und Art. 53 Abs. 1 DSGVO sehen vor, dass die Auf-

sichtsbehörde im Wege eines transparenten Verfahrens vom Parlament, der Re-

gierung, dem Staatsoberhaupt oder von einer unabhängigen Stelle ernannt wird, 

die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut ist. Erwä-

gungsgrund 121 DSGVO lässt ergänzend zu, setzt dies aber nicht voraus, dass die 

Aufsichtsbehörde von der Regierung, einem Mitglied der Regierung, dem Parla-
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ment oder einer Parlamentskammer für die Ernennung vorgeschlagen werden 

kann. 

Der Liechtensteinische Bankenverband führt aus, dass die Neuzuordnung der 

Datenschutzstelle nachvollziehbar und zu begrüssen sei, wenngleich sich hier-

durch auch die Frage im Zusammenhang mit der geforderten Unabhängigkeit 

stelle. Art 10 (inzwischen Art. 11) der Gesetzesvorlage halte zwar eine völlige 

Unabhängigkeit der Datenschutzstelle fest, diese sei aber allenfalls insoweit frag-

lich, als die Regierung – zwar im Einklang mit Art. 53 DSGVO – den Leiter dieser 

Aufsichtsbehörde wähle und dieser, wie die weiteren Mitarbeiter, als Staatsper-

sonal gelte und von der Regierung angestellt werde (vgl. Art. 11 und 12 (inzwi-

schen Art. 12 und 13) der Gesetzesvorlage). Es werde deshalb angeregt, in Art. 

11 (inzwischen Art. 12) des Gesetzesentwurfs gemäss Art. 53 DSGVO im Geset-

zestext zu ergänzen, dass der Leiter der Datenschutzstelle im „Wege eines trans-

parenten Verfahrens“ ernannt werde. Zudem sollte der Leiter der Datenschutz-

stelle auch im Gesetzestext als weisungsunabhängiger Staatsangestellter defi-

niert werden, was in Art. 12 Abs. 2 Satz 2 (inzwischen Art. 12 Abs. 4) der Geset-

zesvorlage nicht derart klar erfolge. In den Erläuterungen zu Art. 12 Abs. 4 (inzwi-

schen Art. 13 Abs. 1) der Gesetzesvorlage werde festgehalten, dass die Regierung 

das vom Leiter der Datenschutzstelle vorgeschlagene Personal anzustellen habe. 

Es erscheine fraglich, ob durch die gewählte Formulierung eine Kontrollmöglich-

keit der Regierung ausgeschlossen werde bzw. ein „Anstellungszwang“ für vorge-

schlagenes Personal tatsächlich praktikabel sei. 

Aus Gründen der Vereinfachung des Bestellungsvorgangs wird das Auswahlver-

fahren gemäss dieser Vorlage ohne Vorschlagsrecht eines anderen Organs ausge-

staltet und wird der Leiter der Datenschutzstelle, der – weisungsunabhängiger – 

Angestellter im Sinne des StPG ist, daher von der Regierung angestellt. 
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Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer wirft die Frage auf, ob die Ände-

rung der Zuständigkeit betreffend die Wahl des Leiters der Datenschutzstelle 

vom Landtag zur Regierung einen positiven Effekt mit sich bringen werde und ob 

es zudem richtig sei, dass die Regierung als der Aufsichtsbehörde unterstehende 

öffentliche Stelle den Leiter der Datenschutzstelle bestelle. Dies scheine nicht 

nur aus dem Blickwinkel der unabhängigen Aufsicht schräg zu sein, sondern stelle 

sich viel mehr auch als demokratischer Rückschritt dar. Nur weil der Landtag in 

der Vergangenheit nicht die von einigen gewünschten Bestellungen vorgenom-

men habe, könne nicht zu verfassungsrechtlich bedenklichen Massnahmen wie 

der Wahl des Leiters der Datenschutzstelle durch die Regierung führen. An den 

vorgebrachten Bedenken ändere sich auch nichts vor dem Hintergrund, dass in 

Art. 53 Abs. 1 DSGVO ausdrücklich die Regierung als ernennende Stelle aufge-

führt werde. Dies sei nach Meinung der Rechtsanwaltskammer ein demokrati-

scher Rückschritt, der zu Lasten der stipulierten Unabhängigkeit des Leiters der 

Datenschutzstelle gehe. Der Leiter der Datenschutzstelle sei daher wie bisher auf 

Vorschlag der Regierung vom Landtag zu wählen. 

Da die Regierung als „oberste Verwaltungsbehörde“ (vgl. insbesondere Art. 78 

der Landesverfassung) nicht einer – hierarchisch untergeordneten, wenn auch 

weisungsunabhängigen – Amtsstelle unterstehen kann, wird die Kollegialregie-

rung (wie schon weiter oben ausgeführt) von der Aufsicht der Datenschutzstelle 

ausgenommen. Die DSGVO lässt es klar zu, dass die Datenschutzstelle im Bereich 

der Exekutive eingerichtet werden kann. Im Gegensatz zur Datenschutzrichtlinie 

spricht die DSGVO, wie schon weiter oben ausgeführt, denn auch nicht mehr von 

einer „Kontrollstelle“, sondern von einer „Aufsichtsbehörde“. Der Begriff „Auf-

sichtsbehörde“ bringt deutlich zum Ausdruck, dass es sich bei der Datenschutz-

stelle um eine Behörde, also ein der Exekutive zugeordnetes Organ handeln soll. 

Eine Bestellung des Leiters der Datenschutzstelle durch die Regierung ist ebenso 

klar aufgrund der DSGVO zulässig. 
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Art. 28a Abs. 1 geltendes DSG sieht derzeit eine Amtszeit von acht Jahren vor. 

Liechtenstein kennt für gewählte Organe verschieden lange Amtszeiten, so bei-

spielsweise eine vierjährige Amtszeit für politische Funktionen (beispielsweise 

Art. 47 LV für die Landtagsabgeordneten und Art. 45 Abs. 1 Gemeindegesetz 

(GemG)47 für die Mitglieder des Gemeinderats), eine fünfjährige Amtszeit für 

richterliche Funktionen (beispielsweise Art. 102 Abs. 2 LV für die Richter und Er-

satzrichter des Verwaltungsgerichtshofs, Art. 3 Abs. 1 Staatsgerichtshofgesetz 

(StGHG)48 für die Richter und Ersatzrichter des Staatsgerichtshofs und Art. 16 

Abs. 2 Richterdienstgesetz (RDG)49 für nebenamtliche Richter) und eine achtjäh-

rige Amtszeit für den Leiter der Finanzkontrolle (Art. 4 Abs. 2 FinKG). In Anleh-

nung an die achtjährige Amtszeit des Leiters der Finanzkontrolle – die Finanzkon-

trolle wird im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 FinKG unabhängig ausge-

führt – rechtfertigt es sich, für den gleichfalls unabhängigen Datenschutzbeauf-

tragten die in Art. 28a Abs. 1 geltendes DSG vorgesehene Amtszeit von acht Jah-

ren beizubehalten. Eine lange Amtszeit ist dabei als Stärkung der Unabhängigkeit 

des Datenschutzbeauftragten zu verstehen. Aus diesem Grund soll die in Art. 28a 

Abs. 1 geltendes DSG vorgesehene Amtszeit von acht Jahren beibehalten wer-

den. Art. 12 Abs. 1 Gesetzesvorlage sieht dies entsprechend vor. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer schlägt vor, zu überdenken, ob 

eine Amtszeit von acht Jahren sinnvoll sei, oder ob eine beispielsweise fünfjähri-

ge Amtszeit nicht auch genügen würde.  

Der Anregung auf Kürzung der Amtszeit wird nicht nachgekommen, da sich die 

schon bisher verwendete Zeitspanne bewährt hat.  

47 LGBI. 1996 Nr. 76, LR 141.0 
48 LGBI. 2004 Nr. 32, LR 173.10 
49 LGBI. 2007 Nr. 347, LR 173.02 
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Die DSGVO sieht zwar nicht ausdrücklich vor, dass eine Wiederanstellung des 

Datenschutzbeauftragten zulässig ist, verbietet dies aber auch nicht ausdrücklich. 

An der in Art. 28a Abs. 1 geltendes DSG bereits vorgesehenen Möglichkeit der 

Wiederanstellung des Datenschutzbeauftragten wird festgehalten, denn damit 

kann den Anforderungen an Erfahrung und einer gewissen Kontinuität für einen 

nachhaltigen Datenschutz Rechnung getragen werden. 

Art. 12 Abs. 2 sieht bei Beendigung des Dienstverhältnisses die Möglichkeit einer 

Verlängerung desselben um sechs Monate vor, um entsprechende Nachfolgere-

gelungen treffen zu können. 

Gemäss Einschätzung der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer sei es frag-

lich, ob die Bestimmung in Art. 12 Abs. 3 (inzwischen Art. 12 Abs. 2) Sinn mache. 

Hier solle eine sinnvolle Alternative gefunden werden. 

Die Bestimmung deckt die Situation ab, dass die Suche nach einem Nachfolger 

unter Umständen je nach Situation am Arbeitsmarkt mit Schwierigkeiten verbun-

den sein kann. Ein Unterbruch in der Leitung soll möglichst verhindert werden. 

Art. 12 Abs. 3 sieht vor, dass das Dienstverhältnis des Leiters der Datenschutz-

stelle mit Ablauf der Vertragsdauer endet.  

Dem Leiter der Datenschutzstelle kommt eine zentrale Stellung zu. Dieser leitet 

die Datenschutzstelle und übt die Dienstaufsicht über das übrige Personal der 

Datenschutzstelle aus. Die besonderen Regelungen des Art. 12 der Gesetzesvor-

lage betreffend die Begründung und Beendigung seines Dienstverhältnisses ent-

sprechen den Vorgaben der DSGVO. Dies betrifft insbesondere den besonderen 

Kündigungsschutz gemäss Art. 53 Abs. 4 DSGVO. Das Dienstverhältnis des Leiters 

der Datenschutzstelle kann von der Regierung nur gekündigt bzw. aufgelöst wer-

den wegen Verhinderung an der Erfüllung der Aufgaben wegen Krankheit oder 
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Unfall (Art. 22 Abs. 1 Bst. g StPG), oder wenn ein wichtiger Grund für eine fristlo-

se Auflösung (Art. 24 StPG) vorliegt. 

Diese Vorgaben wurden in Art. 12 Abs. 4 Bst. a und b der Gesetzesvorlage (vgl. 

dazu auch Art. 22 Abs. 1 Bst. g und Art. 24 StPG) umgesetzt. Diese beiden Best-

immungen stellen die nationale Entsprechung zu Art. 53 Abs. 4 DSGVO dar. Ver-

fahren und Rechtsschutz entsprechen dem StPG.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer verweist auf Art. 12 Abs. 2 (inzwi-

schen Art. 12 Abs. 4), wonach der Leiter der Datenschutzstelle nur unter be-

stimmten Voraussetzungen von seinem Amt enthoben werden kann. Eine davon 

sei eine schwere Verfehlung. Was unter eine solche schwere Verfehlung falle, sei 

jedoch den Erläuterungen nicht zu entnehmen. Nicht geregelt sei, wer die Ent-

hebung gemäss welchen Verfahrensvoraussetzungen vornehmen dürfe oder 

müsse. Es sei davon auszugehen, dass es in der Regel jenes Organ sei, welches 

auch die Wahl vornehme. Dies müsse aber im Gesetz klar geregelt werden. Zu-

dem werde zu klären sein, welche Rechte der Leiter der Datenschutzstelle dabei 

habe, damit das rechtliche Gehör etc. nicht verletzt sei. 

Der in der Vernehmlassung noch verwendete Begriff der schweren Verfehlung ist 

ein Begriff der DSGVO (Art. 53 Abs. 4 DSGVO) und wurde im Rahmen der Überar-

beitung dieser Gesetzesvorlage an die Begriffe des StPG angepasst.

Amnesty International Liechtenstein führt aus, dass das BDSG, welches als Re-

zeptionsvorlage diene, die Wahl zweigliedrig ausgestalte (§ 11 Abs. 1 BDSG). So 

auch Österreich (§ 9 Abs. 1 Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018). Amnesty In-

ternational Liechtenstein stellt die Frage, weshalb bei der Ausgestaltung der 

Wahl der Leitung der Datenschutzstelle von der Rezeptionsvorlage abgewichen 

werde. Es wäre essenziell, dass die Besetzung einer unabhängigen Aufsichtsbe-

hörde durch ein zweistufiges Verfahren erfolge. Dies insbesondere um die von 
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der DSGVO vorgegebene Unabhängigkeit (Art. 51 Abs. 1 und Art. 52 DSGVO) zu 

stärken. Dies könne beispielsweise so ausgestaltet werden, dass der Leiter der 

Datenschutzstelle auf Vorschlag der Regierung vom Landtag gewählt werde. Die 

Zuordnung der Datenschutzstelle an die Regierung bliebe hiervon unberührt. 

Die Datenschutzstelle bringt an, dass mit der vorgeschlagenen Regelung, wonach 

die Regierung den Leiter der Datenschutzstelle für eine Amtszeit von acht Jahren 

wähle, zum einen von der Rezeptionsvorlage und zum anderen vom geltenden 

DSG ohne Notwendigkeit und stichhaltiger Begründung abgewichen werde. Da-

her werde angeregt, an einem zweigliedrigen Verfahren dergestalt festzuhalten, 

dass der Regierung das bisherige Vorschlagsrecht nach wie vor zukomme und die 

Wahl des Leiters der Datenschutzstelle durch den Landtag erfolge. Die alleinige 

Wahl des Leiters der Datenschutzstelle durch die Regierung sei eine klare Be-

schneidung der geforderten Unabhängigkeit. 

Diesen Anliegen wurde nicht nachgekommen, da es die DSGVO grundsätzlich den 

Mitgliedstaaten überlässt, wie die Bestellung der Leitung der Aufsichtsbehörde 

erfolgen soll. Erwägungsgrund 121 DSGVO und Art. 53 Abs. 1 DSGVO sehen – wie 

schon weiter oben ausgeführt – vor, dass die Aufsichtsbehörde im Wege eines 

transparenten Verfahrens vom Parlament, der Regierung, dem Staatsoberhaupt 

oder von einer unabhängigen Stelle ernannt wird, die nach dem Recht des Mit-

gliedstaats mit der Ernennung betraut ist. Erwägungsgrund 121 DSGVO lässt er-

gänzend zu, setzt dies aber nicht voraus, dass die Aufsichtsbehörde von der Re-

gierung, einem Mitglied der Regierung, dem Parlament oder einer Parlaments-

kammer für die Ernennung vorgeschlagen werden kann. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, 

Triesen, Triesenberg und Vaduz bringen an, dass wie schon bei Art. 5 Abs. 3 (in-

zwischen Art. 6 Abs. 3) bei Art. 11 Abs. 2 (inzwischen entfallen) auffalle, dass 

bloss die Eignung als entscheidendes Kriterium für die Erfüllung der Aufgaben 



144 

aufscheine. Wie bei Art. 5 (inzwischen Art. 6) sei auch hier darauf hinzuweisen, 

dass dies nicht genüge. Es werde sehr oft auf die Rezeptionsvorlage verwiesen. 

So auch hier, wobei dies nach Angaben auf S. 38 des Vernehmlassungsberichtes 

angepasst auf die liechtensteinischen Verhältnisse erfolge. Auffällig sei, dass in § 

11 Abs. 1 der Rezeptionsvorlage auch eine erforderliche Qualifikation, Erfahrung 

und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten 

genannt und insbesondere einschlägige Berufserfahrung im Rahmen des Daten-

schutzrechts verlangt werde. Dass diese Anforderungen angepasst auf die liech-

tensteinischen Verhältnisse nicht bestehen sollen, verwundere. Dies, da es für 

liechtensteinische Verhältnisse in diesem europäischen Kontext keine Sonderrol-

le geben könne. Es gehe hier einzig um die Umsetzung europäischer Vorgaben, 

die im Übrigen auch in Art. 53 Abs. 2 DSGVO mit der Qualifikation, Erfahrung und 

Sachkunde umschrieben werden. Die Abstellung auf eine erforderliche persönli-

che und fachliche Eignung stehe damit im Widerspruch zur DSGVO und sei damit 

anzupassen. Sinn und Zweck der DSGVO sei eine Stärkung des Datenschutzes und 

eine Harmonisierung in Europa. Wenn nun Liechtenstein das einzige Land sei, in 

dem der Leiter der Datenschutzstelle oder auch Datenschutzbeauftragte öffentli-

cher Stellen nach Art. 5 (inzwischen Art. 6) der Gesetzesvorlage niedrigere Erfor-

dernisse zu erfüllen hätten, als dies in anderen Ländern der Fall sei, werde dies 

zu einem „forum shopping“ führen. Auch dies widerspreche der Idee der DSGVO. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG verweist in Bezug auf Art. 11 Abs. 

2 (inzwischen entfallen) auf das schon zu Art. 5 Abs. 3 (inzwischen Art. 6 Abs. 3) 

gemachtes Vorbringen. 

Auch die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass die 

Regelung in Art. 11 Abs. 2 (inzwischen entfallen) bezüglich der Eignung des Lei-

ters der Datenschutzstelle zu ungenau sei. Entweder müssten die persönlichen 
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und fachlichen Eignungen im Gesetz genauer definiert werden, oder die Regie-

rung erhalte bezüglich dieser Eignungskriterien eine Verordnungskompetenz. 

Bezüglich der Qualifikation des Leiters der Datenschutzstelle ist in der Gesetzes-

vorlage nunmehr keine Bestimmung mehr enthalten und es sind damit die in Art. 

53 Abs. 2 DSGVO festgelegten Erfordernisse direkt anwendbar. 

Zu Art. 13 

Art. 13 – welcher neu die Regelungen des Art. 12 Abs. 1 und 4 der Vernehmlas-

sungsvorlage enthält – regelt die Ausgestaltung des Dienstverhältnisses des übri-

gen Personals der Datenschutzstelle. 

Um der Vorgabe der DSGVO und der DSRL-PJ gerecht zu werden, wonach die 

Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt, sieht Abs. 1 vor, dass das übrige 

Personal der Datenschutzstelle auf Vorschlag des Leiters der Datenschutzstelle 

von der Regierung angestellt wird. Dies bedeutet im Kontext von Art. 52 Abs. 5 

DSGVO und Art. 42 Abs. 6 DSRL-PJ, dass die Regierung in diesen Belangen keinen 

Einfluss auf die Auswahl durch den Leiter der Datenschutzstelle nehmen kann 

und darf. Sie hat das Personal wie vorgeschlagen anzustellen.  

Abs. 2 legt fest, dass sich das Dienstverhältnis des Personals der Datenschutzstel-

le nach dem StPG richtet. Die Umgestaltung (Art. 15 bis 17 StPG) oder Beendi-

gung (Art. 18 bis 27 StPG) des Dienstverhältnisses des übrigen Personals der Da-

tenschutzstelle ist nur auf Antrag des Leiters der Datenschutzstelle zulässig. 

Art. 13 basiert auf § 12 der Rezeptionsvorlage mit entsprechenden Anpassungen 

im Hinblick auf die Gegebenheiten in Liechtenstein. 

Amnesty International Liechtenstein begrüsst, dass das übrige Personal auf Vor-

schlag des Leiters oder der Leiterin von der Regierung angestellt werde, wobei 

aus den Erläuterungen hierzu zu entnehmen sei, dass die Regierung diese Anstel-
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lung wie vorgeschlagen durchzuführen habe. Dies sei notwendig, um die nötige 

Unabhängigkeit (Art. 51 Abs. 1 und Art. 52 DSGVO) zu garantieren. Es stelle sich 

jedoch die Frage, wer zuständig für Entlassungen sei. Nach Art. 12 Abs. 1 (inzwi-

schen Art. 13 Abs. 2) der Gesetzesvorlage sei hierfür das StPG anwendbar, wo-

nach wiederum die Regierung Mitarbeiter entlassen könne (Art. 18 Bst. c i.V.m. 

Art. 21 StPG). Im Namen einer ausgewogenen Unabhängigkeit solle auch im neu-

en DSG festgehalten werden, dass das übrige Personal lediglich von der Leitung 

der Datenschutzstelle entlassen werden könne. Ansonsten würde dies der Aus-

wahlbefugnis durch die Leitung der Datenschutzstelle in letzter Konsequenz zu-

widerlaufen.  

Dem Anliegen wurde im Rahmen der Überarbeitung der Bestimmungen Rech-

nung getragen, indem es für die Entlassung des übrigen Personals gemäss Art. 13 

Abs. 2 eines entsprechenden Antrags des Leiters der Datenschutzstelle bedarf. 

In Bezug auf Art. 12 Abs. 4 (inzwischen Art. 13 Abs. 1) der Gesetzesvorlage stelle 

sich die Frage, wieso der Leiter der Datenschutzstelle sein Personal nicht selbst 

anstellen könne. Es werde angeregt, diese Bestimmungen im Gleichklang mit den 

betreffenden Bestimmungen im Finanzmarktaufsichtsgesetz zu regeln. 

Dieser Anregung wurde nicht nachgekommen, da diese dem Aufbau der Landes-

verwaltung, in welche die Datenschutzstelle formell als Amtsstelle eingegliedert 

ist, zuwiderlaufen würde. Darüber hinaus ist die Finanzmarktaufsichtsbehörde 

(FMA) als Anstalt konzipiert worden, weshalb sich ein Vergleich nicht anbietet. 

Das Personal der Datenschutzstelle wird aber auf Vorschlag des Leiters der Da-

tenschutzstelle von der Regierung angestellt, d.h. der Leiter kann selbst bestim-

men, wen er anstellen möchte. 
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Zu Art. 14 

Art. 14 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 13 geführt wurde 

– regelt die Rechte und Pflichten des Leiters der Datenschutzstelle. 

Abs. 1 Satz 1 enthält ein umfassendes Verbot sämtlicher nicht mit dem Amt zu 

vereinbarender Handlungen und Tätigkeiten, gleich ob entgeltlich oder unent-

geltlich. In der Vernehmlassungsvorlage wurde dieses Verbot dahingehend spezi-

fiziert, dass der Leiter der Datenschutzstelle neben seinem Amt insbesondere 

kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben darf. Ab-

weichend von der Vernehmlassungsvorlage wurde diese Spezifizierung dahinge-

hend abgeändert, dass sie Art. 28a Abs. 2 geltendes DSG entspricht, welcher 

nicht mehr allgemeine Begriffe wie Berufe etc. verwendet, sondern eine Liste der 

nicht vereinbaren Tätigkeiten aufführt. Das heisst konkret, dass der Leiter der 

Datenschutzstelle weder dem Landtag, der Regierung, einem Gericht oder einer 

Verwaltungsbehörde angehören noch die Funktion eines Gemeindevorstehers 

oder eines Gemeinderats einer liechtensteinischen Gemeinde ausüben darf. Mit 

dem Amt zu vereinbarende Tätigkeiten darf der Leiter der Datenschutzstelle 

ausüben.  

In der Vernehmlassungsvorlage war in Abs. 2 noch die Mitteilung über die Ge-

schenkannahme geregelt, welche entfallen ist. Abs. 2 regelt nun das Zeugnisver-

weigerungsrecht des Leiters der Datenschutzstelle und seiner Mitarbeitenden. 

Damit wird die effektive Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzstelle gewähr-

leistet. 

Abs. 3 setzt Art. 54 Abs. 2 DSGVO und Art. 44 Abs. 2 DSRL-PJ zur Verschwiegen-

heitspflicht um. 

Abs. 4 normiert, dass für den Leiter der Datenschutzstelle und das übrige Perso-

nal der Datenschutzstelle die Art. 84 (Verwaltungshilfe) und 85 (Anzeigepflicht) 
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des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (SteG)50 nicht gelten. Eine 

Ausnahme hiervon besteht, soweit die Steuerbehörden die Kenntnis für die 

Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit 

zusammenhängenden Steuerverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein 

zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich 

falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen han-

delt. 

Das Recht zur Zeugenaussage gemäss Abs. 5 steht in unmittelbarem Bezug zum 

Zeugnisverweigerungsrecht und der Verschwiegenheitspflicht des Leiters der 

Datenschutzstelle. 

Wenn eine Zeugenaussage nach Abs. 5 laufende oder abgeschlossene Vorgänge 

betrifft, die dem Zuständigkeitsbereich der Regierung zuzurechnen sind oder sein 

könnten, darf der Leiter der Datenschutzstelle gemäss Abs. 6 nur in Abstimmung 

mit der Regierung aussagen. Diese darf die Genehmigung allerdings nur verwei-

gern, wenn es das Wohl des Landes erfordert. 

In Abs. 7 wird die Bestimmung des Art. 28a Abs. 4 geltendes DSG übernommen. 

In der Vernehmlassungsvorlage war vorgesehen, dass die Regierung das Organi-

sationsreglement der Datenschutzstelle zu genehmigen hat. Dies wurde nun da-

hingehend abgeändert, dass das Organisationsreglement der Regierung zur 

Kenntnis gebracht wird. 

Art. 14 basiert auf § 13 der Rezeptionsvorlage. Wiederum erfolgte eine Anpas-

sung an liechtensteinische Gegebenheiten. 

Die Datenschutzstelle weist darauf hin, dass Abs. 1 in Satz 1 bestimme, dass der 

Leiter keine mit dem Amt nicht zu vereinbarenden Tätigkeiten ausüben dürfe. In 

50 LGBl. 2010 Nr. 340, LR 640.0 
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Satz 2 erfolge eine weitere Einschränkung, wonach kein anderes besoldetes Amt, 

kein Gewerbe und kein Beruf ausgeübt werden dürfe. Es werde vorgeschlagen, 

das Kriterium der Unvereinbarkeit insbesondere auch auf den Begriff „Beruf“ 

anzuwenden, denn es sei nicht klar, worin der Unterschied zwischen Beruf und 

Tätigkeit liege. 

Es ist auf die Erläuterungen oben zu verweisen, wonach Abs. 1 Satz 1 in den Sät-

zen 2 bis 4 eine Konkretisierung erfährt. Dem Anliegen wurde durch die Über-

nahme des Art. 28a Abs. 2 geltendes DSG entsprochen. Wie ausgeführt, darf der 

Leiter der Datenschutzstelle weder dem Landtag, der Regierung, einem Gericht 

oder einer Verwaltungsbehörde angehören noch die Funktion eines Gemeinde-

vorstehers oder eines Gemeinderates einer liechtensteinischen Gemeinde ausü-

ben. In diesen Fällen ist die Vereinbarkeit nie gegeben. Bezüglich anderer Tätig-

keiten muss geprüft werden, ob eine Vereinbarkeit gegeben ist. Es dürfen also 

insbesondere keine Befangenheiten oder Interessenskonflikte entstehen. Solche 

können regelmässig gegeben sein, wenn eine Tätigkeit in einem Unternehmen in 

leitender Funktion oder als Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsrates aus-

geübt wird. In diesen Fällen entstünde ein Konflikt zwischen der Funktion als Or-

gan für den Verantwortlichen einer Datenverarbeitung einerseits und der Funkti-

on als Leiter der Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitungen andererseits, 

welcher nicht auflösbar wäre. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass Abs. 1 festhalte, 

dass insbesondere der Leiter der Datenschutzstelle neben seinem Amt kein an-

deres besoldetes Amt etc. ausüben dürfe. Nun sei bekannt, dass die neu bestellte 

Datenschutzleiterin zu 20% eine Beschäftigung an einer Universität ausübe. Es 

stelle sich demnach die Frage, wie dies mit der geplanten Bestimmung vereinbar 

sei. Weiter führt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aus, dass nicht 

nur dieser Umstand einer Anpassung bedürfe, sondern auch die Tatsache, dass 
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diese Bestimmung bei einem Beschäftigungsgrad von 80% betreffend die ver-

bleibenden 20% eine unzulässige, unter Umständen sogar sittenwidrige Ein-

schränkung bei einer Teilzeitanstellung darstellen würde. Die bestehende Rege-

lung indiziere geradezu einen Verstoss gegen Europarecht. Diese Bestimmung sei 

daher dringend entsprechend anzupassen. 

Abs. 1 Satz 2 wurde durch die Bestimmung des Art. 28 Abs. 2 geltendes DSG er-

setzt. Damit wurde dieser potenzielle Konflikt aufgelöst. Durch diese Anpassung 

wird auch die aufgeworfene Frage der potentiellen sittenwidrigen Einschränkung 

der Teilzeittätigkeit Rechnung getragen, da die nunmehrigen Beschränkungen in 

der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Datenschutzstelle gründen. Das 

Kriterium der Vereinbarkeit hingegen ist von dieser Frage nicht betroffen, son-

dern ist so auch bei diversen anderen Berufen (insbesondere Anwälten aber auch 

Staatsangestellten) in ähnlicher Form vorgesehen. Immer dort, wo mit der Aus-

übung des Berufs eine bestimmte Voraussetzung einhergeht (Beispielsweise Leu-

mund, Neutralität, Objektivität, Treuepflicht), können sich aus diesen Vorausset-

zungen Einschränkungen ergeben, welche zu beachten sind. Dies muss auch für 

den Leiter der Datenschutzstelle gelten, welcher auf Grund seiner Tätigkeit Ein-

blick in Daten aus allen Lebensbereichen hat und mittels Verfügungen in die 

Rechte anderer eingreifen kann. Auch hier müssen zur Sicherstellung der Pri-

vatsphäre der betroffenen Personen und der ordentlichen Ausübung des Amtes 

andere Tätigkeiten zurückstehen, so sie mit der Ausübung des Amtes in Konflikt 

zu geraten drohen. Die Bestimmung betreffend die Vereinbarkeit (Abs. 1 Satz 1) 

wurde daher beibehalten. 

Zudem führt die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer aus, es sei in Abs. 1 

lediglich geregelt, dass der Leiter der Datenschutzstelle gegen Entgelt kein aus-

sergerichtliches Gutachten abgeben dürfe. Daraus ergebe sich aber in der Kon-
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sequenz die Frage, ob er gerichtliche Gutachten gegen Entgelt oder ausserge-

richtliche Gutachten ohne Entgelt erstellen dürfe. 

Auch ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt an, dass der Leiter der Da-

tenschutzstelle gemäss Gesetzesvorschlag keine entgeltlichen Gutachten abge-

ben dürfe. Dies werde aber wohl nicht nur „aussergerichtlich“ gelten, sondern 

allgemein. 

Der Passus, wonach der Leiter der Datenschutzstelle nicht gegen Entgelt ausser-

gerichtliche Gutachten abgeben darf, ist einerseits eine Konkretisierung einer 

unvereinbaren Tätigkeit (auf Gewinn gerichtete berufliche Gutachtertätigkeit) im 

Sinne des Abs. 1 und andererseits Ausfluss der Unentgeltlichkeit der von der Da-

tenschutzstelle zu erbringenden Aufgaben nach Art. 57 Abs. 3 DSGVO. In gericht-

lichen Verfahren kann der Leiter der Datenschutzstelle jedoch als Gutachter vor 

Gericht auftreten. Auch die Teilnahme an wissenschaftlichen Diskussionen steht 

ihm offen.  

Zu Abs. 3 (inzwischen Abs. 2) merkt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes an, 

dass der Schutz von „whistleblowern" nachvollziehbar sei, es stelle sich jedoch 

die Frage, ob dieses Verweigerungsrecht absolut gelte, insbesondere auch in Be-

zug auf Strafverfahren. 

Der Leiter der Datenschutzstelle ist ein Beamter im Sinne des § 106 Abs. 1 Ziff. 2 

StPO. Nach dieser Bestimmung ist eine Zeugenaussage nichtig, soweit durch das 

Zeugnis das dem Beamten obliegende Amtsgeheimnis verletzt würde, sofern der 

Beamte nicht durch seinen Vorgesetzten vom Amtsgeheimnis entbunden wurde. 

Da die Datenschutzstelle unabhängig ist, muss der Leiter der Datenschutzstelle 

selbständig über seine Entbindung vom Amtsgeheimnis entscheiden können. 

Die Abs. 3 und 4 (inzwischen Abs. 2 und 3) seien nach Ansicht der Liechtensteini-

schen Rechtsanwaltskammer neu zu formulieren, so dass klar sei, dass der Leiter 
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und die Mitarbeiter während und nach ihrer Tätigkeit der Verschwiegenheit un-

terliegen. Zudem scheine es, dass hier die Begriffe „Verschwiegenheit“ und 

„Zeugnisverweigerungsrecht“ vermischt werden. Diese Begriffe seien daher ge-

trennt voneinander und eindeutig zu regeln. Zudem sei zu regeln, ob der Leiter 

und die Mitarbeiter der Datenschutzstelle analog der Regelung in Art. 38a StPG 

die Pflicht haben, gerichtlich strafbare Handlungen zu melden. Ebenfalls sei klar-

zustellen, was von einem Zeugnisverweigerungsrecht umfasst sei. In diesem Zu-

sammenhang stelle sich auch die Frage, ob hier nicht auch eine Pflicht bestehe, 

von der ihn nur die betroffene Person entbinden könne. Derzeit ziele die Formu-

lierung in Abs. 3 (inzwischen Abs. 2) auf Personen und auf die diesen Personen 

anvertraute Tatsachen ab. Zudem sei zu regeln, ob der Leiter der Datenschutz-

stelle den Mitarbeitern eine Befreiung vom Zeugnisverweigerungsrecht oder eine 

Weisung zur Aussage erteilen müsse und was geschehe, wenn eine solche Wei-

sung missachtet werde. 

Diese Fragen werden durch das subsidiär anwendbare Staatspersonalgesetz ge-

regelt. 

Weiter sei für die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer unklar, was in Abs. 4 

(inzwischen Abs. 3) unter „Mitteilung im dienstlichen Verkehr“ gemeint sei. 

Dies betrifft die Kommunikation im Rahmen der Aufsichtstätigkeit. Die sehr weit 

gefasste Verschwiegenheitspflicht macht Ausnahmen notwendig. Es ist unaus-

weichlich, dass der Leiter der Datenschutzstelle im Zuge seiner Aufsichtstätigkeit 

Angaben weitergeben muss, die ihm von einem Betroffenen, einem Dritten oder 

einer anderen Stelle mitgeteilt worden sind. Gegenständlich wird durch die Be-

stimmung die Weitergabe im dienstlichen Verkehr auf die unabdingbaren not-

wendigen Angaben beschränkt.  
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Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass in Umsetzung der Art. 53 

Abs. 3 und 54 DSGVO nicht nachvollziehbar sei, weshalb die Bestimmung des Art. 

13 Abs. 1, 2 und 4 (inzwischen Art. 14 Abs. 1 und 3) der Gesetzesvorlage nicht 

auch für das weitere Personal der Datenschutzstelle gelte. Der Bankenverband 

bittet um eine diesbezügliche Prüfung und allfällige Anpassung der Gesetzesbe-

stimmungen. 

Die Bestimmungen für das übrige Personal der Datenschutzstelle wurden in 

Art. 13 der Gesetzesvorlage neu gefasst. Subsidiär gilt das Staatspersonalgesetz. 

Damit sind die angesprochenen Regeln auch für das übrige Personal ebenso fest-

gelegt. Die besonderen Regeln des Art. 12 der Gesetzesvorlage für den Leiter er-

geben sich aus der Unabhängigkeit der Datenschutzstelle (keine übergeordnete 

Ansprechstelle).  

Zu Abs. 5 (inzwischen Abs. 4) führt die Datenschutzstelle im Rahmen der Ver-

nehmlassung aus, dass gemäss Abs. 5 letzter Satz (inzwischen Abs. 4 letzter Satz) 

die Datenschutzstelle bei Feststellung eines Datenschutzverstosses befugt sei, 

diesen anzuzeigen und die betroffene Person hierüber zu informieren. Aus dieser 

Formulierung gehe nicht hervor, ob daraus auch die Befugnis abgeleitet werden 

könne, dass die Öffentlichkeit informiert werden könne, weshalb eine entspre-

chende Erläuterung empfohlen werde. Dies vor allem im Hinblick auf die beste-

hende Regelung nach Art. 31 Abs. 2 geltendes DSG, wonach die Datenschutzstel-

le in Fällen von allgemeinem Interesse die Öffentlichkeit über ihre Feststellungen 

und Empfehlungen informieren könne. 

Aus der Befugnis, betroffene Personen im Fall eines Datenschutzverstosses zu 

informieren, kann auch eine allgemeine Befugnis zur Information der Öffentlich-

keit abgeleitet werden. Diese wird zumindest immer dann gegeben sein, wenn 

der Kreis der betroffenen Personen so gross ist, dass eine individuelle Information 

nicht mehr verhältnismässig oder die Bestimmung der zu informierenden be-
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troffenen Personen nicht abschliessend oder mit Sicherheit möglich ist. In solchen 

Fällen wird auch eine Information der Öffentlichkeit als Gesamtheit zulässig oder 

sogar geboten sein. 

Zu Abs. 5 (inzwischen Abs. 4) führt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes aus, 

dass die Ausnahmebewilligung für Steuerstraftaten im Hinblick auf die ansonsten 

weit gefassten Verweigerungsrechte stossend sei und es hier einen Gleichlauf 

anzustrengen gelte. 

Die Ausnahme wurde beibehalten. Die Datenschutzstelle hat auf Grund ihrer Auf-

gaben Einsichtsmöglichkeiten in alle Arten der Datenverarbeitung in allen Berei-

chen des Lebens. Die eigentliche Aufgabe der Datenschutzstelle ist die Sicherstel-

lung der Anwendung der Datenschutzgesetzgebung. Die Datenschutzstelle soll 

insbesondere nicht in Steuersachen als eine erweiterte Fahndungsstelle fungieren 

müssen. Eine solche universelle Rolle ergibt sich auch nicht aus der Anzeigepflicht 

nach § 53 Abs. 1 StPO, welcher eine Anzeigepflicht nur auf den gesetzmässigen 

Wirkungsbereich einer Behörde begrenzt. 

Zu Abs. 6 Ziff. 2 (inzwischen Abs. 5 Bst. b) merkt ein Richter des Fürstlichen Land-

gerichtes an, dass über die Verletzung von Grundrechten im Rahmen einer Zeu-

genaussage nicht der Zeuge zu entscheiden habe und somit auch nicht der Leiter 

der Datenschutzstelle, sondern nur das die Vernehmung durchführende Organ 

bzw. Gericht. 

Diese Auslegung steht in Konflikt mit der Unabhängigkeit der Datenschutzstelle. 

Der Leiter der Datenschutzstelle hat diesbezüglich nach pflichtgemässem Ermes-

sen zu entscheiden, ob und inwieweit eine Zeugenaussage möglich ist oder nicht. 

Ferner sei Abs. 6 (inzwischen Abs. 5) neu zu formulieren, da er viele Fragen offen 

lasse. So beispielsweise, wessen und welche Grundrechte verletzt sein könnten. 

Was seien Nachteile zum Wohle des Landes ausser die genannten? Was seien die 
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Kernbereiche der exekutiven Eigenverantwortung der Regierung? Zudem sei der 

Prozess im letzten Satz nicht klar, da hier von einer Abstimmung mit der Regie-

rung und von einer Genehmigung die Rede sei und damit der Anschein erweckt 

werde, dass der Inhalt der Zeugenaussage mit der Regierung abgestimmt werden 

müsse. Dies laufe dem Grundsatz der Unbeeinflussbarkeit von Zeugen und der 

Unabhängigkeit der Datenschutzstelle entgegen. 

Den Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass es genügt, dass eine Grundrechts-

verletzung droht. Nicht von Bedeutung ist, wer der Träger des Grundrechtes ist 

oder um welches Grundrecht es sich handelt. Die Formulierung des Landeswohls 

ist bewusst offen formuliert, doch zeigt die beispielhafte Aufzählung von Sicher-

heit und Staatsbeziehungen, dass nicht jeder Nachteil eine Aussage zu verhindern 

vermag, sondern dass der Nachteil von einigem Gewicht sein muss. Der Begriff 

der „exekutiven Eigenverantwortung“ wurde durch den Begriff „Zuständigkeits-

bereich“ ersetzt. Bezüglich der Zuständigkeiten der Regierung ist auf das Gesetz 

über die Regierungs- und Verwaltungsorganisation (RVOG) zu verweisen. Die Be-

stimmung steht in Zusammenhang damit, dass die Regierung von der Aufsicht 

der Datenschutzstelle ausgenommen ist. Dies, weil die Datenschutzstelle als 

Amtsstelle eingerichtet ist und die Regierung ihre Oberaufsicht über diese ausü-

ben muss, wodurch sich verfassungsrechtlich das Paradox ergeben würde, dass 

eine untergeordnete Amtsstelle die Regierung beaufsichtigt. 

Zu Abs. 7 bringt die Datenschutzstelle vor, dass hierdurch eine weitere Ein-

schränkung der unionsrechtlich geforderten Unabhängigkeit erfolge. Aus diesem 

Grund werde vergleichbar zu Art. 28a Abs. 4 geltendes DSG folgender Gesetzes-

text vorgeschlagen: „Der Leiter der Datenschutzstelle erlässt ein Organisations-

reglement, das der Regierung zur Kenntnis gebracht wird.“ 

Auch der Bankenverband stellt im Hinblick auf die Unabhängigkeit fest, dass die-

se Bestimmung zu hinterfragen sei. 
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Dieses Anliegen ist berechtigt. Neu ist vorgesehen, dass das Organisationsregle-

ment der Regierung zur Kenntnis gebracht wird. 

Wie bereits ausgeführt, ist Abs. 2 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage 

entfallen. Der Vollständigkeit halber werden jedoch nachfolgend die diesbezügli-

chen Stellungnahmen aufgeführt: 

Zu Abs. 2 (inzwischen entfallen) führt ein Richter des Fürstlichen Landegerichtes 

aus, dass sich die Frage stelle, weshalb eine von Art. 39 StPG abweichende Rege-

lung getroffen werde, welcher nach Art. 12 (inzwischen Art. 13 Abs. 2) der Geset-

zesvorlage ohnehin anwendbar sei. 

Diese Frage hat sich durch den Entfall der genannten Bestimmung über die Ge-

schenkannahme erledigt. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass die Regelung in Art. 13 

Abs. 2 (inzwischen entfallen) der Gesetzesvorlage, wonach der Leiter der Daten-

schutzstelle dem für den Geschäftsbereich Justiz zuständigen Minister Mitteilung 

über Geschenke zu machen habe, die er in Bezug auf das Amt erhalte, nicht ganz 

nachvollziehbar sei. In den Erläuterungen werde diesbezüglich auf Art. 52 Abs.3 

und Art. 54 Abs. 1 Bst. f DSGVO verwiesen. Gemäss der letztgenannten Bestim-

mung sei insbesondere davon auszugehen, dass die Annahme von Geschenken, 

die mit den Pflichten des Amtes unvereinbar sind, nicht zulässig sei. Im Übrigen 

sei der Leiter der Datenschutzstelle gemäss Art. 10 (inzwischen Art. 11) der Ge-

setzesvorlage unabhängig, weshalb der zuständige Minister bezüglich der Gen-

schenkannahme gar keine Weisung erteilen könne. Aus Sicht des Bankenverban-

des müsste in Umsetzung des Art. 54 Abs. 1 Bst. f zweiter Satzteil DSGVO die An-

nahme von Geschenken, die nicht mit dem Amt vereinbar sind, grundsätzlich 

verboten sein.  
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Der Abs. 2 zu Geschenkannahme in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage ist 

entfallen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer erachtet es als erstaunlich, dass 

der Leiter der Datenschutzstelle gemäss Abs. 2 (inzwischen entfallen) überhaupt 

Geschenke annehmen dürfe. Die Mitteilung sei blosse Makulatur. Die Annahme 

von Geschenken sei nicht nur gegen jegliche Compliancebestimmungen moder-

nen Zuschnitts, sondern auch mit der Stellung, wie es diejenige des Leiters der 

Datenschutzstelle darstelle, unvereinbar. Diese Bestimmung sei konsequenter-

weise als Verbot auszugestalten; alles andere wäre unglaubwürdig. 

Die Bestimmung über die Geschenkannahme ist entfallen. Damit werden die Best-

immungen des Staatspersonalgesetzes anwendbar, welche eine Geschenkan-

nahme verbietet. Damit wurde dem Anliegen entsprochen. 

Zu Art. 15 

Diese Bestimmung – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 14 ge-

führt wurde – regelt die Aufgaben der Datenschutzstelle. Abweichend von der 

Vernehmlassungsvorlage hat die Bestimmung diverse legistische Anpassungen 

erfahren, wurde ein neuer Abs. 2 eingefügt und ist in Abs. 5 eine Verordnungs-

kompetenz bezüglich der Gebühren ergänzt worden. 

Art. 15 Abs. 1 der Gesetzesvorlage enthält unter Verweis auf die in der DSGVO 

genannten Aufgaben einen Katalog der Aufgaben der Datenschutzstelle. 

In Umsetzung des Art. 46 DSRL-PJ werden die in Art. 57 DSGVO vorgesehenen 

Aufgaben der Aufsichtsbehörden unter redaktioneller Anpassung des Wortlauts 

insoweit wiederholt, als sie inhaltlich deckungsgleich mit den Vorgaben der 

DSRL-PJ sind. 
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Soweit sich die Auflistung in Abs. 1 nicht explizit nur auf die DSGVO oder die 

DSRL-PJ bezieht, gelten die Aufgaben der Datenschutzstelle auch für Datenverar-

beitungen, die nicht in den Anwendungsbereich des EWR/Schengen-Acquis fal-

len. Abs. 2 setzt Art. 46 Abs. 1 Bst. g DSRL-PJ um; dieser hat in Art. 57 DSGVO 

keine Entsprechung. 

Insofern die Datenschutzstelle im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach Abs. 

1 Bst. b der Gesetzesvorlage die Öffentlichkeit über die Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte in Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten speziell von Kindern sensibilisiert und aufklärt, kann dies insbesondere 

in Zusammenarbeit mit den für den Kinder- und Jugendschutz zuständigen Stel-

len des Landes erfolgen. Zur Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung 

kann die Datenschutzstelle unter anderem Veranstaltungen durchführen, Vor-

träge halten, Informationsbroschüren erstellen, in Zeitungen und Sozialen Medi-

en sowie auf Internetseiten Öffentlichkeitskampagnen durchführen.  

In Bezug auf die Aufgabe der Datenschutzstelle, mit anderen Aufsichtsbehörden 

zusammenzuarbeiten und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche An-

wendung und Durchsetzung dieser Gesetzesvorlage und sonstiger Vorschriften 

zu gewährleisten (Abs. 1 Bst. g), kann für die nähere Definition der Amtshilfe auf 

Art. 61 DSGVO verwiesen werden, welcher direkt anwendbar ist. 

Soweit die Datenschutzstelle in Abs. 1 Bst. h zu Untersuchungen über die An-

wendung dieser Gesetzesvorlage und sonstiger Vorschriften über den Daten-

schutz (Anwendung durch die Rechtsunterworfenen in der Praxis) berufen ist, 

kann sie hierzu auch auf die Erkenntnisse anderer Aufsichtsbehörden, des Euro-

päischen Datenschutzausschusses oder anderer Behörden zurückgreifen.  
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Betreffend die Aufgabe der Datenschutzstelle gemäss Abs. 1 Bst. l, Beiträge zur 

Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses zu leisten, wird auf den Ka-

talog der Aufgaben des Datenschutzausschusses nach Art. 70 DSGVO verwiesen. 

Abs. 2 (im Vernehmlassungsbericht noch Abs. 1 Satz 2) verweist für den Bereich, 

welcher unter die DSRL-PJ fällt, auf Art. 60 der Gesetzesvorlage. Danach kann 

sich jede Person an die Datenschutzstelle richten, wenn sie der Auffassung ist, in 

ihren Rechten verletzt worden zu sein. Die Datenschutzstelle unterrichtet die 

betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde.  

Abs. 3 konkretisiert die Beratungsbefugnisse der Datenschutzstelle für den ge-

samten Anwendungsbereich der Gesetzesvorlage. Hierdurch wird Art. 47 Abs. 3 

DSRL-PJ umgesetzt. Zugleich wird der Adressatenkreis des Art. 58 Abs. 3 Bst. b 

DSGVO konkretisiert, indem klargestellt wird, dass die Beratungsbefugnisse auch 

gegenüber allen sonstigen Einrichtungen und Stellen (beispielsweise öffentliche 

Stellen, die mit einem Leistungsauftrag versehen wurden, wie LAK, Familienhilfe) 

sowie den Kommissionen des Landtags bestehen. Beispielsweise ergibt sich dar-

aus i.V.m. Abs. 1 Bst. c, dass die Datenschutzstelle alle Vernehmlassungen auf 

ihre Datenschutzrelevanz hin zu prüfen hat. Des Weiteren kann der Landtag, eine 

seiner Kommissionen oder die Regierung die Datenschutzstelle direkt beauftra-

gen, Nachforschungen zum Datenschutz bei öffentlichen Stellen anzustellen. 

Hierzu stehen der Datenschutzstelle die Möglichkeiten des Art. 58 DSGVO als 

auch Art. 17 der Gesetzesvorlage zur Verfügung. Diese Untersuchungsbefugnisse 

umfassen beispielsweise die Anweisung, Informationen bereitzustellen, Daten-

schutzüberprüfungen durchzuführen, Hinweise auf vermeintliche Verstösse zu 

geben, Zugang zu allen personenbezogenen Daten und Informationen sowie zu 

den Geschäftsräumen, einschliesslich den Datenverarbeitungsanlagen und -

geräten, zu erhalten. 
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Abs. 4 und 5 setzen Art. 46 Abs. 2 bis 4 DSRL-PJ in Übereinstimmung mit der Re-

gelung des Art. 57 Abs. 2 bis 4 DSGVO um und legen fest, dass die Datenschutz-

stelle das Einreichen von Beschwerden etwa mit der Bereitstellung eines Be-

schwerdeformulars erleichtert und sich Betroffene grundsätzlich unentgeltlich an 

die Datenschutzstelle wenden können. Eine Gebühr kann jedoch unter den fest-

gelegten Ausnahmefällen eingehoben werden. 

Art. 15 basiert auf § 14 der Rezeptionsvorlage, wobei eine Anpassung an die Si-

tuation in Liechtenstein erfolgt. 

Die Datenschutzstelle weist darauf hin, dass aufgrund des Wortlautes von Abs. 2 

Satz 2 (inzwischen Abs. 3 Satz 2) i.V.m. den Erläuterungen auf S. 43 des Vernehm-

lassungsberichtes im letzten Absatz der Eindruck entstehe, dass die Datenschutz-

aufsichtsbehörde Aufträgen und Weisungen unterliege, was der unionsrechtli-

chen Vorgabe der völligen Unabhängigkeit widersprechen würde. Hier werde 

deshalb eine Berichtigung und Klarstellung angeregt. 

Diese Bestimmung stellt keine Weisungsbefugnis des Landtages, seiner Kommis-

sionen oder der Regierung dar. Allerdings ist die Datenschutzstelle an solche Er-

suchen insofern gebunden, als ihr die Überwachung der korrekten Anwendung 

der DSGVO obliegt (vgl. Art. 15 Abs. 1 Bst. a der Gesetzesvorlage). 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz sehen die Aufgaben der 

Datenschutzstelle gemäss Art. 14 (inzwischen Art. 15) als zentral an. Die DSGVO, 

aber auch die DSRL-PJ und der vorliegende Gesetzesentwurf, brächten zahlreiche 

wichtige Änderungen für die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter mit 

sich. Dabei werde nicht danach unterschieden, ob es um kleine Verantwortliche, 

wie dies bei den Gemeinden fast durchwegs der Fall sei, gehe oder nicht. Mit 

anderen Worten seien sowohl die Verantwortlichen, aber auch die Auftragsver-
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arbeiter sehr auf Unterstützung und Sensibilisierung durch die Datenschutzstelle 

angewiesen. In diesem Sinne werde speziell Ziff. 4 von Art. 14 Abs. 1 (inzwischen 

Bst. d von Art. 15 Abs. 1) ausdrücklich begrüsst. Der neue Gesetzestext müsse 

praktikabel sein. Dazu seien nicht nur Anleitungen im Sinne der Sensibilisierung 

wichtig. Die Sensibilisierung solle unbedingt auch durch eine kompetente Bera-

tung ergänzt werden. In diesem Sinne sollte in Art. 14 (inzwischen Art. 15) die 

Beratung von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern explizit als eigene Auf-

gabe aufgenommen werden. Dies auch, weil nur die Datenschutzstelle Einsitz im 

Europäischen Datenschutzausschuss habe und gehalten sei, relevante Informati-

onen an die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter weiterzugeben. Sie verfü-

ge somit über Informationen, welche die Gemeinden gar nicht haben könnten. 

Die dargestellte Beratungstätigkeit ist so in der DSGVO nicht ausdrücklich vorge-

sehen. Sie ist der Datenschutzstelle aber in keiner Art und Weise untersagt. Im 

Gegenteil ist darauf zu verweisen, dass die Beratungstätigkeit der Datenschutz-

stelle ohnehin gegeben ist. Durch die Beratung können die weiteren Aufsichtsar-

beiten gering gehalten werden, da auf diese Weise eine datenschutzkonforme 

Umsetzung sichergestellt werden kann. Es steht daher ausser Frage, dass die Da-

tenschutzstelle für Auskünfte und Beratung und bezüglich der angesprochenen 

Informationen zur Verfügung steht. 

Gemäss einem Richter des Fürstlichen Landgerichtes sei es nicht nachvollziehbar, 

weshalb die Aufgaben gemäss DSRL-PJ nicht angeführt würden. 

Wie schon vorstehend ausgeführt, werden in Umsetzung des Art. 46 DSRL-PJ die 

in Art. 57 DSGVO vorgesehenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde unter redaktio-

neller Anpassung des Wortlauts insoweit wiederholt, als sie inhaltlich deckungs-

gleich mit den Vorgaben der DSRL-PJ sind. Die Bestimmung dient also der Umset-

zung der DSRL-PJ. 
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Zu Abs. 3 (inzwischen Abs. 4) führt er weiter aus, dass der Verweis Abs. 1 Satz 1 

Ziff. 6 (inzwischen Abs. 1 Bst. f) unüblich sei. Richtig wäre Abs. 1 Ziff. 6 (inzwi-

schen Abs. 1 Bst. f), zumal es auch keinen Satz 2 gebe. Abs. 3 (inzwischen Abs. 4) 

sollte zudem systematisch bei den Rechtsmitteln geregelt werden. 

Die Anregungen wurden im Rahmen der legistischen Prüfung berücksichtigt. 

Zu Abs. 4 (inzwischen Abs. 5) fügt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes an, 

dass eine Regelung zur Gebührenhöhe keinen Sinn ergebe: Unbegründete oder 

querulatorische Anträge (nicht „Anfragen") seien a limine zurückzuweisen, wofür 

eine Fixgebühr erhoben werden könne (früherer Aufwand bereits erledigter An-

träge sei dagegen nicht einzurechnen). Exzessive Anträge seien, soweit begrün-

det und nicht rein querulatorisch (s.o.), dennoch zu bearbeiten, damit wäre aber 

eine Gebührenerhebung stossend. Eine Weigerung, auf den Antrag einzutreten, 

werde nicht möglich sein, auch hier bestehe Anspruch auf eine Verfügung, die 

aber kostenpflichtig sein könne, wobei der Aufwand von einem Verfahren zum 

anderen nicht relevant differieren werde, sodass eine Fixgebühr vorgesehen 

werden könne. 

Den Ausführung ist entgegenzuhalten, dass die Aufgabenerfüllung der Daten-

schutzstelle nach den Vorgaben der DSGVO grundsätzlich unentgeltlich ist. Diese 

Aufgaben müssen nicht zwingend in einem Verwaltungsverfahren bestehen, wel-

ches gebührenpflichtig ist. Die Bestimmung betrifft somit vor allem Aufgaben der 

Datenschutzstelle, welche nicht einem Verfahren abzuführen sind und die ge-

machten Überlegungen betreffend Anträge greifen daher nicht. An der Gebüh-

renbestimmung wurde festgehalten. Die Einführung einer Gebührenschwelle wird 

hier als geeignetes und gelindestes Mittel zur Verhinderung zur Erreichung des 

Zweckes gesehen. 
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Nach Ansicht der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer sei für den Fall, dass 

der ganze Katalog der Aufgaben in Abs. 1 so im Gesetz bleibe, dieser abschlies-

send zu regeln und somit auch aufzunehmen, dass gemäss Art. 40 DSGVO die 

Datenschutzstelle Verhaltensempfehlungen von Verbänden und Vereinigungen 

genehmigen könne. 

Die nicht abschliessende Formulierung des Katalogs in Abs. 1 ist der Tatsache 

geschuldet, dass die direkt anwendbare DSGVO noch weitere Aufgaben für die 

Aufsichtsbehörde vorsieht, welche in dieser Bestimmung nicht enthalten sind. 

Wobei darauf hinzuweisen ist, dass auch die in Art. 57 DSGVO angeführte Liste 

der Aufgaben diesbezüglich nicht abschliessend formuliert ist. Wie bereits schon 

weiter oben ausgeführt, ist es untersagt, Bestimmungen der DSGVO nochmals im 

nationalen Recht festzuschreiben. Die Bestimmungen zur Genehmigung von Ver-

haltensregeln nach Art. 40 DSGVO sind direkt anwendbar und bedürfen keiner 

zusätzlichen nationalen Umsetzung. 

Zu Art. 16 

Art. 16 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 15 geführt wurde 

– bestimmt, dass die Datenschutzstelle einen jährlichen Bericht über ihre Tätig-

keit zu erstellen hat. Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage hat die Be-

stimmung nur geringe legistische Anpassungen erfahren. 

Der Bericht gilt sowohl für Datenverarbeitungen im Rahmen von Tätigkeiten, die 

dem EWR /Schengen-Recht unterstehen, als auch für solche, die nicht diesem 

Rechtsbestand unterstehen. Er hat Ausführungen über den Umfang und die 

Schwerpunkte der Tätigkeit sowie über Feststellungen und Empfehlungen und 

deren Umsetzung zu enthalten. Der Bericht ergeht an den Landtag und die Regie-

rung. Zudem ist er der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies entspricht auch 

den Vorgaben des in Art. 59 DSGVO und Art. 49 DSRL-PJ genannten Tätigkeitsbe-

richts (Jahresbericht). 
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Art. 16 basiert auf § 15 der Rezeptionsvorlage, wobei eine Angleichung an Art. 31 

geltendes DSG erfolgt ist. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass in Art. 15 (inzwi-

schen Art. 16) der Gesetzesvorlage zu regeln sei, ob der Landtag diesen Bericht in 

einer öffentlichen Landtagssitzung zur Kenntnis nehmen müsse oder ob der 

Landtag diesen Bericht lediglich zur Information erhalte. Die Klärung dieser Frage 

werde auch davon abhängen, ob der Landtag Wahlorgan des Leiters der Daten-

schutzstelle sei oder nicht. 

Nach geltendem Recht hat die Datenschutzstelle ihren Tätigkeitsbericht sowohl 

dem Landtag als auch der Regierung zugestellt. Die Regierung hat diesen bislang 

mittels Regierungsbeschluss zur Kenntnis genommen. Der Landtag hat den Be-

richt in öffentlicher Sitzung diskutiert und zur Kenntnis genommen. Die nunmeh-

rige Bestimmung soll daran nichts ändern – dies unabhängig vom Wahlorgan 

oder der Zuordnung der Datenschutzstelle. Sowohl die Exekutive wie auch die 

Legislative haben ein gewichtiges Interesse an den Berichten von Aufsichtsbehör-

den. Die Zugänglichmachung für weitere Stellen ist der Anwendung der DSGVO 

geschuldet. 

Zu Art. 17 

Art. 17 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 16 geführt. Abwei-

chend von der Vernehmlassungsvorlage wurde der Folgesatz des Abs. 6 zu einem 

eigenständigen Abs. 7. Darüber hinaus hat die Bestimmung einige begriffliche 

Anpassungen erfahren.  

Die Bestimmung regelt die Befugnisse der Datenschutzstelle für den gesamten 

Anwendungsbereich der Gesetzesvorlage: 

- Abs. 1 verweist für die Befugnisse und deren Ausübung im Anwendungsbe-

reich der DSGVO auf Art. 58 DSGVO. 
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- Abs. 2 regelt die Befugnisse der Datenschutzstelle bei Datenverarbeitun-

gen, deren Zwecke ausserhalb der DSGVO liegen. 

- Abs. 3 und 4 gelten sowohl im Anwendungsbereich der DSGVO und der 

DSRL-PJ als auch ausserhalb der Vorgaben des EWR /Schengen-Rechts. Abs. 

3 und 4 gelten somit für alle Bereiche.  

Durch Abs. 1 wird sichergestellt, dass von der Datenschutzstelle festgestellte 

Verstösse gegen die Vorschriften des Datenschutzes der jeweils zuständigen Auf-

sichtsbehörde (beispielsweise FMA, Amt für Kommunikation) mitgeteilt werden 

und diese unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnah-

me erhält. Bei den übrigen Abhilfebefugnissen des Art. 58 Abs. 2 DSGVO51 be-

steht hingegen kein Bedarf an einer vorherigen Information von Aufsichtsbehör-

den. Durch die Mitteilung wird insbesondere gewährleistet, dass die zuständige 

Aufsichtsbehörde Kenntnis vom Verstoss erhält und vor der Ausübung weiterge-

hender Befugnisse durch die Datenschutzstelle rechtliches Gehör findet. Die Ge-

fahr divergierender Anweisungen zwischen Datenschutzaufsicht und der zustän-

digen Aufsichtsbehörden wird hierdurch reduziert. Widersprüchliche Auffassun-

gen der Datenschutzaufsicht und der zuständigen Aufsichtsbehörden sind auf 

dem Gerichtsweg zu klären. Abs. 1 soll damit insbesondere das Zusammenwirken 

der unterschiedlichen nationalen Aufsichtsbehörden mit der Datenschutzstelle 

regeln. Ein solches Zusammenwirken kann sich insbesondere dann ergeben, 

wenn ein Verstoss gegen Datenschutzvorschriften auch einen Verstoss gegen 

andere Bestimmungen, welche im Wirkungsbereich einer anderen Aufsichtsbe-

hörde liegen, darstellt. So wäre es beispielsweise denkbar, dass ein datenschutz-

51 Die Abhilfebefugnisse sind: Die Warnung über voraussichtliche oder stattgefundene Verstösse; die 
Anweisung, den Rechten betroffener zu entsprechen; die Anweisung, Verarbeitungsvorgänge in Einklang 
mit der DSGVO zu bringen; die Anweisung der Benachrichtigung von betroffenen Personen über 
Verstösse; die Verhängung einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung der Verarbeitung 
oder deren Verbot; die Berichtigung oder Löschung von Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung 
samt Benachrichtigung der Empfänger; der Widerruf von Zertifizierungen; die Aussetzung der Übermitt-
lung von Daten an Empfänger. 
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rechtlicher Verstoss einer Bank auch eine Aufsichtstätigkeit der FMA nach sich 

ziehen könnte. 

Die Datenschutzstelle führt aus, dass in Abs. 1 Satz 2 zuständige Rechts- oder 

Fachaufsichtsbehörden genannt würden. Die Erläuterungen erwähnten diesbe-

züglich beispielsweise die FMA. Um letztendliche Klarheit zu bringen, an wen sich 

die Datenschutzaufsichtsbehörde konkret zu wenden habe, werde um nähere 

Ausführungen ersucht. 

Grundsätzlich kommt jede Aufsichtsbehörde in Frage, deren Aufsichtsgegenstand 

auch durch eine Datenschutzverletzung verletzt werden kann (beispielsweise 

auch das Amt für Kommunikation). 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt vor, dass in Abs. 1 nicht geregelt 

sei, inwiefern in diesen Fällen die Datenschutzstelle eine Stellungnahme abgebe 

(bzw. hierauf verzichten könne) und an wen diese erfolge. 

Die Bestimmung regelt die Vorgehensweise der Datenschutzstelle im Verhältnis 

zu anderen, allenfalls in der Sache zuständigen, Aufsichtsbehörden. Zur Vermei-

dung von Überschneidungen gibt daher nicht die Datenschutzstelle im eigenen 

Verfahren selbst Stellungnahmen ab, sondern holt die Datenschutzstelle von an-

deren Aufsichtsbehörden Stellungnahmen ein. 

Der Fürstliche Oberste Gerichtshof führt zu Abs. 1 aus, dass die Begriffe „Rechts-

behörde“ oder „Fachaufsichtsbehörde“ dem liechtensteinischen Rechtsbereich 

fremd seien. Diese offenkundig aus der Rezeptionsvorlage übernommenen Be-

griffe (§ 16 Abs. 1 BDSG) wären, wenn schon das BDSG als Rezeptionsvorlage 

dienen solle, der in Liechtenstein gebräuchlichen Rechtsterminologie anzupas-

sen. 
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Als Rechtsaufsichtsbehörde gilt die im staatlichen Organisationsrecht hierar-

chisch übergeordnete Behörde (im Sinne einer Rechtsmittelinstanz). Als Fachauf-

sichtsbehörde hat zu gelten, wer als Behörde in einem Fachgebiet als Aufsichts-

behörde bestellt ist. Hinsichtlich der Begrifflichkeiten wird in der Gesetzesvorlage 

versucht, sich nicht zu weit von der Rezeptionsvorlage zu entfernen, da sonst un-

ter Umständen Auslegungsfragen auftreten könnten.  

Abs. 2 regelt die Befugnisse der Datenschutzstelle bei Datenverarbeitungen, de-

ren Zwecke ausserhalb der DSGVO liegen. Der Datenschutzstelle werden nach 

der Regelungssystematik in dieser Gesetzesvorlage keine Durchgriffsbefugnisse 

gegenüber Verantwortlichen gegeben, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufde-

ckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Verwaltungsstraftaten 

(wobei die Verfolgung von Straftaten den Schutz vor und die Abwehr von Gefah-

ren für die öffentliche Sicherheit umfasst) zuständig sind, soweit sie zu diesen 

Zwecken Daten verarbeiten. Dies folgt aus der unterschiedlichen Ausgestaltung 

der Abhilfebefugnisse in der DSGVO einerseits und der DSRL-PJ und den dort 

bestehenden fachlichen Bedürfnissen andererseits (richterliche Unabhängigkeit, 

Wahrung des Ermittlungsgeheimnisses etc.), weshalb die Richtlinie mehr Flexibi-

lität eröffnet. 

Im Bereich der Straftatenverhütung, -ermittlung und -verfolgung sowie der da-

rauf bezogenen Gefahrenabwehr lassen sich Verfügungen der Datenschutzstelle 

nicht mit der Sensibilität und Komplexität der entsprechenden Verarbeitungen 

und dem Bedürfnis nach ständiger Verfügbarkeit rechtmässig erhobener Daten 

und Datenverarbeitungsanlagen in Einklang bringen. Dies gilt entsprechend für 

Verarbeitungen, die weder von der DSGVO noch von der DSRL-PJ gedeckt wer-

den (beispielsweise Staatsschutz). Dem Leiter der Datenschutzstelle stehen da-

her anstelle von Verfügungen mit dem Instrument der Beanstandung, der War-

nung und sonstigen Möglichkeiten (Telefonate, Gespräche etc.), den Verantwort-
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lichen auf rechtswidrige Verarbeitungen aufmerksam zu machen, ausreichend 

andere Möglichkeiten zur Abhilfe zur Verfügung. Es bleibt dem Gesetzgeber un-

benommen, in Spezialgesetzen die in Abs. 2 genannten Befugnisse weiter auszu-

gestalten und gegebenenfalls um Durchgriffsbefugnisse zu erweitern. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz führen aus, dass nach Art. 

16 Abs. 2 letzter Satz (inzwischen Art. 17 Abs. 2 letzter Satz) die Datenschutzstel-

le den Verantwortlichen auch davor warnen könne, dass beabsichtigte Verarbei-

tungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere 

auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Da-

tenschutz verstossen. Dies gelte nicht im Rahmen der DSGVO, sondern im Rah-

men der DSRL-PJ. Eine solche Warnung sei zu begrüssen, da sie eine Beratung 

impliziere.  

Ergänzend ist festzuhalten, dass auch die DSGVO Verwarnungen vorsieht (siehe 

Art. 58 Abs. 1 Bst. a und b DSGVO). 

Zu Abs. 1 und 2 fügt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes an, dass die Be-

stimmung „nicht lesbar“ sei, da nur Verweise vorgenommen würden, die erneut 

eine umfangreiche Exegese des verwiesenen EU-Rechts bzw. der Abgrenzung 

zwischen DSGVO und nicht DSGVO nötig machten. 

Dies ist leider auf Grund der direkten Anwendbarkeit der DSGVO, welche neben 

der gegenständlichen Vorlage parallel gelesen werden muss, um ein vollständiges 

Bild der anwendbaren Bestimmung zu erhalten, unumgänglich. 

Um der Aufsicht über den Datenschutz gerecht zu werden, ermöglicht Abs. 3 der 

Datenschutzstelle den Zugriff auf Daten, welche grundsätzlich dem Schutz von 

Art. 32 Abs. 1 LV unterliegen. Damit wird das Grundrecht der Privat- und Ge-

heimsphäre eingeschränkt. Dabei sind die Grundzüge des rechtsstaatlichen Han-
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delns, insbesondere die Verhältnismässigkeit, zu wahren. Für Berufsgeheimnis-

träger findet sich im Anwendungsbereich der DSGVO eine Spezialregelung in Art. 

30 der Gesetzesvorlage. 

Abs. 4 greift die Zugangs- und Informationsrechte der Datenschutzstelle auf. 

Hierdurch werden Art. 47 Abs. 1 DSRL-PJ umgesetzt und die (gemäss Art. 58 Abs. 

1 Bst. f DSGVO) zur Ausübung der Untersuchungsbefugnisse notwendigen Ver-

fahrensvorschriften für die Zugangs- und Betretensrechte von Grundstücken und 

Räumen geschaffen (Bst. a). Das umfassende Informationsrecht der Datenschutz-

stelle in Bst. b erfolgt in Umsetzung des Art. 47 Abs. 1 DSRL-PJ in wortgleicher 

Anlehnung an Art. 58 Abs. 1 Bst. a DSGVO. 

Die Datenschutzstelle bringt hierzu vor, dass die Befugnisse der Datenschutzauf-

sichtsbehörde auf nicht-öffentliche Stellen ausgeweitet würden und damit von 

der Rezeptionsvorlage abgewichen werde, ohne entsprechende Gründe auszu-

führen. Zudem beziehe sich die Rezeptionsvorlage notwendiger Weise auf das 

Grundgesetz, welches in diesem Punkt eingeschränkt werde; auch diesem verfas-

sungsrechtlichen Erfordernis werde im nationalen Gesetz nicht nachgekommen. 

In Bezug auf Abs. 3 werde deshalb eine Präzisierung bzw. eine Trennung der un-

terschiedlichen Thematiken angeregt.  

Die Ausweitung auf nicht-öffentliche Stellen in Abs. 3 ist der in Liechtenstein feh-

lenden Unterscheidung zwischen der Ebene Bund und Länder zuzuschreiben, wie 

sie im Herkunftsland der Rezeptionsvorlage gegeben ist. Dort ist der Bundesda-

tenschutzbeauftragte für öffentliche Stellen zuständig und die Datenschutzbeauf-

tragten der Länder für nicht-öffentliche Stellen. Die Unterscheidung wurde des-

halb beibehalten.  

Die LIHK weist darauf hin, dass der Zugang der Datenschutzstelle zu Geschäfts-

räumen, Datenverarbeitungsanlagen und -geräten nach Art. 58 Abs. 1 Bst. f DSG-
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VO „gemäss dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats“ geregelt sei. Es stelle sich 

die Frage, wo im liechtensteinischen Verfahrensrecht dies entsprechend Art. 58 

Abs. 1 Bst. f DSGVO ausgestaltet und wo es in der vorliegenden Gesetzesvorlage 

festgehalten sei. 

Die gegenständliche Bestimmung stellt das Verfahrensrecht dar. Wie ausgeführt, 

werden mit Abs. 4 die zur Ausübung der Untersuchungsbefugnisse notwendigen 

Verfahrensvorschriften für die Zugangs- und Betretensrechte von Grundstücken 

und Diensträumen geschaffen (Bst. a). Bei den Untersuchungsbefugnissen nach 

Abs. 4 soll es sich nicht um eine „Hausdurchsuchung“ im klassischen Sinne han-

deln, sondern vielmehr soll der Datenschutzstelle dadurch eine „in Augenschein-

nahme“ ermöglicht werden. Grundsätzlich unterliegen alle Unterlagen der Kon-

trolle der Datenschutzstelle, allerdings unter der Einschränkung, dass sie im Zu-

sammenhang mit einer der gesetzlichen Aufgaben der Datenschutzstelle in Zu-

sammenhang stehen muss.52 Gola/Schomerus präzisiert hierzu, dass Unterlagen, 

die keinerlei Bezug zur Verarbeitung personenbezogener Daten haben, der Kon-

trolle der Aufsichtsbehörde nicht unterliegen. Zu den Unterlagen, deren Beizie-

hung im Falle einer Kontrolle naheliegt, zählen Dienstanweisungen, Verwaltungs-

vorschriften, Anordnungen, die den Schutz personenbezogener Daten zum Ge-

genstand haben, ferner diejenigen, die der Datensicherung dienen. Von grosser 

Bedeutung ist auch die stichprobenweise Überprüfung der Verarbeitung von Ein-

zelfällen von der Erhebung der Daten an bis zu deren Löschung. Insbesondere für 

letzteren Fall ist der Zugang zu Grundstücken und Räumen bedeutsam und unver-

zichtbar. 53

Marxer & Partner Rechtsanwälte bringen vor, dass gemäss Art. 16 Abs. 4 (inzwi-

schen Art. 17 Abs. 4) der Gesetzesvorlage u.a. nicht-öffentliche Stellen verpflich-

52 vgl. Kommentar BDSG, Gola/Schomerus, 12. Auflage, 2015 C.H.Beck Verlag München, § 24 Rz. 13
53 Ebenda. 
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tet seien, der Datenschutzstelle und den von ihr mit der Überwachung der Ein-

haltung der Vorschriften über den Datenschutz beauftragten Personen jederzeit 

Zugang zu Räumlichkeiten, einschliesslich aller Datenverarbeitungsanlagen und -

geräte, sowie zu allen personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig seien, zu gewähren, und alle Informationen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich seien, bereitzustellen. Durch das 

der Datenschutzstelle in Art. 16 Abs. 4 (inzwischen Art. 17 Abs. 4) der Gesetzes-

vorlage eingeräumte Recht könne die Datenschutzstelle, im Unterschied zu den 

Strafverfolgungsbehörden, eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahme durch-

führen, ohne dazu einen richterlichen Beschluss zu benötigen. Die Bestimmung 

verletze das verfassungsmässig gewährleistete Hausrecht (Art. 32 LV) und müsse 

daher aufgrund ihrer Verfassungswidrigkeit ersatzlos gestrichen oder dahinge-

hend ergänzt werden, dass die Gewährung des Zugangs zu Räumlichkeiten und 

die Herausgabe von Informationen an die Datenschutzstelle einen richterlichen 

Befehl (§ 93 Abs. 3 StPO) und ausserdem die Anwesenheit eines Untersuchungs-

richters (§ 95 Abs. 2 StPO) voraussetze. Dies insbesondere deshalb, da das gel-

tende DSG für die Verfolgung und Bestrafung von Verstössen die ordentlichen 

Strafgerichte für zuständig erkläre und auf diese Verfahren die StPO zur Anwen-

dung gelangen solle. Darüber hinaus müsse zwingend vorgesehen werden, dass – 

analog zu § 98 StPO – die von der Datenschutzstelle gemäss Art. 16 (inzwischen 

Art. 17) der Gesetzesvorlage erhobenen Informationen zwingend zu versiegeln 

seien, da die Datenschutzstelle gemäss Art. 16 Abs. 6 (inzwischen Art. 17 Abs. 6) 

der Gesetzesvorlage die durch die Hausdurchsuchung erhaltenen Informationen 

zur Verfolgung, Vollstreckung und zum Vollzug von Straftaten an andere Auf-

sichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden übermitteln dürfe. Ohne diese 

Ergänzung könnten zwingende Bestimmungen der StPO bezüglich Hausdurchsu-

chung, Beschlagnahme und Versiegelung und des Schutzes des Hausrechtes um-
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gangen werden. Diese Bestimmung sei daher in der gegenwärtigen Fassung je-

denfalls verfassungswidrig. 

In Bezug auf die Begrifflichkeit der „Hausdurchsuchung“ wird auf die vorstehen-

den Ausführungen verweisen. In Bezug auf die vorgebrachte Möglichkeit, eine 

Beschlagnahme durchzuführen, ist darauf hinzuweisen, dass sich aus dem Wort-

laut des Abs. 3 keine Beschlagnahme ableiten lässt. Es ist von einer Bereitstellung 

die Rede, welche keine Beschlagnahme darstellen kann. Der Verantwortliche hat 

die für die Aufsicht notwendigen Sachen lediglich für die Inspektion durch die Auf-

sichtsbehörde bereit zu stellen. Gemäss deutscher Lehre sieht Erwägungsgrund 

129 der DSGVO zwar die Möglichkeit vor, das Visitationsrecht unter einen Rich-

tervorbehalt zu stellen. Sie hält jedoch auch fest, dass der deutsche Bundesge-

setzgeber davon wie bisher keinen Gebrauch gemacht habe. Angesichts der feh-

lenden Hausdurchsuchungsqualität der Handlung wird diesbezüglich kein Hand-

lungsbedarf gesehen. Anzumerken ist, dass die Datenschutzstelle schon nach Art. 

30 Abs. 2 geltendes DSG das Recht hatte „… Akten herausverlangen, Auskünfte 

einzuholen und sich Datenverarbeitungen vorführen zu lassen.“ Die Vorführung 

einer Datenbearbeitung in einer beim Verantwortlichen fest installierten EDV-

Anlage schliesst konsequenterweise auch ein Betretungsrecht ein. Insofern bringt 

die Vorlage nichts Neues. 

Der Fürstliche Oberste Gerichtshof regt zu Abs. 4 Ziff. 2 Satz 2 (inzwischen Abs. 4 

Bst. b) an, dass im Hinblick auf die Angehörigeneigenschaft entweder § 321 Abs. 

1 Ziff. 1 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstrei-

tigkeiten (ZPO)54 oder § 108 Abs. 1 StPO zu verwenden sei. Es erscheine nicht 

sinnvoll, in ein und demselben Erlass die Angehörigeneigenschaft durch Verweis 

auf unterschiedliche Gesetze zu definieren. 

54 LGBl. 1912 Nr. 9/1, LR 271.0 
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Dieser Anregung wurde nachgekommen und der Verweis auf die ZPO durch einen 

Verweis auf die StPO angepasst. 

Abs. 5 legt einen Beratungs- und Unterstützungsauftrag der Datenschutzstelle 

gegenüber den Datenschutzbeauftragten fest. Die Möglichkeit der Datenschutz-

stelle, die Abberufung des Datenschutzbeauftragten zu verlangen, rechtfertigt 

sich durch die erforderliche Durchsetzung des Datenschutzes. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Art. 16 Abs. 5 

(inzwischen Art. 17 Abs. 5) der Gesetzesvorlage ausdrücklich, da Verantwortliche 

wie auch Auftragsverarbeiter auf eine Beratung durch die Datenschutzstelle an-

gewiesen seien. Eine Beratung und Unterstützung der Datenschutzbeauftragten 

mit Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse würden in diesem Sinne ausdrück-

lich befürwortet. Dazu gehöre auch die Möglichkeit der Abberufung eines Daten-

schutzbeauftragten. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG spricht sich dafür aus, dass der 

Begriff des „schwerwiegenden Interessenskonflikts“ in Abs. 5 überdacht werde. 

Die DSGVO spreche in Art. 38 Abs. 6 lediglich von einem Interessenskonflikt, der 

zu vermeiden sei. Ein Verstoss gegen Art. 38 DSGVO ist nach Art. 83 Abs. 4a 

DSGVO zu sanktionieren. Es sei nicht ersichtlich, wieso ein Verstoss gegen einen 

Interessenskonflikt mit einer (teils sehr hohen) Geldbusse zu sanktionieren sei, es 

aber zu einer Abberufung des Datenschutzbeauftragten einen schwerwiegenden 

Interessenskonflikt brauche. Dazu werde auch nirgends definiert, worin ein 

schwerwiegender Interessenskonflikt bestehe. Ein schwerwiegender Interessen-

konflikt sei somit nicht mit Art. 38 Abs. 6 DSGVO in Einklang zu bringen, weshalb 

die Bezeichnung „schwerwiegend“ zu streichen sei. 
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Dem Anliegen wurde nicht nachgekommen. Dies unter der Überlegung, dass ein-

fache Interessenskonflikte allenfalls bereinigt werden können. Sind sie allerdings 

unauflösbar – und damit schwerwiegend – so kann die Funktion des Daten-

schutzbeauftragten vernünftigerweise nicht mehr wahrgenommen werden und 

ist notfalls eine Abberufung gerechtfertigt. Die Bestimmung entspricht im Übri-

gen § 40 Abs. 6 der Rezeptionsvorlage. 

Abs. 6 legt eine Zweckbindung der Datenverarbeitung durch die Datenschutzstel-

le fest. Von dieser Zweckbindung kann unter den genannten Voraussetzungen 

(Interesse der betroffenen Person; erheblicher Nachteil für das Gemeinwohl, die 

öffentliche Sicherheit oder erheblicher Belange des Gemeinwohls; Verfolgung 

von Straftaten oder Verwaltungsstraftaten) abgewichen werden. 

Die Datenschutzstelle führt aus, dass in Abs. 6 der Zusammenhang der letzten 

beiden Sätze mit den vorstehenden Bestimmungen in den Ziff. 1 bis 3 (inzwi-

schen Bst. a bis c) nicht ersichtlich sei. Abs. 6 betreffe gemäss seiner Einleitung 

die Verarbeitung von Daten durch die Datenschutzstelle selbst. Hingegen betref-

fen die beiden letzten Sätze („Stellt die Datenschutzstelle …“) die Befugnis der 

Datenschutzstelle, bei einem Verstoss gegen die Datenschutzvorschriften die 

betroffenen Personen darüber zu unterrichten und den Verstoss bei der zustän-

digen Stelle anzuzeigen. 

Aus den letzten beiden Sätzen des Abs. 6 wurde ein eigener Abs. 7 gebildet. 

Abs. 7 ermächtigt die Datenschutzstelle, von Verletzungen betroffene Personen 

zu unterrichten und bei den zuständigen Stellen anzuzeigen. 

Art. 17 basiert auf § 16 der Rezeptionsvorlage, welcher auf die liechtensteini-

schen Gegebenheiten angepasst wurde. 
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Zu Abs. 3 und 6 führt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes aus, dass die ei-

gene Datenverarbeitungsbefugnis der Datenschutzstelle bezüglich der ihr im 

Rahmen der Aufgabenerfüllung zugehenden Daten einleitend geregelt werden 

solle, nicht hier unter „Befugnisse", zumal hier auch ein Verfahrensablauf gere-

gelt werde und keine eigentliche Kompetenz. Entsprechend solle auch der Titel 

von Art. 16 (inzwischen Art. 17) der Gesetzesvorlage angepasst werden.  

Bezüglich der Regelung der Datenbearbeitung durch die Datenschutzstelle ist 

selbstverständlich auch die DSGVO anwendbar, soweit in der Gesetzesvorlage 

nicht abweichende Bestimmungen enthalten sind. Dem Anliegen ist dadurch 

Rechnung getragen. Der Anregung der Titelanpassung wurde nachgekommen 

(„Befugnisse“). 

In Bezug auf Abs. 4 ist ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes der Meinung, 

dass eine eigenständige Regelung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ange-

zeigt wäre, wie dies in anderen Gesetzen der Fall sei. Auch zu Abs. 6 sollte zu-

gunsten einer expliziten Ausführung vom Verweis auf die Richtlinie abgesehen 

werden.  

Die Anregung zu Abs. 4 kann zwar grundsätzlich nachvollzogen werden. Ihr wur-

de allerdings zu Gunsten der Übernahme der Rezeptionsvorlage in ihrer ursprüng-

lichen Form nicht nachgekommen. Die Bestimmung des Abs. 6 enthält im Übrigen 

keinen Verweis auf die DSRL-PJ. 

Kapitel I – Abschnitt E. Vertretung im Europäischen Datenschutzausschuss 5.1.6

und Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden 

Zu Art. 18 

Diese Bestimmung – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 17 ge-

führt wurde – regelt die Teilnahme der Datenschutzstelle am Europäischen Da-

tenschutzausschuss. 
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Art. 68 DSGVO sieht die Einrichtung eines europäischen Datenschutzausschusses 

(Kurz: „Ausschuss“) als Einrichtung der EU mit eigener Rechtspersönlichkeit vor. 

Der Ausschuss besteht aus dem Leiter der Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaa-

tes sowie dem Europäischen Datenschutzbeauftragten oder den jeweiligen Ver-

tretern. Nach Übernahme der DSGVO in das EWR-Abkommen werden die EWR-

Staaten in diesem Ausschuss ebenfalls vertreten sein. Art. 18 der Gesetzesvorla-

ge schafft für die Datenschutzstelle eine explizite Ermächtigung für den Einsitz in 

diesen Ausschuss. 

Zu Kapitel 5 (inzwischen Abschnitt E.) stellt sich die Datenschutzstelle die Frage, 

ob dieses – und somit Art. 17 und 18 (inzwischen Art. 18 und 19) der Gesetzes-

vorlage – nicht weggelassen werden könne. Die in Kapitel 5 (inzwischen Ab-

schnitt E.) genannten Erfordernisse bzw. Aufgaben und Zuständigkeiten ergäben 

sich ex lege aus Art. 68 und 70 DSGVO. Nachdem in Liechtenstein ex lege nur 

eine Datenschutzaufsichtsbehörde eingerichtet sei, könne die diesbezügliche 

Vertretung im Ausschuss auch nur durch diese erfolgen. 

Die Bestimmung wird der Klarheit halber und auch unter Verweis auf Art. 19 bei-

behalten. 

Zu Art. 19 

Art. 19 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 18 geführt wurde 

– regelt die Zusammenarbeit der Datenschutzstelle mit anderen liechtensteini-

schen Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Einsitznahme der Datenschutzstelle im 

Ausschuss. Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage sind geringe sprachli-

che Anpassungen erfolgt (Satzanfang). 

Die Datenschutzstelle vertritt Liechtenstein im Ausschuss und bringt damit im 

Tätigkeitsbereich des Ausschusses (siehe dazu Art. 70 DSGVO) die liechtensteini-

sche Sichtweise ein.  
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Die DSGVO sieht die Möglichkeit weiterer Aufsichtsbehörden im Datenschutzbe-

reich vor. So beispielsweise in Art. 91 DSGVO betreffend Kirchen und religiösen 

Vereinigungen oder Gemeinschaften. Gemäss dessen Abs. 2 können Kirchen und 

religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften der Aufsicht durch eine unabhän-

gige Aufsichtsbehörde unterliegen. Sind Aufsichtsbehörden nach dieser Bestim-

mung gegeben, so sind sie einzubinden. Derzeit existieren in Liechtenstein keine 

solchen anderen Aufsichtsbehörden, doch kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass dies einmal der Fall sein wird.  

Wie zu Art. 17 der Gesetzesvorlage ausgeführt, stellt sich die Datenschutzstelle 

die Frage, ob diese Bestimmung nicht entfallen könne. 

Obwohl die Bestimmung derzeit keine Anwendung hat, wurde sie beibehalten, da 

nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass in Zukunft solche Aufsichtsbehör-

den existieren werden, auch wenn dies als unwahrscheinlich gelten muss. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer führt aus, dass in diesem Artikel, 

analog der Regelungen in anderen Gesetzen, zu regeln sei, unter welchen Vo-

raussetzungen die Datenschutzstelle mit welchen in- und ausländischen Behör-

den und sonstigen Organisationen Daten zusammenarbeite bzw. sich austau-

sche. 

Es handelt sich hier nur um inländische Aufsichtsbehörden. Im Rahmen der Betei-

ligung wird die Datenschutzstelle jedenfalls die Gelegenheit zur Stellungnahme 

einräumen. 

Der Liechtensteinische Bankverband bringt vor, dass die Abstimmung der Auf-

sichtsbehörden mit der Datenschutzstelle für diejenigen Bereiche, in denen der 

Schutz personenbezogener Daten ausschliesslich und abschliessend über die 

Spezialgesetze erfolge, nicht hinreichend geklärt sei. Die Zuständigkeit der Da-

tenschutzstelle beschränke sich nicht auf das DSG, sondern den Anwendungsbe-
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reich der DSGVO, deren Umsetzung bzw. Konkretisierung über Spezialgesetze 

ebenfalls der datenschutzrechtlichen Kontrolle unterliege. Häufig werde die zu-

ständige Aufsichtsbehörde und nicht die Datenschutzstelle Kenntnis von Rechts-

verstössen erhalten, die zugleich eine Verletzung datenschutzrechtlicher Belange 

beinhalte. Die bisherige Regelung erscheine deshalb als nicht ausreichend, um 

divergierende Entscheidungen/Einschätzungen zwischen der Datenschutzstelle 

und der zuständigen Aufsichtsbehörde zu minimieren. Es sei deshalb eine ent-

sprechende Ergänzung der Aufsichtsgesetze im Hinblick auf die Wechselwirkung 

der gesetzlichen Regelungen und das Zusammenwirken der Behörden sicherzu-

stellen. 

Durch die blosse Beteiligung entstehen keine divergierenden Entscheidungen, da 

die Datenschutzstelle die entscheidende Behörde bleibt. Es müssen daher keine 

weiteren Regelungen in dieser Hinsicht getroffen werden. Es wird im Übrigen auf 

die vorstehenden Ausführungen zur Stellungnahme der Liechtensteinischen 

Rechtsanwaltskammer und die Erläuterungen zu dieser Bestimmung verwiesen. 

Kapitel I – Abschnitt F. Rechtsmittel 5.1.7

Zu Art. 20 

Art. 20 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 19 geführt wurde 

– dient sowohl der Durchführung des Art. 78 Abs. 1 DSGVO als auch der Umset-

zung des Art. 53 Abs. 1 DSRL-PJ. Danach hat jede natürliche oder juristische Per-

son das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden 

rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde. Das Verfahren richtet sich 

nach dem Gesetz über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG)55. Abwei-

chend von der Vernehmlassungsvorlage wurden Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 und 4 

zusammengelegt und begriffliche sowie legistische Anpassungen vorgenommen. 

55 LGBl. 1922 Nr. 24, LR 172.020 
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Der Klarheit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass Bussen und Strafen nach 

den dafür vorgesehenen Bestimmungen dieser Gesetzesvorlage durch die or-

dentlichen Gerichte behandelt werden. 

Gemäss Abs. 1 fungiert die Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegen-

heiten als erste Beschwerdeinstanz.  

Abs. 2 sieht den Verwaltungsgerichtshof als zweite Beschwerdeinstanz vor. Die 

Datenschutzstelle kann ergangene Entscheidungen der Beschwerdekommission 

für Verwaltungsangelegenheiten an den Verwaltungsgerichtshof anfechten. Dies 

entspricht Art. 29 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 4 geltendes DSG. Diese Regelung setzt 

ein Erfordernis des Strassburger Übereinkommens vom 28. Januar 1981 zum 

Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener 

Daten56 und dem dazugehörigen Zusatzprotokoll vom 8. November 200157 dar. 

Zu Abs. 4 (inzwischen Abs. 2) bringt ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes vor, 

dass es systemwidrig sei, der entscheidenden Behörde eine eigene Rechtsmittel-

befugnis einzuräumen; schon eine Stellungnahme sei an sich ausgeschlossen 

(Art. 95 Abs. 1 LVG, der „Einbegleitungsberichte" ausschliesst). Es stelle sich die 

Frage, weshalb hier (wohl gemäss Art. 9 Abs. 2 DSRL-PJ) eine Einschränkung zur 

DSRL-PJ vorgenommen werde, die eine weitaus umfassendere Datenverarbei-

tung erlauben würde. Dies erscheine nicht zweckdienlich und nur der Rezepti-

onsvorlage geschuldet zu sein. 

Aufgrund des genannten Übereinkommens und dazugehörigen Zusatzprotokolls 

muss eine solche Rechtsmittelbefugnis für die Datenschutzstelle vorgesehen wer-

den. 

56 LGBl. 2004 Nr. 167, LR 0.235.1 
57 LGBl. 2010 Nr. 35, LR 0.235.11 
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Nach Abs. 3 darf die Datenschutzstelle ihren Entscheiden oder Verfügungen ge-

genüber einer anderen Behörde die aufschiebende Wirkung nicht entziehen. 

Unbeschadet der Anordnungskompetenz der Datenschutzstelle stehen sich die 

beteiligten Verwaltungsträger nicht in einem Subordinationsverhältnis gegen-

über. Im Fall einer Verwaltungsstreitsache kann eine verbindliche Entscheidung 

allein durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit getroffen werden. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer wirft die Frage auf, ob es in Abs. 5 

(inzwischen Abs. 3) die Formulierung „Rechtsträger von Behörden“ brauche. In 

Abs. 5 werde erstmals der Begriff „Behörde“ verwendet. Dies sei entsprechend 

zu korrigieren. 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, wurde der Begriff „Behörde“ durch „öffentliche 

Stelle“ ersetzt.  

Im Vergleich zum geltenden DSG wird in der gegenständlichen Gesetzesvorlage 

keine Datenschutzkommission mehr vorgesehen. Aus Sicht der Datenschutz-

kommission sei nicht ersichtlich, warum die spezifisch für den zunehmend be-

deutsamen Datenschutzbereich geschaffene Datenschutzkommission aufgelöst 

werden solle, zumal weder die implementierte DSGVO noch eine sonstige Vor-

schrift dies vorsähen. Im Gegenteil verlange die (noch geltende) Datenschutz-

richtlinie eine unabhängige Datenschutz-Kontrollinstanz und habe die Schengen-

Expertengruppe anlässlich der Schengen-Evaluation im Frühling 2011 die Wich-

tigkeit der Datenschutzkommission als unabhängige Beschwerdeinstanz für 

Liechtenstein im Bereich Datenschutz betont. Die Verwaltungsbeschwerdekom-

mission werde es bei deren immensem Pensum vermutlich begrüssen, wenn ihr 

der Datenschutzbereich nicht auch noch angegliedert werde. Die Datenschutz-

kommission verweist auf diverse Fachkreise und bringt ein Schreiben von Prof. 

Dr. Rainer Schweizer (während 13 Jahren Präsident der Eidgenössischen Daten-

schutzkommission) an, wonach die Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlich-
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keitskommission besser als separate Beschwerdeinstanz belassen worden wäre, 

da man in der Schweiz zunehmend zur Einsicht gelangt sei, dass sich eine eigen-

ständige, spezifisch für Datenschutz- und Öffentlichkeitsrecht zuständige Be-

schwerdeinstanz mit einheitlicher Spruchpraxis sehr bewährt habe und insge-

samt für den Grund- und Menschenrechtsschutz die wirkungsvollere Lösung sei. 

Die Datenschutzkommission als selbständige Beschwerdeinstanz sei daher auf-

recht zu erhalten. 

Bezüglich der Gründe für die Auflösung der Datenschutzkommission kann im We-

sentlichen auf die im Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des 

Datenschutzgesetzes (DSG), des Beschwerdekommissionsgesetzes und des Poli-

zeigesetzes (Auflösung der Datenschutzkommission) aus dem Jahr 2016 gemach-

ten Ausführungen verwiesen werden: 

Im Zuge der Regierungs- und Verwaltungsreform II wurde eine Prüfung aller 

Kommissionen auf Notwendigkeit, Aufgaben und Zusammensetzung vorgenom-

men. Für eine umfassendere Darstellung wird auf die Interpellationsbeantwor-

tung der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die 

Interpellation zu Kommissionen (Nr. 60/2013) verwiesen. Darin wird u.a. festge-

halten, dass die Regierung auf Basis dieser Überprüfung über das weitere Vorge-

hen entscheiden und dem Landtag gegebenenfalls entsprechende Gesetzesan-

passungen in Vorschlag bringen wird. Bei der Abschaffung der Datenschutzkom-

mission handelt es sich um einen solchen Vorschlag. 
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In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Geschäftsfälle bei der Datenschutz-

kommission folgendermassen entwickelt:  

Jahr Neue Geschäftsfälle 

2005  0  

2006  0  

2007  1  

2008  1  

2009  0  

2010  5  

2011  3  

2012  12  

2013  2  

2014  0  

Die Zahlen zeigen einen sehr geringen Anfall an Geschäften, welche die Aufrecht-

erhaltung einer eigenen Struktur in der Form einer besonderen Kommission kaum 

zu rechtfertigen vermögen. Auch kann auf Grund der geringen Anzahl Fälle kaum 

der gewünschte Effekt einer Schaffung bzw. Konzentration von Fachwissen er-

reicht werden. 

Die Datenschutzstelle führt in ihrem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 u.a. 

aus: „Die Bestimmungen über die Aufgaben der DSK [Datenschutzkommission] 

und insbesondere über die Zuständigkeit und den Rechtsmittelhinweis in Verfü-

gungen hat in der Praxis immer wieder zu Problemen geführt, denn im Gesetz ist 

nicht klar genug abgegrenzt, für welche konkreten „Datenschutzfragen“ die DSK 

zuständig ist.“ Die Datenschutzstelle bezieht sich mit diesen Ausführungen auf 

Art. 34 Bst. b geltendes DSG, nach welchem die Datenschutzkommission über 

Beschwerden gegen Verfügungen von Behörden in Datenschutzfragen (ausge-

nommen sind Entscheidungen der Regierung oder Akte der Gerichtsbarkeit) ent-

scheidet. Gemäss dieser gesetzlichen Bestimmung richtet sich der Rechtsmittel-

weg danach, ob sich eine Verfügung oder Entscheidung auf eine Datenschutzbe-

stimmung stützt oder nicht. Dies ist nicht immer ein eindeutiges Kriterium, da 

einerseits der Inhalt einer Bestimmung mehrere Aspekte zum Gegenstand haben 
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kann und andererseits in einer Rechtssache die Datenschutzfrage die Hauptfrage 

oder nur eine Nebenfrage darstellen kann. Die Lehre sieht in solchen Fragen die 

Hauptfrage als für die Festlegung des Rechtsmittelweges massgeblich an. Mit der 

gegenständlichen Vorlage kann diese Problematik zumindest in dem Umfang 

gelöst werden, als eine bisherige allfällige Konkurrenz zwischen der Datenschutz-

kommission und der Beschwerdekommission in Verwaltungsangelegenheiten 

entfällt. Jedenfalls soll der Rechtsweg für den Bürger durch den Wegfall eines 

weiteren Rechtsmittelweges in Datenschutzsachen übersichtlicher und damit ein-

facher werden.  

All diese Aspekte sprechen aktuell nach wie vor für eine Verschiebung der Zustän-

digkeiten der Datenschutzkommission an die Beschwerdekommission für Verwal-

tungsangelegenheiten. 

Die Datenschutzstelle regt an, nähere Ausführungen zu Rechtsbehelfen und 

Rechtsmitteln aufzunehmen. Dies deshalb, weil die DSGVO nur Rechtsbehelfe 

erwähne (Art. 78 und 79 DSGVO), Liechtenstein hingegen beides kenne und der 

Unterschied, ob ein förmliches Rechtsmittel oder ein formloser Rechtsbehelf 

erhoben werden könne, von grosser Bedeutung sei. Mit dieser Bestimmung wer-

de nicht geregelt, ob nach dem Verwaltungsgerichtshof für Betroffene ein weite-

res Rechtsmittel bzw. ein weiterer Rechtsbehelf gegeben sei. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes fügt zu Art. 19 (inzwischen Art. 20) der 

Gesetzesvorlage an, dass es sich beim Titel um Rechtsmittel, nicht um Rechtsbe-

helfe handle. 

Die im Vernehmlassungsbericht noch auf „Rechtsbehelfe“ lautende Überschrift ist 

durch „Rechtsschutz“ ersetzt worden. Art. 20 selbst trägt den Titel „Rechtsmittel“. 

Rechtsbehelfe werden in der Gesetzesvorlage keine vorgesehen. 
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Zudem solle bei Abs. 1 vom Verweis auf die Verordnung abgesehen werden, ins-

besondere, da hier ein Rechtsmittel eingeräumt werde, sodass der Anspruch auf 

den Rechtsweg möglichst klar definiert werden sollte. Im Übrigen sei unklar, was 

unter „Streitigkeiten" zu verstehen sei und der gesamte Absatz scheine in Folge 

Abs. 2 (inzwischen Abs. 1) unnötig. 

Den Anregungen wurde durch eine Neukonzeption des gesamten Artikels Rech-

nung getragen. Der Verweis auf die DSGVO in Abs. 1 musste allerdings nach er-

folgter legistischer Überprüfung bestehen bleiben.  

In der Vernehmlassung wurde durch Marxer & Partner Rechtsanwälte die Einfüh-

rung eines Artikels zwischen Art. 19 und 20 (inzwischen Art. 20 und 21) angeregt, 

welcher eine gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Abs. 2 

DSGVO darstellen solle. Insbesondere für in Liechtenstein ansässige, nicht kom-

merziell tätige juristische Personen bestehe die Notwendigkeit, eine besondere 

Regelung über die Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung zu schaffen. Eine juris-

tische Person müsse regelmässig personenbezogene Daten, welche nicht bei der 

betroffenen Person erhoben wurden, verarbeiten. Dies sei insbesondere bei Stif-

tungen der Fall, welchen der Stifter personenbezogene Daten der Begünstigten 

übermittle, mit der Folge, dass die Stiftung personenbezogene Daten verarbeite, 

welche sie nicht von der betroffenen Person selbst erhalten habe. Aber auch im 

Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch in Steuersachen 

sei eine juristische Person verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu 

verarbeiten, welche nicht nur von der betroffenen Person selbst, sondern auch 

von Dritten (insbesondere von einer verbundenen juristischen Person) erhoben 

wurden: So habe beispielsweise ein Kontoinhaber im Sinne des Gesetzes über 

den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-
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Gesetz)58 einer juristischen Person seine kontrollierende Personen bekannt zu 

geben. Daher solle ein neuer Artikel mit folgendem Wortlaut eingefügt werden: 

„Datenverarbeitung zum Zwecke der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

Juristische Personen dürfen personenbezogene Daten, insbesondere personen-

bezogene Daten über ihre Gründer, Gesellschafter, Beteiligten, Begünstigten, 

Ausschüttungsempfänger und dgl. oder Kontoinhaber bzw. kontrollierende Per-

sonen im Sinne des AIA-Gesetzes zur Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen 

verarbeiten“.  

Soweit in der Stellungnahme auf die (bereits existierende gesetzliche) Verpflich-

tung zur Verarbeitung verschiedener Personendaten hingewiesen wird und ein 

weiterer solcher Verweis in der vorgeschlagenen Norm erfolgt, ist damit eine aus-

reichende Rechtfertigung gegeben und bedarf es keiner Schaffung einer weiteren 

gesetzlichen Grundlage. Andererseits bliebe eine solche Norm ohne eine sonstige 

rechtliche Verpflichtung zur Datenverarbeitung ohne Wirkung. Dem Anliegen 

wurde deshalb nicht nachgekommen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes führt aus, dass es im liechtensteini-

schen Rechtsbereich anerkannt sei, dass Amtsstellen der Verwaltung, eine ent-

sprechende gesetzliche Grundlage vorausgesetzt, auch Rechtsmittel erheben 

können, so etwa die Steuerverwaltung gegen Entscheidungen der Landessteuer-

kommission Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (Art. 118 Abs. 2 SteG) 

oder die liechtensteinische Staatsanwaltschaft in Strafsachen bzw. der Rechts-

dienst der Regierung in Rechtssachen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz59

(Art. 15 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz). Ungebräuchlich sei bis jetzt jedoch, 

58 LGBl. 2015 Nr. 355, LR 354 
59 LGBl. 1989 Nr. 47, LR 212.21 
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dass Amtsstellen auch Individualbeschwerde an den Staatsgerichtshof ergreifen 

können, was mit Art. 19 Abs. 4 (inzwischen Art. 20 Abs. 2) der Gesetzesvorlage 

wohl vorgesehen sei, können doch gegen Entscheidungen des Verwaltungsge-

richtshofes nur ausserordentliche Rechtsmittel erhoben werden, und das wären 

dann Individualbeschwerden. Es werde angeregt, diese nicht notwendige Kom-

petenz der Datenschutzstelle ersatzlos zu streichen. 

Auch für die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellt sich die Frage, wel-

ches ordentliche Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Verwaltungsge-

richtshofes offen stehe. Hier sei klarzustellen, wenn überhaupt, dass die Daten-

schutzstelle das Recht zur Einreichung einer Beschwerde gegen die Entscheidung 

der Verwaltungsbeschwerdekommission habe. Zudem sei es aus Sicht der 

Rechtsanwaltskammer sicherlich nicht erforderlich, dass der Datenschutzstelle 

das ausserordentliche Rechtsmittel der Beschwerde an den Staatsgerichtshof 

offen stehe. Ein solches Recht habe auch die Steuerverwaltung (Art. 118 SteG) 

nicht und sei auch gar nicht begründbar.  

Dieser Anregung wurde entsprochen. Die im Vernehmlassungsbericht noch vor-

gesehene Beschwerdemöglichkeit der Datenschutzstelle an den Staatsgerichtshof 

ist entfallen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass die 14-tägigen Fris-

ten auf 4-wöchige Fristen auszudehnen seien. Dies schon alleine deswegen, weil 

die Sachverhalte derart komplex seien und unter Umständen auch einen Aus-

landsbezug haben könnten, sodass eine 14-tägige Beschwerdefrist völlig illuso-

risch sei und prohibitiven Charakter habe.  

Dem Anliegen, die Fristen auf vier Wochen zu verlängern, wurde nachgekommen.  
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Kapitel II – Abschnitt A. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezo-5.1.8

gener Daten 

Zu Art. 21 

Diese Bestimmung – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 20 ge-

führt wurde – regelt die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten. Die Bestimmung ist bis auf wenige legistische Anpassungen im Ver-

gleich zur Vernehmlassungsvorlage unverändert. 

Nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-

bezogener Daten grundsätzlich untersagt. Art. 9 Abs. 2 DSGVO sieht jedoch Aus-

nahmen von diesem Verbot vor. In den Fällen des Art. 9 Abs. 2 Bst. b, g, h und i 

DSGVO sind die Ausnahmen durch nationale Regelungen auszugestalten. Neben 

einem Ausnahmetatbestand ist stets erforderlich, dass eine Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorliegt. 

Abs. 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten ausnahmsweise zulässig ist. Durch die 

Stellung im zweiten Kapitel der Gesetzesvorlage findet die Regelung nur Anwen-

dung für Verarbeitungen zu Zwecken gemäss Art. 2 DSGVO, also im sachlichen 

Anwendungsbereich der DSGVO. Die Verarbeitung besonderer Kategorien per-

sonenbezogener Daten ist nicht nur auf dieser Rechtsgrundlage zulässig, sondern 

etwa auch auf der Grundlage der sich unmittelbar aus Art. 9 Abs. 2 DSGVO erge-

benden Ausnahmetatbestände, einschliesslich sonstiger auf der Grundlage der 

DSGVO erlassener bereichsspezifischer Regelungen. 

Auf Abs. 1 Bst. a kann die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen gleichermassen gestützt 

werden, während Abs. 1 Bst. b nur Ausnahmetatbestände für öffentliche Stellen 

enthält. Im Einzelnen wird mit der Vorschrift von den Öffnungsklauseln des Art. 9 
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Abs. 2 Bst. b DSGVO (in Bezug auf Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 der Gesetzesvorlage), des 

Art. 9 Abs. 2 Bst. h i.V.m. Abs. 3 DSGVO (in Bezug auf Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 der Ge-

setzesvorlage), des Art. 9 Abs. 2 Bst. i DSGVO (in Bezug auf Abs. 1 Bst a Ziff. 3 der 

Gesetzesvorlage) und des Art. 9 Abs. 2 Bst. g DSGVO (in Bezug auf Abs. 1 Bst. b 

Ziff. 1 bis 4 der Gesetzesvorlage) Gebrauch gemacht.  

Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 der Gesetzesvorlage setzt Art. 9 Abs. 2 Bst. h DSGVO um. Die 

Verarbeitung erfolgt jeweils entsprechend den inhaltlichen Zwecken, die sich aus 

Bst. b oder den Spezialgesetzen ergeben. Mit der gewählten Formulierung wird 

klargestellt, dass ein Vertrag zwischen einem Patienten und einem Angehörigen 

eines Gesundheitsberufs gemeint ist. Daher findet die Regelung im Bereich der 

Humanmedizin beispielsweise für (Zahn-) Ärzte, Psychotherapeuten oder Kinder- 

und Jugendpsychotherapeuten Anwendung. Darüber hinaus werden auch Ange-

hörige anderer Gesundheitsberufe erfasst. 

Soweit es nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 der Gesetzesvorlage zulässig ist, dass „diese 

Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden 

und dieses Fachpersonal dem Berufsgeheimnis unterliegt", sind auch die Erfül-

lungsgehilfen der genannten Gesundheitsberufe erfasst. 

Der zweite Halbsatz in Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 der Gesetzesvorlage dient in Ausfüh-

rung von Art. 9 Abs. 2 Bst. i DSGVO der Klarstellung: Das liechtensteinische Recht 

sieht bereits umfangreiche angemessene und spezifische Massnahmen zum 

Schutz des Berufsgeheimnisses vor, insbesondere durch Art. 121 StGB und die 

einschlägigen Berufsordnungen. Daneben können auch die in Art. 21 Abs. 2 der 

Gesetzesvorlage genannten Massnahmen der Wahrung des Berufsgeheimnisses 

dienen. 

Anzumerken ist, dass Umsatzzahlen von Ärzten oder anderen Leistungserbrin-

gern im Rahmen der Sozialversicherung keine Gesundheitsdaten, sondern Buch-
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haltungsdaten darstellen und als solche nicht den Bestimmungen für die Verar-

beitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten unterliegen. 

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach Abs. 1 

Bst. b der Gesetzesvorlage erfordert zusätzlich eine Interessenabwägung, wie 

dies Art. 9 Abs. 2 Bst. g DSGVO vorsieht, indem die Verarbeitung in einem ange-

messenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen und den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz wahren muss. 

Zu Abs. 1 Ziff. 2 a (inzwischen Abs. 1 Bst. b Ziff. 1) führt ein Richter des Fürstli-

chen Landgerichtes aus, dass der Terminus „erhebliches öffentliches Interesse" 

in Liechtenstein nicht gebräuchlich sei. Aus Gründen der Konsistenz und im Hin-

blick auf die Rechtsprechung solle ein „überwiegendes öffentliches Interesse" 

gefordert werden, wobei in diesem Zusammenhang auch auf die Rechtsprechung 

zu den Voraussetzungen für Grundrechtseingriffe bzw. die Interessenabwägung 

zu verweisen sei. 

Dieser Vorschlag wurde übernommen.

Abs. 2 Satz 1 und 2 führt das Erfordernis aus Art. 9 Abs. 2 Bst. b, g und i DSGVO 

aus, „geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffe-

nen Person“ bzw. „angemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung der 

Grundrechte und Interessen der betroffenen Person“ vorzusehen. Die in Abs. 2 

Satz 2 aufgeführten Massnahmen treffen jeden Verantwortlichen und damit 

auch jeden, der besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet. 

Abs. 3 regelt eine Ausnahme des Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 von den angemessenen und 

spezifischen Massnahmen nach Abs. 2. Die in Art. 9 Abs. 2 Bst. h DSGVO (unter 

Bezugnahme auf den Art. 9 Abs. 3 DSGVO) geforderten besonderen Garantien 

sind unmittelbar durch Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 umgesetzt so dass sich weitere ange-

messene und spezifische Massnahmen erübrigen. 
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Art. 21 entspricht § 22 der Rezeptionsvorlage. 

Die LIHK begrüsst diesen Artikel. 

Zu Abs. 2 führen die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, 

Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz aus, dass 

eine ganze Reihe von angemessenen und spezifischen Massnahmen zu treffen 

seien, die nicht abschliessend sei ("insbesondere"). Eine solche Bestimmung mö-

ge für ein Grossunternehmen mit einer eigenen Informatikabteilung praktikabel 

sein. Bei den Gemeinden sei dies jedoch nicht der Fall. Deshalb solle eine Unter-

stützung für die Praxis geschaffen werden.  

Die Datenschutzstelle steht für Hilfestellungen zur Verfügung. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass die Erhebung und Verar-

beitung sensibler Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO auch für Banken, ins-

besondere im Bereich der sorgfaltsrechtlichen Vorgaben, relevant seien. Auf-

grund der „Know-your-customer“-Bestimmung könnten beispielsweise auch In-

formationen zur rassischen bzw. ethnischen Herkunft oder der religiösen Über-

zeugung Bestandteil des Geschäftsprofils sein (beispielsweise gemäss Art. 9a des 

Gesetzes über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, 

organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (SPG)60, zur Risikobewer-

tung oder Art. 20 der Verordnung über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämp-

fung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung 

(SPV)61 zum Geschäftsprofil). Weiter spiele für die Bank zukünftig auch die Ver-

arbeitung von biometrischen Daten eine Rolle. Die Payment Services Directive II 

(PSD II) sehe im Rahmen der starken Kundenauthentifizierung eine 2-Faktoren-

60 LGBl. 2009 Nr. 47, LR 952.1 
61 LGBl. 2009 Nr. 98, LR 952.11 
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Authentifizierung vor. Dies bedeute, dass 2 von 3 Faktoren beispielsweise im e-

Banking, Mobile Banking etc. für die Authentifizierung des Kunden erforderlich 

seien. Die 3 Faktoren seien Besitz, Wissen und Inhärenz. Inwieweit Inhärenz (bei-

spielsweise ein Fingerabdruck) zukünftig in der Umsetzung von beispielsweise e-

Banking Modellen beurteilt werde, müsse allerdings im Rahmen der Umsetzung 

der DSGVO berücksichtigt werden. Diese Fallgestaltungen seien bisher nicht aus-

reichend durch Art. 20 Abs. 1 Ziff. 1 (inzwischen Art. 21 Abs. 1 Bst. a) der Geset-

zesvorlage abgedeckt. Im Hinblick auf die sorgfaltsrechtliche Datenerhebung und 

Führung von Datensammlungen, die auch Informationen über sensible Daten 

beinhalten können, sowie die mögliche Verarbeitung von biometrischen Daten 

zur Identifizierung einer Person werde folgende allgemeine Ergänzung des Art. 

20 Abs. 1 Ziff. 1 (inzwischen Art. 21 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvorlage vorge-

schlagen: 

„Art. 20 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. d (inzwischen Art. 21 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4) 

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Arti-

kels 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig, wenn […] 

d) die Verarbeitung auf einer rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 

Bst. c) i.V.m. Abs. 2 DSGVO beruht, der der Verantwortliche unterliegt, und diese 

in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel stehe, den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Massnahmen 

zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht.“  

Die vorgeschlagene Ergänzung wird nicht als zielführend angesehen. Die Bestim-

mung will die Verarbeitung von besonderen Kategorien von personenbezogenen 

Daten immer dann für zulässig erklären, wenn eine gesetzliche Grundlage über-

haupt die Verarbeitung von (normalen) Personendaten vorschreibt. Damit würde 
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eine Generalklausel geschaffen, welche die Verarbeitung besonderer Kategorien 

völlig undifferenziert immer zulässt, sobald eine Verarbeitung von Personendaten 

überhaupt zulässig ist. Die besonderen Kategorien von Personendaten sind aber 

Personendaten, welchen auf Grund ihrer Art (Rasse; Ethnie; politische, religiöse 

und weltanschauliche Überzeugungen; Gewerkschaftszugehörigkeit; Genetische 

und Biometrische Merkmale; strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten) eine 

besondere Sensibilität zukommt. Ihre Verarbeitung stellt einen höheren Eingriff in 

das Grundrecht der Privatsphäre dar und bedarf daher einer entsprechend ein-

deutigen und ausführlichen gesetzlichen Grundlage, welcher dieser Eingriffsinten-

sität Rechnung trägt. Die vorgeschlagene Generalklausel unterläuft diesen Ansatz 

und es wurde daher der Anregung nicht nachgekommen. 

Darüber hinaus weist der Liechtensteinische Bankenverband darauf hin, dass Art. 

20 Abs. 2 (inzwischen Art. 21 Abs. 2) der Gesetzesvorlage in Ziff. 2 (inzwischen 

Bst. b) Massnahmen vorschreibe, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft 

und festgestellt werden könne, ob und von wem personenbezogene Daten ein-

gegeben, verändert oder entfernt worden seien. Sofern „Entfernung“ mit „Lö-

schung“ gleichzusetzen sei, werde eine Überprüfung der Vorschrift angeregt, 

weil eine Dokumentation der Löschung personenbezogener Daten wieder zu 

einer Erfassung führe und die Datenverarbeitung damit nie ende.

Die Bestimmung dient der Revisionsfähigkeit bzw. Transparenz einer Verarbei-

tung. Daraus ergibt sich eine Verpflichtung zur Dokumentation wie auch der Pro-

tokollierung von Verarbeitungen und damit auch des Löschvorgangs. Die Lösch-

fristen für solche Protokolldaten sind ihm Rahmen einer Risikobewertung der po-

tentiellen Verletzungsgefahr durch den Verarbeiter festzulegen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellt sich die Frage, was man in 

Liechtenstein unter den Begriffen „soziale Sicherheit“ und „Sozialschutz“ verste-

he. 
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Dieser Wortlaut ist durch Art. 9 Abs. 2 Bst. b DSGVO vorgegeben. Die Auslegung 

richtet sich deshalb nach der DSGVO und die entsprechenden Erläuterungen. Es 

geht grundsätzlich um die Erbringung von Sozialleistungen (Bildungs- und Ausbil-

dungsförderung; Versicherungen von Krankheit, Pflege, Unfall oder Alter; Ent-

schädigung von Gesundheitsbeeinträchtigungen; Familien- Kinder oder Jugendhil-

fe; Hilfe in wirtschaftlicher Notlage; Behindertenunterstützung; etc.), bei denen 

ebenfalls die Verarbeitung von sensiblen, beispielsweise Gesundheitsdaten erfor-

derlich sein kann. 

Zu Art. 22 

Die Vorschrift – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 21 geführt 

wurde – schafft für öffentliche Stellen im Rahmen der jeweiligen Aufgabenerfül-

lung eine nationale Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu einem anderen Zweck als demjenigen, zu dem sie ursprünglich erhoben 

worden sind (Weiterverarbeitung). Abweichend von der Vernehmlassungsvorla-

ge hat die Bestimmung nur geringe legistische Anpassungen erfahren. 

Soweit eine der tatbestandlichen Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt ist, kann 

die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen auf 

diese Vorschrift gestützt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Zwecke der 

Weiterverarbeitung mit den Zwecken, für welche die Daten ursprünglich erho-

ben worden sind, nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO vereinbar sind. 

Abs. 2 stellt für die Weiterverarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO klar, dass neben dem Vorliegen einer 

der tatbestandlichen Voraussetzungen des Abs. 1 auch ein Ausnahmetatbestand 

nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO oder nach Art. 23 der Gesetzesvorlage vorliegen muss. 

Mit der Vorschrift wird von dem durch die DSGVO eröffneten Regelungsspiel-

raum Gebrauch gemacht, wonach die Mitgliedstaaten nationale Regelungen in 
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Fällen, in denen der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem ursprünglichen 

Zweck vereinbar ist, erlassen dürfen, soweit die nationale Regelung eine „in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismässige Massnahme 

zum Schutz der in Art. 22 Abs. 1 genannten Ziele darstellt“. 

Art. 22 entspricht § 23 der Rezeptionsvorlage. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Abs. 1 Ziff. 6, 

(inzwischen Abs. 1 Bst. f) der Gesetzesvorlage, da dieser von spezieller Relevanz 

für die Gemeinden sei. 

Zu Art. 23 

Diese Vorschrift – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 22 geführt 

wurde – schafft eine nationale Rechtsgrundlage für die Weiterverarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch nicht-öffentliche Stellen. Abweichend von der Ver-

nehmlassungsvorlage wurde Abs. 1 zur besseren Lesbarkeit neu gefasst und 

wurden Verweise angepasst. 

Soweit eine der tatbestandlichen Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt ist, kann 

die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch die nicht-öffentliche 

Stelle auf diese Vorschrift gestützt werden, unabhängig davon, ob die Zwecke 

der Weiterverarbeitung mit den ursprünglichen Zwecken, für welche die Daten 

ursprünglich erhoben worden sind, nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO vereinbar sind. 

Abs. 2 stellt für die Weiterverarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten klar, dass neben dem Vorliegen einer der tatbestandlichen Vorausset-

zungen des Abs. 1 auch ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO oder 

nach Art. 21 der Gesetzesvorlage vorliegen muss.  
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Mit der Vorschrift wird von dem durch die DSGVO eröffneten Regelungsspiel-

raum Gebrauch gemacht, wonach die Mitgliedstaaten nationale Regelungen in 

Fällen, in denen der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem ursprünglichen 

Zweck vereinbar ist, erlassen dürfen, soweit die nationale Regelung eine „in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismässige Massnahme 

zum Schutz der in Art. 23 Abs. 1 DSGVO genannten Ziele darstellt“. 

Art. 23 entspricht § 24 der Rezeptionsvorlage. 

Die LIHK begrüsst diesen Artikel. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte bringen vor, dass gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 

(inzwischen Art. 23 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2) der Gesetzesvorlage eine Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als demjenigen, zu dem 

die Daten erhoben werden, durch nicht-öffentliche Stellen zulässig sein solle, 

wenn sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher An-

sprüche erforderlich sei. Die Beschränkung auf zivilrechtliche Ansprüche sei je-

doch nicht nachvollziehbar. Richtigerweise solle dies hinsichtlich jeglicher rechtli-

cher Ansprüche, insbesondere auch bezüglich strafrechtlicher Ansprüche zulässig 

sein. Die Bestimmung sei somit dahingehend anzupassen, dass eine Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als demjenigen, zu dem 

die Daten erhoben werden, durch nicht-öffentliche Stellen zulässig sei, wenn sie 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-

derlich sei.  

Abklärungen zu diesem Anliegen, insbesondere ob die angeregte Anpassung 

durch die einschlägige Öffnungsklausel abgedeckt ist, haben ergeben, dass be-

reits Zweifel darüber bestehen, ob für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche eine Öffnungsklausel besteht. Da bereits 
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diesbezüglich Zweifel bestehen, wurde dem Anliegen nicht entsprochen. Die bis-

herige Formulierung wurde deshalb beibehalten. 

Der Liechtensteinische Bankenverband begrüsst diese Regelung und bringt vor, 

dass die zu Art. 20 Abs. 1 Ziff. 1 (inzwischen Art. 21 Abs. 1 Bst. a) vorgeschlagene 

Ergänzung und der Verweis des Art. 22 Abs. 2 (inzwischen Art. 23 Abs. 2) auf Art. 

20 (inzwischen Art. 21) ebenfalls eine Weiterverarbeitung sensibler Daten unter 

den in Abs. 1 genannten Umständen unabhängig von Art. 6 Abs. 4 DSGVO im 

Privatsektor erlauben und eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zur Erfül-

lung rechtlicher Verpflichtungen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Bst. c DSGVO im Hin-

blick auf Art. 9 DSGVO darstellen. Darüber hinaus müsse die Datenverarbeitung 

zu abweichenden als den bei der Erhebung vereinbarten Zwecken im Rahmen 

der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Bst. c und 

Abs. 4 DSGVO jedoch auch betreffend alle übrigen personenbezogenen Daten 

sichergestellt sein, insbesondere im Bereich gesetzlicher Meldepflichten. Überall 

dort, wo Finanzintermediäre gefordert seien, Meldungen an behördliche Einrich-

tungen oder an dafür spezialgesetzliche vorgesehene Ersatzeinrichtungen zu er-

statten und diese Meldungen personenbezogene Daten beispielsweise aus zivil-

rechtlichen Verträgen beinhalten, erfolge eine Weiterverarbeitung zu anderen 

Zwecken als zu denjenigen, zu denen die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden. Es sei daher in allen betroffenen Spezialgesetzen klarzustellen, dass die 

Weiterverarbeitung (Meldung) eine solche aufgrund der Rechtsvorschrift im Sin-

ne des Art. 6 Abs. 4 DSGVO sei. In diesem Zusammenhang werde insbesondere 

auch auf die Meldepflichten nach dem SPG, AIA-Gesetz, EAG, dem Gesetz über 

die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)62, dem Gesetz über die Um-

setzung des FATCA-Abkommens zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 

62 LGBl. 2009 Nr. 41, LR 946.21 
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den Vereinigten Staaten von Amerika (FATCA-Gesetz)63 sowie dem Gesetz gegen 

Marktmissbrauch im Handel mit Finanzinstrumenten (MG)64 verwiesen. 

Spezialgesetzliche Vorschriften, welche Meldepflichten vorsehen, gehen diesen 

Bestimmungen über die Zweckänderung und einer darauf basierenden Weiter-

verarbeitung vor. 

Zu Art. 24 

Diese Vorschrift – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 23 geführt 

wurde – schafft materiell eine nationale Rechtsgrundlage für die Übermittlung 

personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen, soweit diese zu einem ande-

ren Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben worden sind, erfolgt. 

Die Norm findet auch auf den Fall Anwendung, in dem eine öffentliche Stelle 

Daten, die sie ursprünglich zu Zwecken nach Art. 45 der Gesetzesvorlage erhoben 

hat, an einen Dritten übermittelt, der die Daten zu Zwecken der DSGVO verarbei-

ten möchte. Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage hat diese Bestim-

mung nur geringe legistische Anpassungen erfahren. 

Abs. 1 regelt die tatbestandlichen Voraussetzungen der Datenübermittlung an 

öffentliche Stellen. Die Regelung erfasst Datenübermittlungen, soweit diese zur 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Eine Übermittlung ist gemäss dieser Vor-

schrift zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine „Verarbeitung zu einem an-

deren Zweck“ nach Art. 22 der Gesetzesvorlage vorliegen.  

Abs. 2 regelt die tatbestandlichen Voraussetzungen der Datenübermittlung an 

nicht-öffentliche Stellen. Die normierten Informationspflichten ergeben sich un-

mittelbar aus Art. 13 Abs. 3 bzw. Art. 14 Abs. 4 DSGVO. 

63 LGBl. 2015 Nr. 7, LR 359.131.2 
64 LGBl. 2007 Nr. 18, LR. 954.3 
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Abs. 3 stellt für die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten klar, dass neben dem Vorliegen einer der tatbestandlichen Voraussetzun-

gen der Abs. 1 oder 2 auch ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO 

oder nach Art. 21 der Gesetzesvorlage vorliegen muss. 

Art. 24 entspricht § 25 der Rezeptionsvorlage. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz fügen an, dass Art. 23 (in-

zwischen Art. 24), der thematisch dem Art. 23 geltendes DSG entspreche und 

denselben Themenbereich regle, in der Praxis sehr wichtig sein werde. Hier sei 

jedoch bei Abs. 3 zu erwähnen, dass in diesen Bestimmungen so viele Verweise 

auf andere Bestimmungen vorhanden seien, dass es zum Verständnis in der Pra-

xis eine Anleitung brauchen werde. Alternativ sollte der Gesetzestext vereinfacht 

werden. 

Die Datenschutzstelle wird entsprechende Merkblätter ausarbeiten und steht für 

Hilfestellungen und Auskünfte zur Verfügung. Die Verweise in Abs. 3 sind erfor-

derlich, da der Datenschutzrechtsrahmen sich eben neu aus der DSGVO und in 

Ergänzung dazu aus dem nationalen Recht ergeben wird. Dabei ist aber eine 

Übertragung der Inhalte der DSGVO in das nationale Recht EWR-rechtlich nicht 

zulässig. 

Zu Art. 25 

Mit dieser Bestimmung wird eine in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht vor-

handene Bestimmung zur Einschränkung des Auskunftsrechts nach Art. 15 DSG-

VO eingeführt, auf welche sich Medienschaffende berufen können. Damit wer-

den unter Nutzung der Öffnungsklausel des Art. 23 DSGVO der Quellenschutz, 

die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit sichergestellt. Dabei wird weitge-

hend die Bestimmung des Art. 13 geltendes DSG übernommen. Die Anpassungen 
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im Vergleich zur geltenden Bestimmung beschränken sich auf eine Erwähnung 

des Art. 15 DSGVO, welcher das Auskunftsrecht für betroffene Personen statu-

iert, und begriffliche Anpassungen, welche sich aus der DSGVO ergeben. 

Zu Art. 26 

Mit dieser Bestimmung wird eine in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht vor-

handene Bestimmung zum Datengeheimnis eingeführt. Die Bestimmung ent-

spricht bis auf begriffliche Anpassungen, welche sich aus der DSGVO ergeben, 

dem Art. 10 geltendes DSG. Diese bisherige Bestimmung orientierte sich an Art. 

15 Abs. 1 des österreichischen Datenschutzgesetzes.  

Diese Bestimmung ist angezeigt, da die DSGVO keine explizite Regelung des Da-

tengeheimnisses kennt. Die Bestimmung entfaltet ihrer Wirkung sowohl bei 

nicht-öffentlichen wie auch öffentlichen Stellen. Die Offenlegung (Übermittlung, 

Verbreitung etc.) von personenbezogenen Daten ist untersagt, soweit nicht ein 

rechtlich zulässiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund kann beispielsweise in ge-

setzlichen Pflichten, Verträgen oder einer ausdrücklichen Weisung des Arbeits-

gebers bestehen. Die Bestimmung ist nicht als Berufsgeheimnis zu verstehen, 

sondern dient dem Schutz der betroffenen Person als Herr über seine personen-

bezogenen Daten. 

Zu Art. 27 

Art. 27 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 25 geführt wurde 

– regelt die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen For-

schungszwecken und zu statistischen Zwecken. Die Bestimmung wurde abwei-

chend von der Vernehmlassungsvorlage um die neuen Abs. 2 und 3 ergänzt. Die 

bisherigen Abs. 2, 3 und 4 haben sich entsprechend zu Abs. 4, 5 und 6 verscho-

ben. Zudem hat die Bestimmung geringe legistische Anpassungen erfahren. 
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Mit Abs. 1, der für die öffentliche und private Forschung durch öffentliche und 

nicht-öffentliche Stellen gilt, wird von der Ermächtigung aus Art. 9 Abs. 2 Bst. j 

DSGVO Gebrauch gemacht, wonach die Verarbeitung besondere Kategorien per-

sonenbezogener Daten auch ohne Einwilligung der Betroffenen für wissenschaft-

liche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke zulässig ist. 

Nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-

bezogener Daten grundsätzlich untersagt. Art. 9 Abs. 2 DSGVO sieht Ausnahmen 

von diesem Verbot vor. Die Ausnahmen gelten teilweise unmittelbar aufgrund 

der DSGVO (beispielsweise die ausdrückliche Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 Bst. 

a DSGVO).  

Mit Abs. 1 wird darüber hinaus auf Basis von Art. 9 Abs. 2 Bst. j DSGVO eine zu-

sätzliche Regelung im nationalen Recht für die Verarbeitung besonderer Katego-

rien personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen For-

schungszwecken und zu statistischen Zwecken geschaffen. Die Verarbeitung von 

nicht unter Art. 9 DSGVO fallenden Daten richtet sich nach Abs. 2. Mit diesem 

Absatz wird eine gesetzliche Ermächtigung geschaffen, so dass sich der Verant-

wortliche nicht nach Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO auf den interpretationsbedürfti-

gen Rechtfertigungsgrund des berechtigten Interesses berufen muss, sondern 

eine konkrete gesetzliche Grundlage für seine wissenschaftliche, Forschungs- 

oder statistische Tätigkeit hat. Dies schliesst aber auch weitere gesetzliche 

Grundlagen in Spezialgesetzen nicht aus. 

Art. 9 Abs. 2 Bst. j DSGVO erfordert, dass eine Forschungsklausel in angemesse-

nem Verhältnis zum verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Da-

tenschutz wahrt und angemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung 

der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht. Dem trägt der 

Verweis auf Art. 21 Abs. 2 Satz 2 der Gesetzesvorlage Rechnung. 
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Da das liechtensteinische Recht – mit Ausnahme des Statistikgesetzes – kein all-

gemeines Gesetz zur Regulierung der Wissenschaft, Forschung oder Statistik 

kennt, wurde mit Abs. 2 in Ergänzung des Abs. 1 eine Bestimmung eingeführt, 

wodurch mit dieser Bestimmung auch die Verwendung von personenbezogenen 

Daten einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu Zwe-

cken der Wissenschaft, Forschung oder Statistik durch Personen erfolgen kann, 

welche sich nicht auf andere Gesetze wie das Statistikgesetz stützen können. 

Für die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche und 

nicht-öffentliche Stellen gilt nach Art. 5 Abs. 1 Bst. b DSGVO eine Weiterverarbei-

tung für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke und für statisti-

sche Zwecke nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken. Da diese 

Zwecke bei der Weiterverarbeitung kompatibel mit dem Zweck der Erstverarbei-

tung sind, kann sich der Verantwortliche als Rechtsgrundlage erneut auf die 

Rechtsgrundlage stützen, die bereits für die Erstverarbeitung galt. 

Dies trifft auch auf die Weiterverarbeitung besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten zu, für die Art. 27 Abs. 1 der Gesetzesvorlage als Ausnahmetatbe-

stand vom Verbot des Art. 9 Abs. 1 DSGVO gilt. Art. 22 und 23 der Gesetzesvorla-

ge finden insoweit keine Anwendung. Entsprechendes gilt für die Übermittlung 

besonderer Kategorien von Daten durch öffentliche Stellen zu wissenschaftlichen 

oder historischen und statistischen Forschungszwecken; Art. 24 der Gesetzesvor-

lage findet insoweit keine Anwendung. 

Abs. 4 Satz 1 schränkt unter Nutzung der Öffnungsklausel des Art. 89 Abs. 2 

DSGVO die Rechte nach Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO ein, indem die Rechte der 

Betroffenen insoweit beschränkt werden, als diese Rechte voraussichtlich die 

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich machen oder 

ernsthaft beinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- 
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oder Statistikzwecke notwendig ist. Diese Einschränkung der Betroffenenrechte 

in Abs. 4 gilt für alle Kategorien personenbezogener Daten. 

Im Sinne des Abs. 4 Satz 1 kann die Verwirklichung des Forschungszwecks in be-

stimmten Einzelfällen ohne Einschränkungen des Auskunftsrechts aus Art. 15 

DSGVO beispielsweise dann unmöglich sein, wenn sie beispielsweise ethisch 

nicht tragbar wäre.  

Darüber hinaus schränkt Abs. 4 Satz 2 das Auskunftsrecht für die Fälle unverhält-

nismässigen Aufwands unter Nutzung der Öffnungsklausel des Art. 23 Abs.1 Bst. i 

DSGVO ein. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein Forschungs-

vorhaben mit besonders grossen Datenmengen arbeitet.  

Abs. 5 regelt die Anonymisierung personenbezogener Daten, sobald diese für 

den Zweck nicht mehr benötigt werden. 

Abs. 6 legt Bestimmungen zur Veröffentlichung von personenbezogenen For-

schungsergebnissen fest. 

Soweit spezialgesetzliche Regelungen zur Datenverarbeitung aus den Spezialge-

setzen anzuwenden sind, gehen sie Art. 27 der Gesetzesvorlage vor. 

Art. 27 entspricht im Kern § 27 der Rezeptionsvorlage, wurde aber wie oben er-

wähnt ergänzt, um den Liechtensteinischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen 

und im Bereich Wissenschaft und Forschung entsprechende Rechtsgrundlagen zu 

schaffen. 

Die LIHK unterstreicht die grosse Bedeutung solcher Bestimmungen für die LIHK-

Mitgliedsunternehmen, die im Bereich der Forschung und Entwicklung von Medi-

zinprodukten tätig sind.  
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Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) bringt vor, dass Erwä-

gungsgrund 159 vorsehe, dass „diese Verordnung auch für die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken gelten sollte“. 

Die Wichtigkeit der Forschung werde in Satz 3 von Erwägungsgrund 159 festge-

legt. Dabei solle dem „Ziel, einen europäischen Raum der Forschung zu schaf-

fen“, Rechnung getragen werden. Die Forschung sei insgesamt sehr wichtig für 

Europa. Damit solle darauf geachtet werden, dass die Forschung und die Vor-

schrift der DSGVO als gleichwertige Ziele anerkannt werden und dass die For-

schung nicht unnötigerweise eingeschränkte werde. Die Einwilligung behalte 

ihren bisher schon sehr wichtigen Stellenwert bei. Neu sei allerdings, dass sie 

nun eine „eindeutige bestätigende Handlung“ voraussetze. Das Vorhandensein 

einer Einwilligung sei neu auch nachzuweisen (Art. 7 Abs. 1 DSGVO). Aufgrund 

von Erwägungsgrund 33 solle es betroffenen Personen erlaubt sein, „ihre Einwil-

ligung für bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung zu geben, wenn dies 

unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaftlichen 

Forschung geschieht.“ Es solle den betroffenen Personen Gelegenheit gegeben 

werden, ihre Einwilligung „nur für bestimmte Forschungsbereiche oder Teile von 

Forschungsprojekten in dem vom verfolgten Zweck zugelassenen Masse zu ertei-

len“. Mit anderen Worten solle im Forschungsbereich ein sogenannter „broad 

consent“ möglich sein. Die sei bisher nur in einem Erwägungsgrund so festgehal-

ten und rechtlich jedoch nicht verpflichtend. Da der „broad consent“ aber im 

Bereich der Forschung wichtig sei, sollte dieser Begriff in die Gesetzesvorlage 

übernommen werden (siehe zum Thema broad consent: Raum in: Ehe-

mann/Selmayr, Datenschutzgrundverordnung, Rn. 26 zu Art. 89). Es sei auch 

festzuhalten, dass es im Forschungsbereich noch sehr wenige Regelungen in 

Liechtenstein gebe. Es solle allgemein überlegt werden, ob nicht nur im Rahmen 

dieser Vorlage Regeln aufgestellt werden, sondern die Schaffung eines For-

schungsgesetzes in Erwägung zu ziehen. Es gebe immerhin verschiedene Länder, 
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in denen die Forschung mit besonders sensiblen Daten gesetzlich geregelt wor-

den sei.  

Darüber hinaus weist die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein darauf 

hin, dass in Art. 25 Abs. 1 (inzwischen Art. 27 Abs. 1) festgehalten werde, dass 

der Verantwortliche angemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung 

der Interessen der betroffenen Personen gemäss Art. 20 Abs. 2 (inzwischen Art. 

21 Abs. 2) vorzusehen habe. Nach der Erläuterung auf S. 60 des Vernehmlas-

sungsberichtes gelte Abs. 1 nur für die Verarbeitung von besonderen Datenkate-

gorien, darunter Gesundheitsangaben. Letztere seien im Rahmen der Arbeiten 

an der UFL zentral, so dass die UFL unter Art. 25 (inzwischen Art. 27) der Geset-

zesvorlage falle. Die Massnahmen gemäss Art. 20 Abs. 2 (inzwischen Art. 21 Abs. 

2) der Gesetzesvorlage seien umfassend und anspruchsvoll. Hier gehe es um ei-

nen Massnahmenkatalog von nicht weniger als zehn Punkten, die aber auch alle-

samt umzusetzen seien. Eine Umsetzung dieser Massnahmen (oder einiger da-

von) werde für viele Unternehmen grosse Herausforderungen darstellen, wenn 

nicht gar unmöglich sein. Unternehmen ohne eine eigene IT-Abteilung seien hier 

überfordert. Deshalb sollen entweder die Pflichten gesenkt oder eine Unterstüt-

zung durch das Land angeboten werden, wie dies umgesetzt werden könne. Dies 

auch im Sinne der Einheitlichkeit der Praxis. Ohne eine entsprechende Anpas-

sung drohe die Gesetzesvorlage in der Praxis zu scheitern. Anstatt den Fokus auf 

technische/organisatorische Massnahmen zu setzen, solle überlegt werden, dass 

das Ergebnis der Interessensabwägung und dessen Begründung nach Art. 25 Abs. 

1 (inzwischen Art. 27 Abs. 1) der Gesetzesvorlage im Sinne der Rechenschafts-

pflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO festgehalten werde. Dazu solle der Daten-

schutzbeauftragte über die Verarbeitung zu unterrichten sein. Damit werde si-

chergestellt, dass er in dieser wichtigen Sache einbezogen und gegenüber den 

Massnahmen eigenes Gewicht bekommen werde. 
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Die Umsetzung eines „broad consent“ war im Rahmen dieser Bestimmung nicht 

möglich, da die DSGVO in dieser Hinsicht keine entsprechende Öffnungsklausel 

vorsieht. Daher kann ein grosszügiges Verständnis der Einwilligung dahingehend, 

dass sie für eine Mehrzahl von Forschungsprojekten erteilt werden können soll 

(vgl. Erwägungsgrund 33 der DSGVO), nicht national spezifiziert werden. Immer-

hin genügt ein öffentliches Interesse, was bei Ergebnissen universitärer Tätigkeit 

(welche ja auch publiziert wird) regelmässig gegeben sein wird. Bezüglich der zu 

treffenden Massnahmen ist anzumerken, dass diese beispielhaft in Art. 21 Abs. 2 

Satz 2 der Gesetzesvorlage aufgeführten Massnahmen nur insofern umzusetzen 

sind, als sie tatsächlich geeignet sind und bis eine angemessene Sicherheit garan-

tiert ist. 

Zu Art. 28 

Mit dieser Bestimmung, welche in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht ent-

halten war, wird eine gesetzliche Grundlage für die Personen-, Familien- und 

Ahnenforschung sowie die Publikation von Ergebnissen aus solcher Forschung, 

beispielsweise in der Form von Familienchroniken und Biografien, geschaffen. 

Damit wird dem in der liechtensteinischen Bevölkerung vorhandenen starken 

Interesse an Ahnenforschung, Ahnentafeln, Familienchroniken und dergleichen 

entsprochen. Zudem wir dem Interesse der personenbezogenen Forschung ent-

sprochen.  

Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten für solche Zwecke ist zulässig, 

wenn sie für den Forschungszweck erforderlich ist. Handelt es sich um besondere 

Kategorien personenbezogener Daten, so tritt neben die Voraussetzung der Er-

forderlichkeit auch noch die Notwendigkeit eines überwiegenden Interesses des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen. Damit wird der erhöhten Sensibilität der 

besonderen Kategorien von Personendaten Rechnung getragen. Das Interesse 

einer betroffenen Person an einem Ausschluss von der Verarbeitung wird immer 
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dann überwiegen, wenn die Verarbeitung Informationen – und insbesondere 

derer Publikation – umfasst, welche eine betroffene Person üblicherweise aus 

Gründen des Ansehens, der Ehre, der Scham und dergleichen geheim zu halten 

wünscht. Schliesslich erfolgt bezüglich der vom Verantwortlichen vorzusehenden 

Massnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen ein Verweis 

auf die einschlägige Norm. 

Art. 28 geht Art. 27 als besondere Bestimmung vor. 

Zu Art. 29 

Art. 29 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 26 geführt wurde 

– regelt die Datenverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-

cke und gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche 

und nicht-öffentliche Stellen. Er bezieht sich sowohl auf öffentliches als auch 

privates Archivgut. Die Bestimmung wurde abweichend von der Vernehmlas-

sungsvorlage analog zu Art. 27 der Gesetzesvorlage ergänzt und wurden die Abs. 

2 und 3 neu eingefügt. Die bisherigen Abs. 2, 3 und 4 haben sich entsprechend zu 

Abs. 4, 5 und 6 verschoben. Zudem hat die Bestimmung geringe legistische An-

passungen erfahren. 

Mit Abs. 1 wird von der Ermächtigung aus Art. 9 Abs. 2 Bst. j DSGVO Gebrauch 

gemacht. Nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO ist die Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten grundsätzlich untersagt. Art. 9 Abs. 2 DSGVO sieht 

Ausnahmen von diesem Verbot vor. Die Ausnahmen gelten teilweise unmittelbar 

aufgrund der DSGVO (beispielsweise die ausdrückliche Einwilligung nach Art. 9 

Abs. 2 Bst. a DSGVO). Mit Art. 29 Abs. 1 wird darüber hinaus auf Basis von Art. 9 

Abs. 2 Bst. j DSGVO im nationalen Recht ein zusätzlicher Ausnahmetatbestand 

für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Ar-

chivzwecke geschaffen. Der Verweis in Abs. 1 auf den Beispielkatalog des Art. 21 

Abs. 2 Satz 2 der Gesetzesvorlage hat nicht zur Folge, dass die Anwendung min-
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destens einer genannten Massnahme bei der Verarbeitung besonderer Katego-

rien von Daten zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken zwingend 

ist. Vielmehr können auch andere angemessene und spezifische Massnahmen 

getroffen werden. 

Abs. 1 gilt nur für die Verarbeitung von Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO 

(besondere Kategorien personenbezogener Daten). Die Verarbeitung von nicht 

unter Art. 9 DSGVO fallenden Daten richtet sich nach Abs. 2. Mit diesem Absatz 

wird eine gesetzliche Ermächtigung geschaffen, so dass sich der Verantwortliche 

nicht nach Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO auf den interpretationsbedürftigen Recht-

fertigungsgrund des berechtigten Interesses berufen muss, sondern eine konkre-

te gesetzliche Grundlage für seinen Archivierungstätigkeit hat. Dies umfasst auch 

gesetzliche Grundlagen in Spezialgesetzen. 

Da das liechtensteinische Recht ausser dem Archivgesetz keinerlei allgemeine 

Bestimmung für Archive kennt, wurde mit Abs. 2 in Ergänzung des Abs. 1 eine 

Bestimmung eingeführt, womit auch die Archivierung von personenbezogenen 

Daten einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch 

Personen erfolgen kann, welche sich nicht auf das Archivgesetz stützen können. 

Gemäss Abs. 3  kann sich der Verantwortliche nach Art. 5 Abs. 1 Bst. b DSGVO 

hinsichtlich der Rechtsgrundlage für die Weiterverarbeitung auf die Rechtsgrund-

lage stützen, die bereits für die Erstverarbeitung galt. Art. 22, 23 und 24 der Ge-

setzesvorlage finden keine Anwendung. Will der Verantwortliche aber besondere 

Kategorien von Daten weiterverarbeiten, ist nicht nur eine Rechtsgrundlage er-

forderlich, sondern auch ein Ausnahmetatbestand vom Verbot nach Art. 9 Abs. 1 

DSGVO. Der Verantwortliche muss dies mithin auch bei der Weiterverarbeitung 

Abs. 1 beachten. 
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In den Abs. 4 bis 6 werden unter Verwendung der Öffnungsklausel des Art. 89 

Abs. 3 DSGVO die Rechte gemäss der Art. 15, 16, 18, 20 und 21 DSGVO einge-

schränkt. Die Ausnahme gemäss Abs. 4 bezieht sich auf sämtliche durch Art. 15 

DSGVO gewährten Rechte, insbesondere auch auf das Recht auf Erhalt einer Ko-

pie. Die Abs. 4 bis 6 gelten für die Verarbeitung sämtlicher personenbezogener 

Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten. 

Zum Archivwesen führen die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, 

Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz 

aus, dass dies ohne Zweifel als eine Aufgabe im öffentlichen Interesse gelte. Der-

zeit werde das Archivwesen der Gemeinden in Art. 21 ff. Archivgesetz65 speziell 

geregelt. Es möge sein, dass das Archivgesetz in Folge der DSGVO anzupassen sei. 

Das Archivwesen der Gemeinden werde auch in Zukunft als eine Aufgabe von 

öffentlichem Interesse zu qualifizieren sein. Damit fielen die Gemeinden unter 

Art. 26 (inzwischen Art. 29) der Gesetzesvorlage. Zu Art. 26 Abs. 1 Satz 2 (inzwi-

schen Art. 29 Abs. 1 Satz 2) der Gesetzesvorlage sei festzuhalten, dass die Ge-

meindearchive personell und auch in Sachen des Fachwissens nicht so ausgestat-

tet seien, dass sie selbständig angemessene und spezifische Massnahmen zur 

Wahrung der Interessen der betroffenen Person gemäss Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

(inzwischen Art. 21 Abs. 2 Satz 2) der Gesetzesvorlage vorsehen könnten. In die-

sem Sinne und auch im Sinne einer landesweit einheitlichen Handhabung der 

Bestimmung werde es unumgänglich sein, dass die Datenschutzstelle zu den 

zehn Punkten von Art. 20 Abs. 2 (inzwischen Art. 21 Abs. 2) der Gesetzesvorlage 

konkrete Richtlinien erlasse. Ohne eine Mitwirkung durch die Datenschutzstelle 

drohe Art. 26 Abs. 1 Satz 2 (inzwischen Art. 29 Abs. 1 Satz 2) der Gesetzesvorlage 

toter Buchstabe zu werden. Anzufügen bleibe, dass in den Gemeinden insbeson-

dere Gesundheitsangaben im Bereich Personal verarbeitet werden. Im Rahmen 

65 LGBl. 1997 Nr. 215, LR 432.1 
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der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten müssten diese dann zum Teil auch ar-

chiviert werden, weshalb die Gemeinden unter Art. 26 (inzwischen Art. 29) der 

Gesetzesvorlage fallen. Nicht vergessen werden dürfe zudem im Bereich Archiv-

wesen die historische Aufgabe der Gemeinden, welche dem Datenschutz nicht 

zum Opfer fallen dürfe, sondern als höheres Interesse zu gewichten sei. 

Die Gemeinden fallen betreffend Archivierung nach wie vor unter das Archivge-

setz. Dieses geht dieser Bestimmung vor. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass in Abs. 3 (inzwi-

schen Abs. 5) genauer zu regeln sei, was mit der Gegendarstellung der betroffe-

nen Person geschehe. 

Die Handhabung ergibt sich aus dem letzten Satz. Sie ist den Archivunterlagen 

beizufügen. 

Zu Art. 30 

Art. 30 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 27 geführt wurde 

– regelt die Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse 

im Fall von Geheimhaltungspflichten. Abweichend von der Vernehmlassungsvor-

lage wurde vor allem Abs. 1 neu gefasst. Mit dieser neuen Fassung soll sicherge-

stellt werden, dass insbesondere die Berufsgeheimnisse der in § 121 StGB ge-

nannten Berufsgruppen den Rechten der betroffenen Person auf Information 

und Auskunft sowie der Pflicht auf Benachrichtigung immer vorgehen. 

Auf der Grundlage der Öffnungsklausel des Art. 23 Abs. 1 Bst. i DSGVO be-

schränkt Abs. 1 gegenüber Geheimnisträgern das Recht auf Information und 

Auskunft weiter. Es greifen bereits nach der DSGVO einzelne Ausnahmen von 

den Betroffenenrechten. So verweist Art. 30 Abs. 1 Bst. a der Gesetzesvorlage 

auf Art. 14 Abs. 5 DSGVO und damit u.a. auch auf Art. 14 Abs. 5 Bst. d DSGVO. 
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Eine Berufsgeheimnispflicht im Sinne dieser Vorschrift ist insbesondere Art. 14 

BankG. 

Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 sieht eine Ausnahme der nach Art. 14 Abs. 1 bis 4 DSGVO gel-

tenden Informationspflicht vor, soweit ansonsten Informationen, die einer ge-

setzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen (gesetzlich vorgesehene Berufsge-

heimnisse), offenbart werden müssten. Nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 werden solche 

Geheimhaltungspflichten auch geschützt und das Recht auf Information einge-

schränkt, wenn keine gesetzliche Grundlage vorliegt, aber Informationen ihrem 

Wesen nach geheimhaltungspflichtig sind. In diesem Fall hat allerdings eine Inte-

ressensabwägung stattzufinden. 

Art. 1 Bst. b Ziff. 1 beschränkt das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 

nach Art. 15 DSGVO, soweit durch die Auskunft Informationen offenbart würden, 

die einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht (beispielsweise gesetzlich vorgese-

hener Berufsgeheimnisse) unterliegen. Nach Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 werden solche 

Geheimhaltungspflichten auch geschützt und das Auskunftsrecht eingeschränkt, 

wenn keine gesetzliche Grundlage vorliegt, aber Informationen ihrem Wesen 

nach geheimhaltungspflichtig sind. In diesem Fall hat allerdings eine Interessens-

abwägung stattzufinden. 

Abs. 1 Bst. c Ziff. 1 sieht vor, dass die Pflicht zur Benachrichtigung nach Art. 34 

DSGVO nicht besteht, soweit durch die Benachrichtigung Informationen offen-

bart würden, die einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht (gesetzlich vorgese-

hener Berufsgeheimnisse) unterliegen. Nach Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 werden solche 

Geheimhaltungspflichten auch geschützt und die Pflicht zur Benachrichtigung 

eingeschränkt, wenn keine gesetzliche Grundlage vorliegt, aber Informationen 

ihrem Wesen nach geheimhaltungspflichtig sind. In diesem Fall hat allerdings 

eine Interessensabwägung stattzufinden. Die betroffene Person ist nach Art. 34 

DSGVO zu benachrichtigen, wenn die Interessen der betroffenen Person, insbe-
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sondere unter Berücksichtigung drohender Schäden, gegenüber dem Geheimhal-

tungsinteresse überwiegen. 

Abs. 2 dient dem Schutz der ungehinderten Kommunikation zwischen Mandant 

und Berufsgeheimnisträger. Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 

werden oftmals nicht (nur) mit der Verfolgung von Rechtsansprüchen (vgl. hierzu 

Art. 32 Abs. 1 Bst. d der Gesetzesvorlage), sondern mit vielfältigen Beratungs-

dienstleistungen (Steuerberatung, Begleitung von Unternehmenstransaktionen, 

Gutachter- und Sachverständigentätigkeit etc.) beauftragt. Es widerspräche dem 

besonderen Schutz des Mandatsverhältnisses, wenn der Mandant in jedem Fall 

sämtliche durch die Datenübermittlung an den Berufsgeheimnisträger betroffe-

nen Personen über die Zwecke der Datenübermittlung, die Identität der beauf-

tragten Berufsgeheimnisträger etc. informieren müsste. Durch die in Abs. 2 letz-

ter Halbsatz eingefügte Abwägungsklausel wird den Rechten der Betroffenen 

angemessen Rechnung getragen. Die Einschränkung der Informationspflicht be-

ruht auf der Öffnungsklausel des Art. 23 Abs. 1 Bst. i DSGVO. Im Gesetz wird 

nicht weiter konkretisiert, in welchen Fällen das Interesse des Betroffenen an der 

Informationserteilung überwiegen soll. Angesichts der umfassenden Schutzwür-

digkeit der Vertraulichkeit des Mandatsverhältnisses, das wiederum durch die 

berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht des Geheimnisträgers gewährleistet 

wird, ist davon auszugehen, dass solche Fälle praktisch nicht vorkommen. Nur so 

kann das Vertrauen der Bürger in das Mandatsverhältnis geschützt werden, wo-

rauf die Regelung des Abs. 2 abzielt. 

Abs. 3 Satz 1 macht von der Öffnungsklausel des Art. 90 DSGVO Gebrauch, ihr 

entspricht Erwägungsgrund 164 DSGVO. Nach Art. 58 Abs. 1 Bst. e und f DSGVO 

haben die Aufsichtsbehörden die Befugnis, vom Verantwortlichen und vom Auf-

tragsverarbeiter zu allen für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen perso-

nenbezogenen Daten und Informationen sowie zu den Geschäftsräumen, ein-
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schliesslich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, Zugang zu erhalten. 

Art. 90 Abs. 1 DSGVO eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Befugnis-

se der Aufsichtsbehörden im Sinne des Art. 58 Abs. 1 Bst. e und f DSGVO gegen-

über Geheimnisträgern zu regeln. Mit Abs. 3 Satz 1 wird diese Möglichkeit insbe-

sondere dergestalt umgesetzt, dass eine Aufsichtsbehörde entgegen Art. 58 

Abs. 1 Bst. e DSGVO dann keinen Zugang zu Daten und Informationen hat, inso-

fern dadurch die Geheimhaltungspflicht verletzt würde. Ohne eine Einschrän-

kung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden käme es zu einer Kollision mit Pflich-

ten des Geheimnisträgers. Gerade bei den freien Berufen schützt die berufs-

rechtliche Schweigepflicht das Vertrauen des Mandanten und der Öffentlichkeit 

in den Berufsstand. Das Mandatsverhältnis soll nicht mit Unsicherheiten hinsicht-

lich seiner Vertraulichkeit belastet sein.  

Abs. 3 Satz 2 weitet die Geheimhaltungspflicht auf die Aufsichtsbehörde aus. 

Berufsgeheimnisträger bedienen sich vermehrt externer IT-Dienstleister und 

verpflichten diese als Auftragsverarbeiter vertraglich zur Verschwiegenheit. Um 

zu vermeiden, dass die Auftragsverarbeiter vertragsbrüchig werden, wenn sie die 

ihnen anvertrauten Daten gegenüber der Aufsichtsbehörde offenlegen müssten, 

umfasst Abs. 3 auch den Auftragsverarbeiter. 

Art. 30 entspricht § 29 der Rezeptionsvorlage, wurde allerdings hinsichtlich Abs. 

1 (Berufsgeheimnisse) an Liechtensteinische Bedürfnisse angepasst und klarer 

gefasst. 

Die Datenschutzstelle merkt an, dass Art. 30 Abs. 1 der Gesetzesvorlage auf der 

Grundlage der Öffnungsklausel in Art. 23 Abs. 1 Bst. i DSGVO gegenüber Ge-

heimnisträgern das Recht auf Informationen und Auskunft beschränke. Es sei an 

dieser Stelle und auch bezogen auf Art. 90 DSGVO festzuhalten, dass entspre-

chende gesetzliche Geheimhaltungspflichten insofern gewahrt würden, als es der 

Datenschutzstelle bei allfälligen Prüfungen nur um die Sichtung der jeweiligen 
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Verarbeitungsprozesse und nicht um die Überprüfung von Inhalten gehe. Dem-

gemäss würden auch künftig keine Geheimhaltungspflichten beeinträchtigt wer-

den. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte merken an, dass gemäss den Erläuterungen zu 

Art. 27 (inzwischen Art. 30) der Gesetzesvorlage Satz 2 des Art. 27 (inzwischen 

Art. 30 Abs. 1 Bst. b) die Rechte eines Betroffenen auf Information auch für die-

jenigen Fälle beschränke, in denen Informationen nach einer Rechtsvorschrift 

geheim gehalten werden müssen. Das liechtensteinische PGR enthalte Regelun-

gen, welche die Informationspflicht eines Rechtsträgers bzw. Auskunftsrechte 

von Personen gegenüber Rechtsträgern beschränke. In keinem Fall sollten daten-

schutzrechtliche Auskunftsrechte dazu eingesetzt werden können, um Beschrän-

kungen von Auskunftsrechten gegenüber juristischen Personen gemäss PGR zu 

umgehen. In den Erläuterungen zu Art. 27 Abs. 1 (inzwischen Art. 30) solle daher 

ausgeführt werden, dass das Auskunftsrecht der betroffenen Person beschränkt 

sei, sofern gemäss einer Rechtsvorschrift des PGR Informationen nicht erteilt 

werden müssen. 

Die Formulierung der „Rechtsvorschrift“ wurde abweichend von der Vernehmlas-

sungsvorlage auf „gesetzliche Geheimhaltungspflicht“ angepasst. Diese umfasst 

auch entsprechende Rechtsvorschriften im PGR.  

Zudem solle in den Erläuterungen zu Art. 27 (inzwischen Art. 30) zum Zwecke der 

Klarstellung ausgeführt werden, dass bezüglich personenbezogener Daten, wel-

che durch eine juristische Person verarbeitet werden, die juristische Person 

selbst und nicht deren Organe als Verantwortlicher im Sinne des DSG gelte. Das-

selbe gelte für Rechtsträger, welche durch einen Treuhänder verwaltet werden: 

Als Verantwortlicher der von der juristischen Person erhobenen personenbezo-

genen Daten gelte die juristische Person selbst und nicht der sie verwaltende 

Treuhänder. Ein Treuhänder gelte hingegen als Verantwortlicher bezüglich der 
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von ihm zur Erfüllung seiner Verpflichtung gemäss SPG erhobenen Daten. Diese 

Daten wiederum unterlägen dem Berufsgeheimnis des Treuhänders. 

Diesbezüglich ist auf die von der DSGVO vorgegebene Begrifflichkeit des „Ver-

antwortlichen“ nach Art. 4 Ziff. 7 DSGVO zu verweisen. Demnach gilt als Verant-

wortlicher „die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Von dieser Defini-

tion kann nicht abgewichen werden und diese sieht durchaus auch juristische 

Personen als Verantwortliche vor. Da eine Beurteilung aber im Einzelfall erfolgen 

muss, kann keine allgemeine Auslegeordnung an dieser Stelle erfolgen. 

Der Liechtensteinische Bankenverband weist darauf hin, dass die in Art. 27 (in-

zwischen Art. 30) der Gesetzesvorlage als Generalklausel im Hinblick auf Art. 14, 

15 und 34 DSGVO formulierten ergänzenden Ausnahmen kaum verständlich sei-

en und daher versucht werden sollte, eine Vereinfachung herbeizuführen. Dies 

könne allenfalls derart geschehen, dass entweder Art. 27 Abs. 1 (inzwischen Art. 

30 Abs. 1) der Gesetzesvorlage dahingehend zusammengefasst werde, dass we-

der eine Pflicht zur Information noch ein Recht auf Auskunft und auch keine Be-

nachrichtigungspflicht bestehe, weil immer Daten Betroffen seien, die aufgrund 

Rechtsvorschriften oder entgegenstehender überwiegender Interessen Dritter 

geheim zu halten seien, oder Art. 27 (inzwischen Art. 30) der Gesetzesvorlage 

gestrichen und die Ausnahmen bei den entsprechenden Artikeln Informations-

pflicht, Auskunftsrecht etc. aufgenommen werde (Zuordnung der entsprechen-

den Absätze des Art. 27 (inzwischen Art. 30) der Gesetzesvorlage zu den Art. 29 

bis 31 (inzwischen Art. 32 bis 34) der Gesetzesvorlage.) 

Darüber hinaus bringt der Liechtensteinische Bankenverband vor, dass die vorge-

schlagenen Art. 27 ff. (inzwischen Art. 30 ff.) der Gesetzesvorlage nicht hinrei-

chend die speziellen Konstellationen der gesetzlichen Informationsverbote re-
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flektieren. Die Einschränkung der Betroffenenrechte durch Ausschluss der Infor-

mationspflicht und des Auskunftsrechts bzw. der Benachrichtigungspflicht, so-

fern diese einen gesetzlichen Verstoss bedeuten würde, ergebe sich grundsätz-

lich bereits aus den entsprechenden Spezialgesetzen. 

Diesen Anliegen wurde durch die Neufassung des Abs. 1 und durch die entspre-

chenden Erläuterungen dazu Rechnung getragen. 

Neben dem Bankengeheimnis in Art. 14 BankG seinen im Finanzbereich hinsicht-

lich Art. 13, 14 und 15 DSGVO insbesondere auch sorgfaltspflichtrechtliche Ver-

pflichtungen sowie Meldeverpflichtungen an Aufsichtsbehörden, sonstige zu-

ständige Behörden bzw. die Einlagensicherung relevant. Die gesetzlichen Infor-

mationsverbote als solche würden nicht ausschliesslich der Verhütung, Ermitt-

lung oder Aufdeckung von Straftaten dienen, so dass sie nicht zwingend von Art. 

23 Abs. 1 Bst. d DSGVO erfasst seien. Der bisherige Vorschlag zu Art. 27 Abs. 1 

Satz 1 (inzwischen Art. 30 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvorlage gehe nicht weit ge-

nug. Dieser enthalte hinsichtlich der Informationspflicht nach Art. 14 Abs. 1 bis 

Abs. 4 DSGVO entsprechend der Rezeptionsvorlage und (fälschlicherweise) unter 

Verweis auf Art. 14 Abs. 5 Bst. d DSGVO keine Einschränkung für Daten, die nach 

Rechtsvorschrift geheim zu halten seien. Da es sich bei Daten, die ihrem Wesen 

nach geheim zu halten seien, um eine unbestimmte Norm handle und Daten, die 

aufgrund eines „überwiegenden öffentlichen Interesses“ geheim zu halten seien, 

nicht explizit geregelt würden, fehle es an der Rechtssicherheit im Finanzbereich 

für den Ausschluss der Informationspflicht nach Art. 14 DSGVO bzw. die Be-

schränkung des Auskunftsrechts nach Art. 15 DSGVO im Falle von gesetzlichen 

Informationsverboten oder anderen vergleichbaren Beschränkungen. 

Die fehlenden gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen wurden im Rahmen 

der neuen Gestaltung des Abs. 1 ergänzt und die Anmerkung damit entsprechend 

berücksichtigt.  
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Die Liechtensteinische Treuhandkammer erachtet den gesetzlich verankerten 

Schutz des Berufsgeheimnisses (vgl. Art. 21 des Treuhändergesetzes (TrHG)66) im 

Zusammenspiel mit den bestehenden stiftungs-, trust- und gesellschaftsrechtli-

chen Regelungen zum Auskunfts- und Informationsrecht als regelungsbedürftig 

in Bezug auf die Abgrenzung zu den Rechten der Betroffenen bzw. den Pflichten 

der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter gemäss der DSGVO (v.a Informa-

tions-, Auskunfts-, Berechtigungs- und Löschungspflichten). Aus Sicht der Liech-

tensteinischen Treuhandkammer bestehe zwar zweifellos ein Anwendungsvor-

rang der spezialgesetzlichen Regelungen im Verhältnis zur DSGVO bzw. zum DSG. 

Jedoch sei es auf Grund der bisher vorliegenden Informationen und der bekann-

ten Judikatur (StGH 2011/11) und der Abhandlung in LJZ 3/13 vorteilhaft, den 

Anwendungsvorrang durch eine Regelung der Datenverarbeitung in den jeweili-

gen Spezialgesetzen oder durch eine Verweisnorm im DSG ausdrücklich zu nor-

mieren. Es sollten in den Erläuterungen auf jeden Fall klarstellende Ausführun-

gen aufgenommen werden. Im Vernehmlassungsbericht erscheine diese Thema-

tik noch nicht ausreichend berücksichtigt. Es werde deshalb ersucht, diese The-

matik einer vertieften Prüfung zu unterziehen und die erforderlichen gesetzge-

berischen Schritte zu setzen. 

Durch die neue Fassung des Abs. 1 und die Ergänzung der Erläuterungen wird 

klargestellt, dass Berufsgeheimnisse besonders geschützt werden und der DSGVO 

vorgehen. Es ist damit klar definiert, dass in Spezialgesetzen enthaltene gesetzli-

che Geheimhaltungspflichten die Information, Auskunft und Benachrichtigung 

einschränken. 

Des Weiteren stelle die Regelung des Art. 27 Abs. 3 (inzwischen Art. 30 Abs. 3) 

der Gesetzvorlage keine ausreichende Absicherung des Berufsgeheimnisses dar. 

66 LGBl. 2013 Nr. 421, LR 173.520 
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Insbesondere sei die Regelung vollkommen unbestimmt und provoziere daher 

geradezu Kontroversen über die Kontrollbefugnis. Die Kontrollprivilegierung be-

stehe nur, „soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem Verstoss gegen 

die Geheimhaltungspflichten dieser Person führen würde“. Es bleibe aber völlig 

im Dunkeln, wann die Offenlegung von Unterlagen etc. zu keinem Verstoss gegen 

die Geheimhaltungspflichten führen würde. 

Es ist vernünftigerweise kaum möglich, jede einzelne Aufsichtstätigkeit auf jede 

individuelle Aufsichtssituation hin zu regeln. Dies mag für den Rechtsunterworfe-

nen zwar wünschenswert erscheinen, würde aber zu äusserst umfangreichen Ge-

setzen führen, welche wiederum für den Rechtsunterworfenen allein wegen ihres 

Umfangs unleserlich wären. Es bleibt daher nur die generell abstrakte Umschrei-

bung. Die Erläuterungen wurden deshalb ergänzt und können auch im Zusam-

menhang mit der Stellungnahme der Datenschutzstelle zu diesem Artikel gelesen 

werden. Bezüglich einer näheren Auslegung kann zudem auf die Literatur und 

Rechtsprechung im Herkunftsland der Rezeptionsvorlage verwiesen werden. 

Im Zusammenhang mit der Informationspflicht weist die Treuhandkammer da-

rauf hin, dass aufgrund der Öffnungsklausel in Art. 23 Bst. g DSGVO die Möglich-

keit bestehe, die Informationspflicht zu beschränken, sofern dies notwendig sei, 

um die Verhütung und Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstössen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe sicherzustellen. Um 

den Ablauf von ordentlichen Disziplinarverfahren gewährleisten zu können, wer-

de es für notwendig erachtet, eine entsprechende Beschränkung der Informati-

onspflicht aufzunehmen. Eine solche Beschränkung fehle bis jetzt. 

Hierzu ist auszuführen, dass Art. 50 TrHG in Disziplinarverfahren als „ergänzende 

Verfahrensbestimmungen“ vorsieht, dass – sofern das Treuhändergesetz nichts 

anders bestimmt und die Anwendung der Bestimmungen der Strafprozessord-

nung mit den Grundsätzen und Eigenheiten des Disziplinarverfahrens vereinbar 
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ist – die Bestimmungen der Strafprozessordnung auf das Disziplinarverfahren 

sinngemäss Anwendung finden. Die StPO verweist aber ihrerseits wieder auf das 

Datenschutzgesetz (siehe Gesetzesvorlage zur Abänderung der Strafprozessord-

nung), insbesondere auf die Bestimmungen nach 45 ff. der Gesetzesvorlage, wo 

sich auch Bestimmungen über die Einschränkung von Information, Auskunft und 

Benachrichtigung finden. Die Vorlage trägt damit dem Anliegen Rechnung. 

Die Liechtensteinische Treuhandkammer begrüsst die Beschränkung der Infor-

mationspflicht bei der Weiterverarbeitung von Daten durch Berufsgeheimnisträ-

ger. Allerdings werde in der Gesetzesvorlage die Beschränkung insofern wieder 

abgeschwächt, als eine Informationspflicht bestehen solle, sofern das „Interesse 

der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt“. Um Konflikte 

im Zusammenhang mit dieser Gegenausnahme zu vermeiden, sollten zumindest 

Kriterien eingeführt werden, wann das Interesse der betroffenen Person an der 

Informationserteilung überwiege. Darüber hinaus werde in den Erläuterungen zu 

Art. 27 Abs. 2 (inzwischen Art. 30 Abs. 2) der Gesetzesvorlage auf Wirtschaftsprü-

fer und Rechtsanwälte verwiesen, auf welche die Regelung offensichtlich ausge-

richtet sei. Es werde darauf hingewiesen, dass die ungehinderte Kommunikation 

zwischen Kunden und Treuhändern ebenfalls sehr wichtig sei. Es werde daher 

angeregt, in den Erläuterungen auch die Treuhänder in die Liste der betroffenen 

Berufsgeheimnisträger mit einzubeziehen. 

Hierzu ist auf die vorstehenden Ausführungen betreffend die Anpassung des Ge-

setzestextes bezüglich gesetzlicher Geheimhaltungspflichten zu verweisen. Dem 

Anliegen, auch die Treuhänder neben den Wirtschaftsprüfern in die beispielhafte 

Aufzählung der Berufsgeheimnisträger aufzunehmen, wurde entsprochen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer führt aus, dass Abs. 2 genauer zu 

formulieren sei, da derzeit nicht klar sei, wer alles Berufsgeheimnisträger sei und 
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wer beurteile, dass das Interesse der betroffenen Person an der Informationser-

teilung überwiege. 

Eine Definition des Berufsgeheimnisträgers ist im liechtensteinischen Recht hin-

reichend gegeben. So ergibt sich eine solche beispielsweise aus § 121 StGB zur 

Strafbarkeit der Verletzung von Berufsgeheimnissen. Die Überwachung des kor-

rekten Vollzuges des DSG – und damit die Beurteilung, ob die Interessen der be-

troffenen Person korrekt berücksichtigt wurden – liegt in den Händen der Daten-

schutzstelle. 

Zu Art. 31 

Art. 31 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 28 geführt wurde 

– regelt den Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring und Bonitätsauskünften. 

Die Bestimmung hat in Abweichung zur Vernehmlassungsvorlage nur geringe 

legistische Anpassungen erfahren. 

Die Bestimmung zu Auskunfteien (Unternehmen, die gewerbsmässig Auskünfte 

über private oder geschäftliche Verhältnisse anderer, besonders über deren Kre-

ditwürdigkeit, erteilen) und Scoring (auf dem Scoringmodell basierende Überprü-

fung der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens oder einer Privatperson) dient 

dem Schutz des Wirtschaftsverkehrs. Ihr kommt für Betroffene wie auch für die 

Wirtschaft eine überragende Bedeutung zu. Verbraucher vor Überschuldung zu 

schützen, liegt sowohl im Interesse der Verbraucher als auch der Wirtschaft. Die 

Ermittlung der Kreditwürdigkeit und die Erteilung von Bonitätsauskünften bilden 

das Fundament des Kreditwesens und damit der Funktionsfähigkeit der Wirt-

schaft. 

Die Regelung legt fest und konkretisiert, welche Voraussetzungen ein von einer 

Auskunftei ermittelter Score-Wert im Hinblick auf so genannte Negativ-

Merkmale erfüllen muss, damit er im Wirtschaftsverkehr verwendet werden 
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darf. Die Kriterien begrenzen die Zulässigkeit der Ermittlung von Score-Werten in 

bestimmten Fällen und schaffen so einen angemessenen Ausgleich der wider-

streitenden Interessen, beispielsweise dadurch, dass Auskunfteien offene Forde-

rungen nur dann gemeldet werden dürfen und dort verarbeitet werden können, 

wenn sie unbestritten oder tituliert sind. Die Bestimmung lässt die Vorschriften 

des allgemeinen Datenschutzrechts über die Zulässigkeit der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten unberührt. Dies betrifft etwa unter anderem auch die 

Übermittlung und Verwendung für die Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswer-

ten von personenbezogenen Daten über die Begründung, ordnungsgemässe 

Durchführung und Beendigung eines Vertragsverhältnisses eines Geschäfts mit 

finanziellem Ausfallrisiko (Positivdaten). 

Insoweit wird für alle Beteiligten Sicherheit in der Weise geschaffen, dass Sco-

ringverfahren und Kreditinformationssysteme mit der Meldung von Positiv- und 

Negativdaten, die beispielsweise durch Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsun-

ternehmen, Zahlungsinstitute, Telekommunikations-, Handels-, Energieversor-

gungs- und Versicherungsunternehmen oder Leasinggesellschaften erfolgt, prin-

zipiell weiter zulässig bleiben. 

Art. 31 entspricht § 31 der Rezeptionsvorlage. 

Der Liechtensteinische Versicherungsverband begrüsst Art. 28 (inzwischen Art. 

31) allgemein. Die DSGVO sehe zwar nichts zu Scoring vor und damit auch keine 

Verpflichtung einer nationalen Regelung. Scoring sei aber für Versicherungen 

wichtig, so dass mit Art. 28 Rechtssicherheit geschaffen werde. Der Liechtenstei-

nische Versicherungsverband gehe davon aus, dass Art. 28 als eine konkrete Be-

stimmung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. b oder f DSGVO zu interpretieren sei. 

Dies bedeute eine grundsätzliche Befugnis zur Datenverarbeitung im Rahmen 

von Scoring. Der Hinweis in Art. 28 Abs. 1 Ziff. 1 (inzwischen Art. 31 Abs. 1 Bst. a) 
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zur Einhaltung des Datenschutzrechts sei nicht so zu verstehen, dass eine Einwil-

ligung nötig sein werde. Für die Einwilligung bleibe somit kein Raum.  

Den Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass Art. 31 die weiteren Bedingungen 

für die Zulässigkeit eines Scoring regelt. Art. 31 stellt keine eigenständige gesetz-

liche Grundlage für eine Datenverarbeitung dar. Dies wird schon aus Abs. 1 Bst. a 

klar, wonach „die Vorschriften des Datenschutzes einzuhalten“ sind. Für die Erhe-

bung der Daten, welche nach dieser Bestimmung durch eine Versicherung für ein 

Scoring verwendet werden sollen, ist also ein Rechtfertigungsgrund nach Art. 6 

DSGVO nötig (Beispielsweise: Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung oder Ein-

willigung der betroffenen Person). Erst wenn dies erfüllt ist, kommt Art. 31 in Be-

tracht. 

Kapitel II – Abschnitt B. Rechte der betroffenen Person 5.1.9

Zu Art. 32 bis 37 – Rechte der betroffenen Person 

Art. 23 DSGVO sieht vor, dass die Rechte und Pflichten gemäss den Art. 12 bis 22 

und Art. 34 sowie die in Art. 5 DSGVO geregelten Grundsätze für die Verarbei-

tung personenbezogener Daten, sofern deren Bestimmungen den in den Art. 12 

bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, durch nationale oder 

EWR-Rechtsvorschriften beschränkt werden können. Die Beschränkung muss 

allerdings den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achten und 

eine notwendige und verhältnismässige Massnahme darstellen, um die in Art. 23 

Abs. 1 Bst. a bis j DSGVO aufgezählten Ziele sicherzustellen. 

Art. 23 DSGVO verlangt deshalb besondere Massnahmen zum Schutz der Grund-

rechte und Grundfreiheiten der von der Beschränkung betroffenen Person. Vor 

allem muss gemäss Art. 23 Abs. 2 DSGVO jede Gesetzgebungsmassnahme „gege-
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benenfalls spezifische Vorschriften“ zumindest in Bezug auf die in Art. 23 Abs. 2 

Bst. a bis h DSGVO aufgezählten Massnahmen67 enthalten. 

Die gesetzlich vorgenommenen Einschränkungen der Betroffenenrechte und 

Pflichten des Verantwortlichen und Auftragsverarbeiters ergänzen die in der 

DSGVO unmittelbar vorgesehenen Ausnahmen. 

Die Beschränkungen der Betroffenenrechte in diesem Abschnitt finden auch An-

wendung auf die in Art. 89 DSGVO geregelte Verarbeitung zu im öffentlichen 

Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen For-

schungszwecken und zu statistischen Zwecken. Zwar bestimmt Art. 89 Abs. 2 und 

3 DSGVO, dass bei einer Verarbeitung zu den dort genannten Forschungs- und 

statistischen Zwecken Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten 

gemäss der Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO sowie bei der Verarbeitung zu im öf-

fentlichen Interesse liegenden Archivzwecken zusätzlich Ausnahmen von den 

Rechten nach Art. 19 und 20 DSGVO vorsehen können. Dies aber nur insofern, als 

diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmög-

lich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfül-

lung dieser Zwecke notwendig sind. Eine Beschränkung der Betroffenenrechte 

muss jedoch nicht nur nach Art. 89 Abs. 2 und 3 DSGVO, sondern auch nach Art. 

23 DSGVO möglich sein, da die Verarbeitung zu den in Art. 89 DSGVO genannten 

Zwecken andernfalls gegenüber sonstigen Verarbeitungen schlechter gestellt 

wäre (was dem Konzept der DSGVO, welche die Verarbeitung zu Archiv-, For-

schungs- und Statistikzwecken mit der Sonderreglung in Kapitel IX DSGVO privi-

legieren wollte, entgegenlaufen würde). 

67 Zwecke der Verarbeitung, Kategorien personenbezogener Daten, Umfang der Beschränkungen, Garan-
tien gegen Missbrauch, unrechtmässigen Zugang oder unrechtmässige Übermittlung, Angaben zum Ver-
antwortlichen, Speicherfristen, Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und das 
Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung. 
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Zu Art. 32 

Art. 32 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 29 geführt wurde 

– regelt die Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung von perso-

nenbezogenen Daten bei der betroffenen Person. Die Bestimmung hat abwei-

chend von der Vernehmlassungsvorlage nur geringe legistische Anpassungen 

erfahren. Art. 32 entspricht § 32 der Rezeptionsvorlage. 

Die in Abs. 1 vorgesehene Beschränkung der Informationspflicht gilt nur für die in 

Art. 13 Abs. 3 DSGVO vorgesehene Fallgruppe, dass der Verantwortliche beab-

sichtigt, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverar-

beiten als den, für den die Daten bei der betroffenen Person erhoben wurden. 

Die Informationspflicht aus Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO wird demgegenüber 

nicht beschränkt. 

In dieser Konstellation besteht im Gegensatz zu der in Art. 13 Abs. 1 und 2 DSG-

VO vorgesehenen Informationspflicht zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten 

typischerweise kein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Verantwortlichen und 

der betroffenen Person. In diesen Fällen kann sich die Information der betroffe-

nen Person als unverhältnismässig erweisen.  

Abs. 1 Bst. a sieht daher eine Ausnahme von der Informationspflicht nach Art. 13 

Abs. 3 DSGVO vor, wenn die Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten 

betroffen ist, bei der sich der Verantwortliche durch die Weiterverarbeitung un-

mittelbar an die betroffene Person wendet, der Zweck mit dem ursprünglichen 

Erhebungszweck vereinbar ist und die Kommunikation nicht in digitaler Form 

erfolgt. Zudem muss das Interesse der betroffenen Person an der Informations-

erteilung als gering anzusehen sein. 
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Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellt sich die Frage, was in diesem 

Zusammenhang „in digitaler Form“ heisse, ob dies auch Telefax, Telefon etc. in-

kludiere. 

Hierzu kann auf die Lehre und Rechtsprechung aus dem Herkunftsland der Rezep-

tionsvorlage verwiesen werden: Die Bestimmung des Abs. 1 Bst. a setzt Tatbe-

standlich voraus, dass die Weiterverarbeitung analog gespeicherte Daten betrifft. 

Der Begriff „analog“ ist im Datenschutzrecht nicht etabliert. Er wird als Gegen-

satz zu „digital“ verwendet und dürfte damit nach dem geläufigen technischen 

Verständnis als eine stufenlose, also theoretisch unendlich genaue, Speicherung 

zu verstehen sein. Vereinfacht könnte sich als analoge Speicherung auch die 

nicht-elektronische Speicherung von Daten verstehen lassen. Es ist dagegen nicht 

davon auszugehen, dass die analoge Speicherung von Daten eine automatisierte 

Verarbeitung (vgl. Art. 2 Abs. 1 DSGVO) ausschliesst. Dass der Verantwortliche 

sich durch die Weiterverarbeitung nicht in digitaler Form unmittelbar an die be-

troffene Person wendet, dürfte typischerweise bedeuten, dass er diese per Brief-

post kontaktiert.68

Die Bst. b und c des Abs. 1 enthalten speziell für öffentliche Stellen geltende Ein-

schränkungen der Informationspflicht, wenn die Erteilung der Information über 

die beabsichtigte Weiterverarbeitung die ordnungsgemässe Erfüllung der in der 

Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben gefährden (Bst. b) oder 

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des 

Landes Nachteile bereiten würde (Bst. c). Einschränkende Voraussetzung ist in 

beiden Fällen, dass die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung 

der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

68 Vgl.: Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 2. Aufl., 
2018, C.H.Beck, München, § 32 BDSG Rn. 6. 
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Bst. d sieht eine Einschränkung zur Sicherstellung der Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche vor (Art. 23 Abs. 1 Bst. j DSGVO). 

Bst. e schützt die vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen 

(Art. 23 Abs. 1 Bst. e DSGVO). Erfasst sind beispielsweise Fallgruppen, in denen 

die Information der betroffenen Person über die Weiterverarbeitung zu einer 

Vereitelung oder ernsthaften Beeinträchtigung des – legitimen – Verarbeitungs-

zwecks führen würde, etwa wenn die zuständige Strafverfolgungsbehörde über 

den Verdacht einer Straftat informiert werden soll. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass diese Einschränkung auch 

im Hinblick auf gesetzliche Informationsverbote für den Finanzdienstleistungsbe-

reich von Bedeutung sei. Es werde deshalb vorgeschlagen, in den Erläuterungen 

ergänzend sonstige aufsichtsrechtliche oder gesetzliche Meldepflichten aufzu-

nehmen, denen der Verantwortliche unterliege, beispielsweise transaktionsbe-

zogene Meldepflichten nach BankG sowie sonstige Meldepflichten nach BankG, 

FMAG, AIA-Gesetz, FATCA-Gesetz u.a. Entweder seien diese ebenfalls unter den 

Ausnahmetatbestand des Art. 29 Abs. 1 Ziff. 5 (inzwischen Art. 32 Abs. 1 Bst. e) 

der Gesetzesvorlage zu subsumieren oder es bedürfe einer Klarstellung in den 

entsprechenden Spezialgesetzen. 

Hierzu ist auszuführen, dass Art. 14 DSGVO in Abs. 5 Bst. c (keine Information, 

wenn die Erlangung oder Offenlegung durch nationale Bestimmungen ausdrück-

lich vorgesehen ist) und Bst. d (keine Information, wenn personenbezogenen Da-

ten nach nationalem Recht dem Berufsgeheimnis oder satzungsmässigen Ge-

heimhaltungspflichten unterliegen) mit der damit vorgesehenen Öffnungsklausel 

die Möglichkeit spezifischerer Bestimmungen ermöglichen. Soweit solche gesetz-

lichen Bestimmungen im liechtensteinischen Recht bereits existieren, sind sie als 

lex specialis gegenüber dieser Bestimmung zu sehen. Eine Information kann ge-
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mäss Art. 14 Abs. 5 Bst. c DSGVO allein schon dann entfallen, wenn die Erlangung 

der Daten durch ein solches Spezialgesetz vorgegeben ist. 

Weiterhin bringt der Liechtensteinische Bankenverband vor, dass die allgemei-

nen Erfüllungen, u.a. die gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäschereipräven-

tion, mit der Einschränkung von Betroffenenrechten einhergehen können. Das 

geltenden Sorgfaltspflichtrecht erlaube in Art. 9 ff SPG i.V.m. Art. 21 f. SPV die 

Nutzung informatikgeschützter Systeme und automatisierter Vorgänge zur risi-

kobasierten Überwachung von Geschäftsbeziehungen und anderer Risiko-

Management-Systeme. Art. 20a SPG regle die Grundsätze des Datenschutzes und 

der Zweckbindung. Art. 20a SPG sei jedoch insoweit zu ergänzen, dass die infor-

matikgeschützten Datenerhebungen und -verarbeitungen im Rahmen der Geld-

wäschereibekämpfung die Voraussetzungen einer Verarbeitung auf gesetzlicher 

Grundlage im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Bst. c DSGVO erfülle und damit eine Ein-

schränkung allfälliger Betroffenenrechte nach Art. 23 DSGVO einhergehen kön-

ne. Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf Art. 6 Abs. 3 Satz 4 DSGVO, der 

vorschreibe, dass bei allen Verarbeitungen nach Art. 6 Abs. 1 Bst. c DSGVO ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgt werden müsse, sowie im Hinblick 

auf Art. 35 Abs. 10 DSGVO, der eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei Daten-

verarbeitung auf gesetzlicher Grundlage im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. c DSGVO 

entbehrlich mache. Diese Konkretisierung könne entweder über das Spezialge-

setz oder die ergänzende Erwähnung in den Erläuterungen zu Art. 32 Abs. 1 Bst. 

e der Gesetzesvorlage erfolgen. 

Bezüglich der Ausführungen zur Anpassung des Art. 20a SPG wird auf die Vorlage 

zur Abänderung des SPG verwiesen. 

Abs. 2 legt fest, dass der Verantwortliche geeignete Massnahmen zum Schutz der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person zu treffen hat, wenn eine Infor-

mation der betroffenen Person gemäss Abs. 1 unterbleibt. Hierdurch werden die 
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nach Art. 23 Abs. 2 DSGVO erforderlichen Schutzmassnahmen beachtet. Zu den 

geeigneten Massnahmen zählt die Bereitstellung dieser Informationen für die 

Öffentlichkeit. Eine Veröffentlichung in allgemein zugänglicher Form kann etwa 

die Bereitstellung der Information auf einer allgemein zugänglichen Webseite 

des Verantwortlichen sein (Erwägungsgrund 58 Satz 2 DSGVO). Die Information 

hat in Entsprechung zu Art. 12 Abs. 1 DSGVO in präziser, transparenter, verständ-

licher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu er-

folgen. 

Der Verantwortliche hat schriftlich festzuhalten, aus welchen Gründen er von 

einer Information abgesehen hat. Die Stichhaltigkeit der Gründe unterliegt der 

Kontrolle durch die Datenschutzstelle, die durch die Dokumentationspflicht er-

möglicht wird. Die in Abs. 2 Satz 1 und 2 zum Schutz der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person geforderten Massnahmen des Verantwortlichen finden 

in den Fällen des Abs. 1 Bst. d und e keine Anwendung. Andernfalls könnten die 

in Satz 1 und 2 geforderten Massnahmen zu einer Vereitelung oder ernsthaften 

Beeinträchtigung des – legitimen – Verarbeitungszwecks führen. 

Abs. 3 bestimmt, dass der Verantwortliche die Information der betroffenen Per-

son zeitnah nachzuholen hat, wenn die Ausschlussgründe des Abs. 1 nur vo-

rübergehend vorliegen.  

Nach Ansicht des Liechtensteinischen Bankenverbandes  begründe diese Be-

stimmung im Falle eines vorübergehenden Hinderungsgrundes für die Informati-

onen des Betroffenen eine Nachholungspflicht nach Fortfall des Hinderungs-

grundes spätestens innerhalb von zwei Wochen. Eine Frist für die Information bei 

Weiterverarbeitung zu anderen als ursprünglich bei der Erhebung der personen-

bezogenen Daten vereinbarten Zwecken sei der DSGVO unbekannt und solle da-

her gestrichen werden. Es sei ausreichend, wenn die Information, wie im Geset-

zesentwurf vorgesehen, innerhalb „angemessener Frist“ zu erteilen sei. Sollte an 
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der Maximalfrist festgehalten werden, werde eine Verlängerung auf 30 Tage 

nach Fortfall des Hinderungsgrundes vorgeschlagen. Dies entspräche Art. 14 Abs. 

3 DSGVO, der die Informationserteilung für Daten, die nicht beim Betroffenen 

erhoben wurden, innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der perso-

nenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, vorschreibe.  

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband führt ebenfalls an, dass sie eine Frist 

für die Informationspflicht bei Weiterverarbeitungen zu anderen Zwecken, als 

ursprünglich bei der Erhebung der persönlichen Daten vereinbart wurde, für un-

nötig halten. Dies zumal die DSGVO eine solche First nicht vorsehe. Daher werde 

empfohlen, die Fristen zu streichen oder die Gesetzesvorlage dahingehen zu än-

dern, dass die Information allenfalls „innerhalb einer angemessenen Frist“ zu 

erteilen sei. Sollte an einer Fristansetzung festgehalten werden, so werde eine 

Verlängerung von 2 Wochen auf 30 Tage nach Fortfall des Hinderungsgrundes 

vorgeschlagen. 

Die Bestimmung wurde nicht angepasst und die Formulierung der Rezeptionsvor-

lage beibehalten. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die in Abs. 3 enthaltene 

Frist nur im Fall einer temporär aufgeschobenen Benachrichtigung greift. Die 

Pflicht zu Benachrichtigung ist also von Anfang an gegeben und hat der Verant-

wortlich innerhalb des Aufschubs Zeit, um sich darauf vorzubereiten, der Pflicht 

nachzukommen, sobald der Hinderungsgrund wegfällt. Auch wenn die DSGVO 

eine solche Frist nicht vorsieht, ist eine solche Frist insofern gerechtfertigt, als sich 

durch den Aufwand der Feststellung des Wegfallens des Hinderungsgrundes zu-

sätzlicher Aufwand ergeben kann, der zeitliche Wirkung entfaltet. Es ist aber eine 

feste Frist zu setzen, da die betroffene Person einen Anspruch auf eine Benach-

richtigung hat, welcher nicht geschmälert werden soll, was auch gegen eine län-

gere Frist von 30 Tagen spricht. Damit entfällt die mit einer Formulierung wie 
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„unverzüglich“ einhergehende Unsicherheit der maximal zulässigen Verzögerung 

und besteht Klarheit über den zulässigen Zeitraum. 

Zu Art. 33 

Art. 33 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 30 geführt wurde 

– regelt die Beschränkung der Informationspflicht, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei den betroffenen Personen erhoben worden sind. Die Bestim-

mung hat abweichend von der Vernehmlassungsvorlage nur geringe legistische 

Anpassungen erfahren. Die grösste Änderung betrifft in Abs. 3 den Ersatz des 

Verweises in Klammer auf das Polizeigesetz durch die Formulierung „für ihre 

Aufgabenerfüllung“. Weitere Anpassungen ergaben sich aus den Vernehmlas-

sungseingaben (vgl. nachfolgend). Art. 33 entspricht § 33 der Rezeptionsvorlage. 

Abs. 1 Bst. a gilt nur für öffentliche Stellen. Für die Erläuterungen wird auf die 

Erläuterungen zu Art. 32 Abs. 1 Bst. b und c der Gesetzesvorlage verwiesen. 

Abs. 1 Bst. b gilt nur für nicht-öffentliche Stellen. Der Ausnahmetatbestand ist 

gegeben, wenn die Erteilung der Information die Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde oder die 

Verarbeitung Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet und der Verhütung 

von Schäden durch Straftaten dient. Einen Anwendungsfall können Datenverar-

beitungen zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche darstellen (Art. 23 Abs. 1 

Bst. j DSGVO). 

Marxer & Partner Rechtsanwälte erwähnen, dass Ähnliches wie bei Art. 22 (in-

zwischen Art. 23) der Gesetzesvorlage für Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 Bst. a (inzwischen 

Art. 30 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1) der Gesetzesvorlage gelte, wonach die Informations-

pflicht nicht bestehen solle, wenn sie die Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde. Auch hier sei die 

Beschränkung auf zivilrechtliche Ansprüche nicht nachvollziehbar. Richtigerweise 
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solle dies hinsichtlich jeglicher rechtlicher Ansprüche, insbesondere auch bezüg-

lich strafrechtlicher Ansprüche zulässig sein. Die Bestimmung sei somit dahinge-

hend anzupassen, dass eine Informationspflicht dann nicht bestehe, wenn sie die 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen beein-

trächtige.  

Dieses Anliegen erscheint auf Grund der Vorgaben der DSGVO als möglich. Dem 

Anliegen wurde daher nachgekommen und die Formulierung auf „rechtliche“ 

Ansprüche reduziert, so dass keine Beschränkung auf nur zivilrechtliche Ansprü-

che mehr besteht. 

Die vorgesehene Beschränkung der Informationspflicht dient den Zielen der na-

tionalen Sicherheit (Art. 23 Abs. 1 Bst. a DSGVO), der Landesverteidigung (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b DSGVO), der öffentlichen Sicherheit (Art. 23 Abs. 1 Bst. c DSGVO), 

der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 

Strafvollstreckung, einschliesslich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefah-

ren für die öffentliche Sicherheit (Art. 23 Abs. 1 Bst. d DSGVO) sowie sonstiger 

wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses des Landes (Art. 23 Abs. 1 

Bst. e DSGVO). 

Der Liechtensteinische Bankenverband brachte vor, dass es zur Einschränkung 

der Informationspflicht nach Art. 14 Abs. 1 bis 4 DSGVO bzw. des Auskunftsrech-

tes nach Art. 15 DSGVO im Falle nicht-öffentlicher Stellen entweder Ergänzungen 

der Spezialgesetze unter Verweis auf die DSGVO oder einer generellen Erweite-

rung des Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 (inzwischen Art. 33 Abs. 1 Bst. b) und Art. 31 Abs. 1 

Ziff. 1 (inzwischen Art. 34 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvorlage entsprechend der 

Formulierung des Art. 29 Abs. 1 Ziff. 5 (inzwischen Art. 32 Abs. 1 Bst. e) der Ge-

setzesvorlage bedürfe. Darüber hinaus müsste in den Materialien explizit klarge-

stellt werden, dass dadurch die spezialgesetzlichen Meldeverpflichtungen von 

den Informations- und Auskunftspflichten gemäss DSGVO ausgenommen seien. 
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Ferner bringt der Liechtensteinische Bankenverband vor, dass durch Art. 30 Abs. 

1 Ziff. 2 Bst. a (inzwischen Art. 33 Bst. b Ziff. 1) der Gesetzesvorlage zwar der Ein-

schränkung der Informationspflichten an die betroffene Person nach Art. 14 

DSGVO im Falle von Daten aus zivilrechtlichen Verträgen, die der Verhütung von 

Schäden durch Straftaten dienen, hinreichend Rechnung getragen sei, sonstige 

personenbezogene Daten, die aus den Kernbanken- bzw. Geldwäschereipräven-

tionssystemen stammen oder auf sonstigen Risikomanagementanforderungen 

beruhen, durch Art. 30 (inzwischen Art. 33) der Gesetzesvorlage allerdings nicht 

gedeckt seien. Sie würden auch nicht abschliessend durch Art. 30 Abs. 2 Ziff. 2 

Bst. b (inzwischen Art. 33 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2) der Gesetzesvorlage erfasst wer-

den, da die gesetzlichen Informationsverbote bereits vor einer Feststellung durch 

öffentliche Stellen greifen und Art. 14 Abs. 3 DSGVO die Informationserteilung 

innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen 

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats vorschreibe, im Falle der Offen-

legung an einen anderen Empfänger sogar spätestens zum Zeitpunkt der ersten 

Offenlegung. Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 Bst. b (inzwischen Art. 33 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2) 

der Gesetzesvorlage schaffe hier keine Abhilfe, da im Hinblick auf Daten, die von 

den gesetzlichen Informationsverboten erfasst werden, die Datenverarbeitung 

nicht ausschliesslich zum Zwecke der Strafverfolgung erfolge. Deshalb werde 

eine entsprechende Ergänzung der Bestimmung angeregt. 

Von einer Anpassung dieser Bestimmung im Sinne der Anregungen wurde abge-

sehen, da Art. 14 DSGVO in Abs. 5 Bst. c (keine Information, wenn die Erlangung 

oder Offenlegung durch nationale Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist) 

und Bst. d (keine Information, wenn personenbezogenen Daten nach nationalem 

Recht dem Berufsgeheimnis oder satzungsmässigen Geheimhaltungspflichten 

unterliegen) mit der damit vorgesehenen Öffnungsklausel die Möglichkeit spezifi-

scherer Bestimmungen ermöglicht. Soweit solche gesetzlichen Bestimmungen im 

liechtensteinischen Recht bereits existieren, sind sie als lex specialis gegenüber 
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dieser Bestimmung zu sehen. Eine Information kann gemäss Art. 14 Abs. 5 Bst. c 

DSGVO nur schon dann entfallen, wenn die Erlangung der Daten durch ein sol-

ches Spezialgesetz vorgegeben ist. 

Abs. 2 entspricht im Wesentlichen Art. 32 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Gesetzesvorla-

ge. Deshalb auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. 

Abs. 3 betrifft den Fall der Informationserteilung an die Landespolizei zu Zwe-

cken der nationalen Sicherheit. 

Zu Art. 34 

Art. 34 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 31 geführt wurde 

– regelt die Beschränkung des Auskunftsrechts der betroffenen Person. Abs. 1 

enthält ergänzend zu den in Art. 27 Abs. 4, Art. 29 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b 

der Gesetzesvorlage genannten Ausnahmen Einschränkungen des Auskunfts-

rechts der betroffenen Person. Die Abs. 2 und 3 regeln Massnahmen zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person. Die Bestimmung hat abwei-

chend von der Vernehmlassungsvorlage nur geringe legistische Anpassungen 

erfahren. Weitere Anpassungen haben sich aufgrund der Vernehmlassungsein-

gaben ergeben. 

Abs. 1 Bst. a verweist für das Auskunftsrecht auf die Beschränkungen des Art. 33 

Abs. 1 und 3 der Gesetzesvorlage. 

Gemäss Abs. 1 Bst. b hat der Verantwortliche jedoch sicherzustellen, dass durch 

geeignete technische und organisatorische Massnahmen eine Verwendung der 

Daten zu anderen Zwecken ausgeschlossen ist. Bei der Ermittlung des Aufwands 

hat der Verantwortliche die bestehenden technischen Möglichkeiten, gesperrte 

und archivierte Daten der betroffenen Person im Rahmen der Auskunftserteilung 

verfügbar zu machen, zu berücksichtigen. Werden die Daten ausschliesslich auf-
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grund von Aufbewahrungsvorschriften gespeichert, ist die Verarbeitung der Da-

ten einzuschränken (Art. 32 Abs. 3 der Gesetzesvorlage). 

Der Liechtensteinische Bankenverband verweist auf Art. 31 Abs. 1 Ziff. 2 Bst. a 

i.V.m. Abs. 1 (inzwischen Art. 34 Abs. 1 Bst. b Ziff.1) der Gesetzesvorlage, wonach 

das Auskunftsrecht des Betroffenen nicht bestehe, wenn Daten betroffen seien, 

die nur deshalb gespeichert seien, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mässiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, und die Aus-

kunftserteilung einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde. Die Beur-

teilung des vertretbaren Aufwandes, der das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO 

sowie auch die Löschpflichten nach Art. 17 DSGVO (vgl. Art. 32 Abs. 1 und 3 (in-

zwischen Art. 35) der Gesetzesvorlage) entsprechend einschränke, bzw. die Ab-

wägung gegenüber dem Informationsinteresse der betroffenen Person werde 

damit dem Verantwortlichen überlassen, der den jeweiligen Stand der Technik zu 

berücksichtigen habe. Um den Verantwortlichen eine Beurteilung des Einzelfalles 

zu erleichtern, werde eine Konkretisierung des Begriffs des „vertretbaren“ Auf-

wandes in den Materialien bzw. Leitlinien der Datenschutzstelle für die Interes-

senabwägung angeregt.  

Ob ein Aufwand vertretbar ist, muss im Einzelfall bestimmt werden. Für die Ab-

wägung können unter anderem die Zahl der betroffenen Personen, das Alter der 

Daten und Garantien des Verantwortlichen herangezogen werden. Ein überwie-

gendes Interesse des Verantwortlichen ist beispielsweise denkbar, wenn dieser 

Auskunft über die in der primären Speicherung vorliegenden Daten erteilt hat und 

eine Auswertung begleitender Sicherheitskopien eine zeitlich und technisch auf-

wändige Analyse erfordern würde. Es sind aber zugunsten des Betroffenen beste-

hende technische Möglichkeiten, um gesperrte und archivierte Daten verfügbar 

zu machen, zu berücksichtigen. 
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Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz führen zu Art. 31 Abs. 1 

Ziff. 2 (inzwischen Art. 34 Abs. 1 Bst. b) der Gesetzesvorlage aus, es treffe den 

Verantwortlichen die Pflicht, durch geeignete technische und organisatorische 

Massnahmen eine Verwendung der Daten zu anderen Zwecken auszuschliessen 

(siehe Erläuterung auf S. 72 des Vernehmlassungsberichtes). Dabei sollen die 

bestehenden technischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Es sei darauf 

hinzuweisen, dass es Verantwortliche gebe, die dem nicht ohne Unterstützung 

von einer anderen Seite nachkommen könnten. Es könne nicht davon ausgegan-

gen werden, dass bei den Gemeinden dieses Wissen in einer umfassenden Weise 

vorhanden sei. Deshalb läge es im Sinne der Schaffung von Synergien, wenn zu 

diesem Teil eine Unterstützung durch die Datenschutzstelle vorhanden wäre. 

Wie an anderen Stellen bereits ausgeführt, wird die Datenschutzstelle bei der 

Anwendung und der Auslegung des Datenschutzgesetzes Unterstützung und Hil-

festellung leisten. 

Die Dokumentationspflicht und die Begründungspflicht nach Abs. 2 sind Mass-

nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen im Sin-

ne des Art. 23 Abs. 2 Bst. c, d, g und h DSGVO. Hierdurch wird die betroffene Per-

son in die Lage versetzt, die Ablehnung der Auskunftserteilung nachzuvollziehen 

und gegebenenfalls durch die Datenschutzstelle prüfen zu lassen. Ergänzend 

hierzu hat der Verantwortliche nach Art. 12 Abs. 4 DSGVO die betroffene Person 

auf die Möglichkeit der Beschwerde bei der Datenschutzstelle und des gerichtli-

chen Rechtsschutzes hinzuweisen. Satz 3 enthält die strenge Zweckbindung der 

zum Zweck der Auskunftserteilung und zu deren Vorbereitung gespeicherten 

Daten. 
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Abs. 3 regelt die Beschränkung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit (Art. 23 

Abs. 1 Bst. c DSGVO) und der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten (Art. 23 Abs. 1 Bst. d DSGVO). 

Um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen, ersucht die Datenschutzstelle 

zum einen um Erläuterung, was bzw. wer unter „sie“ zu verstehen sei, und zum 

anderen um eine klare Formulierung dieses Satzes. Zudem regt die Datenschutz-

stelle an, sich bei Abs. 1, der das indirekte Auskunftsrecht regelt, am PolG 

und/oder dem Gesetz über die Stabstelle Financial Intelligence Unit (FIUG)69 zu 

orientieren. 

Dem Anliegen wurde entsprochen, indem der Ausdruck „sie“ durch die umformu-

lierte Passage „so ist die Auskunft auf Verlangen der betroffenen Person der Da-

tenschutzstelle zu erteilen“ ersetzt wurde. Die gegenständliche Bestimmung re-

gelt das indirekte Auskunftsrecht als Basisregelung. Soweit Behörden hierzu ein 

besonderes Regime benötigen, kann dies spezialgesetzlich verankert werden. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer führt aus, dass in Abs. 3 erstmals 

von einer „öffentlichen Stelle des Landes“ die Rede sei. Dabei sei unklar, wer das 

sei und wie das Verfahren zur Einbindung der Regierung bei der Auskunftsertei-

lung durch die Datenschutzstelle ablaufen solle. 

Die Begrifflichkeit „öffentliche Stelle des Landes“ wurde angepasst in „öffentliche 

Stelle“. Für Ausführungen zu diesem Begriff sei auf Art. 3 Abs. 1 der Gesetzesvor-

lage und die entsprechenden Erläuterungen verwiesen. Die für die Auskunft zu-

ständige öffentliche Stelle wird auf den Antrag der betroffenen Person, der Da-

tenschutzstelle Auskunft zu erteilen, die Regierung zu konsultieren und die Aus-

kunftserteilung nach dem Ergebnis dieser Konsultation zu richten haben. Die Re-

69 LGBl. 2002 Nr. 57, LR 952.2 
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gierung kann diesen Ablauf beispielsweise durch Weisung oder Grundsatzbe-

schluss noch näher definieren. 

Abs. 4 regelt die Einschränkung des Auskunftsrechts für personenbezogene Da-

ten, die durch öffentliche Stellen weder automatisiert noch nicht automatisiert 

verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert sind oder werden sollen. Diese 

Form der Datenverarbeitung ist zwar nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO nicht von dessen 

sachlichen Anwendungsbereich erfasst, jedoch gilt nach Art. 2 Abs. 4 der Geset-

zesvorlage die DSGVO – und mithin auch das Auskunftsrecht nach deren Art. 15 – 

auch für diese Form der Datenverarbeitung. Unter Abs. 4 fallen insbesondere 

Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimm-

ten Kriterien geordnet sind (vgl. Erwägungsgrund 15 Satz 3 DSGVO). Die Ein-

schränkung liegt daher ausserhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO. 

Das Auskunftsrecht besteht nur unter der Voraussetzung, dass die betroffene 

Person Angaben macht, die dem Verantwortlichen das Auffinden der Daten er-

möglichen. Ferner darf der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand 

nicht ausser Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 

Informationsinteresse stehen. 

In Bezug auf Abs. 4 regt die Datenschutzstelle an, nähere Ausführungen anzu-

bringen, da nicht eindeutig erkennbar sei, welches Ziel mit dieser Bestimmung 

erreicht werden solle. 

Die ursprünglich im Vernehmlassungsbericht vorhandenen Erläuterungen zu die-

ser Bestimmung wurden ergänzt und es wird auf diese verwiesen. 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband und der Liechtensteinische Banken-

verband empfehlen, Abs. 4 auch auf nicht öffentliche Stellen auszuweiten, da 

kein Grund für eine Ungleichbehandlung in diesem Kontext ersichtlich sei.  
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Mit der Bestimmung wird für öffentliche Stellen eine zusätzliche Auskunftspflicht 

festgelegt, obwohl der Gegenstand der Auskunft eigentlich ausserhalb des An-

wendungsbereichs der DSGVO liegt (siehe Erläuterungen oben). Die gewünschte 

Ausweitung auf nicht-öffentliche Stellen würde bedeuten, dass auch nicht-

öffentliche Stellen von der (zusätzlichen) Auskunftspflicht betroffen wären, was 

einen erhöhten Aufwand für die nicht-öffentlichen Stellen bedeuten würde. Es 

wurde deshalb von einer Anpassung abgesehen. 

Zu Art. 35 

Art. 35 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 32 geführt wurde 

– schränkt das Recht der betroffenen Person auf Löschung und die damit korres-

pondierende Pflicht des Verantwortlichen aus Art. 17 Abs. 1 DSGVO ein. Die in 

Art. 17 Abs. 3 DSGVO genannten Ausnahmen bleiben von der Vorschrift unbe-

rührt. Die Regelung gilt sowohl für öffentliche als auch für nicht-öffentliche Stel-

len. Unter den Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 tritt an die Stelle der Löschung 

die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO). Hierdurch wird die Be-

schränkung des Rechts auf bzw. der Pflicht zur Löschung personenbezogener 

Daten auf das erforderliche Ausmass im Sinne des Art. 23 Abs. 2 Bst. c DSGVO 

begrenzt. Art. 18 Abs. 2 und 3 sowie Art. 19 DSGVO vermitteln effektive Garan-

tien gegen Missbrauch und unrichtige Übermittlung im Sinne des Art. 23 Abs. 2 

Bst. d DSGVO. 

Der vertretbare Aufwand für den Verantwortlichen bemisst sich nach dem jewei-

ligen Stand der Technik und erfasst insbesondere nicht oder nur mit unverhält-

nismässig hohem Aufwand veränderbare oder löschbare Datenspeicher. Ein-

schränkend gilt dies nach Satz 3 nicht für die Fallgruppe der unrechtmässigen 

Verarbeitung nach Art. 17 Bst. d DSGVO, da der Verantwortliche bei einer un-

rechtmässigen Datenverarbeitung nicht schutzwürdig ist und sich nicht auf einen 
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unverhältnismässig hohen Aufwand der Löschung wegen der von ihm selbst ge-

wählten Art der Speicherung berufen kann. 

Abs. 2 Satz 1 sieht eine Beschränkung zur Wahrung schutzwürdiger Interessen 

der betroffenen Person vor (Art. 23 Abs. 1 Bst. i DSGVO). Die Ausnahme ergänzt 

in den Fällen, in denen der Verantwortliche die Daten der betroffenen Person 

nicht länger benötigt oder unrechtmässig verarbeitet hat (Art. 17 Abs. 1 Bst. a 

und d DSGVO), die Regelung des Art. 18 Abs. 1 Bst. b und c DSGVO. Nach Art. 18 

Abs. 1 Bst. b DSGVO erfolgt die Einschränkung der Verarbeitung unrechtmässig 

verarbeiteter Daten nur auf entsprechendes Verlangen der betroffenen Person. 

Art. 18 Abs. 1 Bst. c DSGVO lässt eine Einschränkung der Verarbeitung nicht län-

ger benötigter Daten auf Verlangen der betroffenen Person nur zu, wenn die 

betroffene Person sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigt. Abs. 2 sieht demgegenüber auch ohne entsprechen-

des Verlangen der betroffenen Person eine generelle Pflicht des Verantwortli-

chen zur Einschränkung der Verarbeitung vor, wenn er Grund zu der Annahme 

hat, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 

beeinträchtigt würden. Die Regelung ist notwendig, da der Verantwortliche nach 

Art. 17 DSGVO grundsätzlich verpflichtet ist, nicht mehr erforderliche oder un-

rechtmässig verarbeitete Daten zu löschen. 

Die Einschränkung der Verarbeitung anstelle der Löschung soll die betroffene 

Person in die Lage versetzen, ihr Verlangen auf Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber dem Verantwortlichen zu äussern oder sich für eine Löschung der 

Daten zu entscheiden. Dies wird durch die Unterrichtungspflicht nach Satz 2, 

welche zugleich eine Massnahme zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 

der berechtigten Interessen der betroffenen Person nach Art. 23 Abs. 2 Bst. h 

DSGVO darstellt, gewährleistet. In der Regel wird es sich daher nur um eine vo-
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rübergehende Beschränkung der Löschungspflicht des Verantwortlichen handeln 

(Art. 23 Abs. 2 Bst. c DSGVO). 

Abs. 3 sieht eine Beschränkung für den Fall vor, dass einer Löschung nicht mehr 

erforderlicher Daten satzungsmässige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 

entgegenstehen. Die ergänzende Einschränkung der gesetzlichen Aufbewah-

rungsfrist ist in Art. 35 der Gesetzesvorlage über die sich unmittelbar aus der 

DSGVO ergebende Ausnahme des Art. 17 Abs. 3 Bst. b – Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung nach EWR- oder nationalem Recht – erfasst. Die Ausnahme 

schützt den Verantwortlichen vor einer Pflichtenkollision. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass in Abs. 1 klarzu-

stellen sei, was unter einem „unverhältnismässigem Aufwand“ zu verstehen sei 

und wann das Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzu-

sehen sei. 

Hierzu kann grundsätzlich auf die Rechtsprechung und Lehre im Rezeptionsland 

verwiesen werden. Der vertretbare Aufwand bemisst sich nach dem Stand der 

Technik und der Form der nicht automatisierten Verarbeitung. So kann sich das 

Finden einer einzelnen Notiz in einem Aktenbestand oder grösseren ungeordne-

ten Papierkonvolut als unverhältnismässig erweisen. Die Höhe des Interesses der 

betroffenen Person wird insbesondere von der Menge und der Art der personen-

bezogenen Daten und des potentiellen Risikos einer Verletzung des Datenschut-

zes abhängen. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Abs. 1 Satz 2. 

Die Löschung dürfe generell in der heutigen Praxis nur selten gelebt werden. Die 

Löschung sei demgemäss eine grosse Anforderung an die Verantwortlichen. Des-

halb sei die Ausnahme, dass anstelle einer Löschung die Einschränkung der Ver-
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arbeitung treten könne, aus Anwendersicht zu begrüssen. Eine Löschung von 

Daten widerspreche zudem grundsätzlich dem Prinzip der Unveränderlichkeit 

eines (elektronischen) Archives. 

In Zusammenhang mit dieser Bestimmung bittet der Liechtensteinische Anlage-

fondsverband zur Vermeidung von administrativen Schwierigkeiten infolge mög-

licher sich widersprechender Löschpflichten und Löschfristen darum, den bereits 

existierenden Vorschlag, dass in Liechtenstein eine dem § 35 Rezeptionsvorlage 

entsprechende Regelung umgesetzt werde, zu verfolgen. Diese Vorschrift der 

deutschen Rezeptionsvorlage begrenze in Fällen, in denen die Löschung wegen 

der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismässig ho-

hem Aufwand möglich ist bzw. der Löschung vertragliche Aufbewahrungspflich-

ten entgegenstehen, die Pflicht zur Löschung.  

Mit Art. 35 der Gesetzesvorlage wird § 35 Rezeptionsvorlage in das liechtensteini-

sche DSG übernommen. Dem Anliegen wird damit bereits Rechnung getragen.

Der Liechtensteinische Krankenkassenverband bringt vor, dass das Recht auf Lö-

schung logischerweise keine Daten betreffen könne, die für die Durchführung 

gesetzlicher Aufgaben gebraucht würden. Diese seien bei den Krankenversiche-

rern vielfältig (Statistik, Rechnungsstellerstatistik, Staatsbeiträge, Risikoausgleich, 

langjährige Fälle etc.). In diesen Fällen sei das Recht auf Löschung natürlich nicht 

gegeben. Es sei aus Sicht des Liechtensteinischen Krankenkassenverbandes im 

Artikel deutlicher zu formulieren, dass solche Daten nicht unter das Recht auf 

Löschung fallen können. 

Bezüglich dieses Anliegens ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die gegenständ-

liche Bestimmung nur eine Erweiterung des Art. 17 DSGVO darstellt, indem von 

der dort enthaltenen Öffnungsklausel Gebrauch gemacht wird. Der grundsätzli-
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che Regelungsinhalt ergibt sich aus Art. 17 DSGVO. Dieser enthält einen Kriterien-

katalog, welcher dem Anliegen Rechnung trägt. 

Die Liechtensteinischen Kraftwerke fügen zu Art. 32 (inzwischen Art. 35) der Ge-

setzesvorlage an, dass bei der „Löschung der Daten“ zu beachten sei, dass viele 

Daten auf Altsystemen gespeichert seien, welche eine endgültige Löschung nur 

mit unverhältnismässig hohem Aufwand möglich mache. Diesem Punkt sei mit 

Art. 32 (inzwischen Art. 35) sowie Art. 53 und 54 (inzwischen Art. 58 und 59) der 

Gesetzesvorlage Rechnung getragen worden. Eine weitere Lockerung in diesem 

Punkt, insbesondere auf alte bzw. bestehende Datenbestände, würden die Liech-

tensteinischen Kraftwerke explizit unterstützen. 

In der gegenständlichen Vorlage wurde in diesem Punkt keine weitere Auswei-

tung bzw. Lockerung vorgesehen. Dies schliesst aber nicht aus, dass von der in 

Art. 17 DSGVO enthaltenen Öffnungsklausel künftig in anderen Spezialgesetzen 

Gebrauch gemacht wird. 

Der Liechtensteinische Pensionskassenverband führt aus, dass sie die im Spezial-

gesetz BPVG geregelte Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen mit der minima-

len Aufbewahrungsdauer als bindend und somit gegenüber dem Recht auf Lö-

schung gemäss DSGVO und DSG als überlagernd ansehen. Konkret gelte: Bei Leis-

tungsfällen müssen die Akten bis 10 Jahre nach Beendigung der Leistungspflicht 

aufbewahrt werden. Bei Fällen, in welchen mangels Geltendmachung eines Leis-

tungsanspruches keine Leistungen ausgerichtet werden können, laufe die Auf-

bewahrungsdauer bis die versicherte Person das 80. Altersjahr vollendet hätte. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass Art. 32 (inzwischen Art. 

35) der Gesetzesvorlage das Recht des Betroffenen auf Löschung und die damit 

korrespondierende Löschpflicht des Verantwortlichen aus Art. 17 Abs. 1 DSGVO 

einschränke. Betreffend den unverhältnismässig hohen Aufwand nach Art. 32 
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Abs. 1 (inzwischen Art. 35 Abs. 1) gelte das zu Art. 31 (inzwischen Art. 34) der 

Gesetzesvorlage Gesagte entsprechend. In Art. 32 Abs. 3 (inzwischen Art. 35 Abs. 

3) der Gesetzesvorlage werde eine komplizierte Verweistechnik für die gesetzli-

chen Aufbewahrungspflichten, welche die Löschung bereits unmittelbar nach 

Art. 17 Abs. 4 Bst. b DSGVO ausschliesse, einer konkreten Ausformulierung der 

„gesetzlichen Aufbewahrungsfristen“ vorgezogen.  

Sowohl dem Anliegen des Pensionskassenverbandes als auch jenem des Liechten-

steinischen Bankenverbandes wird bereits durch Art. 17 Abs. 3 Bst. b DSGVO 

Rechnung getragen. Soweit nationale gesetzliche Vorschriften die Verarbeitung 

bzw. anschliessende Aufbewahrung vorschreiben, hat eine Löschung zu unter-

bleiben bzw. erst anschliessend stattzufinden, soweit nicht sonstige Ausnahmen 

greifen. Auf eine Anpassung der Bestimmung wurde daher verzichtet. 

Der Liechtensteinische Bankenverband führt im Hinblick auf Art. 17 Abs. 3 Bst. b 

DSGVO und Art. 32 Abs. 3 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 (inzwischen Art. 35 Abs. 1 und 2) 

der Gesetzesvorlage aus, dass eine Klarstellung in den Erläuterungen dahinge-

hend erwünscht sei, dass bei divergierenden gesetzlichen bzw. vertraglichen 

Aufbewahrungspflichten hinsichtlich aller Dokumente, sofern diese nicht nach 

spezifischen Aufbewahrungsfristen indexiert seien und damit die Löschung nicht 

oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich wäre, die längste gesetzli-

che oder vertragliche Aufbewahrungspflicht gelte. Dies bedeute im Bankenbe-

reich, dass sämtliche Dokumente, welche personenbezogene Daten enthalten, 

erst 10 Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung im Sinne des Art. 20 SPG 

vernichtet werden können. Die Aufbewahrung bis 10 Jahre nach Beendigung der 

Geschäftsbeziehung erscheine auch für Dokumente mit personenbezogenen Da-

ten, die keine SPG-Dokumente darstellen, vor dem Hintergrund vertretbar, dass 

Art. 17 Abs. 3 Bst. e DSGVO die Löschpflicht wieder einschränke, soweit dies zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-
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lich sei. Den Banken sei unabhängig von Art. 17 Abs. 3 Bst. b DSGVO die Möglich-

keit einzuräumen, Ansprüche für den Fall von Klagen und zivilrechtlichen Verfah-

ren auch über die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für das konkrete Doku-

ment hinaus bis zu 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung beleghaft 

geltend machen zu können. 

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung des Art. 35 Abs. 1 der Geset-

zesvorlage sich nur auf nicht-automatisierte Datenverarbeitungen bezieht. Nur 

nicht-automatisierte Datenverarbeitungen können von der in dieser Bestimmung 

auf Grund einer Unverhältnismässigkeit vorgesehenen Ausnahme Gebrauch ma-

chen. Die Bestimmung zielt vor allem auf Archivierungen in Papierform oder die 

Nutzung früher gebräuchlicher analoger Speichermedien, etwa Mikrofiche, bei 

denen es nicht oder nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand möglich ist, ein-

zelne Informationen selektiv zu entfernen. Bezüglich automatisierter Verarbei-

tungen ist betreffend Ausnahmen von der Pflicht zur Löschung auf Art. 17 Abs. 3 

DSGVO zu verweisen. Eine Pflicht besteht insofern nicht, als die Verarbeitung zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (Gesetz oder gesetzlicher Verpflichtung 

zur Vertragserfüllung) erforderlich ist (Bst. b). Soweit gesetzliche und vertragliche 

Aufbewahrungsfristen kollidieren, werden zwingende gesetzliche Vorschriften 

vorgehen. Dies gilt sowohl für nicht-automatisierte wie auch automatisierte Ver-

arbeitungen. 

Die Liechtensteinische Treuhandkammer bringt vor, dass die bei Zweckerrei-

chung vorgesehene Pflicht der Verantwortlichen – aber auch der Auftragsverar-

beiter – zur unverzüglichen Datenlöschung aus ihrer Sicht erst nach Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten greife. Zudem seien die Verjährungsfristen 

Rechtfertigungsgründe zur Nichtlöschung der benötigten Daten – etwa zur Ver-

teidigung in Gerichtsverfahren. Dieser Grundsatz sollte gesetzlich geregelt bzw. 

mindestens in die Erläuterungen aufgenommen werden.  
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Es wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Stellungnahme des Liechtenstei-

nischen Bankenverbandes verwiesen. Bezüglich des Rechtfertigungsgrundes zur 

Verteidigung in Gerichtsverfahren ist zu empfehlen, dass der Verantwortliche dies 

künftig auch als Zweck der Verarbeitung der erhobenen Daten aufnimmt und in 

der Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge festhält. Werden Daten auch zu 

diesem Zweck verarbeitet, so ist zumindest deren weitere Aufbewahrung bis zum 

Ablauf der einschlägigen Verjährungsfristen gerechtfertigt. 

Die Liechtensteinische Treuhandkammer begrüsst die Regelung nach Art. 32 Abs. 

3 (inzwischen Art. 35 Abs. 2) der Gesetzesvorlage. Es solle aber in diesem Zu-

sammenhang klar gestellt werden, dass die einseitige Änderung der vertraglichen 

Aufbewahrungsfrist nicht möglich sei. 

Da ein Vertrag eine Einigung von mindestens zwei Parteien darstellt, ist eine ein-

seitige Anpassung nicht möglich, ausser der Vertrag räumt einzelnen Parteien 

diesbezüglich ein Wahlrecht ein. 

Ferner bringt die Liechtensteinische Treuhandkammer vor, dass Datenlöschun-

gen in Backups durch technische Abhängigkeiten wesentlich erschwert seien, 

wenn nicht überhaupt unmöglich. Das partielle Löschen innerhalb einer Datensi-

cherung stosse an technische Machbarkeitsgrenzen. Hierzu bedürfe es noch ge-

eigneter und verhältnismässiger Umsetzungsbestimmungen. Daneben könne 

man Daten innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht vernichten. In-

nerhalb der Verjährungsfristen würde eine Datenlöschung die Verteidigung an 

einem Gerichtsverfahren verhindern. Aus Sicht der Liechtensteinischen Treu-

handkammer käme eine Datenlöschung innerhalb dieser Zeiträume daher nicht 

in Betracht. Des Weiteren würden die langen 30-jährigen Verjährungsfristen als 

problematisch erachtet und werde deshalb vorgeschlagen, die Verjährungsfris-

ten auf 10 Jahre zu verkürzen.  
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Den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt Vorrang vor dem Recht auf 

Datenlöschung zu. Bezüglich der Datenlöschung in Backups wurden keine weite-

ren Umsetzungsbestimmungen vorgesehen, da die DSGVO diesbezüglich keinen 

Spielraum lässt. Insbesondere sieht Art. 23 DSGVO keinerlei Ausnahmegründe für 

die Einschränkung der Pflicht zur Löschung vor, von denen im nationalen Recht 

Gebrauch gemacht werden könnte. Die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

sollen grundsätzlich frei sein, für sie geeignete technische Mittel zur Datenverar-

beitung einzusetzen. Sie werden jedoch darauf zu achten haben, dass mit diesen 

die Anforderungen der DSGVO umgesetzt werden können. Das heisst, dass eine 

Software oder Struktur der Daten so gewählt werden muss, dass eine selektive 

Löschung möglich ist.  

Die Anpassung der absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren des § 1478 ABGB 

schien im Rahmen dieses Gesetzesprojektes nicht als sinnvoll, da auch Bezüge zu 

anderen Lebenssachverhalten bestehen, die einer genauen Prüfung bedürfen und 

den Rahmen dieser Vorlage sprengen würden. 

Anzumerken ist, dass Private von der Löschpflicht nur insofern betroffen sind, als 

die DSGVO und die Gesetzesvorlage auf sie anwendbar sind. Bei natürlichen Per-

sonen fallen Datenverarbeitungen für ausschliesslich persönliche oder familiäre 

Zwecke nicht unter die DSGVO und die Gesetzesvorlage (siehe Art. 2 Abs. 1 der 

Gesetzesvorlage). 

Die Datenschutzstelle bringt vor, dass Abs. 2 und 3 aufgrund der ineinander grei-

fenden Verweisungen nur schwer lesbar und verständlich seien, weshalb eine 

einfachere Formulierung angeregt werde. Zudem werde auf ihre Empfehlung im 

Zusammenhang mit der Vernichtung von Personendaten verwiesen.70

70 https://www.llv.li/files/dss/pdf-llv-dss-empfehlung-vernichtung-von-daten.pdf, September 2017. 
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Die Bestimmung hat im Rahmen der legistischen Prüfung nur geringste Anpas-

sungen („nach Art.“) erfahren. Der Aufbau wurde zu Gunsten der Rezeptionsvor-

lage beibehalten. 

Zu Art. 36 

Art. 36 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 33 geführt wurde 

– schränkt das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO gegenüber ei-

ner öffentlichen Stelle ein, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentli-

ches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, 

oder eine gesetzliche Bestimmung die Verarbeitung vorschreibt. Art. 36 setzt 

öffentliche Interessen des Verantwortlichen im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Bst. e 

DSGVO voraus, die im konkreten Einzelfall zwingend sein und Vorrang vor den 

Interessen der betroffenen Person haben müssen. 

Art. 27 Abs. 4 und Art. 29 Abs. 6 der Gesetzesvorlage enthalten spezifische Ein-

schränkungen des Widerspruchsrechts für die Datenverarbeitung zu Forschungs-

zwecken, statistischen Zwecken und im öffentlichen Interesse liegenden Archiv-

zwecken. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz begrüssen Art. 33 (inzwi-

schen Art. 36). Allerdings wäre es wünschenswert, dass eine Liste von Rechtsvor-

schriften, die eine Verarbeitung verpflichtend vorsehen, erstellt werde. Die Er-

stellung einer solchen Liste wäre sicher im Sinne einer einheitlichen Praxis. 

Das Anliegen eines Hilfsmittels für die Praxis ist nachvollziehbar. Es ist aber zu 

bedenken, dass eine solche Liste für sich alleine noch kein genügendes Kriterium 

für eine Einschränkung des Rechts auf Widerspruch darstellt, sondern auch die 

vorstehend erläuterte Abwägung erfolgen muss. Immerhin kann bezüglich einer 

Liste auf die in dieser Gesetzesvorlage ebenfalls enthaltenen Anpassungen von 
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spezialgesetzlichen Datenschutzbestimmungen verwiesen werden. Es ist aller-

dings zu bedenken, dass in Kombination mit Art. 4 dieser Gesetzesvorlage weitere 

gesetzliche Bestimmungen anwendbar sein mögen, welche aber keine Anpassung 

im Rahmen dieses Bericht und Antrags erfahren. 

Zu Art. 37 

Art. 37 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 34 geführt wurde 

– trägt den spezifischen Belangen der Finanz- und Versicherungswirtschaft Rech-

nung. Die Regelung beruht auf Art. 22 Abs. 2 Bst. b DSGVO, welcher den Mit-

gliedstaaten die Möglichkeit einräumt, über Art. 22 Abs. 2 Bst. a und c DSGVO 

hinausgehende Zulässigkeitstatbestände für automatisierte Entscheidungen im 

Einzelfall zu schaffen. 

Abs. 1 Bst. a regelt die zulässigen Fälle der Versicherungswirtschaft. 

Im Gegensatz zu Art. 22 Abs. 2 Bst. a DSGVO ist das Bestehen eines Vertragsver-

hältnisses zwischen der von der automatisierten Entscheidung betroffenen Per-

son und dem Verantwortlichen keine zwingende Voraussetzung des Abs. 1 Bst. a. 

Es genügt vielmehr, dass die automatisierte Entscheidung im Rahmen der Leis-

tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag ergeht. 

Durch Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 sind automatisierte Einzelentscheidungen im Rahmen 

ausservertraglicher Rechtsverhältnisse möglich. Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 ermöglicht 

insbesondere die automatisierte Schadensregulierung. Voraussetzung ist, dass 

dem Begehren des Antragstellers, der gleichzeitig datenschutzrechtlich die be-

troffene Person ist, entsprochen wird. In diesen Fällen ist eine Rechtsbeeinträch-

tigung der betroffenen Person nicht ersichtlich. 

Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 ermöglicht die automatisierte Entscheidung über Versiche-

rungsleistungen der Krankenversicherung bei der Anwendung verbindlicher Ent-

geltregelungen für Heilbehandlungen. Auch wenn dem Begehren des Antragstel-
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lers als von der Entscheidung betroffener Person nicht oder nicht vollständig 

stattgegeben wird, ist die automatisierte Rechnungsprüfung durch die Kranken-

versicherung zulässig, wenn der Verantwortliche angemessene Massnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person trifft. Diese sind in 

Abs. 1 letzter Satz geregelt und gelten auch für die anderen zulässigen Ausnah-

men. Hierzu zählt zumindest das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Per-

son seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und 

auf Anfechtung der Entscheidung. Über diese Rechte ist die betroffene Person zu 

informieren. Die aufgeführten Massnahmen entsprechen den Schutzmechanis-

men des Art. 22 Abs. 3 DSGVO, so dass zwischen Art. 37 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 der 

Gesetzesvorlage und den Zulässigkeitstatbeständen des Art. 22 Abs. 2 Bst. a und 

c DSGVO ein harmonisiertes Konzept der Schutzmechanismen besteht. 

Beantragt hingegen ein Versicherungsnehmer mit personenbezogenen Daten 

eines Dritten, namentlich eines im Rahmen der Krankenversicherung mitversi-

cherten Angehörigen, eine Leistung, liegt keine Entscheidung im Sinne des 

Art. 22 Abs. 1 DSGVO gegenüber der datenschutzrechtlich betroffenen Person – 

dem Dritten – vor. Vielmehr entscheidet die Versicherung ausschliesslich auto-

matisiert über Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag mit dem Antragsteller 

als Versicherungsnehmer. Hierbei werden personenbezogene Daten des Dritten 

automatisiert verarbeitet, wofür es einer Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 

DSGVO, jedoch keiner Ausnahmeregelung vom grundsätzlichen Verbot der au-

tomatisierten Entscheidung im Einzelfall bedarf. 

Abs. 1 Bst. b regelt die Zulässigkeit automatisierter Entscheidungen für Risikobe-

wertungen nach Art. 9a des SPG. 

Abs. 1 Bst. c sieht die Zulässigkeit automatisierter Entscheidungen für Kreditge-

schäfte nach Art. 3 Abs. 3 Bst. b BankG vor. Jene Bestimmung ordnet die Auslei-
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hung von fremden Geldern an einen unbestimmten Kreis von Kreditnehmern 

dem Geschäftsbereich von Banken zu. 

Abs. 1 Bst. d sieht die Zulässigkeit automatisierter Entscheidungen bei Wertpa-

pierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen nach Art. 3 Abs. 4 

BankG bzw. Art. 3 des Gesetzes über die Vermögensverwaltung (VVG)71 vor. 

In Abweichung von der Vernehmlassungsvorlage wurde der lange Folgesatz nach 

Abs. 1 Bst. d in einen eigenen Abs. 2 umgewandelt und die Formulierung ent-

sprechend angepasst. Der bisherige Abs. 2 wird dadurch zu Abs. 3. 

Abs. 3 Satz 1 erlaubt Versicherungsunternehmen im Rahmen automatisierter 

Entscheidungen nach Abs. 1 Bst. a eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten im 

Sinne des Art. 4 Ziff. 15 DSGVO. Dies ist insbesondere bei der automatisierten 

Abrechnung von Leistungsansprüchen durch die private Krankenversicherung 

notwendig. Abs. 3 beruht auf Art. 22 Abs. 4 i.V.m. mit Art. 9 Abs. 2 Bst. DSGVO. 

Die Gewährleistung eines bezahlbaren und funktionsfähigen Krankenversiche-

rungsschutzes ist als gewichtiges Interesse des Gemeinwohls anerkannt. Eine 

wirtschaftliche Leistungsbearbeitung im Massenverfahren setzt den Einsatz von 

automatisierten Verfahren voraus, insbesondere wenn es um die Anwendung 

gesetzlicher und somit standardisierter Gebühren oder Tarife geht. 

Nach Art. 9 Abs. 2 Bst. g DSGVO muss die nationale Regelung in angemessenem 

Verhältnis zum verfolgten Ziel stehen, den Wesensgehalt des Rechts auf Daten-

schutz wahren und angemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung der 

Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsehen. Dem trägt der 

Verweis auf Art. 21 Abs. 2 Satz 2 der Gesetzesvorlage Rechnung. 

71 LGBl. 2005 Nr. 278, LR 950.4 
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Der Liechtensteinische Krankenkassenverband begrüsst, dass mit Art. 34 (inzwi-

schen Art. 37) eine nationale gesetzliche Grundlage für die automatisierten Ein-

zelfallentscheidungen geschaffen werde. Dies betreffe die Krankenversicherer 

stark, da gerade im Bereich der Verarbeitung von stationären Spitalrechnungen 

(DRG-Rechnungen) eine „Dunkelverarbeitung“ stattfände. Die Rechnungen wür-

den dabei durch ein vordefiniertes Regelwerk elektronisch geprüft und bezahlt. 

Der Liechtensteinische Versicherungsverband merkt an, dass bei Art. 34 Abs. 1 

Bst. a Ziff. 1 und 2 (inzwischen Art. 37 Bst. a Ziff. 1 und 2) im Gegensatz zu Art. 28 

(inzwischen Art. 31) der Gesetzesvorlage oder weiteren Bestimmungen von der 

Rezeptionsvorlage abgewichen werde. Die Festsetzung der Versicherungsprämie 

(Ziff. 1) komme in der Rezeptionsvorlage nicht vor. Auch die Erläuterungen der 

Regierung würden sich ausnahmsweise von den Ausführungen der deutschen 

Bundesregierung unterscheiden. Nach Ansicht des Liechtensteinischen Versiche-

rungsverbandes solle man nur ausnahmsweise von der Rezeptionsvorlage abwei-

chen. Hier sei keine solche Ausnahme gegeben, weshalb man den deutschen 

Gesetzestext übernehmen solle. 

Gegenständlich waren die Abweichungen von Marktteilnehmern gewünscht, 

nachvollziehbar und sinnvoll und wurden daher umgesetzt. 

Der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass Art. 34 Abs. 1 Bst. b (in-

zwischen Art. 37) der Gesetzesvorlage die Zulässigkeit automatisierter Entschei-

dungen für Risikobewertung nach Art. 9a SPG regle. Mit dieser Regelung werde 

einem wesentlichen Anliegen der Banken im Hinblick auf Art. 22 Abs. 2 Bst. b 

DSGVO Rechnung getragen. Nicht explizit geregelt sei jedoch weiterhin die Zuläs-

sigkeit automatisierter Entscheidungen im Zuge des Onboarding bzw. im Rahmen 

des nachgelagerten Überwachungsprozesses aufgrund der Risikokategorisierung 

einer Geschäftsbeziehung, beispielsweise Periodizität der Überprüfung, Limiten 

bei der Transaktionsüberwachung. Auch der PEP-Prozess könne teilautomatisiert 
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sein, selbst wenn der Entscheid über die Geschäftsbeziehung im Einzelfall getrof-

fen werde. Neben Art. 9a SPG seien somit auch Art. 9 SPG i.V.m. Art. 21 SPV und 

Art. 11 Abs. 4 SPG Rechtsvorschriften im Sorgfaltsbereich, die im Sinne des Art. 

22 Abs. 2 Bst. b DSGVO relevant seien. Es sollte daher unbedingt Art. 34 Abs. 1 

Bst. b (inzwischen Art. 37) der Gesetzesvorlage im Sinne einer Generalklausel 

allgemein mit sorgfaltspflichtrechtlichen Vorgaben im Bereich des onboarding- 

und Überwachungsprozesses ergänzt werden bzw. sei eine allfällige Ergänzung 

der spezialgesetzlichen Regelungen in den vorgenannten und anderen Konstella-

tionen zu prüfen. Zudem sei allfälliger sonstiger Anpassungsbedarf innerhalb der 

Spezialgesetze zu berücksichtigen. 

Das Anliegen ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die in der Vorlage gegenüber der 

Rezeptionsvorlage vorgenommenen Erweiterungen sind jene, welche aktuell ge-

prüft werden konnten. Da mit den genannten Ergänzungsvorschlägen aber nicht 

unerheblicher weiterer Abklärungsaufwand verbunden ist, kann dem Anliegen zu 

diesem Zeitpunkt nicht vollständig nachgekommen werden. 

Weiters sei die in Art. 34 Abs. 1 Satz 2 (inzwischen Art. 37 Abs. 2) der Gesetzes-

vorlage normiert Pflicht zur Information des Betroffenen über die näher bezeich-

neten Rechte zumindest im Fall der Risikobewertung nach Art. 9a SPG nicht mit 

der Praxis vereinbar und sei auch im Falle der weiteren sorgfaltspflichtrechtli-

chen Tatbestände nicht möglich. Beispielsweise seien die Risikobewertungen 

bzw. Risikofaktoren einer Geschäftsbeziehung oder die internen Transaktionsli-

miten ausschliesslich Regelungen im Rahmen der internen Weisungen, die nicht 

an Kunden weiter gegeben werden dürften. Es wäre mit den sorgfaltspflicht-

rechtlichen Vorgaben der risikoadäquaten Überwachung nicht vereinbar, wenn 

der Kunde seine Risikoeinstufung kenne bzw. durch Kenntnis von Schwellenwer-

ten gezielt Überwachungsmassnahmen einer Bank umgehen könne. Im Übrigen 
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sei eine solche Informationspflicht aufgrund der DSGVO nicht zwingend vorgese-

hen, weshalb um Streichung dieser Passage ersucht werde. 

Art. 22 DSGVO statuiert das Recht einer Person, nicht ausschliesslich einer auf 

einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu 

sein. Dieses Recht kann nach nationalem Recht eingeschränkt werden. Eine sol-

che nationale Einschränkung – wie sie der Art. 37 der Gesetzesvorlage darstellt – 

muss aber angemessene Massnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten 

sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten. Abs. 2 stellt 

eine solche Massnahme dar und kann nicht entfallen, ansonsten hätte keine der 

in Art. 37 vorgesehenen Ausnahmen vor der DSGVO Bestand. 

Aus Sicht des Bankenverbandes sei die Einlagensicherung nicht ausreichend ab-

gedeckt. Im Falle der Einlagensicherung seien bereits heute Anwendungsfälle 

denkbar, in denen nach Art. 18 f BankG teilautomatisiert-unterstützende Prozes-

se die Entscheidungen beeinflussen. Beispielsweise sei es vorstellbar, dass an-

hand einer Prüfroutine festgestellt werde, welche Einleger in einem Entschädi-

gungsfall zur Auszahlung kommen und welche nicht. Diese Konstellation sei se-

parat in Art. 34 Abs. 1 (inzwischen Art. 37) der Gesetzesvorlage unter Verweis auf 

die im Rahmen der Umsetzung der Einlagensicherungsrichtlinie 2014/49/EU neu 

geschaffenen Art. 6 i.V.m. Art. 11 EAG zu erwähnen oder das EAG entsprechend 

betreffend die Zulässigkeit automatisierter Entscheidungen nach Art. 22 Abs. 1 

Bst. b DSGVO zu ergänzen. 

Hierzu ist auszuführen, dass Art. 22 DSGVO von einer auf automatisierten Verar-

beitungen beruhenden Entscheidung ausgeht. Die Frage, ob eine bloss unterstüt-

zende automatisierte Teilverarbeitung, welche nicht selbst zur Entscheidung 

führt, unter den Art. 22 DSGVO fällt und daher einer Regelung im Art. 37 der Ge-

setzesvorlage zugänglich wäre, ist zu verneinen. 
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Kapitel II –Abschnitt C. Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverar-5.1.10

beiter 

Zu Art. 38 

In der Vernehmlassungsvorlage wurde § 38 der Rezeptionsvorlage (Datenschutz-

beauftragte der nicht-öffentlichen Stellen) nicht übernommen. Dies, weil in Abs. 

1 der Rezeptionsvorlage über die in Art. 37 Abs. 1 DSGVO vorgesehenen Fälle zur 

zwingenden Bestellung eines Datenschutzbeauftragten hinausgehend weitere 

Fälle vorgesehen sind, welche für liechtensteinische Verhältnisse aber nicht als 

sinnvoll angesehen werden. Allerdings wurde dabei übersehen, dass in Abs. 2 der 

Rezeptionsvorlage auf weitere Bestimmungen über die Datenschutzbeauftragten 

der nicht-öffentlichen Stellen verwiesen wird, deren Anwendung bzw. Regelung 

durchaus auch in Liechtenstein Sinn ergeben. Es werden deshalb die Verweise in 

Abs. 2 der Rezeptionsvorlage übernommen. 

Ist nach Art. 37 DSGVO zwingend ein Datenschutzbeauftragter vorzusehen, so 

kommt diesem nach Abs. 1 zur Stärkung seiner besonderen Position ein beson-

derer Schutz vor der Abberufung von seiner Aufgabe zu. Zudem greift für einen 

definierten Zeitraum nach dem Ende der Wahrnehmung seiner Aufgabe ein Kün-

digungsschutz. Diese Regeln verhindern, dass sich ein nicht-öffentlicher Verant-

wortlicher unbegründet eines Datenschutzbeauftragten entledigen kann. 

In Abs. 2 wird analog zu den Bestimmungen über die Datenschutzbeauftragten 

öffentlicher Stellen (siehe Art. 7 Abs. 5 Satz 2 der Gesetzesvorlage) eine Ver-

schwiegenheitspflicht normiert. 

In Abs. 3 wird analog zur den Bestimmungen über die Datenschutzbeauftragten 

öffentlicher Stellen (siehe Art. 7 Abs. 6 der Gesetzesvorlage) eine Ausdehnung 

des Zeugnisverweigerungsrechts festgelegt. 
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Zu Art. 39 

Diese Bestimmung – welche in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 35 ge-

führt wurde – regelt die Akkreditierung. Art. 43 Abs. 1 DSGVO verlangt, dass die 

Zertifizierungsstelle durch die zuständige Aufsichtsbehörde oder die nationale 

Akkreditierungsstelle oder von beiden akkreditiert wird. 

Eine Zertifizierungsstelle ist eine Organisation, welche Zertifizierungen in be-

stimmten Bereichen (beispielsweise Industrie-Service, Management-Systeme, 

Produkt-Zertifizierungen und -prüfungen) durchführt. Bei Bestehen der Prüfung 

stellt sie ein entsprechendes Zertifikat oder ein anderes Kennzeichen für das Be-

stehen aus. Als Zertifizierungsstelle kann jede Stelle agieren, welche nach den 

gesetzlichen Voraussetzungen durch die liechtensteinische Akkreditierungsstelle 

als Zertifizierungsstelle zugelassen wird.  

Eine Akkreditierungsstelle hat zur Aufgabe, in verschiedenen Bereichen den Um-

stand zu bescheinigen, dass eine Zertifizierungsstelle für das Erfüllen ihrer Auf-

gaben über die notwendigen Eigenschaften verfügt. 

Abs. 1 bestimmt, dass die Befugnis, als Zertifizierungsstelle tätig zu sein, durch 

die nationale Akkreditierungsstelle erfolgt. 

Abs. 2 bestimmt, dass mittels Verordnung die Vorschriften über die Akkreditie-

rung von Zertifizierungsverfahren und die Einführung von Datenschutzsiegeln 

und -prüfzeichen näher bestimmt werden. 

Es ist angedacht, das bisherige System, welches auf der Verordnung vom 10. De-

zember 2013 über die Datenschutzzertifizierungen (VDSZ)72 basiert, weiter an-

zuwenden. 

72 LGBl. 2013 Nr. 403, LR 235.11 
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Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass es bereits klar sei, 

dass das Amt für Volkswirtschaft (Abteilung Warenverkehr – Technische Prüf-, 

Mess- und Normstelle) als Akkreditierungsstelle in Liechtenstein fungieren wer-

de. Es stelle sich daher die Frage, weshalb dies nicht in die entsprechende Be-

stimmung aufgenommen worden sei. Sollte beabsichtigt sein, dass diese Konkre-

tisierung in der von der Regierung zu erlassenden Verordnung aufgenommen 

werde, so erübrige sich eine spezielle Regelung im Datenschutzgesetz. Zumindest 

sei jedoch in den Erläuterungen ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 

Es ist richtig, dass das Amt für Volkswirtschaft als Akkreditierungsstelle bestimmt 

wurde. Dies erfolgte mit der Verordnung über die Akkreditierung und Notifizie-

rung73 gestützt auf Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die Akkreditierung und Noti-

fizierung74. Die vorgeschlagene Konkretisierung der Akkreditierungsstelle im DSG 

erübrigt sich damit.  

Zu Art. 40 bis 43 

Auf Grund der umfangreichen Rückmeldungen und Kritik an den Strafbestim-

mungen wurden die Strafbestimmungen in Art. 40 bis 43 insgesamt überarbeitet 

und neu gefasst. Die im Vernehmlassungsbericht noch in Art. 38 vorgesehene 

Strafnorm für unbewilligte Videoüberwachungen wurde in den Art. 5 Abs. 8 der 

Gesetzesvorlage verschoben. 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband bringt vor, dass in der Gesetzesvor-

lage zu wenig klar geregelt sei, ob und allenfalls in welcher Form es vor der Ver-

hängung einer Geldbusse zu vorgelagerten Massnahmen kommen können bzw. 

müsse. Es werde deshalb angeregt, im Sinne der DSGVO nochmals explizit fest-

zuhalten, dass die Verhängung von Bussen die höchstmögliche Sanktionsmög-

lichkeit darstelle und es dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz entsprechend auch 

73 LGBl. 1996 Nr. 135, LR 941.221 
74 LGBl. 1996 Nr. 82, LR 941.22 
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weniger strengere Sanktionen gebe, wie beispielsweise die Verwarnung ohne 

Straffestlegung oder die Möglichkeit der Verbesserung eines festgestellten Man-

gels innerhalb einer sinnvollen Frist. 

Auch der Liechtensteinische Bankenverband bringt vor, dass in der Gesetzesvor-

lage zu wenig klargestellt werde, ob und allenfalls in welcher Form vor Verhän-

gung einer Geldbusse vorgelagerte Massnahmen ergriffen werden können bzw. 

müssen. Es werde empfohlen, im Sinne der DSGVO, die zwar wirksame, verhält-

nismässige und abschreckende Geldbussen und sonstige Sanktionen vorschreibe, 

aber nach Art. 83 Abs. 2 DSGVO auch davon ausgehe, dass die Abhilfebefugnisse 

der Aufsichtsbehörden nach Art. 58 Abs. 2 DSGVO vorgehen, klar im Gesetz fest-

zuhalten, dass die Verhängung von Bussen die höchstmögliche Sanktionsmög-

lichkeit darstelle.  

Hierzu ist einerseits auf den in Art. 40 Abs. 3 der Gesetzesvorlage festgeschriebe-

nen Kriterienkatalog zur Strafbemessung zu verweisen, welcher eine den konkre-

ten Umständen angepasste und somit verhältnismässige Strafe sicherstellt. Be-

züglich sonstiger möglicher Massnahmen ist auf die der Aufsichtsbehörde nach 

Art. 58 Abs. 2 DSGVO zustehenden Abhilfebefugnisse zu verweisen, worunter bei-

spielsweise nach Bst. a und b auch Verwarnungen gehören. Entsprechend dem 

Grundsatz der Verhältnissmässigkeit wird die Datenschutzstelle bei (erstmaligen) 

Verstössen im Einklang mit Art. 58 DSGVO abwägen müssen, welche Massnahme 

im konkreten Fall angemessen erscheint. 

Kapitel II –Abschnitt D. Strafbestimmungen 5.1.11

Zu Art. 40 

Art. 40 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 36 geführt wurde 

– setzt die in der DSGVO vorgesehenen Strafen im nationalen Recht um. Art. 83 

DSGVO sieht für bestimmte Verstösse Geldbussen vor. Die DSGVO regelt aber 
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das anzuwendende Verfahren nicht. Vielmehr fordert Art. 83 Abs. 8 DSGVO aus-

drücklich, dass die Mitgliedstaaten für die Anwendung dieser Bestimmung an-

gemessene Verfahrensgarantien vorsehen. Art. 40 der Gesetzesvorlage dient der 

Umsetzung dieser Forderung. Art. 83 DSGVO sieht in Abs. 9 vor, dass die Verhän-

gung der Bussen auch einem Gericht übertragen werden kann. Dieser Aufbau ist 

im Hinblick auf die liechtensteinischen Strukturen und Grössenverhältnisse ge-

rechtfertigt. 

Schon im geltenden DSG obliegt es gemäss Art. 39 bis 41 dem Landgericht, Stra-

fen auszusprechen. Der Datenschutzstelle kam diesbezüglich bisher keine Funk-

tion zu. Dieser Ansatz soll beibehalten werden. Einerseits sieht Art. 83 DSGVO 

sehr hohe Bussenbeträge vor und ist der Ausspruch von Bussen solcher Höhe 

durch eine andere Instanz als ein Gericht in Liechtenstein bisher eher unüblich.  

Hier ist zu bedenken, dass im Verwaltungsstrafverfahren kein Rechtsweg über 

drei gerichtliche Instanzen (Fürstliches Landgericht, Fürstliches Obergericht, 

Fürstlicher Oberster Gerichtshof) besteht, sondern erst mit der dritten Instanz 

des Verwaltungsgerichtshofes ein „Gericht“ über die Busse entscheiden kann. 

Andererseits wird das Bussverfahren durch das Gericht effizienter gehandhabt, 

als dies bei einer Durchführung durch die Datenschutzstelle ohne erhebliche Auf-

stockung der Personalressourcen der Fall wäre. 

In Abs. 1 wird festgelegt, dass das Fürstliches Landgericht die in Art. 83 Abs. 4 bis 

6 DSGVO geregelten Bussen ausspricht. Es finden damit die Vorschriften über das 

Strafverfahren Anwendung. 

Für den Fall, dass der Ausspruch von Bussen von der Aufsichtsbehörde an eine 

andere Instanz verschoben wird, sieht Art. 83 Abs. 9 DSGVO vor, dass es in sol-

chen Fällen der Aufsichtsbehörde dennoch möglich sein muss, das Bussenverfah-

ren anzustossen. Diesbezüglich bedarf es keiner neuen Bestimmung, da § 53 
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Abs. 1 StPO schon jetzt vorschreibt, dass eine Behörde – und darunter fällt auch 

die Datenschutzstelle – verpflichtet ist, das Bekanntwerden eines Verdachts ei-

ner von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung, die ihren gesetzmäs-

sigen Wirkungsbereich betrifft, an die Staatsanwaltschaft oder die Landespolizei 

zur Anzeige zu bringen. 

Abs. 2 setzt den Rahmen der Geldstrafe fest, wie er von der DSGVO nach Abs. 4, 

5 und 6 des Art. 83 DSGVO in Euro vorgesehen ist. Die Frankenwerte berechnen 

sich (gerundet) nach dem Euro-Kurs zum Zeitpunkt der Publikation der DSGVO im 

Amtsblatt der EU. 

Abs. 3 enthält einen Kriterienkatalog für die Strafbemessung. 

Abs. 4 bis 6 regeln die Bestrafung von juristischen Personen, insbesondere be-

treffend die inkriminierenden Tätigkeiten von Organen und der mangelhaften 

Aufsicht über Mitarbeiter. 

In Abs. 7 werden auf Grund der vorgesehenen Strafen (Busse oder Ersatzfrei-

heitsstrafe) die notwendigen Verweise auf das Strafgesetzbuch und das Straf-

rechtsanpassungsgesetz (StRAG)75 vorgenommen. 

Abs. 8 nimmt öffentliche Stellen von Bussen aus. Damit wird von der Öffnungs-

klausel des Art. 83 Abs. 7 DSGVO Gebrauch gemacht, welche nationale Regeln 

erlaubt, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und sonstige öffentliche 

Stellen Bussen verhängt werden können. Diese Ausnahme rechtfertigt sich 

dadurch, dass eine dem Staat zufallende Busse vom Staat bezahlt würde. Es fän-

de also lediglich eine interne Umbuchung statt, was nicht sinnvoll erscheint. 

Trotzdem entsteht durch diese Ausnahme kein sanktionsfreier Raum. Es ist auf 

das gut ausgebaute Disziplinarrecht, das bestehende Strafrecht des 22. Ab-

75 LGBl. 1988 Nr. 38, LR 311.1 
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schnitts des Strafgesetzbuches über strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Kor-

ruption und verwandte strafbare Handlungen zu verweisen. 

Die Ausnahme beschränkt sich auf diejenigen öffentlichen Stellen, welche Teil 

der Landesverwaltung sind. Keine öffentlichen Stellen im Sinne dieses Absatzes 

sind daher die Stiftungen Liechtensteinischer Entwicklungsdienst; Erwachsenen-

bildung Liechtenstein; Universität Liechtenstein; Kulturstiftung Liechtenstein; 

Kunstmuseum Liechtenstein; Kunstschule Liechtenstein und Liechtensteinische 

Alters- und Krankenhilfe (LAK) sowie die Anstalten AHV-IV-FAK; Agentur für In-

ternationale Bildungsangelegenheiten; Finanzmarktaufsicht; Liechtensteinische 

Gasversorgung; Liechtensteinische Kraftwerke; Liechtenstein Marketing; Liech-

tensteinischer Rundfunk; Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil; Liechtensteini-

sche Landesbibliothek; Liechtensteinisches Landesmuseum; Liechtensteinisches 

Landesspital und Liechtensteinische Musikschule sowie die Privatunternehmen 

mit Landesbeteiligung Liechtensteinische Landesbank AG; Liechtensteinische 

Post AG und Telecom Liechtenstein AG. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes hinterfragt unter Verweis auf Art. 83 

DSGVO und Erwägungsgrund 151 zur DSGVO, weshalb die strafrechtliche Sankti-

on durch das Landgericht erfolgen solle. Da die Aufsichtsbehörde gegenüber dem 

Gericht nicht weisungsberechtigt sei, werde damit Art. 83 Abs. 1 DSGVO ausge-

hebelt oder es finde – im Fall der Weisungsgebundenheit des Gerichtes – ein 

unzulässiger Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit statt. Art. 36 (inzwischen 

Art. 40) der Gesetzesvorlage erscheine daher obsolet oder sei auf eine blosse 

Zuständigkeitsdefinition der Datenschutzstelle zu reduzieren. Zudem sei der Be-

griff „Strafvorschriften“ in Liechtenstein nicht gebräuchlich und durch „Strafbe-

stimmungen“ zu ersetzen. Auch die Form der Strafbestimmungen („Wer... ist 

mit... zu bestrafen.") und das Strafmass seien unter Verweis auf §§ 112, 122, 126 

StGB zu überprüfen. Die Antragsberechtigung neben dem Geschädigten auch 
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einem Dritten, insbesondere einer Amtsstelle, zu übertragen, entspreche nicht 

dem liechtensteinischen System und sei wohl auch durch das EU-Recht nicht ge-

fordert. Unklar sei, weshalb dem „Verantwortlichen“ als Meldeerstatter eine 

Antragsberechtigung zukommen sollte. Sofern ein eigenes Tätigwerden der Be-

hörden dennoch als notwendig erachtet werde – beispielsweise im Hinblick auf 

die Durchführung der nötigen Ermittlungen samt Beweissicherung – sollte auf ein 

Ermächtigungsdelikt abgestellt werden, nicht auf ein Antragsdelikt.  

Ferner erscheine fragwürdig, weshalb eine fahrlässige Tatbegehung vorgesehen 

werde und in welchen Fällen diese vorliegen solle. „Behörden und öffentliche 

Stellen" sei doppelt und terminologisch inkonsistent. „Öffentliche Stellen" genü-

ge.  

An der Zuständigkeit des Landgerichtes wurde festgehalten, da sich die bisherige 

Zuständigkeit bezüglich der Strafen bewährt hat. Die Zuordnung bei der Daten-

schutzstelle hätte dort unweigerlich personellen Mehrbedarf zu Folge, da bisher 

nicht nur die notwendige Erfahrung fehlt, sondern auch diese Aufgabe bislang 

nicht erfüllt wurde. Hingegen hat das Landgericht schon nach geltendem Recht 

Strafen ausgesprochen und ist mit Strafverfahren vertraut. 

Die befürchtete Aushebelung des Art. 83 Abs. 1 DSGVO findet nicht statt, da die 

dort statuierte Pflicht mit der Verschiebung der Straftätigkeit an das Landgericht 

konsequenterweise auf dieses übergeht. Es entsteht also aus dieser Bestimmung 

keine Weisungsbefugnis der Datenschutzstelle gegenüber dem Landgericht. 

Soweit begriffliche Anpassungen und die Überarbeitung von Formulierungen an-

geregt wurden, sind diese im Rahmen der Überarbeitung und der legistischen 

Prüfung berücksichtigt worden. 

Die im Vernehmlassungsbericht noch vorgesehene Antragsberechtigung der Da-

tenschutzstelle ist entfallen. 
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Die im Vernehmlassungsbericht noch in Art. 38 vorgesehene fahrlässige Bege-

hung der Installation einer Videoüberwachung ohne Bewilligung (inzwischen: 

Inbetriebnahme ohne Meldung) ist entfallen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes regt zu Abs. 1 unter Verweis auf das 

Bestimmtheitsgebot („nulla poena sine lege stricta“) an, sämtliche in der DSGVO 

enthaltenen Tatbestände sowie die Bussenhöhe und die bei der Bemessung der 

Strafe zu berücksichtigenden Umstände im nationalen Recht ausdrücklich wie-

derzugeben. Zu Abs. 3 (Rücktritt von der Verfolgung nur mit Zustimmung der 

Datenschutzstelle) sei auszuführen, dass dies in der DSGVO nicht vorgesehen sei 

und auch juristisches Neuland darstellen würde. Ähnliche bisher angedachte 

Bestimmungen (beispielsweise Stellung eines Privatbeteiligten und das Recht der 

FMA, im gleichen Umfang wie die Staatsanwaltschaft gerichtliche Entscheidun-

gen zu bekämpfen und die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu verlangen in 

Strafverfahren wegen Missbrauchs einer Insiderinformation) seien nicht umge-

setzt worden. Das im Vernehmlassungsbericht auf S. 81 angeführte Argument, 

die Datenschutzstelle habe „ein gesteigertes Interesse am Ausgang des Verfah-

rens“, verfange nicht. Dieses gesteigerte Interesse hätten auch andere Behörden 

bzw. Stellen in anderen Verfahren, insbesondere die FMA in sämtlichen finanz-

marktrechtliche Erlasse betreffenden Strafverfahren. Wenn man hier der Daten-

schutzstelle ein Zustimmungsrecht zum Verfolgungsverzicht einräume, so würde 

man dies wohl auch in anderen Fällen anderen Behörden einräumen müssen, 

was jedoch dem Anklagemonopol der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft 

widerspreche. 

Den Ausführungen zum Bestimmtheitsgebot ist entgegenzuhalten, dass die DSG-

VO mit der Übernahme in den EWR als Erweiterung und Bestandteil des EWR-

Abkommens zu nationalem Recht wird. Die Übernahme der Tatbestände ist daher 

nicht notwendig. Notwendig ist aber die Übernahme des Strafmasses, da dem in 
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der Verordnung angegebenen Wert in Euro im nationalen Recht ein Wert in Fran-

ken gegenübergestellt werden muss. 

Das in der Vernehmlassung in Art. 36 Abs. 3 noch vorgesehene Zustimmungser-

fordernis der Datenschutzstelle zum Rücktritt von der Verfolgung ist entfallen. 

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft führt zu Art. 36 (inzwischen Art. 40) 

aus, dass die in Art. 83 Abs. 4 bis 6 DSGVO angeführten Verstösse entgegen Abs. 

9 jener Bestimmung als Übertretungen dem Fürstlichen Landgericht als Strafbe-

hörde zugewiesen würden. Diese Ausnahmebestimmung (die Rechtsordnung 

eines Mitgliedsstaates sieht keine Geldbussen vor) sei in Liechtenstein aber nicht 

gegeben. Liechtenstein kenne Verwaltungsübertretungen, bei welchen Verwal-

tungsbehörden als Strafbehörden für Übertretungen Bussen verhängen können. 

Die Verlagerung erscheine daher problematisch und solle überdacht werden. Es 

bedürfe jedenfalls näherer Erläuterungen, weshalb die in Art. 83 Abs. 4 bis 6 

DSGVO angeführten Verstösse in Liechtenstein nicht von der Aufsichtsbehörde 

im Verwaltungsstrafverfahren sondern vom Fürstliches Landgericht im gerichtli-

chen Strafverfahren verfolgt werden sollen. Zu Art. 36 Abs. 1 in der Fassung der 

Vernehmlassungsvorlage sei auszuführen, dass die Bestimmung einzig die Zu-

ständigkeit des Fürstlichen Landgerichtes als Strafbehörde regle, wohingegen 

hinsichtlich des Tatbestands und der Bussenhöhe gänzlich auf den Inhalt der 

DSGVO verwiesen werde. Eine solche Verweisungsstrafnorm erweise sich vor 

dem im Strafrecht geltenden Bestimmtheitsgebot („nulla poena sine lege 

stricta") als kritisch. Da Art. 83 Abs. 4 bis 6 DSGVO bereits Verweisungsbestim-

mungen enthalte, komme es sogar zu einer doppelten Verweisung. Unter Ver-

weis auf die Umsetzung der Marktmissbrauchsverordnung (vgl. BuA 7/2017) 

werde deshalb angeregt, die in der DSGVO enthaltenen Verweisungen im DSG 

wiederzugeben.  
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An der Zuweisung an das Fürstliche Landgericht wurde, wie bereits ausgeführt, 

festgehalten. Bezüglich der monierten Verletzung des Bestimmtheitsgebots wird 

auf die vorstehenden Ausführungen zur Stellungnahme des Fürstlichen Oberge-

richtes verwiesen. 

Die Staatsanwaltschaft begrüsst die auf die Öffnungsklausel des Art. 83 Abs. 7 

DSGVO gestützte Bestimmung des Art. 36 Abs. 2 in der Fassung des Vernehmlas-

sungsberichtes. Es sei tatsächlich nicht sinnvoll, dass Behörden, welche mit öf-

fentlichen Geldern ausgestattet werden, um öffentliche Aufgaben wahrzuneh-

men, Bussen auferlegt würden. Die Staatsanwaltschaft pflichte daher den dies-

bezüglichen Ausführungen im Vernehmlassungsbericht auf S. 80 vollinhaltlich 

bei.  

Zu Art. 36 Abs. 3 in der Fassung des Vernehmlassungsberichtes sei auszuführen, 

dass eine derartige Bestimmung einerseits nicht in der DSGVO vorgesehen und 

andererseits der Systematik des liechtensteinischen Strafprozessrechts fremd sei. 

Der Staatsanwaltschaft komme die Aufgabe zu, Vorerhebungen hinsichtlich in 

ihren Zuständigkeitsbereich fallender Straftaten zu führen und nach Abschluss 

der Vorerhebungen eine verfahrenserledigende Entscheidung zu treffen. Die 

Entscheidung über die Erledigung von Verfahren komme dabei einzig und allein 

der Staatsanwaltschaft zu. Die Bestimmung verschiebe das der Staatsanwalt-

schaft nach Systematik zukommende Anklagemonopol bei diesen Straftatbe-

ständen weg von der Staatsanwaltschaft hin zur Datenschutzbehörde. Zudem sei 

nicht ersichtlich, inwiefern der Datenschutzstelle verglichen mit anderen Behör-

den, welche für den Vollzug von Gesetzen zuständig seien, ein „gesteigertes Inte-

resse am Ausgang des Verfahrens“ (S. 81 Vernehmlassungsbericht) zukomme. 

Ein solches müsste sämtlichen für den Vollzug eines Gesetzes zuständigen Be-

hörden gleichmässig zukommen. Es solle daher nicht ohne Not das Anklagemo-

nopol der Staatsanwaltschaft als Grundpfeiler des liechtensteinischen Strafpro-
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zessrechts angetastet werden und Art. 36 Abs. 3 in der Fassung des Vernehmlas-

sungsberichtes ersatzlos entfallen. 

Bezüglich der monierten Verletzung des Anklagemonopols wird auf die Ausfüh-

rungen zur Stellungnahme des Fürstlichen Obergerichtes verweisen. 

Die Staatsanwaltschaft bringt darüber hinaus vor, dass das liechtensteinische 

Nebenstrafrecht grundsätzlich zwischen Strafbestimmungen und administrativen 

Sanktionen unterscheide. In Art. 36 (inzwischen Art. 40) der Gesetzesvorlage 

seien keine administrativen Sanktionen normiert. Es handle sich durchwegs um 

gerichtlich strafbare Tatbestände. Es werde daher angeregt, die Überschrift des 

4. Kapitels (inzwischen Abschnitt D) dahingehend abzuändern, dass sie „Strafbe-

stimmungen“ laute. 

Diese Anregungen wurden im Rahmen der legistischen Prüfung berücksichtigt. 

Die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG bringt vor, dass Art. 83 Abs. 9 

DSGVO eigens für Dänemark und Estland geschaffen worden sei, wo die vorge-

sehenen Geldbussen nicht zulässig seien. Erwägungsgrund 151 würde explizit 

darauf hinweisen. Es sollte deshalb geprüft werden, ob von dieser Möglichkeit, 

die extra für Dänemark und Estland geschaffen worden seien, tatsächlich Ge-

brauch gemacht werden könne. 

Der Liechtensteinische Bankenverband ist der Auffassung, dass der Einbezug der 

Justiz angesichts der exorbitanten Höhe der möglichen Geldbussen grundsätzlich 

zwar sachgerecht erscheine, allerdings bestünden Zweifel, ob die Regelung mit 

der DSGVO vereinbar sei. Auch könne die Übertragung der Befugnisse an die 

Gerichtsbarkeit mitunter dazu führen, dass die angestrebte Harmonisierung in 

diesem Bereich schwerlich gewährleistet werden könne. In den Erläuterungen 

werde ausgeführt, dass gemäss Art. 83 Abs. 9 DSGVO die Verhängung von Bussen 

auch einem Gericht übertragen werden könne. Nach Ansicht des Bankenverban-
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des gelte dies allerdings aufgrund der gesetzlichen Formulierung nur, sofern die 

Rechtsordnung eines Mitgliedstaates keine Geldbussen vorsehe. Weiter werde 

im Vernehmlassungsbericht ausgeführt, dass der Ausspruch von Bussen solcher 

Höhen durch eine andere Instanz als ein Gericht in Liechtenstein bisher unüblich 

sei. Im Bereich der Finanzmarktregulierung bzw. des Finanzrechts sei die Verhän-

gung von hohen Bussen durch die Aufsichtsbehörde allerdings bereits geltendes 

Recht.  

Bezüglich der Ausführungen von Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG und 

des Liechtensteinischen Bankenverbands zur Zuständigkeit für das Strafverfahren 

wird auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung verwiesen.

Gemäss dem Liechtensteinischen Bankenverband würden die Ausführungen in 

den Erläuterungen ausserdem nahelegen, dass die Verfolgung von Verstössen 

gegen die DSGVO von der Datenschutzstelle an die Staatsanwaltschaft oder die 

Landespolizei durch Anzeige verlagert werden könne. Hier bleibe die Abgrenzung 

der Zuständigkeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden bzw. dem Fürstlichen 

Landgericht und der Datenschutzstelle unklar. Im Hinblick auf die allfällige Un-

vereinbarkeit mit der DSGVO sowie die unklare Kompetenzregelung zwischen 

Fürstlichem Landgericht und Datenschutzstelle als Aufsichtsbehörde werde um 

nochmalige Überprüfung der Bestimmung ersucht. Zudem könnte die Übertra-

gung der Sanktionskompetenz an das Fürstliche Landgericht und die Anwendung 

der Vorschriften über das Strafverfahren zu einer unerwünschten Kriminalisie-

rung von Mitarbeitern führen. Im Hinblick auf die strafrechtliche Qualifikation als 

„Übertretung“ in Art. 36 (inzwischen Art. 40) der Gesetzesvorlage werde davon 

ausgegangen, dass keine Erfassung im Vorstrafenregister erfolge – diesbezüglich 

werde um Klarstellung ersucht.  

Soweit die StPO in § 53 eine Pflicht zu Anzeige statuiert, sind damit keine weite-

ren Tätigkeiten als Strafverfolgungsbehörde verbunden. Bezüglich des Inhalts des 
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Strafregisters ist auf das Gesetz über das Strafregister und die Tilgung gerichtli-

cher Verurteilungen76 zu verweisen, wonach Verurteilungen wegen Verbrechen 

und Vergehen in das Strafregister aufzunehmen sind. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte bringen vor, dass Art. 84 DSGVO nicht vorsehe, 

dass Sanktionen für Verstösse gegen das DSG in die Zuständigkeit der Strafge-

richte und nicht in die der Verwaltungsgerichte fallen müssen. Es sei daher sys-

temwidrig, wenn Verstösse gegen das DSG nicht verwaltungsrechtlich strafbare 

Handlungen, sondern gerichtlich strafbare Handlungen darstellen, mit allen Kon-

sequenzen wie Eintragung im Strafregister etc. Für die Sanktionierung der 

Verstösse gegen das DSG sollten daher ausschliesslich die Verwaltungsgerichte 

für zuständig erklärt werden.  

Bezüglich des Verfahrensweges wird auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung 

verwiesen. Bezüglich Strafregistereintragungen wird auf die Ausführungen zur 

Stellungnahme des Liechtensteinischen Bankenverbandes verweisen. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte bringen weiters vor, Art. 36 Abs. 3 in der Fas-

sung des Vernehmlassungsberichtes führe darüber hinaus ein Weisungsrecht der 

Datenschutzstelle gegenüber der Staatsanwaltschaft ein, welches nicht nur im 

Widerspruch zum Niederschlagungsrecht des Landesfürsten stehe, sondern auch 

beispielsweise zu § 158 Abs. 2 StPO. 

Auch die Begründung in den Erläuterungen zu Art. 36 (inzwischen Art. 49) der 

Gesetzesvorlage für die Notwendigkeit eines solchen Weisungsrechtes der Da-

tenschutzstelle sei nicht schlüssig. Wenn die Datenschutzstelle ein Interesse am 

Ausgang eines Strafverfahrens habe, wäre sie bei der Ausübung ihres Weisungs-

76 LGBl. 1974 Nr. 46; LR 330 
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rechtes befangen. Diese Bestimmung verletze daher Art. 6 EMRK und sei somit 

verfassungswidrig. 

Das in der Vernehmlassung in Art. 36 Abs. 3 noch vorgesehene Zustimmungser-

fordernis der Datenschutzstelle zum Rücktritt von der Verfolgung ist, wie schon 

weiter oben ausgeführt, entfallen. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass diese Bestimmung 

ebenso wie Art. 37 und Art. 38 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage legis-

tisch korrekt gemäss den in Liechtenstein üblichen Formulierungen auszugestal-

ten seien. Insbesondere seien auch die Überschriften den liechtensteinischen 

Regelungen anzupassen. Es sei wohl besser das ganze Kapitel (inzwischen Ab-

schnitt D) mit der Überschrift „Strafbestimmungen“ zu versehen und anschlies-

send nur von Bussen, Übertretungen und Vergehen zu sprechen. Art. 36 Abs. 1 in 

der Fassung der Vernehmlassungsvorlage sei aber auf jeden Fall so im Gesetz zu 

formulieren, dass klar sei, welche Tatbestände unter welche Bussen gestellt wer-

den sollen. Hier zweimal auf die DSGVO zu verweisen, werde dem Legalitätsprin-

zip nicht gerecht. Abs. 3 sei ersatzlos zu streichen. 

Begriffliche Anregungen wurden im Rahmen der Überarbeitung und der legisti-

schen Prüfungen berücksichtigt. So wurde beispielsweise der Abschnitt mit 

„Strafbestimmungen“ überschrieben und der Sachtitel dieser Bestimmung spricht 

von „Übertretungen“. Bezüglich der ebenfalls monierten Verletzung des Be-

stimmtheitsgebotes wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme des Fürstlichen 

Obergerichtes verwiesen. 

Ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt zu Art. 38 Abs. 2 (inzwischen Art. 

40 Abs. 8) vor, dass die Begrifflichkeit „Behörden und Stellen“ doppelt und ter-

minologisch inkonsistent sei, da ansonsten nicht von Behörden gesprochen wer-

de.  
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Die Terminologie wurde entsprechend auf „öffentliche Stellen“ angepasst. 

Der Liechtensteinische Krankenkassenverband weist darauf hin, dass die DSGVO 

keine Freiheitsstrafen kenne, sondern nur Geldbussen. Die Regierung verschärfe 

das DSG in Liechtenstein mit den Öffnungsklauseln und sehe Freiheitsstrafen vor. 

Es sei aber kein Grund ersichtlich, weiter zu gehen, als es die DSGVO vorsehe. 

Vor allem sähen diverse Spezialgesetze, wo dies sinnvoll erscheine, bereits Frei-

heitsstrafen vor (so beispielsweise Art. 29 des Gesetzes über die Krankenversi-

cherung (KVG)77). 

Art. 84 Abs. 1 DSGVO berechtigt und verpflichtet die EWR-Staaten, „andere Sank-

tionen“ für Verstösse gegen die Verordnung festzulegen. Art. 84 DSGVO ist damit 

eine Öffnungsklausel, um neben Geldbussen im Sinne des Art. 83 DSGVO straf-

rechtliche Sanktionen vorzusehen. Hiervon macht Art. 40 der Gesetzesvorlage 

Gebrauch. Zudem ist auszuführen, dass Freiheitsstrafen nur im Fall der Unein-

bringlichkeit der ausgesprochenen Geldbusse in Frage kommen. Wäre dies nicht 

der Fall, so käme die Mittellosigkeit gleichzeitig einer Straffreiheit gleich, was 

stossend wäre. 

Zu Art. 41 

Auf Grund der umfangreichen Kritik an den Strafbestimmungen im Allgemeinen 

und dieser Bestimmung im Besonderen wurden die Strafbestimmungen insge-

samt überarbeitet und neu gefasst. Art. 41 ersetzt neu zusammen mit Art. 42 die 

im Vernehmlassungsbericht noch als Art. 37 vorgesehene Strafbestimmung. In 

dieser Bestimmung war ursprünglich nach Vorbild des § 42 der Rezeptionsvorla-

ge die Bestrafung einer unbefugten gewerblichen Übermittlung oder Zugäng-

lichmachung von Personendaten und die Bestrafung einer in Bereicherungs- oder 

77 LGBl. 1971 Nr. 50, LR 832.10 
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Schädigungsabsicht unberechtigten Verarbeitung oder Erschleichung von Daten 

vorgesehen.  

Die Bestimmung übernimmt neu die Strafnorm des Art. 39 geltendes DSG, be-

treffend unbefugtes Beschaffen von Personendaten. Zu bestrafen ist, wer sich 

unbefugt Daten aus einer Datenverarbeitung beschafft. Die Tat wird nur auf An-

trag verfolgt. Das Strafmass ist ein Jahr Gefängnis oder Geldstrafe bis 360 Ta-

gessätze. Anpassungen erfolgen nur betreffend der Begrifflichkeiten. 

Die AHV-IV-FAK-Anstalten bringen vor, dass in Art. 39 ff. geltendes DSG ebenfalls 

strafrechtliche Sanktionen durch das Fürstliche Landgericht vorgesehen seien. 

Für die AHV-IV-FAK-Anstalten sei es auch nachvollziehbar, dass kein sanktions-

freier Raum entstehen solle, weshalb unverändert Datenschutzverletzungen 

durch Mitarbeiter von öffentlichen Stellen strafrechtlich zur Verantwortung ge-

zogen werden können. Es stelle sich allerdings die Frage, ob im Falle einer Daten-

schutzverletzung im Zuge einer Auftragsverarbeitung durch Private oder auch 

durch öffentliche Stellen die Strafbestimmungen des Art. 37 (inzwischen Art. 41 

und 42) der Gesetzesvorlage zur Anwendung kommen. 

Auch Marxer & Partner Rechtsanwälte regen an, in den Erläuterungen zu Art. 37 

(inzwischen Art. 41 und 42) der Gesetzesvorlage auszuführen, dass Art. 37 der 

Gesetzesvorlage unabhängig von Art. 36 Abs. 2 (inzwischen Art. 40 Abs. 8) auch 

auf Behörden und öffentliche Stellen, einschliesslich der Datenschutzstelle, zur 

Anwendung gelange.  

Zum Vorbringen der AHV-IV-FAK-Anstalten und von Marxer & Partner Rechtsan-

wälte ist auszuführen, dass die Ausnahme des Art. 40 Abs. 8 der Gesetzesvorlage, 

wonach gegen öffentliche Stellen keine Bussen im Sinne des Art. 83 DSGVO ver-

hängt werden, keine Wirkung auf die Art. 41 oder 42 der Gesetzesvorlage entfal-
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tet. Nach diesen Bestimmungen ist zu bestrafen, wer den mit Strafe bedrohten 

Tatbestand erfüllt. 

Der Liechtensteinische Bankenverband regt an, in Art. 37 (inzwischen Art. 41 und 

42) der Gesetzesvorlage die strafrechtliche Qualifikation (Verbrechen oder Ver-

gehen) zu ergänzen. 

Die Anregung wurde im Rahmen der Neufassung der Bestimmung entsprochen 

und die entsprechende Qualifikation ist eingefügt worden.

Wenn festgelegt werde, dass es sich bei den Straftatbeständen des DSG nicht um 

Offizialdelikte, sondern um Antragsdelikte handle – d.h., die Staatsanwaltschaft 

kann nicht von sich aus tätig werden, sondern nur mit Zustimmung von bestimm-

ten Personen, könne nach Ansicht der Marxer & Partner Rechtsanwälte nicht auf 

der anderen Seite einer (anderen) „Verwaltungsbehörde“, nämlich der Daten-

schutzstelle, ein solches Antragsrecht zugestanden werden. Da die Datenschutz-

stelle von einem Verstoss gegen das DSG ohnehin nicht persönlich betroffen sei, 

gebe es keinen Grund, weshalb sie antragsberechtigt sein solle. Die Datenschutz-

stelle sei weder eine betroffene Person oder der Verantwortliche noch habe sie 

die Aufgaben, faktisch als „Strafverfolgungsbehörde“ tätig zu werden (dies wäre 

verfassungswidrig). Wenn die Datenschutzstelle faktisch für die Sanktionierung 

von Verstössen verantwortlich bleiben möchte, dann müsse die Sanktionierung 

auch auf dem Verwaltungsrechtsweg verbleiben. Das Antragsrecht der Daten-

schutzstelle sei daher ersatzlos zu streichen. 

Die Antragsberechtigung der Datenschutzstelle, wie sie noch in Art. 37 Abs. 3 

vorgesehen war, ist entfallen.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt vor, dass Art. 37 (inzwischen 

Art. 41 und 42) der Gesetzesvorlage legistisch neu zu formulieren sei. Zudem 

müsse Art. 37 Abs. 3 (inzwischen entfallen) überprüft werden, da die Frage zu 
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klären sei, ob es als Ermächtigungsdelikt oder Privatanklagedelikt konzipiert 

werden solle. 

Die ursprüngliche Bestimmung des Art. 37 ist vollständig entfallen und durch die 

gegenständlichen Art. 41 und 42 ersetzt worden. Beide Bestimmungen sehen eine 

Bestrafung auf Verlangen des Verletzten vor (Privatanklagedelikt). 

Art. 37 Abs. 4 (inzwischen Art. 43) sei ebenfalls zu überarbeiten, da es wohl nicht 

sein könne, dass der Meldepflichtige in einem Verfahren gegen ihn der Verwen-

dung der Daten zustimmen müsse. 

Am Verwendungsverbot wurde festgehalten. Es wird auf die Erläuterungen zu 

Art. 43 der Gesetzesvorlage verwiesen. 

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass die Terminolo-

gie der Überschriften der Art. 37 und 38 (inzwischen Art. 41 und Art. 5 Abs. 8) 

der Systematik des liechtensteinischen (Neben-)Strafrechts fremd sei. Im gege-

benen Zusammenhang sollte die Überschrift des Art. 37 „Vergehen“ lauten. 

Gänzlich inkonsistent sei die Überschrift des Art. 38, welche „Geldstrafen“ laute. 

In der Systematik des liechtensteinischen Strafrechts sei die nach Tagessätzen 

bemessene Geldstrafe neben der Freiheitsstrafe eine Sanktionsnorm für Verge-

hen. Art. 38 stelle jedoch eine mit Busse zu bestrafende Übertretung dar. Die 

Überschrift „Geldstrafe“ erweise sich sohin nicht nur in begrifflicher Hinsicht als 

falsch, sondern geradezu als systemwidrig. Richtigerweise sollte die Überschrift 

„Übertretungen“ lauten. 

Diese Anregungen wurden im Rahmen der Überarbeitung und der legistischen 

Prüfung der Bestimmungen berücksichtigt. 

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft bringt ferner vor, dass die in Art. 37 

Abs. 1 und 2 (inzwischen entfallen und durch den Art. 39 geltendes DSG als Art. 
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41 der Gesetzesvorlage ersetzt) beabsichtigte Normierung von Vergehen der 

Systematik des liechtensteinischen Strafrechts in mehrfacher Hinsicht widerspre-

che, weshalb angeregt werde, sich zumindest diesbezüglich an § 63 der österrei-

chischen Vorlage (in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2017) zu halten. Die in der Be-

stimmung als Tatbestandsmerkmal vorgesehene Bereicherungsabsicht sei der 

Systematik der Vermögensdelikte des Strafgesetzbuches fremd. Stattdessen 

werde als erweiterte Vorsatzform regelmässig ein Bereicherungsvorsatz verlangt. 

Es erscheine nicht zielführend, für Art 37 Abs. 2 betreffend die Bereicherung eine 

Absicht im Sinne des § 5 Abs. 2 StGB zu verlangen. Daher werde angeregt, dies 

dahingehend zu korrigieren, dass lediglich ein Bereicherungsvorsatz verlangt 

wird. Die in Art 37 Abs. 2 vorgesehene Geldstrafe von bis zu 240 Tagessätzen 

erweise sich ebenfalls als systemfremd. Die Strafbestimmungen des Strafgesetz-

buches sähen hinsichtlich sämtlicher Tatbestände, bei welchen Freiheitsstrafen 

von mehr als sechs Monaten und Geldstrafe alternativ angedroht werde, einen 

Strafrahmen von bis zu 360 Tagessätzen vor (vgl. §§ 112 Abs. 1, 122 Abs. 2 oder 

126 Abs. 1 StGB). Die Tatbegehungsvarianten nach Art. 37 Abs. 1 und 2 verlang-

ten gewerbsmässiges Handeln, Entgeltlichkeit oder die Absicht, sich oder einen 

anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. Es bedürfe nach An-

sicht der Staatsanwaltschaft dazu näherer Erläuterungen dahingehend, ob die in 

Art. 37 Abs. 1 und 2 vorgesehenen Tatbegehungsvarianten auch strafbar seien, 

wenn die vorgenannten Qualifikationsmerkmale nicht gegeben seien, und unter 

welche Strafbestimmung diese fallen. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes bemängelt, dass in nahezu wörtlicher 

Übernahme von § 42 Abs. 1 und 2 BDSG Strafbestimmungen kreiert werden, die 

mit der im liechtensteinischen Strafgesetzbuch ansonsten verwendeten Begriff-

lichkeit nicht übereinstimmen. So sei etwa eine Bereicherungsabsicht den Ver-

mögensdelikten des Strafgesetzbuches fremd. Es komme üblicherweise nur auf 

den Bereicherungsvorsatz an. Ebenso sei es ungewöhnlich, bloss eine Geldstrafe 
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von bis zu 240 Tagessätzen anzudrohen, werden doch im Strafgesetzbuch (alter-

nativ zu Freiheitsstrafen), und zwar auch dann, wenn die Freiheitsstrafe zwei 

Jahre betrage – vgl. §§ 112 Abs. 1, 122 Abs. 2 oder 126 Abs. 1 StGB – immer 360 

Tagessätze angedroht. Eine Begründung dafür, warum dies in Art. 37 Abs. 2 (in-

zwischen entfallen) nun anders sein solle, finde sich im Vernehmlassungsbericht 

nicht. Es werde deshalb angeregt, die Strafvorschriften zu überprüfen und einen 

Gleichklang mit dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch herzustellen. Zumin-

dest hier könne punktuell das öDSG (in der Fassung des Datenschutz-

Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 120/2017), konkret dessen § 63, als Rezep-

tionsvorlage dienen. 

Zu diesen Ausführungen der Staatsanwaltschaft und des Fürstlichen Obergerich-

tes ist auszuführen, dass den vorgebrachten Bedenken und Anregungen mit Ent-

fall des Art. 37 in der Fassung der Vernehmlassungsvorlage und dessen Ersetzung 

durch Art. 39 des geltenden DSG eine bewährte Bestimmung übernommen wur-

de, welcher zusammen mit dem als Art. 42 ebenfalls übernommenen Art. 41 gel-

tendes DSG eine Lösung darstellt, welche der angeregten Übernahme des § 63 

öDSG entspricht. 

Zu Art. 42 

Wie unter Art. 41, ersetzt diese Bestimmung zusammen mit Art. 41 die in der 

Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 37 vorgesehene Strafbestimmung. 

Die Bestimmung übernimmt die Strafnorm des Art. 41 geltendes DSG, betreffend 

die Verletzung des Datengeheimnisses. Die Strafnorm bewehrt in Abs. 1 die Ver-

letzung des mit Art. 26 der Gesetzesvorlage normierten Datengeheimnisses in 

Ausübung des Berufes durch Zugänglichmachung oder Veröffentlichung mit Stra-

fe. Bestraft wird nach Abs. 2 auch der dem Berufsausübenden zuzuordnende 

Auszubildende. Die Strafbarkeit wirkt nach Abs. 3 über das Ende der beruflichen 

Tätigkeit oder Ausbildung hinaus. 
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Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Das Strafmass ist bis zu einem Jahr Gefäng-

nis oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze.  

Zu Art. 43 

Das in der Vernehmlassungsvorlage systematisch noch unter Art. 37 Abs. 4 und 

Art. 38 Abs. 3 geführte Verbot einer Verwendung von Meldungen in einem Straf-

verfahren gegen den Meldepflichtigen wird im Rahmen der Neufassung der 

Strafbestimmungen nun als eigenständiger Art. 43 geführt. Damit wird eine 

mehrfache identische Regelung verhindert und der Gesetzestext vereinfacht. 

Die in der Vernehmlassungsvorlage noch unter Art. 38 systematisch an dieser 

Stelle geführte Strafbestimmung betreffend die Videoüberwachung wurde – oh-

ne Verwendungsverbot – in Art. 5 Abs. 8 der Gesetzesvorlage überführt und ent-

sprechend angepasst. 

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft bringt vor, dass Art. 37 Abs. 4 und Art. 

38 Abs. 3. (inzwischen Art. 43) der Gesetzesvorlage vorsehen, dass eine Meldung 

nach Art. 33 DSGVO oder eine Benachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 DSGVO in 

einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder 

seine in § 108 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 

Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden dürfe. Im Ver-

nehmlassungsbericht (S. 81) werde die Einführung dieser Bestimmungen aus-

schliesslich damit begründet, dass diese „dem Verbot der Selbstbezichtigung" 

dienen würden. Ein derartiges Zustimmungserfordernis sei allerdings nicht not-

wendig. Dass sich ein Meldepflichtiger durch die ordnungsgemässe Wahrneh-

mung seiner Meldepflicht selbst belasten könne, sei nach dem liechtensteini-

schen Rechtsverständnis nicht unüblich und mit dem Grundsatz nemo tenetur se 

ipsum accusare durchaus vereinbar. Zu verweisen sei diesbezüglich insbesondere 

auf die Bestimmungen des SPG. 
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Auch ein Richter des Fürstlichen Landgerichtes bringt vor, dass die Zustim-

mungspflicht des Meldepflichtigen nicht nachvollziehbar sei und, soweit erkenn-

bar, auch nicht durch das EU-Recht gefordert. Dass sich der Meldepflichtige 

dadurch unter Umständen selbst belasten müsse, sei nicht aussergewöhnlich 

(vgl. beispielsweise SPG). 

Hierzu ist zunächst auszuführen, dass diese Bestimmung nur in den Fällen des 

Art. 41 und 42 Anwendung findet. Strafen gemäss Art. 40 und damit nach den 

Vorgaben der DSGVO sind von dieser Bestimmung nicht betroffen, da sie das 

Strafregime der DSGVO unterlaufen würden. Somit ist den dazu geäusserten Be-

denken zumindest im Rahmen der Strafen aus der DSGVO bereits Rechnung ge-

tragen. Diesen Anregungen wurde aber nicht nachgekommen, soweit weitere 

Strafbestimmungen betroffen sind. Hier soll das Verbot der Selbstbezichtigung 

Geltung haben.

Kapitel II –Abschnitt E. Haftung 5.1.12

Zu Art. 44 

Die Bestimmung des Art. 44 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als 

Art. 39 geführt wurde – regelt Haftung und Schadenersatz. Art. 44 Abs. 1 trifft die 

näheren Bestimmungen über den Schadenersatz. Es wird im Wesentlichen auf 

die allgemeinen Schadenersatzbestimmungen gemäss ABGB verwiesen. 

Gemäss Abs. 2 ist ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, der keine Nie-

derlassung im EWR hat, verpflichtet, einen Vertreter im EWR zu benennen. Die-

ser dient gemäss Art. 27 Abs. 4 DSGVO den betroffenen Personen sowie den Auf-

sichtsbehörden als Anlaufstelle. Es ist daher sachgerecht, ihn auch als bevoll-

mächtigt anzusehen, Zustellungen in Zivilverfahren vor den nationalen Gerichten 

für den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter entgegenzunehmen. Hier-

durch werden insbesondere die praktischen Schwierigkeiten bei der grenzüber-
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schreitenden Zustellung einer Klage vermieden. Es bleibt dem zuständigen Ge-

richt allerdings unbenommen, einen in einem Drittstaat ansässigen Verantwortli-

chen oder Auftragsverarbeiter – insbesondere bei unklarer Sach- und Rechtslage 

– ausdrücklich aufzufordern, einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu 

benennen. 

Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG bringt vor, dass in den Erläuterungen 

auf Art. 82 DSGVO verwiesen werde. Art. 79 DSGVO regle das Recht auf einen 

wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder Auftragsver-

arbeiter. Es sei in der Vorlage nicht ersichtlich, wo diese Bestimmung Erwähnung 

finde. In der Rezeptionsvorlage habe man dies in § 44 Abs. 1 umgesetzt. 

§ 44 der Rezeptionsvorlage regelt den Gerichtsstand innerhalb Deutschlands. Eine 

solche Bestimmung ist dort notwendig, da auf Grund der Struktur Bund/Länder 

eine Vielzahl von Gerichtskreisen bestehen, deren Zuständigkeit einer Regelung 

bedarf. In Liechtenstein gibt es nur einen Gerichtskreis, so dass eine solche Rege-

lung der innerstaatlichen Zuständigkeit nicht notwendig ist. Die Legitimierung zur 

Klage ergibt sich aus dem direkt anwendbaren Art. 79 Abs. 1 DSGVO. 

Kapitel III – Abschnitt A. Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und 5.1.13

allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Allgemeines 

Die DSRL-PJ ist derzeit grundsätzlich im geltenden DSG und PolG umgesetzt. 

Durch die Übernahme der DSGVO und der damit verbundenen Aufhebung des 

aktuellen DSG fällt jedoch ein grosser Teil dieser Umsetzung weg. Um diesem 

Umstand Rechnung zu tragen, erfolgt in den Kapitel I und III dieser Vorlage eine 

Umsetzung der DSRL-PJ. 

Im Rahmen der Vernehmlassung wurden einige Änderungen vorgeschlagen und 

Fragen angebracht, welche die Regierung überprüft und weitgehend berücksich-
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tigt hat. Die Stellungnahme eines Richters des Fürstlichen Obergerichtes hat dazu 

geführt, dass Art. 56 des Vernehmlassungsberichtes ersatzlos gestrichen wurde. 

Dies aufgrund der Tatsache, dass dessen Regelungsgehalt in Kapitel I (Art. 20) 

enthalten ist. Zudem wurden Begrifflichkeiten bereinigt, so wird beispielsweise 

nun einheitlich von EWR/Schengen-Staaten oder EWR/Schengen-Recht gespro-

chen. Ferner werden Formulierungen wie „verbundene Gefahren für die Rechts-

güter der betroffenen Personen“ an die Terminologie der DSRL-PJ angepasst: 

Neu wird stattdessen von „verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen“ gesprochen. Ferner wird der Begriff der „erheblichen Ge-

fahr“ (in der jeweils grammatikalisch richtigen Form) durch „hohes Risiko“ er-

setzt. Auch wurde der im Vernehmlassungsbericht nach deutschem Vorbild ver-

wendete Begriff „Rechtsvorschrift“ grundsätzlich durch „gesetzliche Grundlage“ 

ersetzt.  

Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft hat sich zu Art. 79 in der Fassung des 

Vernehmlassungsberichtes (Strafvorschriften) geäussert. Sie regt an, die Be-

stimmung ersatzlos zu streichen und stattdessen in Art. 37 in der Fassung des 

Vernehmlassungsberichtes einen weiteren Absatz einzufügen, welcher den An-

wendungsbereich auch auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

öffentliche Stellen im Rahmen von Tätigkeiten nach Art. 40 Satz 1, 3 und 4 (inzwi-

schen Art. 45 Satz 1, 3 und 4) Gesetzesvorlage erweitert.  

Aufgrund einer nochmaligen Überprüfung und Neukonzeption der Strafvorschrif-

ten ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass Art. 79 ersatzlos entfallen 

kann.  

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz bringen die Frage auf, ob zwei ver-

schiedene Standards (DSGVO und DSRL-PJ) beispielsweise im Rahmen der Daten-

sicherheit grundsätzlich zielführend seien. Die Problematik ergebe sich insbeson-
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dere bei der Gemeindepolizei, welche nicht ausschliesslich im Bereich der DSRL-

PJ tätig sei. Somit sei für die Gemeindepolizei auch die DSGVO und das damit 

verbundene Gesetz anwendbar. Wenn es für nötig erachtet werde, dass zwei 

unterschiedliche Standards eingeführt werden, müsse auch eine Anleitung er-

stellt werden, was für Mischformen gelte. Es sei nicht realistisch, dass die Ge-

meindepolizei während ihrer Tätigkeit zwei verschiedene Hüte trage und je nach 

Tätigkeit sich an den Regeln der DSRL-PJ oder an den Regeln nach der DSGVO 

orientiere. 

Art. 2 DSGVO regelt den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO und Art. 2 

Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 DSRL-PJ den Anwendungsbereich der DSRL-PJ. Sowohl 

die DSGVO als auch die DSRL-PJ werden durch die Gesetzesvorlage durchgeführt 

bzw. umgesetzt. Die Anwendbarkeit richtet sich einzig nach der zugrunde liegen-

den Verarbeitung personenbezogener Daten und den dahinter liegenden Zwe-

cken. Aufgrund der besonderen Ausgestaltung der Gemeindepolizei wie aber 

auch der Landespolizei kann es Tätigkeiten geben, welche unter den Anwen-

dungsbereich der DSRL-PJ fallen. Gleichzeitig kann es andere Tätigkeiten geben, 

welche unter die DSGVO fallen. In diesem Sinne ist auch eine Anleitung für 

„Mischformen“ hinfällig, da sich aufgrund der Abgrenzung zwischen den Anwen-

dungsbereichen der DSGVO und der DSRL-PJ eine eindeutige Zuständigkeit ergibt. 

Dass die Gemeindepolizei unter den Anwendungsbereich beider Erlasse fallen 

kann, ist ihrer jetzigen Ausgestaltung geschuldet und kann aufgrund der klar de-

finierten Anwendungsbereiche der DSGVO und der DSRL-PJ nicht gesondert gere-

gelt werden. 

Die Gemeinden führen weiter aus, dass die DSRL-PJ für sie nur sehr schwierig 

umzusetzen sei. Die entsprechenden Bestimmungen seien nicht verhältnismäs-

sig. Es solle eine Lösung gefunden werden, damit die neuen gesetzlichen Vorga-

ben praktikabel seien. Aus Sicht der Gemeinden sei fraglich, ob eine so umfas-
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sende Regelung wie in Art. 40 bis 70 (inzwischen Art. 45 bis 82) wirklich nötig sei. 

Es solle überlegt werden, ob nicht Teile dieser zahlreichen Bestimmungen im 

Bereich der Umsetzung der DSGVO verschmolzen werden können.  

Betreffend die Umsetzung der DSRL-PJ steht dem nationalen Gesetzgeber nur ein 

eingeschränkter Spielraum zur Verfügung. Es ist leider so, dass mit der DSGVO 

und der DSRL-PJ zwei Erlasse geschaffen wurden, welche zwar unterschiedliche 

Regelungen, aber einen ähnlichen Regelungsinhalt zum Gegenstand haben. Da 

die DSGVO direkt anwendbar ist, aber nach Durchführungsbestimmungen ver-

langt, und die DSRL-PJ, welche bisher im geltenden DSG umgesetzt ist, nun in der 

gegenständlichen Gesetzesvorlage umgesetzt wird, entsteht der Eindruck, dass 

der Datenschutz vermeintlich zweimal geregelt wird. Dennoch muss der liechten-

steinische Gesetzgeber diesen Durchführungs- und Umsetzungsvorgaben nach-

kommen. Die zwei unterschiedlichen Elemente der EU-Datenschutzregelungen 

ergeben sich aus der EU-Systematik. Der Regelungsbereich der DSRL-PJ ist nicht 

EWR-relevant, betrifft jedoch den Schengen Raum. Die gegenständliche, zwei 

Elemente betreffende Regelung ist damit unumgänglich. 

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass – obwohl die 

Bestimmungen zum Teil 3 (inzwischen Kapitel III) dem deutschen Vorbild nach-

empfunden (abgeschrieben) worden seien – sich die Frage stelle, ob es nicht 

sinnvoll wäre, dort wo möglich auf die DSGVO zu verweisen anstatt identische 

Bestimmungen doppelt aufzunehmen.  

Wie in Kapitel I Punkt 1. „Ausgangslage“ sowie Kapitel I Punkt 2.3 „Kontext der 

Gesetzesvorlage“ ausgeführt, stellt die Datenschutzgesetzgebung ein komplexes 

Regelwerk dar. In diesem Zusammenhang sollte das nationale Gesetz so prakti-

kabel und „rechtsunterworfenenfreundlich“ wie möglich gestaltet werden. Da-

runter fällt beispielsweise, dass nicht noch weitere Verweise vom DSRL-PJ-Teil 

(Kapitel III) zum DSGVO-Teil aufgenommen werden. Um die Gesetzesvorlage für 
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den Rechtsanwender möglichst übersichtlich zu gestalten, ist es notwendig, ge-

wisse Formulierungen doppelt aufzuführen. Ansonsten würde dies zu einem Netz 

von Verweisen und weiteren Querverweisen auf die DSGVO führen. Dies galt es zu 

vermeiden.  

Zu Art. 45 

Art. 45 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 40 geführt wurde 

– regelt den Anwendungsbereich dieses Kapitels. Es gilt für Verarbeitungen per-

sonenbezogener Daten durch öffentliche Stellen und als öffentliche Stellen gel-

tende öffentliche Unternehmen, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 

oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschliesslich des 

Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zu-

ständig sind und nur soweit sie zu diesen Zwecken Daten verarbeiten. Dies sind 

beispielsweise die Landespolizei oder die Staatsanwaltschaft, soweit sie die Da-

ten zu den genannten Zwecken verarbeiten.  

Kapitel III findet auch Anwendung auf öffentliche Stellen, die mit der Vollstre-

ckung von in einem Strafverfahren ergangenen Anordnungen im weitesten Sinne 

betraut sind. Dies sind nebst der mit der Urteilsvollstreckung betrauten öffentli-

chen Stellen auch solche, die andere Massnahmen, wie beispielsweise diversio-

nelle Massnahmen nach dem IIIa Hauptstück der StPO im Auftrag einer Strafver-

folgungsbehörde, durchzuführen haben (beispielsweise die Bewährungshilfe im 

Zusammenhang mit der Durchführung eines aussergerichtlichen Tatausgleichs). 

Für die Anwendung dieses Kapitels und damit auch der DSRL-PJ genügt demnach 

eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu den oben genannten Zwecken 

allein nicht; daneben muss auch eine grundsätzliche Befugnis- und Aufgabenzu-

weisung (Zuständigkeit) für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschliesslich des Schutzes vor 

und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, vorliegen. 
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Ebenso sind Verwaltungsstraftaten vom Anwendungsbereich umfasst. Hierdurch 

wird insbesondere erreicht, dass die polizeiliche Datenverarbeitung einheitlichen 

Regeln folgt, unabhängig davon, ob es nun um eine Straftat oder um eine Ver-

waltungsstraftat geht. Aus dem Ziel, dem Verwaltungsstrafverfahren einheitliche 

datenschutzrechtliche Regeln gegenüberzustellen, folgt, dass somit auch in Be-

zug auf die Datenverarbeitung durch Behörden, die nicht Polizeibehörden sind, 

aber Verwaltungsstraftaten verfolgen, ahnden und vollstrecken (beispielsweise 

das Amt für Volkswirtschaft), Kapitel III der gegenständlichen Gesetzesvorlage 

gilt und die Datenverarbeitung den Regelungen gemäss DSRL-PJ untersteht. Dar-

aus folgt demnach auch, dass die Datenverarbeitung bei Verwaltungsbehörden, 

deren Aufgabenzuweisung nicht mit den in Art. 45 genannten Zwecken überein-

stimmt, grundsätzlich solange und insoweit nicht in den Anwendungsbereich der 

DSRL-PJ und damit des Kapitels III dieser Gesetzesvorlage fällt, wie die von ihnen 

geführten Verfahren nicht in ein konkretes Verwaltungsstrafverfahren überge-

hen. 

Auftragsverarbeiter – ob öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen – deren Tätig-

keit sich grundsätzlich dadurch auszeichnet, dass sie Daten zur Erfüllung einer 

Auftragsverarbeitungsvereinbarung und nicht aufgrund eigener Aufgabenzu-

schreibung verarbeiten, sind durch die Regelungen des Kapitels III nur adressiert, 

sofern konkret auf sie verwiesen wird. Die von ihnen durchgeführten Verarbei-

tungen richten sich im Übrigen nach den Regelungen der DSGVO bzw. nach den 

Kapiteln I und II dieser Gesetzesvorlage. Das schliesst nicht aus, dass die in Kapi-

tel III genannten Verantwortlichen auch als Auftragsverarbeiter tätig sein kön-

nen. 

Art. 45 entspricht dem § 45 der Rezeptionsvorlage. Abweichend vom Vernehm-

lassungsbericht wurde der Begriff der „Ahndung“, welcher von der Rezeptions-
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vorlage übernommen wurde, durch den Begriff „Strafvollstreckung“ ersetzt. In-

haltlich ergibt sich hierdurch keine Änderung.  

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz führen aus, dass in Art. 40 (inzwischen 

Art. 45) offengelassen werde, welche öffentlichen Stellen gemeint seien. In den 

Erläuterungen zu Art. 40 (inzwischen Art. 45) würden lediglich die Landespolizei 

oder die Staatsanwaltschaft beispielhaft genannt. Daher werde angeregt, die in 

Art. 40 (inzwischen Art. 45) genannten öffentlichen Stellen explizit zu nennen. Es 

sei davon auszugehen, dass auch die Gemeindepolizei unter diese Bestimmung 

falle. Des Weiteren solle klar definiert werden, wann für diese öffentlichen Stel-

len die DSRL-PJ und wann die Regelungen der DSGVO massgebend seien.  

In Bezug auf eine Definition für öffentliche Stellen wird auf Art. 3 Abs. 1 Bst. a der 

Gesetzesvorlage hingewiesen. Darin ist klar festgehalten, was unter einer öffent-

lichen Stelle zu verstehen ist. Eine explizite Aufzählung der öffentlichen Stellen ist 

nicht zielführend, da die im allgemeinen Teil (Art. 3 Abs. 1 Bst. a) der Gesetzesvor-

lage aufgeführte Definition der öffentlichen Stellen genügend bestimmt ist. Des 

Weiteren ist zu bedenken, dass bei einer expliziten Aufzählung von öffentlichen 

Stellen jeweils eine Gesetzesanpassung notwendig wäre, wenn solche geschaffen 

oder aufgehoben werden.  

In Bezug auf die Gemeindepolizisten ist auszuführen, dass diese insoweit in den 

Anwendungsbereich des Kapitels III der Gesetzesvorlage fallen, soweit diese per-

sonenbezogene Daten zu Zwecken der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder Strafvollstreckung verarbeiten, einschliesslich des 

Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Diese 

Abgrenzung ist nach Ansicht der Regierung bestimmt genug, um festzulegen, ob 

eine Verarbeitung unter Kapitel I und III der Gesetzesvorlage oder unter die DSG-

VO und Kapitel I und II der Gesetzesvorlage fällt.  
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Zu Art. 46 

Art. 46 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 41 geführt. 

Die Begriffsbestimmungen in den Bst. a bis p werden zum Zweck der Umsetzung 

der DSRL-PJ aufgenommen. Sie knüpfen an die Begriffsbestimmungen in Art. 3 

DSRL-PJ an. Zudem wird die Einwilligung unter Übernahme der Definition aus der 

DSGVO in Bst. r aufgenommen. Art. 46 entspricht § 46 der Rezeptionsvorlage. 

Abweichend vom Vernehmlassungsbericht wurden allerdings die Definitionen 

sprachlich an die Formulierung der DSRL-PJ angepasst.  

Die Datenschutzstelle macht darauf aufmerksam, dass sich die in Art. 41 (inzwi-

schen Art. 46) wiedergegebenen Begriffsbestimmungen teilweise nicht vollstän-

dig mit jenen in Art. 4 DSGVO decken. Zum anderen stelle sich die Frage, ob 

überhaupt die Notwendigkeit des Art. 41 (inzwischen Art. 46) bestehe bzw. ob 

durch einen Verweis auf Art. 4 DSGVO dieser Artikel abgekürzt werden könnte.  

Diesbezüglich ist auf die im allgemeinen Teil zur DSRL-PJ angebrachten Ausfüh-

rungen zu verweisen. Ziel der Regierung ist es, die Gesetzesvorlage für den 

Rechtsanwender möglichst übersichtlich zu gestalten. Daher wird wenn möglich 

auf weitere Verweise vom DSRL-PJ-Teil (Kapitel III) hin zur DSGVO verzichtet. Dies 

bringt mit sich, dass gewisse Formulierungen doppelt ausgeführt werden. Die 

Begrifflichkeiten orientieren sich grundsätzlich an der DSRL-PJ.  

Eine Definition der Einwilligung wurde zusätzlich mit aufgenommen, da mit Art. 

51 der Gesetzesvorlage die Einwilligung auf Basis einer gesetzlichen Grundlage 

geregelt wird. Bei der Definition des „Verantwortlichen“ (Bst. g) ergeben sich Ab-

weichungen zur entsprechenden Definition in der DSGVO, welche systematisch 

bedingt sind. Die DSRL-PJ hat einen anderen Adressatenkreis als die DSGVO; Die 

DSRL-PJ richtet sich grundsätzlich an Behörden. Eine Definition der „besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten“ wurde zusätzlich aufgenommen (vgl. Bst. 
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o), da diese Begrifflichkeit in Kapitel III verwendet wird. Eine Definition dieser Be-

grifflichkeit für den Anwendungsbereich der DSGVO ist in Art. 9 DSGVO zu finden. 

An diesen lehnt sich die Definitionsbestimmung in Art. 46 Bst. o der Gesetzesvor-

lage auch an. Ergänzend wird an dieser Stelle auf Art. 3 DSRL-PJ verwiesen. Nicht 

sämtliche Begriffe, welche von der DSGVO definiert sind, sind auch für den An-

wendungsbereich der DSRL-PJ von Bedeutung. Deshalb wurden in Art. 46 der Ge-

setzesvorlage auch nicht sämtliche Begrifflichkeiten aus Art. 4 DSGVO aufge-

nommen.  

Zu Art. 47 

Art. 47 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 42 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 DSRL-PJ und führt einige allgemeine 

Verarbeitungsgrundsätze, die in Teilen an späterer Stelle noch einmal aufge-

nommen werden, an zentraler Stelle zusammen.  

Art. 47 entspricht § 47 der Rezeptionsvorlage. 

Kapitel III – Abschnitt B. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbe-5.1.14

zogener Daten 

Zu Art. 48 

Art. 48 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 43 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 10 DSRL-PJ betreffend die Verarbeitung besonde-

rer Kategorien personenbezogener Daten. Art. 48 entspricht grundsätzlich § 48 

der Rezeptionsvorlage. 

Abs. 1 legt den Grundsatz fest, dass die Verarbeitung besonderer Kategorien per-

sonenbezogener Daten zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt 

erforderlich ist. Anders als im Vernehmlassungsbericht vorgesehen, wurde Abs. 1 

neu übersichtlicher ausgestaltet (Bst. a bis c). Zudem wurde mit Bst. a das Erfor-

dernis einer gesetzlichen Grundlage, welche nach Art. 10 DSRL-PJ vorgesehen ist, 
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aufgenommen. Hier weicht die Gesetzesvorlage von der Rezeptionsvorlage da-

hingehend ab, dass die Regierung nicht der Ansicht ist, dass diese Bestimmung 

gleichzeitig auch eine Grundlage für eine Datenverarbeitung von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten darstellen kann. Es ist vielmehr eine ge-

sonderte und genügend bestimmte formell-gesetzliche Grundlage nötig.  

In Abs. 2 wird in Satz 1 klargestellt, dass bei der Verarbeitung geeignete Garan-

tien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorgesehen werden müssen. 

In den Bst. a bis h werden möglichen Massnahmen zur Umsetzung dieser Vorga-

be festgehalten. Die Aufzählung gibt unverbindliche Beispiele wieder, wie geeig-

nete Garantien aussehen können. Die konkrete Ausgestaltung der Massnahmen 

kann also von Einzelfall zu Einzelfall variieren. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz bringen die Frage auf, ob es sich bei 

den in Abs. 2 angeführten Garantien (Bst. a bis h) nicht um Allgemeinmassnah-

men zur Datensicherheit im Sinne von Art. 59 (inzwischen Art. 63) handle und 

diese somit keinen eigenen Stellenwert hätten. So seien die Pseudonymisierung 

in Bst. f oder die Verschlüsselung in Bst. g Massnahmen zur Datensicherheit. 

Es bestehen durchaus gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den Garantien nach 

Abs. 2 und Art. 63 der Gesetzesvorlage. Dass sich jedoch alle Garantien aus Abs. 2 

in Art. 63 wiederfinden, ist nicht der Fall und würde auch den jeweiligen Zwecken 

der Bestimmungen widersprechen. Bei Art. 63 handelt es sich um die Gewährleis-

tung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus. Auch wenn Art. 63 Abs. 2 

eine „Kann-Bestimmung“ ist, lässt sich erkennen, dass es sich um ein Schutzni-

veau auf einer technischen Ebene handelt. Darauf deutet auch Art. 63 Abs. 1 Satz 

2 hin. Dagegen sind die Garantien aus Art. 48 Abs. 2 der Gesetzesvorlage allge-

meiner Natur und richten sich nicht nur an die technische und organisatorische 

Ausgestaltung von Datenverarbeitungen. Mit der Auflistung in Abs. 2 Bst. a bis h 
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sollen einige Beispiele aufgeführt werden, wie die „geeigneten Garantien“ ausse-

hen könnten.  

Zu Art. 49 

Art. 49 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 44 geführt. Art. 49 

entspricht § 49 der Rezeptionsvorlage. 

Art. 49 Satz 1 setzt Art. 4 Abs. 2 DSRL-PJ um. Es wird klargestellt, dass Verant-

wortliche Daten so lange und so weit zu anderen Zwecken, als zu denen sie ur-

sprünglich erhoben wurden, verarbeiten dürfen, als es sich bei diesen anderen 

Zwecken um einen der in Art. 45 der Gesetzesvorlage genannten handelt und 

diese Verarbeitung erforderlich und verhältnismässig ist. Grundsätzlich eröffnet 

Art. 4 Abs. 2 DSRL-PJ stets die Möglichkeit, die Daten für einen der in Art. 45 der 

Gesetzesvorlage genannten Zwecke zu verarbeiten und innerhalb der Palette der 

genannten Zwecke auch Zweckänderungen vorzunehmen.  

Eine Verarbeitung zu anderen als in Art. 45 der Gesetzesvorlage genannten Zwe-

cken ist zulässig, sofern dafür eine gesetzliche Grundlage vorgesehen ist. (vgl. 

dazu beispielsweise Art. 24 der Gesetzesvorlage). 

Zu Art. 50 

Art. 50 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 45 geführt wurde 

– greift Art. 4 Abs. 3 DSRL-PJ auf, wonach Verantwortliche Daten auch zu wissen-

schaftlichen, statistischen, archivarischen sowie zu historischen Zwecken verar-

beiten dürfen, solange diese Verarbeitung unter die in Art. 45 der Gesetzesvorla-

ge genannten Zwecke subsumiert werden kann. Als Beispiel kann hier kriminolo-

gische oder kriminaltechnische Forschung angeführt werden. Voraussetzung 

hierfür ist das Vorliegen geeigneter Vorkehrungen zum Schutz der Rechtsgüter 

der betroffenen Personen. Es hat eine Interessenabwägung zwischen der beab-

sichtigten Verarbeitung und dem Schutzinteresse der Betroffenen stattzufinden. 
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Art. 50 entspricht § 50 der Rezeptionsvorlage. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz bringen analog zur Fragestellung zu Art. 

45 (inzwischen Art. 48) die Frage zu den geeigneten Garantien auf. Eine unbefug-

te Kenntnisnahme oder eine getrennte Verarbeitung seien ebenfalls allgemeine 

Massnahmen zur Datensicherheit, die sowieso zu beachten seien. Daher stelle 

sich auch hier die Frage des Mehrwerts.  

Um Wiederholungen zu vermeiden, kann diesbezüglich auf die Ausführungen un-

ter Art. 48 verwiesen werden. Des Weiteren ist anzufügen, dass es sich bei den in 

Art. 50 genannten Garantien um eine nicht abschliessende Aufzählung handelt. 

Auch die unter Art. 50 genannten Garantien können weiter gefasst sein als jene 

technischen und organisatorischen Massnahmen nach Art. 63 der Gesetzesvorla-

ge.  

Zu Art. 51 

Art. 51 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 46 geführt wurde 

– betrifft spezialgesetzliche Regelungen, in denen eine Einwilligung für die Verar-

beitung personenbezogener Daten vorausgesetzt wird. In Art. 51 finden sich so-

dann die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung zur Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten. Abs. 1 bis 3 entsprechen Art. 7 Abs. 1 bis 3 DSGVO.  

Für die Beurteilung der Frage, ob die Freiwilligkeit der Einwilligung vorliegt, ist 

wesentlich auf die Umstände der Erteilung abzustellen. Dabei ist insbesondere 

von Bedeutung, dass die Einwilligung auf der freien Entscheidung der betroffe-

nen Person beruht. Die schriftliche Einwilligung muss von anderen, allenfalls 

schriftlich geregelten Sachverhalten klar zu unterscheiden sein. Die betroffene 

Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
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Als Beispiel für spezialgesetzliche Regelungen, in denen eine Einwilligung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten vorausgesetzt wird, kann § 102a Abs. 1 

StPO angeführt werden.  

Art. 51 entspricht § 51 der Rezeptionsvorlage, welche sich auch an § 4a Abs. 1 

geltendes BDSG orientiert. 

Zu Art. 52 

Art. 52 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 47 geführt wurde 

– entspricht § 52 der Rezeptionsvorlage. Er setzt Art. 23 DSRL-PJ um und regelt, 

dass jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter unterstellte 

Person Daten ausschliesslich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten darf, 

ausser es gibt eine gesetzliche Verpflichtung zur Verarbeitung.  

Zu Art. 53 

Gemäss Art. 53 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 48 ge-

führt wurde – dürfen mit Datenverarbeitung befasste Personen personenbezo-

gene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). 

Art. 53 entspricht § 53 der Rezeptionsvorlage.  

Unter Verweis auf Art. 1 Abs. 3 DSRL-PJ und Erwägungsgrund 15 DSRL-PJ führt 

die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG aus, dass vermieden werden soll-

te, dass das Schutzniveau mit der Totalrevision gesenkt werde. Dies sei der Fall, 

wenn die Strafbestimmungen, welche bisher in Art. 41 geltendes DSG zum Da-

tengeheimnis zu finden seien, wegfallen. 

Nach Art. 41 geltendes DSG ist lediglich die Bekanntgabe (Offenlegung) von be-

sonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen strafbar. 

Des Weiteren handelt es sich um ein Antragsdelikt. Die Regierung ist der Ansicht, 

dass die Strafbestimmungen des StGB – insbesondere Amtsmissbrauch (§ 302) 
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oder Amtsgeheimnisverletzung (§ 310) – über die Strafbestimmung von Art. 41 

geltendes DSG hinausgehen. Die Regierung ist weiter der Ansicht, dass insbeson-

dere § 302 StGB und § 310 StGB die Strafnorm von Art. 41 geltendes DSG abde-

cken, da es sich in Kapitel III um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

durch Strafverfolgungs- bzw. Polizeibehörden handelt. Somit erfüllen „Beamte“ 

im Sinne von § 74 StGB die Täterqualifikation. Das Strafmass ist überdies strenger 

angesetzt als in Art. 41 geltendes DSG.  

Zu Art. 54 

Art. 54 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 49 geführt wurde 

– setzt Art. 11 DSRL-PJ um und regelt das Verbot automatisierter, insbesondere 

auf Profiling basierender, Einzelentscheidungen.  

Um eine in Abs. 1 genannte – nur unter bestimmten Umständen zulässige – „Ent-

scheidung, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene Person“ hat, zu 

sein, muss es sich bei einer solchen Entscheidung um einen Rechtsakt mit Aus-

senwirkung gegenüber der betroffenen Person – regelmässig einen Verwaltungs-

akt – handeln. Interne Zwischenschritte, die Ausfluss automatisierter Prozesse 

sind, fallen nicht hierunter.  

Unter notwendigen „geeignete Massnahmen“ gemäss Abs. 2 können beispiels-

weise die unter Art. 48 Abs. 2 der Gesetzesvorlage aufgelisteten geeigneten Ga-

rantien fallen. Es ist jedoch anzumerken, dass sowohl Art. 63 als auch Art. 70 der 

Gesetzesvorlage ebenfalls zu berücksichtigen sind.  

Art. 54 entspricht § 54 der Rezeptionsvorlage.  

Die Datenschutzstelle bringt die Frage auf, weshalb nur ein Profiling, das zur Fol-

ge habe, dass betroffene Personen auf der Grundlage von besonderen Katego-

rien personenbezogener Daten diskriminiert werden, verboten sein solle und 

weshalb dieses Verbot nicht auch auf ein Profiling ausgeweitet werde, das eine 
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Diskriminierung auf Grundlage von personenbezogenen Daten zur Folge habe. Es 

werde angeregt, dieses Verbot auf alle Datenkategorien auszuweiten. 

Die Regierung spricht sich dafür aus, die Bestimmung so zu belassen, da dies so 

von der DSRL-PJ (Art. 11 Abs. 3) vorgegeben wird. Ziel und Zweck der DSRL-PJ ist 

unter anderem, einen einheitlichen Datenschutzstandard im Schengen Raum zu 

gewährleisten. Österreich sowie Deutschland haben sich in ihrer Gesetzgebung 

ebenfalls an der DSRL-PJ orientiert und gleichlautende Bestimmungen eingeführt. 

Kapitel III – Abschnitt C. Rechte der betroffenen Person 5.1.15

Zu Art. 55 

Art. 55 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 50 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 13 Abs. 1 DSRL-PJ. Diese Bestimmung legt aktive 

Informationspflichten des Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen 

fest, unabhängig von der Geltendmachung von Betroffenenrechten. Dieser In-

formationspflicht sollen Verantwortliche in allgemeiner Form nachkommen kön-

nen. Durch die explizit in Erwägungsgrund 42 DSRL-PJ aufgenommene Möglich-

keit der Information über die Internetseite des Verantwortlichen wird der Sinn 

und Zweck der Regelung klargestellt: Betroffene Personen sollen sich unabhängig 

von der Datenverarbeitung im konkreten Fall in leicht zugänglicher Form einen 

Überblick über die Zwecke der beim Verantwortlichen durchgeführten Verarbei-

tungen verschaffen können und eine Übersicht über die ihnen zustehenden Be-

troffenenrechte bekommen.  

Art. 55 entspricht § 55 der Rezeptionsvorlage. 

Zu Art. 56 

Art. 56 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 51 geführt wurde 

– betrifft Fälle, in denen in spezialgesetzlichen Regelungen eine aktive Benach-

richtigung betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in Art. 13 
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Abs. 2 DSRL-PJ genannten „besonderen Fälle“ ist nicht verallgemeinernd auf 

Ebene des Datenschutzgesetzes möglich und muss somit im jeweiligen Spezialge-

setz beachtet werden. Leitend für die Entscheidung, ob eine Benachrichtigung 

unabhängig von der Geltendmachung eines Betroffenenrechts angezeigt ist, wä-

re beispielsweise, ob die Verarbeitung mit oder ohne Wissen der betroffenen 

Person, unter Umständen in Verbindung mit einer erhöhten Eingriffstiefe, er-

folgt. In letztgenannten Fällen ist eine aktive, gegebenenfalls nachträgliche, Be-

nachrichtigung die einzige Möglichkeit für die betroffene Person, von der Verar-

beitung Kenntnis zu erlangen und allenfalls deren Rechtmässigkeit mithilfe der 

Geltendmachung von Betroffenenrechten zu prüfen. 

Abs. 1 stellt klar, welche Informationen betroffenen Personen von dem Verant-

wortlichen in diesen Fällen aktiv übermittelt werden müssen, und dient dabei 

der Umsetzung von Art. 13 Abs. 2 DSRL-PJ. 

Abs. 2 ermöglicht es in Umsetzung von Art. 13 Abs. 3 DSRL-PJ, zu den in Abs. 2 

genannten Zwecken von der Bereitstellung der in Abs. 1 genannten Informatio-

nen abzusehen, sie einzuschränken oder sie aufzuschieben. Abweichend vom 

Vernehmlassungsbericht und der Rezeptionsvorlage wird der Terminologie der 

DSRL-PJ gefolgt und von einer „Beeinträchtigung“ gesprochen. Diese Anpassung 

hat sich aufgrund von Rückmeldungen betroffener Stellen in der Vernehmlas-

sung ergeben. Den Ausnahmen ist der Gedanke gemein, dass die Auskunftsertei-

lung nicht zur Beeinträchtigung der ordnungsgemässen Erfüllung der Aufgaben 

des Verantwortlichen führen soll. Die Nutzung der Möglichkeit, von der Bereit-

stellung der in Abs. 1 genannten Informationen abzusehen, sie einzuschränken 

oder aufzuschieben, muss Verhältnismässigkeitsgrundsätzen genügen, mithin in 

ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Betroffeneninformation für die 

spätere Geltendmachung von Betroffenenrechten gebracht werden. So hat der 

Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen, ob die Bereitstellung etwa nur teil- oder 
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zeitweise eingeschränkt werden kann („soweit und solange“; Art. 13 Abs. 3 DSRL-

PJ). 

Abs. 3 statuiert ein Zustimmungserfordernis der Landespolizei. Dieses rechtfer-

tigt sich, da ein der Situation der aktiven Geltendmachung von Betroffenenrech-

ten vergleichbarer Sachverhalt vorliegt. 

Art. 56 entspricht grundsätzlich § 56 der Rezeptionsvorlage. § 56 Abs. 3 der Re-

zeptionsvorlage orientiert sich an § 19 Abs. 3 geltendes BDSG. 

Zu Art. 57 

Art. 57 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 52 geführt wurde 

– thematisiert das Auskunftsrecht als zentrales Betroffenenrecht und normiert 

gleichzeitig dessen Einschränkungen. Die Vorschrift dient mithin der Umsetzung 

der Art. 14 (Bestehen des Auskunftsrechts) und 15 (Einschränkung des Aus-

kunftsrechts) DSRL-PJ. Das Auskunftsrecht setzt – im Gegensatz zu in Art. 56 der 

Gesetzesvorlage angesprochenen aktiven Benachrichtigungspflichten – einen 

entsprechenden Antrag der betroffenen Person voraus. 

Abs. 1 legt den Umfang des der betroffenen Person zustehenden Auskunfts-

rechts fest. Der in den Bst. a und d genannte Begriff „Kategorie“ ermöglicht dem 

Verantwortlichen eine angemessene Generalisierung der Angaben zu den verar-

beiteten personenbezogenen Daten sowie zu den Übermittlungsempfängern. Die 

Angaben nach Bst. a zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten können in 

verständlicher Form im Sinne einer zusammenfassenden Übersicht gemacht 

werden. Die Angaben müssen also nicht in einer Form gemacht werden, welche 

Aufschluss über die Art und Weise der Speicherung oder Sichtbarkeit der Daten 

beim Verantwortlichen (im Sinne einer Kopie) zulässt. Ebenso bedeutet die 

Pflicht zur Angabe der verfügbaren Informationen zur Datenquelle gemäss Bst. b 

nicht, dass die Identität natürlicher Personen oder gar vertrauliche Informatio-
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nen preisgegeben werden müssen. Der Verantwortliche muss sich bei der Anga-

be zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

letztlich von dem gesetzgeberischen Ziel leiten lassen, bei der betroffenen Per-

son ein Bewusstsein über Umfang und Art der verarbeiteten Daten zu erzeugen 

und es ihr zu ermöglichen, aufgrund dieser Informationen zu ermessen, ob die 

Verarbeitung rechtmässig ist und – wenn Zweifel hieran bestehen – gegebenen-

falls die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte auf diese Informationen 

stützen zu können. 

Abs. 2 sorgt für einen Gleichlauf mit Art. 34 Abs. 1 Bst. b der Gesetzesvorlage. 

Demnach besteht kein Recht auf Auskunft durch die betroffene Person, wenn die 

Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder sonstiger 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschliesslich 

Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und die Aus-

kunftserteilung einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern würde sowie 

eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organi-

satorische Massnahmen ausgeschlossen ist. 

Abs. 3 begrenzt die Auskunft im Fall einer Unverhältnismässigkeit.  

Abs. 4 normiert, unter welchen Voraussetzungen das Auskunftsrecht durch den 

Verantwortlichen vollständig oder teilweise eingeschränkt werden darf. D.h. es 

ist jeweils eine Gefährdung der in Art. 56 Abs. 2 der Gesetzesvorlage genannten 

Rechtsgüter oder Zwecke vorausgesetzt (vgl. Ausführungen zu Art. 56 Abs. 2 der 

Gesetzesvorlage). Die Nutzung der Möglichkeit, von der Auskunftserteilung voll-

ständig oder teilweise abzusehen, muss Verhältnismässigkeitsgrundsätzen genü-

gen und ihr muss eine nachvollziehbare Interessenabwägung vorausgehen. Die 

durch das teilweise oder vollständige Absehen von der Auskunftserteilung ge-

schützten Rechtsgüter müssen mithin in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeu-

tung der Auskunftserteilung für die spätere Geltendmachung weiterer Betroffe-
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nenrechte gebracht werden. So hat der Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen, 

ob die Auskunft etwa nur teilweise eingeschränkt oder zu einem späteren Zeit-

punkt erteilt werden kann. 

Abs. 5 übernimmt für diese Bestimmung das gleiche Zustimmungsprinzip, wie es 

in Art. 56 Abs. 3 der Gesetzesvorlage vorgesehen ist. Es wird auf die dortigen 

Erläuterungen verwiesen. 

Die Sätze 1 und 2 von Abs. 6 dienen der Umsetzung von Art. 15 Abs. 3 Sätze 1 

und 2 DSRL-PJ. Hierdurch wird dem Verantwortlichen die Möglichkeit gegeben, 

das Auskunftsverlangen unbeantwortet zu lassen („neither confirm nor deny“). 

Die betroffene Person ist in einem solchen Fall grundsätzlich schriftlich zu infor-

mieren und die Ablehnung ist zu begründen, ausser diese Schritte würden be-

reits dazu führen, dass der mit der Ablehnung oder Einschränkung der Informati-

on verfolgte Zweck damit gefährdet würde. Die Rezeptionsvorlage orientiert sich 

bezüglich des Absehens von einer Begründung in Satz 3 an § 19 Abs. 5 Satz 1 gel-

tendes BDSG. 

Abs. 7 thematisiert die Möglichkeiten, die der betroffenen Person im Fall des 

Absehens von einer Begründung für die vollständige oder teilweise Einschrän-

kung des Auskunftsrechts oder im Fall der überhaupt ausbleibenden Beantwor-

tung des Auskunftsverlangens bleiben. Nach Satz 1 kann die betroffene Person 

ihr Auskunftsrecht nach Auskunftsverweigerung durch den Verantwortlichen 

über die Datenschutzstelle ausüben. Dies dient der Umsetzung von Art. 17 Abs. 1 

DSRL-PJ und kommt einer deklaratorischen Wiederholung des in Art. 60 der Ge-

setzesvorlage enthaltenen Grundsatzes gleich, wonach betroffene Personen je-

derzeit die Datenschutzstelle anrufen können. Satz 2 sieht in Umsetzung von 

Art. 17 Abs. 2 DSRL-PJ eine entsprechende Unterrichtung durch den Verantwort-

lichen vor, die allerdings nicht auf Fälle Anwendung findet, in denen der Verant-
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wortliche nach Abs. 6 berechtigt ist, von einer Information des Antragstellers 

ganz abzusehen.  

Macht die betroffene Person gemäss Abs. 7 Satz 1 von ihrem Auskunftsrecht 

nach einer Ablehnung oder Einschränkung einer Auskunft Gebrauch, so hat die 

verantwortliche Stelle vor der Übermittlung der Daten an die Datenschutzstelle 

oder Einsichtnahme derselben zunächst mit der Regierung zu klären, ob die Si-

cherheit des Landes durch die Auskunft gefährdet sein könnte. Abs. 7 Sätze 4 und 

5 betreffen den Inhalt der der betroffenen Person seitens der Datenschutzstelle 

zur Verfügung gestellten Informationen im Ergebnis der dort durchgeführten 

Prüfung. Damit wird Art. 17 Abs. 3 Satz 1 DSRL-PJ umgesetzt und zur Stärkung 

der Betroffenenrechte in Satz 5 über das von der DSRL-PJ Geforderte hinausge-

gangen, indem die Mitteilung die Information enthalten darf, ob datenschutz-

rechtliche Verstösse festgestellt wurden, mithin die Auskunftsverweigerung oder 

teilweise Einschränkung der Auskunft rechtmässig war. Abs. 7 Satz 8 setzt Art. 17 

Abs. 3 Satz 2 DSRL-PJ um. Abs. 8 setzt Art. 15 Abs. 4 DSRL-PJ um. 

Art. 57 entspricht § 57 der Rezeptionsvorlage. Abs. 7 Satz 3 der Rezeptionsvorla-

ge orientiert sich an § 19 Abs. 6 Satz 1 geltendes BDSG. Abs. 7 Satz 6 und 7 der 

Rezeptionsvorlage orientieren sich an § 19 Abs. 6 Satz 2 geltendes BDSG. 

In Zusammenhang mit Abs. 6 und 7 regt die Datenschutzstelle als Schutz für be-

troffene Personen an, dass bei Absehen oder Einschränkungen der Auskunfts-

rechte in allen Fällen eine entsprechende Information an die Datenschutzstelle 

erfolgen und diese Verpflichtung des Verantwortlichen entsprechend im Gesetz 

festgehalten werden solle.  

Für die Regierung ist der Mehrwert einer solchen gesetzlich verankerten generel-

len Mitteilungspflicht an die Datenschutzstelle nicht ersichtlich. Eine Einschrän-

kung des Auskunftsrechts ist insoweit notwendig, als die Erfüllung der in Art. 45 
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der Gesetzesvorlage genannten Aufgaben, die öffentliche Sicherheit oder Rechts-

güter Dritter beeinträchtigt sind. Das Auskunftsrecht kann jedoch nur solange 

eingeschränkt werden, als die in Art. 56 Abs. 2 i.V.m. Art. 57 Abs. 4 der Gesetzes-

vorlage gegebenen Gründe vorliegen. Wird von der Auskunft abgesehen, ist die 

betroffene Person unverzüglich schriftlich zu unterrichten (Art. 57 Abs. 6 der Ge-

setzesvorlage). Dabei ist die betroffene Person auch darüber zu unterrichten, dass 

sie ihr Auskunftsrecht über die Datenschutzstelle geltend machen kann (Art. 57 

Abs. 7 der Gesetzesvorlage). In diesem Fall wird die Datenschutzstelle ohnehin 

über die Einschränkung des Auskunftsrechts informiert. Ist ein Unterrichten der 

betroffenen Person aufgrund der in Art. 56 Abs. 2 der Gesetzesvorlage genannten 

Gründe nicht möglich, so ist die Gewährung des Auskunftsrechts nur aufgescho-

ben, jedoch nicht ausgeschlossen. Das bedeutet, dass der betroffenen Person spä-

testens nach Wegfall der Gründe nach Art. 56 Abs. 2 der Gesetzesvorlage das 

Auskunftsrecht gewährt werden muss. Des Weiteren kann angeführt werden, 

dass dem Verantwortlichen mit Art. 57 Abs. 8 der Gesetzesvorlage eine Doku-

mentationspflicht auferlegt wird. Diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und 

Befugnissen (insbesondere Art. 15 Abs. 1 Bst. h der Gesetzesvorlage und Art. 58 

Abs. 1 Bst. a DSGVO) der Datenschutzstelle ermöglichen eine ausreichende Kon-

trolle bezüglich der Einhaltung und Gewährleistung der Rechte der Betroffenen. 

Ausserdem stellt sich die Frage, inwiefern ein solcher Informationsfluss nicht dem 

Grundgedanken der Datensparsamkeit widersprechen würde. 

Zu Art. 58 

In Art. 58 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 53 geführt wur-

de – werden die Betroffenenrechte auf Berichtigung, Löschung und Einschrän-

kung der Verarbeitung und deren Ausnahmen zusammengeführt. Art. 58 dient 

der Umsetzung von Art. 16 DSRL-PJ in seiner Ausformung als Betroffenenrecht. 

Art. 58 entspricht dabei § 58 der Rezeptionsvorlage. 



297 

Abs. 1 betrifft das Recht auf Berichtigung unrichtiger bzw. auf Vervollständigung 

unvollständiger Daten. Hier wird Art. 16 Abs. 1 DSRL-PJ umgesetzt. In Satz 2 wird 

ein in Erwägungsgrund 47 DSRL-PJ enthaltener Gedanke aufgenommen, wonach 

zur Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgversprechender Anträge klarge-

stellt wird, dass sich die Berichtigung auf die betroffene Person bezogene Tatsa-

chen bezieht und nicht etwa auf den Inhalt von Zeugenaussagen. Gleiches gilt 

etwa für polizeifachliche Bewertungen. In Satz 3 wird Art. 16 Abs. 3 Satz 1 Bst. a 

DSRL-PJ umgesetzt. Zwar sieht der Richtlinientext im beschriebenen Fall die Ver-

arbeitungseinschränkung als Alternative zur Löschung vor. Da die DSRL-PJ aller-

dings im Fall der Verarbeitung unrichtiger Daten deren Berichtigung, aber nicht 

deren Löschung vorsieht, wird in Abs. 1 für Fälle, in denen nach Bestreiten der 

Richtigkeit der Daten deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt wer-

den kann, anstelle der Berichtigung eine Verarbeitungseinschränkung vorgese-

hen. Für das Bestreiten der Richtigkeit der beim Verantwortlichen verarbeiteten 

Daten durch die betroffene Person reicht die reine Behauptung der Unrichtigkeit 

nicht aus; vielmehr müssen die Zweifel an der Unrichtigkeit durch Beibringung 

geeigneter Tatsachen substantiiert werden. Dies dient dem Schutz der polizeili-

chen Arbeit und der Vermeidung unverhältnismässigen Prüfaufwands. 

Abs. 2 statuiert das Betroffenenrecht auf Löschung und dient der Umsetzung von 

Art. 16 Abs. 2 DSRL-PJ. Das Recht auf Löschung des Betroffenen bzw. die Pflicht 

zur Löschung durch den Verantwortlichen, wenn die Verarbeitung der Daten un-

zulässig ist, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist 

oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen, 

besteht unabhängig von einer Geltendmachung durch den Betroffenen. 

Abs. 3 betrifft die Voraussetzungen, unter denen an die Stelle einer Löschung 

nach Abs. 2 eine Verarbeitungseinschränkung treten kann. Die Rezeptionsvorlage 

orientiert sich bezüglich Abs. 3 Satz 1 Bst. a und c an § 20 Abs. 3 geltendes BDSG, 
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welcher um Art. 16 Abs. 3 Satz 1 Bst. b DSRL-PJ ergänzt wird (Abs. 3 Satz 1 Bst. b). 

Abs. 3 Satz 1 Bst. a übernimmt zudem einen in Erwägungsgrund 47 Satz 4 DSRL-

PJ enthaltenen Gedanken: Die Möglichkeit, von der Löschung wegen unverhält-

nismässigen Aufwands abzusehen, ist als restriktiv auszulegende Ausnahmerege-

lung anzusehen. Im Grundsatz sollte die bei Verantwortlichen zum Einsatz kom-

mende IT-Infrastruktur darauf ausgelegt sein, eine Löschungsverpflichtung auch 

technisch nachvollziehen zu können. 

Die Datenschutzstelle führt hierzu aus, dass Systeme derart auszulegen seien, 

dass ein Löschen/Vernichten der Daten möglich sei. Daher sei diese Bestimmung 

sehr eng auszulegen, was in den Erläuterungen entsprechend vermerkt werden 

sollte.  

Die Regierung stimmt dieser Auslegung, wie oben dargelegt, zu und hat daher 

bereits in den Erläuterungen im Vernehmlassungsbericht auf eine enge Ausle-

gung und den Grundsatz hingewiesen, dass Systeme so auszugestalten sind, dass 

Löschungsverpflichtungen nachgekommen werden kann. 

Abs. 4 in der Fassung des Vernehmlassungsberichtes wurde aufgrund nochmali-

ger Erwägungen als nicht erforderlich angesehen (da bereits durch Art. 63 Abs. 3 

und Art. 70 Abs. 2 der Gesetzesvorlage abgedeckt) und in der Folge gestrichen.  

Die im neuen Abs. 4 enthaltene Verpflichtung zur Meldung der Berichtigung an 

Stellen, von denen die unrichtigen Daten stammen, setzt Art. 16 Abs. 5 DSRL-PJ 

um.  

Abs. 5 dient der Umsetzung von Art. 16 Abs. 4 DSRL-PJ und betrifft das zur An-

wendung gelangende Verfahren, wenn der Verantwortliche einem Antrag auf 

Berichtigung oder Löschung nicht oder nur eingeschränkt nachkommt. Die Vor-

schrift ist Art. 57 Abs. 6 der Gesetzesvorlage nachgebildet. Deshalb wird weitge-

hend auf die entsprechenden Vorschriften in Art. 57 der Gesetzesvorlage zur 
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vollständigen oder teilweisen Einschränkung des Auskunftsrechts verwiesen. In 

Abs. 5 wird der im Vernehmlassungsbericht verwendete Begriff „Gefährdung“ 

neu mit „Beeinträchtigung“ ersetzt, umso näher der Terminologie der DSRL-PJ zu 

folgen.  

Die Liechtensteinischen Kraftwerke bringen vor, dass viele Daten auf Altsyste-

men gespeichert seien, welche eine endgültige Löschung nur mit unverhältnis-

mässig hohem Aufwand möglich machen. Sie würden weitere Lockerungen be-

züglich Löschung von alten bzw. bestehenden Datenbeständen explizit unterstüt-

zen.  

Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Art. 58 bzw. das gesamte Kapitel 

III nur auf die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 

Straftaten oder der Strafvollstreckung zuständigen öffentlichen Stellen anwend-

bar ist. Die Liechtensteinischen Kraftwerke zählen nicht zu diesen öffentlichen 

Stellen und ist diese Bestimmung bzw. das Kapitel III daher nicht auf sie anwend-

bar. Soweit die Liechtensteinischen Kraftwerke dieses Vorbringen bereits zum auf 

sie anwendbaren Art. 32 (inzwischen Art. 35) der Gesetzesvorlage vorgebracht 

hat, wird hier auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen. 

Zu Art. 59 

In Art. 59 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 54 geführt wur-

de – werden Elemente des Art. 12 DSRL-PJ umgesetzt78 und entspricht dabei § 59 

der Rezeptionsvorlage. 

Informationen und Mitteilungen sollen in einer präzisen, verständlichen und 

leicht zugänglichen Form und in einer klaren und einfachen Sprache erfolgen. 

Der Verantwortliche hat die Ausübung der zustehenden Rechte zu erleichtern 

78 Abs. 1 setzt Art. 12 Abs. 1, Abs. 2 setzt Art. 12 Abs. 3, Abs. 3 setzt Art. 12 Abs. 4 und Abs. 4 setzt Art. 12 
Abs. 5 DSRL-PJ um. 
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und sich im Zweifelsfall der Identität der betroffenen Person zu versichern. 

Wenngleich es Abs. 4 dem Verantwortlichen in begründeten Zweifelsfällen er-

möglicht, zusätzliche Informationen zur Identitätsklärung anzufordern, ist hier-

durch keine Änderung der bisherigen verbreiteten Praxis angezeigt, den Nach-

weis der Identität auch weiterhin als Grundvoraussetzung für die Antragsstellung 

anzusehen. 

In Zusammenhang mit Abs. 2 Satz 2 (gemeint war Abs. 1 Satz 2, welcher inzwi-

schen entfallen ist) weist die Datenschutzstelle darauf hin, dass insbesondere der 

Inhalt einer Kommunikation das Schutzniveau bestimme. Ein Verantwortlicher 

könne sich demnach bei der Wahl der Form der Beantwortung nicht allein darauf 

stützen, dass ein Antragsteller eine bestimmte Form wähle. Dies solle in den Er-

wägungen entsprechend ergänzt und kommuniziert werden. Die Datenschutz-

stelle bringt zudem das Beispiel vor, wonach es nicht zulässig sei, einem Antrag 

betreffend ein Auskunftsbegehren dadurch zu entsprechen, dem Betroffenen 

seine sensitiven Daten über ein klassisches E-Mail-Postfach zuzustellen, nur weil 

dieser den Antrag per E-Mail beim Verantwortlichen eingereicht habe. 

Die Regierung stimmt dem Einwand der Datenschutzstelle zu. Nach erneuter 

rechtlicher Prüfung ist die Regierung zudem zum Schluss gekommen, dass Abs. 1 

Satz 2 auch in direktem Widerspruch zu Art. 63 Abs. 1 der Gesetzesvorlage stehen 

kann. Dieser bestimmt bereits, dass sich die technischen und organisatorischen 

Massnahmen für eine Datenverarbeitung unter anderem nach der unterschiedli-

chen Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung ver-

bundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen richten. Vor-

zugeben, in welcher Art und Weise personenbezogene Daten wie auch besondere 

Kategorien personenbezogener Daten zu übermitteln sind, würde Art. 63 Abs. 1 

der Gesetzesvorlage widersprechen. Da sich schon aus Art. 59 Abs. 1 Satz 1 

ergibt, dass der Verantwortliche in einer leicht zugänglichen Form zu kommuni-
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zieren hat, wird gewährleistet, dass eine betroffene Person ihre Rechte geltend 

machen kann. Satz 2 dieser Bestimmung kann daher ersatzlos gestrichen werden.  

Zu Art. 60 

Art. 60 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 55 geführt wurde 

– stellt auch für den Bereich der Verarbeitung durch Verantwortliche zu den in 

Art. 45 der Gesetzesvorlage genannten Zwecken klar, dass sich Betroffene mit 

Beschwerden über die bei Verantwortlichen durchgeführte Verarbeitung an die 

Datenschutzstelle wenden können. Insbesondere mit Abs. 1 dieser Vorschrift 

wird Art. 52 DSRL-PJ umgesetzt. Abs. 2 setzt Art. 52 Abs. 2 DSRL-PJ um. 

Art. 60 entspricht § 60 der Rezeptionsvorlage. Die Rezeptionsvorlage orientiert 

sich ihrerseits an § 21 geltendes BDSG. 

Kapitel III – Abschnitt D. Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsver-5.1.16

arbeiter 

Zu Art. 61 

Art. 61 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 57 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 22 DSRL-PJ und stellt Anforderungen auf, wenn 

der Verantwortliche Auftragsverarbeitungsverhältnisse eingehen will. Art. 61 

entspricht dabei § 62 der Rezeptionsvorlage. Die Rezeptionsvorlage orientiert 

sich an § 11 geltendes BDSG. Bezüglich Abs. 1 orientiert sich die Rezeptionsvorla-

ge an § 11 Abs. 1 geltendes BDSG. Bezüglich Abs. 5 orientiert sich die Rezepti-

onsvorlage an § 11 Abs. 2 und 3 geltendes BDSG. 

Abs. 1 regelt die grundsätzliche Zuständigkeit des Verantwortlichen. 

Abs. 2 setzt Art. 22 Abs. 1 DSRL-PJ um und beschreibt an den Auftragsverarbeiter 

zu stellende Anforderungen. 
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In Abs. 3 werden Voraussetzungen für die Eingehung von Unterauftragsverarbei-

tungsverhältnissen normiert. Damit wird Art. 22 Abs. 2 DSRL-PJ umgesetzt. 

In Abs. 4 wird durch die Übernahme von Elementen aus Art. 28 Abs. 4 DSGVO die 

Überführung von den Auftragsverarbeiter treffenden Pflichten auf einen Unter-

auftragnehmer thematisiert. 

In Abs. 5 werden die erforderlichen Inhalte einer der Auftragsverarbeitung zu-

grundeliegenden Vereinbarung festgelegt. Es sind dies insbesondere das Erfor-

dernis einer dokumentierten Weisung, die Verpflichtung zur Vertraulichkeit, die 

Unterstützung des Verantwortlichen, die Löschung oder Rückgabe der Daten, die 

Zurverfügungstellung von Informationen und die erforderlichen Überprüfungen. 

Diese Inhalte sind sowohl Art. 22 Abs. 3 DSRL-PJ als auch Art. 28 Abs. 3 DSGVO 

entnommen. In Satz 2 des Bst. a werden Elemente aus Art. 28 Abs. 3 Bst. a DSG-

VO und § 11 Abs. 3 Satz 2 geltendes BDSG, in Bst. e Elemente aus Art. 28 Abs. 3 

Bst. h, in Bst. g Elemente aus Art. 28 Abs. 3 Bst. c und in Bst. h Elemente aus Art. 

28 Abs. 3 Bst. f DSGVO aufgenommen. 

Abs. 6 trifft in Umsetzung von Art. 22 Abs. 4 DSRL-PJ Aussagen zur Form der Ver-

einbarung. Diese muss schriftlich oder elektronisch abgefasst sein. 

Abs. 7 dient der Umsetzung von Art. 22 Abs. 5 DSRL-PJ und bestimmt, dass ein 

Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter Verstoss 

gegen diese Vorschrift bestimmt, als Verantwortlicher gilt. 

Die AHV-IV-FAK-Anstalten regen an, den Anwendungsbereich für die Auf-

tragsverarbeitung gemäss Art. 57 (inzwischen Art. 61) der Gesetzesvorlage auch 

auf die von den AHV-IV-FAK-Anstalten betreuten Aufgabenbereiche auszudeh-

nen. Aktuell stehe fest, dass der grenzüberschreitende elektronische Austausch 

von Sozialversicherungsdaten durch den Betrieb eines „Access-Point“ in der Lan-

desverwaltung verwirklicht werden solle. Ohne Auftragsverarbeitung durch die 
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Landesverwaltung müssten die AHV-IV-FAK-Anstalten einen separaten „Access-

Point“ betreiben. Dies wäre für einen Kleinstaat wie Liechtenstein nicht ökono-

misch. Allgemein stelle sich die Frage, ob Auftragsverarbeitungen im Sozialversi-

cherungsbereich durch private oder öffentliche Stellen im In- und Ausland in der 

bisherigen Ausformung noch eine genügende rechtliche Deckung im Zentralge-

setz haben. Daher wäre es prüfenswert, einen entsprechenden generellen Artikel 

über „Datenbearbeitung im Auftrag“, wie dies mit Art. 19 geltendes DSG bisher 

gegeben sei, in die Gesetzesvorlage aufzunehmen.  

Hierzu ist insbesondere auf Art. 28 DSGVO zu verweisen. Diese Bestimmung regelt 

die Auftragsdatenverarbeitung für den Anwendungsbereich der DSGVO. Unter 

diesen Anwendungsbereich fällt auch der Tätigkeitsbereich der AHV-IV-FAK-

Anstalten. Art. 28 DSGVO ist direkt anwendbar. Daher bedarf es keiner Übernah-

me bzw. Durchführung im nationalen Gesetz. Deshalb ist mit Art. 28 DSGVO eine 

ausreichende Grundlage für die Auftragsdatenverarbeitungen generell, bzw. wie 

von den AHV-IV-FAK-Anstalten angesprochen, gegeben.  

Zu Art. 62 

Art. 62 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 58 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 21 DSRL-PJ hinsichtlich der gemeinsam Verant-

wortlichen, wenn zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und 

die Mittel der Verarbeitung festlegen. 

Art. 62 entspricht § 63 der Rezeptionsvorlage. Zur beispielhaften Konkretisierung 

der infrage kommenden Fälle orientiert sich die Rezeptionsvorlage an einer For-

mulierung aus § 6 Abs. 2 geltendes BDSG, welche übernommen wird. 

Die Gemeinden Balzers, Eschen, Gamprin/Bendern, Mauren, Planken, Ruggell, 

Schaan, Schellenberg, Triesen und Vaduz führen aus, dass die Gemeindepolizei 

sicher als Verantwortlicher zu qualifizieren sei. Es solle klar definiert werden, in 
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welchen Fällen die Gemeindepolizei in den jeweiligen Gemeinden für sich allein 

oder gemeinsam mit der Gemeindepolizei der anderen Gemeinden einen ge-

meinsam Verantwortlichen nach Art. 58 (inzwischen Art. 62) darstelle.  

Die gewünschte Definition ist nicht im Voraus möglich, sondern ergibt sich aus 

der tatsächlich durchgeführten Datenverarbeitung nach den Kriterien dieser Be-

stimmung. Werden Zweck und Mittel der Verarbeitung gemeinsam bestimmt, so 

liegt auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit vor und muss den Vorschriften 

dieser Bestimmung (Festlegung der Aufteilung der Aufgaben, Rechte und Pflich-

ten) nachgekommen werden. Ob dies gegeben ist und die Bestimmung zur An-

wendung kommt muss im Einzelfall geprüft werden. 

Des Weiteren führen die Gemeinden an, dass definiert werden sollte, wann die 

Gemeindepolizei zusammen mit der Landespolizei als ein gemeinsam Verant-

wortlicher im Sinne von Art. 62 zu qualifizieren sei.  

Hierzu verweist die Regierung auf die im Absatz davor gemachten Ausführungen.  

Zu Art. 63 

Art. 63 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 59 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 29 DSRL-PJ. Er verpflichtet den Verantwortlichen, 

erforderliche technisch-organisatorische Massnahmen zu treffen, um bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzni-

veau zu gewährleisten. Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Ausgestaltung der 

Massnahmen Ergebnis eines Abwägungsprozesses sein soll, in den insbesondere 

der Stand der verfügbaren Technik, die entstehenden Kosten, die näheren Um-

stände der Verarbeitung und die in Aussicht zu nehmende Gefährdung für die 

Rechtsgüter der betroffenen Person einzubeziehen sind. Die Erforderlichkeit der 

Massnahmen ist daran zu bemessen, ob ihr Aufwand in einem angemessenen 

Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. Zudem wird klarstellend gere-
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gelt, dass bei der Festlegung der technisch-organisatorischen Massnahmen die 

einschlägigen Standards und Empfehlungen, insbesondere allgemein anerkannte 

technische Richtlinien (beispielsweise von spezialisierten Instituten, Ämtern, 

Think Tanks), zu berücksichtigen sind. 

Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risi-

ken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind. Solche Risiken 

bestehen – ob unbeabsichtigt oder unrechtmässig – vor allem in Form von Ver-

nichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugter Offenlegung von, bzw. unbefug-

ten Zugang zu, personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 

andere Weise verarbeitet wurden.  

In Abs. 2 werden Inhalte aus Art. 32 Abs. 1 Bst. a bis c DSGVO übernommen. An-

statt der in Abs. 1 genannten Massnahmen kann daher auch die Pseudonymisie-

rung und Verschlüsselung personenbezogener Daten erfolgen, soweit solche 

Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Dabei muss die Ver-

traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme sowie die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten sichergestellt bleiben. 

Abs. 3 benennt die Ziele, die im Hinblick auf automatisierte Verarbeitungen 

durch die Etablierung geeigneter technisch-organisatorischer Massnahmen ver-

folgt und erreicht werden sollen. Der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

hat diesen Katalog den von ihm zu ergreifenden Massnahmen zu Grunde zu le-

gen.  

Art. 63 entspricht § 64 der Rezeptionsvorlage. Bezüglich Abs. 1 orientiert sich die 

Rezeptionsvorlage an § 9 Satz 2 geltendes BDSG. Bezüglich Abs. 3 und Abs. 4 ori-

entiert sich die Rezeptionsvorlage an § 9 geltendes BDSG und dem Anhang zu § 9 

Satz 1 geltendes BDSG.  
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Zu Art. 59 (inzwischen Art. 63) bringt die Datenschutzstelle vor, dass in Art. 32 

Abs. 2 DSGVO – die korrespondierende Bestimmung zu Art. 59 (inzwischen Art. 

63) der Gesetzesvorlage – geregelt werde, wie das Schutzniveau bestimmt wer-

de. Dies fehle in der Gesetzesvorlage. Es sollten die Gründe hierfür erläutert 

werden oder allenfalls entsprechende Vorgaben gemäss Art. 32 Abs. 2 DSGVO in 

die Gesetzesvorlage aufgenommen werden. 

Die Regierung anerkennt, dass der Begriff „Schutzniveau“, wie in Abs. 1 verwen-

det, einer Auslegung bedarf. Um hierzu eine Grundlage zu schaffen, wurden die 

obigen Erläuterungen ausführlich gestaltet. Bei der Auslegung wird auf den Wort-

laut von Art. 32 Abs. 2 DSGVO abgestellt, um eine einheitliche Anwendung über 

die DSGVO und die DSRL-PJ hinaus sicherzustellen.  

Zu Art. 64 

Art. 64 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 60 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 30 DSRL-PJ und entspricht dabei§ 65 der Rezep-

tionsvorlage. 

Art. 64 legt den Umfang und die Modalitäten der Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten nach Art. 46 Bst. p der Gesetzesvorlage an 

die Datenschutzstelle fest. Ansatzpunkt der Meldung sind, wie sich auch aus der 

systematischen Stellung der Vorschrift im Bereich Sicherheit der Verarbeitung 

ergibt, Vorfälle wie etwa Datenabflüsse. 

Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist grundsätzlich unver-

züglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie bekannt geworden 

ist, der Datenschutzstelle zu melden (Abs. 1). 

Abs. 2 legt eine unverzügliche Mitteilungspflicht des Auftragsverarbeiters gegen-

über dem Verantwortlichen fest. 
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Der Umfang der Mittelung wird in Abs. 3 in Form eines Mindestkatalogs festge-

legt. Sie hat eine Beschreibung der Verletzung, die betroffenen Datenkategorien, 

die ungefähre Anzahl der betroffenen Personen, Angaben zum Datenschutzbe-

auftragten, eine Beschreibung der potentiellen Folgen der Verletzung und die 

bereits vom Verantwortlichen ergriffenen Massnahmen zu umfassen. 

Nach Abs. 4 sind die Informationen nach Abs. 3 unverzüglich nachzureichen, 

wenn sie nicht schon zusammen mit der Meldung übermittelt werden können. 

Die in Abs. 5 geforderte Dokumentation muss in Qualität und Quantität so be-

schaffen sein, dass sie der Datenschutzstelle die Überprüfung der Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben ermöglicht. 

Abs. 6 hält fest, dass soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezoge-

ner Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen 

Verantwortlichen in einem anderen EWR/Schengen-Staat übermittelt wurden, 

die in Abs. 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüg-

lich zu übermitteln sind. 

Abs. 7 folgt durch einen Verweis auf Art. 43 der Gesetzesvorlage der Überlegung, 

wonach die Motivation zur Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbe-

zogener Daten nicht dadurch verringert werden soll, dass die durch die Meldung 

verfügbar werdenden Informationen zur Verarbeitung zur Einleitung eines Straf-

verfahrens führen können. 

Abs. 8 stellt klar, dass die in Art. 64 der Gesetzesvorlage enthaltene Meldepflicht 

an die Datenschutzstelle andere Meldepflichten nicht ausschliesst bzw. diesen 

nicht vorgeht. 

Die Datenschutzstelle stellt die Frage, weshalb in Art. 60 (inzwischen Art. 64) der 

Gesetzesvorlage von „Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher Personen“ gespro-
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chen werde, während die DSGVO im gleichen Zusammenhang vom „Risiko für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ spreche. Sie führt weiter aus, dass 

es für die Begrifflichkeiten der DSGVO umfangreiche Literatur und auch Leitfäden 

der Artikel‐29‐Datenschutzgruppe79 gebe. Daher werde angeregt, Ausführungen 

zu den Beweggründen für die Abkehr von der DSGVO zu machen. 

Wie aus den Erläuterungen zu entnehmen ist, dient Art. 64 der Umsetzung von 

Art. 30 DSRL-PJ. Auch hier wird vom „Risiko für die Rechte und Freiheiten natürli-

cher Personen“ gesprochen. Da in diesem Zusammenhang kein Grund für eine 

Abweichung von der DSRL-PJ als auch der korrespondierenden Bestimmung in der 

DSGVO ersichtlich ist, wurde der Anregung der Datenschutzstelle gefolgt und die 

Bestimmung entsprechend angepasst.  

Zu Art. 65 

Art. 65 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 61 geführt wurde 

– setzt Art. 31 DSRL-PJ um und bestimmt, dass eine Verletzung des Schutzes per-

sonenbezogener Daten der betroffenen Person unverzüglich zu melden ist, wenn 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-

nen drohen könnte (Abs. 1). 

Nach Abs. 2 hat die Benachrichtigung in klarer und einfacher Sprache die Art der 

Verletzung zu beschreiben und zumindest die in Art. 64 Abs. 3 Bst. b bis d der 

Gesetzesvorlage genannten Informationen und Massnahmen zu enthalten. 

Abs. 3 benennt die Ausnahmen dieser grundsätzlichen Informationspflicht. 

79 Die Datenschutzgruppe wurde mit Artikel 29 der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG geschaffen und setzt 
sich aus den Vertretern der in jedem Mitgliedstaat des EWR bestehenden unabhängigen Datenschutz-
stellen (im Sinne des Artikels 28 der Datenschutz‐Richtlinie 95/46/EG) zusammen. Sie wird unter der 
DSGVO in den Europäischen Datenschutzausschuss (European Data Protection Board) umgewandelt und 
mit neuen und zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet. 
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Nach Abs. 4 kann die Datenschutzstelle eine ungenügende Benachrichtigung – 

bzw. das Fehlen einer Ausnahme nach Abs. 3 – förmlich feststellen. 

Abs. 5 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Benachrichtigung der be-

troffenen Personen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden kann. 

In Abs. 6 wird durch einen Verweis auf Art. 43 der Gesetzesvorlage der Gedanke 

überführt, wonach auch bei einer Benachrichtigung der betroffenen Person die 

Motivation zu dieser Benachrichtigung über eine Verletzung des Schutzes perso-

nenbezogener Daten nicht dadurch verringert werden soll, dass die durch die 

Meldung verfügbar werdenden Informationen zur Einleitung eines Strafverfah-

rens führen können.  

Art. 65 entspricht § 65 der Rezeptionsvorlage. Bezüglich Abs. 6 orientiert sich die 

Rezeptionsvorlage an § 42a Satz 6 geltendes BDSG. 

Zu Art. 66 

Art. 66 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 62 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 27 DSRL-PJ und entspricht dabei § 67 der Rezep-

tionsvorlage.  

Art. 66 bestimmt, dass der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen 

der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen durchzu-

führen hat, wenn die Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für 

die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Diese Datenschutz-

Folgenabschätzung ist ein zentrales Element der strukturellen Stärkung des Da-

tenschutzes.  

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist die systematische Vorabbewertung von 

Risiken für die Rechte der von den einzelnen Schritten einer Datenverarbeitung 

betroffenen Personen. Sie dient als Grundlage, um die Datenverarbeitung so 
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auszugestalten, dass die Risiken einer Verletzung der Rechte von Beginn an mi-

nimiert werden. 

Die Voraussetzungen zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

können nur unvollkommen gesetzlich konkret ausgestaltet werden. So lässt sich 

dennoch feststellen, dass mithilfe einer Datenschutz-Folgenabschätzung vorab 

hinsichtlich des Umfangs der Verarbeitung nicht eine Einzelverarbeitung, son-

dern lediglich die Verwendung massgeblicher Systeme und Verfahren zur Verar-

beitung personenbezogener Daten in den Blick genommen werden müssen. In-

soweit lässt sich – abseits der prozeduralen Verbindung – eine Vergleichbarkeit 

mit den Voraussetzungen der Durchführung einer Anhörung der Datenschutzstel-

le begründen. Kriterien für die Entscheidung, ob die vorgesehene Verarbeitung 

qualitativ erhöhte Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in 

sich birgt, können beispielsweise der Kreis der betroffenen Personen, die Art der 

zur Datenerhebung eingesetzten Mittel oder der Kreis der zugriffsberechtigten 

Personen, mithin die Eingriffsintensität der mit der Verarbeitung verbundenen 

Massnahmen im Sinne einer Gesamtwürdigung sein. 

Die Konkretisierung der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen für eine Daten-

schutz-Folgenabschätzung obliegt letztlich der Praxis. Dabei wird allerdings zu 

beachten sein, dass die entstehenden Aufwände angemessen und „beherrsch-

bar“ bleiben müssen, also die Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben muss. Ferner 

ist festzuhalten, dass das Erfordernis einer Datenschutz-Folgenabschätzung nur 

für neue Verarbeitungssysteme oder wesentliche Veränderungen an bestehen-

den gilt. 

Abs. 2 nimmt Art. 35 Abs. 1 DSGVO auf und legt fest, dass für die Untersuchung 

mehrerer ähnlicher Datenverarbeitungen mit ähnlich hohen Risiken eine ge-

meinsame Datenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen werden kann.  
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Der Verantwortliche hat die Datenschutzstelle gemäss Abs. 3 an der Durchfüh-

rung der Folgenabschätzung zu beteiligen. 

Abs. 4 legt den Inhalt der Datenschutz-Folgenabschätzung fest und konkretisiert 

die in Art. 27 Abs. 2 DSRL-PJ enthaltenen allgemeinen Angaben unter Übernah-

me der Angaben aus Art. 35 Abs. 7 DSGVO.  

Abs. 5 nimmt Art. 35 Abs. 11 DSGVO auf und bestimmt, dass die Datenschutzstel-

le erforderlichenfalls prüft, ob eine Datenverarbeitung gemäss der Datenschutz-

Folgenabschätzung durchgeführt wird. 

Für die Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG stellt sich die Frage des Ver-

hältnisses zwischen Art. 64 Abs. 1 (inzwischen Art. 68 Abs. 1) und Art. 62 Abs. 3 

(inzwischen Art. 66 Abs. 3). Demnach besage Art. 64 Abs. 1 (inzwischen Art. 68 

Abs. 1), dass der Verantwortliche vor der Inbetriebnahme von neuanzulegenden 

Dateisystemen die Datenschutzstelle anzuhören habe, und Art. 62 Abs. 3 (inzwi-

schen Art. 66 Abs. 3) bestimme, dass der Verantwortliche die Datenschutzstelle 

an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen habe. 

In den Erläuterungen zu Art. 68 wird ausgeführt, dass eine enge inhaltliche Ver-

bindung zwischen dem Instrument der Datenschutz-Folgenabschätzung und der 

Anhörung der Datenschutzstelle nach Art. 68 besteht. Wie vorstehend ausge-

führt, sieht Art. 66 vor, dass eine Folgenabschätzung vorgenommen werden 

muss, wenn bei einer Form der Verarbeitung von personenbezogenen Daten vo-

raussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

besteht. Nach Abs. 3 ist die Datenschutzstelle bei dieser Beurteilung zu beteiligen. 

Hierbei geht es um eine Abklärung vorgängig einer Verarbeitung. Art. 68 Abs. 1 

Bst. a regelt schliesslich, wie u.a. mit dem Resultat einer Folgenabschätzung 

(nach Art. 66) umzugehen ist. Ergibt die Folgenabschätzung nach Art. 66 bei-

spielsweise, dass eine Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
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natürlicher Personen zur Folge hätte, muss die Datenschutzstelle angehört wer-

den, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemassnahmen treffen würde.  

Zu Art. 67 

Art. 67 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 63 geführt wurde 

– setzt Art. 26 DSRL-PJ um und entspricht dabei § 68 der Rezeptionsvorlage.  

Die hier angesprochene Pflicht des Verantwortlichen zur Zusammenarbeit mit 

der Datenschutzstelle fasst die ohnehin sich aus anderen Vorschriften ergeben-

den Kooperationsverpflichtungen und Kooperationsbeziehungen zwischen Ver-

antwortlichem und der Datenschutzstelle zusammen. 

Die Datenschutzstelle führt im Rahmen der Vernehmlassung hierzu aus, dass aus 

dem Gesetzestext und den Erläuterungen nicht unmissverständlich hervor gehe, 

was genau die Wortfolge „bei der Erfüllung seiner Aufgaben“ umfasse. Es sei für 

die Datenschutzstelle nicht klar nachvollziehbar, was diese genau zu erwarten 

habe. Deshalb würden entsprechende Ausführungen angeregt.  

Nach Überprüfung der Anmerkungen der Datenschutzstelle und Vergleich mit der 

Rezeptionsvorlage stellte sich heraus, dass bei der Formulierung dieser Bestim-

mung ein redaktioneller Fehler unterlaufen ist. Im vorliegenden Artikel handelt es 

sich um die Aufgaben der Datenschutzstelle und nicht um jene des Verantwortli-

chen. Die Bestimmung wurde deshalb entsprechend angepasst („bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben“).  

Zu Art. 68 

Art. 68 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 64 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 28 DSRL-PJ und entspricht dabei § 69 der Rezep-

tionsvorlage.  
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Die Anhörung der Datenschutzstelle dient der datenschutzrechtlichen Absiche-

rung in Bezug auf beabsichtigte Verarbeitungen in neu anzulegenden Dateisys-

temen, die ein potentielles erhöhtes Risiko für Rechtsgüter der betroffenen Per-

sonen in sich bergen. Insofern besteht eine enge inhaltliche Verbindung zum 

Instrument der Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 66 der Gesetzesvorlage).  

Prozedural wird diese Verbindung dadurch hergestellt, dass nach Abs. 1 Bst. a 

eine Anhörung der Datenschutzstelle durchzuführen ist, wenn im Ergebnis einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung ein hohes Risiko angenommen wird und der 

Verantwortliche hierauf nicht mit Massnahmen zur Gefährdungsminimierung 

reagiert. 

Der Umfang der der Datenschutzstelle vorzulegenden Unterlagen wird in Abs. 2 

durch Zusammenführung der Vorgaben aus Art. 28 Abs. 4 DSRL-PJ und Art. 36 

Abs. 3 DSGVO festgelegt. 

Nach Abs. 3 kann die Datenschutzstelle – wenn sie der Auffassung ist, dass die 

geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstossen würde – dem Ver-

antwortlichen Empfehlungen unterbreiten, welche Massnahmen noch ergriffen 

werden sollten. 

Gemäss Abs. 4 kann mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach der 

Anhörung begonnen werden, wenn die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche 

Bedeutung für die Aufgabenerfüllung hat. Zwar wird man im Regelfall den Ab-

schluss der Konsultation im Interesse der Betroffenen abwarten. Im Ausnahme-

fall können jedoch Abweichungen geboten sein. Die in Abs. 4 vorgesehene Eilfall-

regelung trägt solchen operativen und fachlichen Erfordernissen in Abweichung 

von Abs. 3 Satz 1 Rechnung. Die Nutzung der Eilfallregelung entbindet den Ver-

antwortlichen gleichwohl nicht davon, die Empfehlungen der Datenschutzstelle 

nach pflichtgemässem Ermessen zu prüfen und die Verarbeitung gegebenenfalls 
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daraufhin anzupassen. Zudem schmälert die Eilfallregelung nicht die der Daten-

schutzstelle zur Verfügung stehenden Befugnisse. 

Zu Art. 69 

Art. 69 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 65 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 24 DSRL-PJ und entspricht § 70 der Rezeptions-

vorlage. 

Art. 69 verpflichtet den Verantwortlichen zur Führung eines Verzeichnisses über 

bei ihm durchgeführte Kategorien von Datenverarbeitungstätigkeiten. Dieses 

Verzeichnis dient vor allem der Datenschutzstelle dazu, einen Überblick über die 

beim Verantwortlichen durchgeführten Datenverarbeitungen zu erhalten. Das 

Zusammenspiel von Anhörung der Datenschutzstelle (Art. 68 der Gesetzesvorla-

ge), Einsicht in das Verzeichnis (Art. 69 der Gesetzesvorlage) und Zurverfügungs-

tellung von Protokolldaten (Art. 75 Abs. 5 der Gesetzesvorlage) gewährt der Da-

tenschutzstelle ein umfassendes Bild über die beim Verantwortlichen durchge-

führten Datenverarbeitungen. Dies ermöglicht es ihr, ihre Aufgaben und Befug-

nisse im Hinblick auf den jeweiligen Verantwortlichen zielgerichtet, effizient und 

verhältnismässig auszurichten und zu nutzen. Die Beteiligung der Datenschutz-

stelle wird ergänzt durch die interne Beratungs- und Kontrolltätigkeit der Daten-

schutzstelle gemäss Art. 8 der Gesetzesvorlage und die in Art. 17 Abs. 4 der Ge-

setzesvorlage enthaltene Regelung zum umfassenden Zugang zu personenbezo-

genen Daten und Verarbeitungsvorgängen.  

In Abs. 1 werden die in das Verzeichnis aufzunehmenden Angaben benannt. Die 

Begrifflichkeit „Kategorien von Datenverarbeitungstätigkeiten“ stellt hierbei klar, 

dass sich das Verzeichnis nicht auf einzelne Datenverarbeitungsvorgänge, son-

dern auf sinnvoll abgrenz- und kategorisierbare Teile der beim Verantwortlichen 

durchgeführten Datenverarbeitungen bezieht.  
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Abs. 2 verpflichtet den Verantwortlichen, ein Verzeichnis, wenngleich in geringe-

rem Umfang, auch für Verarbeitungen zu führen, wenn er personenbezogene 

Daten im Auftrag verarbeitet.  

In Abs. 3 werden Aussagen zur Form des Verzeichnisses (schriftlich oder elektro-

nisch) getroffen. Dies bedeutet, dass Verzeichnisse entweder rein elektronisch 

geführt oder auch durch Ausdrucke oder in sonstiger schriftlicher Form geführt 

werden können. 

Nach Abs. 4 werden das Verzeichnis und seine Aktualisierungen der Daten-

schutzstelle auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Die Datenschutzstelle bringt an, dass nach Art. 30 DSGVO jeder Verantwortliche 

und gegebenenfalls sein Vertreter ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten 

führen müsse. Art. 65 Abs. 1 Satz 1 (inzwischen Art. 69 Abs. 1 Satz 1) der Geset-

zesvorlage schränke dies dahingehend ein, als dass nicht sämtliche Verarbei-

tungstätigkeiten in das Verzeichnis aufgenommen werden müssen, sondern le-

diglich die Kategorien der Verarbeitungstätigkeiten. Somit entstehe hier der Ein-

druck, dass eine Kategorisierung und somit eine Zusammenfassung von Verarbei-

tungstätigkeiten für das Verzeichnis zulässig sei. Weiter führt die Datenschutz-

stelle aus, dass wenn dem so sei, sich die Frage stelle, wie den Vorgaben zu den 

Angaben betreffend die einzelnen Verzeichniseinträge entsprochen werden kön-

ne. Es werde deshalb angeregt, weitere Ausführungen aufzunehmen, vor allem 

auch dahingehend, weshalb von der DSGVO abgewichen werde.  

Die von der Datenschutzstelle angesprochene Diskrepanz zwischen dieser Be-

stimmung und der DSGVO ist tatsächlich gegeben. Da Kapitel III der Gesetzesvor-

lage die Umsetzung der DSRL-PJ darstellt, richtet sich die Umsetzung der darin 

enthaltenen Bestimmungen nach den Anforderungen der DSRL-PJ. Art. 24 Abs. 1 

DSRL-PJ verlangt: „Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder Verantwortliche ein 
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Verzeichnis aller Kategorien von Tätigkeiten der Verarbeitung, die seiner Zustän-

digkeit unterliegen, führt.“ Mit anderen Worten die DSRL-PJ verlangt für das Ver-

zeichnis einen geringeren Grad an Detailliertheit als die DSGVO in ihrem Art. 30. 

Bezüglich der Vorgaben zu den einzelnen Angaben kann auf die Erläuterungen zu 

Abs. 1 verwiesen werden. Bezüglich der Rechtfertigung einer Abweichung von der 

DSGVO ist darauf hinzuweisen, dass der Regelungsbereich der DSRL-PJ von der 

DSGVO ausdrücklich ausgenommen ist (siehe Art. 2 Abs. 2 Bst. d DSGVO), was 

auch der Grund für den gleichzeitigen Erlass der DSRL-PJ neben der DSGVO durch 

die EU darstellt. 

Zu Art. 70 

Durch Art. 70 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art.66 geführt 

wurde – wird Art. 20 DSRL-PJ umgesetzt und entspricht dabei § 71 der Rezepti-

onsvorlage. Die Rezeptionsvorlage orientiert sich an § 3a geltendes BDSG. 

Diese Bestimmung formuliert allgemeingültige Anforderungen an die daten-

schutzfreundliche Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen (Privacy by De-

sign, d.h. ein Systemaufbau, welcher die Privatsphäre bereits im Kern berücksich-

tigt) und die Implementierung datenschutzfreundlicher Grundeinstellungen (Pri-

vacy by Default, d.h. ein Systemaufbau, bei dem die Verarbeitungsoptionen am 

Anfang grundsätzlich auf die privatsphärenfreundlichsten Optionen eingestellt 

werden und weitere Optionen zur Einschränkungen der Privatsphäre erst nach-

träglich gewählt werden können). Der Norm liegt der Gedanke zugrunde, dass 

der Aufwand zur Verfolgung der hier formulierten Ziele und Anforderungen im 

Sinne effizienten Mitteleinsatzes in einem angemessenen Verhältnis zum ange-

strebten Schutzzweck stehen soll. 

Die in Abs. 2 angesprochene Anforderung, die automatisierte umfassende Zu-

gänglichmachung personenbezogener Daten zu verhindern, mündet letztlich in 
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die Anforderung, eine solche Zugänglichmachung stets durch menschliches Zutun 

einer Prüfung zu unterziehen. 

Zu Abs. 1 weist die Datenschutzstelle darauf hin, dass der verwendete Begriff 

„Datensparsamkeit“ anders als das Pendent „Datenminimierung“ in Art. 25 Abs. 

1 DSGVO verwendet werde. Es werde deshalb angeregt, diese Unterschiedlich-

keit zu erläutern. 

Nach erneuter Prüfung stellt die Regierung fest, dass der Begriff „Datensparsam-

keit“ in der Tat sowohl von dem im korrespondierenden Art. 25. Abs. 1 DSGVO 

verwendeten Begriff der Datenminimierung als auch vom selben in Art. 20 Abs. 1 

DSRL-PJ verwendeten Begriff abweicht. Da Art. 70 Abs. 1 der Gesetzesvorlage 

Art. 20 Abs. 1 DSRL-PJ umsetzt, wurde dem Hinweis der Datenschutzstelle ent-

sprochen und der Begriff „Datensparsamkeit“ im Einklang mit der DSRL-PJ und 

der DSGVO durch den Begriff „Datenminimierung“ ersetzt.  

Zu Abs. 2 fügt die Datenschutzstelle an, dass Art. 25 Abs. 2 DSGVO die sogenann-

ten datenschutzfreundlichen Grundeinstellungen regle. Diese Bestimmung der 

Voreinstellungen und der zugehörigen technischen und organisatorischen Mass-

nahmen in der DSGVO solle insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene 

Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbe-

stimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Dies be-

deute auch, dass die Voreinstellungen nicht so gewählt werden sollen, dass die 

Daten eines Betroffenen frei im Internet zugänglich werden. Hier habe der euro-

päische Gesetzgeber insbesondere an die Voreinstellungen bestimmter Online-

Portale oder sozialer Netzwerke gedacht. Es stelle sich daher die Frage, wie diese 

Bestimmung im Zusammenhang mit der Umsetzung der DSRL-PJ zu sehen sei.  

Die „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“-Bestimmung in Art. 25 DSGVO 

richtet sich in der Tat grundsätzlich auf Anwendungen, welche in direkten Kontakt 
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mit den Betroffenen kommen bzw. darauf, dass die betroffenen Personen damit 

auch die Nutzer der Anwendung sind. Dies ergibt sich aus Erwägungsgrund 80 

DSGVO. Dennoch ist der Artikel offen gestaltet und umschrieben, so dass dessen 

Anwendung auch breiter interpretiert werden kann. So ist beispielsweise im An-

wendungsbereich der DSRL-PJ kaum an eine Anwendung zu denken, bei der die 

betroffenen Personen auch gleichzeitig Nutzer sind. Vielmehr ist für die Anwen-

dung dieser Bestimmung auch Erwägungsgrund 53 DSRL-PJ zu beachten. Dort 

wird – wie im korrespondierenden Erwägungsgrund 78 DSGVO – festgehalten, 

dass der Verantwortliche interne Strategien festhalten und Massnahmen ergrei-

fen sollte, die insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technikge-

staltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen Genüge tun. Weiters 

wird ausgeführt, dass die Ergebnisse einer Datenschutz-Folgenabschätzung bei 

der Entwicklung von Massnahmen und Verfahren berücksichtigt werden müssen. 

Explizit wird schliesslich die Möglichkeit einer frühen Pseudonymisierung er-

wähnt. Gerade dadurch könne der freie Verkehr personenbezogener Daten im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erleichtert werden. Dabei ist 

beispielsweise an die technische Ausgestaltung von Verarbeitungssystemen zu 

denken, welche für Recherchen oder das Erfassen von Fällen verwendet werden. 

Diese sollten so ausgestaltet sein, dass lediglich jene Personen Zugriff erhalten, 

welche diesen für ihre Aufgabenerfüllung benötigen.  

Zu Art. 71 

Art. 71 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 67 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 6 DSRL-PJ und entspricht dabei § 72 der Rezepti-

onsvorlage.  

Dieser Artikel die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffe-

ner Personen. Der Verantwortliche soll bei der Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten so weit wie möglich zwischen den verschiedenen Kategorien be-
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troffener Personen unterscheiden. Die konkreten Rechtsfolgen der vorgesehe-

nen Unterscheidung bei der Verarbeitung, etwa der Unterscheidung entspre-

chende Aussonderungsprüffristen, Rechte- und Rollenkonzepte oder besondere 

Massnahmen der Datensicherheit, unterliegen spezialgesetzlicher Regelung. 

Zu Art. 72 

Art. 72 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 68 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 7 Abs. 1 DSRL-PJ und entspricht § 73 der Rezepti-

onsvorlage.  

Die Bestimmung legt fest, dass der Verantwortliche bei der Verarbeitung danach 

unterscheiden muss, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf per-

sönlichen Einschätzungen beruhen. Beurteilungen, die auf persönlichen Ein-

schätzungen beruhen, sollen möglichst als solche kenntlich gemacht werden. Die 

konkreten Rechtsfolgen der vorgesehenen Unterscheidung bei der Verarbeitung, 

etwa der Unterscheidung entsprechende Aussonderungsprüffristen, Rechte- und 

Rollenkonzepte oder besondere Massnahmen der Datensicherheit, unterliegen 

spezialgesetzlicher Regelung. 

Die Datenschutzstelle führt aus, dass Satz 2 sich von den Erläuterungen dahinge-

hend unterscheide, dass im Gesetz „soll“ und in den Erläuterungen „muss“ ver-

wendet werde. Aufgrund der offensichtlichen unterschiedlichen Handlungsoblie-

genheit des Verantwortlichen werde eine Klarstellung angeregt. Dabei spreche 

sie sich für eine verpflichtende Kennzeichnung von persönlichen Einschätzungen 

aus.  

Die entsprechenden Sätze in den Erläuterungen entsprechen der jeweiligen Be-

stimmtheit des Gesetzes. So hat nach Satz 1 der Gesetzesvorlage eine Unter-

scheidung zu erfolgen, was in den vorstehenden Erläuterungen zutreffend mit 

„muss“ umschrieben wird. Beurteilungen, die auf persönlichen Einschätzungen 
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beruhen, soll der Verantwortliche nach Satz 2 der Gesetzesvorlage kenntlich ma-

chen. Dies wird in den vorstehenden Erläuterungen entsprechend mit „sollen“ 

umschrieben. In diesem Sinne stimmen die Erläuterungen mit dem Gesetzestext 

überein. Da die DSRL-PJ in Art. 7 Abs. 1 eine Unterscheidung vorschreibt, möchte 

die Regierung nicht von den Vorgaben der DSRL-PJ und der Rezeptionsvorlage 

abweichen. Daher verbleibt die Kennzeichnung von Beurteilungen, die auf persön-

lichen Einschätzungen beruhen, als Soll-Vorschrift bestehen. 

Zu Art. 73 

Art. 73 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 69 geführt. Gemäss 

Abs. 1 hat der Verantwortliche angemessene Massnahmen zu ergreifen, um zu 

gewährleisten, dass unrichtige oder nicht mehr aktuelle personenbezogene Da-

ten nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Abs. 1 dient da-

mit der Umsetzung von Art. 7 Abs. 2 DSRL-PJ. 

Bei der Anwendung und Auslegung der Anforderungen des Art. 73 der Gesetzes-

vorlage ist zu beachten, dass sich die Frage nach der „Aktualität“ von Daten und 

der damit verbundenen Vorgabe, keine „nicht mehr aktuellen“ Daten zu über-

mitteln bzw. bereitzustellen, stets nur im konkreten Ermittlungszusammenhang 

und unter Beachtung des konkreten Verarbeitungszwecks beantworten lässt. In 

bestimmten Ermittlungszusammenhängen kann auch die Übermittlung nicht 

(mehr) aktueller Daten, wie alte Meldeadressen, alte (Geburts-)namen etc., be-

deutsam und für die Aufgabenerfüllung erforderlich sein. 

Abs. 2 wiederum setzt Art. 9 Abs. 3 DSRL-PJ um. Beispiele für die in Spezialgeset-

zen vorgesehenen „besonderen Bedingungen“ können Zweckbindungsregelun-

gen bei der Weiterverarbeitung durch den Empfänger oder das Verbot der Wei-

terübermittlung ohne Genehmigung oder Konsultationserfordernisse vor der 

Beauskunftung betroffener Personen durch den Empfänger sein. 
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Abs. 3 Setzt Art. 9 Abs. 4 DSRL-PJ um. Er stellt sicher, dass unter den 

EWR/Schengen-Staaten und den zugehörigen Institutionen eine einheitliche An-

wendung gewährleistet ist. 

Art. 73 entspricht § 74 der Rezeptionsvorlage. 

Zu Art. 74 

Art. 74 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 70 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 16 DSRL-PJ in seiner Ausformung als Pflicht des 

Verantwortlichen. Systematisch werden in Art. 74 Pflichten des Verantwortlichen 

zur Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie zur Einschrän-

kung ihrer Verarbeitung thematisiert, welche unabhängig davon bestehen, ob 

eine betroffene Person darum ersucht. Die spiegelbildlich bestehenden Rechte 

der betroffenen Person auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Da-

ten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen fin-

den sich in Art. 58 der Gesetzesvorlage. 

In Abs. 1 wird die Pflicht des Verantwortlichen zur Berichtigung nach Art. 16 Abs. 

5 DSRL-PJ umgesetzt. 

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 16 Abs. 2 DSRL-PJ, in dem gleichzeitig so-

wohl das Betroffenenrecht auf Löschung als auch die unabhängig davon beste-

hende Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung erwähnt wird. Im Übrigen wird 

auf die Ausführungen zu Art. 58 Abs. 3 der Gesetzesvorlage verwiesen. 

Abs. 3 dient der Umsetzung von Art. 5 DSRL-PJ und übernimmt den Katalog der 

Voraussetzungen für eine Einschränkung der Datenverarbeitung. Zudem dient 

Abs. 3 der Umsetzung von Art. 16 Abs. 6 und Art. 7 Abs. 3 DSRL-PJ und legt fest, 

dass dem Empfänger mitzuteilen ist, wenn unrichtige personenbezogene Daten 

übermittelt wurden oder personenbezogenen Daten unrechtmässig übermittelt 

worden sind. 



322 

Abs. 4 hält fest, dass der Verantwortliche generell für die Notwendigkeit der 

Speicherung, angemessene Fristen vorsehen muss. 

Art. 74 entspricht § 75 der Rezeptionsvorlage.  

Zu Art. 75 

Art. 75 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 71 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 25 DSRL-PJ und entspricht § 76 der Rezeptions-

vorlage. 

Abs. 1 statuiert eine umfassende Pflicht des Verantwortlichen zur Protokollie-

rung der unter seiner Verantwortung durchgeführten Datenverarbeitungen. 

Abs. 2 enthält konkrete Vorgaben an den Inhalt der Protokolle.  

Abs. 3 führt Verwendungsbeschränkungen an, wobei von der durch die DSRL-PJ 

eröffneten Möglichkeit, die Protokolldaten über die Datenschutzkontrolle, Ei-

genüberwachung und Aufrechterhaltung der Datensicherheit hinaus auch im 

Zusammenhang mit der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zu verwen-

den, Gebrauch gemacht wird. 

Hierzu fügt die Datenschutzstelle an, dass aus den Erläuterungen nicht klar her-

vorgehe, wer in welchem Umfang die Protokolle nach Abs. 1 und 2 für Strafver-

fahren verwenden dürfe. Es werde deshalb um entsprechende Ergänzung in den 

Erläuterungen ersucht. 

Es ist notwendig, Protokolle auch für Strafverfahren verwenden zu können. Zur 

Abklärung allfälliger strafrechtlich relevanter Vorfälle müssen unter anderem 

Beweismittel sichergestellt und verwertet werden können. In diesem Zusammen-

hang kann es beispielsweise notwendig sein, dass Protokolle in einem Strafver-

fahren verwendet werden müssen. Dabei ist insbesondere an einen Zugriff von 
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Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden wie auch Gerichten zu denken. Als 

Strafverfahren, in denen die Protokolldaten von Relevanz werden können, kom-

men vor allem Verfahren gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-

ter wegen einer datenschutzwidrigen Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Betracht. 

In Abs. 4 wird eine Löschfrist für die Protokolldaten bestimmt (am Ende des auf 

deren Generierung folgenden Jahres). 

In Abs. 5 wird festgelegt, dass die Protokolle der Datenschutzstelle zum Zweck 

der Datenschutzkontrolle zur Verfügung stehen müssen. 

Zu Art. 76 

Art. 76 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 72 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 48 DSRL-PJ und entspricht § 77 der Rezeptions-

vorlage.  

Der Verantwortliche hat im Zusammenhang mit der Meldung von Verstössen 

sowohl interne Meldungen als auch Hinweise von betroffenen Personen oder 

sonstigen Dritten zu berücksichtigen. Für beide Stränge bietet sich als Kontakt- 

und Beratungsstelle der Datenschutzbeauftragte an. 

Kapitel III – Abschnitt E. Datenübermittlungen an Drittstaaten und an in-5.1.17

ternationale Organisationen 

Zu Art. 77 

Art. 77 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 73 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 35 DSRL-PJ und entspricht § 78 der Rezeptions-

vorlage. 

Dieser Artikel statuiert Voraussetzungen und Anforderungen, die bei jeder Da-

tenübermittlung an Stellen in Drittstaaten oder an internationale Organisationen 
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vorliegen müssen. Dies auch bezüglich der insbesondere nach Art. 78 bis 80 der 

Gesetzesvorlage erforderlichen Abwägungsentscheidung. Unter „Stellen“ sind 

nicht nur öffentliche Stellen zu verstehen, sondern sämtliche ausländische Stel-

len, die mit der Umsetzung der DSRL-PJ zu tun haben. 

Abs. 2 bestimmt, dass die Übermittlung personenbezogener Daten trotz des Vor-

liegens eines Angemessenheitsbeschlusses zu unterbleiben hat, wenn im Einzel-

fall Anlass zur Besorgnis besteht, dass ein datenschutzrechtlich angemessener 

und die elementaren Grundrechte wahrender Umgang mit den Daten beim Emp-

fänger nicht hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige 

Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Hierbei ist besonders zu 

berücksichtigen, ob der Empfänger einen angemessenen Schutz der Daten garan-

tieren kann. 

Abs. 3 regelt die Notwendigkeit einer Bewilligung, wenn personenbezogene Da-

ten, die von einem anderen EWR/Schengen-Staat übermittelt oder zur Verfügung 

gestellt wurden, nach Abs. 1 weiterübermittelt werden sollen.  

Abs. 4 regelt die Verpflichtung des Übermittelnden, durch geeignete Massnah-

men sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an 

andere Drittstaaten oder andere internationale Organisationen weiterübermit-

telt, wenn der Verantwortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. 

Zu Art. 78 

Art. 78 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 74 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 37 DSRL-PJ und entspricht § 79 der Rezeptions-

vorlage. 

Es werden zu Art. 77 der Gesetzesvorlage ergänzende Voraussetzungen für Da-

tenübermittlungen an Stellen in Drittstaaten, zu denen die Europäische Kommis-

sion keinen in das EWR-Abkommen übernommenen Angemessenheitsbeschluss 
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gemäss Art. 36 DSRL-PJ gefasst hat, formuliert. Bei solchen Konstellationen 

kommt dem Verantwortlichen – insbesondere nach Art. 78 Abs. 1 Bst. b der Ge-

setzesvorlage – die Aufgabe zu, das Vorliegen geeigneter Garantien für den 

Schutz personenbezogener Daten beim Empfänger zu beurteilen. In der Praxis 

kann nach einer solchen Beurteilung die Datenübermittlung mit Verarbeitungs-

bedingungen – etwa Löschverpflichtungen nach Zweckerreichung, Weiterüber-

mittlungsverbote, Zweckbindungen – verbunden werden. Ein solches Vorgehen 

ist dazu geeignet, diese Beurteilung zu dokumentieren und ihr Ergebnis zu si-

chern. Im Zusammenhang mit dem auch hier anwendbaren Art. 77 Abs. 2 der 

Gesetzesvorlage entfaltet der dort erwähnte Gesichtspunkt der Einzelfallgarantie 

des Empfängerstaats bei der Prüfung des Vorhandenseins geeigneter Garantien 

besondere Bedeutung. 

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 37 Abs. 3 DSRL-PJ zur Dokumentation der 

Übermittlungen nach Art. 78 Abs. 1 Bst. b der Gesetzesvorlage. 

Abs. 3 dient der Umsetzung von Art. 37 Abs. 2 DSRL-PJ, der die Unterrichtung der 

Datenschutzstelle über Kategorien von Übermittlungen vorsieht, die ohne Vor-

liegen eines Angemessenheitsbeschlusses der EU, aber wegen Bestehens geeig-

neter Garantien für den Schutz personenbezogener Daten im Drittstaat nach 

entsprechender Beurteilung durch den übermittelnden Verantwortlichen erfol-

gen. 

Zu Art. 79 

Art. 79 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 75 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 38 DSRL-PJ und entspricht § 80 der Rezeptions-

vorlage. 

Die Bestimmung beleuchtet Konstellationen, in denen weder ein in das EWR-

Abkommen übernommener Angemessenheitsbeschluss der EU vorliegt noch die 
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in Art. 78 der Gesetzesvorlage erwähnten Garantien in Form eines rechtsverbind-

lichen Instruments oder nach Beurteilung durch den übermittelnden Verantwort-

lichen bestehen. 

Abs. 2 verbietet die Übermittlung, wenn die Grundrechte der betroffenen Person 

das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. 

Abs. 3 erklärt die Bestimmungen des Art. 78 Abs. 2 der Gesetzesvorlage über die 

Dokumentation der Übermittlungen auch in diesen Fällen für anwendbar. Ab-

weichend von der Vernehmlassungsvorlage wird hier gestützt auf ein entspre-

chendes Vorbringen der Datenschutzstelle neben dem Verweis auf Abs. 2 auch 

ein Verweis auf Art. 78 Abs. 3 eingefügt. Bei Datenübermittlungen ohne geeigne-

te Garantien besteht ein erhöhtes Risiko und somit rechtfertigt sich auch die 

Kontrollfunktion durch die Datenschutzstelle. 

Zu Art. 80 

Art. 80 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 76 geführt wurde 

– dient der Umsetzung von Art. 39 DSRL-PJ und entspricht § 81 der Rezeptions-

vorlage. 

Die hier geregelte Konstellation zeichnet sich dadurch aus, dass der Kreis der 

möglichen Empfänger über öffentliche Stellen, die im Rahmen der Strafverfol-

gung tätig sind, auf sonstige öffentliche Stellen und Private ausgeweitet wird. 

Abgebildet werden etwa Ersuchen an Finanzinstitutionen oder Telekommunika-

tionsdienstleister, die notwendigerweise mit der Übermittlung personenbezoge-

ner Daten verbunden sind.  

Für solche Übermittlungen „im besonderen Einzelfall“ gelten die in Abs. 1 ge-

nannten strengen Voraussetzungen.  
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Gemäss Abs. 2 hat der Verantwortliche im Fall des Abs. 1 bestimmte in Art. 77 

Abs. 1 Bst. a. genannte Stellen über die Übermittlung zu unterrichten. 

Abs. 3 erklärt die Bestimmungen der Art. 78 Abs. 2 (Dokumentation) und Abs. 3 

der Gesetzesvorlage (jährliche Berichterstattung an die Datenschutzstelle) auch 

in diesen Fällen für anwendbar. 

In Abs. 4 ist eine verstärkte Zweckbindung der gemäss Art. 80 der Gesetzesvorla-

ge übermittelten Daten vorgesehen. 

Abs. 5 stellt klar, dass Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit unberührt bleiben. 

Kapitel III – Abschnitt F. Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 5.1.18

Zu Art. 81 

Art. 81 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 77 geführt wurde 

– dient der Umsetzung des Art. 50 DSRL-PJ und regelt die Zusammenarbeit der 

Aufsichtsbehörden. Die Datenschutzstelle hat den EWR/Schengen-

Aufsichtsbehörden Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten. Die 

Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Mas-

snahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder um Vornahme von 

Nachprüfungen und Untersuchungen. 

Abs. 1 bestimmt die grundsätzliche Verpflichtung zur Leistung der Amtshilfe. 

Abs. 2 schreibt vor, dass ein Amtshilfeersuchen spätestens innerhalb eines Mo-

nats nach deren Eingang zu erledigen ist.  

Abs. 3 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Datenschutzstelle die Erledi-

gung eines Amtshilfeersuchens ablehnen kann. Als Kriterien kommen nur die 

Unzuständigkeit und die Gesetzwidrigkeit in Frage. 
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Mit Abs. 4 wird die Datenschutzstelle zur Information über das laufende Amtshil-

feersuchen gegenüber der ersuchenden Stelle verpflichtet.  

Abs. 5 bestimmt, dass die Kommunikation in Amtshilfesachen vorzugsweise in 

elektronischer Form und in standardisierten Formaten erfolgt. Als standardisier-

tes Format kann gelten, was üblich ist (so beispielsweise PDF oder andere gängi-

ge Formate). 

Gemäss Abs. 6 werden Amtshilfeersuchen grundsätzlich kostenfrei erledigt. Al-

lerdings sind andere Vereinbarungen zu Kosten unter den Aufsichtsbehörden 

möglich. 

In Abs. 7 wird der notwendige Inhalt eines Amtshilfeersuchens näher definiert. 

Art. 81 entspricht § 82 der Rezeptionsvorlage. 

Kapitel III – Abschnitt G. Haftung und Sanktionen 5.1.19

Zu Art. 82 

Art 82 wurde in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 78 geführt. 

Die Vorschrift setzt Art. 56 DSRL-PJ um und entspricht § 83 der Rezeptionsvorla-

ge. 

Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten einen Schaden zugefügt, ist er gegenüber der betroffe-

nen Person zu Schadenersatz verpflichtet. 

Nach Abs. 1 ist ein Verantwortlicher, welcher einer betroffenen Person durch 

eine rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten einen Schaden zu-

fügt, zu Schadenersatz verpflichtet. Bei nicht automatisierten Datenverarbeitun-

gen ist zusätzlich ein Verschulden Voraussetzung.  
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Abs. 2 enthält eine besondere Bestimmung betreffend die Art des Schadenersat-

zes. 

In Abs. 3 wird bei automatisierten Verarbeitungen eine Regelung bezüglich der 

gemeinsamen Haftung festgelegt, wenn der Verantwortliche, dem der Schaden 

zuzuordnen ist, nicht eindeutig festgestellt werden kann. 

Der Abs. 4 verweist im Fall eines Mitverschuldens der betroffenen Person auf die 

entsprechenden Bestimmungen des ABGB (§§ 1301 bis 1304 betreffend Scha-

denersatz mehrerer Teilnehmer). 

Abs. 5 regelt schliesslich die Verjährung unter Verweis auf das ABGB. 

Ein Richter des Fürstlichen Obergerichtes weist darauf hin, dass es in der Liech-

tensteinischen Diktion „Schadenersatz“ heisse und nicht „Schadensersatz“ wie in 

der deutschen Rezeptionsvorlage verwendet. 

Die Regierung nimmt diesen Hinweis auf und hat dies entsprechend angepasst. 

Kapitel IV – Besondere Bestimmungen für Verarbeitungen im Rahmen von 5.1.20

nicht in die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der 

Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten 

Zu Art. 83 

Die Vorschrift – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 80 geführt 

wurde – enthält spezifische Regelungen für Verarbeitungen personenbezogener 

Daten im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche der DSGVO und der 

DSRL-PJ fallenden Tätigkeiten. 

Abs. 1 enthält eine Übermittlungsvorschrift an Drittstaaten und supra- oder in-

ternationale Organisationen ausschliesslich zur Erfüllung der in der Vorschrift 

genannten Zwecke. 
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Abs. 2 normiert eine Ausnahme der Betretungsbefugnis nach Art. 17 Abs. 4 der 

Gesetzesvorlage, soweit eine Gefährdung der Sicherheit des Landes gegeben ist. 

Wenn eine solche Betretung bei der Landespolizei eine Gefährdung der Sicher-

heit des Landes darstellen könnte, kann die Regierung diese Gefährdung durch 

Beschluss feststellen und hat eine Betretung in diesen Fällen zu unterbleiben. 

Eine Gefährdung des Landes kann beispielsweise im Bereich des Staatsschutzes 

gegeben sein. Zum Staatsschutz nach Art. 2 Abs. 2 PolG gehören die Erkennung, 

Verhinderung und Bekämpfung von Gefährdungen des Bestandes des Staates 

und seiner Einrichtungen. Als solche Gefährdungen gelten: Aktivitäten, die auf 

eine gewaltsame Änderung der staatlichen Ordnung abzielen; Terrorismus; An-

griffe gegen den Staat; Störung der Beziehung zum Ausland; Landesverrat und 

wirtschaftlicher Nachrichtendienst; gewalttätiger Extremismus; organisierte Kri-

minalität; Vorbereitungen zu verbotenem Handel mit Waffen und radioaktiven 

Materialien sowie zu verbotenem Technologietransfer. 

Abs. 3 Satz 1 enthält einen speziellen Ausschluss von den Informationspflichten 

gemäss Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO, der nur für öffentliche Stellen gilt, die nicht 

in den Anwendungsbereich der DSGVO und der DSRL-PJ fallen, und soweit keine 

spezialgesetzliche Regelung besteht. Der Ausschluss ist notwendig, um bei Ver-

arbeitungen personenbezogener Daten im Bereich der nationalen Sicherheit und 

der Erfüllung staatsvertraglicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Krisenbe-

wältigung oder Konfliktverhinderung, die nicht spezialgesetzlich geregelt sind, zu 

regeln. Nach Satz 2 ist das Recht auf Auskunft ausgeschlossen, wenn eine Infor-

mationspflicht nicht besteht.  

Abs. 4 bestimmt, dass die Regelungen nach Art. 32 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 2 der 

Gesetzesvorlage bei Unterbleiben der Information bzw. Auskunft bei Verarbei-

tungen nach Abs. 3 keine Anwendung finden. 
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Zu Kapitel V – Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Marxer & Partner Rechtsanwälte regen an, dass, um Rechtssicherheit zu gewäh-

ren, in den Übergangs- und Schlussbestimmungen klar zu regeln sei, dass die 

Informationspflichten lediglich auf solche personenbezogenen Daten zur An-

wendung gelange, welche nach Inkrafttreten dieses Gesetztes erhoben worden 

sind. 

Bezüglich dieser Anregungen ist zunächst daran zu erinnern, dass die DSGVO mit 

Datum ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen in Liechtenstein direkt anwend-

bar wird. Diese Anwendbarkeit kann nicht durch nationales Recht aufgehoben 

oder aufgeschoben werden, es sei denn, die DSGVO lässt durch Öffnungsklauseln 

Abweichungen zu. 

Art. 13 DSGVO sieht betreffend die Information bei der Erhebung von personen-

bezogenen Daten bei der betroffenen Person keine Abweichungsmöglichkeiten 

vor. Hingegen sieht Art. 14 DSGVO die Informationspflicht, wenn die personenbe-

zogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, nicht als gege-

ben an, wenn die Erlangung der Daten ausdrücklich in einem nationalen Gesetz 

geregelt ist (Art. 14 Abs. 4 Bst. c DSGVO) oder nach dem nationalem Recht einem 

Berufsgeheimnis oder satzungsmässigen Geheimhaltungspflichten unterliegen 

und daher vertraulich zu behandeln sind (Art. 14 Abs. 5 Bst. d DSGVO). Für eine 

generelle Übergangsbestimmung lassen diese Öffnungsklauseln aber keinen 

Raum, weshalb dem Anliegen nicht nachgekommen werden kann. Auch der deut-

sche und österreichische Bundesgesetzgeber haben nichts Entsprechendes legife-

riert. 

Die Liechtensteinische Treuhandkammer erachtet es als essentiell, dass etwa für 

die Einholung von Zustimmungserklärungen von Bestandskunden Übergangsre-

gelungen vorgesehen werden. Demnach sollen die nach alter Rechtslage erteil-

ten und damals zulässigen mündlichen Zustimmungen auch nach der DSGVO 
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anerkannt werden. Zumindest sollen bei Bestandskunden auch nicht-schriftliche 

Zustimmungen sowie die Einholung der Zustimmung der Betroffenen binnen 

nützlicher Frist beim nächsten Kundenkontakt zulässig sein. 

Die vorstehenden allgemeinen Ausführungen zur Informationspflicht gelten auch 

hier. Art. 7 DSGVO betreffend die Einwilligung sieht keine Öffnungsklausel vor, so 

dass der angeregten Anpassung nicht nachgekommen werden kann. 

Kapitel V – Übergangs- und Schlussbestimmungen 5.1.21

Zu Art. 84 

Art. 84 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 81 geführt wurde 

– bestimmt, dass die Regierung die zur Durchführung dieser Gesetzesvorlage 

notwendigen Verordnungen erlässt. 

Die Regierung kann insbesondere die Voraussetzungen für eine Auftragsverarbei-

tung durch externe Dritte näher regeln; die Meldung von Videoüberwachungen; 

das Verfahren zur Zertifizierung; die in Liechtenstein anwendbaren Angemessen-

heitsbeschlüsse der Kommission und die von der Kommission erlassenen Stan-

darddatenschutzklauseln; die Benennung von (gemeinsamen) Datenschutzbeauf-

tragten bei öffentlichen Stellen und die Gebühren. 

Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage wurde der Wortlaut der Bestim-

mung überarbeitet und wurde Bst. b abgeändert (Reduzierung der Bewilligungs-

pflicht auf eine Meldepflicht) und wurden die Bst. d bis f zusätzlich eingeführt. 

Mit Bst. d werden die bisher in der Datenschutzverordnung geführten Anhänge 

mit den anwendbaren Angemessenheitsbeschlüssen und erlassenen Standard-

vertragsklauseln weitergeführt. Mit Bst. e wird die Regelung gemeinsamer Da-

tenschutzbeauftragter bei öffentlichen Stellen ermöglicht. Mit Bst. f wird 

schliesslich die Regelung der Gebühren vorgesehen. 



333 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband bringt zu Art. 81 Bst. b (inzwischen 

Art. 84 Bst. b) der Gesetzesvorlage vor, dass diese Bestimmung im Kontext von 

Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage stehe und deshalb im 

Falle von dessen Nichtbeachtung ebenfalls zu streichen sei. 

Nachdem an Art. 5 Abs. 7 der Gesetzesvorlage – wenn auch mit der Reduzierung 

auf eine Meldepflicht – festgehalten wurde, bleibt auch diese Übergangsbestim-

mung bestehen.

Zu Art. 85 

Art. 85 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 82 geführt wurde 

– hebt das geltende Datenschutzgesetz zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Gesetzesvorlage auf. 

Zu Art. 86 

Art. 86 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 83 geführt wurde 

– regelt den Übergang des Dienstverhältnisses des Leiters und des übrigen Per-

sonals der Datenschutzstelle. 

Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage wurde der Wortlaut der Bestim-

mung überarbeitet und wurden die Abs. 1 bis 3 in einen Absatz zusammenge-

führt. 

Die Bestimmung knüpft an Art. 12 der Gesetzesvorlage an und legt fest, dass der 

vom Landtag gemäss dem geltenden DSG gewählte Datenschutzbeauftragte und 

das übrige Personal auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesvorlage 

in die neu eingerichtete Datenschutzstelle überführt werden. 

Zudem wird festgelegt, dass die Amtszeit des Datenschutzbeauftragten durch 

das Inkrafttreten dieser Gesetzesvorlage nicht unterbrochen wird und somit nach 

Ablauf von acht Jahren nach seiner Wahl durch den Landtag endet. 
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Zu Art. 87 

Art. 87 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 84 geführt wurde 

– hält fest, dass die Amtszeit der Datenschutzkommission mit dem Inkrafttreten 

dieser Gesetzesvorlage endet und deren Aufgaben ab diesem Zeitpunkt durch 

die Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten nach dem bisheri-

gen Recht ausgeübt werden. 

Mit der Schaffung des Datenschutzgesetzes im Jahr 2002 wurde auch die Daten-

schutzkommission als Entscheidungs- und Beschwerdeinstanz ins Leben gerufen. 

Der Geschäftsanfall der Datenschutzkommission war in all den Jahren sehr ge-

ring, so dass sich die Aufrechterhaltung einer eigenständigen Kommission nicht 

weiter rechtfertigen lässt (vgl. Ausführungen zu Art. 20 (Rechtsmittel) der Geset-

zesvorlage). 

Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage wurde der Wortlaut der Bestim-

mung überarbeitet. Der bisherige Abs. 2 (hängige Beschwerdeverfahren) und 

Abs. 3 (hängige Empfehlungen) wurden in Abs. 2 zusammengefasst. Um keine 

Rückwirkung entstehen zu lassen, sind solche Verfahren nach altem Recht zu 

beenden. 

Zu Art. 88 

Art. 88 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Art. 85 geführt wurde 

– bestimmt, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesvorlage be-

reits bewilligte Videoüberwachungen nach neuem Recht bei der Datenschutzstel-

le gemeldet werden müssen, sobald die Bewilligung ausläuft. Nach geltendem 

Recht konnten Bewilligungen auf eine Dauer von höchstens fünf Jahren ausge-

sprochen werden und waren verlängerungsfähig. Mit Auslaufen der Bewilligung 

hat daher beim weiteren Betrieb der Videoüberwachung eine Meldung zu erfol-

gen. 
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Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage wurde der Wortlaut der Bestim-

mung überarbeitet, um dem Ersatz der Bewilligungspflicht durch eine Melde-

pflicht Rechnung zu tragen. 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband bringt vor, dass diese Bestimmung 

im Kontext zu Art. 4 Abs. 6 (inzwischen Art. 5 Abs. 7) der Gesetzesvorlage stehe 

und deshalb im Falle von dessen Wegfall zu streichen sei. 

Nachdem an Art. 5 Abs. 7 der Gesetzesvorlage – wenn auch mit der Reduzierung 

auf eine Meldepflicht – festgehalten wurde, bleibt auch diese Übergangsbestim-

mung bestehen. 

Die im Vernehmlassungsbericht nach Art. 85 und Art. 86 noch vorgesehene An-

passung von Begriffen ist auf Grund der weiteren spezialgesetzlichen Anpassun-

gen in diesem Bericht und Antrag entfallen (vgl. nachfolgend Punkt 5.2). 

Zu Art. 89 

Art. 89 – welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch als Kapitel III geführt wur-

de – regelt das Inkrafttreten dieser Vorlage. 

In Abs. 1 wird der Zusatz hinzugefügt, dass für die Übermittlung von personenbe-

zogenen Daten an Staaten, die über keinen gleichwertigen Datenschutz verfü-

gen, weitere Voraussetzungen des Art. 49 der DSGVO zu beachten sind. 

Um den Anforderungen der DSGVO nachzukommen wird in Abs. 3 festgehalten, 

dass das Ausländer- und Passamt Daten im nationalen Visumsystem verarbeiten 

und übermitteln kann. 

Zu Art. 79 Abs. 2 Bst. d und Art. 79a Abs. 1 und 2 

Es werden die Verweise auf das Datenschutzgesetz entsprechend angepasst. 
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5.2 Allgemeine Ausführungen zu den Spezialgesetzen 

In den nachstehend angeführten Spezialgesetzen werden unter anderem sämtli-

che relevanten Begrifflichkeiten denjenigen der DSGVO bzw. der DSRL-PJ ange-

passt. Es wurden somit folgende Begrifflichkeiten – in der jeweils grammatika-

lisch richtigen Form – abgeänderte bzw. angepasst: 

• Der Begriff „Personendaten“ wurde durch den Begriff „personenbezogene 

Daten“ ersetzt (vgl. Art. 4 Ziff. 1 DSGVO). 

• Der Begriff „besonders schützenswerte Personendaten“ wurde durch den 

Begriff „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ (vgl. Art. 9 DSG-

VO) oder für den Fall, dass Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder 

Straftaten massgebend sind, durch den Begriff „personenbezogene Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten“ ersetzt. Für den Fall, 

dass bisher unter „besonders schützenswerten Personendaten“ sowohl Da-

ten gemäss Art. 9 DSGVO als auch gemäss Art. 10 DSGVO zu verstehen wa-

ren, wurden beide Begrifflichkeiten aufgeführt. In einzelnen Spezialgeset-

zen wurden auch einige besondere Kategorien personenbezogener Daten 

explizit aufgezählt. 

• Der Begriff „Persönlichkeitsprofil“ wurde gestrichen, da die DSGVO diesen 

Begriff nicht verwendet. 

• Der Begriff „Bearbeitung“ bzw. „bearbeiten“ wurde durch „Verarbeitung“ 

bzw. „verarbeiten“ ersetzt. 

• Der Begriff „Datenbekanntgabe“ bzw. „bekanntgeben“ wurde durch „Da-

tenübermittlung“ oder „Datenoffenlegung“ bzw. „übermitteln“ oder „of-

fenlegen“ ersetzt. Je nach Art der bisherigen Bekanntgabe, wurde der ent-

sprechende Begriff verwendet. 

• Die Begrifflichkeit „öffentlich bekannt machen“ wurde durch „veröffentli-

chen“ ersetzt. 
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• Der Begriff „Kameraüberwachung“ wurde durch den Begriff „Videoüber-

wachung“ ersetzt. 

• Der Begriff „Dateninhaber“ wurde durch den Begriff „Verantwortlicher“ 

ersetzt. 

• Der Begriff „Datensammlung“ wurde durch den Begriff „Dateisystem“ er-

setzt. 

• Der Begriff „Beschaffung“ wurde durch den Begriff „Erhebung“ ersetzt. 

Ferner ist auszuführen, dass es sich beim Begriff „Abrufverfahren“ um einen Be-

griff aus dem geltenden DSG handelt und dieser in den neuen europarechtlichen 

Rechtsakten betreffend Datenschutz nicht mehr vorkommt. Beim „Abrufverfah-

ren“ handelt es sich um eine andere Form der Bereitstellung von personenbezo-

genen Daten und kann somit gemäss Art. 4 Ziff. 2 DSGVO unter den Begriff „ver-

arbeiten“ subsumiert werden. Der Begriff „Abrufverfahren“ wurde dementspre-

chend weiterhin in den Spezialgesetzen verwendet.  

Wie ausgeführt, kann unter den jeweiligen bestimmten Voraussetzungen mittels 

Spezialgesetzen von den Bestimmungen der DSGVO abgewichen werden. In der 

DSG-Vorlage wird bereits festgehalten, dass spezifische Rechtsvorschriften ge-

genüber den Vorschriften der DSG-Vorlage Vorrang geniessen. Gibt es somit ab-

schliessende spezifische Regelungen in den Spezialgesetzen, bleibt für die An-

wendung der DSG-Vorlage kein Raum. Zur Verdeutlichung können beispielsweise 

sowohl die spezialgesetzlich geregelten Berufsgeheimnispflichten als auch die 

spezialgesetzlich normierten aufsichts- und sorgfaltspflichtrechtlichen Pflichten 

genannt werden. So ist beispielsweise das Recht auf Information und Auskunft 

dahingehend eingeschränkt, sofern Informationen basierend auf einer gesetzli-

chen Grundlage geheim gehalten werden müssen und die Wahrnehmung von 

den in spezialgesetzlich geregelten aufsichts- und sorgfaltspflichtrechtlichen 
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Pflichten grundsätzlich nicht zur Verletzung der Datenschutzgesetzgebung und 

demzufolge auch nicht zu entsprechenden Sanktionen führt.  

Die gegenständlichen Regierungsvorlagen der Spezialgesetze berücksichtigen 

jeweils die Fassung, die zum Inkrafttreten der DSG-Vorlage relevant sein wird. 

Bei den Spezialgesetzen, bei denen eine Revision bevorsteht oder bereits im 

Gange ist, sind dementsprechend die gegenständlichen Änderungen zu berück-

sichtigen.  

5.3 Abänderung des Gesetzes über eine leistungsabhängige Schwerverkehrs-

abgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz; SVAG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 32 Sachüberschrift und Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. Ferner 

wird der Einleitungssatz formal angepasst. 

Zu Art. 30  

Art. 30 sieht in seiner bestehenden Fassung in Abs. 1 vor, dass die Eidgenössische 

Zollverwaltung befugt ist, die Identitätsdaten und die Adressen sowie die Anga-

ben über die Zahlungsverbindungen der abgabepflichtigen Personen zu beschaf-

fen. In Abs. 2 wird festgehalten, dass die von der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) 

und den Zollämtern übermittelten Daten von der Zollverwaltung zentral verar-

beitet werden. Inhaltlich handelt es sich dabei um eine Regelung betreffend die 

Verarbeitung personenbezogener Daten. In Umsetzung der Erfordernisse der 

DSGVO sowie unter Berücksichtigung der weiteren datenschutzrechtlichen Best-

immungen in Art. 30 ff. des Gesetzes ist Abs. 1 als grundsätzliche Rechtsgrundla-

ge für die Verarbeitung personenbezogener Daten auszugestalten (vgl. Art. 6 

Abs. 1 Bst. e i.V.m. Abs. 3 DSGVO). 
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In Abs. 2 wird die bisherige Regelung von Art. 30 Abs. 1 unverändert übernom-

men. 

In Abs. 3 sind die bisher allein in Art. 47 Abs. 1 der Verordnung über eine leis-

tungsabhängige Schwerkverkehrsabgabe (SVAV)80 vorgesehene Verpflichtung der 

MFK und der Zollämter zur laufenden Meldung von abgabepflichtigen Angaben 

zu finden, da es sich hierbei ebenfalls um einen nach DSGVO auf Gesetzesstufe 

zu regelnden Grundsatz handelt. Die Vorgabe, dass die erfassten Daten zentral 

von der Eidgenössischen Zollverwaltung zu verarbeiten sind, bleibt unverändert 

in Abs. 3 erhalten.  

Der neue Abs. 4 sieht eine Verordnungskompetenz für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten vor, da die Anpassungen auf Gesetzesebene auch entspre-

chende Anpassungen der SVAV zur Folge haben. Insbesondere werden die zu 

verarbeitenden Daten auf Verordnungsebene zu konkretisieren sein.  

5.4 Abänderung des Gesetzes über das Zollwesen 

Zu Art. 11a 

Gesetzessystematisch ist im Rahmen des Datenschutzes für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch das Amt für Volkswirtschaft eine eigene 

Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entspre-

chen. Diesem Erfordernis wird mit Schaffung der neuen Bestimmung von Art. 11a 

betreffend die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten nach-

gekommen. Während mit Abs. 1 die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenver-

arbeitung geschaffen wird, sieht Abs. 2 vor, in welchen Fällen eine Übermittlung 

durch das Amt für Volkswirtschaft zulässig ist. Bst. a sieht eine Datenübermitt-

lung an die Gerichte und die Staatsanwaltschaft sowie an andere Stellen und 

80 LGBl. 2000 Nr. 275; LR 641.811 
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Behörden vor, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erfor-

derlich ist. Mit Bst. b wird klargestellt, dass das Amt für Volkswirtschaft befugt 

ist, im Bereich des Zollwesens die personenbezogenen Daten an die zuständigen 

Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz sowie der 

EFTA-Überwachungsbehörde zu übermitteln, um seine Pflichten erfüllen zu kön-

nen, die dem Fürstentum Liechtenstein insbesondere durch das Abkommen vom 

2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum mittelbar oder unmittelbar 

sowie im Rahmen der Durchführung der Vereinbarung vom 2. November 1994 

zwischen Liechtenstein und der Schweiz zum Vertrag vom 29. März 1923 über 

den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet 

entstehen (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 Bst. a, f und i des Gesetzes). Durch die offenen 

Begriffe des EWR- und Zollvertragsrechts wird gewährleistet, dass die Bestim-

mung auch zukünftige, allfällige neue Verpflichtungen nach Zollvertragsrecht 

oder EWR-Recht erfasst.  

5.5 Abänderung des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung und die In-

solvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, ALVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 82 Sachüberschrift und Einleitungssatz sowie in Art. 84 Sachüberschrift, 

Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. c bis f sowie h bis k und Abs. 2 und 3 werden begriffli-

che Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen. 

Zu Art. 35 Abs. 3 

Art. 35 regelt den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei vorübergehend 

fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit. Die Vorlage eines Arztzeugnisses 

ist als Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu qualifizieren, deren Voraussetzung 

und Rechtfolgen nach Art. 9 DSGVO ausdrücklich im Gesetz zu regeln sind. Abs. 3 

ist daher in Anpassung an die DSGVO zu präzisieren und zwischen der (ersten) 
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Meldung der Arbeitsunfähigkeit und der (in der Regel späteren) Vorlage des ärzt-

lichen Zeugnisses zu unterscheiden. Da aus Sicht der DSGVO gerade in Bezug auf 

besondere Kategorien personenbezogener Daten verlangt wird, dass deren Ver-

arbeitung ausdrücklich und klar geregelt wird, wurde Abs. 3 zudem konkretisiert. 

Zu Art. 84 Abs. 1 Bst. f und Abs. 4 

In Abs. 1 Bst. f ist zu ergänzen, dass die Übermittlung personenbezogener Daten 

– hier ist insbesondere die besondere Kategorie von Gesundheitsdaten betroffen 

— an das Amt für Gesundheit auch für die Prüfung der Vermittlungsfähigkeit 

erfolgen darf. Zu denken ist dabei vor allem an den Fall einer vertrauensärztli-

chen Untersuchung nach Art. 18 Abs. 2 zur Prüfung der Arbeitsfähigkeit einer 

versicherten Person. Diese vertrauensärztliche Untersuchung wird in der Regel 

durch den amtsärztlichen Dienst beim Amt für Gesundheit durchgeführt, wofür 

die Arbeitslosenversicherung die zur Beurteilung der Vermittlungs- und Arbeits-

fähigkeit erforderlichen Gesundheitsdaten der versicherten Person an das Amt 

für Gesundheit übermitteln können muss. 

Bislang nicht spezialgesetzlich geregelt ist eine Datenübermittlung an ausländi-

sche Behörden. In Anpassung an die Anforderungen der DSGVO wird deshalb im 

neuen Abs. 4 geregelt, in welchen Fällen eine Datenübermittlung an zuständige 

Behörden in einem EWR-Mitgliedstaat und der Schweiz zulässig ist. Bst. a hält 

fest, dass die Übermittlung der Daten nur dann zulässig ist, wenn dies zur Wahr-

nehmung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Bst. b hält fest, wie die Da-

tenübermittlung erfolgt. Ziff. 1 des Bst. b umfasst die auf Grundlage der Verord-

nung (EG) Nr. 883/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sowie von 

Staatsverträgen erforderliche Datenübermittlung. Ziff. 2 des Bst. b sieht vor, in 

welchen weiteren Fällen eine Datenübermittlung zulässig ist und hält insofern 

auch die in der Praxis entwickelten Grundsätze zu Art. 25 Abs. 3 LVG fest, auf die 
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bis dato eine grenzüberschreitende Datenübermittlung ausserhalb internationa-

ler Rechtsakte gestützt wird.  

5.6 Abänderung des Gesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personal-

verleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) 

Zu Art. 8 Abs. 3 und 4 sowie zu Art. 18 Abs. 3 und 4 

Aufgrund der Übernahme der DSGVO bedarf es grundsätzlich der Schaffung ei-

gener Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die bisherigen 

Bestimmungen des Art. 8 Abs. 3 und 4 sind daher aufzuheben und – angepasst 

an die neuen Anforderungen – im neuen Art. 10a zu übernehmen, der neu die 

Verarbeitung und Übermittlung (besonderer Kategorien) personenbezogener 

Daten regelt. Die bisherigen Bestimmungen des Art. 18 Abs. 3 und 4 sind aus 

demselben Grund ebenfalls aufzuheben und – angepasst an die neuen Anforde-

rungen – im neuen Art. 22a zu übernehmen. 

Zu Überschrift vor Art. 10a 

Vor Art. 10a ist die neue Überschrift „C. Datenschutz“ einzufügen, damit die mit 

Art. 10a neu zu schaffende Bestimmung bereits in der Überschrift ihre Entspre-

chung findet. 

Zu Art. 10a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen 

der DSGVO zu entsprechen. Da Vermittler im Rahmen ihrer Vermittlungstätigkeit 

und je nach Ausbildung und Berufssparte eine grosse Bandbreite an besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO verar-

beiten und übermitteln müssen, ist ein neuer Art.10a zu schaffen, um den Erfor-

dernissen der DSGVO nachzukommen. Vor allem bestimmte Berufe oder Tätig-

keiten können dazu führen, dass besondere Kategorien im Sinne von Art. 9 Abs. 1 
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DSGVO zu verarbeiten sind: Eine im Lebenslauf aufgeführte Tätigkeit bei einer 

Partei, einer Gewerkschaft oder im kirchlichen Bereich können politische Mei-

nungen, religiöse Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 

beinhalten, eine Tätigkeit als Prostituierte oder Domina kann Aufschluss über die 

sexuelle Orientierung geben. Zuletzt ist insbesondere die Verarbeitung von Ge-

sundheitsdaten notwendig, um die Vermittlungs- und Arbeitsfähigkeit einer stel-

lensuchenden Person prüfen zu können. Neben den erforderlichen Anpassungen 

an die DSGVO wird die bestehende Datenschutzbestimmung in Art. 17 der Ver-

ordnung zum Gesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVV) 

81 auf Gesetzesebene übernommen. Art. 17 AVV wird in Folge aufzuheben sein. 

Abs. 3 hält fest, dass für den Fall, dass kein Fall nach Abs. 2 vorliegt, eine Über-

mittlung nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Personen zulässig 

ist. 

Art. 10 DSGVO stellt für die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten die Bedingung auf, dass geeignete Ga-

rantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorzusehen sind. 

Mit Abs. 4 wird diesem Erfordernis nachgekommen. 

Zu Überschrift vor Art. 22a 

Vor Art. 22a wird die neue Überschrift „C. Datenschutz“ eingefügt, sodass die mit 

Art. 22a neu zu schaffende Bestimmung bereits in der Überschrift ihre Entspre-

chung findet. 

Zu Art. 22a 

Mit Art. 22a wird die für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener 

Daten erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen, um den Anforderungen von 

81 LGBl. 2000 Nr. 146; LR 823.101 
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Art. 9 bzw. Art. 10 DSGVO zu entsprechen. Verleiher müssen im Rahmen ihrer 

Tätigkeiten – wie auch Personalvermittler – unterschiedliche besondere Katego-

rien personenbezogener Daten verarbeiten und übermitteln (vgl. hierzu die zu 

Art. 10a aufgeführten Beispiele). Neben den erforderlichen Anpassungen an die 

DSGVO wird die bestehende Datenschutzbestimmung von Art. 35 AVV auf Geset-

zesebene in den Abs. 2 und 3 übernommen. Art. 35 AVV wird in Folge aufzuhe-

ben sein.  

Abs. 3 hält fest, dass für den Fall, dass kein Fall nach Abs. 2 vorliegt, eine Über-

mittlung nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Personen zulässig 

ist. 

Art. 10 DSGVO stellt für die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten die Bedingung auf, dass geeignete Ga-

rantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorzusehen sind. 

Mit Abs. 4 wird diesem Erfordernis nachgekommen. 

Zu Art. 28  

Art. 28 des geltenden Rechts umfasst in Abs. 1 die Pflicht zur Verschwiegenheit 

und in den Abs. 2 bis 4, in welchen Fällen die öffentliche Arbeitsvermittlung Aus-

künfte erteilen kann. Die letztgenannten Bestimmungen sind materiell-rechtlich 

datenschutzrechtlicher Natur und müssen mit Übernahme der DSGVO und der 

Totalrevision des DSG entsprechend angepasst werden. Die datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen zur Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener 

Daten sollen nunmehr im neuen Art. 29a insgesamt geregelt werden, sodass die 

Abs. 2 bis 4 des Art. 28 aufzuheben sind. Art. 28 regelt somit abschliessend die 

Verschwiegenheitspflicht der Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle 

oder an der Beaufsichtigung der öffentlichen Arbeitsvermittlung beteiligt sind 

und umfasst Beobachtungen, die ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 

werden.  
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Zu Art. 29a 

Art. 29a regelt neu die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Da-

ten durch die öffentliche Arbeitsvermittlung beim Amt für Volkswirtschaft und 

dem Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL). Um seinen gesetzlichen Ver-

mittlungs- und Beratungsauftrag nach Art. 26 umfassend erfüllen zu können, 

muss das AMS FL die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten der Stel-

lensuchenden und der interessierten Arbeitgeber verarbeiten oder übermitteln 

(wobei es bei Arbeitgebern oft um juristische Personen geht, die nicht unter die 

DSGVO fallen). Je nach Beruf oder Werdegang des Stellensuchenden sind für 

diesen Zweck die im Gesetzestext aufgezählten besonderen Kategorien perso-

nenbezogener Daten erforderlich (vgl. hierzu die zu Art. 10a aufgeführten Bei-

spiele). Aus diesem Grund ist eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesebene zu schaf-

fen. Dementsprechend enthält Abs. 1 nunmehr die allgemeine Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Abs. 2 sieht vor, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten 

zulässig ist, und übernimmt dabei wesentliche Teile der bisher in Art. 39 Abs. 2 

AVV vorgesehenen Bestimmung zur Auskunftserteilung; die Aufzählung ist nicht 

abschliessend. Im Unterschied zum geltenden Recht, das bei einer Datenüber-

mittlung an Dritte die Einwilligung des Stellensuchenden vorschreibt, wird in Zu-

kunft eine Datenübermittlung unter den in Abs. 2 aufgezählten Voraussetzungen 

zulässig sein, ohne dass es einer entsprechenden Einwilligung der betroffenen 

Person als Rechtfertigungsgrund bedarf. Damit wird den Anforderungen von Art. 

6 Abs. 1 Bst. c und e i.V.m. Abs. 3 DSGVO nachgekommen, die für die Verarbei-

tung besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch Behörden eine 

ausdrückliche Rechtsgrundlage fordert und es in Erwägungsgrund 43 DSGVO als 

„unwahrscheinlich“ einstuft, dass eine gegenüber Behörden erteilte Einwilligung 

freiwillig gegeben worden sei. Aus diesem Grund ist gegenüber dem Amt für 

Volkswirtschaft – im Gegensatz zu einem privaten Vermittler oder Verleiher – 
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von der bisherigen Regelung in Abs. 3 (Einwilligung) generell abzusehen und 

stattdessen eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung explizit vorzusehen. 

Von Abs. 2 Bst. a und b werden die meisten Fälle einer Übermittlung umfasst, 

damit der AMS FL seinen gesetzlichen Auftrag zur Vermittlung und Beratung 

nach Art. 25 und 26 des Gesetzes umfassend erfüllen kann. Die Bst. c bis f ent-

sprechen dem bisherigen Regelungsinhalt von Art. 39 Abs. 2 AVV. Unter den in 

Bst. d erwähnten „andere im sozialen Bereich tätige Stellen“ fallen insbesondere 

der Verein für betreutes Wohnen, das Heilpädagogische Zentrum, die Flücht-

lingshilfe sowie Institutionen zu Beschäftigungsprogrammen. Mit Bst. g wird die 

erforderliche Rechtsgrundlage für eine grenzüberschreitende Datenübermittlung 

geschaffen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass den Stellensuchen-

den grundsätzlich die datenschutzrechtlichen Rechte auf Einschränkung der Ver-

arbeitung nach Art. 18 DSGVO, wie insbesondere das Recht auf Widerspruch 

nach Art. 21 DSGVO i.V.m. Art. 33 der DSG-Vorlage zustehen. Eine gesonderte 

Regelung, wie sie bisher zum Beispiel auch Art. 28 Abs. 2 Satz 2 AVG in der gel-

tenden Fassung vorsieht, ist daher auf spezialgesetzlicher Eben nicht (mehr) er-

forderlich.  

In Abs. 3 wird die bestehende Regelung von Art. 39 Abs. 4 AVV übernommen. 

Zu Art. 31 Abs. 5 

Um klarzustellen, dass die Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht und 

den Datenschutz nach Art. 28 und 29a auch auf beigezogene private Vermittler 

sinngemäss Anwendung finden, wird in Art. 31 ein neuer Abs. 5 eingefügt, der 

dies explizit festhält.  
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5.7 Abänderung des Gesetzes über die Förderung der Energieeffizienz und 

der erneuerbaren Energien (Energieeffizienzgesetz; EEG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 31a Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Die Sachüberschrift in Art. 31a wird dahingehend abgeändert, dass sie neu «Da-

tenschutz» lautet. 

5.8 Abänderung des Gesetzes über die elektrischen Schwach- und Stark-

stromanlagen (Elektrizitätsgesetz) 

Zu Art. 10a  

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten durch die Betriebsinhaber eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Dies insbesondere aus dem 

Grund, als die Betriebsinhaber u.a. nach Art. 19 verpflichtet sind, der Regierung 

Unfälle und jede erhebliche Personenbeschädigung zu melden. Dies impliziert 

eine Verarbeitung und Übermittlung von Gesundheitsdaten, wofür nach Art. 9 

DSGVO eine Rechtsgrundlage geschaffen werden muss. Diesem Erfordernis wird 

mit Schaffung der neuen Bestimmung von Art. 10a betreffend die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und Gesundheitsdaten nachgekommen. Ausserdem 

wird eine Datenübermittlung an die zuständigen Kontrollstellen in den Fällen für 

zulässig erklärt, soweit dies zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz oblie-

genden Aufgaben erforderlich ist.  

Zu Art. 11 Abs. 2 

Der bisherige Regelungsinhalt, wonach die Regierung die nach diesem Gesetz 

zuständige Kontrollstelle ist, wird unverändert als Abs. 1 übernommen. Im neuen 

Abs. 2 werden die erforderlichen Anpassungen an die DSGVO umgesetzt, indem 
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eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Ge-

sundheitsdaten durch die Regierung geschaffen wird.  

5.9 Abänderung des Gesetzes über den Elektrizitätsmarkt (Elektrizitätsmarkt-

gesetz; EMG) 

Zu Überschrift vor Art. 30a 

Vor Art. 30a wird die neue Überschrift „B.bis Datenschutz“ eingefügt. 

Zu Art. 30a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten durch die nach diesem Gesetz zuständigen Aufsichtsbehörden eine 

eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu ent-

sprechen. Diesem Erfordernis wird mit Schaffung der neuen Bestimmung von 

Art.30a betreffend die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Da-

ten nachgekommen. Während mit Abs. 1 die allgemeine Rechtsgrundlage zur 

Datenverarbeitung geschaffen wird, sieht Abs. 2 vor, in welchen Fällen eine 

Übermittlung personenbezogener Daten durch die zuständigen Vollzugs- und 

Aufsichtsbehörden zulässig ist. 

5.10 Abänderung des Gesetzes über den Erdgasmarkt (Gasmarktgesetz; GMG) 

Zu Überschrift vor Art. 26a 

Vor Art. 26a wird die neue Überschrift „B.bis Datenschutz“ eingefügt. 

Zu Art. 26a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten durch Netzbetreiber eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um 

den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Diesem Erfordernis wird mit 

Schaffung der neuen Bestimmung von Art. 26a betreffend die Verarbeitung und 

Übermittlung personenbezogener Daten nachgekommen. Während mit Abs. 1 
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die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung geschaffen wird, sieht 

Abs. 2 vor, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen Vollzugs- und Aufsichtsbehörden zulässig ist. 

5.11 Abänderung des Gesetzes über alternative Streitbeilegung in Konsumen-

tenangelegenheiten (Alternative-Streitbeilegung-Gesetz; ASTG) 

Zu Art. 7 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu ent-

sprechen. Abs. 2 des geltenden Rechts enthält zwar bereits eine datenschutz-

rechtliche Bestimmung, welche aber  inhaltlich den Vorgaben der DSGVO nicht 

entspricht. Abs. 2 wird deshalb entsprechend ergänzt.  

Zu Art. 27a 

Im neuen Art. 27a wird die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener 

Daten durch die zuständige Behörde geregelt, um den Anforderungen an die 

DSGVO zu genügen. Um die gesetzlichen Aufgaben nach Art. 28 umfassend erfül-

len zu können, muss die zuständige Behörde die dafür erforderlichen personen-

bezogenen Daten sowie personenbezogenen Daten über strafrechtlichen Verur-

teilungen und Straftaten verarbeiten und übermitteln dürfen.  

5.12 Abänderung des Gesetzes zum Schutz von Konsumenten (Konsumenten-

schutzgesetz, KSchG) 

Zu Überschrift vor Art. 39a 

Vor Art. 39a ist die neue Überschrift „D. Datenschutz“ einzufügen. 

Zu Art. Art. 39a 

Mit Art. 39a wird die für die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderli-

che Rechtsgrundlage geschaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entspre-
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chen. Auch Gesundheitsdaten können im Zusammenhang mit einem Vertragsab-

schluss, beispielsweise Fitnessvertrag, von Relevanz sein. Nach Art. 9 DSGVO gilt 

es für solche Daten eine entsprechende spezialgesetzliche Vorschrift zu schaffen. 

Art. 10 DSGVO verlangt dasselbe für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten. Da hierzu bereits die Vorlage 

eines Straf- und/oder Pfändungsregisterauszuges zählt, ist hierfür ebenfalls eine 

entsprechende spezialgesetzliche Regelung zu schaffen.  

Mit Abs. 1 wird die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung geschaf-

fen. Der Begriff des Konsumentenvertrags umfasst dabei alle von dem Geltungs-

bereich des Gesetzes umfassten Vertragsarten. Dem gegenüber sieht Abs. 2 vor, 

dass geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-

nen vorzusehen sind. Damit wird dem Erfordernis von Art. 10 DSGVO im Rahmen 

der Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Strafurteile (Art. 10 Abs. 1 Bst. d DSGVO) nachgekommen. Diese Garantien 

können insbesondere durch geeignete technische und organisatorische Mass-

nahmen getroffen werden, vgl. hierzu Art. 32 DSGVO. Abs. 3 stellt klar, dass da-

tenschutzrechtliche Bestimmungen unberührt bleiben.  

Zu Überschrift vor Art. 49a 

Vor Art. 49a wird die neue Überschrift „IVa. Datenschutz“ eingefügt, damit die 

mit Art. 49a neu zu schaffende Bestimmung bereits in der Überschrift ihre Ent-

sprechung findet. 

Zu Art. 49a  

Im neuen Art. 49a wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 

Amt für Volkswirtschaft geregelt, um den Anforderungen an die DSGVO zu genü-

gen. Um seine gesetzlichen Aufgaben nach Art. 49 umfassend erfüllen zu können, 

muss das Amt für Volkswirtschaft die dafür erforderlichen personenbezogenen 

Daten verarbeiten und übermitteln dürfen. 
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5.13 Abänderung des Gesetzes über Fernabsatz- und ausserhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-

Gesetz; FAGG) 

Zur Überschrift vor Art. 20a 

Vor Art. 20a wird die neue Überschrift „ IVa. Datenschutz“ eingefügt. 

Zu Art. 20a  

Im neuen Art. 20a wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 

Amt für Volkswirtschaft geregelt, um den Anforderungen an die DSGVO zu genü-

gen. Um seine gesetzlichen Aufgaben nach Art. 20 FAGG umfassend erfüllen zu 

können, muss das Amt für Volkswirtschaft die dafür erforderlichen personenbe-

zogenen Daten sowie personenbezogenen Daten über strafrechtlichen Verurtei-

lungen und Straftaten verarbeiten und übermitteln dürfen. 

5.14 Abänderung des Gesetzes über den Konsumentenschutz bei Teilzeitnut-

zungs- und Nutzungsvergünstigungsverträgen (Teilzeitnutzungsgesetz, 

TNG) 

Zur Überschrift vor Art. 18a 

Vor Art. 18a wird die neue Überschrift „VIIa. Datenschutz“ eingefügt. 

Zu Art. 18a  

Im neuen Art. 18a wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 

Amt für Volkswirtschaft geregelt, um den Anforderungen an die DSGVO zu genü-

gen. Um seine gesetzlichen Aufgaben nach Art. 18 TNG umfassend erfüllen zu 

können, muss das Amt für Volkswirtschaft die dafür erforderlichen personenbe-

zogenen Daten sowie personenbezogenen Daten über strafrechtlichen Verurtei-

lungen und Straftaten verarbeiten und übermitteln dürfen. 
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5.15 Abänderung des Konsumkreditgesetzes (KKG)  

Zu Art. 8 Abs. 1 

Der in Abs. 1 Satz 2 enthaltene Vorbehalt datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

ist anzupassen. 

Zu Art. 9 Abs. 3 

Im bestehenden Abs. 3 ist der Verweis auf die datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen anzupassen. 

Zur Überschrift sowie zur Sachüberschrift vor Art. 26a  

Vor Art. 26a wird die neue Überschrift „Xa. Datenschutz“ sowie die Sachüber-

schrift „Verarbeitung personenbezogener Daten“ eingefügt. 

Zu Art. 26a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Kreditgeber und Kreditvermittler eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um 

den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen.  

Während mit Abs. 1 die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung ge-

schaffen wird, sieht Abs. 2 vor, dass geeignete Garantien für die Rechte und Frei-

heiten der betroffenen Personen vorzusehen sind. Damit wird dem Erfordernis 

von Art. 10 DSGVO im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Strafurteile nachgekommen. Diese Garantien 

können insbesondere durch geeignete technische und organisatorische Mass-

nahmen getroffen werden (vgl. hierzu Art. 32 DSGVO). Abs. 3 stellt klar, dass da-

tenschutzrechtliche Bestimmungen unberührt bleiben. 

Zu Art. 26b 

Im neuen Art. 26b wird die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener 

Daten durch das Amt für Volkswirtschaft geregelt, um den Anforderungen an die 
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DSGVO zu genügen. Um seine gesetzlichen Aufgaben nach Art. 25 KGG umfas-

send erfüllen zu können, muss das Amt für Volkswirtschaft die dafür erforderli-

chen personenbezogenen Daten verarbeiten und übermitteln dürfen. Hierzu ge-

hört notwendiger Weise auch die Verarbeitung personenbezogener Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.  

5.16 Abänderung des Gesetzes über die Erbringung von Dienstleistungen 

(Dienstleistungsgesetz; DLG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 16 Abs. 6 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Er-

läuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.17 Abänderung des Geldspielgesetzes (GSG)  

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 26 Sachüberschrift, Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 und 5, Art. 27 

Sachüberschrift, Abs. 1, Abs. 3 Einleitungssatz und Abs. 4, Art. 33 Abs. 2 Einlei-

tungssatz, Art. 35, Art. 55 Abs. 1 Bst. e, Art. 59 Abs. 1 Bst. b, Art. 82a, Art. 82b 

Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 bis 4 sowie in Art. 89 Abs. 1 

Bst. e werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 26 Abs. 4 bis Abs. 6 

Art. 10 DSGVO stellt für die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten die Bedingung auf, dass geeignete Ga-

rantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorzusehen sind. 

Mit dem neuen Abs. 4wird diesem Erfordernis nachgekommen. 

Durch den Einschub des neuen Abs. 4, wird der bisherige Abs. 4 neu zu Abs. 5 

und der bisherige Abs. 5 neu zu Abs. 6. 
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In Abs. 6 ist der direkte Verweis auf das DSG in einen allgemeinen Verweis auf 

die Datenschutzgesetzgebung abzuändern, um klarzustellen, dass nicht nur das 

DSG, sondern insbesondere auch die DSGVO gilt. 

Zu Art. 82a Abs. 2 

Der Bezug in Abs. 2 auf das Archiv- und Datenschutzgesetz ist zu verallgemei-

nern, damit auch die DSGVO mit erfasst wird. 

Zu Art. 83 Abs. 2 

Da es sich bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-

ten um einen schweren Grundrechtseingriff handelt, erfordert dies nach DSGVO 

eine genügende gesetzliche Grundlage. Um diesem Erfordernis zu genügen, ist 

durch den in Abs. 2 neu eingefügten Verweis auf Art. 22 Abs. 3 GSG klarzustellen, 

dass es sich bei den im gemeinsamen Register der Spielverbote zu verarbeiten-

den Daten um die in Art. 22 Abs. 3 GSG genannten handelt. 

5.18 Abänderung des Gesetzes über die Akkreditierung und Notifizierung 

Zu Art. 20 

Der bestehende Art. 20 ist dahingehend zu ergänzen, dass das Amtsgeheimnis 

durch eine Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten nicht ver-

letzt wird. 

Zu Art. 20a  

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die Regierung bzw. durch die von ihr mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 

Amtsstellen der Landesverwaltung sowie des Akkreditierungsrates eine eigene 

Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen an die DSGVO zu entspre-

chen. Um ihre gesetzlichen Aufgaben nach Art. 16 bis 19 dieses Gesetzes umfas-

send erfüllen zu können, müssen die Regierung bzw. die von ihr mit dem Vollzug 

dieses Gesetzes betrauten Amtsstellen der Landesverwaltung sowie der Akkredi-
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tierungsrat die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten der Antragsteller 

sowie der bereits (notifizierten) akkreditierten Stellen verarbeiten dürfen. Hierzu 

kann unter Umständen die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten erforderlich sein. Um den Anforderun-

gen an die DSGVO nachzukommen, wird die neue Bestimmung von Art. 20a be-

treffend die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten geschaf-

fen. 

Abs. 1 enthält die erforderliche Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbe-

zogener Daten. 

Abs. 2 regelt, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten 

nach Abs. 1 zulässig ist. 

5.19 Abänderung des Gesetzes über die Verkehrsfähigkeit von Waren 

Zu Art. 8b  

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die mit der Marktüberwachung betrauten Amtsstellen der Landesverwaltung 

bzw. Dritten eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen 

der DSGVO zu entsprechen. Diesem Erfordernis wird mit Schaffung der neuen 

Bestimmung von Art. 8b betreffend die Verarbeitung und Übermittlung perso-

nenbezogener Daten nachgekommen. Während mit Abs. 1 die allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung geschaffen wird, sieht Abs. 2 vor, in wel-

chen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch die mit der 

Marktüberwachung betrauten Amtsstellen der Landesverwaltung – unabhängig 

von den Fällen nach Art. 7b und Art. 8 Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes – sonst noch 

zulässig ist.  



356 

5.20 Abänderung des Gesetzes über die Sicherheit von technischen Einrichtun-

gen und Geräten 

Zu Art. 13 

Um in den Fällen einer Verarbeitung und im Besonderen einer Übermittlung per-

sonenbezogener Daten nach Art. 14a dieses Gesetzes nicht gegen das in Art. 13 

verankerte Amtsgeheimnis zu verstossen, ist ein entsprechender Vorbehalt in 

Satz 2 zu ergänzen. 

Art. 14a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten durch die Regierung, die Vollzugsorgane sowie die Mitglieder der 

Kommission für technische Einrichtungen und Geräte oder ihrer Ausschüsse eine 

eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu ent-

sprechen. Um diesem Erfordernis nachzukommen, sollen in dem neuen Art. 14a 

entsprechende Regelungen betreffend die Verarbeitung und Übermittlung per-

sonenbezogener Daten vorgesehen werden. In Abs. 1 wird die nach DSGVO er-

forderliche Rechtsgrundlage zur allgemeinen Verarbeitung personenbezogener 

Daten geschaffen. In Abs. 2 wird geregelt, in welchen Fällen eine Übermittlung 

personenbezogener Daten zulässig ist. 

5.21 Abänderung des Gesetzes über die Personenbeförderung (Personenbe-

förderungsgesetz, PBG) 

Zur Überschrift vor Art. 46a 

Nach dem Abschnitt „XI. Rechtspflege“ soll ein neuer Abschnitt „XIa. Daten-

schutz“ eingeführt werden.  

Art. 46a  

Das geltende PBG enthält bis dato keine eigene Datenschutzbestimmung. Um 

den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen, ist für die Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten durch die Vollzugsbehörden (Regierung, die von ihr durch 

Verordnung bestimmten Amtsstellen zur Vorbereitung von Geschäften, für wel-

che die Regierung zuständig ist, sowie die von ihr durch Verordnung bestimmte 

nationale Durchsetzungsstelle im Sinne von Art. 41c PBG) eine eigene Rechts-

grundlage zu schaffen. Die neu geschaffene Datenschutzbestimmung wird als 

neuer Art. 46a in das PBG eingefügt.  

Mit Abs. 1 wird die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung durch die 

Vollzugsbehörden geschaffen. Abs. 2 regelt, in welchen Fällen eine Übermittlung 

dieser Daten zulässig ist. 

5.22 Abänderung des Gesetzes über die Stabsstelle Financial Intelligence Unit 

(FIU-Gesetz; FIUG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 8 Sachüberschrift, Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 sowie Art. 10 Abs. 1, 3, 4, 6 und 

Abs. 7 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 8 Abs. 2, 3 und 4 

Aufgrund der Notwendigkeit der Schaffung der Art. 8a bis 8d (siehe nachfol-

gend), ergibt sich auch für die Abs. 2 und 3 des gegenständlichen Art. 8 Anpas-

sungsbedarf. Als Grundlage dient hier wie auch nachfolgend die Vernehmlas-

sungsvorlage der Regierung betreffend die Totalrevision des Datenschutzgeset-

zes sowie die Abänderung weiterer Gesetze.  

Abs. 2 betrifft in der geltenden Fassung die Bestimmungen zur Verjährung, wel-

che künftig in Übereinstimmung mit dem PolG geregelt werden wollen und um-

fassend in Art. 8d normiert werden. Abs. 2 wird demnach analog zu Art. 31 Abs. 2 

PolG in der Fassung der Vernehmlassung umgestaltet, um Einheitlichkeit in der 

Gesetzgebung zu erlangen. Gleiches gilt auch für Abs. 3. Infolge der unterschied-
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lichen Ausgestaltung der Aufgaben von Polizei und FIU ergeben sich hier inhalt-

lich gewisse Unterschiede mit Bezug auf die Erkennbarkeit der Informationsbe-

schaffung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwä-

scherei, organisierter Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung, welche im Sinne 

einer effizienten Wahrnehmung der Aufgaben durch die FIU nicht erkennbar sein 

dürfen.  

Da das „Informationssystem“ in dem neuen Art. 8a geregelt wird, ist zusätzlich zu  

den begrifflichen Anpassungen in Abs. 4 die Bezugnahme auf das „Informations-

systems“ zu streichen. 

Zu Art. 8a 

Um den Anforderungen der DSGVO und der DSRL-PJ zu entsprechen wurde mit 

Art. 8a eine gesetzliche Grundlage geschaffen um Informationssysteme, die Ka-

tegorien personenbezogener Daten enthalten, führen zu können. Die bisherige 

Grundlage für die Führung von Informationssystemen wurde aus Gründen der 

Rechtssicherheit im Hinblick auf die Anforderungen der DSGVO konkretisiert. Der 

neue Art. 8a folgt in seiner Ausgestaltung dem Art. 34b PolG im Vernehmlas-

sungsbericht.  

Unter den in Art. 8 Abs. 2 Bst. d genannten „Partnerbehörden“ sind die jeweils 

nationalen FIUs und die für internationale Sanktionen zuständigen Behörden zu 

verstehen.  

Zu Art. 8b 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO und der DSRL-PJ zu entsprechen. 

Um diesem Erfordernis nachzukommen, soll in dem neuen Art. 8b Abs. 1 eine 

entsprechende Regelung betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten 
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zu besonderen Zwecken (wissenschaftliche und statistische Zwecke) vorgesehen 

werden. 

Abs. 2 hält fest, dass die verarbeiteten Daten im Sinne von Abs. 1 in anonymisier-

ter Form zur Aus- und Weiterbildung genutzt werden können. 

Zu Art. 8c 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO und der DSRL-PJ zu entsprechen. 

Um diesem Erfordernis nachzukommen, soll in dem neuen Art. 8c eine entspre-

chende Regelung betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorge-

sehen werden.  

Zu Art. 8d 

Mit Art. 8d wurde in Entsprechung der DSGVO eine Grundlage für die Aufbewah-

rung, Anonymisierung und  Vernichtung von Daten geschaffen. 

Zu Art. 10 Abs. 1, 3 und 6 und zu Art. 11 

Die bereits enthaltenen Verweise auf das DSG wurden angepasst.  

Um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen, kann die Datenschutzstelle 

bei Vorhandensein allfälliger Fehler in der Datenverarbeitung nicht bloss eine 

Empfehlung zu deren Behebung verfügen, sondern die Behebung der Fehler 

muss angeordnet werden. Art. 10 Abs. 1 wird dementsprechend angepasst.  
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5.23 Abänderung des Gesetzes über die Durchsetzung internationaler Sanktio-

nen (ISG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 6, Art. 7 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b sowie Abs. 

4 und Art. 8 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.24 Abänderung des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (FMAG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 33 Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Er-

läuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zur Überschrift vor Art. 21 

Die bisherige Überschrift vor Art. 21 „E. Übrige Bestimmungen“ wird dahinge-

hend abgeändert, dass sie neu lautet „E. Haftung“ 

Zur Überschrift vor Art. 22 

Vor Art. 22 wird die neue Überschrift „F. Datenschutz“ eingefügt.  

Zu Art. 22 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Da die FMA neben der Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten nach den jeweiligen Spezialgesetzen 

gemäss Art. 5 FMAG auch weitere Daten nach dem FMAG (beispielsweise in Be-

zug auf die Erhebung von Gebühren und Abgaben) verarbeitet, wird mit dem 

neuen Art. 22 Abs. 1 dem Erfordernis der DSGVO nachgekommen und eine ent-

sprechende Regelung betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die FMA statuiert. 
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Abs. 2 hält fest, dass datenschutzrechtliche Sonderbestimmungen, welche in den 

Spezialgesetzen festgehalten sind, vorgehen.  

Zu Art. 23 

Um auch künftig eine ordnungsgemässe aufsichtsrechtliche Tätigkeit gewährleis-

ten zu können, wird in Art. 23 FMAG ein indirektes Auskunftsrecht betroffener 

Personen, analog zu Art. 10 FIUG vorgesehen.  

Das indirekte Auskunftsrecht geht daher dem Auskunftsrecht gemäss Art. 15 

DSGVO vor. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass laufende Ermittlungen 

und Verfahren nicht durch Auskunftsbegehren seitens der betroffenen Person 

beeinträchtigt werden.  

Abs. 1 regelt neu, dass jede Person bei der Datenschutzstelle verlangen kann, 

dass diese prüfe, ob bei der FMA rechtmässig personenbezogene Daten im Rah-

men ihres Aufsichtsauftrages nach Art. 4 und 5 FMAG über sie verarbeitet wer-

den. Die Datenschutzstelle teilt dem Gesuchsteller in einer stets gleich lautenden 

Antwort mit, dass in Bezug auf ihn entweder keine personenbezogenen Daten 

unrechtmässig verarbeitet werden oder dass sie bei Vorhandensein allfälliger 

Fehler in der Datenverarbeitung deren Behebung angeordnet habe (vgl. analog 

Bericht und Antrag Nr. 75/2015, S. 51 f.). 

Abs. 2 regelt, dass keine Rechtsmittel ergriffen werden können. Vom Verwal-

tungsgerichtshof kann jedoch eine Überprüfung der Mitteilung beantragt wer-

den. Die betroffene Person ist somit nicht Partei im verfahrensrechtlichen Sinne 

(vgl. analog Bericht und Antrag Nr. 75/2015, S. 52). 

Abs. 3 regelt, dass bevor nach Abs. 1 vorgegangen wird, die FMA zu prüfen hat, 

ob ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse besteht. Falls dem nicht so ist, 

ist unverzüglich Auskunft nach Massgabe von Art. 15 der Verordnung (EU) 

2016/679 zu erteilen. 
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Analog zur FIU steht der FMA gemäss Abs. 4 gegen Entscheidungen der Daten-

schutzstelle im Zusammenhang mit der Überprüfung nach Abs. 1, die auch die 

Offenlegung der personenbezogenen Daten bei Fehlen eines überwiegenden 

Geheimhaltungsinteresses beinhalten können, Beschwerde an den Verwaltungs-

gerichtshof zu (vgl. analog Bericht und Antrag Nr. 75/2015, S. 52). 

Abs. 5 regelt, dass sowohl die Datenschutzstelle als auch der Verwaltungsge-

richtshof in ihren Verfahren die geschützten öffentlichen Interessen zu wahren 

haben. 

Abs. 6 regelt analog zum FIUG die Fristen für die Mitteilung betreffend das jewei-

lige Auskunftsgesuch.  

Zur Überschrift vor Art. 25 

Die bereits bestehende Überschrift „IV. Aufsichtsinstrumente“ wird neu numme-

riert. Neu heisst es „IIIa. Aufsichtsinstrumente“. 

Zur Überschrift vor Art. 26a 

Vor Art. 26a wird neu die Überschrift „IV. Zusammenarbeit mit anderen Behör-

den“ eingefügt. 

Zu Art. 26a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, wird in dem neuen Art. 26a eine entsprechende Regelung be-

treffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

In Abs. 1 wird allgemein festgehalten, dass die FMA im Rahmen ihrer Aufsicht 

und nach Massgabe des Gesetzes mit andere inländischen Behörden zusammen-
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arbeitet. Abs. 2 statuiert die explizite Rechtsgrundlage für die Übermittlung per-

sonenbezogener Daten zwischen der FMA und anderen inländischen Behörden. 

Um klarzustellen, dass die Regelungen in den in Art. 5 des Gesetzes genannten 

Spezialgesetze vorgehen, wird in Abs. 3 ein diesbezüglicher Vorbehalt ange-

bracht. 

Zu Art. 26b 

Im Hinblick auf die DSGVO-Vorgaben bedarf es zudem einer DSGVO-konformen 

Ausgestaltung der zur internationalen Zusammenarbeit hinsichtlich der Daten-

übermittlung in Drittländer. Es soll an dieser Stelle nochmals angemerkt werden, 

dass die Wahrnehmung von aufsichts- und sorgfaltspflichtrechtlichen Pflichten 

grundsätzlich nicht zu Verletzungen der Datenschutzgesetzgebung und dement-

sprechend auch nicht zu entsprechenden Sanktionen führen kann.  

Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit und der Konsistenz der Materiengesetze 

wird in Entsprechung der DSGVO eine generelle Regelung zur internationalen 

Zusammenarbeit hinsichtlich der Datenübermittlung im FMAG für sämtliche Fi-

nanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 5 FMAG vorgesehen. In den einzelnen 

Spezialgesetzen soll daher künftig nur noch ein Verweis auf die generelle FMA-

Bestimmung des Art. 26b erfolgen, jedoch unter Berücksichtigung allfällig rele-

vanter Spezifika (beispielsweise konkretisierender Massnahmen). Eine generelle 

Bestimmung im FMAG erleichtert zudem auch künftige Revisionen in diesem 

Bereich.  

Die vorgesehene Bestimmung im FMAG entspricht inhaltlich grundsätzlich den 

bisherigen spezialgesetzlichen Bestimmung, jedoch werden neu die Anforderun-

gen der DSGVO berücksichtigt (vgl. Abs. 4 Zusammenarbeit mit Drittstaaten).  

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 
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um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Diesem Erfordernis wird mit 

der Schaffung der neuen Bestimmung Art. 26b betreffend die Übermittlung per-

sonenbezogener Daten zur internationalen Zusammenarbeit nachgekommen. 

Art. 26b soll für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 5 FMAG als 

allgemeine Rechtsgrundlage dienen.  

Abs. 1 dient als allgemeine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit mit zustän-

digen ausländischen Behörden. Abs. 2 stellt die geforderte Rechtsgrundlage für 

die Datenübermittlung personenbezogener Daten durch die FMA an ausländi-

sche Behörden in anderen EWR-Mitgliedstaaten dar. In Abs. 3 wird festgehalten, 

dass für die Zusammenarbeit der FMA mit den zuständigen ausländischen Be-

hörden neben den Voraussetzungen in Abs. 2 zusätzlich die datenschutzrechtli-

chen Voraussetzungen gemäss Kapitel V der DSGVO erfüllt sein müssen. Abs. 4 

regelt, dass Vereinbarungen zum Zwecke der internationalen Zusammenarbeit 

geschlossen werden können. 

Um klarzustellen, dass die besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes (insbe-

sondere die besonderen Zusammenarbeitsbestimmungen nach Art. 27 ff.) sowie 

der in Art. 5 genannten Gesetze vorgehen, wird dies explizit in Abs. 5 festgehal-

ten. 

Zu Art. 33 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

Art. 33 wird neu in zwei Absätze aufgeteilt.  

Abs. 1 bleibt dabei inhaltlich unverändert. Abs. 2 sieht neu vor, dass die FMA 

nähere Vorschriften über die Aufbewahrung, insbesondere über die Fristen und 

die Löschung personenbezogener Daten erlässt. 
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5.25 Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes (VersVertG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 72 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 73 Abs. 2 Bst. c 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wird angepasst, sodass neu allgemein auf 

die Datenschutzgesetzgebung verwiesen wird. 

Zu Art. 77 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, wird in dem neuen Abs. 2 des Art. 77 eine entsprechende Rege-

lung betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.

Zu Art. 79 Abs. 1 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtgesetze gemäss Art. 5 

FMAG, worunter auch das Versicherungsvertriebsgesetz fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen. Art. 79 Abs. 1 wird dementsprechend dahingehend 

ergänzt, dass in Bezug auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden auf 

Art. 26b Abs. 2 bis 4 FMAG verwiesen wird. 

5.26 Abänderung des Gesetzes über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 20a Sachüberschrift und Einleitungssatz sowie in Art. 20b Sachüberschrift 

und Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen 

Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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Zu Art. 23c Abs. 1a und Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, sollen in dem neuen Abs. 1a des Art. 23c entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen wer-

den.  

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge fällt, 

eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenar-

beit mit ausländischen Behörden geschaffen. In dem angepassten und neu for-

mulierten Abs. 2 wird auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

5.27 Abänderung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über Einrichtungen der 

betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 38 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3 werden begriff-

liche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vor-

genommen. 

Zu Art. 47 Abs. 1a, 2 und 2a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, sollen in dem neuen Abs. 1a des Art. 47 entsprechen-

de Regelungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgese-

hen werden.  
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Der ursprüngliche Abs. 2 wird aufgeteilt in Abs. 2 und Abs. 2a, wobei Abs. 2a dem 

bereits geltenden Recht entspricht.  

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Pensionsfondsgesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. In dem neu ausgestalteten Abs. 2 wird auf diese allgemei-

ne Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen.  

5.28 Abänderung des Zahlungsdienstgesetzes (ZDG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 89 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 28 Abs. 1a  

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Zahlungsdienstgesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 1a wird auf diese allgemeine Rechts-

grundlage im FMAG verwiesen. 

Zu Art. 30 Abs. 2 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Zahlungsdienstgesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 2 wird auf diese allgemeine Rechts-

grundlage im FMAG verwiesen. 
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Zu Art. 32 Abs. 1a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, sollen in dem neuen Abs. 1a des Art. 32 entsprechen-

de Regelungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgese-

hen werden.  

Zu Art. 33 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, werden in dem neuen Art. 33 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen.  

5.29 Abänderung des E-Geldgesetzes (EGG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 33 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 27 Abs. 1a 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das E-Geldgesetz fällt, eine allgemeine Rechtsgrundlage 

zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 

geschaffen. In dem neuen Abs. 1a wird auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im 

FMAG verwiesen. 

Zu Art. 29 Abs. 2 

In dem neuen Abs. 2 wird auf die allgemeine Rechtsgrundlage, Art. 26b FMAG 

verwiesen. In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze 
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gemäss Art. 5 FMAG, worunter auch das E-Geldgesetz fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen.  

Zu Art. 32 Abs. 1a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 32 entspre-

chende Regelungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vor-

gesehen.  

Zu Art. 33 Abs. 2 

Abs. 2 wird aufgehoben, da die Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit 

ausländischen Behörden in dem neuen Art. 29 Abs. 2 geregelt wird. 

5.30 Abänderung des Gesetzes über die Vermögensverwaltung (Vermögens-

verwaltungsgesetz; VVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 12 Abs. 3, Art. 42, Art. 63a Abs. 2 Bst. c sowie in Art. 64a Sachüberschrift 

und Abs. 2 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 49 Abs. 1a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 49 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  
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Zu Art. 50 Abs. 1a und zu Art. 57 Abs. 2 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Vermögensverwaltungsgesetz fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 1a des Art. 50 sowie in Abs. 2 des 

Art. 57 wird auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

5.31 Abänderung des Investmentunternehmensgesetzes (IUG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 58 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 58 Abs. 2  

Abs. 2 wurde aufgehoben. Die bis anhin dort geregelte Materie wird neu in Art. 

58a geregelt. 

Zu Art. 58a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, sollen in dem neuen Art. 58a entsprechende Regelun-

gen betreffend die Zusammenarbeit mit Behörden und Stellen und vor allem 

betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen werden.  

In Abs. 1 wird die allgemeine Zusammenarbeit der zuständigen inländischen Be-

hörden und Stellen im Rahmen der Aufsicht geregelt.  

In Entsprechung der Anforderungen der DSGVO, wird mit Abs. 2 eine explizite 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den 

zuständigen inländischen Behörden geschaffen. 
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In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Investmentunternehmensgesetz fällt, eine allgemei-

ne Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit auslän-

dischen Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 3 wird auf diese allgemeine 

Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

Zu Art. 66 Abs. 2 und 3 Bst. c 

Abs. 2 kann aufgehoben werden. Die bis anhin dort geregelte Materie wird neu 

in Art. 58a Abs. 3 geregelt. 

In Abs. 3 Bst. c ist der Verweis auf Abs. 2 zu streichen, da dieser aufgehoben 

wird.  

5.32 Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 125 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 125 Abs. 2 

Abs. 2 kann aufgehoben werden. Die bis anhin dort geregelte Materie wird in 

dem neuen Art. 125a Abs. 3 geregelt. 

Zu Art. 125a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, werden in dem neuen Art. 125a Abs. 1 und 2 entspre-

chende Regelungen betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten vor-

gesehen.  
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In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren fällt, eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenüber-

mittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden geschaffen. In 

dem neuen Art. 125a Abs. 3 wird auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG 

verwiesen. 

Zu Art. 146a Abs. 2 Bst. c 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wird entsprechend angepasst. 

5.33 Abänderung des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investment-

fonds (AIFMG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 153 und in Art. 179 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpas-

sungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 153 Abs. 2 

Abs. 2 kann aufgehoben werden. Die bis anhin dort geregelte Materie wird in 

dem neuen Art. 162 Abs. 1b geregelt.  

Zu Art. 162 Abs. 1a und 1b 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 162 entsprechende Re-

gelungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

In dem neuen Abs. 1b wird auf die allgemeine Rechtsgrundlage in Art. 26b FMAG 

verwiesen. In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze 

gemäss Art. 5 FMAG, worunter auch das Gesetz über die Verwalter alternativer 



373 

Investmentfonds fällt, eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung 

bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden geschaffen.  

Zu Art. 167 Abs. 2 sowie 3 Einleitungssatz und Bst. c 

Abs. 2 kann aufgehoben werden. Die bis anhin dort geregelte Materie wird in 

dem neuen Art. 162 Abs. 1b geregelt. 

Da Abs. 2 aufgehoben wird, muss Abs. 3 Bst. c dahingehend abgeändert werden, 

dass der Verweis auf Abs. 2 entfällt. 

Zu Art. 171 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz über die Verwalter alternativer Investment-

fonds fällt, eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zu-

sammenarbeit mit ausländischen Behörden geschaffen. Der bereits bestehende 

Art. 171 wird somit entsprechend angepasst und es wird ein Verweis auf Art. 26b 

FMAG aufgenommen.  

5.34 Abänderung des Gesetzes über die Banken und Wertpapierfirmen (Bank-

gengesetz; BankG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 32, Art. 33 Abs. 2 sowie in Art. 63c Sachüberschrift sowie Abs. 2 Einlei-

tungssatz, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 6 werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 30q Abs. 2 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz über die Banken und Wertpapierfirmen fällt, 

eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenar-
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beit mit ausländischen Behörden geschaffen. In dem neu gestalteten Abs. 2 wird 

auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

Zu Art. 31b Abs. 1a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 31b entsprechende Re-

gelungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 64a Abs. 2 Bst. c. 

Der bestehende Verweis auf das Datenschutzgesetz wurde entsprechend ange-

passt. 

5.35 Abänderung des Wertpapierprospektgesetzes (WPPG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 27 Abs. 2 Bst. c sowie in Art. 30 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 4 wer-

den begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 

5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 32 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundalge zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, wird in dem neuen Abs. 2 des Art. 32 eine entsprechende Rege-

lung betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 33 Abs. 1a und Art. 35 Abs. 1a 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Wertpapierprospektgesetz fällt, eine allgemeine 
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Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen. In den neu eingefügten Art. 33 Abs. 1a sowie Art. 35 

Abs. 1a wird auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

5.36 Abänderung des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktions-

register (EMIR-Durchführungsgesetz; EMIR-DG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 4 Abs. 3 Einleitungssatz und Abs. 4 werden begriffliche Anpassungen ge-

mäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.37 Abänderung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsun-

ternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 184 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 186 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 2 des Art. 186 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 188 Abs. 1a 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Versicherungsaufsichtsgesetz fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-
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schen Behörden geschaffen. In dem neu gestalteten Abs. 1a wird auf diese all-

gemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

Zu Art. 192 Abs. 2 

Abs. 2 kann aufgehoben werden, da die darin geregelte Materie nun bereits in 

Art. 188 Abs. 1a festgehalten ist.  

5.38 Abänderung des Gesetzes über die Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesell-

schaften (WPRG) 

Begriffliche Anpassungen 

In der Überschrift vor Art. 47a sowie in Art. 47 Sachüberschrift und Abs. 1 wer-

den begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 

5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 45a Abs. 1  

Es wurde in Entsprechung der DSGVO eine explizite Grundlage für die Übermitt-

lung von personenbezogenen Daten geschaffen. Der bereits bestehende Abs. 1 

wurde dahingehend abgeändert bzw. ergänzt, dass er den Anforderungen der 

DSGVO entspricht. 

5.39 Abänderung des Gesetzes über die Patentanwälte (Patentanwaltsgesetz; 

PAG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 48b Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 46a 

Der bisher geltende Art. 46a wird nun in Abs. 3 geregelt. Zusätzlich wird in Abs. 1 

grundsätzlich festgehalten, dass die FMA im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen 

inländischen Behörden und Stellen zusammenarbeitet. In Abs. 2 wird eine 
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Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung durch die inländischen Behörden 

und Stellen eingeführt. 

Zu Art. 46b Abs. 4 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz über Patentanwälte fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 4 wird auf diese allgemeine 

Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen. 

5.40 Abänderung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über Personen nach 

Art. 180a des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 17 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 19 Abs. 1a 

Der neu eingefügte Abs. 1a ergänzt Art. 19 dahingehend, dass eine eigene expli-

zite Rechtsgrundlage betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten 

zwischen den zuständigen Behörden geschaffen wird, um den Anforderungen 

der DSGVO zu entsprechen.  

Zu Art. 20 Abs. 6 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach 

Art. 180a des Personen- und Gesellschaftsrechts fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. In dem neuen Abs. 6 wird auf diese allgemeine Rechts-

grundlage im FMAG verwiesen.  
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5.41 Abänderung des Gesetzes betreffend Übernahmeangebote (Übernahme-

gesetz; ÜbG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 31 Sachüberschrift und Abs. 2 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 32 Sachüberschrift, Abs. 1a und Abs. 2 

Da aufgrund des neuen Abs. 1a die generelle Zusammenarbeit und nicht nur die 

Amtshilfe geregelt wird, ist die Sachüberschrift von „Amtshilfe“ auf „Zusammen-

arbeit“ anzupassen. 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 32 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Abs. 2 wurde dahingehend ergänzt, dass ein Verweis auf Art. 26b FMAG aufge-

nommen wurde, der eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei 

der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden darstellt.  

5.42 Abänderung des Gesetzes über die zusätzliche Beaufsichtigung von Un-

ternehmen eines Finanzkonglomerats (Finanzkonglomeratsgesetz; FKG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 22 Abs. 2 und Art. 33 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 22 Abs. 5 

In Art. 26a FMAG wurde grundsätzlich für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgeset-

zes gemäss Art. 5 FMAG eine allgemeine Bestimmung betreffend die Zusammen-
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arbeit sowie die Datenübermittlung mit bzw. an andere inländische Behörden 

geregelt. In Abs. 5 wird nun auf diese allgemeine Bestimmung im FMAG verwie-

sen. Ebenso wird in Abs. 5 auf Art. 26b FMAG verwiesen. In Art. 26b FMAG wur-

de eine allgemeine Rechtsgrundlage für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze 

gemäss Art. 5 FMAG, worunter auch das Finanzkonglomeratsgesetz fällt, zur Da-

tenübermittlung, bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden geschaf-

fen.. 

5.43 Abänderung des Treuhändergesetzes (TrHG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 52 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 57 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 2 des Art. 57 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 60 Abs. 4 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Treuhändergesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. Abs. 4 wird nun dahingehend abgeändert, dass auf diese 

allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwiesen wird, wobei ein Vorbehalt auf 

Art. 61 angebracht wird. 
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5.44 Abänderung des Gesetzes über die Offenlegung von Informationen be-

treffend Emittenten von Wertpapieren (Offenlegungsgesetz; OffG) 

Zu Art. 36 Abs. 4 und 5 

In Art. 36 Abs. 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Er-

läuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. Da die bisher in Abs. 5 geregelte Ma-

terie nun in dem neuen Art. 36a geregelt wird, kann Abs. 5 aufgehoben werden.  

Zu Art. 36a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Art. 36a entsprechende Regelungen be-

treffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 39 Abs. 1a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 1a des Art. 39 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 40 Abs. 4 und zu Art. 45 Abs. 7 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Offenlegungsgesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. Art. 40 Abs. 4 sowie auch Art. 45 Abs. 7 werden deshalb 

dahingehend abgeändert, dass auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG 

verwiesen wird. 
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5.45 Abänderung des Gesetzes über das liechtensteinische Postwesen (Postge-

setz; PG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 27 Abs. 1 Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den 

allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.46 Abänderung des Gesetzes gegen Marktmissbrauch im Handel mit Finan-

zinstrumenten (Marktmissbrauchsgesetz; MG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 10 Abs. 4 sowie in Art. 11 Abs. 2 Bst. c werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 10 Abs. 5 

Da die bisher in Abs. 5 geregelte Materie nun in dem neuen Art. 10a geregelt 

wird, kann Abs. 5 aufgehoben werden. 

Zu Art. 10a 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Art. 10a entsprechende Regelungen be-

treffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  

Zu Art. 12 Abs. 2 

Gesetzessystematisch ist für die Übermittlung personenbezogenen Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Abs. 2 des Art. 12 entsprechende Rege-

lungen betreffend die Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen.  
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Zu Art. 13 Abs. 4 und Art. 18 Abs. 7 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Marktmissbrauchsgesetz fällt, eine allgemeine 

Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Behörden geschaffen. Art. 13 Abs. 4 sowie Art. 18 Abs. 7 werden dahinge-

hend abgeändert, dass auf diese allgemeine Rechtsgrundlage im FMAG verwie-

sen wird. 

5.47 Abänderung des Gesetzes über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämp-

fung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinan-

zierung (Sorgfaltspflichtgesetz; SPG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 20a Abs. 1 sowie in Art. 28a Abs. 2 Bst. d werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 16a Abs. 1 Einleitungssatz 

Mit dem abgeänderten Einleitungssatz des Abs. 1 wird klargestellt, dass unter 

„Informationen“ auch „personenbezogene Daten“ zu verstehen sind. Es wird 

somit in Entsprechung der DSGVO eine Rechtsgrundlage für die Weitergabe von 

personenbezogenen Daten geschaffen. 

Zu Art. 20a Abs. 2, 3 und Abs. 5 

In Abs. 3 wird der Verweis auf das Datenschutzgesetz entsprechend angepasst. 

Die Abs. 2 und Abs. 5 werden aufgehoben, da diese aufgrund der DSGVO obsolet 

werden.  

Zu Art. 28a Abs. 2 Bst. d 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wurde entsprechend angepasst.  
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Zu Art. 36 Abs. 1 

In Entsprechung der DSGVO wurde eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung 

von Daten geschaffen.  

Zu Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3 

In Art. 26b FMAG wurde für sämtliche Finanzmarktaufsichtsgesetze gemäss Art. 

5 FMAG, worunter auch das Sorgfaltspflichtgesetz fällt, eine allgemeine Rechts-

grundlage zur Datenübermittlung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden geschaffen. Abs. 1 wird dahingehend konkretisiert, dass auf Art. 26b 

FMAG verwiesen wird. 

Darüber hinaus wurde in Abs. 2 und 3 in Entsprechung der DSGVO eine Rechts-

grundlage für die Übermittlung von Daten geschaffen.  

Zur Überschrift vor Art. 37b 

Vor Art. 37b wird die neue Überschrift „E. Datenschutz“ eingeführt. 

Zu Art. 37b 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, werden in dem neuen Art. 36a entsprechende Regelungen be-

treffend die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen. Es soll ange-

merkt werden, dass selbstverständlich die administrativen Sanktionen ebenfalls 

unter diese Bestimmung fallen. Das heisst, die zuständigen inländischen Behör-

den dürfen auch die personenbezogenen Daten über administrative Sanktionen 

verarbeiten oder verarbeiten lassen.   
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5.48 Abänderung des Gesetzes über das Zentrale Personenregister (ZPRG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Bst. b, Art. 4 Abs. 1 Bst. b, Überschrift vor Art. 8, Art. 8 

Sachüberschrift und Abs. 2, Art. 10 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und Abs. 2, Art. 

11 Abs. 1 und 2, Art. 15 Abs. 1 Bst. b, c, e und Abs. 2, Art. 16 Abs. 2 Bst. b, c und d 

sowie in Art. 19 Abs. 1 Bst. a werden begriffliche Anpassungen gemäss den all-

gemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 4 Abs. 2 

In Abs. 2 wurde der Verweis auf das Datenschutzgesetz abgeändert. Es wird all-

gemein auf die Datenschutzgesetzgebung verwiesen. 

Zu Art. 8 Abs. 1  

Neu eingefügt wurde in Art. 8 Abs. 1, dass die Datenabfrage (Art. 9) und die Da-

tenoffenlegung (Art. 10) vorbehalten bleiben. Damit soll zum Ausdruck gebracht 

werden, dass es neben der umfassenden Datenverarbeitung durch den Datenin-

haber auch eine eingeschränkte Datenverarbeitung in Form der Datenabfrage 

bzw. Datenoffenlegung gibt. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den 

Art. 9 und 10.  

Zu Art. 9 Abs. 2 Bst. b 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wird abgeändert. 

Zu Art. 10 Abs. 2 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wird dahingehend abgeändert, dass nicht 

mehr auf einen expliziten Artikel verwiesen wird, sondern allgemein auf die Da-

tenschutzgesetzgebung. Ferner wird der Begriff „Planung“ im Rahmen von be-

grifflichen Anpassungen an die DSGVO gestrichen. 
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Zu Art. 18 

Art. 18 kann aufgehoben werden. Die bis jetzt in Art. 38 geltendes DSG festgehal-

tenen Rechte, können direkt aus der DSGVO abgeleitet werden, weshalb der 

Verweis in Art. 18 Abs. 1 und somit der gesamte Artikel obsolet ist. 

5.49 Abänderung des Gesetzes über das Dienstverhältnis des Staatspersonals 

(Staatspersonalgesetz; StPG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 45, Art. 46 Sachüberschrift und Einleitungssatz, Art. 47 Abs. 2, Art. 48 und 

in Art. 60 Bst. q werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläu-

terungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 45  

Neben den begrifflichen Anpassungen, wird Abs. 1 neu strukturiert. 

Der neue Abs. 2 dient der Ausführung der Öffnungsklausel von Art. 9 Abs. 2 

Bst. b DSGVO. Im Einklang mit der Verordnung ist eine Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten zu Beschäftigungszwecken zulässig, wenn 

sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem 

Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforder-

lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interes-

se der betroffenen Person am Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Zwecke des Be-

schäftigungsverhältnisses kann auch die Verarbeitung von Daten zur Beurteilung 

der Arbeitsfähigkeit einschliessen. Die Zulässigkeit der Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten für andere Zwecke bleibt unberührt so-

weit dafür gesonderte gesetzliche Grundlagen bestehen (siehe beispielsweise die 

Bestimmung über die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten in der DSG-Vorlage). Neben der Verhältnismässigkeitsprüfung im Rahmen 
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der Erforderlichkeit darf kein Grund zu der Annahme bestehen, dass die schutz-

würdigen Interessen der Betroffenen die Interessen der Verantwortlichen an der 

Verarbeitung überwiegen.  

Durch den Einschub des neuen Abs. 2, wird der bisherige Abs. 2 zu Abs. 3 und der 

bisherige Abs. 3 zu Abs.4.  

Zu Art. 48 Abs. 1 Einleitungssatz  

Art. 48 Abs. 1 Einleitungssatz wird durch den Einschub „gemäss der Datenschutz-

gesetzgebung“ konkretisiert. 

5.50 Abänderung des Gesetzes über die Information der Bevölkerung (Infor-

mationsgesetz) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 29 Abs. 1 und Art. 30 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.51 Abänderung des Gesetzes über das Mobilitätsmanagement des Landes 

(Landes-Mobilitätsmanagement-Gesetz; LMMG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 7 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 7 Abs. 2 

Der Verweis auf Art. 9 des Datenschutzgesetzes ist aufgrund der Revision nicht 

mehr korrekt. Es wird auf einen Verweis verzichtet. 
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5.52 Abänderung des Gesetzes über die Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz; 

FinKG 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 13 Abs. 3 und 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen 

Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 14 Abs. 4 

Nachdem die Datenschutzstelle neu als Amt eingerichtet wird und damit die bis-

her geltenden Zuständigkeiten des Landtagspräsidiums im Zusammenhang mit 

der Datenschutzstelle entfallen, erübrigt sich die Nennung der Datenschutzstelle 

in Art. 14 Abs. 4, wonach in Bezug auf die Datenschutzstelle das Landtagspräsidi-

um zu benachrichtigen wäre. 

Zu Art. 15 

Zumal die Datenschutzstelle neu als Amt eingerichtet wird und damit die bisher 

geltenden Zuständigkeiten des Landtagspräsidiums im Zusammenhang mit der 

Datenschutzstelle entfallen, erübrigt sich die Nennung der Datenschutzstelle in 

Art. 15, wonach die Finanzkontrolle in Bezug auf die Datenschutzstelle allfällige 

Anträge an das Landtagspräsidium zu richten hätte.  

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Da-

tenschutzstelle aufgrund der bisher geltenden Zuordnung zum Landtag in Art. 10 

Abs. 2 Bst. e der Geschäftsordnung für den Landtag des Fürstentums Liechten-

stein erwähnt ist. Wenn die Datenschutzstelle neu als Amt eingerichtet ist, wäre 

Art. 10 Abs. 2 Bst. e der Geschäftsordnung für den Landtag des Fürstentums 

Liechtenstein entsprechend anzupassen. 
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5.53 Abänderung des Strafvollzugsgesetzes (StVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 12, Art. 13, Art. 14 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 4 so-

wie Art. 95b Abs. 2 und 6 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

5.54 Abänderung des Gesetzes über die Bewährungshilfe (Bewährungshilfege-

setz; BewHG) 

Zu Art. 5 Abs. 3 

Abs. 3 wird aufgehoben. Die bisher in Art. 5 Abs. 3 geregelte Materie wird neu in 

Art. 15a geregelt.  

Zu Art. 15a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen, 

um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Erfordernis 

nachzukommen, wird in dem neuen Art. 15a eine entsprechende Regelung be-

treffend die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen.  

5.55 Abänderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes (StAG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 18 und Art. 47 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen 

Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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5.56 Abänderung der Strafprozessordnung (StPO) 

Begriffliche Anpassungen 

In § 39a Abs. 2, § 39b Abs. 1 und 2 sowie in § 39d Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 werden 

begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) 

vorgenommen. 

Zu § 39a Abs. 1  

§°39a wird dahingehend überarbeitet, dass in Abs. 1 eine den Anforderungen der 

DSGVO entsprechende Rechtsgrundlage betreffend die Verarbeitung personen-

bezogener Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten geschaffen wird.  

In Abs. 2 wird festgehalten, welche Grundsätze bei der Verarbeitung der in Abs. 1 

genannten personenbezogenen Daten zu beachten sind und welche Massnah-

men bei der Verarbeitung besonderer Kategorien und strafrechtlich relevanter 

personenbezogenen Daten zu treffen sind. 

Zu § 39b 

Der bisherige Abs. 3 konnte durch die neuen Bestimmungen der Umsetzung der 

DSRL-PJ (vgl. Art. 57 DSG-Vorlage) entfallen. 

Zu § 39c 

Der bisherige Regelungsinhalt dieser Bestimmung ist neu durch Art. 49 der DSG-

Vorlage abgedeckt und kann daher entfallen.

5.57 Abänderung des Rechtsanwaltsgesetzes (RAG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 88 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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Zu Art. 88  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer verarbeitet einerseits Daten ihrer 

Mitglieder bzw. von Konzipienten und Rechtsanwaltsgesellschaften, andererseits 

von Verfahrensbeholfenen und deren Prozessgegnern und schliesslich von Prü-

fungskandidaten. Grundsätzlich erteilt die Liechtensteinische Rechtsanwalts-

kammer den betroffenen Personen die in der DSGVO und dem DSG vorgesehe-

nen Informationen und Auskünfte. Besteht allerdings ein überwiegendes Ge-

heimhaltungsinteresse der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer oder eines 

Dritten, so muss das Informations- und Auskunftsrecht beschränkt werden. Eine 

solche Einschränkung, wie der neue Abs. 2 dies nun vorsieht, ist insbesondere 

notwendig, um Umgehungen zu verhindern. Einerseits könnte dies im Rahmen 

von Disziplinar- oder Strafverfahren gegen Rechtsanwälte oder Konzipienten 

sein. Andererseits könnten Verfahrensbeholfene, deren Gegenparteien oder 

überhaupt Dritte über eine Auskunft bei der Liechtensteinischen Rechtsanwalts-

kammer an Daten gelangen, an die sie sonst rechtmässigerweise nicht gelangen.  

Abs. 3 regelt die bisher in Abs. 2 festgehaltene Materie, mit dem Unterschied, 

dass der Passus „vor Missbrauch“ entfällt. Dadurch umfasst der durch technische 

und organisatorische Massnahmen sicherzustellende Schutz nicht nur den Miss-

brauch sondern auch andere Risiken wie Verlust, unbeabsichtigte Veränderung, 

etc.  

Da bisher die Aufbewahrungsfrist im RAG nicht geregelt war, wurde dies nun aus 

Rechtssicherheitsgründen in Art. 88 Abs. 4 RAG aufgenommen. Die 10-jahrige 

Frist entspricht nicht nur dem PGR, sondern deckt sich auch mit der Aufbewah-

rungsfrist für Verfahrenshilfefälle. Als vorrangig berechtigte Gründe können bei-

spielsweise die in Art. 17 DSGVO genannten angeführt werden. 

Schliesslich wurde in Abs. 5 eine Verordnungskompetenz der Regierung ergänzt, 

damit Näheres hierzu festgeschrieben werden kann.  
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Zu Art. 94 Abs. 3 Bst. z 

Die Kompetenz für die Benennung des Datenschutzbeauftragten soll dem Vor-

stand zukommen. Es wird deshalb in Art. 94 Abs. 3 der Bst. z eingeführt. 

5.58 Abänderung des Statistikgesetzes (StatG) 

Allgemein  

Der Anwendungsbereich der Gesetzesvorlage des DSG als auch der DSGVO be-

schränkt sich ausschliesslich auf natürliche Personen. Im Rahmen des Statistikge-

setzes ist es jedoch von Bedeutung, dass nicht nur der Datenschutz im Allgemei-

nen und die Datensicherheit sowie die Datenweitergabe im Speziellen betreffend 

die natürlichen, sondern auch betreffend juristischer Personen geregelt wird, da 

das Statistikgeheiminis sowohl für natürliche als auch für juristische Personen 

Geltung hat. In dem bereits geltenden Art. 3 Bst. e wird deshalb definiert, dass 

unter „Personen“ sowohl die natürlichen als auch die juristischen Personen zu 

verstehen sind. Die in Art. 3 Bst. e und Bst. f definierten Begriffe sind deshalb 

insofern nicht datenschutzrechtlich zu verstehen, da sie auch juristische Perso-

nen mitumfassen. Aus diesem Grund werden sämtliche Begrifflichkeiten im Sta-

tistikgesetz nicht abgeändert.  

Es soll festgehalten werden, dass die Artikel 16 bis und mit 18 das Statistikge-

heimnis sowie die Datensicherheit betreffend natürliche und juristische Perso-

nen regeln. Soweit jedoch natürliche Personen betroffen sind, ist auch die Da-

tenschutzgesetzgebung ergänzend zu berücksichtigen. 

Zur Überschrift vor Art. 16  

Bisher umfasste der Geltungsbereich des DSG neben natürlichen Personen auch 

juristische Personen. Da sich der Anwendungsbereich aufgrund der Anwendbar-

keit der DSGVO nun nur auf natürliche Personen beschränkt, ist der Titel vor Art. 
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16 dahingehend abzuändern, dass er neu heisst: IV. „Statistikgeheimnis und Da-

tensicherheit“.  

Zu Art. 17 Abs. 2 

Da Art. 17 sowohl für juristische als auch für natürliche Personen Geltung hat, ist 

ein Verweis auf die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, welches nur für 

natürliche Personen gilt nicht angezeigt. Dieser Verweis ist deshalb zu streichen.  

Falls Daten von natürlichen Personen betroffen sind, hält Abs. 2 explizit fest, dass 

die Datenschutzgesetzgebung zu beachten ist.  

Zu Art. 18 Abs. 1 

Der Wortlaut „gegen unbefugtes Bearbeiten“ wird gestrichen, da die gesammel-

ten Personendaten nicht nur gegen unbefugtes Bearbeiten, sondern generell zu 

schützen sind.  

5.59 Abänderung des Gesetzes über den Erwerb und Verlust des Landesbür-

gerrechtes (Bürgerrechtsgesetz; BüG) 

Begriffliche Anpassungen 

In § 22a werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Überschrift vor §°22a 

Die Überschrift vor §°22a wird dahingehend abgeändert, dass sie neu lautet „IV. 

Datenschutz und Rechtsmittel“. 
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5.60 Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 72b Abs. 3, Art. 99b Abs. 1 Einleitungssatz, Art. 99c Abs. 1 Einleitungssatz 

und Art. 99d Abs. 1 Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den 

allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.61 Abänderung des Gesetzes über das Dienstverhältnis der Lehrer (Lehrer-

dienstgesetz; LdG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 48a Sachüberschrift, Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 3 werden be-

griffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) 

vorgenommen. 

Zu Art. 48a Abs. 2 und 4 

Mit dem neuen Abs. 2 wird dem Erfordernis einer eigenen Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung von schulrelevanten besonderen Kategorien personenbezoge-

ner Daten zu den angeführten Verarbeitungszwecken Rechnung getragen.  

In dem neuen Abs. 4 wird auf Art. 48b verwiesen, der die Besonderheiten der 

Übermittlung des Berufsausübungsverbotes im Rahmen der Amtshilfe regelt. Art. 

48b ist eine Sonderregelung über die Amtshilfe, weshalb diese Bestimmung vor-

behalten bleibt.  

5.62 Abänderung des Schulgesetzes (SchulG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 80a Sachüberschrift und Abs. 1 bis 5 und in Art. 81 Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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Zu Art. 80a Abs. 6 

Auf den bisherigen Abs. 6 kann aufgrund seines rein deklaratorischen Charakters 

verzichtet werden; er ist deshalb aufzuheben. 

Zu Art. 81 Abs. 1 bis 3  

Neben den begrifflichen Anpassungen in Abs. 1 wird der Verweis auf Art. 80a 

Abs. 3 gestrichen. Abs. 1 wurde somit allgemeiner formuliert.  

Abs. 2 Bst. b enthält die Rechtsgrundlage für die Vergabe von Auswertungen an 

Dritte. Bei solchen Vergaben muss der Auftraggeber beachten, dass die Voraus-

setzungen gemäss Art. 28 DSGVO jeweils erfüllt sind. Dies ist vertraglich zu re-

geln.  

Abs. 3 wird durch Art. 14 DSGVO obsolet und ist deshalb aufzuheben. 

5.63 Abänderung des Gesetzes über die Universität Liechtenstein (LUG) 

Zur Überschrift und Sachüberschrift vor Art. 32  

Unter dem neu zu schaffenden Titel „IVa. Datenschutz“ wird die bisherige Daten-

schutzregelung, welche sich bis anhin in Art. 39 in den Übergangs- und Schluss-

bestimmungen befand, übernommen, spezifiziert und an die DSGVO angepasst. 

Diese neue Datenschutzregelung orientiert sich an der bereits bestehenden Re-

gelung im Hochschulgesetz. 

Ferner wird eine neue Sachüberschrift vor Art. 32 eingeführt, welche lautet 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“. 

Zu Art. 32 und Art. 33 

Um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen wird in Art. 32 eine Rechts-

grundlage betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Lehr- 

und Verwaltungspersonal und in Art. 33 betreffend die Verarbeitung personen-

bezogener Daten bei Studierenden geschaffen.  
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Zu Art. 34 

Der neue Art. 34 orientiert sich an Art. 81 SchulG. Es geht hier darum, dass auch 

Daten des Hochschulsektors in die amtlichen Bildungsstatistiken, in das Bildungs-

controlling und -monitoring einfliessen können. Die Regelung folgt jener im 

Schulgesetz.  

Zu Art. 39 

Die bisherige Regelung wird aufgehoben, da das Verarbeiten von personenbezo-

genen Daten neu unter dem Titel „Via. Datenschutz“ geregelt wird. 

5.64 Abänderung des Gesetzes über das Hochschulwesen (Hochschulgesetz; 

HSG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 50a Sachüberschrift und Abs. 1 bis 4 sowie in Art. 50b werden begriffliche 

Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen. 

Zur Sachüberschrift vor Art. 50a 

Vor Art. 50a wird die Sachüberschrift „Verarbeitung personenbezogener Daten“ 

eingeführt. 

Zu Art. 50a Sachüberschrift und 50b Sachüberschrift 

Aufgrund der neuen Sachüberschrift vor Art. 50a werden die Sachüberschriften 

von Art. 50a und 50b angepasst. Die Sachüberschrift von Art. 50a lautet neu „a) 

beim Lehr- und Verwaltungspersonal“ und die Sachüberschrift vor Art. 50b lautet 

neu „b) beim Lehr- und Verwaltungspersonal“. 

Zu Art. 50c 

Mit dem neuen Art. 50c wird eine ähnliche Regelung wie in Art. 81 SchulG ge-

schaffen. Auch Daten des Hochschulsektors sollen in die amtliche Bildungsstatis-
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tiken, in das Bildungscontrolling und -monitoring einfliessen können. Der neue 

Art. 50c bildet hierfür die notwendige Rechtsgrundlage und orientiert sich an Art. 

81 SchulG. 

5.65 Abänderung des Gesetzes über die staatlichen Ausbildungsbeihilfen (Sti-

pendiengesetz; StipG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 34 Sachüberschrift und Einleitungssatz und in Art. 35 Sachüberschrift, Abs. 

1 Einleitungssatz und Abs. 2 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 34 Bst. e 

Als zusätzliche Aufgabe wird in Bst. e die Stundung und der Erlass von Darlehen 

angeführt. Da für die Erfüllung dieser Aufgabe mitunter Gesundheitsdaten verar-

beitet werden müssen, wurde diese Aufgabe neu gesetzlich verankert, um dem 

Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage nach der DSGVO nachzukommen.  

5.66 Abänderung des Gesetzes über die Weiterverwendung von Informationen 

öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz; IWG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 2 Abs. 3 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläu-

terungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.67 Abänderung des Sportgesetzes 

Zu Art. 15a  

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Stellen eine eigene Rechts-

grundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Die-

sem Erfordernis wird mit Schaffung des neuen Art. 15a betreffend die Verarbei-
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tung und Übermittlung personenbezogener Daten nachgekommen. Während mit 

Abs. 1 die allgemeine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung geschaffen wird, 

sieht Abs. 2 vor, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten 

durch die zuständigen Behörden und Stellen zulässig ist. 

5.68 Abänderung des Baugesetzes (BauG) 

Zu Art. 97a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen inländischen Behörden und Stellen eine eigene Rechtsgrundlage 

zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um diesem Er-

fordernis nachzukommen, soll in dem neuen Art. 97a eine entsprechende Rege-

lung betreffend die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogenen Daten 

vorgesehen werden. 

Im Rahmen des Vollzugs des Baurechts ist insbesondere die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten der Antragsteller im Bauverfahren erforderlich. Darüber 

hinaus ist die Möglichkeit der Übermittlung der für den Vollzug notwendigen 

Daten an jene Stellen und Ämter zu gewährleisten, welche im Zuge des Koordina-

tionsverfahrens (Art. 78 BauG) in das Bauverfahren miteinbezogen werden.  

5.69 Abänderung des Gesetzes über die Förderung des Wohnungsbaues 

(Wohnbauförderungsgesetz; WBFG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 30a Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 4 werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 30a Abs. 2 und 3 

Da die Datenschutzgesetzgebung umfassende Regelungen enthält, unter wel-

chen Voraussetzungen eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken oder eine 



398 

Datenübermittlung durch öffentliche Stellen erfolgen kann, wenn die Übermitt-

lung nicht (nur) der Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle 

liegenden Aufgabe dient (vgl. Art. 22 und Art. 24 Abs. 1 und 2 der DSG-Vorlage), 

kann Abs. 2 diesbezüglich angepasst und somit kürzer gefasst werden. 

Da sich der Schutz personenbezogener Daten nicht nur auf Missbrauch bezieht, 

entfällt in Abs. 3 der Passus „vor Missbrauch“. Durch den Entfall umfasst der 

durch technische und organisatorische Massnahmen sicherzustellende Schutz 

nicht nur den Missbrauch, sondern auch die anderen Risiken wie Verlust, unbe-

absichtigte Veränderungen etc.  

5.70 Abänderung des Gesetzes über die Kinder- und Jugendzahnpflege (KJZG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 14 Sachüberschrift und Abs. 1 und 2 werden begriffliche Anpassungen 

gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 14 Abs. 3 

Abs. 3 erfährt zudem eine Abänderung dahingehend, dass anstelle der Bezug-

nahme auf das Datenschutzgesetz neu das Archivgesetz genannt wird, da die 

Archivierung von Daten nicht mehr Gegenstand des Datenschutzgesetzes ist.  

5.71 Abänderung des Gesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heil-

mittelgesetz) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 47, Art. 48 Abs. 2 sowie in Art. 49 Abs. 3, 4, 5 Einleitungssatz und Bst. d 

werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. 

Punkt 5.2) vorgenommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in Art. 49 Abs. 3 bewusst das Wort „offenle-

gen“ verwendet wurde, da das Amt für Gesundheit im Hinblick auf Art. 48 Abs. 3 
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ein Verzeichnis über die von diesem erteilten Bewilligungen zu veröffentlichen 

hat.  

Zu Art. 48 Abs. 2 

Da die personenbezogenen Daten nicht nur „gegen unbefugtes Bearbeiten“, 

sondern generell zu schützen sind, entfällt dieser Passus in Abs. 2.  

5.72 Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 20a Abs. 5 und 6, Art. 20b Abs. 2, Art. 26a Sachüberschrift und Einlei-

tungssatz sowie in Art. 26b Sachüberschrift und Einleitungssatz werden begriffli-

che Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich des in Art. 26b umschriebenen Vor-

gangs, Dritten Kenntnis oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme über Daten zu 

verschaffen, bewusst der neue Begriff „Datenoffenlegung“ bzw. „offenlegen“ 

gewählt worden ist, da der Vollzug wie auch die Aufsicht über die Einhaltung der 

Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes und der dazu ergangenen Ver-

ordnungen sowie der sich darauf stützenden Verfügungen sowohl Mitteilungen 

an individuell bestimmte Adressaten (beispielsweise die Zuweisung von versiche-

rungspflichtigen Personen zu den jeweiligen Kassen gemäss Art. 11 Abs. 2) als 

auch Mitteilungen an einen unbestimmten Adressatenkreis (beispielsweise die 

Pflicht des Kassenverbandes gemäss Art. 16d Abs. 5 KVG, die Liste jener Leis-

tungserbringer, mit welchen er einen Vertrag abgeschlossen hat, zu publizieren) 

erforderlich machen.  
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5.73 Abänderung des Gesetzes betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszu-

lage 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 5a Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemei-

nen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.74 Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversiche-

rung (AHVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 19bis Sachüberschrift und Einleitungssatz, sowie in Art. 19ter Sachüber-

schrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2, 3 Einleitungssatz und Bst. b sowie in Abs. 4 

bis 6 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 19ter Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2 und Abs. 3 Einleitungssatz  

Neben den begrifflichen Anpassungen wurde ferner eine legistische Anpassung 

gemacht, indem der Verweis auf Art. 19 des Gesetzes durch Art. 23 ÖUSG (Ge-

heimhaltungspflicht) ersetzt wurde. Art 19 des Gesetzes wurde bereits durch die 

Einführung des ÖUSG aufgehoben. In Art. 19 war ursprünglich die Schweige-

pflicht geregelt. Der Verweis auf Art. 19, welcher bereits aufgehoben war, war 

somit zu bereinigen. 

5.75 Abänderung des Gesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 18 und in Art. 32bis Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss den 

allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 18 Abs. 1 und 2 

In Abs. 1 wird neu ein Vorbehalt für Abs. 2 eingeführt. 
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In Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes findet sich ein genereller Verweis auf das ÖUSG, 

wonach dieses Gesetz ergänzend Anwendung findet. In Art. 23 ÖUSG ist die Ge-

heimhaltungspflicht von Organen und Angestellten öffentlicher Unternehmen 

geregelt. Demnach gilt Art. 23 ÖUSG auch für die Angestellten der IV-Anstalt. In 

Abs. 2 wurde der Begriff Schweigepflicht zudem ersetzt durch "Art. 23 ÖUSG", da 

in diesem Artikel die Geheimhaltungspflicht normiert ist, welche auch für Ange-

stellte der Invalidenversicherung gilt. 

5.76 Abänderung des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-

lassenen- und Invalidenversicherung (ELG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 4ter werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zudem wird der Begriff Schweigepflicht gestrichen, weil die Geheimhaltungs-

pflicht von Art. 23 ÖUSG auch für die Angestellten der AHV-IV-Anstalten, welche 

das ELG durchführen, verbindlich ist. Der Abschnitt E des ELG ist mit "verschie-

dene Bestimmungen" übertitelt, sodass die in Abschnitt E enthaltenen Bestim-

mungen für sämtliche Leistungen, welche im ELG geregelt sind, gelten. 

5.77 Abänderung des Gesetzes über Familienzulagen (Familienzulagengesetz, 

FZG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 15 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zudem wird der Begriff Schweigepflicht gestrichen, weil die Geheimhaltungs-

pflicht von Art. 23 ÖUSG auch für die Angestellten der FAK-Anstalt gilt und es 

diesbezüglich keinen Verweis auf das AHVG benötigt. 
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5.78 Abänderung des Gesetzes über die Gewährung von Blindenbeihilfen 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 7bis werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zudem wird der Begriff Schweigepflicht gestrichen, weil die Geheimhaltungs-

pflicht von Art. 23 ÖUSG auch für die Angestellten der IV-Anstalt als Durchfüh-

rungsstelle gilt und es diesbezüglich keinen Verweis auf das AHVG benötigt. 

5.79 Abänderung des Mediengesetzes (MedienG)  

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 16 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.80 Abänderung des Gesetzes über die elektronische Kommunikation (Kom-

munikationsgesetz; KomG)  

Allgemeines 

Im Bereich der elektronischen Kommunikation wird derzeit die Richtlinie 

2002/58/EG („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“; e-

Privacy) auf EU-Ebene überarbeitet. Neu wird es eine Verordnung geben, die 

eine lex specialis zur DSGVO sein wird und daher der DSGVO vorgehen wird. Bis-

her ist die Richtlinie 2002/58/EG im Bereich des Datenschutzes Grundlage für das 

KomG sowie die dazugehörigen Verordnungen. Um Widersprüche mit der noch 

bestehenden Richtlinie 2002/58/EG zu vermeiden, sollen inhaltliche Änderungen 

erst dann erfolgen, wenn die neue e-Privacy Verordnung auf EU-Ebene in einer 

finalen Fassung verabschiedet wurde.  
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Es werden daher im KomG lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen 

und diejenigen Begriffsbestimmungen angepasst, die sich bereits heute aus der 

bestehenden Richtlinie 2002/58/EG ergeben. 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 3 Abs. 1 Ziff. 51, Art. 30h Abs. 2, Art. 49 Abs. 2 Einleitungssatz und 4, Art. 

52 Abs. 5 sowie in Art. 52b Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. d und e sowie Abs. 2 

bis 5 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 52b Abs. 3 

Der Verweis auf Art. 14a DSG ist anzupassen, indem allgemein auf die Daten-

schutzgesetzgebung verwiesen wird.  

Zu Art. 56 Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. c 

Für den in Betracht kommenden Erlaubnistatbestand des Art. 6 Abs. 1 Bst. e 

DSGVO (Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe) bedarf es einer besonderen Er-

mächtigungsgrundlage. Mit dem neu geschaffenen Art. 56 Abs. 2 Bst. c KomG ist 

diese Ermächtigungsgrundlage gegeben, damit die Regulierungsbehörde perso-

nenbezogene Daten verarbeiten kann. 

5.81 Abänderung des Tierschutzgesetzes (TSchG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 25 und in Art. 27 Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss den all-

gemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  
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5.82 Abänderung des Gesetzes über das Halten von Hunden (Hundegesetz; 

HG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 10 Abs. 3 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Er-

läuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zur Überschrift vor Art. 10f  

Da bisher noch keine spezielle Datenschutzregelung im Hundegesetz vorhanden 

war, ist neu Abschnitt „IIIb. Zusammenarbeit und Datenschutz“ einzufügen. Die 

folgenden Artikel entsprechen im Wesentlichen der datenschutzrechtlichen Re-

gelung in der Tierschutzgesetzgebung. 

Zu Art. 10a 

In dem neuen Art. 10a wird die Zusammenarbeit der Behörden des Landes und 

den Gemeinden mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 

sowie beigezogenen Dritten detailliert erläutert. Die Behörden des Landes und 

der Gemeinden haben demnach mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und Ve-

terinärwesen, den zuständigen Gemeindeorganen sowie beigezogenen Dritten 

beim Vollzug der Hundegesetzgebung zusammen zu arbeiten. Sie sind verpflich-

tet, die für die Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte zu erteilen 

und personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogene Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu übermitteln. 

Zu Art. 10g 

Im Detail ist zu Abs. 1 zu erläutern, dass das Amt für Lebensmittelkontrolle und 

Veterinärwesen insbesondere zur Erteilung von Haltebewilligungen von potenti-

ell gefährlichen Hunden eine Strafregisterbescheinigung sowie eine Erklärung des 

Gesuchstellers, dass er weder wegen Gewaltdelikten vorbestraft noch wegen 

schwerwiegender Widerhandlungen gegen die Tierschutzgesetzgebung bestraft 
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worden ist, benötigt. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Strafen wie auch der übrigen personenbezo-

genen Daten setzen nun, in Entsprechung der DSGVO, eine Rechtsgrundlage im 

Spezialgesetz voraus. 

Abs. 2 wird notwendig, um insbesondere interne Dateisysteme führen zu können 

bzw. führen zu lassen. Neben internen Listen benutzt und bedient das Amt für 

Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen schweizerische Datenbanken. Falls 

die dazu geltenden Rechtsgrundlagen, insbesondere das schweizerische Daten-

schutzgesetz, wegfallen würden, soll das Amt für Lebensmittelkontrolle und Ve-

terinärwesen die Berechtigung haben, Dateisysteme führen zu lassen.  

Da das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen im Rahmen der Hun-

degesetzgebung eng mit den Gemeinden bzw. Gemeindepolizei zusammenarbei-

tet, ist Abs. 3 nötig. So übermittelt das Amt für Lebensmittelkontrolle und Vete-

rinärwesen personenbezogene Daten an die Gemeinden, um die in ihrem Wir-

kungsbereich zu erledigenden Aufgaben nach dem Hundegesetz zu erledigen. Im 

Rahmen eines Ermittlungsverfahrens kann beispielsweise festgestellt werden, 

dass ein Hundehalter sein Tier der Gemeinde nicht gemeldet hat. 

5.83 Abänderung des Gesetzes über die Organisation der Tierseuchenpolizei 

(Tierseuchenpolizeigesetz; TSPG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 8a werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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5.84 Abänderung des Gesetzes über die Tierärzte und andere Tiergesundheits-

berufe (Tiergesundheitsberufegesetz; TGBG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 33 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 33 Abs. 2 und 3 

Mit dem neuen Abs. 2 wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, um Dateisysteme 

führen zu können.  

Durch den Einschub des Abs. 2 wird der bisherige Abs. 2 neu zu Abs. 3. 

5.85 Abänderung des Gesetzes über den Nichtraucherschutz und die Werbung 

für Tabakerzeugnisse (Tabakpräventionsgesetz; TPG)  

Zu Art. 8a 

Gesetzessystematisch ist für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten durch die zuständigen inländischen Behörden eine eigene Rechts-

grundlage zu schaffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Um 

diesem Erfordernis nachzukommen, soll in dem neuen Art. 8a eine entsprechen-

de Regelung betreffend die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener 

Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-

lungen und Straftaten vorgesehen werden.  

In Abs. 2 wird die Rechtsgrundlage geschaffen, dass das Amt für Lebensmittel-

kontrolle und Veterinärwesen interne Listen führen kann. Es besteht auch in Zu-

kunft keine Veranlassung, Dateisysteme in diesem Vollzugsbereich führen zu 

lassen.  
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Nach Abs. 3 kann das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen perso-

nenbezogene Daten an andere Organe oder Dritte übermitteln, wenn diese zu 

deren Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben dienlich sind. 

5.86 Abänderung des Gesetzes über den Umgang mit genetisch veränderten 

pathogenen oder gebietsfremden Organismen (Organismengesetz; OrG)

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 48 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 48 Abs. 2 

In Abs. 2 Satz 2 wird der Verweis angepasst. 

5.87 Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 75 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 75 Abs. 2 

In Abs. 2 Satz 2 wird der Verweis angepasst. 

5.88 Abänderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 29 Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 29 Abs. 2 

In Abs. 2 Satz 2 wird der Verweis angepasst. 
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5.89 Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 70 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 Einleitungssatz 

werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. 

Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.90 Abänderung des Grundverkehrsgesetzes (GVG) 

Einleitung zu Art. 27a – 27d 

Die Art. 27a – 27d stellen insofern eine Neuheit dar, als das Grundverkehrsgesetz 

bis dato keine spezifischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen enthalten hat. 

Die Art. 27a, 27b, 27c und 27d schaffen nunmehr die notwendigen datenschutz-

rechtlichen Grundlagen für das Grundverkehrsgesetz. Diese Bestimmungen dür-

fen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen stets im Zusam-

menhang mit den allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gesehen 

werden.  

Zu Art. 27a 

Art. 27a ermöglicht es, der Grundverkehrsbehörde personenbezogene Daten zu 

verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigt, um die ihr nach diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Art. 27a Bst. a bis c enthält eine taxa-

tive Aufzählung der Aufgaben der Grundverkehrsbehörde. 

Zu Art. 27b 

Die Grundverkehrsbehörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und für statistische 

Zwecke Informationssysteme betreiben (vgl. dazu beispielsweise Art. 89 DSGVO).

Zur Sachüberschrift vor Art. 27c 

Vor Art. 27c wird die neue Sachüberschrift „Übermittlung personenbezogener 

Daten“ eingefügt. Unter dieser Überschrift werden sowowhl die Übermittlung 
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personenbezogener Daten durch die Grundverkehrsbehörde (Art. 27c) als auch 

die Übermittlung personenbezogener Daten durch andere Behörden (Art.27d) 

geregelt. 

Zu Art. 27c 

Abs. 1 bestimmt, dass die Grundverkehrsbehörde personenbezogene Daten an 

Landes- und Gemeindebehörden, insbesondere an die Steuerverwaltung, über-

mitteln kann, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben er-

forderlich ist. 

Nach Abs. 2 dürfen nicht personenbezogene Daten an das Amt für Statistik sowie 

an Dritte übermittelt werden, soweit die Übermittlung einem öffentlichen Inte-

resse entspricht. 

Abs. 3 bestimmt, dass die Datenübermittlung in der Regel schriftlich zu erfolgen 

hat. 

Zu Art. 27d 

Abs. 1 bestimmt, dass Gerichte, Landes- und Gemeindebehörden sowie öffent-

lich-rechtliche Anstalten, der Grundverkehrsbehörde, alle für die Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln 

haben. 

Abs. 2 bestimmt, dass die Datenübermittlung in der Regel schriftlich zu erfolgen 

hat.

5.91 Abänderung des Gemeindegesetzes (GemG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 121a Sachüberschrift und Abs. 1 sowie in Art. 121b werden begriffliche 

Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen. 
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Zu Art. 12 Abs. 2 Bst. f 

Art. 12 Abs. 2 Bst. f GemG sieht im eigenen Wirkungskreis der Gemeinden „die 

Förderung des sozialen, kulturellen und religiösen Lebens“ als Aufgabe vor. Im 

Weg der Auslegung dieser Bestimmung lässt sich zum kulturellen und gegebe-

nenfalls sozialen Leben auch die Personen-, Familien- und genealogische For-

schung einschliesslich der Führung und Veröffentlichung von Familienchroniken 

und Biografien fassen. Um den Gemeinden für eine Tätigkeit im Rahmen der Per-

sonen-, Familien- und genealogischen Forschung, einschliesslich der Führung und 

Veröffentlichung von Familienchroniken und Biografien, eine ausreichende ge-

setzliche Grundlage zu geben, wird mit der gegenständlichen Ergänzung diese 

Auslegung im Gesetz festgeschrieben und so für die Gemeinden eine erhöhte 

Rechtssicherheit geschaffen. Gleichzeitig wird damit eine generelle Kompetenz 

für Tätigkeiten im Bereich der Personen-, Familien- und genealogischen For-

schung einschliesslich der Führung und Veröffentlichung von Familienchroniken 

und Biografien geschaffen. Die näheren Bestimmungen über die Voraussetzun-

gen einer Datenverarbeitung in diesem Bereich ergeben sich aus der Bestim-

mung betreffend die „Datenverarbeitung zu Zwecken der Personen-, Familien- 

und genealogischen Forschung und der Führung und Veröffentlichung von Fami-

lienchroniken und Biografien“ in der DSG-Vorlage.  

Zu Art. 121a Abs. 3 

Der bisherige Abs. 3 wird dahingehend abgeändert, dass der Regierung keine 

Verpflichtung auferlegt werden soll, eine Verordnung zu erlassen. Der Erlass ei-

ner Verordnung soll davon abhängig sein, ob seitens der Gemeinden Bedarf für 

weiterführende Regelungen gesehen wird. 
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5.92 Abänderung des Patientenverfügungsgesetzes (PatVG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 14 Abs. 3 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Er-

läuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.93 Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 

Zu § 1173a Art. 28a 

Der bisherige § 1173a Art. 28a wird neu in Abs. 1 geregelt, dabei werden begriff-

liche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vor-

genommen. Ferner wird ein Vorbehalt für Abs. 2 aufgenommen. 

Der neu eingeführte Abs. 2 dient der Ausführung der Öffnungsklausel von Art. 9 

Abs. 2 Bst. b DSGVO. Im Einklang mit der Verordnung ist eine Verarbeitung be-

sonderer Kategorien personenbezogener Daten zu Beschäftigungszwecken zuläs-

sig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten 

aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes 

erforderlich ist, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 

Interesse der betroffenen Person am Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Die 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Zwecke des 

Beschäftigungsverhältnisses kann auch die Verarbeitung von Daten zur Beurtei-

lung der Arbeitsfähigkeit einschliessen. Die Zulässigkeit der Verarbeitung beson-

derer Kategorien personenbezogener Daten für andere Zwecke bleibt unberührt 

soweit dafür gesonderte gesetzliche Grundlagen bestehen (siehe beispielsweise 

die Bestimmung über die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten in der DSG-Vorlage). Neben der Verhältnismässigkeitsprüfung im 

Rahmen der Erforderlichkeit darf kein Grund zu der Annahme bestehen, dass die 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen die Interessen der Verantwortlichen 

an der Verarbeitung überwiegen.  
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5.94 Abänderung des Richterdienstgesetzes (RDG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 30 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.95 Abänderung des Gesetzes über das Exekutions- und Rechtssicherungsver-

fahren (Exekutionsordnung; EO) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 277d Abs. 1 Ziff. 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemei-

nen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.96 Abänderung des Gesetzes über die Mediation in Zivilrechtssachen (Zivil-

rechts-Mediations-Gesetz; ZMG) 

Zu Art. 4 Sachüberschrift und Abs. 3 

Da mit dem neuen Art. 21a eine eigene Datenverarbeitungsbestimmung aufge-

nommen wird, wird die Sachüberschrift dahingehend abgeändert, dass „Bearbei-

tung von Personendaten“ gelöscht wird und entsprechend wird auch Abs. 3 auf-

gehoben. 

Zur Sachüberschrift vor Art. 21a und Art. 21a 

Unter dem neuen Titel „VIa. Datenschutz“ wird mit dem neuen Art. 21a eine Da-

tenverarbeitungsbestimmung aufgenommen. Der bisherige Art. 4 Abs. 3 wurde 

inhaltlich in Art. 21a übernommen. Begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) werden berücksichtigt. Des Weiteren wer-

den neu auch Mediatoren, die grenzüberschreitend im Inland tätig werden 

möchten, von der Datenverarbeitung umfasst. Dies ist nötig, damit die Regierung 

auch eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben nach Art. 19 ff. ZMG hat.  
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In Abs. 2 ist eine Befugnis zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten nicht nötig, da diese Daten 

nur zur Überprüfung der Voraussetzungen gemäss Art. 5 ff. und Art. 20 zur Ein-

tragung in die Liste der Mediatoren bzw. zur Verarbeitung der Meldungen grenz-

überschreitend im Inland tätiger Mediatoren notwendig sind. Die personenbezo-

genen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden nicht 

veröffentlicht.  

5.97 Abänderung des Gesetzes über Mietbeiträge für Familien 

Zum Titel 

Um in der Praxis die Zitierung dieses Gesetzes zu erleichtern, wird die Abkürzung 

MBG in den Titel aufgenommen. 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 15a Sachüberschrift und Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss 

den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Zu Art. 15 Abs. 1 und 2 

Die Aufnahme der personenbezogenen Daten in Abs. 1 dient der Klarstellung, 

dass die Auskünfte sich auch auf personenbezogene Daten beziehen können.  

Abs. 2 legt fest, dass das Amt für Soziale Dienste in Umkehr zu Abs. 1 Verwal-

tungshilfe leistet. Diese umfasst auch Auskünfte hinsichtlich personenbezogener 

Daten.  

Zu Art. 15a Abs. 2 

Mit dem neuen Abs. 2 wird festgehalten, dass die mit dem Vollzug dieses Geset-

zes betrauten Organe zur Erfüllung ihrer Aufgaben und für statistische Zwecke 

Informationssysteme betreiben können. Darunter fällt beispielsweise das vom 
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Amt für Soziale Dienste für die Ausrichtung von Mietbeiträgen verwendete Pro-

gramm.  

5.98 Abänderung des Sozialhilfegesetzes 

Einleitende Bemerkungen 

Nach Art. 6 Abs. 1 der DSGVO ist eine Verarbeitung u.a. dann rechtmässig, wenn 

sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Bst. c) oder für die Wahrneh-

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Bst. e), erforderlich ist 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt.  

Art. 6 Abs. 3 der DSGVO verlangt für Verarbeitungen gemäss Abs. 1 Bst. c und e 

darüber hinaus, dass der Zweck der Verarbeitung in einer Rechtsgrundlage fest-

gelegt sein muss oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäss Bst. e für die Erfül-

lung der Aufgabe erforderlich sein muss, dass diese im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. Sofern die Verarbeitung zur Erfüllung einer öffentlichen Auf-

gabe erforderlich ist, ist es ausreichend, wenn sich der Zweck der Verarbeitung 

aus der öffentlichen Aufgabe ergibt (vgl. Reimer in NOMOSKOMMENTAR Europä-

ische Datenschutzgrundverordnung, Rz. 45 zu Art. 6). 

Vor diesem Hintergrund war nebst der Anpassung bestehender datenschutz-

rechtlicher Bestimmungen, die Schaffung von Rechtsgrundlagen im Sinne von 

Art. 6 Abs. 3 der DSGVO erforderlich. Teilweise war es notwendig, Regelungen 

von Verordnungsstufe auf Gesetzesstufe zu transferieren. 

Zum Titel 

Um in der Praxis die Zitierung dieses Gesetzes zu erleichtern, wird die Abkürzung 

SHG in den Titel aufgenommen.  
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Begriffliche Anpassungen 

In Art. 26a Sachüberschrift und Abs. 1 Einleitungssatz, Art. 26c Sachüberschrift, 

Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3, Art. 26d Sachüberschrift Abs. 1 und in Art. 41 

Bst. f werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 7a  

Der vorgeschlagene Art. 7a regelt die Betreuung von jenen Hilfsbedürftigen, die 

aufgrund aussergewöhnlicher Schwierigkeiten in ihren persönlichen, familiären 

oder sozialen Verhältnissen auf eine ambulante oder stationäre Behandlung oder 

Betreuung durch Einrichtungen, Ärzte oder Angehörige anderer Gesundheitsbe-

rufe und sonstige im Sozialbereich tätige Personen angewiesen sind. Die Betreu-

ungsgründe sind vielfältig und reichen von ambulanten Hilfen, Hilfen zur berufli-

chen oder sozialen Integration bis hin zu stationären Behandlungen von psy-

chisch und sozial gefährdeten Personen. Das Amt für Soziale Dienste steht mit 

vielen Leistungserbringern im In- und Ausland in regelmässigem Kontakt, um 

möglichst rasch adäquate Hilfestellungen anbieten zu können. Im Sozialen Dienst 

spielen etwa Integrationsmassnahmen zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen 

Selbständigkeit eine wichtige Rolle. Im Psychiatrisch-Psychologischen Dienst 

werden u.a. Menschen, die sich in einer akuten Lebenskrise befinden, die an ei-

ner Störung durch Suchtmittel leiden oder psychisch beeinträchtigt sind, unter-

stützt. Bei Bedarf werden Hilfsbedürftige einer geeigneten Einrichtung oder sons-

tigen Leistungserbringern zugewiesen. Über den Verlauf der Betreuung oder Be-

handlung wird das Amt für Soziale Dienste von der Einrichtung informiert und 

erhält bei Beendigung der Massnahme einen Abschlussbericht. Um eine adäqua-

te Nachbetreuung zu gewährleisten, ist auch nach Abschluss der Betreuung und 

Behandlung in der Einrichtung ein regelmässiger Austausch wichtig.  
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Art. 7a enthält eine Regelung für die Zuweisung von Bedürftigen an die in der 

Sachüberschrift genannten Leistungserbringer.  

Abs. 1 legt fest, dass das Amt für Soziale Dienste abklärt, welcher konkreten Hilfe 

ein Hilfsbedürftiger bedarf, welche Massnahmen erforderlich sind und welcher 

Leistungserbringer in Frage kommt. Als Leistungserbringer kommen sowohl am-

bulante und stationäre Einrichtungen als auch Ärzte und Angehörige von Ge-

sundheitsberufen sowie sonstige in der Sozialhilfe tätige Personen in Frage. Dem 

Amt für Soziale Dienste obliegt es, das Ziel, die Art und die voraussichtliche Dau-

er der Betreuung festzulegen. Zu diesem Zweck kann das Amt für Soziale Dienste 

mit dem jeweiligen Leistungserbringer eine Betreuungsvereinbarung abschlies-

sen.  

Nach Abs. 2 besteht kein Anspruch auf eine Betreuung durch einen ausländi-

schen Leistungserbringer, sofern im Inland eine angemessene Betreuung zur Ver-

fügung steht und diese in Bezug auf Qualität und Kosten gleichwertig ist. Damit 

ist klargestellt, dass eine Betreuung durch einen inländischen Leistungserbringer 

Vorrang gegenüber einer Betreuung durch einen ausländischen Leistungserbrin-

ger hat, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.  

Über den Behandlungsverlauf ist das Amt für Soziale Dienste nach Abs. 3 regel-

mässig zu informieren. Die Information hat in Form von Verlaufsberichten, Zwi-

schen- und Abschlussberichten zu erfolgen.  

In Abs. 4 wird festgehalten, dass die Regierung das Nähere über die ambulante 

und stationäre Betreuung von Hilfsbedürftigen durch Leistungserbringer mit 

Verordnung regeln kann. Es kann sich dabei etwa um Bestimmungen um Einsatz 

und der Anrechnung von eigenen Mitteln des Hilfsbedürftigen handeln. Es wird 

zu beachten sein, dass der therapeutische und rehabilitative Zweck der Betreu-

ung durch den Einsatz eigener Mittel bzw. durch Kostenbeteiligungen nicht in 
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Frage gestellt wird. Die Dauer des Aufenthaltes wird dabei eine entscheidende 

Rolle spielen.  

Zu Art. 17 Abs. 1 Bst. a 

Das Wort „erschlichen“ in Abs. 1 wird durch „unrechtmässig bezogen“ ersetzt. 

Damit wird klargestellt, dass die Kosten der Sozialhilfe bei jeglichem unrechtmäs-

sigen Bezug zurückzuerstatten sind. Wer aufgrund falscher Auskünfte zu seinen 

Verhältnissen oder wer Änderungen in seinen Verhältnissen nicht meldet und 

dadurch zu Unrecht Sozialhilfeleistungen bezieht, muss die Kosten der Sozialhilfe 

wegen unrechtmässigem Bezug nach dieser Bestimmung zurückerstatten.  

Ein unrechtmässiger Bezug kann aber auch bei zweckwidriger Verwendung von 

Leistungen der sozialen Hilfe vorliegen. Dies beispielsweise dann, wenn das Amt 

für Soziale Dienste der hilfsbedürftigen Person einen Beitrag zur Begleichung des 

Mietzinses überweist und diese das Geld anderweitig verwendet. Auch wer Leis-

tungen des Amtes für Soziale Dienste ohne Rechtsgrund erhält, ist zur Rückzah-

lung verpflichtet. 

Zu Art. 17a  

Die Kürzung von Leistungen und Erbringung von Sachleistungen ist derzeit ledig-

lich auf Verordnungsstufe in Art. 21 SHV geregelt. Das Legalitätsprinzip verlangt 

es, dass für die Kürzung von Leistungen eine gesetzliche Grundlage geschaffen 

wird. Gleichzeit wird mit dieser Bestimmung die zur Verarbeitung der in diesem 

Zusammenhang benötigten personenbezogenen Daten einschliesslich besonde-

rer Kategorien von personenbezogenen Daten erforderliche Rechtsgrundlage 

geschaffen.  

Abs. 1 legt fest, dass Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe angemessen zu kürzen 

sind oder in Form von Sachleistungen erbracht werden können, wenn einer oder 

mehrere der in Bst. a bis g genannten Sachverhalte erfüllt ist. Die Gründe, welche 
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für eine Kürzung von Leistungen oder die Erbringung von Sachleistungen in Frage 

kommen, entsprechen Art. 21 Abs. 1 Bst. a bis g SHV. Ebenso entspricht Abs. 2 

Art. 21 Abs. 2 SHV. Das zulässige Ausmass und die zulässigen Dauer der Kürzung 

soll weiterhin in der SHV geregelt werden, wodurch die in diesem Bereich erfor-

derliche Flexibilität erhalten bleiben kann.  

Bei der Festlegung des zulässigen Ausmasses der Kürzung wird darauf Bedacht zu 

nehmen sein, dass das Ziel der Existenzsicherung nicht in Frage gestellt wird. Es 

ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Hilfsbedürftigen im Stande sind, Mitwir-

kungspflichten nachzukommen, Weisungen zu befolgen etc. Gründe hierfür kön-

nen psychische oder körperliche Beeinträchtigungen sein. Des Weiteren wird das 

Ausmass des Fehlverhaltens bei der Bestimmung des Kürzungsumfangs zu be-

rücksichtigen sein. Bei der Setzung von Massnahmen in Sinne des Art. 17a ist der 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Dieser verlangt ein differenzier-

tes, fallspezifisches Vorgehen. Das bedeutet, die Kürzung hat sowohl in persönli-

cher als auch in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in einem angemessenen Ver-

hältnis zum Fehlverhalten zu stehen.  

Zu Art 17b 

Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen, welche zu einer Leistungseinstel-

lung führen können.  

Nach Abs. 1 Bst. a sind Leistungen ganz oder teilweise einzustellen, wenn der 

Hilfsbedürftige die Geltendmachung eines ihm zustehenden finanziellen Anspru-

ches verweigert.  

Bei der Gewährung der Sozialhilfe ist gemäss Art. 2 Abs. 3 der Grundsatz der Hilfe 

zur Selbsthilfe zu beachten. Hilfsbedürftige Personen haben gemäss Art. 2 Abs. 3 

selbst nach Kräften zur Behebung der Hilfsbedürftigkeit beizutragen und die Rat-

schläge und Weisungen des Sozialhilfeorgans zu befolgen. Weigert sich die hilfs-
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bedürftige Person, ihr zustehende finanzielle Ansprüche geltend zu machen, ver-

letzt sie damit das Subsidiaritätsprinzip, da sie im Falle der Geltendmachung die-

ser Ansprüche ganz oder teilweise in der Lage wäre, für sich selbst zu sorgen. Im 

Umfang der erzielbaren Ansprüche besteht im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 

keine Bedürftigkeit. Unter den einem Hilfsbedürftigen zustehenden finanziellen 

Ansprüchen sind etwa Ansprüche gegenüber der Arbeitslosen-, Invaliden- oder 

Krankentaggeldversicherung, gegenüber zum Unterhalt verpflichteten Angehöri-

gen etc. zu verstehen.  

Wer sich weigert, Grundeigentum oder andere Vermögenswerte (beispielsweise 

PKW, wertvolle Kunstobjekte etc.) innerhalb einer zumutbaren Frist zu verwer-

ten, eine Rückerstattungsverpflichtung zu unterzeichnen oder einer pfandrechtli-

chen Sicherstellung nach Art. 15 zuzustimmen, hat aufgrund der Subsidiarität 

keinen Anspruch auf Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Art. 1 Bst. b). 

Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass die Verwertung zumutbar ist. Die 

Verpflichtung zur Rückerstattung bei Verwertbarkeit sowie die grundbücherliche 

Sicherstellung sind immer zumutbar.  

Abs. 1 Bst. c sieht vor, dass Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe einzustel-

len sind, wenn der Hilfsbedürftige sich weigert, die zur Beurteilung seiner Bedürf-

tigkeit notwendigen Angaben und Unterlagen vorzulegen. Das Amt für Soziale 

Dienste ist bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzung auf die Mitwirkung des 

Hilfsbedürftigen angewiesen. Ohne dass dieser die für die Beurteilung seiner Be-

dürftigkeit notwendigen Unterlagen vorlegt, kann ein Anspruch auf Leistungen 

der Sozialhilfe nicht geprüft werden. Da in diesen Fällen die Bedürftigkeit nicht 

beurteilt werden kann, sind die Leistungen einzustellen. Abs. 2 ist zu berücksich-

tigen.  

Abs. 1 Bst. d bestimmt, dass die Leistungen ganz oder teilweise einzustellen sind, 

wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt werden. Hilfs-
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bedürftige haben Tatsachen, die eine Änderung der Sozialhilfe oder deren Ein-

stellung bewirken können, dem Amt für Soziale Dienste gemäss Art. 16 Abs. 3 zu 

melden. Ergeben die Sachverhaltsabklärungen, dass die Voraussetzungen für 

Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe nicht oder nicht mehr erfüllt sind, sind 

die Leistungen nach Abs. 1 Bst. d einzustellen.  

Abs. 2 dieser Bestimmung entspricht Art. 17 SHV und ermöglicht es dem Amt für 

Soziale Dienste bei Kenntnis von Umständen, welche eine begründete Annahme 

zulassen, dass Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind, die Leistungen vor-

läufig einzustellen, sofern unverzüglich Abklärungen zur Überprüfung der An-

spruchsberechtigung eingeleitet werden. Hierzu kann das Amt für Soziale Dienste 

Erkundigungen beim Hilfsbedürftigen selbst aber auch bei Dritten einholen.  

Zu Art. 18a 

Art. 18a sieht vor, dass auf eine formelle Verfügung verzichtet werden kann, so-

fern kein ablehnender Entscheid oder Massnahmen und Entscheide nach Art. 17, 

17a, 17b Abs. 1 Bst. a bis c ergehen. Die betroffene Person hat die Möglichkeit 

binnen 14 Tagen ab Zustellung der formlosen Entscheidung den Erlass einer be-

schwerdefähigen Verfügung zu verlangen.  

Art. 18a ist Art. 87 ALVG nachgebildet, welcher dem Amt für Volkswirtschaft die 

Möglichkeit der formlosen Entscheidung einräumt.  

Damit kann bei begünstigenden Entscheiden auf eine formelle Verfügung ver-

zichtet werden. Diese Regelung berücksichtigt die besonderen Umstände der 

Sozialhilfe und gewährt den erforderlichen Rechtsschutz. Auf Verlangen ist im-

mer eine formelle Verfügung zu erlassen. Bereits auf der Grundlage von Art. 14a 

SHV ist es dem Amt für Soziale Dienste möglich, begünstigende Entscheide in 

Form einer Verfügung zu erlassen. Für den Erlass formloser Entscheidungen wird 

nun mit Art. 18a eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen.  
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Zur Überschrift vor Art. 18b 

Vor dem neuen Art. 18b wird der neue Abschnitt „IIa. Hauptstück“ mit der Über-

schrift „ Auskunfts- und Meldepflichten“ eingeführt. 

Zu Art. 18b 

Die Auskunfts- und Meldepflichten von Sozialhilfe beantragenden Personen so-

wie hilfsbedürftigen Personen waren bisher in Art. 14 SHV geregelt. Um Art. 6 

sowie Art. 9 DSGVO zu entsprechen, war für diese Auskunfts- und Mitwirkungs-

pflicht eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe zu schaffen. 

Anspruch auf Sozialhilfe steht hilfsbedürftigen Personen nach Art. 1 zu. Wer An-

trag auf Sozialhilfe stellt, muss sowohl bei der Antragstellung als auch während 

der laufenden Unterstützung über seine Verhältnisse Auskunft erteilen und diese 

dokumentieren.  

Zur Klärung des Sozialhilfeanspruches sind hilfsbedürftige Personen oder Perso-

nen, welche einen Antrag auf Unterstützung stellen, zur wahrheitsgetreuen und 

umfassenden Auskunft verpflichtet, soweit diese für die Beurteilung und Bemes-

sung des Anspruches erforderlich ist. Notwendige Informationen können sich 

beispielsweise auf die persönliche und finanzielle Situation, den Gesundheitszu-

stand, den Lebenslauf oder Angaben hinsichtlich involvierter Stellen beziehen.  

Abs. 1, 2 und 3 entsprechen Art. 14 Abs. 1, 2 und 3 der Verordnung und stellen 

diesbezüglich keine Neuerungen dar. Eine Beiziehung weiterer Personen oder 

Stellen nach Abs. 2 wird beispielsweise dann in Betracht kommen, wenn Zweifel 

an der Richtigkeit der Angaben des Hilfsbedürftigen bestehen, wenn der Hilfsbe-

dürftige nicht befragt werden kann, er zur Erteilung der Auskunft nicht in der 

Lage ist, zur Kontrolle der Angaben des Hilfsbedürftigen oder bei Verletzung der 

Mitwirkungspflichten.  
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Abs. 4 legt fest, dass sich die Auskunftspflicht auch auf sämtliche mitunterstützte 

Personen sowie Personen erstreckt, welche mit dem hilfsbedürftigen Person in 

gemeinsamen Haushalt leben. Diese Angaben werden für die Berechnung des 

Ausmasses der wirtschaftlichen Hilfe benötigt. So richtet sich beispielsweise der 

Grundbedarf für den Lebensunterhalt nach der Personenzahl in einem gemein-

sam geführten Haushalt. Auch dann, wenn Hilfsbedürftige mit nicht unterstütz-

ten Personen in einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft leben, richtet sich der 

Grundbedarf für den Lebensunterhalt nach der Anzahl der im Haushalt lebenden 

Personen. Es ist deshalb erforderlich, dass der Hilfsbedürftige, dem Amt für Sozi-

ale Dienste diesbezüglich Auskunft erteilt, soweit diese Informationen für die 

Ausrichtung bzw. Berechnung der Sozialhilfe benötigt werden.  

Zu Art. 18c 

Art. 18c legt Auskunftspflichten von Unterhaltspflichtigen, Arbeitgebern und 

sonstigen Personen, welche Leistungen für den Hilfsbedürftigen erbringen oder 

mit Hilfsbedürftigen im gemeinsamen Haushalt leben, fest. 

Entsprechend dem in Art. 2 Abs. 3 verankerten Grundsatz der Hilfe zur Selbsthil-

fe, müssen der Hilfsbedürftige und seine unterhaltspflichtigen Angehörigen 

selbst nach Kräften zur Behebung der Hilfsbedürftigkeit beitragen. Sozialhilfe ist 

darüber hinaus gemäss Art. 2 Abs. 4 nur subsidiär, d.h. nur insoweit zu gewäh-

ren, als nicht andere Personen oder Einrichtungen Hilfe leisten. Dem Bezug von 

Sozialhilfe gehen Unterhaltsansprüche gegenüber zum Unterhalt verpflichteten 

Personen vor. Unterhaltszahlungen sind daher bei der Berechnung des Ausmas-

ses der wirtschaftlichen Sozialhilfe entsprechend zu berücksichtigen. Sie können 

den Anspruch auf Sozialhilfeleistungen entweder ganz ausschliessen oder schmä-

lern. Auch bei langfristigen stationären Unterbringungen sind Unterhaltsbeiträge 

Dritter nach Art. 25f. SHV i.V.m. Art. 24 SHV als eigene Mittel des Hilfsbedürfti-

gen anzurechnen. Dem Amt für Soziale Dienste soll es in diesen Fällen möglich 
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sein, direkt mit den betroffenen Personen in Kontakt zu treten, um im Einzelfall 

zu klären, ob Unterhaltspflichten bestehen und wenn ja, ob und in welcher Höhe 

diese bei der Berechnung der Unterstützungsleistung zu berücksichtigen sind. 

Abs. 1 legt daher fest, dass die zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen dem 

Amt für Soziale Dienste über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aus-

kunft zu geben haben, sofern diese Informationen zur Aufgabenerfüllung benö-

tigt werden.  

Abs. 1 beinhaltet zudem die Verpflichtung von Personen, welche mit dem Hilfs-

bedürftigen im gemeinsamen Haushalt leben, über ihre Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse Auskunft zu geben, ohne dass eine Unterhaltspflicht be-

steht. Eine Pflicht zur Mitteilung besteht natürlich nur insofern, als das Amt für 

Soziale Dienste diese Informationen zur Aufgabenerfüllung benötigt. Dies kann 

beispielsweise dann der Fall sein, wenn eine hilfsbedürftige Person in Lebensge-

meinschaft mit einer nicht unterstützten Person lebt und die Wohnung sich im 

Eigentum der nichtunterstützten Person befindet. Bei der Berechnung der 

Wohnkosten ist in diesem Fall gemäss Art. 20b Abs. 1 SHV u.a. der Hypothekar-

zins ohne Amortisation massgebend. Eine weitere Pflicht zur Auskunft kann sich 

für Personen ergeben, die mit Hilfsbedürftigen in einer faktischen Lebensge-

meinschaft leben. In diesen Fällen kann es zu einer Mitberücksichtigung des Ein-

kommens des Lebenspartners kommen. Gegebenenfalls ist eine Entschädigung 

für die Haushaltsführung zu leisten.  

Nach Abs. 2 dieser Bestimmung sind auch Personen zur Auskunft verpflichtet, die 

für einen Hilfsbedürftigen Leistungen erbringen, sofern diese Leistungen dazu 

geeignet sind oder waren, Leistungen der Sozialhilfe ganz oder teilweise auszu-

schliessen. Darunter sind vor allem Leistungen Dritter zu verstehen, die ohne 

rechtliche Verpflichtung erbracht werden. Es kann sich aber auch um Ansprüche 

aus Verträgen, Schadenersatzansprüche etc. handeln. In diesen Fällen muss das 
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Amt für Soziale Dienste die Möglichkeit haben, das Ausmass dieser Leistungen im 

Einzelfall beim Dritten zu erfragen.  

Abs. 3 räumt dem Amt für Soziale Dienste die Möglichkeit ein, bei Zweifel an der 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben oder Unterlagen hinsichtlich eines 

Beschäftigungsverhältnisses, direkt beim Arbeitgeber die erforderlichen Auskünf-

te einzuholen. Damit wird dem Amt für Soziale Dienste ein wichtiges Kontrol-

linstrument, vor allem bei Verdacht auf unrechtmässigen Sozialhilfebezug, an die 

Hand gegeben. Diese Bestimmung ist notwendig, denn in der Vergangenheit war 

das Amt für Soziale Dienste mit Fälschungen von Lohnzetteln oder unvollständi-

gen Angaben konfrontiert.  

Über die Einholung von Auskünften nach Abs. 1 bis 3 ist der Hilfsbedürftige vor-

gängig zu informieren. Bei Verdacht auf unrechtmässigen Sozialhilfebezug kann 

die Information auch nachträglich eingeholt werden.  

Zu Art. 21 Bst. g 

Art. 21 Bst. g legt fest, dass dem Amt für Soziale Dienste die Aufsicht über private 

Sozialhilfeträger obliegt. Im Wesentlichen ist mit dieser Aufgabe die Überwa-

chung der Einhaltung von privaten Sozialhilfeträgern geschlossenen Leistungs-

vereinbarungen verbunden. Das Amt für Soziale Dienste nimmt diese Aufgabe im 

Einvernehmen mit der Regierung wahr, welcher nach Art. 22 Bst. f generell die 

Aufsicht über Sozialhilfeeinrichtungen zukommt. 

Zu Art. 24  

Im Rahmen der Anpassung der Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes an die Re-

gelungen der DSGVO und der DSG-Vorlage mussten einige bisher in der Sozialhil-

feverordnung geregelten Bestimmungen ins Gesetz übernommen werden, um 

den Voraussetzungen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage Genüge zu 

tun. Dies ist auch bei gegenständlicher Bestimmung der Fall.  
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Abs. 1 wird durch Aufnahme des Art. 31 Abs. 1 SHV ins Gesetz konkretisiert. In 

Abs. 2 wird zudem klargestellt, dass durch den Abschluss von Leistungsvereinba-

rungen Aufgaben der Sozialhilfe ganz oder zum Teil auf private Sozialhilfeträger 

übertragen werden können. Diese Bestimmung ist insbesondere im Zusammen-

hang mit Art. 26a ff. SHG (Verarbeitung personenbezogener Daten) zu sehen. Die 

dort mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe sind nämlich nicht nur 

die in Art. 19 SHG aufgeführten, sondern auch solche, die von diesen beauftragt 

wurden, Aufgaben der Sozialhilfe zu übernehmen. Zudem wird die Möglichkeit 

zum Abschluss von Leistungsverträgen sowie deren Inhalt erstmals auf Gesetzes-

ebene normiert. Damit kann sichergestellt werden, dass auch private Sozialhilfe-

träger die erforderlichen Daten verarbeiten und übermitteln dürfen.  

Zu Art. 24a 

In Art. 24a SHG werden zum einen die Aufgaben als auch die Mittel im Zusam-

menhang mit der Ausübung der Aufsicht über private Sozialhilfeträger definiert. 

Bereits in Art. 21 SHG, in welchem die Zuständigkeiten des Amtes für Soziale 

Dienste definiert werden, wird in Bst. g festgelegt, dass diesem die Aufsicht über 

private Sozialhilfeträger obliegt. In Abs. 1 letzter Satz wird sodann auf die Ober-

aufsicht durch die Regierung verwiesen. Wichtig im Zusammenhang mit den da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen ist insbesondere die in Abs. 2 niedergelegte 

Verpflichtung, den Aufsichtsbehörden jederzeit Auskunft zu erteilen, die benötig-

ten Unterlagen zur Verfügung zu stellen sowie Zutritt zu den Räumlichkeiten zu 

gewähren.  

Zu Art. 26a Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a bis m 

Unter dem Begriff „Organe“ sind in den Bestimmungen über den Datenschutz 

(Art. 26a bis 26d) sämtliche Personen und Einrichtungen, die mit dem Vollzug des 

Gesetzes betraut sind, zu verstehen. Neben dem Amt für Soziale Dienste, der 

Regierung, den Gemeindevorstehern und dem Landgericht (Art. 19 SHG) sind 
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dies auch private Träger der Sozialhilfe, Selbsthilfeorganisationen, Sachwalter 

und Bewährungshelfer, öffentlich-rechtliche Anstalten, ambulante und stationä-

re Betreuungseinrichtungen, Ärzte und Angehörige anderer Gesundheitsberufe, 

Sozialversicherungen sowie andere beauftragte Facheinrichtungen und Fachper-

sonen, sofern ihnen Aufgaben der Sozialhilfegesetzes übertragen wurden. Diese 

dürfen daher gemäss Art. 26a personenbezogene Daten verarbeiten, sofern sie 

die Daten zur Erfüllung ihrer durch Gesetz oder Leistungsauftrag übertragenen 

Aufgaben benötigen.  

Das Wort „namentlich“ in Abs. 1 wird durch „insbesondere“ ersetzt. Damit wird 

verdeutlicht, dass die Aufzählung nach den Buchstaben a bis m eine beispielhafte 

und keine erschöpfende ist. Eine Verarbeitung der in Abs. 1 bezeichneten Daten 

ist daher auch aus anderen als in den Buchstaben a bis m genannten Gründen 

möglich. Grundsätzlich wird eine Datenerhebung immer dann möglich sein, 

wenn dies zur Durchführung der persönlichen und wirtschaftlichen Hilfe, der 

Durchführung gerichtlicher Massnahmen oder sonst zur Erfüllung einer Aufgabe 

nach diesem Gesetz erforderlich ist.  

Die bisherigen Bst. a bis f werden inhaltlich übernommen. Die beispielhafte Auf-

zählung der nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben wird erweitert.  

Zu Art. 26c  

Bei der Verarbeitung (diese beinhaltet auch die Datenübermittlung) personenbe-

zogener Daten sind stets die datenschutzrechtlichen Grundsätze wie etwa jene 

der Verhältnismässigkeit, der Zweckmässigkeit und der Rechtmässigkeit zu be-

achten. Eine Datenübermittlung bzw. eine Offenlegung von Daten wird immer 

dann zulässig sein, wenn sie unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 

Grundsätze erfolgt. Art. 26c wird komplett neu gestaltet. 
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Die Wortfolge „sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht“ ist aus 

datenschutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich und kann daher entfallen.  

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten waren in Abs. 1 Bst. a aufzunehmen. Zu den 

öffentlich-rechtlichen Anstalten zählen insbesondere die AHV-IV-FAK Anstalten. 

Ein regelmässiger Austausch mit diesen Stellen ist erforderlich, insbesondere um 

Leistungen verrechnen und ungerechtfertigte Bezüge verhindern zu können. So 

verlangt beispielsweise Art. 24 SHV, dass nachträglich eingehende Sozialversiche-

rungsleistungen mit der im Voraus ausgerichteten Unterstützung  der wirtschaft-

lichen Sozialhilfe zu verrechnen sind. Eine angemessene Koordination ist für die-

sen Bereich sicherzustellen.  

Die Vereinssachwalter und Bewährungshelfer und sonstige Leistungserbringer 

werden nun explizit in den Katalog der Gesuchsteller aufgenommen. Ein Aus-

tausch mit betreuenden Sachwaltern oder Bewährungshelfern sowie sonstigen 

Leistungserbringern ist Voraussetzung für eine optimale Betreuung und Beratung 

der betroffenen Personen.  

Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass sich das in Abs. 1 Bst. a und b ver-

wendete Wort „ihrer“ sowohl auf die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten 

Organe selbst als auch auf die jeweils angeführten Stellen und Personen bezieht, 

sodass eine Übermittlung zulässig ist, sofern sie für die Vollzugsorgane für deren 

Aufgabenerfüllung notwendig ist oder für die betreffenden Stellen oder Perso-

nen, sofern dies zur Erfüllung einer ihnen durch Gesetz oder Leistungsauftrag 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  

Diese Aufzählung ist keine abschliessende, sodass im Einzelfall auch Daten an 

andere Personen und Stellen übermittelt werden können. So kann das Amt für 

Soziale Dienste sich etwa auf der Grundlage von Art. 16b zur Informationsbe-

schaffung direkt an die zur Auskunft verpflichteten Personen wenden.  
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Der bisherige Absatz 2, wonach nicht personenbezogene Daten an das Amt für 

Statistik sowie an Dritte bekannt gegeben werden dürfen, soweit die Bekanntga-

be einem öffentlichen Interesse entspricht, kann entfallen, da nicht personenbe-

zogene Daten keiner Person zuordenbar sind und daher datenschutzrechtlich 

auch nicht relevant sind. Neu wird in Abs. 2 die Verordnungskompetenz der Re-

gierung in diesem Bereich geregelt. So kann die Regierung mit Verordnung nähe-

re Bestimmungen über die Art der benötigten Personendaten und die zur Wei-

tergabe dieser Daten berechtigten Behörden, Institutionen und Personen erlas-

sen.  

Durch die Neugestaltung des Art. 26c entfiel auch der ursprüngliche Abs. 3. 

Zu Art. 26d 

Auch hier wurde auf die einleitenden „Begriffe“ „Sofern kein überwiegendes Pri-

vatinteresse entgegensteht“ verzichtet (vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 26c). 

Ansonsten wurde der Katalog der zur Übermittlung bzw. Offenlegung verpflichte-

ten Stellen erweitert um private Sozialhilfeträger, Sachwalter und Bewährungs-

helfer, ambulante und stationäre Betreuungseinrichtungen, Ärzte und Angehöri-

ge anderer Gesundheitsberufe, Sozialversicherungen und sonstige Stellen und 

Personen, welche Leistungen für Hilfsbedürftige erbringen.  

Eine Zusammenarbeit und ein wechselseitiger Austausch mit diesen Stellen sind 

u.a. wichtig, um Verrechnungen, Rückzahlungen, Nachzahlungen und Vorleistun-

gen vornehmen zu können, bei Verdacht auf unrechtmässigen Bezug wirtschaft-

licher Sozialhilfe die notwendigen Abklärungen durchführen zu können, Anzeigen 

zu erstatten, Ansprüche geltend zu machen, den Betreuungsbedarf sowie die 

erforderlichen Massnahmen im Rahmen der persönlichen Hilfe zu bestimmen, 

Gutachten in Auftrag zu geben und entgegenzunehmen, die Nachbehandlung bei 

stationären Unterbringung oder gerichtlichen Massnahmen sicherzustellen, die 

begleitende Hilfestellung bei stationärer oder ambulanter Betreuung zu gewähr-
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leisten, eine erforderliche Nachbetreuung bei Haftentlassungen sicherzustellen 

bzw. zu koordinieren etc.  

Abs. 2 sichert einerseits bei laufender Unterstützung die regelmässige Kontrolle 

im Wege eines Vergleichs der Angaben der Hilfsbedürftigen mit den Steuerdaten 

und stellt ein wichtiges Kontrollinstrument dar. Andererseits sind die Steuerda-

ten aber auch ein wichtiges Instrument zur Prüfung von Rückerstattungsver-

pflichtungen nach Art. 17 Abs. 1. Grundsätzlich besteht gemäss Art. 17 Abs. 1 die 

Pflicht, bezogene Sozialhilfe zurückzuerstatten, sofern die finanzielle Lage des 

ehemaligen Beziehers von Sozialhilfeleistungen es zulässt. Das Amt für Soziale 

Dienste hat dabei zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine Rückerstat-

tung gegeben sind. Es kann hierzu die Steuerdaten ehemaliger Empfänger von 

Sozialhilfeleistungen einholen und die Überprüfung einleiten. 

Gemäss Abs. 3 kann die Regierung das Nähere mit Verordnung regeln.  

Zu Art. 30  

Die überarbeiteten Bestimmungen zum Datenschutz bedingen eine dahingehen-

de Änderung, dass ausdrücklich auf die Übermittlung personenbezogener Daten 

und besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sowie Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftraten nach diesem Gesetz verwiesen 

wird.  

Zu Art. 31 Bst. c, f, und h 

Bst. c wurde erweitert um den Begriff der Kürzung und Einstellung von Leistun-

gen. 

Welche Daten konkret nach Art. 18b und Art. 18c zu übermitteln sind, kann die 

Regierung nach Bst. i mit Verordnung regeln.  
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5.99 Abänderung des Gesetzes über die obligatorische Unfallversicherung (Un-

fallversicherungsgesetz; UVersG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 89a Sachüberschrift und Einleitungssatz sowie in Art. 89b Sachüberschrift 

und Abs. 1 Einleitungssatz werden begriffliche Anpassungen gemäss den allge-

meinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  

Es wird angemerkt, dass hinsichtlich des in Art. 89b umschriebenen Vorgangs, 

Dritten Kenntnis oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme über Daten zu ver-

schaffen, bewusst der neue Begriff „Datenoffenlegung“ bzw. „offenlegen“ ge-

wählt worden ist, da der Vollzug wie auch die Aufsicht über die Einhaltung der 

Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes und der dazu ergangenen Verord-

nungen sowie der sich darauf stützenden Verfügungen sowohl Mitteilungen an 

individuell bestimmte Adressaten (beispielsweise die Zuweisung eines versiche-

rungspflichtigen Betriebs bzw. von versicherungsberechtigten Personen zu einem 

Versicherungsunternehmen gemäss Art. 59 Abs. 3 UVersG) als auch Mitteilungen 

an einen unbestimmten Adressatenkreis (beispielsweise die Pflicht des Amtes für 

Gesundheit gemäss Art. 57 Abs. 1 UVersG, die Liste jener Versicherer mit den 

jeweiligen Kontaktpersonen in einem öffentlich zugänglichen Register zu publi-

zieren) erforderlich machen. 

5.100 Abänderung des Gesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und 

Handel (Arbeitsgesetz) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 41b, Art. 41c Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 und 3 so-

wie in Art. 41d Abs. 2 und in Abs. 3 werden begriffliche Anpassungen gemäss den 

allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen.  
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Zu Art. 41c  

In Abs. 1 Bst. a sind neben dem Amt für Gesundheit auch das Amt für Soziale 

Dienste und das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung zu nennen. Damit 

wird die in Art. 23 der Verordnung V zum Arbeitsgesetz (Sonderbestimmungen 

über den Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer; ArGV V)82 vorgesehene admi-

nistrative Zusammenarbeit auf Gesetzesebene verankert. Der bisherige Verweis 

auf das Gesetz über die obligatorische Unfallverhütung ist zu streichen, da es 

dieses Gesetz nicht mehr gibt. Stattdessen ist eine Offenlegung nur in den Fällen 

zuzulassen, in denen dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich 

ist. Unter derselben Voraussetzung ist nach dem neuen Bst. f von Abs. 1 eine 

Offenlegung an andere Behörden und Stellen ebenfalls zulässig. Der neue Abs. 1 

Bst. g regelt die Fälle, in denen eine Offenlegung personenbezogener Daten zur 

Erfüllung von Pflichten und Rechten nach dem Staatsvertragsrecht, insbesondere 

dem EWR-Recht, erforderlich ist. Die weiteren Anpassungen in Abs. 1 Bst. b, c, d 

und f sind rein redaktioneller Natur.  

Im bisherigen Abs. 2 wird eine Offenlegung personenbezogener Daten mit einer 

Einwilligung der betroffenen Person verknüpft. Nach Erwägungsgrund 43 der 

DSGVO ist jedoch eine Einwilligung gegenüber Behörden als nicht freiwillig abge-

geben anzusehen mit der Folge, dass sie nicht weiter als Rechtfertigungsgrund 

für eine hierauf gestützte Datenverarbeitung bzw. Offenlegung herangezogen 

werden darf. Die Bestimmung ist daher ersatzlos aufzuheben. Die für eine Da-

tenoffenlegung erforderliche Rechtsgrundlage ist nun abschliessend in Abs. 1 

geregelt. 

Dadurch, dass der ursprüngliche Abs. 2 aufgehoben wird, wird der bisherige Abs. 

3 neu Abs. 2. 

82 LGBl. 2005 Nr. 69; LR 822.101.5 
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Der ursprüngliche Abs. 4, welcher nun Abs. 3 ist, enthält den Grundsatz, wonach 

eine Offenlegung von anonymisierten Daten grundsätzlich zulässig ist. Die Ver-

knüpfung mit der Einwilligung ist aus den oben genannten Gründen obsolet und 

daher zu streichen. Grundsätzlich sind anonymisierte Daten nicht mehr als per-

sonenbezogene Daten zu qualifizieren. Dennoch soll im Sinne der Rechtsklarheit 

auf Art. 27 der DSG-Vorlage hingewiesen werden, der die Datenverarbeitung zu 

wissenschaftlichen oder historischen Zwecken und zu statistischen Zwecken re-

gelt. 

Abs. 3 stellt nach geltendem Recht eine Art Generalklausel dar. Eine solche ist 

nunmehr in Abs. 1 Bst. f vorgesehen, sodass Abs. 4 inhaltlich dahingehend zu 

bereinigen war. Die bereits jetzt schon gegebene Möglichkeit, ein Abrufverfahren 

(namentlich vom Betriebsregister nach Art. 65 der Verordnung I zum Arbeitsge-

setz (ArGV I))83 einzuführen, soll grundsätzlich beibehalten werden, wobei eine 

entsprechende Einschränkung auf personenbezogene Daten nach Art. 41b Bst. a 

vorzusehen ist. 

Der neue Abs. 5 enthält eine allgemeine Verordnungskompetenz. 

Zu Art. 43  

Art. 43 regelt bestimmte Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers. Die Sachüber-

schrift ist entsprechend zu konkretisieren und lautet neu „ Verzeichnisse, Berich-

te und andere Unterlagen“.  

Der Arbeitgeber hat Verzeichnisse und andere Unterlagen dem Amt für Volks-

wirtschaft vorzulegen. Darüber hinaus verpflichtet Art. 15 der Verordnung über 

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz84, 

83 LGBl. 2005 Nr. 67; LR 822.101.1 
84 LGBl. 1998 Nr. 111; LR 822.101.3 
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den Arbeitgeber, über alle Arbeitsunfälle, mit einem Arbeitsausfall von mehr als 

drei Kalendertagen, Aufzeichnungen zu führen und diese auf Verlangen dem Amt 

für Volkswirtschaft zu übermitteln. Um diese Pflicht zur Berichterstattung eben-

falls auf Gesetzesebene widerzuspiegeln, ist der Begriff der Berichte in der Auf-

zählung zu ergänzen. Der in Satz 2 enthaltene Verweis auf das Datenschutzgesetz 

ist dahingehend anzupassen, dass auf den neuen Art. 43a verwiesen wird, der 

nunmehr die allgemeine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch den Arbeitgeber regelt. 

Zu Art. 43a 

Generell obliegen einem Arbeitgeber nach diesem Gesetz sowie der hierauf er-

lassenen Verordnungen eine Vielzahl von Aufgaben, die eine Verarbeitung be-

sonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSG-

VO implizieren. Neben der in Art. 43 genannten Berichtspflicht von Art. 15 der 

Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 

am Arbeitsplatz sind auch unterschiedliche medizinische Untersuchungen vorge-

sehen. Der Arbeitgeber muss also insbesondere Gesundheitsdaten verarbeiten 

und offenlegen dürfen. In Anpassung an die DSGVO ist hierfür eine explizite 

Rechtsgrundlage zu schaffen. Diesem Erfordernis wird mit dem neuen Art. 43a 

Abs. 1 nachgekommen, wobei klarzustellen ist, dass datenschutzrechtliche Best-

immungen vorbehalten bleiben.  

Mit Abs. 2 wird eine allgemeine Verordnungskompetenz geschaffen. 
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5.101 Abänderung des Gesetzes über die Koordination der Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzmassnahmen bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordina-

tionsgesetz; BauKg) 

Zu Art. 10 Abs. 3 

Abs. 3 von Art. 10 regelt das Amtsgeheimnis. Hier ist im Hinblick auf die im neuen 

Art. 10a vorzusehende Übermittlung personenbezogener Daten ein entspre-

chender Vorbehalt zu ergänzen.  

Zu Art. 10a  

Im neuen Art. 10a ist eine eigene Bestimmung zur Verarbeitung und Übermitt-

lung personenbezogener Daten durch das Amt für Volkswirtschaft sowie durch 

Personen, die nach Art. 10 Abs. 3 mit dem Vollzug und der Aufsicht betraut sind, 

vorzusehen. Damit wird den Anforderungen an die DSGVO nachgekommen. Um 

ihre gesetzlichen Aufgaben umfassend erfüllen zu können, müssen das Amt für 

Volkswirtschaft sowie die mit dem Vollzug betrauten Stellen die dafür erforderli-

chen personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen dürfen 

(Abs. 1). Hierzu gehört auch die Verarbeitung personenbezogene Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten. 

Abs. 2 regelt, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten 

nach Abs. 1 zulässig ist. 

5.102 Abänderung des Gesetzes über die Zulassung von Dolmetschern und 

Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten und Verwaltungsbehör-

den 

Zu Art. 5 Abs. 3  

Art. 5 ist dahingehend zu ergänzen, dass die Regierung die Liste über die vor 

liechtensteinischen Gerichten und Verwaltungsbehörden zugelassenen Dolmet-

scher und Übersetzer auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen hat. Es entspricht 
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der heutigen Praxis, wonach die Amtsstelle, der die Führung der Liste nach Art. 

11 zur selbständigen Erledigung übertragen wurde, somit das Amt für Volkswirt-

schaft, die Liste auf ihrer Internetseite der Allgemeinheit zugänglich macht. Diese 

Offenlegung personenbezogener Daten ist in Anpassung an die Erfordernisse der 

DSGVO zur Klarstellung gesetzlich zu verankern. 

Zu Art. 8a 

Mit Art. 8a wird die nach Art. 6 Abs. 1 Bst. c und e i. V. m. Abs. 3 DSGVO erforder-

liche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten geschaf-

fen. Danach sind die Regierung und die Amtsstelle, der die Führung der Geschäf-

te nach Art. 11 zur selbständigen Erledigung übertragen wurde, befugt, die per-

sonenbezogenen Daten zu verarbeiten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

diesem Gesetz benötigen. Die Verarbeitung umfasst nach der Definition von 

Art. 4 Ziff. 2 DSGVO auch eine Offenlegung personenbezogener Daten, sodass 

nicht nur die zur Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 3 Abs. 1 

erforderlichen personenbezogenen Daten davon erfasst werden, sondern auch 

die Veröffentlichung der Liste nach Art. 5 hiervon abgedeckt ist.  

Zu Art. 11 

Durch den neuen Art. 5 Abs. 3 ist es notwendig, dass Art. 11 dahingehend er-

gänzt wird, dass die Regierung auch die Veröffentlichung der Liste an eine Amts-

stelle zur selbständigen Erledigung übertragen kann. 

5.103 Abänderung des Gesetzes über den Handel mit Waren im Umherziehen 

Zur Sachüberschrift vor Art. 12a 

Vor dem neuen Art. 12a wird eine neue Überschrift eingefügt, welche lautet „IIIa. 

Datenschutz“. Unter dieser Überschrift ist neu die datenschutzrechtliche Rechts-

grundlage für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten zu 

regeln. 
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Zu Art. 12a  

Mit Art. 12a wird die nach Art. 6 Abs. 1 Bst. c und e i. V. m. Abs. 3 DSGVO erfor-

derliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ge-

schaffen. Danach sind die Regierung und die Amtsstelle, der nach Art. 17 Abs. 2 

die dort genannten zugewiesenen Geschäfte zur selbständigen Erledigung über-

tragen wurde, befugt, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, die sie zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen. Nach Art. 3 der Verord-

nung zum Gesetz über den Handel mit Waren im Umherziehen85 ist dies das Amt 

für Volkswirtschaft. Sowohl das Amt für Volkswirtschaft als auch die Regierung 

müssen aufgrund der zu prüfenden Bewilligungsvoraussetzungen auch perso-

nenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten nach Art. 

10 DSGVO verarbeiten (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. b, Abs. 1 Bst. b des Gesetzes, der die 

Vorlage eines Strafregisterauszuges vorschreibt). Abs. 2 regelt darüber hinaus 

explizit, in welchen Fällen eine Übermittlung personenbezogener Daten zulässig 

ist. 

5.104 Abänderung des Gesetzes über die Zulassung als Strassentransportun-

ternehmen und die grenzüberschreitenden Personen- und Gütertrans-

porte auf der Strasse (Strassentransportgesetz; STG) 

Zur Überschrift vor Art. 23  

Die Überschrift zu „B. Register der Strassentransportunternehmen“ ist mit dem 

Begriff „Datenschutz“ zu ergänzen, da mit dem neuen Art. 24a in diesem Kapitel 

die datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen geregelt werden. 

Zu Art. 23 Abs. 2  

Art. 24 regelt das Register der Strassentransportunternehmen. Während in 

Abs. 1 die im Register zu verarbeitenden Daten aufgelistet werden, beinhaltet 

85 LGBl. 2004 Nr. 12; LR 943.111 
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Abs. 2 die allgemeine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch das AVW. Die Eingliederung der datenschutzrechtlichen Regelungen 

in die Bestimmungen zum Register war unter Berücksichtigung der Erfordernisse 

der DSGVO zu überdenken, da das Amt für Volkswirtschaft auch ausserhalb des 

Registers zur Datenverarbeitung befugt sein muss. Die jetzige Regelung in Abs. 2 

ist daher aufzuheben und als allgemeine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Bestimmungen – losgelöst vom Register – in der neuen Be-

stimmung von Art. 24a Abs. 1 zu übernehmen. 

Zu Art. 24 Sachüberschrift, Abs. 3 und 4 

Die Sachüberschrift ist dahingehend zu präzisieren, dass die Bestimmung das 

Auskunftsrecht und das Abrufverfahren betreffend die im Register eingetragenen 

Daten regelt. 

In Abs. 3 ist der Begriff der „Personendaten“ unter Berücksichtigung der Begriff-

lichkeiten der DSGVO zu streichen und stattdessen klarzustellen, dass nur die 

Registerdaten einem Abrufverfahren zugänglich sind. Durch die in dem neuen 

Abs. 4 ergänzte Verordnungskompetenz wird gewährleistet, dass die Einschrän-

kungen des Auskunftsumfangs, die Art. 18 Abs. 2 der Verordnung über die Zulas-

sung und die Ausübung der Tätigkeit als Strassentransportunternehmen im Per-

sonen- und Güterverkehr (STUV)86, vorsieht, bereits auf Gesetzesebene veran-

kert sind. 

Zu Art. 24a  

Im neuen Art. 24a wird nunmehr die Verarbeitung und Offenlegung personenbe-

zogener Daten geregelt. 

86 LGBl. 2006 Nr. 259; LR 741.631.1 
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Abs. 1 übernimmt die bisher in Art. 23 Abs. 2 platzierte Rechtsgrundlage zur Ver-

arbeitung personenbezogener Daten. Diese ist unter gleichzeitiger Anpassung an 

die Terminologie der DSGVO zu übernehmen. Um seine Aufgaben nach diesem 

Gesetz sowie der hierauf erlassenen Verordnungen erfüllen zu können, muss das 

Amt für Volkswirtschaft auch personenbezogene Daten über strafrechtliche Ver-

urteilungen und Straftaten im Sinne von Art. 10 DSGVO verarbeiten dürfen. Die 

entsprechende Befugnis muss nach DSGVO ausdrücklich im Gesetz verankert 

werden.  

Darüber hinaus ist in Abs. 2 zu regeln, in welchen Fällen das Amt für Volkswirt-

schaft die Daten nach Abs. 1 offenlegen darf. Dies ist nach Bst. a insbesondere im 

Rahmen von Art. 24 der Fall (Auskunft und Abrufverfahren betreffend Daten aus 

dem Register der Strassentransportunternehmen) sowie gegenüber anderen 

Behörden und Stellen, soweit dies jeweils zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-

ben erforderlich ist (Bst. b). Weiters muss das Amt für Volkswirtschaft befugt 

sein, im Rahmen von Art. 21 Abs. 1 sowie des geltenden EWR- und Staatsver-

tragsrechts anderen zuständigen Behörden eines EWR-Mitgliedstaates und der 

Schweiz und der EFTA-Überwachungsbehörde personenbezogene Daten nach 

Abs. 1 offenzulegen (Bst. c). 

5.105 Abänderung des Gesetzes über die Architekten und andere qualifizierte 

Berufe im Bereich des Bauwesens (Bauwesen-Berufe-Gesetz; BWBG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 28 Abs. 3 und 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen 

Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 27 Abs. 2 

Art. 27 regelt das Bauwesen-Berufe-Register. Während in Abs. 1 die im Register 

zu verarbeitenden Daten aufgelistet werden, beinhaltet Abs. 2 die allgemeine 
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Amt 

für Volkswirtschaft. Die Eingliederung der datenschutzrechtlichen Regelungen in 

die Bestimmungen zum Register war unter Berücksichtigung der Erfordernisse 

der DSGVO zu überdenken, da das Amt für Volkswirtschaft auch ausserhalb des 

Registers zur Datenverarbeitung befugt sein muss. Die jetzige Regelung in Abs. 2 

ist daher aufzuheben und als allgemeine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Bestimmungen – losgelöst vom Register – in der neuen Be-

stimmung von Art. 28d Abs. 1 zu übernehmen.  

Zu Art. 28 Sachüberschrift 

Die Sachüberschrift ist dahingehend zu präzisieren, dass die Vorschrift das Aus-

kunftsrecht und das Abrufverfahren betreffend die im Register eingetragenen 

Daten regelt. 

Zur Überschrift vor Art. 29a 

Vor Art. 29a wird die neue Überschrift „E. Datenschutz“ eingefügt, da mit dem 

neuen Art. 29a die datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen geregelt werden. 

Zu Art. 29a  

Im neuen Art. 29a wird nunmehr die Verarbeitung und Offenlegung personenbe-

zogener Daten geregelt. 

Abs. 1 übernimmt die bisher in Art. 27 Abs. 2 platzierte Rechtsgrundlage zur Ver-

arbeitung personenbezogener Daten. Diese ist unter gleichzeitiger Anpassung an 

die Terminologie der DSGVO zu übernehmen. Um seine Aufgaben nach diesem 

Gesetz sowie der hierauf erlassenen Verordnungen erfüllen zu können, muss das 

Amt für Volkswirtschaft auch personenbezogene Daten über strafrechtliche Ver-

urteilungen und Straftaten im Sinne von Art. 10 DSGVO verarbeiten dürfen. Die 

entsprechende Befugnis muss nach DSGVO ausdrücklich im Gesetz verankert 

werden. 
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Darüber hinaus ist in Abs. 2 zu regeln, in welchen Fällen das Amt für Volkswirt-

schaft die Daten nach Abs. 1 offenlegen darf. Dies ist nach Bst. a insbesondere im 

Rahmen von Art. 28 der Fall (Auskunft und Abrufverfahren betreffend Daten aus 

dem Bauwesen-Berufe-Register) sowie grundsätzlich gegenüber anderen Behör-

den und Stellen, soweit dies jeweils zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

erforderlich ist (Bst. b). Weiters muss das Amt für Volkswirtschaft befugt sein, im 

Rahmen von Art. 26 Abs. 2 und des geltenden EWR- und Staatsvertragsrechts 

anderen zuständigen Behörden eines EWR-Mitgliedstaates und der Schweiz so-

wie der EFTA-Überwachungsbehörde personenbezogene Daten nach Abs. 1 of-

fenzulegen (Bst. c). 

5.106 Abänderung des Gesetzes über die Entsendung von Arbeitnehmern 

(Entsendegesetz) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 6 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterun-

gen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 6d Sachüberschrift, Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 3 

Die Bestimmung von Art. 6d regelt die Zulässigkeit der Verarbeitung und Offen-

legung personenbezogener Daten durch die mit der Durchführung, Kontrolle 

oder Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe. 

5.107 Abänderung des Geoinformationsgesetzes (GeoIG) 

Allgemeines 

Der Anwendungsbereich der DSG-Vorlage als auch der DSGVO beschränkt sich 

ausschliesslich auf natürliche Personen. Im Rahmen des Geoinformationsgeset-

zes ist es jedoch von Bedeutung, dass nicht nur die Datensicherheit und die Da-

tenweitergabe betreffend die natürlichen, sondern auch betreffend juristische 

Personen geregelt werden. Die Begriffe, welche in Art. 12 Abs. 2 Bst. e vorkom-
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men, sind deshalb insofern nicht datenschutzrechtlich zu verstehen, da sie auch 

juristische Personen mitumfassen. Aus diesem Grund werden die Begrifflichkei-

ten in dem Geoinformationsgesetz nicht geändert.  

Es wird jedoch an dieser Stelle ausdrücklich festgehalten, dass soweit natürliche 

Personen betroffen sind, die Datenschutzgesetzgebung ergänzend zu berücksich-

tigen ist.  

Zu Art. 12 Abs. 2 Bst. e 

Der Verweis auf das Datenschutzgesetz wird entsprechend angepasst. 

5.108 Abänderung des Gesundheitsgesetzes (GesG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 55 Sachüberschrift, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz werden begriffliche 

Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen. 

Es wird festgehalten, dass hinsichtlich des in Abs. 2 umschriebenen Vorgangs, 

Dritten Kenntnis oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme über Daten zu ver-

schaffen, bewusst der neue Begriff „offenlegen“ gewählt worden ist, da die 

Durchführung, Kontrolle oder die Beaufsichtigung der Durchführung des Ge-

sundheitsgesetzes sowohl Mitteilungen an individuell bestimmte Adressaten 

(beispielsweise die Weiterleitung von Anträgen zur Stellungnahme an die Berufs-

verbände im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens zum Erhalt einer Berufsaus-

übungsbewilligung gemäss Art. 4 Abs. 6 GesV) als auch Mitteilungen an einen 

unbestimmten Adressatenkreis (beispielsweise die Pflicht zur Führung und Veröf-

fentlichung von Listen der jeweiligen Gesundheitsberufe gemäss Art. 9 Abs. 5 

GesG) erforderlich machen.  
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5.109 Abänderung des Gesetzes über die Ärzte (Ärztegesetz) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 39 Abs. 4, Art. 49c Sachüberschrift, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz wer-

den begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 

5.2) vorgenommen. 

Es wird festgehalten, dass hinsichtlich des in Art. 49c Abs. 2 umschriebenen Vor-

gangs, Dritten Kenntnis oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme über Daten zu 

verschaffen, bewusst der neue Begriff „offenlegen“ gewählt worden ist, da die 

Durchführung, Kontrolle oder die Beaufsichtigung der Durchführung des Ärztege-

setzes sowohl Mitteilungen an individuell bestimmte Adressaten (beispielsweise 

die Weiterleitung von Anträgen zur Stellungnahme an die Ärztekammer im Rah-

men eines Bewilligungsverfahrens zum Erhalt einer Berufsausübungsbewilligung 

gemäss Art. 6 Ärztegesetz i.V.m. Art. 4 Abs. 6 Ärzteverordnung) als auch Mittei-

lungen an einen unbestimmten Adressatenkreis (beispielsweise die Pflicht zur 

Führung und Veröffentlichung der Ärzteliste gemäss Art. 9 Abs. 5 Ärztegesetz) 

erforderlich machen. 

5.110 Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern 

(Steuergesetz; SteG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 84 Abs. 5, Art. 85 Abs. 3 sowie in Art. 86 Sachüberschrift und Abs. 1 bis 2 

werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. 

Punkt 5.2) vorgenommen. 
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5.111 Abänderungen des Gesetzes über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteu-

ergesetz; MWSTG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 63, 63a Abs. 1, Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. g, Art. 63b und in Art. 63c 

Abs. 1 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen 

(vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.112 Abänderung des Gesetzes über die Landespolizei (Polizeigesetz; PolG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 30a Abs. 1 Bst. d, Art. 30c Abs. 5, Art. 30f Sachüberschrift und Bst. a, in der 

Überschrift vor Art. 31, Art. 31 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2, 3 

Einleitungssatz und Abs. 4, Art. 33 Abs. 3 Einleitungssatz, Art. 34a Sachüber-

schrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a Abs. 3 Einleitungssatz, Abs. 5, 8 Einlei-

tungssatz sowie Bst. b und c, Art. 34b Abs. 1, Abs. 2 Bst. d, Abs. 3 Bst. a Einlei-

tungssatz, Abs. 4, 6, 6a und Abs. 7, Art. 34c, Art. 34d Sachüberschrift, Abs. 1, Abs. 

2 Einleitungssatz, Abs. 2a, Abs. 3 Einleitungssatz und Abs. 4, Art. 34e Sachüber-

schrift und Abs. 1, Art. 34g Abs. 2, Art. 34h Abs. 1, 3, 4, 6 und Abs. 7, Art. 35 Abs. 

1, 4 und Abs. 6, Art. 35a Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. a, Art. 

35e, Art. 35o Sachüberschrift und in Art. 35p Sachüberschrift, werden begriffli-

che Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorge-

nommen. 

Zu Art. 24 Abs. 5 

Abweichend zum Vernehmlassungsbericht hat sich ergeben, dass diese Bestim-

mung nicht mehr angepasst werden muss, da diese Bestimmung zwischenzeitlich 

in einer PolG-Vorlage in 1. Lesung im Landtag neu gefasst wurde (vgl. Bericht und 

Antrag Nr. 80/2017; die 2. Lesung ist im 1. Halbjahr 2018 geplant).  
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Zu Art. 30c Abs. 2  

In Abs. 2 wird der Verweis auf das Datenschutzgesetz entsprechend angepasst.  

Zu Art. 31 Abs. 4  

Abweichend vom Vernehmlassungsbericht hat sich ergeben, dass diese Bestim-

mung in der geltenden Fassung verbleiben muss, da diese auch für den Staats-

schutz gilt, dessen Datenverarbeitung aber nicht der DSRL-PJ unterliegt. Für die-

sen Bereich soll bzw. muss es „offen“ bleiben. Satz 2 wurde im Vernehmlas-

sungsbericht aus Versehen gelöscht und wird hiermit wieder aufgenommen, da 

sich ansonsten für die Praxis ein nicht mehr zu bewältigender Aufwand ergibt.  

Zu Art 34d Abs. 1 

Abweichend vom Vernehmlassungsbericht haben sich folgende Änderungen er-

geben: Der bisherige Bst. a des Abs. 1 wird in Abs. 1 integriert und Bst. b wird 

gestrichen. Des weiteren wird Abs. 1 dahingehend ergänzt, dass neben „Erfüllung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben“ „oder Aufgaben der Datenempfänger“ eingefügt 

wird. Der Passus „Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben“ regelt die Offenlegung, 

wenn es für die Aufgaben der Landespolizei relevant ist. Der Passus „oder Aufga-

ben der Datenempfänger“ betrifft Amtshilfeersuchen anderer Behörden. 

Zu Art. 34e Abs. 3 

Art. 34e wurde zwischenzeitlich in einer PolG-Vorlage in 1. Lesung im Landtag 

neu gefasst (vgl. Bericht und Antrag Nr. 80/2017). Die 2. Lesung ist im 1. Halbjahr 

2018 geplant. Für die Revision zur Umsetzung der DSRL-PJ ist somit die neue Fas-

sung zu berücksichtigen, weshalb die Abänderung zur Fassung gemäss Vernehm-

lassungsbericht erforderlich ist: Abs. 3 kann aufgehoben werden, da sich die Ein-

schränkungen der Verarbeitung nach der Datenschutzgesetzgebung richtet. 
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Zu Art. 34f 

Da es sich bei dieser Bestimmung um eine reine Verweisnorm handelt, wird diese 

aufgehoben. Inhaltlich erfolgt eine Neuregelung in Art. 68 und 80 der DSG-

Vorlage.  

Zu Art. 34g Abs. 1 

In Abs. 1 wird der Verweis auf das Datenschutzgesetz entsprechend angepasst. 

Zu Art. 34h Abs. 1 

Um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen, kann die Datenschutzstelle 

bei Vorhandensein allfälliger Fehler in der Datenverarbeitung nicht bloss eine 

Empfehlung zu deren Behebung verfügen, sondern die Behebung der Fehler 

muss angeordnet werden. Art. 34h Abs. 1 wird dementsprechend angepasst.  

Zu Art. 34i 

Dieser Artikel wird aufgehoben, da der Inhalt von Abs. 1 neu in Art. 79 der DSG-

Vorlage und jener von Abs. 2 in Art. 17 der DSG-Vorlage geregelt wird. Der 

Rechtsmittelweg vom bisherigen Abs. 3 kann entfallen, da neue Rechtsmittel an 

die Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten zu richten sind.  

Zu Art. 35 Abs. 3 Bst. c 

In Abs. 3 Bst. c erfolgen Ergänzungen hinsichtlich geeigneter Garantien nach Art. 

78 der DSG-Vorlage sowie ein Vorbehalt betreffend Art. 79 der DSG-Vorlage.  

Zu Art. 35p 

Da Art. 77 bis 79 der DSG-Vorlage den Inhalt des ursprünglichen Art. 35p regelt, 

wird Art. 35p gänzlich überarbeitet. Da Art. 8 Abs. 1 DSRL-PJ für die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten eine entsprechende Rechtsgrundlage verlangt, 

wird in Art. 35p die Kompetenz zur Datenübermittlung unter Verweis auf das 

DSG in diesem Gesetz festgehalten. 
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Zu Art. 35q 

Art. 80 der DSG-Vorlage regelt den Inhalt des ursprünglichen Art. 35q, weshalb 

dieser gänzlich überarbeitet wird. Art. 8 Abs. 1 DSRL-PJ verlangt für die Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten eine entsprechende Grundlage. Somit muss 

die Kompetenz zur Datenübermittlung unter Anpassung des bisherigen Texts und 

Verweis auf das DSG in diesem Gesetz festgehalten werden.  

5.113 Abänderung des Gesetzes über die betriebliche Personalvorsorge des 

Staates (SBPVG) 

Zu Art. 1 Bst. d  

Da die Datenschutzstelle neu als Amt eingerichtet wird, erübrigt sich eine geson-

derte Nennung der Datenschutzstelle in Art. 1 Bst. d, zumal die Datenschutzstelle 

als beim für den Geschäftsbereich Justiz zuständigen Ministerium eingerichtete 

Stelle neu unter Art.1 Bst. c (Personal der Landesverwaltung) subsumiert werden 

kann.  

5.114 Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Zu Art. 4 Abs. 1 Bst. t 

Abs. 1 Bst. t legt die Zuständigkeit der Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten neu auch für Beschwerden gegen Verfügungen und Entschei-

dungen im Bereich Datenschutz fest.  

5.115 Abänderung des Gesetzes über die Vermittlung von und den Handel mit 

Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz; KMG) 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 22, Art. 25 und in Art. 26 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz, Bst. 

b und Abs. 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 
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5.116 Abänderung des Gesetzes über die Vermittlung von und den Handel mit 

nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gütern 

und besonderen militärischen Gütern (Kernenergie-Güterkontroll-

Gesetz; KGG) 

Zum Titel 

Da die Abkürzung KGG bisher sowohl für das Gesetz über den Schutz, die Erhal-

tung und die Pflege von Kulturgütern (Kulturgütergesetz) als auch für das gegen-

ständliche Gesetz verwendet wurde, wird der Titel dieses Gesetz dahingehend 

abgeändert, dass er neu lautet „ Gesetz über die Vermittlung von und den Han-

del mit nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gütern 

und besonderen militärischen Gütern (Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz, 

KEGKG). 

Begriffliche Anpassungen  

In Art. 16, Art. 19 und in Art. 20 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz, Bst. 

b und Abs. 4 werden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

5.117 Abänderung des Kinder- und Jugendgesetzes (KJG) 

Zu Art. 10 Abs. 3 und Abs. 4 

Im Rahmen der fachlich erforderlichen Zusammenarbeit besteht die Verschwie-

genheitspflicht nicht gegenüber anderen in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen 

Personen und Einrichtungen. Die Erweiterung um den Begriff der Einrichtungen 

dient der Klarstellung.  

Die Verschwiegenheitspflicht darf einer fachlich erforderlichen Zusammenarbeit 

mit im Ausland tätigen Personen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

nicht im Wege stehen. Nach Abs. 3 besteht die Verpflichtung zur Verschwiegen-
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heit daher auch nicht gegenüber im Ausland tätigen Einrichtungen und Personen 

im Rahmen der fachlich erforderlichen Zusammenarbeit.  

Im Zuge der neu einzuführenden Datenschutzbestimmungen ist es erforderlich, 

um Widersprüchen entgegenzuwirken und Klarheit zu schaffen, die Bestimmung 

betreffend der Verschwiegenheitspflichten dahingehend zu ergänzen, dass die 

Offenlegung personenbezogener Daten und Kategorien von personenbezogenen 

Daten nach diesem Gesetz vorbehalten bleibt. Eine Verpflichtung zur Verschwie-

genheit besteht daher insbesondere dann nicht, wenn eine Verpflichtung zur 

Übermittlung personenbezogener Daten nach Art. 104b KJG besteht.  

Zu Art. 18a 

Die Auskunfts- und Meldepflichten im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Eigenbeiträge von Erziehungsberechtigten sind in Art. 10 der Kinderbetreuungs-

Beitrags-Verordnung (KBBV) geregelt. Um Art. 6 sowie Art. 9 DSGVO zu entspre-

chen, war für diese Auskunfts- und Mitwirkungspflicht eine Rechtsgrundlage auf 

Gesetzesstufe zu schaffen. 

Wer einen Anspruch auf die Ausrichtung eines Betreuungsbeitrages zu den Kos-

ten der ausserhäuslichen Tagesbetreuung von Kindern stellt, muss sowohl bei 

der Antragstellung als auch während der laufenden Unterstützung über seine 

Verhältnisse Auskunft erteilen und diese dokumentieren. Ebenso sind zur Kos-

tenbeteiligung nach Art. 18 Abs. 2 verpflichtete Personen zur diesbezüglichen 

Auskunft verpflichtet. In der Regel wird sich die Pflicht zur Erteilung der Auskunft 

auf die persönliche und finanzielle Situation beziehen. Sämtliche für die Berech-

nung von Betreuungsbeiträgen, Kostenbeteiligungen und Eigenbeiträgen erfor-

derlichen Unterlagen sind vorzulegen. Art. 18a Abs. 2 entspricht Art. 11 Abs. 2 

der KBBV.  
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Abs. 4 beinhaltet eine Auskunftspflicht von öffentlich-rechtlichen Anstalten, dem 

AVW, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitgebern, welche dem Amt für 

Soziale Dienste Auskunft zu geben haben, sofern die zum Unterhalt verpflichte-

ten Personen nicht kooperationsbereit sind.  

Zu Art. 36 Abs. 2a 

Bei der nach Abs. 1 durchzuführenden Eignungsbeurteilung ist u.a. die Kenntnis 

über Tatsachen des Privat- und Familienlebens, der körperlichen und seelischen 

Gesundheit, der Wohnverhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der künftigen 

Adoptivperson notwendig. Sie sind deshalb zur Auskunft über diese Tatsachen, 

zur Vorlage von Urkunden, Zeugnissen, Strafregisterauszügen und sonstigen Do-

kumenten verpflichtet. Auch haben sie die Besichtigung ihrer Wohnräume zu 

dulden.   

Zu Art. 40a 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem 

Ausland ist die Übermittlung und Entgegennahme von Informationen und Doku-

menten unerlässlich. Beispielsweise sind der Eignungsbericht und weitere Do-

kumente an die zuständige Behörde des Herkunftslandes des Kindes zu übermit-

teln. Die Behörde des Herkunftslandes hat einen Bericht über die Lebensge-

schichte des Kindes zu erstellen oder darüber Auskunft zu geben, weshalb die 

Zustimmung der Eltern zur Adoption nicht beigebracht werden kann etc. 

Zu Art. 50 Abs. 1 und Abs. 3 

In Abs. 1 wird der Leumund eigens als Kriterium für die Eignungsbeurteilung der 

Betreuungs- und Pflegepersonen angeführt. Das KJG kennt den Leumund als Be-

urteilungskriterium bereits bei Eignungsbeurteilungen nach Art. 36 Abs. 1. 

Zur Überprüfung der Eignung der Betreuungs- oder Pflegepersonen ist die 

Kenntnis über Tatsachen des Privat- und Familienlebens, der Gesundheit, der 
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Wohnverhältnisse etc. wichtig. Abs. 3 sieht daher vor, dass wer Kinder und Ju-

gendliche unter 16 Jahren in seinem Haushalt aufnehmen will, die zur Eignungs-

beurteilung erforderlichen Auskünfte erteilen und notwendige Dokumente (Ur-

kunden, Strafregisterauszüge, Atteste, usw.) vorlegen muss. Künftige Betreu-

ungs- und Pflegepersonen sind insbesondere auch zur Duldung der Besichtigung 

ihrer Wohnräume verpflichtet.  

Zu Art. 52 Abs. 3a 

Mit dem neuen Abs. 3a wir festgehalten, dass Art. 50 Abs. 3 auch auf die Mitwir-

kungspflicht der Betreuungs- und Pflegepersonen um Rahmen der Aufsicht an-

zuwenden ist. 

Zu Art. 54 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2a 

In Abs. 1 Bst. b wird der Leumund eigens als Kriterium für die Eignungsbeurtei-

lung der leitenden Person und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betreu-

ungs- und Pflegeeinrichtungen angeführt. Das KJG kennt den Leumund als Beur-

teilungskriterium bereits bei Eignungsbeurteilungen nach Art. 36 Abs. 1.  

Nach Abs. 2a sind Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen verpflichtet, im Rahmen 

des Bewilligungsverfahrens, der Aufsicht und der Leistungserbringung dem Amt 

für Soziale Dienste die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die notwendigen 

Dokumente vorzulegen, die Kontaktaufnahme mit den betreuten Kindern und 

Jugendlichen und die Besichtigung der Räumlichkeiten zuzulassen.  

Zu Art. 56 Abs. 3a 

Mit dem neuen Abs. 3a wir festgehalten, dass Art. 54 Abs. 2a auch auf die Mit-

wirkungspflicht der Betreuungs- und Pflegepersonen um Rahmen der Aufsicht 

anzuwenden ist. 
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Zu Art. 57 Abs. 2, 4, 5 und Abs. 6 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 können geeignete private Einrichtungen zur Mitwirkung in 

der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen und finanziell unterstützt werden und 

schliesst das Amt für Soziale Dienste zu diesem Zweck mit den Trägern solcher 

Einrichtungen Leistungsverträge ab. Abs. 2 regelt die Ausgestaltung dieser Leis-

tungsverträge. Neu wird klargestellt, dass bei der Ausgestaltung der Leistungs-

verträge das wirtschaftliche Handeln zu fördern ist und wird die nicht abschlies-

sende Aufzählung des Inhaltes der Leistungsvertrages ergänzt, insbesondere dass 

darin die durch die privaten Einrichtungen an das Amt für Soziale Dienste zu 

übermittelnde Daten zu vereinbaren sind.  

Art. 57 wird in Abs. 4 und 5 dahingehend ergänzt bzw. präzisiert, dass das Amt 

für Soziale Dienste anerkannte private Einrichtungen insbesondere auch bei der 

Vermittlung von Plätzen der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege von Kindern 

und Jugendlichen (wie insbesondere Kindertagesstätten und Tagesstrukturen) 

unterstützen kann. Des Weiteren wird ausdrücklich normiert, dass zur Berech-

nung der finanziellen Beiträge, welche im Rahmen von Art. 57 gewährt werden, 

sowie zur Vermittlung von Plätzen der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege 

von Kindern und Jugendlichen Informationssysteme betrieben werden können. 

Der Betrieb dieser Informationssysteme kann im Bedarfsfall auch auf Dritte über-

tragen werden. Bei diesem Informationssystem kann es sich beispielsweise um 

eine Online-Buchungsplattform handeln, über welche die Buchungen der Be-

treuungsplätze direkt durch die Eltern vorgenommen und Zahlungen abgewickelt 

werden können. Durch diese Buchungsplattform sollen dem Amt für Soziale 

Dienste die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt werden, um die finanzielle 

Unterstützung der privaten Einrichtungen zu berechnen bzw. zu gewähren.  
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Zur Überschrift vor Art. 103 

Der Begriff „ Datenbearbeitung „ in der Überschrift vor Art. 103 muss angepasst 

werden. Die Überschrift wird dahingehend abgeändert, dass sie neu lautet „VIII. 

Gebühren, Datenschutz und Rechtsmittel“. 

Zur Sachüberschrift vor Art. 104 

Vor Art. 104 wird die neue Sachüberschrift „Datenschutz“ eingeführt. 

Zu Art. 104  

Die DSGVO sowie die DSG-Vorlage erfordern eine Neufassung dieses Artikels.  

Eine Verarbeitung der in Abs. 1 genannten Daten durch die mit dem Vollzug des 

Gesetzes betrauten Organe ist wie bisher zulässig, sofern dies zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlich ist. Es kann sich hierbei entweder um gesetzliche oder 

mittels Leistungsauftrag bzw. Leistungsvereinbarung übertragene Aufgaben han-

deln. Ferner wurden begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläute-

rungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Organe sind sämtliche Personen und 

Stellen, welche Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen. Neben dem Amt für 

Soziale Dienste sind dies vor allem das Landgericht (vgl. insbesondere Art. 9 

Abs. 1, Art. 24 Abs. 4, Art. 27 und Art. 28 Abs. 3, Art. 46 Abs. 2), die Regierung 

(vgl. insb. Art. 57 Abs. 1, Art. 58, Art. 105), die Gemeinden (vgl. beispielsweise 

Art. 72, Art. 74 Abs. 3, Art. 75), die Landespolizei (Art. 19, Art. 74 Abs. 3, Art. 75 

Abs. 1 und 2, 6), die Ombudsperson (Art. 96 ff.) sowie private Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe und beauftragte Facheinrichtungen, Fachpersonen und 

Facheinrichtungen (vgl. insbesondere Art. 9 Abs. 2, Art. 11, Art. 57). 

Somit sind namentlich auch die privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfe, die zur Mitwirkung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen und finan-

ziell unterstützt werden (Art. 57), befugt, Daten zu verarbeiten und insbesondere 
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dem Amt für Soziale Dienste zur Überprüfung der abgeschlossenen Leistungsver-

träge zu übermitteln.  

Neu werden einzelne Aufgaben angeführt. Durch die Verwendung des Begriffes 

insbesondere wird verdeutlicht, dass die Aufzählung nach den Buchstaben a bis h 

eine beispielhafte und keine erschöpfende ist. Eine Verarbeitung der in Abs. 1 

bezeichneten Daten ist daher auch aus anderen als in den Buchstaben a bis h 

genannten Gründen möglich. Grundsätzlich wird eine Datenverarbeitung immer 

dann möglich sein, wenn sie zur Erfüllung einer Aufgabe nach diesem Gesetz er-

forderlich ist. Die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste im Rahmen der Kinder- 

und Jugendhilfe sind aber nicht nur im Kinder- und Jugendgesetz, sondern auch 

in anderen Gesetzen geregelt. Zu erwähnen ist hier vor allem das ABGB, welches 

die Amtsvormundschaften, die Beistandspflichten bei der Festsetzung und 

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen oder bei der Feststellung der Vater-

schaft, die Befugnis und Verpflichtung zur Antragstellung betreffend der zur 

Wahrung des Wohles von Minderjährigen erforderlichen gerichtlichen Verfügun-

gen im Bereich der Obsorge sowie die Verpflichtung bei Gefahr im Verzug selbst 

die erforderlichen Massnahmen der Pflege und Erziehung zu treffen, regelt. Wei-

tere Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste ergeben sich aus dem Jugendge-

richtsgesetz (JGG), dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangele-

genheiten ausser Streitsachen (AussStrG), dem Übereinkommen über den Schutz 

von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Adoption und anderen 

Gesetzen. Darüber hinaus leistet das Amt für Soziale Dienste häufig Amtshilfe für 

ausländische Behörden oder Gerichte, beispielsweise wenn eine Unterhaltsfor-

derung eines im Ausland wohnhaften Kindes gegenüber einem in Liechtenstein 

wohnhaften Unterhaltsschuldner besteht.  

Unter den Begriff besondere Kategorien personenbezogener Daten fallen gemäss 

Art. 9 Abs. 1 DSGVO Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, poli-
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tische Meinungen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-

werkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen 

Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 

Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Ori-

entierung einer natürlichen Person. Die Verarbeitung dieser Daten ist grundsätz-

lich untersagt und nur auf der Grundlage der unmittelbar anwendbaren Erlaub-

nistatbestände nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO, auf der Grundlage von Art. 21 der DSG-

Vorlage sowie auf der Grundlage von aufgrund der DSGVO oder des DSG erlasse-

nen bereichsspezifischen (spezialgesetzliche) Regelungen zulässig. Als bereichs-

spezifische Regelungen sind beispielsweise Art. 104 ff. dieses Gesetzes anzuse-

hen. Von den unmittelbar anwendbaren Erlaubnistatbeständen abgesehen, ist 

die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten wegen der 

Öffnungsklauseln (insb. Art. 9 Abs. 2 Bst. b, g, h und j DSGVO) unmittelbar auf-

grund Art. 104 als spezialgesetzliche Regelung möglich. Diese verdrängen in ih-

rem Anwendungsbereich jeweils die allgemeinen Vorschriften des DSG.  

Generell ist anzumerken, dass das präventive Datenverarbeitungsverbot nicht 

dazu führen darf, dass die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Organe ihrer 

Pflicht zur Aufgabenerfüllung nicht nachkommen können. Vielmehr ist es so, dass 

die Pflicht zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben vom Datenverarbei-

tungsverbot entbindet.  

Zu Art. 104a  

Eine Zusammenarbeit und ein wechselseitiger Austausch mit den in Art. 104a 

bezeichneten Stellen und Personen (auch mit jenen, die im Ausland tätig sind) ist 

unabdingbar und Voraussetzung, um die im KJG verankerten Ziele und Aufgaben 

erfüllen zu können, Leistungen aufeinander abzustimmen und zu koordinieren, 

eine optimale Beratung und Betreuung von Kinder, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen zu gewährleisten etc.  
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Die meisten der angeführten Stellen und Personen verfolgen bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben eine ähnliche Zielsetzung. Diese kann beispielsweise in der Ver-

besserung der Entwicklungschancen, der Schaffung von positiven Lebensbedin-

gungen, der Förderung und Stärkung der Integration von Kindern und Jugendli-

chen liegen. Ein wechselseitiger Austausch bedingt notwendigerweise die Über-

mittlung der in Abs. 1 genannten personenbezogenen Daten, einschliesslich be-

sonderer Kategorien personenbezogener Daten (vgl. Erläuterungen zu Art. 104) 

und in manchen Fällen auch die Übermittlung von Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen. Die Übermittlung von Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

kann beispielsweise im Austausch mit der im Ausland zuständigen Adoptionsbe-

hörde erforderlich sein.  

Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass sich das in Abs. 1 Bst. a verwendete 

Wort „ihrer“ sowohl auf die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Organe 

selbst (hinsichtlich des Begriffes vgl. Erläuterung oben zu Art. 104) als auch auf 

die jeweils angeführten Stellen und Personen bezieht, sodass eine Übermittlung 

zulässig ist, sofern sie für die Vollzugsorgane für deren Aufgabenerfüllung not-

wendig ist oder für die betreffenden Stellen oder Personen, sofern dies zur Erfül-

lung einer ihnen übertragenen Aufgabe erforderlich ist.  

In Bst. c wird unter anderem klargestellt, dass das Amt für Soziale Dienste die im 

Rahmen des Informationssystems verarbeiteten Daten den Betreuungs- und 

Pflegeeinrichtungen zur Rechnungsstellung des von den Eltern zu tragenden Kos-

tenanteils übermitteln darf. 

Diese Aufzählung ist keine abschliessende, sodass im Einzelfall auch Daten an 

andere Personen und Stellen übermittelt werden können. So kann das Amt für 

Soziale Dienste sich etwa auf der Grundlage von Art. 18a zur Informationsbe-

schaffung direkt an die zur Auskunft verpflichteten Personen und Stellen wen-

den.  
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Zu Art. 104b 

Diese Bestimmung bildet das Pendant zu Art. 104a und stellt die Datenübermitt-

lung der in Abs. 1 genannten Stellen an die Vollzugsorgane (zum Begriff Vollzugs-

organe vgl. Erläuterungen oben zu Art. 104) sicher. Die Ausführungen zu Art. 

104a gelten daher sinngemäss.  

In Abs. 2 wird insbesondere auch die Steuerverwaltung berechtigt und verpflich-

tet, dem Amt für Soziale Dienste oder einem Dritten, dem diese Aufgabe über-

tragen wurde, die für die Berechnung der finanziellen Beiträge sowie zur Vermitt-

lung von Plätzen der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege von Kindern und 

Jugendlichen notwendigen Daten bekanntzugeben. 

Auch an dieser Stelle ist anzumerken, dass das präventive Datenverarbeitungs-

verbot nicht dazu führen darf, dass die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten 

Organe ihrer Pflicht zur Aufgabenerfüllung nicht nachkommen können.  

Zu Art. 104c 

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Organe können zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben und für statistische Zwecke Informationssysteme betreiben oder 

betreiben lassen. Unter die Informationssysteme fällt beispielsweise das vom 

Amt für Soziale Dienste verwendete Klientenprogramm.  

Zu Art. 107 Bst. abis, ebis und k 

Durch die Aufnahme der Bestimmungen abis , ebis und k wird ausdrücklich festge-

halten, dass die Regierung Regelungen bezüglich der Festlegung der Kostenbetei-

ligungen und Eigenbeiträge, der Auskunftspflicht, der Mitwirkung privater Ein-

richtungen, der Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten sowie 

der Führung von Informationssystemen erlassen kann.  
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5.118 Abänderung des Gesetzes über den internationalen automatischen In-

formationsaustausch in Steuersachen (AIA-Gesetz) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 17 Abs. 1 und Abs. 4 sowie in Art. 18 Abs. 1 und 2 werden begriffliche An-

passungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenom-

men. 

Zu Art. 2 Abs. 1 Ziff. 29 

In der neuen Ziff. 29 wird die Begrifflichkeit „Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)“ definiert. 

Zu Art. 9 Abs. 8 

Abs. 8 regelt die Meldepflicht eines meldenden liechtensteinischen Finanzinsti-

tuts, sofern Informationen zu berichtigen sind. Dies kann beispielsweise aufgrund 

eines datenschutzrechtlichen Verfahrens der Fall sein. Das meldende liechten-

steinische Finanzinstitut, welches für die ursprüngliche Meldung zuständig war, 

ist verpflichtet, die berichtigten Informationen unverzüglich an die Steuerverwal-

tung zu übermitteln, sodass diese die richtigen Informationen bei der nächsten 

Datenübermittlung an den jeweiligen AIA-Partnerstaat weiterleiten kann. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Bst. f 

In Bst. f wird der Verweis auf das DSG abgeändert. Es wird neu auf die Daten-

schutzgesetzgebung verwiesen. Die Rechte der meldepflichtigen Personen und 

Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, umfassen – wie bisher – insbesondere das 

Auskunftsrecht sowie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (vgl. Art. 12 

und 13). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Art. 10 im Bericht und Antrag Nr. 

73/2015 (S. 116 ff.). 
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Überschrift vor Art. 11a 

Der Titel von Abschnitt IV wird ergänzt um klarzustellen, dass Abschnitt IV insbe-

sondere von Datenschutzbestimmungen handelt. 

Zu Art. 11a 

Gemäss Art. 23 Abs. 1 Bst. e DSGVO können die Pflichten und Rechte gemäss den 

Art. 12 bis 22 und 34 DSGVO sowie Art. 5 DSGVO, insofern die Bestimmungen 

den in den Art. 12 bis 22 DSGVO vorgesehenen Rechten und Pflichten entspre-

chen, im Wege von Gesetzgebungsmassnahmen beschränkt werden. Dies gilt nur 

sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und Grund-

freiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und 

verhältnismässige Massnahme darstellt, die u.a. den Schutz sonstiger wichtiger 

Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses, insbesondere eines wichtigen wirt-

schaftlichen oder finanziellen Interesses, etwa im Steuerbereich, sicherstellt. 

Durch Art. 11a werden die Rechte und Pflichten nach Art. 5, 12 bis 22 und 34 

DSGVO auf Basis von Art. 23 Abs. 1 Bst. e DSGVO beschränkt. Diese gelten aus-

schliesslich in dem im AIA-Gesetz vorgesehenen Umfang. 

Die Beschränkungen berücksichtigen den Wesensgehalt der Grundrechte und 

Grundfreiheiten, weil das Informationsrecht, das Auskunftsrecht sowie das Recht 

auf Berichtigung bzw. Löschung nicht als solches eingeschränkt werden. Statt-

dessen wird im AIA-Gesetz klargestellt, wer beispielsweise der Informations-

pflicht nachzukommen hat und bei wem die einzelnen Rechte geltend zu machen 

sind (beim meldenden Finanzinstitut oder der Steuerverwaltung). 

Es handelt sich bei den Beschränkungen um in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendige und verhältnismässige Massnahmen, die den Schutz sonstiger wich-

tiger Ziele im Steuerbereich, nämlich die effektive Amtshilfe im Steuerbereich, 

sicherstellen. Durch die Beschränkungen werden v.a. unbegründete Verzögerun-
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gen des Informationsaustauschs verhindert und sichergestellt, dass die Informa-

tionen entsprechend den anwendbaren AIA-Abkommen innerhalb von neun Mo-

naten nach Ablauf einer Meldeperiode an den jeweiligen AIA-Partnerstaat über-

mittelt werden können. 

Die Beschränkungen beziehen sich insbesondere auf folgende Bestimmungen der 

DSGVO: 

• Art. 5 Abs. 1 Bst. d DSGVO und Art. 16 DSGVO werden insofern beschränkt, 

als das Recht auf Berichtigung inhaltlich unrichtiger Daten ausschliesslich 

gegenüber dem meldenden liechtensteinischen Finanzinstitut und nicht 

gegenüber der Steuerverwaltung geltend gemacht werden kann.  

• Die Art. 12 bis 22 DSGVO werden insofern beschränkt, als die Information 

der meldepflichtigen Personen und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, 

durch das meldende liechtensteinische Finanzinstitut (siehe Art. 10) und 

nicht durch die Steuerverwaltung erfolgt. 

• Art. 17 DSGVO wird insofern beschränkt, als die ausgetauschten Informati-

onen erst nach Ablauf der maximalen Verjährungsfristen nach Art. 35 zu lö-

schen sind (siehe Art. 9 Abs. 9 und Art. 14 Abs. 2). 

• Art. 18 DSGVO wird insofern beschränkt, als grundsätzlich keine Einschrän-

kung der Verarbeitung möglich ist, insbesondere besteht aufgrund der 

massenhaften Verarbeitung von Daten in einem vorgegebenen XML-

Schema keine Möglichkeit der Anmerkung einer Bestreitung. Im Falle einer 

Beschwerde in einem datenschutzrechtlichen Verfahren ist das meldende 

liechtensteinische Finanzinstitut erst nach rechtskräftigem Abschluss des 

datenschutzrechtlichen Verfahrens verpflichtet, die Informationen an die 

Steuerverwaltung zu übermitteln (vgl. Art. 12 Abs. 4). Selbiges gilt für die 

Übermittlung der Daten durch die Steuerverwaltung nach Art. 13 Abs. 3. 
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• Art. 34 DSGVO wird insofern beschränkt, als eine Benachrichtigung bei ei-

ner Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die bei der zustän-

digen Behörde des Partnerstaates verarbeitet werden, durch die Steuer-

verwaltung nur dann erfolgt, wenn diese hierüber benachrichtigt wird.  

Die Rechte und Pflichten im Sinne von Art. 5, 12 bis 22 und 34 DSGVO, welche im 

AIA-Gesetz nicht explizit enthalten sind, sind ausgeschlossen. 

Zur Überschrift vor Art. 12 

Durch die neue Überschrift vor Art. 11a kann die Überschrift vor Art. 12 aufge-

hoben werden. 

Zu Art. 12 

In Abs. 1 wird hinsichtlich der Rechte der meldepflichtigen Personen und Rechts-

träger, die Kontoinhaber sind, der Verweis auf das DSG abgeändert. Es wird neu 

auf die Datenschutzgesetzgebung verwiesen. Zudem wird der Verweis auf Art. 24 

DSG mangels Nachfolgeregelung gestrichen. 

In Abs. 2 wird klargestellt, dass das Recht auf Berichtigung inhaltlich unrichtiger 

auszutauschender Informationen ausschliesslich gegenüber dem meldenden 

liechtensteinischen Finanzinstitut und nicht gegenüber der Steuerverwaltung 

geltend gemacht werden kann. 

Der ursprüngliche Abs. 3 wird aufgehoben, weil eine Berichtigung unrichtiger 

auszutauschender Informationen gegenüber dem meldenden liechtensteinischen 

Finanzinstitut jederzeit geltend gemacht werden kann. Vor Übermittlung der AIA-

Daten an die Steuerverwaltung hat das meldende liechtensteinische Finanzinsti-

tut die Unrichtigkeit zu korrigieren und bis zur gesetzlichen Frist (siehe Art. 9 Abs. 

7), die richtigen AIA-Daten an die Steuerverwaltung zu übermitteln. Nach Über-

mittlung der AIA-Daten an die Steuerverwaltung und vor der Weiterleitung der 

Daten durch die Steuerverwaltung, sind unrichtige AIA-Daten vom meldenden 
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liechtensteinischen Finanzinstitut entweder zu stornieren (in diesem Fall findet 

keine Weiterleitung der Daten ans Ausland statt) oder zu korrigieren (in diesem 

Fall werden sowohl die Originalmeldung als auch die Korrekturmeldung ans Aus-

land weitergeleitet). Nach Weiterleitung der Daten durch die Steuerverwaltung 

kann eine Korrektur- oder Stornomeldung lediglich nachgeschickt werden. Diese 

ist seitens der Steuerverwaltung spätestens mit der nächsten Weiterleitung der 

AIA-Daten im Folgejahr an den AIA-Partnerstaat zu übermitteln. 

Der neue Abs. 3 regelt, dass im Falle einer datenschutzrechtlichen Beschwerde 

aufgrund eines Verstosses bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (un-

richtiger Daten) gegenüber einem meldenden liechtensteinischen Finanzinstitut 

dieses erst nach rechtskräftigem Abschluss des datenschutzrechtlichen Verfah-

rens über die Richtigkeit der auszutauschenden Informationen verpflichtet ist, 

diese an die Steuerverwaltung zu übermitteln. Bereits übermittelte Daten sind 

durch das meldende liechtensteinische Finanzinstitut umgehend zu stornieren, 

anderenfalls hat die Steuerverwaltung von der Richtigkeit der Daten auszugehen, 

und diese sind seitens der Steuerverwaltung an den jeweiligen AIA-Partnerstaat 

zu übermitteln. 

Zu Art. 13 

In Abs. 1 wird klargestellt, dass gegenüber der Steuerverwaltung ausschliesslich 

das Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO geltend gemacht werden kann 

sowie im Falle unrichtiger auszutauschender Informationen, deren Unrichtigkeit 

auf technischen Übermittlungsfehlern beruht, eine Berichtigung der Daten. Eine 

Unterrichtung nach Art. 15 Abs. 2 DSGVO ist ausgeschlossen.  

Nach Abs. 2 kann gegenüber der Steuerverwaltung eine Berichtigung unrichtiger 

auszutauschender Informationen nur verlangt werden, wenn die Unrichtigkeit 

auf (technischen) Übermittlungsfehlern beruht. Die Berichtigung ist schriftlich bei 

der Steuerverwaltung zu beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. 
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Hinsichtlich allfälliger Korrekturen bzw. Stornierungen von Meldungen wird auf 

die Ausführungen zu Art. 12 Abs. 3 verwiesen, welche sinngemäss Anwendung 

finden. Meldepflichtige Personen und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, mit 

Wohnsitz oder Sitz im Ausland müssen für Zwecke der Berichtigung einen inlän-

dischen Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen, sodass die Steuerverwal-

tung einen inländischen Ansprechpartner hat, um die (technische) Unrichtigkeit 

möglichst rasch beheben zu können.  

Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten (unrichtiger Daten, wenn die Unrichtigkeit auf [techni-

schen] Übermittlungsfehlern beruht) gegenüber der Steuerverwaltung ist diese 

erst nach rechtskräftigem Abschluss des datenschutzrechtlichen Verfahrens über 

die (technische) Richtigkeit der auszutauschenden Informationen verpflichtet, 

diese an den jeweiligen AIA-Partnerstaat weiterzuleiten (Abs. 3). 

Zu Art. 14 Abs. 4 

Der Verweis auf Art. 25 DSG wird mangels Nachfolgebestimmung gelöscht. Statt-

dessen wird klargestellt, dass die ausgetauschten Informationen nach dem Ab-

lauf der maximalen Verjährungsfristen nach Art. 35 seitens der Steuerverwaltung 

zu löschen sind.  

Zu Art. 17 Abs. 2 und Abs. 3 

Durch Abs. 2 wird sichergestellt, dass auszutauschende Informationen, die von 

der Steuerverwaltung verarbeitet werden, durch angemessene technische und 

organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Verarbeiten geschützt werden. 

Selbiges gilt für die zuständige ausländische Behörde, was bereits in den an-

wendbaren AIA-Abkommen sichergestellt wird (vgl. Art. 6 Abs. 3 AIA-Abkommen 

Liechtenstein-EU sowie Art. 22 Abs. 1 MAK). 
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Art. 37 enthält bereits eine Verordnungsermächtigung der Regierung. Der ur-

sprüngliche Abs. 3 wird daher aufgehoben. Der bisherige Abs. 4 wird neu zu 

Abs. 3.  

Zu Art. 28 Bst. c 

In Bst. c wird klargestellt, dass sich die Strafbestimmungen ausschliesslich auf 

Art. 18 Abs. 3 und 4 beziehen. 

Zur Inkrafttretensbestimmung 

Die Anpassungen des AIA-Gesetzes treten am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Diese gelten erstmals für Meldeperioden ab 1. Januar 2018 (Übermittlung an die 

AIA-Partnerstaaten im Jahr 2019). 

5.119 Abänderung des Gesetzes über die Umsetzung des FATCA-Abkommens 

zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den Vereinigten Staaten 

von Amerika (FATCA-Gesetz) 

Zu Art. 2 Abs. 4a 

Unter dem neuen Abs. 4a wird die Begrifflichkeit „Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)“ definiert. 

Zu Art. 5a  

Im FATCA-Gesetz war bisher keine Bestimmung betreffend die Informations-

pflicht der meldenden liechtensteinischen Finanzinstitute und betreffend die 

Weiterleitungspflicht der Rechtsträger enthalten. Mit Art. 5a wird nun eine zum 

AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen 

zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 116 ff.) sowie obige Aus-

führungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. f AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 



464 

Zur Überschrift vor Art. 7a 

Mit Abschnitt IIa wird ein neuer Abschnitt zu den Datenschutzbestimmungen 

ergänzt. 

Zu Art. 7a 

Die obigen Ausführungen zu Art. 11a AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 7b 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zu den Rechten der 

meldepflichtigen spezifizierten Personen der Vereinigten Staaten gegenüber dem 

meldenden liechtensteinischen Finanzinstitut enthalten. Mit Art. 7b wird nun 

eine zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. Die Aus-

führungen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 121 ff.) sowie 

obigen Ausführungen zu Art. 12 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 7c 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zu den Rechten der 

meldepflichtigen spezifizierten Personen der Vereinigten Staaten gegenüber der 

Steuerverwaltung enthalten. Mit Art. 7c wird nun eine zum AIA-Gesetz korres-

pondierende Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im 

Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 125 f) sowie obigen Ausführungen zu Art. 13 

AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 8 

Die bestehende Bestimmung des Art. 8 wird neu in Abs. 1 abgebildet. 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zum ordre public bzw. 

zu den Aufbewahrungsfristen enthalten. Mit Abs. 2 und 3 werden nun zum AIA-

Gesetz korrespondierende Bestimmungen aufgenommen. Die Ausführungen zum 

AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 127) sowie obigen Ausführun-

gen zu Art. 14 Abs. 4 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 
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Zur Überschrift vor Art. 8a  

Mit Abschnitt IIIa wird ein neuer Abschnitt zur Vertraulichkeit und zum Daten-

schutz ergänzt. 

Zu Art. 8a 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zur Vertraulichkeit ent-

halten. Mit Art. 8a wird nun eine zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestim-

mung aufgenommen (siehe auch Art. 8 TIEA-USA). Die Ausführungen zum AIA-

Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 128) sowie zum TIEA-USA im Be-

richt und Antrag Nr. 40/2009 (S. 17) finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 8b 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zum Verbot der Weiter-

leitung der ausgetauschten Informationen an Drittstaaten enthalten. Mit Art. 8b 

wird nun eine zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. 

Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 129) 

sowie zum TIEA-USA im Bericht und Antrag Nr. 40/2009 (S. 17) finden sinnge-

mäss Anwendung.  

Zu Art. 8c 

Die Bestimmungen zur Datenverarbeitung und Datensicherheit waren bisher 

vermischt mit Verfahrensbestimmungen in Art. 9 enthalten. Mit Art. 8c wird nun 

eine zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. Die Aus-

führungen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 129 f.) sowie 

die obigen Ausführungen zu Art. 17 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung.  

Zu Art. 8d 

Im FATCA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zu Sicherheitsverlet-

zungen enthalten. Mit Art. 8d wird nun eine zum AIA-Gesetz korrespondierende 

Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im Bericht und 
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Antrag Nr. 73/2015 (S. 130 f) sowie obigen Ausführungen zu Art. 18 Abs. 1 und 2 

AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung.  

Zu Art. 9 Abs. 1 und 2 

Abs. 1 und Abs. 2 können aufgehoben werden, da die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen neu in Art. 8c geregelt werden.  

Zu Art. 17  

Nachdem Bestimmungen betreffend die Informations- und Weiterleitungspflicht 

nach Art. 5a sowie Art. 8d Abs. 3 und 4 neu in das FATCA-Gesetz aufgenommen 

werden, sind auch die Strafbestimmungen entsprechend zu erweitern.  

Analog zum AIA-Gesetz wird somit auch eine Bestimmung aufgenommen, wo-

nach bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung der Informations- oder Wei-

terleitungspflichten nach Art. 5a und 8d Abs. 3 und 4 die Steuerverwaltung eine 

Busse bis 20.000,-- Franken verhängen kann. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz 

im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 158) finden sinngemäss Anwendung. 

Zur Inkrafttretensbestimmung 

Die Anpassungen des FATCA-Gesetzes treten am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Diese gelten erstmals für Meldeperioden ab 1. Januar 2018 (Übermittlung an die 

zuständige US-amerikanische Behörde im Jahr 2019).  

5.120 Abänderung des Gesetzes zum Abkommen zwischen Liechtenstein und 

Österreich über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern 

Zu Art. 2 Abs. 3a 

In dem neuen Abs. 3a wird die Begrifflichkeit „Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)“ definiert. 
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Zur Überschrift vor Art. 23a 

Mit Abschnitt IVa wird ein neuer Abschnitt zu den Datenschutzbestimmungen 

ergänzt. 

Zu Art. 23a 

Die obigen Ausführungen zu Art. 11a AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 23b 

Im Gesetz zum Abkommen zwischen Liechtenstein und Österreich über die Zu-

sammenarbeit im Bereich der Steuern (im Folgenden AStA-Gesetz) war bisher 

keine spezielle Bestimmung zu den Rechten der betroffenen Personen gegen-

über den liechtensteinischen Zahlstellen enthalten. Mit Art. 23b wird nun eine 

zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. Die Ausführun-

gen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 121 ff.) sowie obigen 

Ausführungen zu Art. 12 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 23c 

Im AStA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zu den Rechten der be-

troffenen Personen gegenüber der Steuerverwaltung enthalten. Mit Art. 23c 

wird nun eine zum AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. 

Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 125 f.) 

sowie obigen Ausführungen zu Art. 13 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwen-

dung. 

Zu Art. 23d 

Die Übermittlung der Meldungen an die zuständige österreichische Behörde ist 

in Art. 8, 15 und 22 geregelt. Im AStA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestim-

mung zu den Aufbewahrungsfristen enthalten. Mit Art. 23d wird nun eine zum 

AIA-Gesetz korrespondierende Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen 
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zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 127) sowie obigen Ausfüh-

rungen zu Art. 14 Abs. 4 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 23e 

Im AStA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zur Datenverarbeitung 

und Datensicherheit enthalten. Mit Art. 23e wird nun eine zum AIA-Gesetz kor-

respondierende Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz 

im Bericht und Antrag Nr. 73/2015 (S. 129 f.) sowie obigen Ausführungen zu 

Art. 17 AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zu Art. 23f 

Im AStA-Gesetz war bisher keine spezielle Bestimmung zu Sicherheitsverletzun-

gen enthalten. Mit Art. 23f wird nun eine zum AIA-Gesetz korrespondierende 

Bestimmung aufgenommen. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im Bericht und 

Antrag Nr. 73/2015 (S. 130 f.) sowie obigen Ausführungen zu Art. 18 Abs. 1 und 2 

AIA-Gesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Zur Überschrift vor Art. 24 

Da ein neuer Abschnitt IVa eingefügt wurde, muss diese Überschrift entspre-

chend angepasst bzw. ergänzt werden. 

Zu Art. 40 Sachüberschrift und Bst. g 

Nachdem Bestimmungen betreffend die Informationspflicht nach Art. 23f Abs. 3 

neu in das AStA-Gesetz aufgenommen wurden, sind auch die Strafbestimmungen 

entsprechend zu erweitern. 

Analog zum AIA-Gesetz wird somit auch eine Bestimmung aufgenommen, wo-

nach bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung der Informationspflichten 

nach Art. 23f Abs. 3 die Steuerverwaltung eine Busse bis 20.000,-- Franken ver-

hängen kann. Die Ausführungen zum AIA-Gesetz im Bericht und Antrag Nr. 

73/2015 (S. 158) finden sinngemäss Anwendung. 
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Zur Inkrafttretensbestimmung 

Die Anpassungen des AStA-Gesetzes treten am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Diese gelten erstmals für Steuerjahre ab 1. Januar 2018 (Übermittlung an die 

zuständige österreichische Behörde im Jahr 2019). 

5.121 Abänderung des Gesetzes über die Ausländer (Ausländergesetz; AuG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 69 Abs. 2 Einleitungssatz, in der Überschrift vor Art. 70, in Art. 70, Art. 71 

Abs. 1, Art. 71a Abs. 1, Art. 72 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz, Art. 73 

Sachtitel, Einleitungssatz, Art. 74 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz, Art. 

74e Bst. i, Art. 75 Abs. 1, Art. 76 Sachtitel, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2 und 3, 

Art. 77, Art. 78 Sachtitel, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4, Art. 79 Sachtitel, Abs. 

1 und Abs. 2 Bst. a bis c und Abs. 3 sowie in Art. 86a werden begriffliche Anpas-

sungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 74 Abs. 1 und Abs. 3 

In Abs. 1 wird der Zusatz hinzugefügt, dass für die Übermittlung von personenbe-

zogenen Daten an Staaten, die über keinen gleichwertigen Datenschutz verfü-

gen, weitere Voraussetzungen des Art. 49 der DSGVO zu beachten sind. 

Um den Anforderungen der DSGVO nachzukommen wird in Abs. 3 festgehalten, 

dass das Ausländer- und Passamt Daten im nationalen Visumsystem verarbeiten 

und übermitteln kann. 

Zu Art. 79 Abs. 2 Bst. d und Art. 79a Abs. 1 und 2 

Es werden die Verweise auf das Datenschutzgesetz entsprechend angepasst. 
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5.122 Abänderung des Asylgesetzes (AsylG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 66, Art. 67 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 3 Einleitungssatz, Art. 68 Sachtitel, 

Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz, Art. 70 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 Einleitungssatz, in 

der Überschrift vor Art. 73, Art. 74, Art. 75 Sachtitel, Abs. 1 sowie in Art. 87 wer-

den begriffliche Anpassungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 

5.2) vorgenommen. 

Zu Art. 75 Abs. 2 und Abs. 3 

Abs. 2 und Abs. 3 können aufgehoben werden, da in Abs. 1 festgehalten wird, 

dass die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen bei der Übermittlung von per-

sonenbezogenen Daten an Drittstaaten erfüllt sein müssen. Die DSGVO enthält in 

den Art. 44 ff. diesbezüglich detaillierte Vorschriften. Abs. 2 und 3 wurden des-

halb obsolet.  

5.123 Abänderung des Heimatschriftengesetzes (HSchG) 

Begriffliche Anpassungen 

In Art. 25b Abs. 4, Art. 33c Abs. 2 und in Art. 33d Abs. 2 werden begriffliche An-

passungen gemäss den allgemeinen Erläuterungen (vgl. Punkt 5.2) vorgenom-

men. 

Zu Art. 33e  

Da bislang eine Bestimmung zur allgemeinen Datenverarbeitung fehlte, wurde 

mit dem neuen Art. 33e eine explizite Bestimmung zur Datenverarbeitung aufge-

nommen. Der neue Art. 33e orientiert sich dabei an art. 70 AuG.  
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6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Dieser Vorlage stehen keine verfassungsrechtlichen Bestimmungen entgegen. 

7. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND RESSOURCENEIN-

SATZ 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Die Regierungsvorlage hat Auswirkungen auf die Datenschutzstelle als liechten-

steinische Datenschutz- bzw. Aufsichtsbehörde, da vor allem mit der DSGVO 

zahlreiche neue Aufgaben auf sie zukommen. 

Auch wenn die Information und Öffentlichkeitsarbeit bereits gegenwärtig einen 

wichtigen Aspekt der Tätigkeit der Datenschutzstelle darstellt, erhöht die DSGVO 

ihren Stellenwert nochmals beträchtlich. So muss etwa die Kommunikation mit 

den betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten verstärkt werden 

und müssen datenverarbeitende Stellen sowie die Öffentlichkeit über die Ent-

scheidungen auf europäischer Ebene, welche einen grossen Einfluss auf die An-

wendung der DSGVO haben werden, auf dem Laufenden gehalten werden. 

Neu ist die Funktion der Datenschutzstelle als Genehmigungsbehörde und die 

beratende Funktion im Akkreditierungsverfahren. Beispielsweise können gemäss 

Art. 40 Abs. 5 DSGVO Verbände und andere Vereinigungen den Entwurf von Ver-

haltensregeln der Datenschutzstelle zur Prüfung und Genehmigung vorlegen. In 

Liechtenstein haben die Verbände bereits angekündigt, von Art. 40 DSGVO um-

fangreich Gebrauch zu machen. Die Datenschutzstelle muss die Verfahren durch-

führen, die vorgelegten Unterlagen prüfen und über die Genehmigung nach den 

von ihr im Vorfeld festzulegenden Kriterien entscheiden. 
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In Bezug auf Beschwerden ist zum einen festzuhalten, dass die Aufsichtsbehörde 

eine Beschwerde künftig neu innerhalb vorgegebener Fristen zu bearbeiten hat, 

andernfalls die betroffene Person eine Klage wegen Untätigkeit der Aufsichtsbe-

hörde gemäss Art. 78 Abs. 2 DSGVO einreichen kann. Ein Aufschub mit dem Ar-

gument der Arbeitsüberlastung ist künftig nicht mehr möglich. Zum anderen ist 

auch von einer Zunahme der Beschwerden auszugehen, nachdem Interessens-

vertreter künftig gemäss Art. 80 Abs. 1 DSGVO die Rechte von Betroffenen un-

entgeltlich wahrnehmen können und die Bürger von der datenverarbeitenden 

Stelle über das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzstelle un-

terrichtet werden müssen.  

Erhöhter Arbeitsaufwand ist des Weiteren in Zusammenhang mit der Daten-

schutz-Folgenabschätzung, den Standardvertragsklauseln für die Übermittlung in 

Drittländer oder den Pflichten gegenüber Überwachungs- und Zertifizierungsstel-

len zu erwarten. In Bezug auf Letztere hat die Datenschutzstelle Kriterien für die 

Zertifizierung zu erstellen oder zu genehmigen und Anforderungen an die Akkre-

ditierung von Zertifizierungsstellen aufzustellen. Mehrere Stellen in Liechtenstein 

haben bereits ihr Interesse bekundet, als Zertifizierungsstelle akkreditiert zu 

werden.  

Eine weitere grosse Neuerung der DSGVO findet sich in Art. 51 Abs. 2 DSGVO, 

wonach „jede Aufsichtsbehörde […] einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung 

dieser Verordnung in der gesamten Union“ leisten soll. Die damit verbundene 

obligatorische Kooperation und der umfangreiche Informationsaustausch mit 

den anderen europäischen Aufsichtsbehörden sowie dem Europäischen Daten-

schutzausschuss erfordern aufgrund langwieriger und formalisierter Verfahren 

grosse zeitliche und personelle Ressourcen. Im Zusammenhang mit der europäi-

schen Kooperation ist auch die Neuerung des One-Stop-Shops zu nennen, die 

von liechtensteinischen Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, sehr 
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begrüsst wurde. Sie gewährleistet eine klare Vereinfachung für die Unternehmen 

und einheitlichen Compliance-Standard, bedeutet aber für die Aufsichtsbehör-

den unter Umständen langwierige und mit grossem Aufwand verbundene Ver-

fahren.  

Darüber hinaus wird auch die mögliche Begleitung von Gerichtsverfahren von der 

Datenschutzstelle entsprechende zeitliche Aufwände abverlangen. 

7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Für die neuen Aufgaben, die mit der DSGVO auf die Datenschutzstelle zukom-

men, lässt sich der zusätzliche Stellenbedarf mit 150 Stellenprozenten beziffern. 

Diese Angaben beruhen auf bisherigen Erfahrungen im Vorfeld der Geltung der 

DSGVO sowie Studien und Gutachten zum Arbeitsaufwand, der sich aus der 

DSGVO ergibt.87

Die zusätzlichen Stellen werden mit separatem Antrag an den Landtag beantragt 

werden und damit dem zu erhöhenden Budget der Datenschutzstelle angelastet 

werden.  

Die Datenschutzstelle verfügt über die entsprechenden Räumlichkeiten und adä-

quate Organisationsstrukturen, sodass keine räumlichen Auswirkungen zu erwar-

ten sind. 

Die gemachten Erfahrungen mit der organisatorischen Zuordnung der Daten-

schutzstelle zum Landtag haben in der praktischen Anwendung immer wieder zu 

verschiedenen Problemen geführt, dies vor allem im Bereich der Personalfüh-

rung und Personalbestellung. Neu wird die Datenschutzstelle deshalb formal eine 

Amtsstelle der Landesverwaltung sein. Dies entspricht den verfassungsrechtli-

87 Rossnagel Alexander, Datenschutzaufsicht nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Neue Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, Springer Verlag 2017. 
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chen Vorgaben und dem Aufbau der Landesverwaltung. Aufgrund der Vorgaben 

der DSGVO unterscheidet sich die Datenschutzstelle jedoch in einigen Punkten 

von den meisten Amtsstellen der Landesverwaltung. Dies betrifft insbesondere 

die Unabhängigkeit der Datenschutzstelle. Sie ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

und der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig und an keine Weisungen 

gebunden. 

7.3 Evaluation 

Es wird eine Beobachtung der Entwicklungen erfolgen. Der Blick wird dabei ins-

besondere auch auf europäische Entwicklungen sowie auf die entsprechenden 

Weiterentwicklungen in der Auslegung der EWR-rechtlichen Rechtsgrundlagen 

gerichtet sein. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

1. DATENSCHUTZGESETZ 

Datenschutzgesetz (DSG) 

vom … 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I.

Allgemeine Bestimmungen 

A. Zweck, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Art. 1 

Zweck 

1) Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grund-

rechte von natürlichen Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten. 

2) Es dient zudem: 
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a) der Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1), in der jeweils geltenden 

Fassung; 

b) der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 

zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 

Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 

vom 4.5.2016, S. 89), in der jeweils geltenden Fassung. 

3) Die jeweils geltende Fassung der in Abs. 2 Bst. a genannten EWR-

Rechtsvorschrift ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemein-

samen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 

Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 2 

Anwendungsbereich 

1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

öffentliche Stellen. Für nicht-öffentliche Stellen gilt dieses Gesetz für die ganz 

oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die 

nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Datei-

system gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, es sei denn, die Verar-

beitung durch natürliche Personen erfolgt zur Ausübung ausschliesslich persönli-

cher oder familiärer Tätigkeiten. 
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2) Spezialgesetzliche Bestimmungen über den Datenschutz gehen den Vor-

schriften dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz 

gilt, nicht oder nicht abschliessend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes sub-

sidiär Anwendung. Die Verpflichtung zur Wahrung von Geheimhaltungspflichten 

oder von Berufs- oder Amtsgeheimnissen bleibt unberührt. 

3) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Stellen. Auf nicht-

öffentliche Stellen findet es Anwendung, sofern: 

a) der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten im 

Inland verarbeitet; 

b) die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten 

einer inländischen Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsver-

arbeiters erfolgt; oder 

c) der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar keine Niederlassung in 

einem EWR-Mitgliedstaat hat, er aber in den Anwendungsbereich der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 fällt. 

Sofern dieses Gesetz nicht nach Satz 2 Anwendung findet, gelten für den Ver-

antwortlichen oder Auftragsverarbeiter nur Art. 9 bis 20, 39 bis 44. 

4) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen 

im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 

und der Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten, finden die Verordnung 

(EU) 2016/679 und Kapitel I und II dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, 

soweit nicht in diesem Gesetz oder einem anderen Gesetz Abweichendes gere-

gelt ist. 

5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

a) Beratungen im Landtag und in Kommissionen des Landtags; 
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b) hängige Zivilverfahren und Verwaltungsbeschwerdeverfahren; 

c) hängige Verfahren vor dem Staatsgerichtshof; 

d) die Tätigkeiten der Finanzkontrolle des Landes. 

6) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit das EWR-Recht, insbe-

sondere die Verordnung (EU) 2016/679, unmittelbar gilt. 

Art. 3 

Begriffe und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

a) „öffentliche Stellen“:  

1. die Organe des Staates, der Gemeinden und von Körperschaften, Stiftun-

gen und Anstalten des öffentlichen Rechts; 

2. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie in Erfüllung der ihnen übertragenen 

öffentlichen Aufgaben tätig sind; 

b) „nicht-öffentliche Stellen“:  

1. natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesell-

schaften, die dem Privatrecht unterstehen, soweit sie nicht unter Bst. a Ziff. 

2 fallen; 

2. öffentliche Stellen nach Bst. a Ziff. 1, wenn sie privatwirtschaftlich handeln. 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbe-

zeichnungen sind Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu 

verstehen.  
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B. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 4 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle 

ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 

liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortli-

chen übertragen wurde, erforderlich ist. 

Art. 5 

Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume 

1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-

elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit: 

a) sie erforderlich ist: 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen; 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts; oder  

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke; 

und  

b) keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Be-

troffenen überwiegen. 

2) Bei der Videoüberwachung folgender Anlagen und Einrichtungen gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als 

ein besonders wichtiges Interesse: 
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a) öffentlich zugängliche grossflächige Anlagen, wie insbesondere Sport-, Ver-

sammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen; 

oder 

b) Fahrzeuge und öffentlich zugängliche grossflächige Einrichtungen des öf-

fentlichen Verkehrs. 

3) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen sind durch geeignete Massnahmen zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

4) Die Speicherung oder Verwendung von nach Abs. 1 und 2 erhobenen Da-

ten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist 

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffe-

nen überwiegen. Abs. 2 gilt entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie 

nur weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die 

staatliche oder öffentliche Sicherheit, zur Abwehr einer schweren Gefahr für 

Leib, Leben, Freiheit oder Eigentum sowie zur Verfolgung von Straftaten oder zur 

Beweissicherung erforderlich ist; in den letztgenannten Fällen kann die Landes-

polizei die Übermittlung der erhobenen Daten verlangen. 

5) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten 

Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der betroffenen Person 

über die Verarbeitung nach Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Art. 32 gilt entsprechend. 

6) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des 

Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffe-

nen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 
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7) Der Einsatz einer Videoüberwachung muss vor der Inbetriebnahme bei 

der Datenschutzstelle gemeldet werden. Von einer Meldung ausgenommen sind 

Bildübermittlungen in Echtzeit ohne Aufzeichnungs- oder sonstige weitere Bear-

beitungsmöglichkeit. Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

8) Wer vorsätzlich gegen die Meldepflicht nach Abs. 7 verstösst, wird vom 

Landgericht wegen Übertretung mit Busse bis zu 5 000 Franken bestraft. Art. 40 

Abs. 8 findet Anwendung. 

C. Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 

Art. 6 

Benennung 

1) Öffentliche Stellen benennen einen Datenschutzbeauftragten. Dies gilt 

auch für öffentliche Stellen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2, die privatwirtschaft-

lich handeln. 

2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Orga-

nisationsstruktur und ihrer Grösse ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter 

benannt werden. 

3) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen 

Qualifikation und insbesondere seines Fachwissens benannt, das er auf dem Ge-

biet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 

Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 8 genannten Aufgaben. 
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4) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter der öffentlichen Stelle 

sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfül-

len. 

5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten und teilt diese Daten der Datenschutzstelle mit. 

Art. 7 

Stellung 

1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ord-

nungsgemäss und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

2) Die öffentliche Stelle unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben nach Art. 8, indem sie die für die Erfüllung dieser Auf-

gaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten 

und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erfor-

derlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 

3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 

Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung 

der öffentlichen Stelle. Der Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen 

Stelle wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt 

werden. 

4) Die Abberufung des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender 

Anwendung von Art. 24 des Staatspersonalgesetzes zulässig. 
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5) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung 

ihrer Rechte nach der Verordnung (EU) 2016/679, diesem Gesetz sowie anderen 

Gesetzen über den Datenschutz im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate 

ziehen. Der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität 

der betroffenen Person sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffe-

ne Person zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch die betroffene Per-

son befreit wird. 

6) Wenn der Datenschutzbeauftragte bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Da-

ten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten 

Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht 

dieses Recht auch dem Datenschutzbeauftragten und den ihm unterstellten Be-

schäftigten zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das 

Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass 

diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit 

das Zeugnisverweigerungsrecht des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen 

seine Akten und andere Dokumente einem Beschlagnahmeverbot.  

Art. 8 

Aufgaben 

1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen neben den in der Verordnung 

(EU) 2016/679 genannten Aufgaben zumindest folgende Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftigten, 

die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem 

Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschliesslich 

der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Gesetze; 
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b) Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften 

über den Datenschutz, einschliesslich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erlassenen Gesetze, sowie der Strategien der öffentlichen Stelle 

für den Schutz personenbezogener Daten, einschliesslich der Zuweisung 

von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und der Schulung der an den Ver-

arbeitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen 

Überprüfungen; 

c) Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und 

Überwachung ihrer Durchführung nach Art. 66; 

d) Zusammenarbeit mit der Datenschutzstelle; 

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Datenschutzstelle in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen, einschliesslich der vorherigen Konsultation 

nach Art. 68 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

2) Im Fall eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten be-

ziehen sich die Aufgaben nach Abs. 1 nicht auf das Handeln des Gerichts im 

Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit. 

3) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahr-

nehmen. Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflich-

ten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

4) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem 

mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wo-

bei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung be-

rücksichtigt. 
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D. Datenschutzstelle 

Art. 9 

Organisation 

1) Die Datenschutzstelle besteht aus dem Leiter der Datenschutzstelle und 

dem übrigen Personal. 

2) Soweit sich aus der Verordnung (EU) 2016/679 oder diesem Gesetz nicht 

etwas anderes ergibt, findet auf das Dienstverhältnis des Leiters der Daten-

schutzstelle und des übrigen Personals der Datenschutzstelle das Staatspersonal-

gesetz sinngemäss Anwendung. 

Art. 10 

Zuständigkeit 

1) Die Datenschutzstelle ist zuständig für die Aufsicht über die von öffentli-

chen und nicht-öffentlichen Stellen vorgenommenen Verarbeitungen. 

2) Die Datenschutzstelle ist nicht zuständig für die Aufsicht über: 

a) die von der Regierung im Rahmen ihrer Tätigkeit vorgenommenen Verar-

beitungen; 

b) die von den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenomme-

nen Verarbeitungen. 
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Art. 11 

Unabhängigkeit 

1) Die Datenschutzstelle handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei 

der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig. Sie unterliegt weder direkter 

noch indirekter Beeinflussung von aussen und ersucht weder um Weisung noch 

nimmt sie Weisungen entgegen. 

2) Die Datenschutzstelle unterliegt der Prüfung durch die Finanzkontrolle 

nach dem Finanzkontrollgesetz. 

Begründung und Beendigung von Dienstverhältnissen 

Art. 12 

a) Leiter der Datenschutzstelle 

1) Die Regierung stellt den Leiter der Datenschutzstelle für eine Dauer von 

acht Jahren an. Eine Wiederanstellung ist zulässig. 

2) Endet das Dienstverhältnis mit Ablauf der Vertragsdauer, so kann die 

Regierung in begründeten Fällen das Dienstverhältnis bis zur Anstellung eines 

Nachfolgers um bis zu sechs Monate verlängern. 

3) Das Dienstverhältnis des Leiters der Datenschutzstelle endet mit Ablauf 

der Vertragsdauer; vorbehalten bleibt Abs. 4. 

4) Das Dienstverhältnis des Leiters der Datenschutzstelle kann von der Re-

gierung nur gekündigt bzw. aufgelöst werden, wenn: 

a) er wegen Krankheit oder Unfall an der Erfüllung der Aufgaben verhindert 

ist; oder 
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b)  ein wichtiger Grund für eine fristlose Auflösung vorliegt.  

Art. 13 

b) Übriges Personal der Datenschutzstelle 

1) Das übrige Personal der Datenschutzstelle wird auf Vorschlag des Leiters 

der Datenschutzstelle von der Regierung angestellt. 

2) Bestimmungen über die Versetzung und die Beendigung des Dienstver-

hältnisses nach Art. 16 und 18 bis 27 des Staatspersonalgesetzes finden auf das 

übrige Personal der Datenschutzstelle mit der Massgabe Anwendung, dass die 

Versetzung oder Beendigung des Dienstverhältnisses durch die Regierung eines 

Antrags des Leiters der Datenschutzstelle bedarf.  

Art. 14 

Rechte und Pflichten 

1) Der Leiter der Datenschutzstelle sieht von allen mit den Aufgaben seines 

Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner Amtszeit 

keine andere mit seinem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unent-

geltliche Tätigkeit aus. Der Datenschutzbeauftragte darf weder dem Landtag, der 

Regierung, einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde angehören noch die 

Funktion eines Gemeindevorstehers oder eines Gemeinderates einer liechten-

steinischen Gemeinde ausüben. Mit seiner Bestellung scheidet er aus solchen 

Ämtern aus. Er darf nicht gegen Entgelt aussergerichtliche Gutachten abgeben. 

2) Der Leiter der Datenschutzstelle ist berechtigt, über Personen, die ihm in 

seiner Eigenschaft als Leiter der Datenschutzstelle Tatsachen anvertraut haben, 

sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Dies gilt auch für 

das übrige Personal der Datenschutzstelle mit der Massgabe, dass über die Aus-
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übung dieses Rechts der Leiter der Datenschutzstelle entscheidet. Soweit das 

Zeugnisverweigerungsrecht des Leiters der Datenschutzstelle reicht, darf die Vor-

legung oder Auslieferung von Akten oder anderen Dokumenten von ihm nicht 

gefordert werden. 

3) Der Leiter der Datenschutzstelle ist, auch nach Beendigung seines 

Dienstverhältnisses, verpflichtet, über die ihm in Ausübung seines Amtes be-

kanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt 

nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offen-

kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Lei-

ter der Datenschutzstelle entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen, ob und 

inwieweit er über solche Angelegenheiten vor Gericht oder aussergerichtlich 

aussagt oder Erklärungen abgibt; wenn er nicht mehr im Amt ist, ist die Geneh-

migung des amtierenden Leiters der Datenschutzstelle erforderlich. Unberührt 

bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

4) Für den Leiter der Datenschutzstelle und das übrige Personal der Daten-

schutzstelle gelten die Art. 84 und 85 des Steuergesetzes nicht. Dies gilt nicht, 

soweit die Steuerbehörden die Kenntnis für die Durchführung eines Verfahrens 

wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Steuerver-

fahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse 

besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflich-

tigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. Stellt die Datenschutzstelle ei-

nen Datenschutzverstoss fest, ist sie befugt, diesen anzuzeigen und die betroffe-

ne Person hierüber zu informieren.  

5) Der Leiter der Datenschutzstelle darf als Zeuge aussagen, es sei denn, 

die Aussage würde: 
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a) dem Wohl des Landes Nachteile bereiten, insbesondere Nachteile für die 

Sicherheit oder die Beziehungen zu anderen Staaten; oder 

b) Grundrechte verletzen. 

6) Betrifft die Aussage nach Abs. 5 laufende oder abgeschlossene Vorgän-

ge, die dem Zuständigkeitsbereich der Regierung zuzurechnen sind oder sein 

könnten, darf der Leiter der Datenschutzstelle nur in Abstimmung mit der Regie-

rung aussagen. Diese darf die Genehmigung nur verweigern, wenn es das Wohl 

des Landes erfordert. 

7) Der Leiter der Datenschutzstelle erlässt ein Organisationsreglement, das 

der Regierung zur Kenntnis gebracht wird. 

Art. 15 

Aufgaben 

1) Die Datenschutzstelle hat neben den in der Verordnung (EU) 2016/679 

genannten die folgenden Aufgaben: 

a) die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Da-

tenschutz, einschliesslich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen Gesetze, zu überwachen und durchzusetzen; 

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu sensi-

bilisieren und sie darüber aufzuklären, wobei spezifische Massnahmen für 

Kinder besondere Beachtung finden; 

c) den Landtag, die Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über 

legislative und administrative Massnahmen zum Schutz der Rechte und 
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Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten zu beraten; 

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem 

Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschliesslich 

den zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Gesetze, ent-

stehenden Pflichten zu sensibilisieren; 

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung 

ihrer Rechte aufgrund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den 

Datenschutz, einschliesslich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erlassenen Gesetze, zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls 

zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten 

zusammenzuarbeiten; 

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer 

Stelle, einer Organisation oder eines Verbandes nach Art. 55 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemes-

senem Umfang zu untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer 

angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung 

zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Ko-

ordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch Informa-

tionsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche Anwen-

dung und Durchsetzung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 

den Datenschutz, einschliesslich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erlassenen Gesetze, zu gewährleisten; 

h) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vor-

schriften über den Datenschutz, einschliesslich der zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Gesetze, durchzuführen, auch auf der 
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Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer 

anderen Behörde; 

i) massgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der In-

formations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

k) Beratung in Bezug auf die in Art. 68 genannten Verarbeitungsvorgänge zu 

leisten; und 

l) Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses zu leisten. 

2) Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt die Daten-

schutzstelle zudem die Aufgabe nach Art. 60 wahr. 

3) Zur Erfüllung der in Abs. 1 Bst. c genannten Aufgabe kann die Daten-

schutzstelle zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbe-

zogener Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an den 

Landtag oder einer seiner Kommissionen, die Regierung, sonstige Einrichtungen 

und Stellen richten. Auf Ersuchen des Landtags, einer seiner Kommissionen oder 

der Regierung geht die Datenschutzstelle ferner Hinweisen auf Angelegenheiten 

und Vorgänge des Datenschutzes bei den öffentlichen Stellen nach. 

4) Die Datenschutzstelle erleichtert das Einreichen der in Abs. 1 Bst. f ge-

nannten Beschwerden durch Massnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Be-

schwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass 

andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

5) Die Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzstelle ist für die betroffene 

Person unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder, insbesondere im Fall 

von häufiger Wiederholung, exzessiven Anfragen kann die Datenschutzstelle eine 
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angemessene Gebühr auf der Grundlage des Aufwands verlangen oder sich wei-

gern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Datenschutz-

stelle die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Cha-

rakter der Anfrage. Die Regierung regelt das Nähere über die Gebühr mit Ver-

ordnung.  

Art. 16 

Tätigkeitsbericht 

Die Datenschutzstelle erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der 

eine Liste der Arten der gemeldeten Verstösse und der Arten der getroffenen 

Massnahmen, einschliesslich der verhängten Sanktionen und der Massnahmen 

nach Art. 58 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679, enthalten kann. Sie übermit-

telt den Bericht dem Landtag und der Regierung und macht ihn der Öffentlich-

keit, dem Europäischen Datenschutzausschuss und der EFTA-

Überwachungsbehörde zugänglich.  

Art. 17 

Befugnisse 

1) Die Datenschutzstelle nimmt im Anwendungsbereich der Verordnung 

(EU) 2016/679 die Befugnisse nach Art. 58 der Verordnung (EU) 2016/679 wahr. 

Kommt die Datenschutzstelle zu dem Ergebnis, dass Verstösse gegen die Vor-

schriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten vorliegen, teilt sie dies der zuständigen Rechts- oder 

Fachaufsichtsbehörde mit und gibt dieser vor der Ausübung der Befugnisse des 

Art. 58 Abs. 2 Bst. b bis g, i und j Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber der ver-

antwortlichen öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle Gelegenheit zur Stel-

lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist. Von der Einräumung der Gele-
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genheit zur Stellungnahme kann abgesehen werden, wenn eine sofortige Ent-

scheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig 

erscheint oder ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. Die Stel-

lungnahme soll auch eine Darstellung der Massnahmen enthalten, die aufgrund 

der Mitteilung der Datenschutzstelle getroffen worden sind.  

2) Stellt die Datenschutzstelle bei Datenverarbeitungen durch nicht-

öffentliche oder öffentliche Stellen zu Zwecken ausserhalb des Anwendungsbe-

reichs der Verordnung (EU) 2016/679 Verstösse gegen die Vorschriften dieses 

Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige 

Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so 

beanstandet sie dies gegenüber der verantwortlichen öffentlichen oder nicht-

öffentlichen Stelle. Im Fall einer öffentlichen Stelle informiert sie zusätzlich die 

Regierung über die Beanstandung. Sie gibt der zuständigen öffentlichen oder 

nicht-öffentlichen Stelle Gelegenheit zu einer Stellungnahme innerhalb einer von 

ihr zu bestimmenden angemessenen Frist. Im Fall einer öffentlichen Stelle gibt 

sie ebenso der Regierung Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Die Datenschutz-

stelle kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme ver-

zichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte 

Mängel handelt. Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Massnahmen 

enthalten, die aufgrund der Beanstandung der Datenschutzstelle getroffen wor-

den sind. Die Datenschutzstelle kann die verantwortliche öffentliche oder nicht-

öffentliche Stelle auch davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 

voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige 

Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz verstos-

sen. 

3) Die Befugnisse der Datenschutzstelle erstrecken sich auch auf: 
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a) von öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stellen erlangte personenbezoge-

ne Daten über den Inhalt und die näheren Umstände des Brief-, Post- und 

Fernmeldeverkehrs; und 

b) personenbezogene Daten, die einem Amtsgeheimnis, insbesondere dem 

Steuergeheimnis nach Art. 83 des Steuergesetzes, unterliegen. 

4) Die öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stellen sind verpflichtet, der Da-

tenschutzstelle und den von ihr mit der Überwachung der Einhaltung der Vor-

schriften über den Datenschutz beauftragten Personen: 

a) jederzeit Zugang zu den Grundstücken und Räumen, einschliesslich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sowie zu allen personenbezoge-

nen Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig 

sind, zu gewähren; und 

b) alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, 

bereitzustellen. Im Fall nicht-öffentlicher Stellen kann der Informations-

pflichtige die Information verweigern, wenn deren Bereitstellung ihn selbst 

oder einen der in § 108 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten An-

gehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung aussetzen würde. Der 

Informationspflichtige ist darauf hinzuweisen. 

5) Die Datenschutzstelle berät und unterstützt die Datenschutzbeauftrag-

ten mit Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse. Sie kann die Abberufung des 

Datenschutzbeauftragten verlangen, wenn er die zur Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderliche Fachkunde nicht besitzt oder im Fall des Art. 38 Abs. 6 der Verord-

nung (EU) 2016/679 ein schwerwiegender Interessenkonflikt vorliegt. 

6) Die Datenschutzstelle darf die von ihr gespeicherten Daten nur für Zwe-

cke der Aufsicht verarbeiten; hierbei darf sie Daten an andere Aufsichtsbehörden 
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übermitteln. Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist über Art. 6 Abs. 4 der 

Verordnung (EU) 2016/679 hinaus zulässig, wenn: 

a) offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen Person liegt und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 

Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde; 

b) sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange 

des Gemeinwohls erforderlich ist; oder 

c) sie zur Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 

Strafen oder Massnahmen des Strafgesetzbuches oder von Erziehungs-

massnahmen oder weiteren Massnahmen im Sinne des Jugendgerichtsge-

setzes oder zur Vollstreckung von Geldbussen erforderlich ist. 

7) Stellt die Datenschutzstelle einen Verstoss gegen die Vorschriften über 

den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die betroffenen Personen hierüber zu 

unterrichten und den Verstoss anderen für die Verfolgung oder Ahndung zustän-

digen Stellen anzuzeigen. Art. 14 Abs. 3 letzter Satz und Abs. 4 gilt entsprechend. 

E. Vertretung im Europäischen Datenschutzausschuss und Zusammenarbeit mit 

anderen Aufsichtsbehörden  

Art. 18 

Vertretung im Europäischen Datenschutzausschuss 

Die Datenschutzstelle vertritt das Land im Europäischen Datenschutzaus-

schuss. 
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Art. 19 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden 

Vor Übermittlung eines Standpunktes an die Aufsichtsbehörden anderer 

EWR-Mitgliedstaaten, die EFTA-Überwachungsbehörde oder den Europäischen 

Datenschutzausschuss beteiligt die Datenschutzstelle andere nationale Auf-

sichtsbehörden nach Art. 85 und 91 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern diese 

von der Angelegenheit betroffen sind.  

F. Rechtsschutz 

Art. 20 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Datenschutzstelle, insbe-

sondere über Rechte nach Art. 78 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 

sowie Art. 5 und Kapitel III, kann binnen vier Wochen ab Zustellung Beschwerde 

bei der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben wer-

den. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Beschwerdekommission 

für Verwaltungsangelegenheiten kann binnen vier Wochen ab Zustellung Be-

schwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden; dieses Recht steht 

auch der Datenschutzstelle zu. 

3) Die Datenschutzstelle darf Entscheidungen und Verfügungen gegenüber 

einer öffentlichen Stelle die aufschiebende Wirkung nicht entziehen. 
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II. Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken nach 

Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 

A. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten und Verarbei-

tung zu anderen Zwecken 

Art. 21  

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig: 

a) durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, wenn sie: 

1. erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozi-

alschutzes erwachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüglichen 

Pflichten nachzukommen; 

2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung der Arbeitsfähig-

keit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung 

oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwal-

tung von Systemen und Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich oder 

aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person mit einem Angehörigen 

eines Gesundheitsberufs erforderlich ist und diese Daten von ärztlichem 

Personal oder durch sonstige Personen, die einer entsprechenden Ge-
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heimhaltungspflicht unterliegen, oder unter deren Verantwortung verar-

beitet werden; oder 

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-

sundheit, wie des Schutzes vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 

Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Si-

cherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln 

und Medizinprodukten erforderlich ist; ergänzend zu den in Abs. 2 genann-

ten Massnahmen sind insbesondere die berufsrechtlichen und strafrechtli-

chen Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten; 

b) durch öffentliche Stellen, wenn sie: 

1. aus Gründen eines überwiegenden öffentlichen Interesses zwingend erfor-

derlich ist; 

2. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erfor-

derlich ist; 

3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung 

erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist; oder 

4. aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder 

zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des Landes 

auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für 

humanitäre Massnahmen erforderlich ist. 

und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung in den 

Fällen des Bst. b die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

2) In den Fällen des Abs. 1 sind angemessene und spezifische Massnahmen 

zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Unter Berück-

sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des 

Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unter-
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schiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen können 

dazu insbesondere gehören:  

a) technisch organisatorische Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Ver-

arbeitung nach der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt; 

b) Massnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festge-

stellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten eingege-

ben, verändert oder entfernt worden sind; 

c) Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten; 

d) Benennung eines Datenschutzbeauftragten; 

e) Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb 

der verantwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern; 

f) Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 

g) Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

h) Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und 

Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verar-

beitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Fähigkeit, die Ver-

fügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder technischen Zwi-

schenfall rasch wiederherzustellen; 

i) zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung eines 

Verfahrens zur regelmässigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 

der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Massnahmen oder 

k) spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Ver-

arbeitung für andere Zwecke die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes 

sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen. 
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Art. 22 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch öffentliche Stellen 

1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als 

zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch öffentliche Stellen im 

Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ist zulässig, wenn: 

a) offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen Person liegt und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 

Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde; 

b) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächli-

che Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen; 

c) sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit, die Verteidigung oder die nationale Si-

cherheit, zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls oder zur Si-

cherung des Steuer- und Zollaufkommens erforderlich ist; 

d) sie zur Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 

Strafen oder Massnahmen des Strafgesetzbuches oder von Erziehungs-

massnahmen oder weiteren Massnahmen im Sinne des Jugendgerichtsge-

setzes oder zur Vollstreckung von Geldbussen erforderlich ist; 

e) sie zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 

anderen Person erforderlich ist; oder 

f) sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rech-

nungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen 

des Verantwortlichen dient; dies gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbil-

dungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit schutz-

würdige Interessen der betroffenen Person dem nicht entgegenstehen. 
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2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 

Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck 

als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Vo-

raussetzungen des Abs. 1 und ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder nach Art. 21 vorliegen. 

Art. 23 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch nicht-öffentliche Stellen 

1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als 

zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch nicht-öffentliche Stel-

len ist zulässig, wenn:  

a) sie erforderlich ist: 

1. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder 

zur Verfolgung von Straftaten; oder 

2. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprü-

che; und  

b) die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung 

nicht überwiegen. 

2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 

Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck 

als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Vo-

raussetzungen des Abs. 1 und ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder nach Art. 21 vorliegen. 
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Art. 24 

Datenübermittlungen durch öffentliche Stellen 

1) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen an 

öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 

liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine 

Verarbeitung nach Art. 22 zulassen würden. Der Dritte, an den die Daten über-

mittelt werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie 

ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unter den Vo-

raussetzungen des Art. 22 zulässig. 

2) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen an 

nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, wenn: 

a) sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegen-

den Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine 

Verarbeitung nach Art. 22 zulassen würden; 

b) der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und die be-

troffene Person kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 

Übermittlung hat; oder 

c) es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprü-

che erforderlich ist 

und der Dritte sich gegenüber der übermittelnden öffentlichen Stelle verpflichtet 

hat, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm 

übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine 

Übermittlung nach Satz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt 

hat. 
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3) Die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 

Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist zulässig, wenn die Vo-

raussetzungen des Abs. 1 oder 2 und ein Ausnahmetatbestand nach Art. 9 Abs. 2 

der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach Art. 21 vorliegen. 

2. Besondere Verarbeitungssituationen 

Art. 25 

Einschränkung des Auskunftsrechts für Medienschaffende 

1) Werden personenbezogene Daten ausschliesslich zur Veröffentlichung 

im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums verarbeitet, so 

kann der Verantwortliche die Auskunft nach Art. 15 der Verordnung (EU) 

2016/679 verweigern, einschränken oder aufschieben, wenn:  

a) die personenbezogenen Daten Aufschluss über die Informationsquellen 

geben; 

b) Einblick in Entwürfe für Publikationen gegeben werden müsste; oder 

c) die freie Meinungsbildung des Publikums gefährdet würde. 

2) Medienschaffende können die Auskunft nach Art. 15 der Verordnung 

(EU) 2016/679 zudem verweigern, einschränken oder aufschieben, wenn ihnen 

die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschliesslich als persönliches Ar-

beitsinstrument dient.  
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Art. 26 

Datengeheimnis 

Wer personenbezogene Daten verarbeitet oder verarbeiten lässt, hat per-

sonenbezogene Daten aus Verarbeitungen, die ihm aufgrund seiner beruflichen 

Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich gemacht geworden sind, un-

beschadet sonstiger gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, 

soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine Offenlegung der anvertrauten 

oder zugänglich gewordenen Daten besteht.  

Art. 27 

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 

und zu statistischen Zwecken 

1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 auch ohne Einwilligung für wissenschaftli-

che oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke zulässig, 

wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist und die Interessen des 

Verantwortlichen an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Person an 

einem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. Der Verantwortliche sieht an-

gemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung der Interessen der be-

troffenen Person nach Art. 21 Abs. 2 Satz 2 vor. 

2) Für im öffentlichen Interesse liegende wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder statistische Zwecke darf der Verantwortliche alle perso-

nenbezogenen Daten, die nicht unter Abs. 1 Satz 1 fallen, verarbeiten, wenn die 

Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist und wenn: 

a) die Daten öffentlich zugänglich sind; 
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b) die Daten für den Verantwortlichen pseudonymisierte personenbezogene 

Daten sind und der Verantwortliche die Identität der betroffenen Person 

mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann; oder 

c) die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person mangels ihrer Er-

reichbarkeit unmöglich ist oder sonst einen unverhältnismässigen Aufwand 

bedeutet. 

Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Art. 4 bleibt unberührt. 

3) Die Bestimmungen von Abs. 1 und 2 gelten auch für personenbezogene 

Daten, die der Verantwortliche für andere Untersuchungen oder auch andere 

Zwecke zulässigerweise ermittelt hat. 

4) Die in den Art. 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vorge-

sehenen Rechte der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rech-

te voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke un-

möglich machen oder ernsthaft beinträchtigen und die Beschränkung für die Er-

füllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. Das Recht auf Aus-

kunft nach Art. 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, 

wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind 

und die Auskunftserteilung einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern wür-

de. 

5) Ergänzend zu den in Art. 21 Abs. 2 genannten Massnahmen sind zu wis-

senschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-

cken verarbeitete personenbezogene Daten zu anonymisieren, sobald dies nach 

dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Inte-

ressen der betroffenen Person stehen dem entgegen. Bis dahin sind die Merkma-

le gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sach-



506 

liche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet 

werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt wer-

den, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert. 

6) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur veröffentlichen, 

wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen unerlässlich ist. 

Art. 28 

Datenverarbeitung zu Zwecken der Personen-, Familien- und genealogischen 

Forschung sowie der Führung und Veröffentlichung von Familienchroniken und 

Biografien 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist auch ohne Einwilligung 

der betroffenen Person zu Zwecken der Personen-, Familien- und genealogischen 

Forschung sowie der Führung und Veröffentlichung von Familienchroniken und 

Biografien zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist. 

Sofern es sich um die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 handelt, ist dies 

abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig, wenn die 

Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist und die Interessen des Verant-

wortlichen die Interessen der betroffenen Personen an einem Ausschluss der 

Verarbeitung überwiegen. Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifi-

sche Massnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person nach 

Art. 21 Abs. 2 Satz 2vor. 
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Art. 29 

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken 

1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig, wenn sie für im öffentlichen Inte-

resse liegende Archivzwecke erforderlich ist. Der Verantwortliche sieht angemes-

sene und spezifische Massnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen 

Person nach Art. 21 Abs. 2 Satz 2 vor. 

2) Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, die keine perso-

nenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, darf der Verantwortliche alle perso-

nenbezogenen Daten, die nicht unter Abs. 1 Satz 1 fallen, verarbeiten, wenn die 

Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist und wenn: 

a) die Daten öffentlich zugänglich sind; 

b) die Daten für den Verantwortlichen pseudonymisierte personenbezogene 

Daten sind und der Verantwortliche die Identität der betroffenen Person 

mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann; oder 

c) die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person mangels ihrer Er-

reichbarkeit unmöglich ist oder sonst einen unverhältnismässigen Aufwand 

bedeutet. 

Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Art. 4 bleibt unberührt. 

3) Die Bestimmungen von Abs. 1 und 2 gelten auch für personenbezogene 

Daten, die der Verantwortliche für andere Untersuchungen oder auch andere 

Zwecke zulässigerweise ermittelt hat. 



508 

4) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Verord-

nung (EU) 2016/679 besteht nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen 

der Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht werden, die das Auffin-

den des betreffenden Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermög-

lichen. 

5) Das Recht auf Berichtigung der betroffenen Person nach Art. 16 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu 

Archivzwecken im öffentlichen Interesse verarbeitet werden. Bestreitet die be-

troffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Mög-

lichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zuständige Archiv ist verpflich-

tet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen.  

6) Die in Art. 18 Abs. 1 Bst. a, b und d, Art. 20 und 21 der Verordnung (EU) 

2016/679 vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte voraussicht-

lich die Verwirklichung der im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecke 

unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die 

Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind. 

Art. 30 

Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von 

Geheimhaltungspflichten 

1) Für die Rechte der betroffenen Person nach Art. 14, 15 und 34 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 gilt Folgendes: 

a) die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 14 Abs. 1 bis 4 

der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in Art. 14 Abs. 5 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht, soweit durch 

ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die: 
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1. einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen; oder 

2. ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 

Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen; 

b) das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Verord-

nung (EU) 2016/679 besteht nicht, soweit durch die Auskunft Informatio-

nen offenbart würden, die: 

1. einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen; oder  

2. ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 

Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen; 

c) die Pflicht zur Benachrichtigung nach Art. 34 der Verordnung (EU) 

2016/679 besteht ergänzend zu der in Art. 34 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

2016/679 genannten Ausnahme nicht, soweit durch die Benachrichtigung 

Informationen offenbart würden, die:  

1. einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen; oder  

2. ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 

Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 

Abweichend von der Ausnahme nach Bst. c Ziff. 2 ist die betroffene Person nach 

Art. 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zu benachrichtigen, wenn die Interessen 

der betroffenen Person, insbesondere unter Berücksichtigung drohender Schä-

den, gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 

2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines 

Mandatsverhältnisses an einen Berufsgeheimnisträger übermittelt, so besteht 

die Pflicht der übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person 

nach Art. 13 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, sofern nicht das Inte-

resse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt. 
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3) Gegenüber den in § 121 Abs. 1, 3 und 4 des Strafgesetzbuches genann-

ten Personen oder deren Auftragsverarbeitern bestehen die Untersuchungsbe-

fugnisse der Datenschutzstelle nach Art. 58 Abs. 1 Bst. e und f der Verordnung 

(EU) 2016/679 nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem 

Verstoss gegen die Geheimhaltungspflichten dieser Personen führen würde. Er-

langt die Datenschutzstelle im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von Daten, 

die einer Geheimhaltungspflicht im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt die Ge-

heimhaltungspflicht auch für die Aufsichtsbehörde. 

Art. 31 

Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring und Bonitätsauskünften 

1) Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein bestimmtes 

zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung 

über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnis-

ses mit dieser Person (Scoring) ist nur zulässig, wenn: 

a) die Vorschriften des Datenschutzrechts eingehalten wurden; 

b) die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten unter 

Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-

statistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahrschein-

lichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind; 

c) für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts nicht ausschliesslich An-

schriftendaten genutzt wurden; und 

d) im Fall der Nutzung von Anschriftendaten die betroffene Person vor Be-

rechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung 

dieser Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist zu dokumentie-

ren. 
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2) Die Verwendung eines von Auskunfteien ermittelten Wahrscheinlich-

keitswerts über die Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit einer natürlichen Per-

son ist im Fall der Einbeziehung von Informationen über Forderungen nur zuläs-

sig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen und nur solche Forderun-

gen über eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, 

berücksichtigt werden: 

a) die durch einen Exekutionstitel nach Art. 1 der Exekutionsordnung festge-

stellt worden sind; 

b) die nach Art. 66 der Konkursordnung festgestellt und nicht vom Gemein-

schuldner an der Prüfungsverhandlung bestritten worden sind; 

c) die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat; 

d) bei denen: 

1. der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zwei-

mal schriftlich gemahnt worden ist; 

2. die erste Mahnung mindestens vier Wochen zurückliegt; 

3. der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über eine 

mögliche Berücksichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet worden ist; 

und 

4. der Schuldner die Forderung nicht bestritten hat; oder 

e) deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-

ständen fristlos gekündigt werden kann und bei denen der Schuldner zuvor 

über eine mögliche Berücksichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet 

worden ist. 
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3) Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschliesslich der Ermittlung von 

Wahrscheinlichkeitswerten, von anderen bonitätsrelevanten Daten nach allge-

meinem Datenschutzrecht bleibt unberührt. 

B. Rechte der betroffenen Person 

Art. 32 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten  

bei der betroffenen Person 

1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 13 Abs. 3 

der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu der in Art. 13 Abs. 4 der 

Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme dann nicht, wenn die Erteilung 

der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung:  

a) eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten betrifft, bei der sich 

der Verantwortliche durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an die be-

troffene Person wendet, der Zweck mit dem ursprünglichen Erhebungs-

zweck nach der Verordnung (EU) 2016/679 vereinbar ist, die Kommunikati-

on mit der betroffenen Person nicht in digitaler Form erfolgt und das Inte-

resse der betroffenen Person an der Informationserteilung nach den Um-

ständen des Einzelfalls, insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang, in 

dem die Daten erhoben wurden, als gering anzusehen ist; 

b) im Fall einer öffentlichen Stelle die ordnungsgemässe Erfüllung der in der 

Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben im Sinne von 

Art. 23 Abs. 1 Bst. a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 gefährden würde 

und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Infor-

mation die Interessen der betroffenen Person überwiegen; 
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c) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl 

des Landes Nachteile bereiten würde und die Interessen des Verantwortli-

chen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen 

Person überwiegen; 

d) die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche 

beeinträchtigen würde und die Interessen des Verantwortlichen an der 

Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person 

überwiegen; oder 

e) eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen gefährden 

würde. 

2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Massgabe des 

Abs. 1, ergreift der Verantwortliche geeignete Massnahmen zum Schutz der be-

rechtigten Interessen der betroffenen Person, einschliesslich der Bereitstellung 

der in Art. 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informatio-

nen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verantwortliche 

hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Information abgesehen 

hat. Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Abs. 1 Bst. d und e keine Anwen-

dung. 

3) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Abs. 1 wegen eines 

vorübergehenden Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Informa-

tionspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung 

innerhalb einer angemessenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spä-

testens jedoch innerhalb von zwei Wochen, nach. 
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Art. 33 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der  

betroffenen Person erhoben wurden 

1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 14 Abs. 1, 2 

und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in Art. 14 Abs. 5 

der Verordnung (EU) 2016/679 und der in Art. 30 Abs. 1 Satz 1 genannten Aus-

nahme nicht, wenn die Erteilung der Information: 

a) im Fall einer öffentlichen Stelle: 

1. die ordnungsgemässe Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortli-

chen liegenden Aufgaben im Sinne von Art. 23 Abs. 1 Bst. a bis e der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 gefährden würde; oder 

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl 

des Landes Nachteile bereiten würde 

und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationsertei-

lung zurücktreten muss; 

b) im Fall einer nicht-öffentlichen Stelle: 

1. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche 

beeinträchtigen würde oder die Verarbeitung Daten aus zivilrechtlichen 

Verträgen beinhaltet und der Verhütung von Schäden durch Straftaten 

dient, sofern nicht das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der 

Informationserteilung überwiegt; oder 

2. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber dem Verantwortlichen festge-

stellt hat, dass das Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit o-

der Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl des Landes Nachteile berei-

ten würde; im Fall der Datenverarbeitung für Zwecke der Strafverfolgung 

bedarf es keiner Feststellung nach dem ersten Halbsatz. 
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2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Massgabe des 

Abs. 1, ergreift der Verantwortliche geeignete Massnahmen zum Schutz der be-

rechtigten Interessen der betroffenen Person, einschliesslich der Bereitstellung 

der in Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informatio-

nen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verantwortliche 

hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Information abgesehen 

hat. 

3) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung personenbe-

zogener Daten durch öffentliche Stellen an die Landespolizei für ihre Aufgabener-

füllung im Rahmen des Staatsschutzes, ist sie nur mit Zustimmung der Landespo-

lizei zulässig. 

Art. 34 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Verord-

nung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in Art. 27 Abs. 4, Art. 29 Abs. 4 

und Art. 30 Abs. 1 Satz 2 genannten Ausnahmen nicht, wenn: 

a) die betroffene Person nach Art. 33 Abs. 1 Bst. a, b Ziff. 2 oder Abs. 3 nicht 

zu informieren ist; oder 

b) die Daten: 

1. nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder sat-

zungsmässiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen; 

oder 

2. ausschliesslich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

dienen 
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und die Auskunftserteilung einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern wür-

de sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 

organisatorische Massnahmen ausgeschlossen ist. 

2) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. Die Ab-

lehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu be-

gründen, soweit nicht durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen 

Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweige-

rung verfolgte Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der Auskunftserteilung an 

die betroffene Person und zu deren Vorbereitung gespeicherten Daten dürfen 

nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet 

werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung nach Massgabe des Art. 18 der 

Verordnung (EU) 2016/679 einzuschränken.  

3) Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche Stelle keine Aus-

kunft erteilt, so ist die Auskunft auf Verlangen der betroffenen Person der Da-

tenschutzstelle zu erteilen, soweit nicht die Regierung im Einzelfall feststellt, dass 

dadurch die Sicherheit des Landes gefährdet würde. Die Mitteilung der Daten-

schutzstelle an die betroffene Person über das Ergebnis der datenschutzrechtli-

chen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortli-

chen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

4) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene 

Daten, die durch eine öffentliche Stelle weder automatisiert verarbeitet noch 

nicht automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, 

besteht nur, soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 

Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand 

nicht ausser Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 

Informationsinteresse steht. 
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Art. 35 

Recht auf Löschung 

1) Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen 

der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismässig ho-

hem Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffenen Person an der Lö-

schung als gering anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und 

die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener Daten nach 

Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Art. 17 Abs. 3 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt 

an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 der 

Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die 

personenbezogenen Daten unrechtmässig verarbeitet wurden.  

2) Ergänzend zu Art. 18 Abs. 1 Bst. b und c der Verordnung (EU) 2016/679 

gilt Abs. 1 Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des Art. 17 Abs. 1 Bst. a und d der 

Verordnung (EU) 2016/679, solange und soweit der Verantwortliche Grund zu 

der Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der be-

troffenen Person beeinträchtigt würden. Der Verantwortliche unterrichtet die 

betroffene Person über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern sich die Un-

terrichtung nicht als unmöglich erweist oder einen unverhältnismässigen Auf-

wand erfordern würde. 

3) Ergänzend zu Art. 17 Abs. 3 Bst. b der Verordnung (EU) 2016/679 gilt 

Abs. 1 entsprechend im Fall des Art. 17 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) 

2016/679, wenn einer Löschung satzungsgemässe oder vertragliche Aufbewah-

rungsfristen entgegenstehen. 
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Art. 36 

Widerspruchsrecht 

Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht nicht, soweit an der Verar-

beitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 

betroffenen Person überwiegt, oder eine gesetzlichen Grundlage zur Verarbei-

tung verpflichtet.  

Art. 37 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschliesslich Profiling 

1) Das Recht nach Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679, keiner 

ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden, besteht über die in Art. 22 Abs. 2 Bst. a und c der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen hinaus nicht, wenn die Entschei-

dung im Rahmen: 

a) der Leistungserbringung nach einem Versicherungsvertrag ergeht und 

1. die Festsetzung der Versicherungsprämie betrifft; 

2. dem Begehren der betroffenen Person stattgegeben wurde; oder 

3. die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen für 

Heilbehandlungen beruht; 

b) von Art. 9a des Sorgfaltspflichtgesetzes ergeht; 

c) des Kreditgeschäfts nach Art. 3 Abs. 3 Bst. b des Bankengesetzes ergeht; 

oder 
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d) der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder Wertpapierneben-

dienstleistung nach Art. 3 Abs. 4 des Bankengesetzes oder Art. 3 des Ver-

mögensverwaltungsgesetzes ergeht. 

2) Mit Ausnahme von Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 hat der Verantwortliche angemes-

sene Massnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person zu treffen, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens ei-

ner Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunk-

tes und auf Anfechtung der Entscheidung zählt; der Verantwortliche informiert 

die betroffene Person über diese Rechte spätestens zum Zeitpunkt der Mittei-

lung, aus der sich ergibt, dass dem Antrag der betroffenen Person nicht vollum-

fänglich stattgegeben wird oder die betroffene Person von der automatisierten 

Entscheidung negativ betroffen sein könnte. 

3) Entscheidungen nach Abs. 1 Bst. a dürfen auf der Verarbeitung von Ge-

sundheitsdaten im Sinne von Art. 4 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2016/679 beru-

hen. Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifische Massnahmen zur 

Wahrung der Interessen der betroffenen Person nach Art. 21 Abs. 2 Satz 2 vor. 

C. Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

Art. 38  

Datenschutzbeauftragte nicht-öffentlicher Stellen 

1) Die Abberufung von Datenschutzbeauftragten nicht-öffentlicher Stellen 

ist nur unter den Voraussetzungen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen über 

die fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen nach § 1173a Art. 53 ABGB zuläs-

sig. Nach dem Ende der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter ist die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses durch den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
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und innerhalb eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass die fristlose Auflösung 

aus wichtigen Gründen zulässig ist. 

2) Der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität 

der betroffenen Person sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffe-

ne Person zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch die betroffene Per-

son befreit wird. 

3) Wenn der Datenschutzbeauftragte bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Da-

ten erhält, für die dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter ein Zeugnis-

verweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Datenschutzbeauftrag-

ten und den ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über die Ausübung dieses 

Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, es 

sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden 

kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Datenschutzbeauftragten 

reicht, unterliegen seine Akten und andere Dokumente einem Beschlagnahme-

verbot.  

Art. 39 

Akkreditierung 

1) Die Erteilung der Befugnis, als Zertifizierungsstelle nach Art. 43 Abs. 1 

Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 tätig zu werden, erfolgt durch die Liech-

tensteinische Akkreditierungsstelle.  

2) Die Regierung erlässt mit Verordnung Vorschriften über die Akkreditie-

rung von Zertifizierungsverfahren und die Einführung von Datenschutzsiegeln 

und -prüfzeichen. Sie berücksichtigt dabei das internationale Recht und die in-

ternational anerkannten technischen Normen. 
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D. Strafbestimmungen 

Art. 40 

Übertretungen nach der Verordnung (EU) 2016/679 

1) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit Busse nach Abs. 2 be-

straft, wer – wenn auch nur fahrlässig – nach Massgabe von Art. 83 Abs. 4 bis 6 

der Verordnung (EU) 2016/679 gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) 

2016/679 verstösst.  

2) Die Busse beträgt: 

a) in den Fällen nach Art. 83 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2016/679: bis zu 11 

Millionen Franken, im Nichteinbringlichkeitsfall bei einer natürlichen Per-

son Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, oder im Fall einer juristischen Person 

von bis zu 2 % ihres gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vo-

rangegangenen Geschäftsjahres, je nachdem, welcher der Beträge höher 

ist; 

b) in den Fällen nach Art. 83 Abs. 5 und 6 der Verordnung (EU) 2016/679: bis 

zu 22 Millionen Franken, im Nichteinbringlichkeitsfall bei einer natürlichen 

Person Freiheitsstrafe bis zu sechs Jahren, oder im Fall einer juristischen 

Person von bis zu 4 % ihres gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 

des vorangegangenen Geschäftsjahres, je nachdem, welcher der Beträge 

höher ist. 

3) Bei der Festsetzung der Busse nach Abs. 2 sind zu berücksichtigen: 

a) die Art, Schwere und Dauer des Verstosses unter Berücksichtigung der Art, 

des Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der 
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Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmasses 

des von ihnen erlittenen Schadens;  

b) die Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstosses;  

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffe-

nen Massnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstan-

denen Schadens;  

d) den Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsver-

arbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen nach den Art. 25 und 32 der 

Verordnung (EU) 2016/679 getroffenen technischen und organisatorischen 

Massnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstösse des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters; 

f) den Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem 

Verstoss abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu 

mindern; 

g) die Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoss betroffen 

sind; 

h) die Art und Weise, wie der Verstoss der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, 

insbesondere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortli-

che oder der Auftragsverarbeiter den Verstoss mitgeteilt hat; 

i) die Einhaltung der nach Art. 58 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 frü-

her gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsverar-

beiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Massnahmen, 

wenn solche Massnahmen angeordnet wurden; 
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k) die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Art. 40 der Verord-

nung (EU) 2016/679 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 

Art. 42 der Verordnung (EU) 2016/679; und 

l) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen 

Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoss erlangte finanzielle 

Vorteile oder vermiedene Verluste. 

4) Das Landgericht hat Bussen gegen juristische Personen zu verhängen, 

wenn die Übertretungen in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen der juristi-

schen Person (Anlasstaten) durch Personen begangen werden, die entweder al-

lein oder als Mitglied des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, des Vorstands 

oder Aufsichtsrats der juristischen Person oder aufgrund einer anderen Füh-

rungsposition innerhalb der juristischen Person gehandelt haben, aufgrund derer 

sie:  

a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 

b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 

c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen Per-

son ausüben. 

5) Für Übertretungen, welche von Mitarbeitern der juristischen Person, 

wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die juristische Person auch 

dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht oder wesentlich 

erleichtert worden ist, dass die in Abs. 4 genannten Personen es unterlassen ha-

ben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung derarti-

ger Anlasstaten zu ergreifen. 

6) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und die 

Strafbarkeit der in Abs. 4 genannten Personen oder von Mitarbeitern nach Abs. 5 
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wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Das Landgericht kann von 

der Bestrafung einer natürlichen Person absehen, wenn für denselben Verstoss 

bereits eine Busse gegen die juristische Person verhängt wird und keine beson-

deren Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenste-

hen. 

7) Im Übrigen finden der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches und das 

Strafrechtsanpassungsgesetz sinngemäss Anwendung. 

8) Gegen öffentliche Stellen, die Teil der Landesverwaltung sind, werden 

keine Bussen verhängt. 

Art. 41 

Unbefugtes Beschaffen von Personendaten 

Wer unbefugt personenbezogene Daten, die nicht frei zugänglich sind, aus 

einer Datenverarbeitung beschafft, ist auf Verlangen des Verletzten vom Landge-

richt wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Art. 42 

Verletzung des Datengeheimnisses 

1) Wer vorsätzlich geheime, personenbezogene Daten unbefugt einem an-

deren zugänglich macht oder veröffentlicht, von denen er bei der Ausübung sei-

nes Berufes, der die Kenntnis solcher Daten erfordert, erfahren hat, ist auf Ver-

langen des Verletzten vom Landgericht wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis 

zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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2) Ebenso ist zu bestrafen, wer vorsätzlich geheime, personenbezogene Da-

ten unbefugt einem anderen zugänglich macht oder veröffentlicht, von denen er 

bei seiner Tätigkeit für den Geheimhaltungspflichtigen oder während der Ausbil-

dung bei diesem erfahren hat.  

3) Das unbefugte einem anderen zugänglich machen oder veröffentlichen 

geheimer, personenbezogener Daten ist auch nach Beendigung der Berufsaus-

übung oder der Ausbildung strafbar. 

Art. 43 

Verwendungsverbot 

Eine Meldung nach Art. 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Be-

nachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 

Strafverfahren nach Art. 41 und 42 gegen den Meldepflichtigen oder Benachrich-

tigenden oder seine in § 108 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Ange-

hörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden 

verwendet werden. 

E. Haftung 

Art. 44 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1) Jede Person, der wegen eines Verstosses gegen die Verordnung (EU) 

2016/679 oder gegen die Bestimmungen des Kapitels I oder II ein materieller 

oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz ge-

gen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter nach Art. 82 Ver-
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ordnung (EU) 2016/679. Im Einzelnen gelten für diesen Schadenersatzanspruch 

die allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. 

2) Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter einen Vertreter nach 

Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 benannt, gilt dieser auch als be-

vollmächtigt, Zustellungen in zivilgerichtlichen Verfahren entgegenzunehmen. 

Art. 12 des Zustellgesetzes bleibt unberührt. 

III. Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken nach  

Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 

A. Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 45  

Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung zuständigen öffentlichen Stellen, 

soweit sie Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten. Die öf-

fentlichen Stellen gelten dabei als Verantwortliche. Die Verhütung von Straftaten 

im Sinne des Satzes 1 umfasst den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit. Die Sätze 1 und 2 finden zudem Anwendung auf dieje-

nigen öffentlichen Stellen, die für die Vollstreckung von Strafen, von Massnah-

men der Strafgesetzgebung, von Erziehungsmassnahmen oder weiteren 

Massnahmen im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes und von Geldbussen zustän-
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dig sind. Soweit dieses Kapitel Vorschriften für Auftragsverarbeiter enthält, gilt es 

auch für diese. 

Art. 46 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Kapitels gelten als:  

a) „personenbezogene Daten“: alle Informationen, die sich auf eine identifi-

zierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; 

als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Na-

men, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert werden 

kann; 

b) „Verarbeitung“: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren aus-

geführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisati-

on, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-

lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, 

die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

c) „Einschränkung der Verarbeitung“: die Markierung gespeicherter perso-

nenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschrän-

ken; 

d) „Profiling“: jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
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werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 

Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Ar-

beitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Inte-

ressen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 

natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

e) „Pseudonymisierung“: die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 

Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeord-

net werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 

aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Massnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht 

einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 

werden; 

f) „Dateisystem“: jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, 

die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 

Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

g) „Verantwortlicher“: die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten entscheidet; 

h) „Auftragsverarbeiter“: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 

des Verantwortlichen verarbeitet; 

i) „Empfänger“: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, un-

abhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Be-

hörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach 
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dem EWR/Schengen-Recht oder anderen Gesetzen personenbezogene Da-

ten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser 

Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den gelten-

den Datenschutzvorschriften gemäss den Zwecken der Verarbeitung; 

k) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“: eine Verletzung der 

Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmässig, zur Vernichtung, 

zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von 

beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 

führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden; 

l) „genetische Daten“: personenbezogene Daten zu den ererbten oder er-

worbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeu-

tige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürli-

chen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen 

Probe der betroffenen natürlichen Person gewonnen wurden; 

m) „biometrische Daten“: mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhal-

tenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige 

Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, ins-

besondere Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

n) „Gesundheitsdaten“: personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche 

oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschliesslich der Er-

bringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen In-

formationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen; 

o) „besondere Kategorien personenbezogener Daten“: 
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1. Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Mei-

nungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-

schaftszugehörigkeit hervorgehen; 

2. genetische Daten; 

3. biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-

son; 

4. Gesundheitsdaten; und 

5. Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 

p) „Aufsichtsbehörde“: eine von einem EWR/Schengen-Staat nach Art. 41 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 

q) „internationale Organisation“: eine völkerrechtliche Organisation und ihre 

nachgeordneten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwi-

schen zwei oder mehr Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der 

Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde; 

r) „Einwilligung“: jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Wei-

se und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit 

der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 

der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.  

Art. 47 

Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten müssen: 

a) auf rechtmässige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden; 
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b) für festgelegte, eindeutige und rechtmässige Zwecke erhoben und nicht in 

einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet wer-

den; 

c) dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbei-

tungszwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung nicht ausser Verhält-

nis zu diesem Zweck stehen; 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei 

sind alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit personenbezogene 

Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, un-

verzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

e) nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforder-

lich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der be-

troffenen Personen ermöglicht; und 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch ge-

eignete technische und organisatorische Massnahmen zu gewährleistender 

Schutz vor unbefugter oder unrechtmässiger Verarbeitung, unbeabsichtig-

tem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädi-

gung.  

B. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 48 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist 

nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist und: 
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a) ein Gesetz es ausdrücklich vorsieht;  

b) der Wahrung lebenswichtiger Interessen einer Person dient; oder 

c) sich auf personenbezogene Daten bezieht, die von der betroffenen Person 

offensichtlich selbst öffentlich gemacht worden sind. 

2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, 

sind geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorzuse-

hen. Geeignete Garantien können insbesondere sein: 

a) spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die Datenschutz-

kontrolle; 

b) die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen; 

c) die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten; 

d) die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb 

der verantwortlichen Stelle; 

e) die von anderen Daten getrennte Verarbeitung; 

f) die Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 

g) die Verschlüsselung personenbezogener Daten; oder 

h) spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Ver-

arbeitung für andere Zwecke die Rechtmässigkeit der Verarbeitung sicher-

stellen. 

Art. 49 

Verarbeitung zu anderen Zwecken 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als 

zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem 
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anderen Zweck um einen der in Art. 45 genannten Zwecke handelt, der Verant-

wortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbei-

tung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismässig ist. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu einem anderen, in Art. 45 nicht genannten Zweck 

ist zulässig, wenn sie in einer gesetzlichen Grundlage vorgesehen ist. 

Art. 50 

Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken 

Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der in Art. 45 genannten 

Zwecke in archivarischer, wissenschaftlicher oder statistischer Form verarbeitet 

werden, wenn hieran ein öffentliches Interesse besteht und geeignete Garantien 

für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorgesehen werden. Solche Garan-

tien können in einer so zeitnah wie möglich erfolgenden Anonymisierung der 

personenbezogenen Daten, in Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnis-

nahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und organisatorisch von den sonstigen 

Fachaufgaben getrennten Verarbeitung bestehen.  

Art. 51 

Einwilligung 

1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Basis einer ge-

setzlichen Grundlage mittels einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verant-

wortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können. 

2) Erfolgt die Einwilligung nach Abs. 1 der betroffenen Person durch eine 

schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen 

um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 



534 

und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar 

zu unterscheiden ist. 

3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung nach Abs. 1 jeder-

zeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-

rührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis 

zu setzen. 

4) Die Einwilligung nach Abs. 1 ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Ent-

scheidung der betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilli-

gung freiwillig erteilt wurde, müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt 

werden. Die betroffene Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung 

hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder ver-

langt die betroffene Person dies, ist sie auch über die Folgen der Verweigerung 

der Einwilligung zu belehren. 

5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet 

werden, muss sich die Einwilligung nach Abs. 1 ausdrücklich auf diese Daten be-

ziehen. 

Art. 52 

Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 

Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter unterstellte 

Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten aus-

schliesslich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie 

nach einer gesetzliche Grundlage zur Verarbeitung verpflichtet ist. 
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Art. 53 

Datengeheimnis 

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten 

nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer 

Tätigkeit dem Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch 

nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

Art. 54 

Automatisierte Einzelentscheidung 

1) Eine ausschliesslich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende 

Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person 

verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer 

gesetzlichen Grundlage vorgesehen ist.  

2) Entscheidungen nach Abs. 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Massnahmen zum 

Schutz der Rechtsgüter sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Per-

sonen getroffen wurden. 

3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage 

von besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist 

verboten. 
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C. Rechte der betroffenen Person 

Art. 55 

Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen 

Der Verantwortliche hat in allgemeiner Form und für jedermann zugänglich 

Informationen zur Verfügung zu stellen über: 

a) die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen; 

b) die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten be-

stehenden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung; 

c) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der oder des 

Datenschutzbeauftragten; 

d) das Recht, die Datenschutzstelle anzurufen; und 

e) die Erreichbarkeit der Datenschutzstelle.  

Art. 56 

Benachrichtigung betroffener Personen 

1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten in speziellen gesetzlichen Grundlagen, 

insbesondere bei verdeckten Massnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat 

diese Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten: 

a) die in Art. 55 genannten Angaben; 

b) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung; 

c) die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, 

die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 



537 

d) gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten; und 

e) erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die perso-

nenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wur-

den. 

2) In den Fällen des Abs. 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung 

insoweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie andern-

falls: 

a) die Erfüllung der in Art. 45 genannten Aufgaben, 

b) die öffentliche Sicherheit oder 

c) Rechtsgüter Dritter 

beeinträchtigt würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Ge-

fahren das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 

3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezo-

gener Daten an die Landespolizei für ihre Aufgabenerfüllung im Rahmen des 

Staatsschutzes, ist sie nur mit Zustimmung der Landespolizei zulässig. 

4) Im Fall der Einschränkung nach Abs. 2 gilt Art. 57 Abs. 7 entsprechend. 

Art. 57 

Auskunftsrecht 

1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft dar-

über zu erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen 

haben darüber hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über: 
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a) die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und 

die Kategorie, zu der sie gehören; 

b) die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

c) die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage; 

d) die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittstaa-

ten oder bei internationalen Organisationen; 

e) die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, 

die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

f) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen; 

g) das Recht nach Art. 60, die Datenschutzstelle anzurufen; und 

h) Angaben zur Erreichbarkeit der Datenschutzstelle. 

2) Abs. 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbei-

tet werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht ge-

löscht werden dürfen oder die ausschliesslich Zwecken der Datensicherung oder 

der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftserteilung einen unverhält-

nismässigen Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwe-

cken durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen ausge-

schlossen ist.  

3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die betroffene Person 

keine Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und deshalb der 

für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand ausser Verhältnis zu dem 

von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. 
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4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des Art. 56 Abs. 2 

von der Auskunft nach Abs. 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung nach 

Abs. 1 Satz 2 teilweise oder vollständig einschränken. 

5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezo-

gener Daten an die Landespolizei für ihre Aufgabenerfüllung im Rahmen des 

Staatsschutzes, ist sie nur mit Zustimmung der Landespolizei zulässig. 

6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von 

oder die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Beeinträch-

tigung im Sinne von Art. 56 Abs. 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung 

nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit 

dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck ge-

fährden würde. 

7) Wird die betroffene Person nach Abs. 6 über das Absehen von oder die 

Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über 

die Datenschutzstelle ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person 

über diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie nach Art. 60 die 

Datenschutzstelle anrufen oder eine rechtsmittelfähige Verfügung verlangen 

kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die 

Auskunft auf ihr Verlangen der Datenschutzstelle zu erteilen, soweit nicht die 

Regierung im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Landes gefähr-

det würde. Die Datenschutzstelle hat die betroffene Person zumindest darüber 

zu unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Über-

prüfung durch sie stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information ent-

halten, ob datenschutzrechtliche Verstösse festgestellt wurden. Die Mitteilung 

der Datenschutzstelle an die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf den 
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Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weiterge-

henden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf die Zustimmung nur inso-

weit und solange verweigern, wie er nach Abs. 4 von einer Auskunft absehen 

oder sie einschränken könnte. Die Datenschutzstelle hat zudem die betroffene 

Person über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten. 

8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die 

Entscheidung zu dokumentieren. 

Art. 58 

Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 

1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unver-

züglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbe-

sondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtig-

keit nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Wenn die Richtigkeit oder 

Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der Be-

richtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem Fall hat der Verant-

wortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er die Einschränkung 

wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung unvoll-

ständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichti-

gung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.  

2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unver-

züglich die Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbei-

tung unzulässig ist, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-

derlich ist oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht wer-

den müssen. 



541 

3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwort-

liche deren Verarbeitung einschränken, wenn: 

a) Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige Interes-

sen einer betroffenen Person beeinträchtigen würde; 

b) die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des Art. 45 dienen, 

weiter aufbewahrt werden müssen; oder 

c) eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur 

mit unverhältnismässigem Aufwand möglich ist. 

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck 

verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand. 

4) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er einer 

Stelle, die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichti-

gung mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung nach den Abs. 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, denen 

die Daten übermittelt wurden, diese Massnahmen mitzuteilen. Der Empfänger 

hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken. 

5) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren 

Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies 

gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Beeinträchtigung 

im Sinne von Art. 56 Abs. 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 

ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Abse-

hen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden würde. 

6) Art. 57 Abs. 7 und 8 findet entsprechende Anwendung. 
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Art. 59 

Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung 

einer klaren und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugäng-

licher Form zu kommunizieren.  

2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbescha-

det des Art. 57 Abs. 6 und des Art. 58 Abs. 5 unverzüglich schriftlich darüber in 

Kenntnis zu setzen, wie verfahren wurde. 

3) Die Erteilung von Informationen nach Art. 55, die Benachrichtigungen 

nach den Art. 56 und 65 und die Bearbeitung von Anträgen nach den Art. 57 und 

58 erfolgen unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven An-

trägen nach den Art. 57 und 58 kann der Verantwortliche entweder eine ange-

messene Gebühr verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 

werden. In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründe-

ten oder exzessiven Charakter des Antrags belegen können. 

4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer be-

troffenen Person, die einen Antrag nach den Art. 57 oder 58 gestellt hat, kann er 

von ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität 

erforderlich sind. 

Art. 60 

Anrufung der Datenschutzstelle  

1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbe-

helfe mit einer Beschwerde an die Datenschutzstelle wenden, wenn sie der Auf-

fassung ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch öffentli-
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che Stellen zu den in Art. 45 genannten Zwecken in ihren Rechten verletzt wor-

den zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

durch Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

verarbeitet haben. Die Datenschutzstelle hat die betroffene Person über den 

Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und sie hierbei auf die 

Beschwerdemöglichkeit nach Art. 20 Abs. 2 hinzuweisen. 

2) Die Datenschutzstelle hat eine bei ihr eingelegte Beschwerde über eine 

Verarbeitung, die in die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde in einem anderen 

EWR/Schengen-Staat fällt, unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde des 

anderen Staates weiterzuleiten. Sie hat in diesem Fall die betroffene Person über 

die Weiterleitung zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen weitere Unterstüt-

zung zu leisten.  

D. Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

Art. 61 

Auftragsverarbeitung 

1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen 

durch andere Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die 

Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den 

Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Be-

richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Schadenersatz sind in 

diesem Fall gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen.  

2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verar-

beitung personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen 

und organisatorischen Massnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Ein-
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klang mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der 

betroffenen Personen gewährleistet wird. 

3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 

Verantwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Ver-

antwortliche dem Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzu-

ziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu infor-

mieren. Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder Erset-

zung untersagen. 

4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, 

so hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verant-

wortlichen nach Abs. 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflich-

ten für den weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon aufgrund anderer Vor-

schriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Ver-

pflichtungen nicht, so haftet der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegen-

über dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auf-

tragsverarbeiters.  

5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage 

eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das 

den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder das den 

Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der per-

sonenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte 

und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechts-

instrument haben insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter: 
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a) nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auf-

tragsverarbeiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er 

den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren; 

b) gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie kei-

ner angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhal-

tung der Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu ge-

währleisten; 

d) alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verar-

beitungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht 

und bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer gesetzlichen 

Grundlage eine Verpflichtung zur Speicherung der Daten besteht; 

e) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die 

nach Art. 75 erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner 

Pflichten zur Verfügung stellt; 

f) Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einem von diesem 

beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt; 

g) die in den Abs. 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnah-

me der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 

h) alle nach Art. 63 erforderlichen Massnahmen ergreift; und 

i) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfü-

gung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung 

der in den Art. 63 bis 66 und 68 genannten Pflichten unterstützt. 
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6) Der Vertrag im Sinne von Abs. 5 ist schriftlich oder elektronisch abzufas-

sen. 

7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung un-

ter Verstoss gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbei-

tung als Verantwortlicher.  

Art. 62 

Gemeinsam Verantwortliche 

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die 

Mittel der Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemein-

sam Verantwortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtli-

chen Verantwortlichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzule-

gen, soweit diese nicht bereits in gesetzlichen Grundlagen festgelegt sind. Aus 

der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informations-

pflichten nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen 

ihre Rechte wahrnehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung hindert die 

betroffene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verant-

wortlichen geltend zu machen. 

Art. 63 

Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung 

1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berück-

sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des 

Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintritts-

wahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbunden Risiken 

für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen die erforderlichen techni-
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schen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu ge-

währleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Katego-

rien personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlägi-

gen allgemein anerkannten technischen Richtlinien und Empfehlungen in der 

Informationstechnik zu berücksichtigen.  

2) Die in Abs. 1 genannten Massnahmen können unter anderem die Pseu-

donymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit 

solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Mass-

nahmen nach Abs. 1 sollen dazu führen, dass: 

a) die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherge-

stellt werden; und 

b) die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen 

bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherge-

stellt werden können. 

3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche 

und der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Massnahmen zu ergrei-

fen, die Folgendes bezwecken: 

a) Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbei-

tung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle); 

b) Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Lös-

chens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle); 
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c) Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten so-

wie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von ge-

speicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle); 

d) Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe 

von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkon-

trolle); 

e) Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbei-

tungssystems Berechtigten ausschliesslich zu den von ihrer Zugangsberech-

tigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugangskon-

trolle); 

f) Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche 

Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Daten-

übertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden 

können (Übertragungskontrolle); 

g) Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 

welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in auto-

matisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind 

(Eingabekontrolle); 

h) Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten so-

wie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der 

Daten geschützt werden (Transportkontrolle); 

i) Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederherge-

stellt werden können (Wiederherstellbarkeit); 

k) Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen 

und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit); 
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l) Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch 

Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität); 

m) Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 

werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet 

werden können (Auftragskontrolle); 

n) Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder 

Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle); 

o) Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personen-

bezogene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 

4) Ein Zweck nach Abs. 3 Bst. b bis f kann insbesondere durch die Verwen-

dung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren 

erreicht werden.  

Art. 64 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Datenschutzstelle 

1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezoge-

ner Daten unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie 

ihm bekannt geworden ist, der Datenschutzstelle zu melden, es sei denn, dass 

die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Datenschutzstelle nicht 

innerhalb von 72 Stunden, so ist die Verzögerung zu begründen.  

2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezo-

gener Daten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden. 
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3) Die Meldung nach Abs. 1 hat zumindest folgende Informationen zu ent-

halten: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten, die, soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefäh-

ren Anzahl der betroffenen Personen, zu den betroffenen Kategorien per-

sonenbezogener Daten und zu der ungefähren Anzahl der betroffenen per-

sonenbezogenen Datensätze zu enthalten hat; 

b) den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten 

oder einer sonstigen Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen 

kann; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung; und 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorge-

schlagenen Massnahmen zur Behandlung der Verletzung und der getroffe-

nen Massnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswir-

kungen. 

4) Wenn die Informationen nach Abs. 3 nicht zusammen mit der Meldung 

übermittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzu-

reichen, sobald sie ihm vorliegen.  

5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusam-

menhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemas-

snahmen zu umfassen. 

6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

personenbezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verant-

wortlichen in einem anderen EWR/Schengen-Staat übermittelt wurden, sind die 
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in Abs. 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich 

zu übermitteln. 

7) Art. 43 findet entsprechende Anwendung.  

8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Ver-

letzungen des Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt. 

Art. 65 

Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten 

1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussicht-

lich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Fol-

ge, so hat der Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich über den 

Vorfall zu benachrichtigen.  

2) Die Benachrichtigung nach Abs. 1 hat in klarer und einfacher Sprache die 

Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und 

zumindest die in Art. 64 Abs. 3 Bst. b bis d genannten Informationen und Mass-

nahmen zu enthalten. 

3) Von der Benachrichtigung nach Abs. 1 kann abgesehen werden, wenn: 

a) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicher-

heitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Daten an-

gewandt wurden; dies gilt insbesondere für Vorkehrungen wie Verschlüsse-

lungen, durch die die Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht 

wurden; 
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b) der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene Mas-

snahmen sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine er-

hebliche Gefahr im Sinne von Abs. 1 mehr besteht; oder 

c) dies mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden wäre; in diesem 

Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche 

Massnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 

wirksam informiert werden. 

4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verlet-

zung des Schutzes personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die 

Datenschutzstelle förmlich feststellen, dass ihrer Auffassung nach die in Abs. 3 

genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Hierbei hat sie die Wahrschein-

lichkeit zu berücksichtigen, dass die Verletzung zu einem hohen Risiko im Sinne 

von Abs. 1 führt. 

5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Abs. 1 kann unter 

den in Art. 56 Abs. 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt 

oder unterlassen werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person 

aufgrund des von der Verletzung ausgehenden hohen Risikos im Sinne von Abs. 1 

überwiegen. 

6) Art. 43 findet entsprechende Anwendung. 

Art. 66 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer 

Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
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natürlichen Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschät-

zung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen 

Personen durchzuführen.  

2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit 

ähnlich hohen Risiken kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung 

vorgenommen werden. 

3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzstelle an der Durchführung der 

Folgenabschätzung zu beteiligen. 

4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verarbeitung be-

troffenen Personen Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten: 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge 

und der Zwecke der Verarbeitung; 

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit der Verarbei-

tungsvorgänge in Bezug auf deren Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen; und 

d) die Massnahmen, mit denen bestehenden Risiken abgeholfen werden soll, 

einschliesslich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfah-

ren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen werden sollen. 

5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzu-

führen, ob die Verarbeitung den Massgaben folgt, die sich aus der Folgenab-

schätzung ergeben haben. 
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Art. 67 

Zusammenarbeit mit der Datenschutzstelle 

Der Verantwortliche hat mit der Datenschutzstelle bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zusammenzuarbeiten. 

Art. 68 

Anhörung der Datenschutzstelle 

1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden 

Dateisystemen die Datenschutzstelle anzuhören, wenn: 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 66 hervorgeht, dass 

die Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen zur Folge hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemass-

nahmen treffen würde; oder 

b) die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Tech-

nologien, Mechanismen oder Verfahren, ein hohes Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat.  

Die Datenschutzstelle kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die 

der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen. 

2) Der Datenschutzstelle sind im Fall des Abs. 1 vorzulegen: 

a) die nach Art. 66 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung; 

b) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verant-

wortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung 

beteiligten Auftragsverarbeiter; 

c) Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung; 
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d) Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen 

vorgesehenen Massnahmen und Garantien; und 

e) Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten.  

Auf Anforderung sind ihr zudem alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die 

sie benötigt, um die Rechtmässigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in 

Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen 

bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

3) Falls die Datenschutzstelle der Auffassung ist, dass die geplante Verar-

beitung gegen gesetzliche Vorgaben verstossen würde, insbesondere weil der 

Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden 

Abhilfemassnahmen getroffen hat, kann sie dem Verantwortlichen und gegebe-

nenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen 

nach Einleitung der Anhörung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche 

Massnahmen noch ergriffen werden sollten. Die Datenschutzstelle kann diese 

Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbeitung besonders 

komplex ist. Sie hat in diesem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der 

Anhörung den Verantwortlichen und gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter 

über die Fristverlängerung zu informieren.  

4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufga-

benerfüllung des Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er 

mit der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Abs. 3 

Satz 1 genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der Da-

tenschutzstelle im Nachhinein zu berücksichtigen und sind die Art und Weise der 

Verarbeitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen. 
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Art. 69 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbei-

tungstätigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis 

hat die folgenden Angaben zu enthalten: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenen-

falls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die 

Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten; 

b) die Zwecke der Verarbeitung; 

c) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Katego-

rien personenbezogener Daten; 

e) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 

f) gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener 

Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisa-

tion; 

g) Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung; 

h) die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erfor-

derlichkeit der Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezo-

gener Daten; und 

i) eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Mas-

snahmen nach Art. 63. 
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2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verar-

beitungen zu führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das 

Folgendes zu enthalten hat: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verant-

wortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gege-

benenfalls des Datenschutzbeauftragten; 

b) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Stellen 

in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation unter Angabe 

des Staates oder der Organisation; und 

c) eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Mas-

snahmen nach Art. 63. 

3) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder 

elektronisch zu führen. 

4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre 

Verzeichnisse der Datenschutzstelle zur Verfügung zu stellen.  

Art. 70 

Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel 

für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemesse-

ne Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wie 

etwa die Datenminimierung wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, dass die 

gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Rechte der betroffenen Perso-

nen geschützt werden. Er hat hierbei den Stand der Technik, die Implementie-
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rungskosten und die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verar-

beitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 

mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürli-

cher Personen zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungs-

systemen an dem Ziel auszurichten, nur die erforderlichen personenbezogenen 

Daten zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeit-

punkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verar-

beitungszweck möglich ist.  

2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische 

Massnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grund-

sätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren 

Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. 

Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, 

ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die Massnahmen müssen insbesonde-

re gewährleisten, dass die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert ei-

ner unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden können. 

Art. 71 

Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen 

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so 

weit wie möglich zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen 

zu unterscheiden. Dies betrifft insbesondere folgende Kategorien:  

a) Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straf-

tat begangen haben; 
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b) Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in naher 

Zukunft eine Straftat begehen werden; 

c) verurteilte Straftäter; 

d) Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Tatsachen darauf 

hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein könnten; und  

e) andere Personen wie insbesondere Zeugen, Hinweisgeber oder Personen, 

die mit den in Bst. a bis d genannten Personen in Kontakt oder Verbindung 

stehen.  

Art. 72 

Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen 

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach 

zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf persönli-

chen Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen 

der jeweiligen Verarbeitung möglich und angemessen ist, Beurteilungen, die auf 

persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich machen. Es muss aus-

serdem feststellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die der auf einer 

persönlichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen. 

Art. 73 

Verfahren bei Übermittlungen 

1) Der Verantwortliche hat angemessene Massnahmen zu ergreifen, um zu 

gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr ak-

tuell sind, nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem 

Zweck hat er, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität 

der Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder 
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Übermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und 

angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die 

Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren 

Aktualität zu beurteilen.  

2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere 

Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Emp-

fänger auf diese Bedingungen und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. 

Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend 

markiert werden. 

3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen EWR/Schengen-

Staaten und auf Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach Titel V Kapitel 4 und 

5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wurden, 

keine Bedingungen anwenden, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche 

Datenübermittlungen gelten. 

Art. 74 

Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der 

Verarbeitung 

1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn 

sie unrichtig sind.  

2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu lö-

schen, wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung gelöscht werden müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabener-

füllung nicht mehr erforderlich ist.  
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3) Art. 58 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige per-

sonenbezogene Daten oder personenbezogene Daten unrechtmässig übermittelt 

worden, ist auch dies dem Empfänger mitzuteilen. 

4) Unbeschadet in gesetzlicher Grundlagen festgesetzter Höchstspeicher- 

oder Löschfristen hat der Verantwortliche für die Löschung von personenbezo-

genen Daten oder eine regelmässige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Spei-

cherung angemessene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vor-

kehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.  

Art. 75 

Protokollierung 

1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu proto-

kollieren: 

a) Erhebung; 

b) Veränderung; 

c) Abfrage; 

d) Offenlegung einschliesslich Übermittlung; 

e) Kombination; und 

f) Löschung. 

2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermögli-

chen, die Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit 

wie möglich die Identität der Person, die die personenbezogenen Daten abge-

fragt oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers der Daten festzu-

stellen. 
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3) Die Protokolle dürfen ausschliesslich für die Überprüfung der Rechtmäs-

sigkeit der Datenverarbeitung durch den Datenschutzbeauftragten, die Daten-

schutzstelle und die betroffene Person sowie für die Eigenüberwachung, für die 

Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten und 

für Strafverfahren verwendet werden. 

4) Die Protokolldaten sind am Ende des auf deren Generierung folgenden 

Jahres zu löschen. 

5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle 

der Datenschutzstelle auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.  

Art. 76 

Vertrauliche Meldung von Verstössen 

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen 

über in seinem Verantwortungsbereich erfolgende Verstösse gegen Daten-

schutzvorschriften zugeleitet werden können.  

E. Datenübermittlungen an Drittstaaten und an internationale Organisationen 

Art. 77 

Allgemeine Voraussetzungen 

1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittstaaten 

oder an internationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Daten-

übermittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn: 

a) die Stelle oder internationale Organisation für die in Art. 45 genannten 

Zwecke zuständig ist; und 
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b) die Europäische Kommission nach Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 

2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat, welcher in Liech-

tenstein anwendbar ist.  

2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens ei-

nes Angemessenheitsbeschlusses im Sinne von Abs. 1 Bst. b und des zu berück-

sichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, 

wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementaren 

Grundrechte wahrender Umgang mit den Daten beim Empfänger nicht hinrei-

chend gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer 

betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der Verantwort-

liche massgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen an-

gemessenen Schutz der übermittelten Daten garantiert. 

3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen EWR/Schengen-

Staat übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Abs. 1 übermittelt 

werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen Stelle des 

anderen EWR/Schengen-Staats genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorhe-

rige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist, 

um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines 

Staates oder für die wesentlichen Interessen eines EWR/Schengen-Staates abzu-

wehren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden 

kann. Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen EWR/Schengen-Staats, die für 

die Erteilung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die 

Übermittlung zu unterrichten.  

4) Der Verantwortliche, der Daten nach Abs. 1 übermittelt, hat durch ge-

eignete Massnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Da-

ten nur dann an andere Drittstaaten oder andere internationale Organisationen 
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weiterübermittelt, wenn der Verantwortliche diese Übermittlung zuvor geneh-

migt hat. Bei der Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung hat der Ver-

antwortliche alle massgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die 

Schwere der Straftat, den Zweck der ursprünglichen Übermittlung und das in 

dem Drittstaat oder der internationalen Organisation, an das oder an die die Da-

ten weiterübermittelt werden sollen, bestehende Schutzniveau für personenbe-

zogene Daten. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direk-

te Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die andere internationale Orga-

nisation zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann 

auch abweichend geregelt werden. 

Art. 78 

Datenübermittlung bei geeigneten Garantien 

1) Liegt entgegen Art. 77 Abs. 1 Bst. b kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 

der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen des Art. 77 auch dann zulässig, wenn: 

a) in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den 

Schutz personenbezogener Daten vorgesehen sind; oder 

b) der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Über-

mittlung eine Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete 

Garantien für den Schutz personenbezogener Daten bestehen. 

2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Abs. 1 Bst. b zu dokumen-

tieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des 

Empfängers, den Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezo-

genen Daten zu enthalten. Sie ist der Datenschutzstelle auf Anforderung zur Ver-

fügung zu stellen. 
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3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzstelle zumindest jährlich über 

Übermittlungen zu unterrichten, die aufgrund einer Beurteilung nach Abs. 1 

Bst. b erfolgt sind. In der Unterrichtung kann er die Empfänger und die Übermitt-

lungszwecke angemessen kategorisieren.  

Art. 79 

Datenübermittlung ohne geeignete Garantien 

1) Liegt entgegen Art. 77 Abs. 1 Bst. b kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 

der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten Garantien im 

Sinne von Art. 78 Abs. 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Vo-

raussetzungen nach Art. 77 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung erforder-

lich ist:  

a) zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person; 

b) zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person; 

c) zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit eines Staates; 

d) im Einzelfall für die in Art. 45 genannten Zwecke; oder 

e) im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit den in Art. 45 genannten Zwe-

cken. 

2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Abs. 1 abzusehen, 

wenn die Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der 

Übermittlung überwiegen. 

3) Für Übermittlungen nach Abs. 1 gilt Art. 78 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
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Art. 80 

Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 

1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die Datenüber-

mittlung in Drittstaaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall 

personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in Art. 77 Abs. 1 Bst. a genannte 

Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben unbedingt erforderlich ist und: 

a) im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentli-

che Interesse an einer Übermittlung überwiegen; 

b) die Übermittlung an die in Art. 77 Abs. 1 Bst. a genannten Stellen wirkungs-

los oder ungeeignet wäre, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig durchge-

führt werden kann; und 

c) der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt 

und ihn darauf hinweist, dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang 

verarbeitet werden dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke er-

forderlich ist. 

2) Im Fall des Abs. 1 hat der Verantwortliche die in Art. 77 Abs. 1 Bst. a ge-

nannten Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies 

nicht wirkungslos oder ungeeignet ist. 

3) Für Übermittlungen nach Abs. 1 gilt Art. 78 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

4) Bei Übermittlungen nach Abs. 1 hat der Verantwortliche den Empfänger 

zu verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zu-

stimmung nur für den Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind. 
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5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 

und der polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.  

F. Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

Art. 81 

Gegenseitige Amtshilfe 

1) Die Datenschutzstelle hat den Datenschutzaufsichtsbehörden in anderen 

EWR/Schengen-Staaten Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, 

soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen 

und aufsichtsbezogene Massnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation 

oder um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen. 

2) Die Datenschutzstelle hat alle geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um 

Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

deren Eingang nachzukommen. 

3) Die Datenschutzstelle darf Amtshilfeersuchen nur ablehnen, wenn: 

a) sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Massnahmen, die sie 

durchführen soll, nicht zuständig ist; oder 

b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Gesetze verstossen würde. 

4) Die Datenschutzstelle hat die ersuchende Aufsichtsbehörde des anderen 

EWR/Schengen-Staates über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den Fort-

gang der Massnahmen zu informieren, die getroffen wurden, um dem Amtshil-
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feersuchen nachzukommen. Sie hat im Fall des Abs. 3 die Gründe für die Ableh-

nung des Ersuchens zu erläutern.  

5) Die Datenschutzstelle hat die Informationen, um die sie von der Auf-

sichtsbehörde des anderen EWR/Schengen-Staates ersucht wurde, in der Regel 

elektronisch und in einem standardisierten Format zu übermitteln. 

6) Die Datenschutzstelle hat Amtshilfeersuchen kostenfrei zu erledigen, 

soweit sie nicht im Einzelfall mit der Aufsichtsbehörde des anderen 

EWR/Schengen-Staates die Erstattung entstandener Ausgaben vereinbart hat. 

7) Ein Amtshilfeersuchen der Datenschutzstelle hat alle erforderlichen In-

formationen zu enthalten; hierzu gehören insbesondere der Zweck und die Be-

gründung des Ersuchens. Die auf das Ersuchen übermittelten Informationen dür-

fen ausschliesslich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert 

wurden.  

G. Haftung und Sanktionen 

Art. 82 

Schadenersatz und Entschädigung 

1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbei-

tung personenbezogener Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf 

ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden 

zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadener-

satz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht automatisierten 

Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zu-

rückzuführen ist. 
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2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die be-

troffene Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener 

Daten nicht ermitteln, welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen den 

Schaden verursacht hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein 

Rechtsträger.  

4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen 

Person mitgewirkt, sind die §§ 1301 bis 1304 des Allgemeinen bürgerlichen Ge-

setzbuches entsprechend anzuwenden. 

5) Auf die Verjährung finden die für widerrechtliche Handlungen geltenden 

Verjährungsvorschriften des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches entspre-

chende Anwendung.  

IV. Besondere Bestimmungen für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in 

die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 

(EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten 

Art. 83 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von nicht in die 

Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 

2016/680 fallenden Tätigkeiten 

1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Drittstaat oder an 

supra- oder internationale Organisationen im Rahmen von nicht in die Anwen-

dungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 
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fallenden Tätigkeiten ist über die bereits nach der Verordnung (EU) 2016/679 

zulässigen Fälle hinaus auch dann zulässig, wenn sie zur Erfüllung eigener Aufga-

ben aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder zur Erfüllung vertraglicher 

Verpflichtungen des Staates auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Kon-

fliktverhinderung oder für humanitäre Massnahmen erforderlich ist. Der Emp-

fänger ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck 

verwendet werden dürfen, zu dem sie übermittelt wurden.  

2) Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche 

der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden Tätig-

keiten durch die Landespolizei gilt Art. 17 Abs. 4 nicht, soweit die Regierung im 

Einzelfall feststellt, dass die Erfüllung der dort genannten Pflichten die Sicherheit 

des Landes gefährden würde.  

3) Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche 

der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden Tätig-

keiten durch öffentliche Stellen besteht keine Informationspflicht nach Art. 13 

Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679, wenn: 

a) es sich um Fälle des Art. 32 Abs. 1 Bst. a bis c handelt; oder 

b) durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die nach einer ge-

setzlichen Grundlage oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der 

überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten 

werden müssen, und deswegen das Interesse der betroffenen Person an 

der Erteilung der Information zurücktreten muss. 

4) Ist die betroffene Person in den Fällen nach Abs. 3 nicht zu informieren, 

besteht auch kein Recht auf Auskunft. Art. 32 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 2 finden 

keine Anwendung. 
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V. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 84 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

a) die Voraussetzungen, unter welchen eine öffentliche Stelle personenbezo-

gene Daten durch einen Dritten verarbeiten lassen oder für Dritte verarbei-

ten darf; 

b) die Meldung von Videoüberwachungen nach Art. 5; 

c) das Zertifizierungsverfahren nach Art. 39; 

d) die in Liechtenstein anwendbaren Angemessenheitsbeschlüsse der EU-

Kommission nach Art. 45 der Verordnung (EU) 2016/679 und die von der 

EU-Kommission erlassenen Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 der 

Verordnung (EU) 2016/679; 

e) die Benennung von Datenschutzbeauftragten bei öffentlichen Stellen nach 

Art. 6; 

f) die Gebühren für Amtshandlungen der Datenschutzstelle. 

Art. 85 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Datenschutzgesetz (DSG) vom 14. März 2002, LGBL. 2002 Nr. 55, in der 

geltenden Fassung, wird aufgehoben. 
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Art. 86 

Datenschutzbeauftragter und übriges Personal 

Der nach bisherigem Recht gewählte Datenschutzbeauftragte übernimmt 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Leitung der Datenschutzstelle (Art. 12) 

und übt diese Funktion nach Massgabe des neuen Rechts bis zum 31. Dezember 

2025 weiterhin aus. Die bestehenden Dienstverhältnisse des übrigen Personals 

der Datenschutzstelle bleiben weiterhin aufrecht. 

Art. 87 

Datenschutzkommission 

1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes endet die Mandatsdauer der be-

stehenden Datenschutzkommission. 

2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bei der Daten-

schutzkommission hängigen Beschwerdeverfahren oder Verfahren in Zusam-

menhang mit Empfehlungen der Datenschutzstelle werden von der Beschwerde-

kommission für Verwaltungsangelegenheiten nach dem bisherigen Recht behan-

delt. 

Art. 88 

Videoüberwachungen 

1) Nach bisherigem Recht erteilte Bewilligungen für Videoüberwachungen 

bleiben bis zum Ablauf der Geltungsdauer aufrecht. 

2) Ist beabsichtigt die Videoüberwachung nach Ablauf der Geltungsdauer 

fortzusetzen, hat eine Meldung nach Art. 5 Abs. 7 zu erfolgen. 
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Art. 89 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am … in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung.
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2. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER EINE LEISTUNGSABHÄNGIGE 

SCHWERVERKEHRSABGABE (SCHWERVERKEHRSABGABEGESETZ; SVAG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. Oktober 2000 über eine leistungsabhängige Schwer-

verkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG), LGBl. 2000 Nr. 273, wird 

wie folgt abgeändert: 

Art. 30 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten über die abga-

bepflichtigen Personen verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
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2) Die Eidgenössische Zollverwaltung beschafft die Identitätsdaten und die 

Adressen sowie die Angaben über die Zahlungsverbindungen der abgabepflichti-

gen Personen.  

3) Die Motorfahrzeugkontrolle und Zollämter sind verpflichtet, der Eidge-

nössischen Zollverwaltung laufend die zur Erhebung der Abgabe erforderlichen 

Daten zu melden. Die übermittelten Daten werden von der Zollverwaltung zent-

ral verarbeitet. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, insbesondere die z u erfassenden Daten, mit Verordnung. 

Art. 32 Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Offenlegung personenbezogener Daten 

Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten über abgabepflich-

tige Personen offenlegen: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft.
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3. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS ZOLLWESEN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über das Zollwesen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. März 1995 über das Zollwesen, LGBl. 1995 Nr. 92, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 11a 

Datenschutz 

1) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies zur Wahrneh-

mung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, Daten nach Abs. 1 zu übermit-

teln: 
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a) den Gerichten und der Staatsanwaltschaft sowie anderen Stellen und Be-

hörden, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erfor-

derlich ist; 

b) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde, soweit dies nach Massga-

be des EWR-Rechts oder des Zollvertragsrechts erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft.
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4. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG 

UND DIE INSOLVENZENTSCHÄDIGUNG (ARBEITSLOSENVERSICHERUNGS-

GESETZ; ALVG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 2010 über die Arbeitslosenversicherung und 

die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz; ALVG), LGBl. 2010 

Nr. 452, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 35 Abs. 3 

3) Die Arbeitslosen müssen ihre Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise ihre 

Arbeitsfähigkeit melden und mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen. Die Ar-

beitsunfähigkeit ist innert Tagesfrist seit deren Beginn beim Amt für Volkswirt-

schaft zu melden. Das Arztzeugnis ist spätestens am fünften Arbeitstag nach Be-
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ginn der Arbeitsunfähigkeit dem Amt für Volkswirtschaft vorzulegen. Bei verspä-

teter Vorlage besteht kein Taggeldanspruch für die Tage vor der Vorlage. 

Art. 82 Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durchfüh-

rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, personenbezogene Daten, 

einschliesslich personenbezogener Daten, aus denen politische Meinungen oder 

religiöse Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung so-

wie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen 

nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, insbesondere um: 

Art. 84 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. c bis f und h bis k sowie Abs. 2 

bis 4 

Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durchführung 

dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten nach Art. 82 Abs. 1 

übermitteln: 

c) Organen einer anderen Sozialversicherung, soweit dies für die Festsetzung, 

Änderung, Rückforderung oder Verrechnung von Leistungen beziehungs-

weise für die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich ist; 

d) der Steuerverwaltung, soweit dies für die Anwendung der Steuergesetze 

erforderlich ist; 
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e) dem Amt für Soziale Dienste, soweit dies für die Festsetzung, Änderung 

oder Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung 

ungerechtfertigter Bezüge erforderlich ist; 

f) dem Amt für Gesundheit, soweit dies für die Prüfung der Vermittlungsfä-

higkeit nach Art. 18 oder für die Anwendung des Krankenversicherungsge-

setzes erforderlich ist; 

h) dem Ausländer- und Passamt, soweit dies für den Vollzug der Ausländerge-

setzgebung erforderlich ist; 

i) den Gerichten und der Staatsanwaltschaft, soweit dies insbesondere für 

die Abklärung von strafbaren Handlungen oder für die Beurteilung von An-

sprüchen auf sozialversicherungsrechtliche Leistungen oder eines familien- 

beziehungsweise erbrechtlichen Streitfalles erforderlich ist; 

k) dem Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, soweit dies für den Voll-

zug der Berufsbildungsgesetzgebung erforderlich ist. 

2) Nicht personenbezogene Daten dürfen an Dritte übermittelt werden, 

soweit die Übermittlung einem öffentlichen Interesse entspricht. 

3) Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel schriftlich. 

4) Eine Übermittlung der Daten nach Art. 82 Abs. 1 an zuständige Behörden 

anderer EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz ist zulässig, soweit: 

a) dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist; und 

b) die Datenübermittlung erfolgt: 

1.  auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der dazu-

gehörigen Durchführungsverordnung oder einer sonstigen staatsver-

traglichen Regelung; oder 
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2. auf schriftliches Gesuch hin, wobei zusätzlich folgende Voraussetzun-

gen erfüllt sein müssen: 

aa) die angefragte Information liegt im Zuständigkeitsbereich der 

beteiligten Behörde;  

bb) die Souveränität, Sicherheit, öffentliche Ordnung oder andere 

wesentliche Landesinteressen werden nicht verletzt; 

cc) die Empfänger beziehungsweise die beschäftigten und beauf-

tragten Personen der zuständigen ausländischen Behörde un-

terstehen dem Amts- beziehungsweise Berufsgeheimnis; und 

dd) keine überwiegenden privaten Interessen der betroffenen Per-

son stehen der Datenübermittlung entgegen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft.
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5. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ARBEITSVERMITTLUNG UND DEN 

PERSONALVERLEIH (ARBEITSVERMITTLUNGSGESETZ; AVG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Arbeitsvermittlungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. April 2000 über die Arbeitsvermittlung und den Perso-

nalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG), LGBl. 2000 Nr. 103, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8 Abs. 3 und 4 

Aufgehoben 
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Überschrift vor Art. 10a 

C. Datenschutz 

Art. 10a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Der Vermittler darf personenbezogene Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten, aus denen politische Meinungen oder religiöse Überzeugun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, Gesundheitsdaten, Da-

ten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung sowie personenbezogener 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, über Stellensuchende 

und Arbeitgeber verarbeiten, die er zur Erfüllung seiner Vermittlungstätigkeit 

benötigt, insbesondere um Stellensuchende und Arbeitgeber, die Leistungen 

beanspruchen, zu erfassen, zu beraten und zu vermitteln. 

2) Der Vermittler darf Daten nach Abs. 1 übermitteln an: 

a) einen Kunden im Hinblick auf einen bevorstehenden Vertragsabschluss; 

b) einen grösseren Kreis möglicher Kunden, sofern die Daten keinen Rück-

schluss auf die Identität des Stellensuchenden oder des Arbeitgebers zulas-

sen; 

c) das Amt für Volkswirtschaft. 

3) Liegt kein Fall nach Abs. 2 vor, so ist eine Übermittlung nur mit ausdrück-

licher Einwilligung der betroffenen Person zulässig. Die Einwilligung hat schrift-

lich zu erfolgen und kann jederzeit widerrufen werden. Die betroffene Person ist 

auf das Widerrufsrecht hinzuweisen. 
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4) Der Vermittler muss geeignete Massnahmen ergreifen, um sicherzustel-

len, dass insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten werden. 

Art. 18 Abs. 3 und 4 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 22a 

C. Datenschutz 

Art. 22a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Der Verleiher darf personenbezogene Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten, aus denen politische Meinungen oder religiöse Überzeugun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, Gesundheitsdaten, Da-

ten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung sowie personenbezogener 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, über Stellensuchende 

und Arbeitgeber verarbeiten, die er zur Erfüllung seiner Verleihtätigkeit benötigt.  

2) Der Verleiher darf Daten nach Abs. 1 übermitteln an: 

a) interessierte Einsatzbetriebe im Hinblick auf einen bevorstehenden Ver-

tragsabschluss; 

b) einen grösseren Kreis möglicher Einsatzbetriebe, sofern die Daten keinen 

Rückschluss auf die Identität des Stellensuchenden oder des Arbeitgebers 

zulassen; 

c) das Amt für Volkswirtschaft. 
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3) Liegt kein Fall nach Abs. 2 vor, so ist eine Übermittlung nur mit ausdrück-

licher Einwilligung der betroffenen Person zulässig. Die Einwilligung hat schrift-

lich zu erfolgen und kann jederzeit widerrufen werden. Die betroffene Person ist 

auf das Widerrufsrecht hinzuweisen. 

4) Der Verleiher muss geeignete Massnahmen ergreifen, um sicherzustel-

len, dass insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten werden. 

Art. 28 

Schweigepflicht 

Für Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder an der Beauf-

sichtigung der öffentlichen Arbeitsvermittlung beteiligt sind, besteht eine Ver-

schwiegenheitspflicht. Diese Pflicht trifft diese Personen auch hinsichtlich der bei 

ihrer Tätigkeit gemachten Beobachtungen.  

Art. 29a 

Datenschutz 

1) Das Amt für Volkswirtschaft darf personenbezogene Daten, einschliess-

lich personenbezogener Daten, aus denen politische Meinungen oder religiöse 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, Gesund-

heitsdaten, Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung sowie per-

sonenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, über 

Stellensuchende und Arbeitgeber verarbeiten oder verarbeiten lassen, die es zur 

Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz benötigt. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft darf Daten nach Abs. 1 übermitteln an: 
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a) Arbeitgeber und Stellensuchende sowie Personalvermittler und Verleiher, 

sofern dies für die Vermittlung einer geeigneten Stelle unter Berücksichti-

gung der Erfordernisse nach Art. 25 Abs. 2 notwendig ist; 

b) Stellen zur Durchführung arbeitsmarktlicher Massnahmen oder von Be-

schäftigungsprogrammen; 

c) andere Sozialversicherungsträger, sofern dies zur Abklärung der Vermitt-

lungsfähigkeit, zur Festsetzung, Änderung, Verrechnung oder Rückforde-

rung von Leistungen, zur Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge oder für 

den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte erforderlich ist; 

d) das Amt für Soziale Dienste und andere im sozialen Bereich tätigen Stellen, 

sofern dies zur Abklärung der Vermittlungsfähigkeit, zur Prüfung der Be-

rechtigung von Ansprüchen des Betroffenen oder für die Festsetzung von 

Fürsorgeleistungen erforderlich ist; 

e) das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, sowie das Ausländer- und 

Passamt, sofern dies für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben erforderlich 

ist; 

f) Gerichte und Behörden, sofern dies für die Aufgabenerfüllung dieser Stel-

len unentbehrlich ist; 

g) eine im Arbeitsvermittlungsbereich zuständige Behörde eines EWR-

Mitgliedstaates oder der Schweiz, soweit dies zur Wahrung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben erforderlich ist.  

3) Für nicht personenbezogene Zwecke, namentlich für statistische Zwecke 

und Forschungszwecke, ist die Übermittlung von Daten zulässig, sofern die Daten 

keinen Rückschluss auf die Identität der betroffenen Personen zulassen. 
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Art. 31 Abs. 5 

5) Die Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht und den Daten-

schutz nach Art. 28 und 29a finden auf beigezogene private Vermittler sinnge-

mäss Anwendung.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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6. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER ENERGIEEFFIZI-

ENZ UND DER ERNEUERBAREN ENERGIEN (ENERGIEEFFIZIENZGESETZ; 

EEG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Energieeffizienzgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. April 2008 über die Förderung der Energieeffizienz und 

der erneuerbaren Energien (Energieeffizienzgesetz; EEG), LGBl. 2008 Nr. 116, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 31a Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 Einleitungssatz 

Datenschutz 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Stellen und Behörden 

dürfen alle personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die 

sie zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benöti-

gen. 
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2) Sie dürfen personenbezogene Daten übermitteln: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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7. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ELEKTRISCHEN SCHWACH- UND 

STARKSTROMANLAGEN (ELEKTRIZITÄTSGESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Elektrizitätsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 15. Dezember 1982 über die elektrischen Schwach- und 

Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz), LGBl. 1983 Nr. 16, in der geltenden Fas-

sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 10a 

Soweit dies zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Auf-

gaben erforderlich ist, dürfen Betriebsinhaber: 

a) alle personenbezogenen Daten, einschliesslich Gesundheitsdaten, verarbei-

ten; 
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b) Daten nach Bst. a an die nach diesem Gesetz zuständigen Kontrollorgane 

übermitteln.  

Art. 11 Abs. 2 

2) Die Regierung darf alle personenbezogenen Daten, einschliesslich Ge-

sundheitsdaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, die sie zur Erfüllung der ihr 

nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benötigt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 



593 

8. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN ELEKTRIZITÄTSMARKT (ELEKTRI-

ZITÄTSMARKTGESETZ; EMG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Juni 2002 über den Elektrizitätsmarkt (Elektrizitäts-

marktgesetz; EMG), LGBl. 2002 Nr. 144, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 30a 

B.bis Datenschutz 

Art. 30a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die sie zur Erfül-

lung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benötigen. 
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2) Sie dürfen personenbezogene Daten übermitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, sofern diese die Daten für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen; 

b) Regulierungsbehörden anderer EWR-Mitgliedstaaten und der ESA nach 

Massgabe dieses Gesetzes. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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9. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN ERDGASMARKT (GASMARKTGE-

SETZ; GMG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gasmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. September 2003 über den Erdgasmarkt (Gasmarktge-

setz; GMG), LGBl. 2003 Nr. 218, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 26a 

B.bis Datenschutz 

Art. 26a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die sie zur Erfül-

lung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benötigen. 
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2) Sie dürfen personenbezogene Daten übermitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, sofern diese die Daten für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen; 

b) Regulierungsbehörden anderer EWR-Mitgliedstaaten und der ESA nach 

Massgabe dieses Gesetzes. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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10. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG IN 

KONSUMENTENANGELEGENHEITEN (ALTERNATIVE-STREITBEILEGUNG-

GESETZ; ASTG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. November 2016 über alternative Streitbeilegung in Kon-

sumentenangelegenheiten (Alternative-Streitbeilegung-Gesetz; AStG), LGBl. 

2016 Nr. 516, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 7 Abs. 2 

2) Sie dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit sie diese im Zu-

sammenhang mit der Streitschlichtung nach diesem Gesetz benötigen. Sie haben 

Massnahmen zu treffen, um die Verarbeitung personenbezogener Daten im Ein-

klang mit dem Datenschutzgesetz sicherzustellen, insbesondere: 
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Art. 27a 

Datenschutz  

1) Die zuständige Behörde ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, über Unternehmer und Konsumenten zu verarbeiten, soweit dies zur 

Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 an 

andere zuständige Stellen und Behörden sowie Gerichte und die Staatsanwalt-

schaft übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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11. ABÄNDERUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZ DER KONSUMENTEN (KON-

SUMENTENSCHUTZGESETZ; KSCHG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Konsumentenschutzgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2002 zum Schutz der Konsumenten (Konsu-

mentenschutzgesetz, KSchG), LGBl. 2002 Nr. 164, in der geltenden Fassung, wird 

wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 39a 

D. Datenschutz 

Art. 39a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Der Unternehmer darf personenbezogene Daten, einschliesslich Ge-

sundheitsdaten und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilun-
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gen und Straftaten, über Konsumenten verarbeiten, die er im Zusammenhang 

mit dem Abschluss und der Abwicklung eines Konsumentenvertrages nach die-

sem Gesetz benötigt. 

2) Der Unternehmer muss geeignete Massnahmen ergreifen, um sicher-

zustellen, dass insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten werden.  

3) Datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.  

Überschrift vor Art. 49a 

IVa. Datenschutz 

Art. 49a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich Gesundheitsdaten und personenbezogener Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten, über Unternehmer und Konsumenten zu ver-

arbeiten, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz 

erforderlich ist. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 

an andere zuständige Stellen und Behörden sowie Gerichte und die Staatsan-

waltschaft übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben benötigen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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12. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER FERNABSATZ- UND AUSSERHALB VON 

GESCHÄFTSRÄUMEN GESCHLOSSENE VERTRÄGE (FERN- UND AUS-

WÄRTSGESCHÄFTE-GESETZ; FAGG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 3. September 2015 über Fernabsatz- und ausserhalb von 

Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz; 

FAGG), LGBl. 2015 Nr. 276, wird wie folgt abgeändert: 
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Überschrift vor Art. 20a 

IVa. Datenschutz 

Art. 20a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten  

1) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, über Unternehmer und Konsumenten zu verarbeiten, soweit dies zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 

an andere zuständige Stellen und Behörden sowie Gerichte und die Staatsan-

waltschaft übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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13. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN KONSUMENTENSCHUTZ BEI TEIL-

ZEITNUTZUNGS- UND NUTZUNGSVERGÜNSTIGUNGSVERTRÄGEN (TEIL-

ZEITNUTZUNGSGESETZ; TNG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Teilzeitnutzungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. April 2012 über den Konsumentenschutz bei Teilzeit-

nutzungs- und Nutzungsvergünstigungsverträgen (Teilzeitnutzungsgesetz; TNG), 

LGBl. 2012 Nr. 178, wird wie folgt abgeändert: 
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Überschrift vor Art. 18a 

VIIa. Datenschutz 

Art. 18a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, über Unternehmer und Konsumenten zu verarbeiten, soweit dies zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 

an andere zuständige Stellen und Behörden sowie Gerichte und die Staatsan-

waltschaft übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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14. ABÄNDERUNG DES KONSUMKREDITGESETZES (KKG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Konsumkreditgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Konsumkreditgesetz (KKG) vom 24. November 2011, LGBl. 2012 Nr. 1, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8 Abs. 1 

1) Der Kreditgeber muss vor Vertragsabschluss die Kreditwürdigkeit des 

Konsumenten anhand ausreichender Informationen bewerten, die er gegebe-

nenfalls vom Konsumenten verlangt; erforderlichenfalls hat er auch Auskünfte 

aus einer zur Verfügung stehenden Datenbank einzuholen. Datenschutzrechtli-

che Bestimmungen bleiben vorbehalten. 
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Art. 9 Abs. 3 

3) Datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben vorbehalten. 

Überschrift vor Art. 26a 

Xa. Datenschutz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 26a 

a) durch Kreditgeber und Kreditvermittler  

1) Kreditgeber und Kreditvermittler dürfen personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, über Kreditnehmer verarbeiten, die sie im Zusammenhang mit dem 

Abschluss oder der Vermittlung eines Kreditvertrages benötigen.  

2) Kreditgeber und Kreditvermittler müssen geeignete Massnahmen ergrei-

fen, um sicherzustellen, dass insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten wer-

den.  

3) Datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.  

Art. 26b 

b) durch das Amt für Volkswirtschaft 

1) Das Amt für Volkswirtschaft ist befugt, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
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Straftaten, über Kreditgeber, -vermittler und -nehmer zu verarbeiten, soweit dies 

zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 

an andere zuständige Stellen und Behörden sowie Gerichte und die Staatsan-

waltschaft übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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15. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEIS-

TUNGEN (DIENSTLEISTUNGSGESETZ; DLG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Dienstleistungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Oktober 2010 über die Erbringung von Dienstleistun-

gen (Dienstleistungsgesetz; DLG), LGBl. 2010 Nr. 385, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 16 Abs. 6 

6) Die zuständigen Behörden und die Verbindungsstelle nach Art. 19 dürfen 

im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Informationen über 

Dienstleistungserbringer und ihre Dienstleistungen, einschliesslich personenbe-

zogener Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-

lungen und Straftaten, unter Berücksichtigung der Datenschutzgesetzgebung 

verarbeiten und übermitteln, sofern dies zur Durchführung von Überprüfungen 

und Kontrollen erforderlich ist. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 



613 

16. ABÄNDERUNG DES GELDSPIELGESETZES (GSG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Geldspielgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Geldspielgesetz (GSG) vom 30. Juni 2010, LGBl. 2010 Nr. 235, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 26 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 Einleitungssatz sowie Abs. 3 bis 6 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich 

ist, darf die Spielbank personenbezogene Daten verarbeiten oder verarbeiten 

lassen, einschliesslich der Verarbeitung von: 

a) Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft sowie politische 

Meinungen hervorgehen;  

b) biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person; 
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c) Gesundheitsdaten; 

d) personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten. 

2) Die Offenlegung personenbezogener Daten nach Abs. 1 ist zulässig, 

wenn: 

3) Die Spielbank erlässt ein Reglement über die Verarbeitung und Offenle-

gung der Daten nach Abs. 1 und 2. 

4) Die Spielbank muss geeignete Massnahmen ergreifen, um sicherzustel-

len, dass insbesondere die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten werden.  

5) Die Regierung legt die weiteren Bestimmungen über die Verarbeitung 

und Offenlegung personenbezogener Daten nach Abs. 1 und 2 durch die Spiel-

bank mit Verordnung fest. 

6) Auf die Aufbewahrung und Archivierung von Daten finden die Bestim-

mungen der Datenschutzgesetzgebung Anwendung. 

Art. 27 Sachüberschrift, Abs. 1 und 3 Einleitungssatz sowie Abs. 4 

Qualitätsmanagement-, Abrechnungs- und Kontroll- sowie 

Videoüberwachungssysteme 

1) Die Spielbank betreibt ein wirksames Qualitätsmanagementsystem 

(QMS), das der Art und dem Umfang seiner Tätigkeit entspricht. Das QMS um-

fasst auch die Datenverarbeitungsvorgänge sowie das Risikomanagement mit 
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Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens für besonders risikobehaftete 

Geschäfte, welche die Liquidität und den Ruf der Spielbank gefährden können. 

3) Sie unterhält ein Videoüberwachungssystem, das die Vorgänge, insbe-

sondere in folgenden Bereichen der Spielbank erfasst und speichert: 

4) Das Videoüberwachungssystem bedarf keiner gesonderten Genehmi-

gung nach dem Datenschutzgesetz. 

Art. 33 Abs. 2 Einleitungssatz 

2) Die Spielbank darf nach vorgängiger Information und Einwilligung des 

Spielbankbesuchers zum Erstellen einer Kundenkarte und zu Marketingzwecken 

insbesondere folgende Daten verarbeiten: 

Art. 35 

Schweigepflicht 

1) Die Mitglieder der Organe sowie die Angestellten einer Spielbank sind 

zur zeitlich unbegrenzten Geheimhaltung von Tatsachen, die ihnen aufgrund der 

Teilnahme von Spielern an Geldspielen oder von anderen Betreibern von Geld-

spielen anvertraut, zugänglich gemacht oder übermittelt wurden, oder von Be-

obachtungen, die sie bei ihrer Tätigkeit gemacht haben oder ihnen offengelegt 

wurden, verpflichtet. 

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis- oder 

Auskunftspflicht gegenüber Strafgerichten und Aufsichtsorganen sowie die zuläs-

sige Offenlegung von Daten nach diesem Gesetz. 
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Art. 55 Abs. 1 Bst. e 

1) Im Übrigen finden auf die Durchführung von Lotterien und Wetten sinn-

gemäss folgende Bestimmungen über den Spielbetrieb von Spielbanken Anwen-

dung: 

e) Art. 26 (Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten); 

Art. 59 Abs. 1 Bst. b 

1) Im Übrigen finden auf die Durchführung von Geschicklichkeits-

Geldspielen sinngemäss folgende Bestimmungen über den Spielbetrieb von 

Spielbanken Anwendung: 

b) Art. 26 (Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten); 

Art. 82a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich 

ist, sind die Vollzugsorgane, die Mitglieder des Fachbeirats, die Mitarbeiter der 

Revisionsstellen sowie allfällig durch diese beigezogene weitere Personen befugt, 

personenbezogene Daten zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, einschliess-

lich der Verarbeitung von: 

a) Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft sowie politische 

Meinungen hervorgehen;  

b) biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person;  

c) Gesundheitsdaten; 

d) personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten. 
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2) Auf die Aufbewahrung und Archivierung von Daten finden die Bestim-

mungen der Archiv- und Datenschutzgesetzgebung Anwendung. 

3) Die Regierung regelt das Nähere über die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten mit Verordnung. 

Art. 82b Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz sowie Abs. 2 bis 4 

Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Die Vollzugsorgane, die Mitglieder des Fachbeirats, die Mitarbeiter der 

Revisionsstellen sowie allfällig durch diese beigezogene weitere Personen dürfen 

personenbezogene Daten nach Art. 82a Abs. 1 offenlegen.

2) Nicht personenbezogene Daten dürfen Dritten offen gelegt werden, so-

weit die Offenlegung einem öffentlichen Interesse entspricht. 

3) Die Offenlegung der Daten erfolgt in der Regel schriftlich. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Offenlegung personenbezoge-

ner Daten mit Verordnung. 

Art. 83 Abs. 2 

2) Die beteiligten Spielbanken und Veranstalter von Online-Geldspielen 

müssen die nach Art. 22 Abs. 3 erforderlichen Daten, insbesondere den Namen, 

den Vornamen, das Geburtsdatum und die Adresse der gesperrten Person sowie 

die Art, das Ausstellungsdatum, den Grund und die Aufhebung des Spielverbots 

oder der Spielsperre, unverzüglich in das gemeinsame Register eintragen bzw. 

eintragen lassen. 
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Art. 89 Abs. 1 Bst. e 

1) Von der Regierung wird wegen Verwaltungsübertretung mit einer Busse 

bis zu 250‘000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis 

zu drei Monaten, bestraft, wer: 

e) unrechtmässig Kundendaten verarbeitet oder Dritten offenlegt oder die 

Schweigepflicht verletzt; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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17. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE AKKREDITIERUNG UND NOTIFI-

ZIERUNG 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Akkreditierung 

und Notifizierung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 2. Mai 1996 über die Akkreditierung und Notifizierung, 

LGBl. 1996 Nr. 82, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 20 

Amtsgeheimnis 

Die Mitglieder des Akkreditierungsrates sowie Dritte, die von der Liechten-

steinischen Akkreditierungsstelle beim Vollzug dieses Gesetzes oder der dazu 

erlassenen Verordnungen beigezogen werden, unterstehen dem Amtsgeheimnis. 

Art. 20a bleibt vorbehalten. 
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Art. 20a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die Regierung, die von ihr mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 

Amtsstellen der Landesverwaltung sowie der Akkreditierungsrat sind befugt, per-

sonenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrecht-

liche Verurteilungen und Straftaten, über Antragsteller und notifizierte oder ak-

kreditierte Stellen zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Die Regierung, die von ihr mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 

Amtsstellen der Landesverwaltung sowie der Akkreditierungsrat sind befugt, Da-

ten nach Abs. 1 zu übermitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, soweit dies zur Wahrnehmung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist; 

b) zuständigen Behörden und Akkreditierungsstellen anderer EWR-

Mitgliedstaaten oder der Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde, 

soweit dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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18. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERKEHRSFÄHIGKEIT VON WA-

REN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Verkehrsfähigkeit 

von Waren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren, 

LGBl. 1995 Nr. 94, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8b 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die Regierung sowie die Amtsstellen der Landesverwaltung oder Dritte, 

die von der Regierung mit Aufgaben der Marktüberwachung betraut wurden, 

sind befugt, personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, über Hersteller, Händler so-
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wie Abnehmer von deren Waren zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, so-

weit dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Vorbehaltlich Art. 7b sowie Art. 8 Abs. 2 und 3 dürfen sie personenbezo-

gene Daten nach Abs. 1 übermitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, soweit dies zur Wahrnehmung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist; 

b) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten oder der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde, soweit dies zur Wahr-

nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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19. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE SICHERHEIT VON TECHNISCHEN 

EINRICHTUNGEN UND GERÄTEN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Sicherheit von 

technischen Einrichtungen und Geräten 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. März 1995 über die Sicherheit von technischen Einrich-

tungen und Geräten, LGBl. 1995 Nr. 100, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 13 

Amtsgeheimnis 

Die Vollzugsorgane sowie die Mitglieder der Kommission für technische 

Einrichtungen und Geräte oder ihrer Ausschüsse unterstehen dem Amtsgeheim-

nis. Art. 14a bleibt vorbehalten. 
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Art. 14a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die Vollzugsorgane sind befugt, personenbezogene Daten, einschliess-

lich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten, über Personen, die technische Einrichtungen und Geräte in Verkehr bringen, 

zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Die Vollzugsorgane dürfen personenbezogene Daten nach Abs. 1 über-

mitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, soweit dies zur Wahrnehmung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist; 

b) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten oder der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde, soweit dies zur Wahr-

nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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20. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE PERSONENBEFÖRDERUNG (PER-

SONENFÖRDERUNGSGESETZ; PBG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Personenbeförderungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Dezember 1998 über die Personenbeförderung (Perso-

nenbeförderungsgesetz, PBG), LGBl. 1999 Nr. 37, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 46a 

XIa. Datenschutz 

Art. 46a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Stellen und Behörden 

dürfen personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über 
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strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten las-

sen, die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. 

2) Sie dürfen personenbezogene Daten nach Abs. 1 übermitteln: 

a) anderen zuständigen Behörden und Stellen, soweit diese die Daten zur 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benötigen; 

b) zuständigen Behörden eines EWR-Mitgliedstaates oder der Schweiz, soweit 

diese die Daten zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz oder nach der 

Verordnung (EU) Nr. 181/2011 übertragenen Aufgaben benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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21. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE STABSSTELLE FINANCIAL INTELLI-

GENCE UNIT (FIU-GESETZ; FIUG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des FIU-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. März 2002 über die Stabsstelle Financial Intelligence 

Unit (FIU-Gesetz; FIUG), LGBI. 2002 Nr. 57, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 8  

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die Stabsstelle FIU ist zur Verarbeitung personenbezogener Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten und personenbe-

zogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, sowie zum 

Profiling befugt, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforder-

lich ist.  
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2) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Abs. 1 darf nur zu 

dem Zweck erfolgen, zu dem diese Daten erhoben wurden. Die Weiterverarbei-

tung zu anderen Zwecken ist jedoch zulässig, soweit die Stabsstelle FIU diese 

Daten auch zu diesem Zweck erheben darf.  

3) Die Beschaffung von personenbezogenen Daten nach Abs. 1 muss für die 

betroffene Person erkennbar erfolgen, ausser wenn dadurch: 

a) die ordnungsgemässe Erfüllung der in der Zuständigkeit der Stabsstelle FIU 

liegenden Aufgaben gefährdet würde; 

b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet oder sonst dem Wohl 

des Landes Nachteile bereitet würde. 

4) Die Regierung kann das Nähere über die Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten mit Verordnung regeln, insbesondere über: 

a) die Massnahmen zur Gewährleistung der sicheren Übermittlung von Daten; 

b) den Zugriff auf die Daten, die Verarbeitungsberechtigung, die Aufbewah-

rung der Daten, die Archivierung und Löschung der Daten sowie die Daten-

sicherheit. 

Art. 8a 

Informationssysteme 

1) Die Stabsstelle FIU kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben elektronische In-

formationssysteme führen, die personenbezogene Daten nach Art. 8 Abs. 1 ent-

halten können. 

2) Die Informationssysteme nach Abs. 1 dienen folgenden Zwecken: 

a) Erstellen von Berichten; 
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b) Dokumentation der Tätigkeiten der Stabsstelle FIU; 

c) Analyse, Recherche und Profiling; 

d) Datenaustausch mit inländischen Aufsichtsbehörden und Amtsstellen so-

wie ausländischen Partnerbehörden; 

e) Akten- und Datenverwaltung; 

f) Erstellen und Auswerten von Statistiken. 

3) Informationssysteme nach Abs. 1 können insbesondere folgende Daten 

enthalten: 

a) personenbezogene Daten, wie: 

1. Stammdaten über die Identität natürlicher und juristischer Personen; 

2. Vorgänge, insbesondere über administrative und strafrechtliche Ver-

folgungen oder Sanktionen; 

3. Fahndungsdaten; 

4. Haftdaten; 

b) Falldaten, wie: 

1. Sachverhalt; 

2. Analyseberichte; 

c) Bild- und Tonaufzeichnungen; 

d) Daten zur Aktenverwaltung und Geschäftskontrolle. 

4) Die Daten der Informationssysteme nach Abs. 1 dürfen nach Personen, 

Objekten und Ereignissen erschliessbar gemacht und untereinander verknüpft 

werden. Werden Daten untereinander verknüpft, unterliegen diese Daten den 

entsprechenden Datenverarbeitungsregeln und Zugriffsbeschränkungen.  
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5) Die Verknüpfung nach Abs. 4 kann auch in der Weise erfolgen, dass die 

Mitarbeiter der Stabsstelle FIU im Rahmen ihrer Zugriffsrechte mit eigenen Ab-

fragemustern mit einer einzigen Abfrage prüfen können, ob bestimmte Personen 

oder Organisationen in einem oder mehreren Systemen aufgeführt sind. Zu die-

sem Zweck können auch entsprechende Daten aus anderen Informationssyste-

men der Landesverwaltung miteinbezogen werden, soweit sie aufgrund eines 

Gesetzes über ein Abrufverfahren der Stabsstelle FIU zugänglich sind.  

6) Die Regierung kann das Nähere über den Betrieb der Informationssys-

teme sowie die Datenverarbeitung mit Verordnung regeln, insbesondere über 

die Massnahmen zur Gewährleistung der sicheren Übermittlung von Daten. 

Art. 8b 

Datenverarbeitung zu besonderen Zwecken 

1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, einschliesslich beson-

derer Kategorien von personenbezogenen Daten und personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, für wissenschaftliche und 

statistische Zwecke ist nur zulässig, sofern die Identifizierung betroffener Perso-

nen verunmöglicht wird.  

2) Die Stabsstelle FIU kann von ihr verarbeitete personenbezogene Daten 

im Sinne von Abs. 1 zur Aus- und Weiterbildung in anonymisierter Form nutzen.  

Art. 8c 

Datenübermittlung 

1) Die Stabsstelle FIU kann Amtsstellen der Landesverwaltung, Verwal-

tungsbehörden und Gerichten sowie ausländischen FIUs personenbezogene Da-

ten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten und perso-
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nenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie 

Daten aus dem Profiling, offenlegen oder übermitteln, sofern dies zur Erfüllung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben oder der Aufgaben der Datenempfänger notwendig 

ist.  

2) Die Stabsstelle FIU kann personenbezogene Daten im Sinne von Abs. 1 

anderen Stellen oder Personen übermitteln, soweit dies gesetzlich vorgesehen 

oder unerlässlich ist für: 

a) die Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 

den Empfänger; 

b) die Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl; 

oder 

c) die Wahrung schutzwürdiger Belange Einzelner. 

Art. 8d 

Aufbewahrung, Anonymisierung und Vernichtung von Daten 

1) Personenbezogene Daten nach Art. 8 Abs. 1 dürfen solange verarbeitet 

werden, als sie für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, längstens aber bis 

zum Ablauf von zehn Jahren. Sie sind danach zu löschen. 

2) Die Vernichtung der Daten nach Ablauf der in Abs. 1 erwähnten Aufbe-

wahrungsdauer bestimmt sich nach einem der folgenden Verfahren: 

a) ein einzelner Eintrag wird gelöscht, sobald die entsprechende Aufbewah-

rungsfrist abgelaufen ist; 

b) miteinander verknüpfte Daten werden als Datenblock anonymisiert oder 

vernichtet, sobald die Aufbewahrungsdauer des letzten erfassten Vorgangs 

abgelaufen ist. 
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3) Bei einem Verfahren nach Abs. 2 Bst. b hat die Stabsstelle FIU in regel-

mässigen Abständen eine allgemeine Überprüfung der Daten durchzuführen. 

Dabei wird jeder Datenblock auf seine bestimmungsgemässe Bearbeitung über-

prüft. Nicht mehr benötigte Daten werden anonymisiert oder vernichtet.  

Art. 10 Abs. 1, 3, 4, 6 und 7 

1) Jede Person kann vorbehaltlich Art. 11 bei der Datenschutzstelle verlan-

gen, dass diese prüfe, ob bei der Stabsstelle FIU rechtmässig Daten im Rahmen 

der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, organisierter 

Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung über sie verarbeitet werden. Die Da-

tenschutzstelle teilt dem Gesuchsteller in einer stets gleich lautenden Antwort 

mit, dass in Bezug auf ihn entweder keine personenbezogene Daten unrechtmäs-

sig verarbeitet werden oder dass sie bei Vorhandensein allfälliger Fehler in der 

Datenverarbeitung deren Behebung angeordnet habe.  

3) Bevor nach Abs. 1 vorgegangen wird, hat die Stabsstelle FIU zu prüfen, 

ob ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse besteht und ob vorhandene 

personenbezogene Daten noch benötigt werden. Besteht kein überwiegendes 

Geheimhaltungsinteresse, ist unverzüglich Auskunft nach Massgabe von Art. 57 

des Datenschutzgesetzes zu erteilen. 

4) Der Stabsstelle FIU steht gegen Entscheidungen der Datenschutzstelle im 

Zusammenhang mit der Überprüfung nach Abs. 1, die auch die Offenlegung der 

personenbezogenen Daten beim Fehlen eines überwiegenden Geheimhaltungs-

interesses beinhalten können, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

6) Gesuchstellern, denen nicht bereits nach Massgabe von Art. 57 des Da-

tenschutzgesetzes Auskunft erteilt worden ist und über die zum Prüfzeitpunkt 
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keine personenbezogenen Daten im Sinne des Abs. 1 verarbeitet worden sind, 

wird innert zwölf Monaten nach Einreichung des Gesuchs, allen anderen Perso-

nen, die ein Auskunftsgesuch gestellt haben und die als solche bei der Daten-

schutzstelle erfasst worden sind, beim Dahinfallen der entsprechenden Geheim-

haltungsinteressen, spätestens jedoch wenn die Daten nicht mehr benötigt wer-

den, nach Massgabe von Art. 57 des Datenschutzgesetzes Auskunft erteilt. 

7) Die Datenschutzstelle kann auch ohne Anlassfall die Datenverarbeitung 

im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, 

organisierter Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung bei der Stabsstelle FIU 

auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. 

Art. 11 

b) in besonderen Bereichen 

Jede Person kann bei der Stabsstelle FIU nach Massgabe des Art. 57 des 

Datenschutzgesetzes Auskunft über Daten im Bereich des Vollzugs des Gesetzes 

über die Durchsetzung internationaler Sanktionen, des Kernenergie-

Güterkontroll-Gesetzes, des Kriegsmaterialgesetzes sowie den dazu erlassenen 

Durchführungsverordnungen, die seine Person betreffen, verlangen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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22. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE DURCHSETZUNG INTERNATIONA-

LER SANKTIONEN (ISG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Durchsetzung 

internationaler Sanktionen  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler 

Sanktionen (ISG), LGBI 2009 Nr. 41, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geändert: 

Art. 6 

Zusammenarbeit im Inland 

Die liechtensteinischen Behörden, insbesondere die Gerichte, die Staats-

anwaltschaft, die FMA, die Stabsstelle FIU, die Landespolizei und andere im Be-

reich internationaler Sanktionen zuständige Behörden sind verpflichtet, einander 

alle für den Vollzug dieses Gesetzes und der Verordnungen nach Art. 2 Abs. 2 
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notwendigen personenbezogenen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten und personenbezogener Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten, offenzulegen und Unterlagen zu übermitteln. 

Art. 7 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b sowie Abs. 4 

2) Sie können ausländische Behörden und die Vereinten Nationen nament-

lich um Übermittlung der erforderlichen Daten ersuchen. Zu deren Erlangung 

können sie ihnen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Straftaten, übermitteln, namentlich über: 

3) Die zuständigen Vollzugsbehörden können die Daten nach Abs. 2 von 

sich aus oder auf Ersuchen des ausländischen Staates übermitteln, wenn der be-

treffende Staat: 

b) zusichert, dass die Daten nur für die Zwecke nach diesem Gesetz verarbei-

tet werden; und 

4) Die zuständigen Vollzugsbehörden können die Daten unter den Voraus-

setzungen von Abs. 3 auch den Vereinten Nationen übermitteln. Sie können da-

bei auf das Erfordernis des Gegenrechts verzichten. 

Art. 8  

Datenverarbeitung 

1) Die zuständigen Vollzugsbehörden dürfen Daten verarbeiten, soweit dies 

für den Vollzug dieses Gesetzes und der Verordnungen nach Art. 2 Abs. 2 erfor-

derlich ist. 
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2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten und personenbezoge-

ne Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten dürfen sie nur ver-

arbeiten, wenn diese verwaltungs- oder strafrechtliche Verfolgungen und Sankti-

onen betreffen oder zur Behandlung des Einzelfalls unentbehrlich sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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23. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE FINANZMARKTAUFSICHT (FI-

NANZMARKTAUFSICHTSGESETZ;FMAG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBI. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 
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Überschrift vor Art. 21 

E. Haftung 

Überschrift vor Art. 22 

F. Datenschutz 

Art. 22 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die FMA ist befugt, alle personenbezogenen Daten, einschliesslich per-

sonenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu 

verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufga-

ben nach diesem Gesetz und der in Art. 5 genannten Gesetze erforderlich ist. 

2) Besondere Bestimmungen nach den in Art. 5 genannten Gesetzen blei-

ben vorbehalten. 

Art. 23  

Auskunftsrecht betroffener Personen 

1) Jede Person kann bei der Datenschutzstelle verlangen, dass diese prüfe, 

ob bei der FMA rechtmässig personenbezogene Daten im Rahmen ihrer Aufsicht

über sie verarbeitet werden. Die Datenschutzstelle teilt dem Gesuchsteller in 

einer stets gleich lautenden Antwort mit, dass in Bezug auf ihn entweder keine 

personenbezogenen Daten unrechtmässig verarbeitet werden oder dass sie bei 

Vorhandensein allfälliger Fehler in der Datenverarbeitung deren Behebung an-

geordnet habe.  
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2) Ein Rechtsmittel gegen diese Mitteilung ist ausgeschlossen. Die be-

troffene Person kann vom Verwaltungsgerichtshof verlangen, dass dieser die 

Mitteilung der Datenschutzstelle oder den Vollzug der von dieser verfügten Be-

hebung überprüfe. Der Verwaltungsgerichtshof teilt ihr in einer stets gleich lau-

tenden Antwort mit, dass die Prüfung im begehrten Sinne durchgeführt wurde. 

3) Bevor nach Abs. 1 vorgegangen wird, hat die FMA zu prüfen, ob ein 

überwiegendes Geheimhaltungsinteresse besteht und ob vorhandene personen-

bezogene Daten noch benötigt werden. Besteht kein überwiegendes Geheimhal-

tungsinteresse, ist unverzüglich Auskunft nach Massgabe von Art. 15 der Verord-

nung (EU) 2016/679 zu erteilen. 

4) Der FMA steht gegen Entscheidungen der Datenschutzstelle im Zusam-

menhang mit der Überprüfung nach Abs. 1, die auch die Offenlegung der perso-

nenbezogenen Daten beim Fehlen eines überwiegenden Geheimhaltungsinteres-

ses beinhalten können, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

5) Sowohl die Datenschutzstelle als auch der Verwaltungsgerichtshof ha-

ben in ihrem Verfahren die geschützten öffentlichen Interessen zu wahren. 

6) Gesuchstellern, denen nicht bereits nach Massgabe von Art. 15 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 Auskunft erteilt worden ist und über die zum Prüfzeit-

punkt keine personenbezogenen Daten im Sinne des Abs. 1 verarbeitet worden 

sind, wird innert zwölf Monaten nach Einreichung des Gesuchs, allen anderen 

Personen, die ein Auskunftsgesuch gestellt haben und die als solche bei der Da-

tenschutzstelle erfasst worden sind, beim Dahinfallen der entsprechenden Ge-

heimhaltungsinteressen, spätestens jedoch wenn die personenbezogenen Daten 

nicht mehr benötigt werden, nach Massgabe von Art. 15 der Verordnung (EU) 

2016/679 Auskunft erteilt. 
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Überschrift vor Art. 25 

IIIa. Aufsichtsinstrumente 

Überschriften vor Art. 26a

IV. Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

Art. 26a 

Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden  

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen 

Behörden zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz und der in Art. 5 genannten Gesetze erforderlich ist. 

2) Die FMA und andere zuständige inländische Behörden dürfen einander 

alle personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer 

Aufsichtsaufgaben notwendig ist. 

3) Besondere Bestimmungen nach den in Art. 5 genannten Gesetzen blei-

ben vorbehalten. 

Art. 26b 

Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden  

1) Die FMA kann, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz und den in Art. 5 genannten Gesetzen erforderlich ist, im Rahmen ihrer 

Aufsicht mit den zuständigen ausländischen Behörden zusammenarbeiten.  

2) Die FMA ist insbesondere berechtigt, zuständigen ausländischen Behör-

den in anderen EWR-Mitgliedstaaten alle notwendigen Auskünfte, Berichte, Un-
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terlagen und Informationen, einschliesslich personenbezogener Daten, zu über-

mitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist. 

3) Auf die Zusammenarbeit der FMA mit den zuständigen ausländischen 

Behörden in Drittstaaten findet Abs. 2 mit der Massgabe Anwendung, dass zu-

sätzlich die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere Art. 44 ff. 

der Verordnung (EU) 2016/679 erfüllt sein müssen. 

4) Die FMA kann zum Zweck der Zusammenarbeit mit zuständigen auslän-

dischen Behörden Vereinbarungen schliessen.  

5) Besondere Bestimmungen nach diesem Gesetz und den in Art. 5 genann-

ten Gesetzen bleiben vorbehalten. 

Art. 33 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

1) Die FMA bewahrt Unterlagen und Aufzeichnungen, einschliesslich per-

sonenbezogener Daten, mindestens zehn Jahre auf. Diese Frist beginnt: 

2) Die FMA erlässt nähere Vorschriften über die Aufbewahrung, insbeson-

dere über die Fristen und die Löschung personenbezogener Daten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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24. ABÄNDERUNG DES VERSICHERUNGSVERTRIEBSGESETZES (VERSVERTG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Versicherungsvertriebsgesetz (VersVertG) vom 5. Dezember 2017, 

LGBI. 2018 Nr. 9, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 72 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe können alle 

Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-

lungen und Straftaten von mit der Verwaltung und Geschäftsleitung eines Ver-

mittlers oder einer Zweigniederlassung eines Vermittlers betrauten Personen, 

verarbeiten oder verarbeiten lassen, welche notwendig sind, um den Aufgaben 

nach diesem Gesetz nachzukommen.  
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Art. 73 Abs. 2 Bst. c 

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutzge-

setzgebung sowohl für die Person, die die Verstösse anzeigt, als auch für 

die natürliche Person, von der behauptet wird, sie sei für den Verstoss ver-

antwortlich; 

Art. 77 Abs. 2 

2) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist.  

Art. 79 Abs. 1 

1) Die FMA kann, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 

ist, im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen ausländischen Behörden zu-

sammenarbeiten. Vorbehalten bleibt Art. 26b Abs. 2 bis 4 FMAG. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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25. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE BETRIEBLICHE PERSONALVOR-

SORGE (BPVG) 

Gesetz 

vom… 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die betriebliche 

Personalvorsorge 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvorsorge 

(BPVG), LGBI. 1988 Nr. 12, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 20a Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung sowie Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personenbezo-

genen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Ver-

urteilungen und Straftaten, der diesem Gesetz unterstehenden Personen zu ver-
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arbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist, namentlich um: 

Art. 20b Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Übermittlung personenbezogener Daten 

Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, 

die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten übermit-

teln: 

Art. 23c Abs. 1a und 2 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist. 

2) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden richtet sich vorbehalt-

lich Abs. 3 nach Art. 26b FMAG.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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26. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DIE AUFSICHT ÜBER EINRICH-

TUNGEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG (PENSIONSFONDSGE-

SETZ; PFG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Pensionsfondsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 2006 betreffend die Aufsicht über Einrich-

tungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG), LGBI. 

2007 Nr. 11, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 38 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die FMA und andere zuständige inländische Behörden dürfen alle perso-

nenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrecht-

liche Verurteilungen und Straftaten der mit der Verwaltung oder der Geschäfts-

leitung einer Einrichtung betrauten Personen, verarbeiten oder verarbeiten zu 
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lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist, namentlich um:  

3) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nach Aufhebung, 

Auflösung und Löschung der Einrichtungen nach den Bestimmungen der Daten-

schutzgesetzgebung behandelt. 

Art. 47 Abs. 1a, 2 und 2a 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander al-

le personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist. 

2) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden richtet sich vorbehalt-

lich Abs. 3 nach Art. 26b FMAG.  

2a) Die FMA arbeitet mit der EIOPA zusammen.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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27. ABÄNDERUNG DES ZAHLUNGSDIENSTEGESETZES (ZDG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Zahlungsdienstegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Zahlungsdienstegesetz (ZDG) vom 17. September 2009, LGBI. 2009 Nr. 

271, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 28 Abs. 1a  

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Be-

hörden der anderen EWR-Mitgliedstaaten vorbehaltlich der nachfolgenden Ab-

sätze und Art. 34 Abs. 5 nach Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG.  

Art. 30 Abs. 2 

2) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden 

eines Drittstaates nach Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG.  
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Art. 32 Abs. 1a  

1a) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander al-

le personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist.  

Art. 33 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen alle personen-

bezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten, der diesem Gesetz unterstehenden Personen 

verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

Art. 89 Sachüberschrift und Abs. 1 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Zahlungssystembetreibern und Zahlungsdienstleistern ist die Verarbei-

tung personenbezogener Daten insoweit gestattet, als dies für den Vollzug dieses 

Gesetzes erforderlich ist und sie zur Edition derselben von den zuständigen in-

ländischen Behörden und Stellen der Aufsicht aufgefordert werden.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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28. ABÄNDERUNG DES E-GELDGESETZES (EGG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des E-Geldgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das E-Geldgesetz (EGG) vom 17. März 2011, LGBI. 2011 Nr. 151, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 27 Abs. 1a 

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Be-

hörden der anderen EWR-Mitgliedstaaten vorbehaltlich der nachfolgenden Ab-

sätze und Art. 34 Abs. 5 nach Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG.  

Art. 29 Abs. 2 

2) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-

den eines Drittstaates nach Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG. 
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Art. 32 Abs. 1a  

1a) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander al-

le personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist. 

Art. 33 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen alle personen-

bezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies 

für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforder-

lich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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29. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERMÖGENSVERWALTUNG 

(VERMÖGENSVERWALTUNGSGESETZ; VVG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Ver-

mögensverwaltungsgesetz; VVG), LGBI. 2005 Nr. 278, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 12 Abs. 3 

3) Die Vermögensverwaltungsgesellschaft wird durch die Delegation an 

Dritte nicht von ihrer Haftung befreit. Sie sorgt für die notwendige Instruktion 

sowie die zweckmässige Überwachung und Kontrolle des Delegierten. Insbeson-

dere sind personenbezogene Daten und andere für die Aufsicht notwendigen 

Unterlagen in Liechtenstein aufzubewahren. Die Geheimhaltungspflicht darf 

durch die Delegation nicht verletzt werden. 
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Art. 42  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die FMA kann personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezo-

gener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten von mit der Ver-

waltung und Geschäftsleitung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft betrau-

ten Personen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung 

der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

2) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nach Auflösung 

und Löschung der Vermögensverwaltungsgesellschaft nach den Bestimmungen 

des Archivgesetzes archiviert. 

Art. 49 Abs. 1a 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist. 

Art. 50 Abs. 1a  

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Be-

hörden der anderen Mitgliedstaaten vorbehaltlich Art. 51 bis 56 nach Art. 26b 

Abs. 2 und 4 FMAG.  

Art. 57 Abs. 2 

2) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-

den von Drittstaaten vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze sowie Art. 58 nach 

Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG. 
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Art. 63a Abs. 2 Bst. c 

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit dem Datenschutz-

recht sowohl für die Person, die die Verstösse anzeigt, als auch für die na-

türliche Person, von der behauptet wird, sie sei für den Verstoss verant-

wortlich;  

Art. 64a Sachüberschrift und Abs. 2 

Veröffentlichung von Sanktionen und Information der ESMA 

2) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Sanktionen auf ihrer In-

ternetseite in anonymisierter Form oder sieht gänzlich von einer Veröffentli-

chung ab, wenn die Offenlegung personenbezogener Daten oder die anonyme 

Veröffentlichung: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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30. ABÄNDERUNG DES INVESTMENTUNTERNEHMENSGESETZES (IUG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Investmentunternehmensgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Investmentunternehmensgesetz (IUG) vom 2. Dezember 2015, LGBI. 

2016 Nr. 45, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 58  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen personenbezo-

gene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
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Art. 58a 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Stellen 

1) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen arbeiten im Rahmen 

der Aufsicht zusammen, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 

ist.  

2) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander alle 

personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist. 

3) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden richtet sich vorbehalt-

lich Art. 59 Abs. 4 bis 6 nach Art. 26b FMAG.  

Art. 66 Abs. 2 sowie 3 Einleitungssatz und Bst. c 

2) Aufgehoben 

3) Die Weitergabe von Informationen, die im Rahmen eines Informations-

austausches nach Abs. 1 übermittelt wurden, ist zulässig, wenn: 

c) bei Informationen, die von der zuständigen ausländischen Behörde über-

mittelt wurden, deren Zustimmung zur Weitergabe vorliegt. Die FMA teilt 

im Auftrag der zuständigen inländischen Behörden nach Abs. 1 den über-

mittelnden Behörden die Namen und die genaue Aufgabe der Personen 

mit, an die die betreffenden Informationen weitergegeben werden sollen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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31. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER BESTIMMTE ORGANISMEN FÜR GE-

MEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN (UCITSG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsa-

me Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), LGBI. 2011 Nr. 295, in der geltenden Fas-

sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 125  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen personenbezo-

gene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
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Art. 125a 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Stellen 

1) Die FMA arbeitet mit anderen inländischen Behörden und Stellen zu-

sammen, um das gute Funktionieren der Aufsicht über die Organismen für ge-

meinsame Anlagen in Wertpapieren und deren Verwaltungsgesellschaften zu 

gewährleisten. 

2) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander alle 

personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist. 

3) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden richtet sich vorbehalt-

lich Art. 126 Abs. 4 bis 6 und Art. 146 Abs. 4 nach Art. 26b FMAG. 

Art. 146a Abs. 2 Bst. c 

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit dem Datenschutz-

recht sowohl für die Person, die die Verstösse anzeigt, als auch für die na-

türliche Person, von der behauptet wird, sie sei für den Verstoss verant-

wortlich; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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32. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERWALTER ALTERNATIVER IN-

VESTMENTFONDS (AIFMG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Verwalter 

alternativer Investmentfonds 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer In-

vestmentfonds (AIFMG), LGBI. 2013 Nr. 49, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 153  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen personenbezo-

gene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
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Art. 162 Abs. 1a und 1b 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist. 

1b) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden richtet sich vorbe-

haltlich der nachfolgenden Absätze sowie Art. 154 Abs. 4 bis 6 und Art. 163 bis 

170 nach Art. 26b FMAG.  

Art. 167 Abs. 2 sowie 3 Einleitungssatz und Bst. c 

2) Aufgehoben 

3) Die Weitergabe von Informationen, die im Rahmen eines Informations-

austausches nach Abs. 1 übermittelt wurden, ist zulässig, wenn: 

c) bei Informationen, die von der zuständigen Behörde eines anderen EWR-

Mitgliedstaats übermittelt wurden, deren Zustimmung zur Weitergabe vor-

liegt. Die FMA teilt im Auftrag der zuständigen inländischen Behörden nach 

Abs. 1 den übermittelnden Behörden die Namen und die genaue Aufgabe 

der Personen mit, an die die betreffenden Informationen weitergegeben 

werden sollen. 

Art. 171 

Grundsatz 

Die FMA kann nach Massgabe von Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG mit zustän-

digen Behörden von Drittstaaten Informationen austauschen, sofern die Infor-



667 

mationsweitergabe zum Schutz der Anleger und des öffentlichen Interesses not-

wendig ist. Art. 167 und 168 finden sinngemäss Anwendung.  

Art. 179 Sachüberschrift und Abs. 1 

Veröffentlichung von Sanktionen; Bindungswirkung von Schuldsprüchen 

1) Die FMA kann die Verhängung von rechtskräftigen Strafen und Bussen 

auf Kosten des Betroffenen veröffentlichen, sofern die Veröffentlichung die Sta-

bilität der Finanzmärkte nicht ernstlich gefährdet, die Interessen der Anleger 

nicht beeinträchtigt und verhältnismässig ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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33. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE BANKEN UND WERTPAPIERFIR-

MEN (BANKGENGESETZ; BANKG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Bankengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapierfirmen 

(Bankengesetz; BankG), LGBI. 1992 Nr. 108, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 30q Abs. 2 

2) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden 

eines Drittstaates vorbehaltlich Abs. 1 und Art. 30r nach Art. 26b Abs. 3 und 4 

FMAG.  
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Art. 31b Abs. 1a 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist. 

Art. 32 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten von mit der Verwaltung und Geschäfts-

leitung einer Bank oder Wertpapierfirma oder einer Zweigstelle einer Bank, eines 

Finanzinstituts oder einer Wertpapierfirma betrauten Personen, verarbeiten o-

der verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 33 Abs. 2  

2) Umfasst die Weitergabe von Informationen im Zusammenhang mit der 

Beaufsichtigung die Verarbeitung personenbezogener Daten, so erfolgt diese 

gemäss dem Datenschutzrecht.  

Art. 63c Sachüberschrift sowie Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 6 

Veröffentlichung von Sanktionen und Information der Europäischen 

Aufsichtsbehörden 

2) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Strafen auf ihrer Inter-

netseite in anonymisierter Form oder sieht gänzlich von einer Veröffentlichung 
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ab, wenn die Offenlegung personenbezogener Daten oder die anonyme Veröf-

fentlichung: 

6) Die FMA informiert die Europäischen Aufsichtsbehörden über rechts-

kräftig verhängte Strafen, insbesondere auch über jene Strafen, die zwar ver-

hängt, aber nicht veröffentlicht wurden. Dies stellt keine Verletzung des Amtsge-

heimnisses nach Art. 31a dar. Die FMA übermittelt zudem jährlich eine Zusam-

menfassung von Informationen über alle verhängten Strafen, ebenso anonymi-

sierte und aggregierte Daten über alle durchgeführten strafrechtlichen Ermitt-

lungen und verhängten Strafen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Massnahmen 

mit Ermittlungscharakter. Hat die FMA eine Strafe veröffentlicht, so unterrichtet 

sie die Europäischen Aufsichtsbehörden gleichzeitig mit der Veröffentlichung 

darüber. 

Art. 64a Abs. 2 Bst. c  

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit dem Datenschutz-

recht sowohl für die Person, die die Verstösse anzeigt, als auch für die na-

türliche Person, von der behauptet wird, sie sei für den Verstoss verant-

wortlich, es sei denn, eine Weitergabe der Information ist im Rahmen eines 

staatsanwaltlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahrens 

erforderlich. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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34. ABÄNDERUNG DES GESETZES DES WERTPAPIERPROSPEKTGESETZES 

(WPPG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Wertpapierprospektgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Wertpapierprospektgesetz (WPPG) vom 23. Mai 2007, LGBI. 2007 Nr. 

196, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 27 Abs. 2 Bst. c 

2) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne von Abs. 1 liegt 

nicht vor, wenn: 

c) Tatsachen im Rahmen des Art. 29 Abs. 2 Bst. i offengelegt werden. 
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Art. 30 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 4 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen alle erforderlichen perso-

nenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrecht-

liche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit 

dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben er-

forderlich ist. 

4) Die verarbeiteten Daten werden nach den Bestimmungen der Daten-

schutzgesetzgebung archiviert.  

Art. 32 Abs. 2  

2) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist.  

Art. 33 Abs. 1a  

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden 

anderer Mitgliedstaaten vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nach 

Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG.  
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Art. 35 Abs. 1a  

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden 

von Drittstaaten vorbehaltlich Abs. 2 nach Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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35. ABÄNDERUNG DES GESETZES ZUR DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG 

(EU) NR. 648/2012 ÜBER OTC-DERIVATE, ZENTRALE GEGENPARTEIEN UND 

TRANSAKTIONSREGISTER (EMIR-DURCHFÜHRUNGSGESETZ; EMIR-DG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EMIR-Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 2. März 2016 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 

(EMIR-Durchführungsgesetz; EMIR-DG), LGBI. 2016 Nr. 156, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 3 Einleitungssatz und Abs. 4 

3) Die FMA veröffentlicht jede rechtskräftige Entscheidung über eine we-

gen eines Verstosses gegen Art. 4, 5 oder 7 bis 11 der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 oder die Vorschriften dieses Gesetzes verhängte Strafe auf ihrer Inter-
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netseite. Sie kann diese Entscheidungen in anonymisierter Form veröffentlichen, 

wenn die Offenlegung personenbezogener Daten:  

4) Die FMA veröffentlicht in regelmässigen Abständen Berichte über die 

Bewertung der Wirksamkeit der Strafbestimmungen dieses Gesetzes. Personen-

bezogene Daten im Sinne des Datenschutzrechts sind nicht Teil der Offenlegung 

und Veröffentlichung dieser Informationen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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36. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DIE AUFSICHT ÜBER VERSI-

CHERUNGSUNTERNEHMEN (VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ; VERSAG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. Juni 2015 betreffend die Aufsicht über Versicherungs-

unternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG), LGBI. 2015 Nr. 231, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 184 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten von mit der Verwaltung und Geschäfts-

leitung eines Versicherungsunternehmens oder einer Zweigniederlassung eines 

Versicherungsunternehmens betrauten Personen, verarbeiten oder verarbeiten 
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lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist.  

Art. 186 Abs. 2 

2) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist. 

Art. 188 Abs. 1a 

1a) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen ausländi-

schen Behörden vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nach Art. 26b 

FMAG. 

Art. 192 Abs. 2 

Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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37. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE WIRTSCHAFTSPRÜFER UND REVI-

SIONSGESELLSCHAFTEN (WPRG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Wirtschaftsprüfer 

und Revisionsgesellschaften  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. Dezember 1992 über die Wirtschaftsprüfer und Revisi-

onsgesellschaften (WPRG), LGBI. 1993 Nr. 44, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 45a Abs. 1 

1) Die zuständigen inländischen Stellen übermitteln einander auf Anfrage 

sämtliche Informationen einschliesslich personenbezogener Daten, die sie für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen. 
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Überschrift vor Art. 47a 

IXa. Datenverarbeitung, Gebühren und Rechtsschutz 

Art. 47a Sachüberschrift und Abs. 1 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden und Stel-

len dürfen alle personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz un-

terstehenden Personen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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38. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE PATENTANWÄLTE (PATENTAN-

WALTSGESETZ; PAG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Patentanwaltsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. Dezember 1992 über die Patentanwälte (Patentan-

waltsgesetz; PAG), LGBI. 1993 Nr. 43, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 46a 

Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden und Stellen 

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen 

Behörden und Stellen zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

diesem Gesetz erforderlich ist.  
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2) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen übermitteln einan-

der alle personenbezogenen Daten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendig ist. 

3) Die Gerichte übermitteln der FMA unaufgefordert alle Entscheidungen 

disziplinarischer oder strafrechtlicher Natur, die sie für die Erfüllung ihrer Aufga-

ben nach diesem Gesetz benötigt.  

Art. 46b Abs. 4 

4) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen an-

derer EWR-Mitgliedstaaten nach Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG. 

Art. 48b Sachüberschrift und Abs. 1 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die FMA darf alle personenbezogenen Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem 

Gesetz unterstehenden Personen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit 

dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben er-

forderlich ist.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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39. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DIE AUFSICHT ÜBER PERSO-

NEN NACH ART. 180A DES PERSONEN- UND GESELLSCHAFTSRECHTS 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über 

Personen nach Art. 180a des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 8. November 2013 betreffend die Aufsicht über Personen 

nach Art. 180a des Personen- und Gesellschaftsrechts, LGBI. 2013 Nr. 426, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 17 Sachüberschrift und Abs. 1 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

erforderlichen personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogene 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz un-
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terstehenden Personen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die 

Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 19 Abs. 1a

1a) Die zuständigen inländischen Behörden übermitteln einander alle per-

sonenbezogenen Daten, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 20 Abs. 6 

6) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen aus-

ländischen Behörden nach Art. 26b FMAG. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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40. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND ÜBERNAHMEANGEBOTE 

(ÜBERNAHMEGESETZ; ÜBG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Übernahmegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2007 betreffend Übernahmeangebote (Übernah-

megesetz; ÜbG), LGBI. 2007 Nr. 233, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 31 Sachüberschrift und Abs. 2 

Verschwiegenheitspflicht und Verarbeitung personenbezogener Daten  

2) Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Per-

sonen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der 

ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
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Art. 32 Sachüberschrift, Abs. 1a und 2 

Zusammenarbeit  

1a) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen dürfen einander al-

le personenbezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-

sichtsaufgaben notwendig ist. 

2) Die FMA hat mit den zuständigen ausländischen Aufsichtsstellen und 

anderen ausländischen Stellen, die Kapitalmärkte beaufsichtigen, zusammenzu-

arbeiten und ihnen Auskünfte zu erteilen, soweit dies für den Vollzug dieses Ge-

setzes erforderlich ist. Zur Zusammenarbeit gehört insbesondere, dass die erfor-

derlichen Schriftstücke zur Durchsetzung von durch andere zuständige Stellen 

getroffenen Massnahmen im Zusammenhang mit diesem Gesetz zugestellt wer-

den können. Im Übrigen finden auf die Zusammenarbeit mit anderen ausländi-

schen Stellen Art. 26b FMAG sowie die Art. 13 bis 16 und 18 des Marktmiss-

brauchsgesetzes sinngemäss Anwendung.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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41. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ZUSÄTZLICHE BEAUFSICHTIGUNG 

VON UNTERNEHMEN EINES FINANZKONGLOMERATS (FINANZKONGLO-

MERATSGESETZ; FKG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. September 2007 über die zusätzliche Beaufsichtigung 

von Unternehmen eines Finanzkonglomerats (Finanzkonglomeratsgesetz; FKG), 

LGBI. 2007 Nr. 275,  in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 22 Abs. 2 und 5 

2) Die FMA kann, wo dies erforderlich ist, mit den zuständigen ausländi-

schen Behörden zusammenarbeiten, indem sie namentlich Daten, einschliesslich 

personenbezogener Daten, Auskünfte, Berichte und Unterlagen verarbeitet oder 

diese ans Ausland übermittelt. Zum Zweck der Zusammenarbeit kann die FMA 



690 

auch Vereinbarungen mit ausländischen Aufsichtsbehörden schliessen und alle 

Kooperationsmassnahmen treffen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind. 

5) Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit vorbehaltlich Art. 23 bis 25 

dieses Gesetzes Art. 26a und 26b FMAG Anwendung. 

Art. 33 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten von mit der Verwaltung und Geschäfts-

leitung eines beaufsichtigten oder nicht beaufsichtigten Unternehmens eines 

Finanzkonglomerats betrauten Personen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, 

soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufga-

ben erforderlich ist.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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42. ABÄNDERUNG DES TREUHÄNDERGESETZES (TRHG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Treuhändergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Treuhändergesetz (TrHG) vom 8. November 2013, LGBI. 2013 Nr. 421, 

in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 52 Sachüberschrift und Abs. 1 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Per-

sonen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der 

ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 
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Art. 57 Abs. 2 

2) Die zuständigen inländischen Behörden übermitteln einander alle perso-

nenbezogenen Daten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. 

Art. 60 Abs. 4 

4) Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 

vorbehaltlich Art. 61 dieses Gesetzes Art. 26b FMAG Anwendung 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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43. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATI-

ONEN BETREFFEND EMITTENTEN VON WERTPAPIEREN (OFFENLEGUNGS-

GESETZ; OFFG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2008 über die Offenlegung von Informationen 

betreffend Emittenten von Wertpapieren (Offenlegungsgesetz; OffG), LGBI. 2008 

Nr. 355, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 36 Abs. 4 und 5  

4) Die FMA kann rechtskräftige Massnahmen oder Sanktionen nach diesem 

Gesetz auf ihrer Website veröffentlichen, soweit dies zur Beseitigung oder Ver-

hinderung von Missständen nach diesem Gesetz geeignet und erforderlich ist, es 

sei denn, diese Veröffentlichung würde die Finanzmärkte erheblich gefährden 

oder zu einem unverhältnismässigen Schaden bei den Beteiligten führen. 
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Art. 36a 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Per-

sonen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der 

ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 39 Abs. 1a 

1a) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufsichtsaufga-

ben notwendig ist.  

Art. 40 Abs. 4 

4) Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-

den der anderen Mitgliedstaaten vorbehaltlich Art. 41 bis 44 dieses Gesetzes  

Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG Anwendung. 

Art. 45 Abs. 7 

7) Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-

den von Drittstaaten vorbehaltlich Art. 46 dieses Gesetzes Art. 26b Abs. 3 und 4 

FMAG Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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44. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS LIECHTENSTEINISCHE POSTWE-

SEN (POSTGESETZ; PG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Postgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1998 über das liechtensteinische Postwesen 

(Postgesetz, PG), LGBI. 1999 Nr. 35, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geändert: 

Art. 27 Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Die Nutzer der Postdienste, der Zahlungsdienste und der anderen Wett-

bewerbsdienste geniessen den Schutz ihrer in Liechtenstein oder von Liechten-

stein aus verarbeiteten Daten, einschliesslich personenbezogener Daten, in 

Übereinstimmung mit:  



698 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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45. ABÄNDERUNG DES GESETZES GEGEN MARKTMISSBRAUCH IM HANDEL 

MIT FINANZINSTRUMENTEN (MARKTMISSBRAUCHSGESETZ; MG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Marktmissbrauchsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 2006 gegen Marktmissbrauch im Handel mit 

Finanzinstrumenten (Marktmissbrauchsgesetz; MG), LGBI. 2007 Nr. 18, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 10 Abs. 4 und 5 

4) Die FMA kann rechtskräftige Massnahmen oder Sanktionen nach diesem 

Gesetz auf ihrer Webseite veröffentlichen, soweit dies zur Beseitigung oder Ver-

hinderung von Missständen nach diesem Gesetz geeignet und erforderlich ist, es 

sei denn, diese Veröffentlichung würde die Finanzmärkte erheblich gefährden 

oder zu einem unverhältnismässigen Schaden bei den Beteiligten führen. 
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5) Aufgehoben 

Art. 10a 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die FMA und die anderen zuständigen inländischen Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Per-

sonen, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der 

ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 11 Abs. 2 Bst. c 

2) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne von Abs. 1 liegt 

nicht vor, wenn: 

c) Tatsachen im Rahmen des Art. 10 Abs. 4 veröffentlicht werden. 

Art. 12 Abs. 2 

2) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander alle personen-

bezogenen Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben not-

wendig ist. 

Art. 13 Abs. 4 

4)  Weitere die FMA betreffende Vorschriften über die internationale Zu-

sammenarbeit in andere Gesetzen sowie die Bestimmungen des Rechtshilfege-

setzes bleiben vorbehalten. Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Art. 14 bis 17, 

Art. 26b Abs. 2 und 4 FMAG Anwendung.  
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Art. 18 Abs. 7 

7) Weitere die FMA betreffende Vorschriften über die internationale Zu-

sammenarbeit in anderen Gesetzen sowie die Bestimmungen des Rechtshilfege-

setzes bleiben vorbehalten. Im Übrigen findet auf die Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Behörden von Drittstaaten Art. 26b Abs. 3 und 4 FMAG Anwendung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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46. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER BERUFLICHE SORGFALTSPFLICHTEN 

ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHEREI, ORGANISIERTER KRIMINALI-

TÄT UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (SORGFALTPFLICHTGESETZ; SPG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 11. Dezember 2008 über berufliche Sorgfaltspflichten zur 

Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfi-

nanzierung (Sorgfaltspflichtgesetz; SPG), LGBI. 2009 Nr. 47, in der geltenden Fas-

sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 16a Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Die Weitergabe von Informationen, einschliesslich der Weitergabe per-

sonenbezogener Daten, in nachfolgenden Bereichen geht allen staatlich aner-

kannten Pflichten zur Verschwiegenheit vor:  



704 

Art. 20a Abs. 1 bis 3 und 5 

1) Die Sorgfaltspflichtigen dürfen, vorbehaltlich anderslautender gesetzli-

cher Regelungen, personenbezogene Daten auf Grundlage dieses Gesetzes aus-

schliesslich für Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfi-

nanzierung im Sinne von Art. 1 verarbeiten und dürfen diese nicht in einer Weise 

weiterverarbeiten, welche mit diesem Gesetz unvereinbar ist. Es ist untersagt, 

Daten auf Grundlage dieses Gesetzes für andere Zwecke, wie beispielsweise 

kommerzielle Zwecke, zu verarbeiten. 

2) Aufgehoben 

3) Für das Auskunftsrecht gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen, soweit diesem keine gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen entgegen-

stehen. Art. 18b geht dem Auskunftsrecht vor. 

5) Aufgehoben 

Art. 28a Abs. 2 Bst. d 

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

d) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit dem Datenschutz-

recht sowohl für die Person, die die Verstösse meldet, als auch für die Per-

son, von der behauptet wird, sie sei für die Verstösse nach Abs. 1 verant-

wortlich. 

Art. 36 Abs. 1 

1) Die inländischen Behörden, insbesondere die Gerichte, die Staatsanwalt-

schaft, die FMA, die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer, die Stabsstelle 
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FIU, die Landespolizei und andere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche-

rei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörden, 

sind verpflichtet, eng zusammenzuarbeiten, einander alle für die Durchsetzung 

dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte zu erteilen und Daten, einschliesslich 

personenbezogener Daten, und Unterlagen zu übermitteln.  

Art. 37 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 3 

1) Soweit nachfolgend oder spezialgesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 

richtet sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden nach Art. 26b 

FMAG. 

2) Die FMA übermittelt einer ersuchenden zuständigen ausländischen Fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde alle Informationen, einschliesslich personenbezoge-

ner Daten, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgabe benötigt, wenn: 

3) Die Aufsichtsbehörden können ausländische Finanzmarktaufsichtsbe-

hörden um Übermittlung aller Informationen, einschliesslich personenbezogener 

Daten, ersuchen, die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig 

sind. Die erhaltenen Informationen dürfen sie an zuständige inländische Behör-

den und Stellen weiterleiten. 
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Überschrift vor Art. 37b 

E. Datenschutz 

Art. 37b  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die zuständigen inländischen Behörden dürfen alle personenbezogenen 

Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-

lungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Personen, verarbeiten 

oder verarbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung der ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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47. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS ZENTRALE PERSONENREGISTER 

(ZPRG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über das Zentrale 

Personenregister 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. September 2011 über das zentrale Personenregister 

(ZPRG), LGBl. 2011 Nr. 574, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:  

Art. 1 Abs. 2 

2) Es lässt spezialgesetzliche Vorschriften über die Datenverarbeitung und -

offenlegung im ZPR unberührt. 

Art. 2 Bst. b 

Das ZPR dient insbesondere: 
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b) der einheitlichen Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden; 

Art. 4 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

b) "Dateninhaber": eine Behörde, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags 

Daten verarbeitet; 

2) Im Übrigen gelten die Begriffe der Datenschutzgesetzgebung.  

Überschrift vor Art. 8 

II. Datenverarbeitung 

Art. 8 

Datenverarbeitung 

1) Die Verarbeitung von Daten im ZPR darf nur durch den Dateninhaber er-

folgen; vorbehalten bleiben Art. 9 und 10. 

2) Der Dateninhaber kann die Verarbeitung von Daten mit Genehmigung 

der ZPR-Kommission an Dritte übertragen. Die Verantwortlichkeit des Datenin-

habers nach Art. 11 bleibt davon unberührt. 

Art. 9 Abs. 2 Bst. b  

2) Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 

b) die Datenabfrage im Sinne der Datenschutzgesetzgebung verhältnismässig 

ist; 
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Art. 10 

Datenoffenlegung 

1) Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, dürfen Dateninhaber anderen 

Behörden Daten des ZPR offenlegen, soweit diese die Daten für die Erfüllung 

einer ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgabe benötigen. Behörden, die ledig-

lich zur Datenabfrage berechtigt sind, bedürfen hierfür der Genehmigung der 

ZPR-Kommission.  

2) Werden Daten nach Massgabe der Datenschutzgesetzgebung für Zwecke 

der Forschung, und Statistik offengelegt, so ist hierfür die Genehmigung der ZPR-

Kommission erforderlich.  

Art. 11 Abs. 1 und 2 

1) Der Dateninhaber ist für die Richtigkeit der von ihm im ZPR verarbeite-

ten Daten verantwortlich. 

2) Verarbeiten zwei oder mehrere Behörden gemeinsam dieselben Daten, 

so ist diejenige Behörde verantwortlich, bei welcher die Verarbeitung schwer-

punktmässig erfolgt oder die den grösseren Bezug zu den verarbeiteten Daten 

hat. Kann die Verantwortlichkeit auf diese Weise nicht ermittelt werden, so ist 

diejenige Behörde verantwortlich, welche die Daten zuletzt verarbeitet hat. Im 

Zweifelsfall ermittelt das Amt für Informatik die verantwortliche Behörde. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. b, c und e sowie Abs. 2 

1) Das Amt für Informatik ist für den Betrieb des ZPR verantwortlich. Ihm 

obliegen insbesondere:  
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b) die Koordination von Tätigkeiten der Behörden, die Daten im ZPR verarbei-

ten oder abfragen;  

c) die Gewährleistung der Datensicherheit im Sinne der Datenschutzgesetz-

gebung; 

e) der Erlass und die Aktualisierung eines Verarbeitungsreglements. 

2) Im Verarbeitungsreglement nach Abs. 1 Bst. e sind insbesondere die or-

ganisatorischen und technischen Massnahmen gegen unbefugtes Verarbeiten 

oder Abfragen der Daten festzulegen und die automatische Protokollierung der 

Datenverarbeitung oder –abfrage zu regeln. Es bedarf der Genehmigung der ZPR-

Kommission. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. b, c und d 

2) Der ZPR-Kommission obliegen insbesondere:  

b) die Genehmigung der Übertragung der Datenverarbeitung an Dritte; 

c) die Genehmigung des Verarbeitungsreglements; 

d) die Genehmigung der Datenoffenlegung, soweit dies gesetzlich vorgesehen 

ist; 

Art. 18  

Aufgehoben 

Art. 19 Abs. 1 Bst. a 

1) Von der Regierung wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 10 000 

Franken bestraft, wer:  
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a) unbefugt Daten des ZPR verarbeitet, abfrägt oder offenlegt;  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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48. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS DIENSTVERHÄLTNIS DES STAATS-

PERSONALS (STAATSPERSONALGESETZ; STPG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Staatspersonalgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. April 2008 über das Dienstverhältnis des Staatsperso-

nals (Staatspersonalgesetz; StPG), LGBl. 2008 Nr. 144, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert:  

Art. 45 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Das Amt für Personal und Organisation sowie die Vorgesetzten dürfen 

vorbehaltlich Abs. 2 alle personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbe-

zogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, von Angestell-

ten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach diesem Gesetz benötigen. 
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2) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

ist abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dann zulässig, 

wenn: 

a) sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus 

dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschut-

zes erforderlich ist; und 

b) kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der 

betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt.  

3) Die personenbezogenen Daten müssen richtig und, soweit es der Zweck 

des Verarbeitens verlangt, vollständig sein. Sie sind nach Möglichkeit bei der be-

troffenen Person zu beschaffen. 

4) Personenbezogene Daten dürfen im Hinblick auf die Besetzung einer 

Stelle beschafft werden, soweit sie für die Beurteilung der Erfüllung der Aus-

schreibungsvoraussetzungen, der Eignung, der Leistung und des Verhaltens für 

das Dienstverhältnis notwendig und geeignet sind. Diese Daten sind bei einer 

Nichtanstellung zurückzugeben oder zu vernichten, wenn die betroffene Person 

der weiteren Aufbewahrung nicht zustimmt. 

Art. 46 Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Übermittlung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten der Angestellten dürfen übermittelt werden: 
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Art. 47 Abs. 2 

2) Die Regierung legt mit Verordnung fest, welche personenbezogenen Da-

ten aufbewahrt werden und welche personenbezogenen Daten nach einem be-

stimmten Zeitraum zu vernichten sind. 

Art. 48 

Rechte der Angestellten 

1) Die Angestellten haben nach Massgabe der Datenschutzgesetzgebung 

das Recht auf: 

a) Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten; 

b) Berichtigung oder Vernichtung von personenbezogenen Daten, die unrich-

tig oder unvollständig sind oder unzulässigerweise verarbeitet wurden; 

c) Anbringung eines Vermerks, wenn weder die Richtigkeit noch die Unrich-

tigkeit von personenbezogenen Daten bewiesen werden kann; 

d) Sperrung der Bekanntgabe von bestimmten personenbezogenen Daten, 

soweit ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft gemacht wird. 

2) Die Auskunft über personenbezogene Daten kann zur Wahrung über-

wiegender öffentlicher oder schützenswerter privater Interessen verweigert oder 

eingeschränkt werden. Eine Verweigerung oder Einschränkung ist zu begründen. 

In diesen Fällen ist den betroffenen Angestellten der wesentliche Inhalt bekannt 

zu geben. 
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Art. 60 Bst. q 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Verordnungen, insbesondere über: 

q) die Aufbewahrung und Vernichtung von personenbezogenen Daten nach 

dem Austritt aus dem Staatsdienst (Art. 47);  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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49. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE INFORMATION DER BEVÖLKE-

RUNG (INFORMATIONSGESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Informationsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Mai 1999 über die Information der Bevölkerung (In-

formationsgesetz), LGBl. 1999 Nr. 159, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert:  

Art. 29 Abs. 1 

1) Jede Person, welche ein berechtigtes Interesse geltend machen kann, 

hat ein Recht auf Einsicht in amtliche Unterlagen, soweit nicht überwiegende 

öffentliche oder private Interessen entgegenstehen und solange die Akten noch 

in Bearbeitung bei der zuständigen Stelle stehen bzw. noch nicht den jeweiligen 

Archiven abgeliefert wurden. Der weitergehende Schutz von personenbezogenen 

Daten in der besonderen Gesetzgebung bleibt vorbehalten. 
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Art. 30 

Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten 

Die Akteneinsicht in besondere Kategorien von personenbezogenen Daten 

erfordert die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person oder deren Er-

ben. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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50. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS MOBILITÄTESMANAGEMENT DES 

LANDES (LANDES-MOBILITÄTSMANAGEMENT-GESETZ; LMMG) 

Gesetz 

vom  

über die Abänderung des Landes-Mobilitätsmanagement-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. Oktober 2007 über das Mobilitätsmanagement des 

Landes (Landes-Mobilitätsmanagement-Gesetz; LMMG), LGBl. 2007 Nr. 333, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:  

Art. 7 

Datenschutz 

1) Die zuständigen Stellen sind berechtigt, die zur Durchführung dieses Ge-

setzes notwendigen personenbezogenen Daten elektronisch zu verarbeiten und 

zu diesem Zweck die Daten des Fahrzeug- und Fahrzeughalterregisters der Mo-

torfahrzeugkontrolle durch ein Abrufverfahren einzusehen. 
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2) Die Daten sind mit geeigneten technischen und organisatorischen Mass-

nahmen zu schützen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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51. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE FINANZKONTROLLE (FINANZKON-

TROLLGESETZ; FINKG) 

Gesetz 

vom 

über die Abänderung des Finanzkontrollgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Finanzkontrolle (Finanzkontroll-

gesetz; FinKG), LGBl. 2009 Nr. 324, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geändert:  

Art. 13 Abs. 3 und 4 

3) Die Finanzkontrolle hat das Recht, bei der geprüften Stelle die für die 

Wahrnehmung der Finanzaufsicht notwendigen Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten, anzufordern oder sich den Zugriff auf die entsprechenden Da-

teisysteme einräumen zu lassen. Sie unterliegt der gleichen Geheimhaltungs-

pflicht wie die geprüfte Stelle. Soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich 
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ist, erstreckt sich das Zugriffsrecht auch auf besondere Kategorien von perso-

nenbezogenen Daten. 

4) Die Finanzkontrolle darf die ihr nach Abs. 3 zur Kenntnis gebrachten per-

sonenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren oder speichern, als es für die 

Durchführung der Prüfung unter Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungs-

fristen erforderlich ist. Die Zugriffe auf die Dateisysteme und ihr Bezug zu den 

Prüfungen müssen begründet und dokumentiert sein. 

Art. 14 Abs. 4 

4) Stellt die Finanzkontrolle Mängel oder Missstände von erheblicher finan-

zieller oder grundsätzlicher Bedeutung fest, informiert sie unverzüglich nach Ab-

schluss der Prüfung die Regierung und die Geschäftsprüfungskommission. Soweit 

die Justizverwaltung betroffen ist, benachrichtigt sie die Konferenz der Gerichts-

präsidenten oder, soweit der Parlamentsdienst betroffen ist, das Landtagspräsi-

dium. In dringenden Fällen informiert der Leiter der Finanzkontrolle den Regie-

rungschef und den Vorsitzenden der Geschäftsprüfungskommission mündlich 

und hält dies auch protokollarisch fest. 

Art. 15 

Verfahren bei Beanstandungen 

Weist die geprüfte Stelle eine Beanstandung zurück, so kann die Finanz-

kontrolle bei der Regierung die entsprechenden Massnahmen beantragen. Bei 

Beanstandungen von Stellen der Justizverwaltung richtet die Finanzkontrolle ihre 

Anträge an die Konferenz der Gerichtspräsidenten oder, bei Beanstandungen von 

Stellen des Parlamentsdienstes an das Landtagspräsidium. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 





725 

52. ABÄNDERUNG DES STRAFVOLLZUGGESETZES (STVG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafvollzugsgesetz (StVG) vom 20. September 2007, LGBl. 2007 Nr. 

295, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 12  

Datenverarbeitung 

Die Vollzugsverwaltung kann alle personenbezogenen Daten, einschliess-

lich Daten, aus denen die ethnische Herkunft oder religiösen Überzeugungen 

hervorgehen, Gesundheitsdaten sowie personenbezogene Daten über strafrecht-

liche Verurteilungen und Straftaten von Strafgefangenen, verarbeiten oder ver-

arbeiten lassen, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 

erforderlich ist.  
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Art. 13 

Datenübermittlung 

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, einschliesslich der in Art. 

12 genannten besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten, zwischen 

dem Landesgefängnis, der Landespolizei, der Regierung, dem Anstaltsarzt, den 

Gerichten, der Staatsanwaltschaft und der Bewährungshilfe sowie mit anderen 

Stellen ist nur zulässig, wenn diese Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufga-

be nach diesem oder nach einem anderen Gesetz vorgesehen sind und die Vorla-

ge der Daten dazu notwendig ist. 

Art. 14 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 4 

Löschung personenbezogener Daten 

1) Personenbezogene Daten sind mit Ausnahme der in Abs. 2 bis 4 ange-

führten wie folgt zu löschen: 

4) Personenbezogene Daten von Strafgefangenen, die zu einer lebenslan-

gen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, sind erst 80 Jahre nach Beendigung der 

Strafhaft zu löschen. 

Art. 95b Abs. 2 und 6 

2) Das Ermitteln von personenbezogenen Daten Anwesender mit techni-

schen Mitteln zur Bildaufnahme ist nur aus den in Abs. 1 genannten Gründen 

und überdies nur im Eingangsbereich, in den Besucher- und Vernehmungszonen, 

den Gängen im Gesperre, den Örtlichkeiten, die der Beschäftigung und dem Auf-

enthalt von Strafgefangenen ausserhalb der Hafträume dienen, und in vergleich-

baren Bereichen sowie an den Aussengrenzen der Anstalt zulässig. Die auf diese 

Weise ermittelten personenbezogenen Daten dürfen auch zur Verfolgung einer 
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gerichtlichen strafbaren Handlung oder einer Ordnungswidrigkeit verwendet 

werden. 

6) Aufgezeichnete personenbezogene Daten sind, sofern sie nicht zur wei-

teren Verfolgung einer gerichtlich strafbaren Handlung oder einer Ordnungswid-

rigkeit benötigt werden, spätestens nach Ablauf von 72 Stunden, gerechnet vom 

Zeitpunkt der erstmaligen Aufnahme, zu löschen.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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53. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEWÄHRUNGSHILFE (BEWÄH-

RUNGSHILFEGESETZ; BEWHG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bewährungshilfegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. September 2000 über die Bewährungshilfe (Bewäh-

rungshilfegesetz, BewHG), LGBl. 2000 Nr. 210, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 15a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
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Das Amt für Soziale Dienste und die private Vereinigung sind befugt, per-

sonenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten sowie personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Straftaten, zu verarbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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54. ABÄNDERUNG DES STAATSANWALTSCHAFTSGESETZES (STAG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG) vom 15. Dezember 2010, LGBl. 2011 

Nr. 49, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 18  

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Staatsanwaltschaft kann alle personenbezogenen Daten, einschliesslich 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie personenbezogene Da-

ten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten, welche not-

wendig sind, um den Aufgaben nach diesem Gesetz nachzukommen.  
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Art. 47 

Datenschutz 

Auf den Datenschutz, insbesondere die Verarbeitung und die Übermittlung 

personenbezogener Daten von Staatsanwälten, finden die Bestimmungen des 

Staatspersonalgesetzes sinngemäss Anwendung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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55. ABÄNDERUNG DER STRAFPROZESSORDNUNG (STPO) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung der Strafprozessordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Strafprozessordnung (StPO) vom 18. Oktober 1988, LGBl. 1988 Nr. 62, 

in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 39a 

1) Gericht, Staatsanwaltschaft und Landespolizei dürfen im Rahmen ihrer 

Aufgaben die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten, einschliesslich 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten sowie personenbezogene 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten verarbeiten. Soweit 

zum Verarbeiten personenbezogener Daten nichts anderes bestimmt wird, fin-

den die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Anwendung. 
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2) Gericht, Staatsanwaltschaft und Landespolizei haben beim Verarbeiten 

der in Abs. 1 genannten personenbezogenen Daten die Grundsätze der Gesetz- 

und Verhältnismässigkeit zu beachten. Jedenfalls haben sie schutzwürdige Inte-

ressen der betroffenen Personen an der Geheimhaltung zu wahren und vertrau-

licher Behandlung personenbezogener Daten Vorrang einzuräumen. Bei der Ver-

arbeitung besonderer Kategorien und strafrechtlich relevanter personenbezoge-

ner Daten haben sie angemessene Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhal-

tungsinteressen der betroffenen Personen zu treffen. 

§ 39b  

1) Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen Person oder für diese 

erkennbar zu ermitteln, wenn dadurch das Verfahren nicht gefährdet oder un-

verhältnismässig aufwendig wird. 

2) War die Ermittlung von personenbezogenen Daten für die betroffene 

Person nicht erkennbar und erfolgte sie ausserhalb des Anwendungsbereichs von 

Kapitel III des Datenschutzgesetzes, so ist diese umgehend darüber zu informie-

ren. Die Information kann zum Schutze überwiegender öffentlicher oder privater 

Interessen unterlassen oder aufgeschoben werden. 

§ 39c 

Aufgehoben 

§ 39d Abs. 1 und 3 bis 5 

1) Unrichtige, unvollständige oder entgegen den Bestimmungen dieses Ge-

setzes ermittelte personenbezogene Daten sind von Amts wegen oder auf Antrag 

der betroffenen Person unverzüglich richtig zu stellen, zu vervollständigen oder 
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zu löschen. Gericht, Staatsanwaltschaft und Landespolizei benachrichtigen un-

verzüglich die Behörden, denen sie unrichtige personenbezogene Daten mitge-

teilt haben, über die Berichtigung. 

3) Nach sechzig Jahren ab den in Abs. 2 angeführten Zeitpunkten sind alle 

personenbezogenen Daten im direkten Zugriff zu löschen. 

4) Personenbezogene Daten, die ausschliesslich auf Grund einer Identitäts-

feststellung (§ 91a), einer körperlichen Untersuchung (§ 95a) oder einer moleku-

largenetischen Untersuchung (§ 95b) gewonnen wurden, dürfen nur solange 

verarbeitet werden, als wegen der Art der Ausführung der Tat, der Persönlichkeit 

der betroffenen Person oder auf Grund anderer Umstände zu befürchten ist, 

dass diese Person eine strafbare Handlung mit nicht bloss leichten Folgen bege-

hen werde. Wird der Angeklagte rechtskräftig freigesprochen oder das Untersu-

chungsverfahren ohne Vorbehalt späterer Verfolgung eingestellt, so sind diese 

personenbezogenen Daten zu löschen. Andere gesetzliche Vorschriften, insbe-

sondere des Polizeigesetzes, und besondere staatsvertragliche Regelungen blei-

ben hiervon unberührt. 

5) Soweit personenbezogene Daten, die durch Überwachung der elektroni-

schen Kommunikation ermittelt worden sind, in einem Strafverfahren als Beweis 

verwendet werden dürfen, ist ihre Verwendung auch in einem damit in Zusam-

menhang stehenden Zivil- oder Verwaltungsverfahren und zur Abwehr gericht-

lich strafbarer Handlungen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht 

sind sowie zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leben, Leib oder Freiheit einer 

Person oder für erhebliche Sach- und Vermögenswerte zulässig. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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56. ABÄNDERUNG DES RECHTSANWALTSGESETZES (RAG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Rechtsanwaltsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Rechtsanwaltsgesetz (RAG) vom 8. November 2013, LGBl. 2013 Nr. 

415, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 88 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe dürfen per-

sonenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrecht-

liche Verurteilungen und Straftaten der diesem Gesetz unterstehenden Perso-

nen, verarbeiten, welche notwendig sind, um den Aufgaben nach diesem Gesetz 

nachzukommen. 
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2) Die Informationspflicht nach Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/679 und 

das Auskunftsrecht der betroffenen Person nach Art. 15 der Verordnung (EU) 

2016/679 bestehen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart 

würden, die wegen überwiegender berechtigter Interessen der Rechtsanwalts-

kammer oder Dritter geheim gehalten werden müssen. 

3) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe treffen alle 

technischen und organisatorischen Massnahmen, welche notwendig sind, um 

personenbezogene Daten zu schützen.  

4) Vorbehaltlich vorrangiger berechtigter Gründe werden personenbezo-

gene Daten mindestens bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Wegfall ihrer Not-

wendigkeit zur Aufgabenerfüllung im Sinne von Abs. 1 aufbewahrt und anschlies-

send gelöscht. 

5) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln.  

Art. 94 Abs. 3 Bst. z 

3) Zum Wirkungskreis des Vorstands gehören insbesondere: 

z) die Benennung des Datenschutzbeauftragten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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57. ABÄNDERUNG DES STATISTIKGESETZES (STATG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Statistikgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Statistikgesetz (StatG) vom 17. September 2008, LGBl. 2008 Nr. 271, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 16 

IV. Statistikgeheimnis und Datensicherheit 

Art. 17 Abs. 2 

2) Forschungsstellen, denen Personendaten im Sinne von Abs. 1 weiterge-

geben werden, haben schriftlich zu bestätigen, dass sie das Statistikgeheimnis 

wahren und sich, soweit Daten von natürlichen Personen betroffen sind, an die 

Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung halten. 
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Art. 18 Abs. 1 

1) Zu statistischen Zwecken gesammelte Personendaten müssen durch an-

gemessene technische und organisatorische Massnahmen geschützt werden. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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58. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN ERWERB UND VERLUST DES 

LANDESBÜRGERRECHTES (BÜRGERRECHTSGESETZ; BÜG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bürgerrechtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. Januar 1934 über den Erwerb und Verlust des Landes-

bürgerrechtes (Bürgerrechtsgesetz; BüG), LGBl. 1960 Nr. 23, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor § 22a 

IV. Datenschutz und Rechtsmittel 

§ 22a  

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden können zur Er-

füllung ihrer Aufgaben die nach diesem Gesetz notwendigen personenbezogenen 
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Daten, einschliesslich Daten, aus denen die religiösen oder weltanschaulichen 

Überzeugungen hervorgehen, Daten zur sexuellen Orientierung sowie personen-

bezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten. 

Zu diesem Zweck können sie ein geeignetes elektronisches Informationssystem 

verwenden.  

2) Die Regierung regelt das Nähere über die Organisation und den Betrieb 

des Informationssystems, den Zugriff auf die Daten, die Verarbeitungsberechti-

gung, die Aufbewahrung der Daten, die Archivierung und Löschung der Daten 

sowie die Datensicherheit mit Verordnung. 

3) Auf Anfrage und in Einzelfällen können die mit dem Vollzug dieses Ge-

setzes betrauten Behörden die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben not-

wendigen Daten übermitteln. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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59. ABÄNDERUNG DES STRASSENVERKEHRSGESETZES (SVG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 18, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 72b Abs. 3 

3) Personen, die Aufgaben des Nationalen Versicherungsbüros und des Na-

tionalen Garantiefonds wahrnehmen oder deren Ausführung beaufsichtigen, sind 

Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind zur Erfüllung der 

ihnen übertragenen Aufgaben befugt, die dafür benötigten personenbezogene 

Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, zu 

verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. 



744 

Art. 99b Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Die Motorfahrzeugkontrolle führt ein Fahrzeug- und Fahrzeughalterre-

gister und verarbeitet zu diesem Zweck folgende Daten: 

Art. 99c Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Die Motorfahrzeugkontrolle führt ein Administrativmassnahmenregister 

und verarbeitet zu diesem Zweck die Daten aller von liechtensteinischen Behör-

den verfügten oder von ausländischen Behörden gegen Personen mit Wohnsitz 

in Liechtenstein angeordneten Administrativmassnahmen, nämlich:  

Art. 99d Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Die Motorfahrzeugkontrolle führt ein Fahrberechtigungsregister und 

verarbeitet zu diesem Zweck folgende Daten: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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60. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS DIENSTVERHÄLTNIS DER LEHRER 

(LEHRERDIENSTGESETZ; LDG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Lehrerdienstgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 26. November 2003 über das Dienstverhältnis der Lehrer 

(Lehrerdienstgesetz, LdG), LGBl. 2004 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 48a  

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 

der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, personenbezo-

gene Daten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, sofern dies zur Erfüllung 

der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
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2) Sie sind ausserdem befugt, schulrelevante besondere Kategorien perso-

nenbezogener Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten für folgende Zwecke zu verarbeiten:  

a) Überprüfung der Anstellungsbedingungen (Art. 10); 

b) Wahrnehmung der Aufsicht (Art. 30 bis 31a); 

c) Anordnung eines Berufsausübungsverbotes (Art. 42 und 43). 

3) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten übermit-

teln: 

a) anderen mit der Durchführung dieses Gesetzes sowie der Kontrolle oder 

der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, 

wenn die Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertrage-

nen Aufgaben erforderlich sind; 

b) anderen Organen, wenn die Daten für die Erfüllung einer ihnen durch Ge-

setz übertragenen Aufgabe erforderlich sind. 

4) Die Übermittlung personenbezogener Daten bei einem Berufsaus-

übungsverbot im Rahmen der Amtshilfe nach Art. 48b Abs. 3 bleibt vorbehalten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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61. ABÄNDERUNG DES SCHULGESETZES (SCHULG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Schulgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Schulgesetz (SchulG) vom 15. Dezember 1971, LGBl. 1972 Nr. 7, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 80a Sachüberschrift, Abs. 1, 2, 3 Einleitungssatz und Abs. 4 bis 6 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Das Schulamt, die öffentlichen und die von der Regierung bewilligten 

privaten Schulen sind befugt, personenbezogene Daten von Schülern und Eltern 

zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, sofern dies zur Erfüllung der ihnen 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Sie können zudem personenbezogene Daten, aus denen die religiöse 

Überzeugung von Schülern hervorgeht, verarbeiten oder verarbeiten lassen, so-
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weit dies für die Organisation des konfessionellen Religionsunterrichts erforder-

lich ist. 

3) Das Schulamt, die öffentlichen und die von der Regierung bewilligten 

privaten Schulen können personenbezogene Daten, einschliesslich schulrelevan-

ter besonderer Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere Gesund-

heitsdaten, für folgende Zwecke verarbeiten oder verarbeiten lassen:  

4) Das Schulamt, die öffentlichen und die von der Regierung bewilligten 

privaten Schulen dürfen die Daten nach Abs. 1 bis 3 den Organen der Schulver-

waltung (Art. 101) übermitteln, sofern sie für deren Entscheide erforderlich sind. 

5) Für die Zwecke der Datenverarbeitung können das Schulamt, die öffent-

lichen und die von der Regierung bewilligten privaten Schulen ein Datenverarbei-

tungssystem betreiben. 

6) Aufgehoben 

Art. 81 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Bst. b sowie Abs. 3 

1) Das Schulamt darf zum Zweck des Bildungscontrollings, der Bildungssta-

tistik und der Bildungsforschung personenbezogene Daten, einschliesslich schul-

relevanter besonderer Kategorien personenbezogener Daten, von Schülern, Leh-

rer und Eltern verarbeiten oder verarbeiten lassen, die benötigt werden, um die 

gesetzlich übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Das Schulamt ist befugt, die Daten nach Abs. 1 zum Zwecke der Auswer-

tung zu übermitteln an: 
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b) beauftragte anerkannte Forschungsinstitutionen, sofern die Voraussetzun-

gen der Datenschutzgesetzgebung erfüllt sind. Der Auftrag und die einzu-

haltenden Voraussetzungen sind vertraglich festzulegen. 

3) Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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62. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN 

(LUG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Universität 

Liechtenstein 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2004 über die Universität Liechtenstein 

(LUG), LGBl. 2005 Nr. 3, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Überschrift und Sachüberschrift vor Art. 32 

VIa. Datenschutz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 32 

a) beim Lehr- und Verwaltungspersonal 

1) Die Universität Liechtenstein ist befugt, personenbezogene Daten des 

Lehr- und Verwaltungspersonals, einschliesslich hochschulrelevanter besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten, zu verarbeiten, die sie benötigen, um die 

ihr nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Regierung und Schulamt sind befugt, personenbezogene Daten des 

Lehrpersonals zu verarbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

3) Für die Zwecke der Datenverarbeitung darf die Universität Liechtenstein 

ein Informationssystem betreiben. 

Art. 33 

b) bei Studierenden 

1) Die Universität Liechtenstein ist befugt, personenbezogene Daten von 

Studierenden zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, sofern dies zur Erfüllung 

der ihr übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Im Übrigen findet Art. 32 Abs. 2 und 3 sinngemäss Anwendung. 
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Art. 34 

Statistik, Bildungscontrolling und -forschung 

Die Universität Liechtenstein übermittelt zum Zweck des Bildungscontrol-

lings, der Bildungsstatistik und der Bildungsforschung personenbezogene Daten, 

einschliesslich schulrelevanter besonderer Kategorien personenbezogener Da-

ten, an:  

a) Behörden, die amtliche Statistiken erstellen, sofern sie dazu durch Gesetz 

oder Staatsvertrag verpflichtet sind; oder 

b) beauftragte anerkannte Forschungsinstitutionen, sofern die Voraussetzun-

gen nach der Datenschutzgesetzgebung erfüllt sind. Der Auftrag und die 

einzuhaltenden Voraussetzungen sind vertraglich festzulegen. 

Art. 39 

Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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63. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS HOCHSCHULWESEN (HOCH-

SCHULGESETZ; HSG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Hochschulgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2004 über das Hochschulwesen (Hoch-

schulgesetz; HSG), LGBl. 2005 Nr. 2, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geändert: 

Sachüberschrift vor Art. 50a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 50a  

a) beim Lehr- und Verwaltungspersonal 

1) Hochschulen und Hochschuleinrichtungen sind befugt, personenbezoge-

ne Daten des Lehr- und Verwaltungspersonals, einschliesslich hochschulrelevan-
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ter besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zu verarbeiten, die sie 

benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Sie dürfen die Daten nach Abs. 1 den Aufsichtsorganen (Art. 40) übermit-

teln, sofern sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

3) Regierung und Schulamt sind befugt, personenbezogene Daten des 

Lehrpersonals zu verarbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

4) Für die Zwecke der Datenverarbeitung dürfen Hochschulen und Hoch-

schuleinrichtungen ein Datenverarbeitungssystem betreiben. 

Art. 50b  

b) bei Studierenden 

1) Hochschulen und Hochschuleinrichtungen sind befugt, personenbezoge-

ne Daten von Studierenden zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, sofern 

dies zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Im Übrigen findet Art. 50a Abs. 2 bis 4 sinngemäss Anwendung. 

Art. 50c 

Statistik, Bildungscontrolling und -forschung 

Hochschulen und Hochschuleinrichtungen übermitteln zum Zweck des Bil-

dungscontrollings, der Bildungsstatistik und der Bildungsforschung personenbe-

zogene Daten, einschliesslich schulrelevanter besonderer Kategorien personen-

bezogener Daten, an:  
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a) Behörden, die amtliche Statistiken erstellen, sofern sie dazu durch Gesetz 

oder Staatsvertrag verpflichtet sind; oder 

b) beauftragte anerkannte Forschungsinstitutionen, sofern die Voraussetzun-

gen nach der Datenschutzgesetzgebung erfüllt sind. Der Auftrag und die 

einzuhaltenden Voraussetzungen sind vertraglich festzulegen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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64. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE STAATLICHEN AUSBILDUNGSHIL-

FEN (STIPENDIENGESETZ; STIPG) 

Gesetz 

vom 

über die Abänderung des Stipendiengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Oktober 2004 über die staatlichen Ausbildungsbeihil-

fen (Stipendiengesetz; StipG), LGBl. 2004 Nr. 262, in der geltenden Fassung, wird 

wie folgt abgeändert:  

Art. 34 Sachüberschrift, Einleitungssatz und Bst. e 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durchfüh-

rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, personenbezogene Daten, 

einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zu verarbeiten 

oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 
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e) Darlehen zu stunden oder zu erlassen. 

Art. 35 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durchführung 

dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten, einschliesslich besonde-

rer Kategorien personenbezogener Daten, übermitteln: 

2) Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel schriftlich. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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65. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE WEITERVERWENDUNG VON IN-

FORMATIONEN ÖFFENTLICHER STELLEN (INFORMATIONSWEITERVER-

WENDUNGSGESETZ; IWG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Informationsweiterverwendungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Mai 2008 über die Weiterverwendung von Informatio-

nen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz; IWG), LGBl. 

2008 Nr. 205, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 3 

3) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten im Sinne der 

Datenschutzgesetzgebung, gesetzliche Verschwiegenheitspflichten und weiter-

gehende Ansprüche aus anderen Rechtsvorschriften auf Weiterverwendung von 

Informationen öffentlicher Stellen bleiben unberührt. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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66. ABÄNDERUNG DES SPORTGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Sportgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Sportgesetz vom 16. Dezember 1999, LGBI. 2000 Nr. 52, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 15a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden und Stellen 

dürfen alle personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die 

sie zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benöti-

gen. 
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2) Sie dürfen anderen zuständigen Behörden und Stellen personenbezoge-

ne Daten übermitteln, sofern diese die Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach diesem Gesetz benötigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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67. ABÄNDERUNG DES BAUGESETZES (BAUG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Baugesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Baugesetz (BauG) vom 11. Dezember 2008, LGBl. 2009 Nr. 44, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 97a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden und Stellen 

dürfen alle personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen, die 

sie zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben benöti-

gen.  
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2) Sie dürfen personenbezogene Daten anderen zuständigen Behörden und 

Stellen übermitteln, sofern diese die personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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68. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DES WOHNUNGS-

BAUS (WOHNBAUFÖRDERUNGSGESETZ; WBFG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Wohnbauförderungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 über die Förderung des Wohnungsbaues 

(Wohnbauförderungsgesetz; WBFG), LGBl. 1977 Nr. 46, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 30a Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 bis 4 

1) Das Amt für Bau und Infrastruktur darf alle personenbezogenen Daten 

der Antragsteller verarbeiten, die es zur Erfüllung der ihm nach diesem Gesetz 

übertragenen Aufgaben benötigt. Es kann insbesondere zur Beurteilung des An-

spruchs auf Förderungsmittel Daten erheben und verarbeiten hinsichtlich:  
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2) Das Amt für Bau und Infrastruktur darf personenbezogene Daten ande-

ren zuständigen Behörden und Stellen übermitteln, sofern diese die personenbe-

zogenen Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen. 

3) Das Amt für Bau und Infrastruktur trifft alle technischen und organisato-

rischen Massnahmen, welche notwendig sind, um personenbezogene Daten zu 

schützen. 

4) Personenbezogene Daten werden nach Rückzahlung der Förderungsmit-

tel vernichtet oder gelöscht, soweit keine gesetzliche Archivierungspflicht be-

steht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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69. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE KINDER- UND JUGENDZAHNPFLE-

GE (KJZG) 

Gesetz 

vom… 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Kinder- und 

Jugendzahnpflege 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. September 2012 über die Kinder- und Jugendzahnpfle-

ge (KJZG), LGBl. 2012 Nr. 343, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 14 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Der Landeszahnarzt und das Amt für Gesundheit sind befugt, personen-

bezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von personenbezogenen 

Daten, wie insbesondere Gesundheitsdaten, von Kindern und Jugendlichen sowie 

personenbezogene Daten von Erziehungsberechtigten zu verarbeiten, sofern dies 

zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  
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2) Für die Zwecke der Datenverarbeitung kann das Amt für Gesundheit ein 

elektronisches Datenverarbeitungssystem betreiben. 

3) Auf die Aufbewahrung und die Archivierung von Daten finden die Best-

immungen des Gesundheitsgesetzes und des Archivgesetzes Anwendung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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70. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRO-

DUKTE (HEILMITTELGESETZ) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Heilmittelgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. Dezember 2014 über Arzneimittel und Medizinprodukte 

(Heilmittelgesetz; HMG), LGBl. 2015 Nr. 23, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 47 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die zuständigen Vollzugsorgane sind befugt, personenbezogene Daten, 

einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie perso-

nenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu ver-

arbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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Art. 48 Abs. 2 

2) Die aufgrund der Heilmittelgesetzgebung gesammelten Daten, an deren 

Geheimhaltung ein überwiegendes, schutzwürdiges Interesse besteht, sind von 

den zuständigen Vollzugsorganen vertraulich zu behandeln und durch geeignete 

technische und organisatorische Massnahmen zu schützen.  

Art. 49 Abs. 3 und 4 sowie Abs. 5 Einleitungssatz und Bst. d 

3) Nichtvertrauliche Daten, die nach der Heilmittelgesetzgebung erhoben 

worden sind, dürfen sie zuständigen ausländischen Behörden oder internationa-

len Organisationen offenlegen.  

4) Vertrauliche Daten, die nach der Heilmittelgesetzgebung erhoben wor-

den sind, dürfen sie zuständigen ausländischen Behörden oder internationalen 

Organisationen übermitteln, sofern dadurch schwerwiegende Gesundheitsrisiken 

abgewendet werden können oder die Möglichkeit besteht, dass illegaler Handel 

oder andere schwerwiegende Verstösse gegen die Heilmittelgesetzgebung auf-

gedeckt werden. 

5) Auf deren Ersuchen hin dürfen sie zudem zuständigen ausländischen Be-

hörden vertrauliche Daten, die nach der Heilmittelgesetzgebung erhoben wor-

den sind, übermitteln, wenn: 

d) keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offen gelegt werden, es sei 

denn, die Übermittlung von Daten sei zur Abwendung unmittelbar drohen-

der Gefahren für die Gesundheit erforderlich. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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71. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE KRANKENVERSICHERUNG (KVG) 

Gesetz 

vom… 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die 

Krankenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über die Krankenversicherung (KVG), 

LGBl. 1971 Nr. 50, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 20a Abs. 5 und 6 

5) Die Leistungserbringer sind verpflichtet, der Aufsichtsbehörde Daten zu 

übermitteln, die benötigt werden, um die Anwendung der Bestimmungen dieses 

Gesetzes über die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen zu überwachen. 

6) Die Regierung erlässt nähere Vorschriften zur Rechnungstellung sowie 

zur Verarbeitung und Offenlegung der Daten unter Wahrung des Verhältnismäs-

sigkeitsprinzips. 
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Art. 20b Abs. 2 

2) Die Regierung bestimmt mit Verordnung diejenigen Daten, welche mit 

der Versichertenkarte elektronisch abgerufen werden können und legt deren 

Zugriffsberechtigung fest. Die Versichertenkarte kann auch besondere Katego-

rien personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, umfassen, so-

fern der Versicherte dazu seine Zustimmung erteilt hat. 

Art. 26a Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personenbezo-

genen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, 

zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die nach diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 

Art. 26b Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Offenlegung personenbezogener Daten 

Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, 

die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien personenbezogenen Daten, offenlegen: 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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72. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND AUSRICHTUNG EINER MUT-

TERSCHAFTSZULAGE 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gesetzes betreffend Ausrichtung einer 

Mutterschaftszulage 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 1981 betreffend Ausrichtung einer Mutter-

schaftszulage, LGBl. 1982 Nr. 8, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-

dert: 

Art. 5a Einleitungssatz 

Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, personenbezogene 

Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zu ver-
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arbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die nach diesem Ge-

setz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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73. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ALTERS- UND HINTERLASSENEN-

VERSICHERUNG (AHVG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlassenen-

versicherung, LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abge-

ändert: 

Art. 19bis Sachüberschrift und Einleitungssatz  

1. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, personenbezogene 

Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, insbe-

sondere Gesundheitsdaten, sowie personenbezogener Daten über strafrechtli-
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che Verurteilungen und Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die 

sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu er-

füllen, namentlich um: 

Art. 19ter Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2, 3 Einleitungssatz und 

Bst. b sowie Abs. 4 bis 6 

2. Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere Ge-

sundheitsdaten, in Abweichung von Art. 23 ÖUSG offenlegen, sofern die Emp-

fänger diese Daten für die Erfüllung der ihnen nach dem jeweiligen Gesetz über-

tragenen Aufgaben benötigen: 

2) Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung 

dieses Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung von Art. 23 ÖUSG veröffentlicht 

werden. Die Anonymität der einzelnen Personen muss gewahrt bleiben. 

3) In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Art. 23 ÖUSG 

Dritten wie folgt offengelegt werden: 

b) personenbezogene Daten, sofern die betroffene Person im Einzelfall 

schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht 

möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse der betroffenen 

Person vorausgesetzt werden darf. 

4) Es dürfen nur die Daten offengelegt werden, welche für den in Frage 

stehenden Zweck erforderlich sind. 
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5) Die Regierung kann die Modalitäten der Offenlegung und die Informati-

on der betroffenen Person regeln. 

6) Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos offengelegt. Die 

Regierung kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn Arbeiten, die einen 

besonderen Aufwand verursachen, erforderlich sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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74. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE INVALIDENVERSICHERUNG (IVG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die 

Invalidenversicherung  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Dezember 1959 über die Invalidenversicherung (IVG), 

LGBl. 1960 Nr. 5, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 18 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Auf die Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten finden 

vorbehaltlich Abs. 2 die Bestimmungen des Gesetzes über die Alters- und Hinter-

lassenenversicherung sinngemäss Anwendung. 

2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
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Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, Daten in Abweichung von Art. 23 

ÖUSG auch an Steuerbehörden offen legen, wenn die Daten sich auf die Ausrich-

tung von IV-Renten beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze erfor-

derlich sind. 

Art. 32bis Abs. 1  

1) Die Früherfassung zum Zweck der Vermeidung möglicher Invalidität er-

folgt auf eine von der versicherten Person oder von Dritten vorgenommene Mel-

dung bei der Anstalt; bei einer Meldung durch Drittpersonen haben diese in je-

dem Fall die betreffende Person wenigstens eine Woche im Voraus über die be-

vorstehende Meldung zu informieren. Der Meldung können auch Unterlagen mit 

Gesundheitsdaten in dem für die Früherfassung nötigen Ausmass beigelegt wer-

den. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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75. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR AL-

TERS-, HINTERLASSENEN- UND INVALIDENVERSICHERUNG (ELG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über Ergänzungsleistungen 

zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG), LGBl. 1965 Nr. 46, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4ter  

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

Auf die Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten finden 

die Bestimmungen des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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76. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE FAMILIENZULAGEN (FAMILIENZU-

LAGENGESETZ; FZG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Familienzulagengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen (Familienzu-

lagengesetz; FZG), LGBl. 1986 Nr. 28, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 15  

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten  

Auf die Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten finden 

die Bestimmungen des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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77. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON BLINDENBEI-

HILFEN 

Gesetz 

vom …. 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Gewährung von 

Blindenbeihilfen  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Dezember 1970 über die Gewährung von Blindenbei-

hilfen, LGBl. 1971 Nr. 7, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 7bis  

Auf die Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten finden 

die Bestimmungen des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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78. ABÄNDERUNG DES MEDIENGESETZES (MEDIENG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Mediengesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Mediengesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 16 

Datenschutz  

Medienunternehmen, Medienagenturen und deren Mitarbeiter sind be-

fugt, jene personenbezogenen Daten zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, 

die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu 

erfüllen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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79. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATI-

ON (KOMMUNIKATIONSGESETZ; KOMG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Kommunikationsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. März 2006 über die elektronische Kommunikation 

(Kommunikationsgesetz; KomG), LGBl. 2006 Nr. 91, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 51 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet: 

51. „Dienst mit Zusatznutzen“: jeder Dienst, der die Verarbeitung von Ver-

kehrsdaten in einem Umfang erfordert, der über das für die Übermittlung 

einer Nachricht oder die Fakturierung dieses Vorgangs erforderliche Mass 

hinausgeht;  
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Art. 30h Abs. 2 

2) Das Nähere über den Auskunftsanspruch nach Abs. 1, insbesondere die 

Verarbeitung der notwendigen Daten sowie Form und Frist des Auskunftsersu-

chens und der Auskunftserteilung, regelt die Regierung mit Verordnung. 

Art. 49 Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4 

2) Die Verarbeitung von Verkehrs-, Standort-, Inhalts- oder Teilnehmerda-

ten durch einen Anbieter ist nur im unbedingt erforderlichen Ausmass zulässig 

bei: 

4) Jeder Anbieter ist verpflichtet, seine Teilnehmer bzw. Nutzer in geeigne-

ter Form ausreichend darüber zu informieren, welche Daten er verarbeiten wird, 

auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke dies erfolgt, für wie lange 

die Daten aufgezeichnet oder gespeichert und für welche Nutzungsmöglichkeiten 

sie allenfalls zugänglich gemacht werden. Diese Information ist spätestens bei 

Beginn der vertraglichen Beziehung zu erteilen. 

Art. 52 Abs. 5 

5) Die Datenschutzstelle kontrolliert die Anwendung der Bestimmungen 

betreffend Datenschutz und Datensicherheit in Bezug auf Daten, die zum Zwecke 

der Mitwirkung bei einer Überwachung verarbeitet werden. 

Art. 52b Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. d und e sowie Abs. 2 bis 5 

1) Anbieter haben sicherzustellen, dass Vorratsdaten in einer Weise verar-

beitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 

gewährleistet, einschliesslich des Schutzes vor unrechtmässiger Verarbeitung 
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und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeab-

sichtigter Schädigung durch technische und organisatorische Massnahmen. Sol-

che Massnahmen umfassen insbesondere: 

d) die Beschränkung des Zutritts zu den Datenverarbeitungsanlagen auf Per-

sonen, die durch den Anbieter besonders ermächtigt sind; 

e) die Speicherung im Inland, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der 

Schweiz; und  

2) Anbieter haben sicherzustellen, dass für Zwecke der Datenschutzkontrol-

le jede Verarbeitung von Daten nach Art. 52a protokolliert wird. Die Protokollda-

ten sind der Datenschutzstelle auf Ersuchen unverzüglich mitzuteilen. Protokoll-

daten dürfen ausschliesslich für die Zwecke der Kontrolle des Datenschutzes 

durch die Datenschutzstelle und zur Gewährleistung der Datensicherheit ver-

wendet werden. Für andere Zwecke dürfen die Protokolldaten nicht verwendet 

werden. Die Protokolldaten sind nach einem Jahr binnen sieben Tagen zu lö-

schen. Zu protokollieren sind: 

a) der Zeitpunkt der Datenverarbeitung; 

b) die die Daten verarbeitenden Personen; und 

c) Zweck und Art der Datenverarbeitung. 

3) Anbieter müssen hinsichtlich der Datenverarbeitung nach Art. 52a nach 

Massgabe der Datenschutzgesetzgebung zertifiziert sein oder ein von der Daten-

schutzstelle als gleichwertig anerkanntes Zertifikat vorweisen können. 

4) Die Anbieter informieren die Datenschutzstelle unaufgefordert über die 

Zertifizierung oder Rezertifizierung hinsichtlich der Datenverarbeitung nach Art. 

52a. Die Datenschutzstelle kann vom Anbieter oder von der Zertifizierungsstelle 
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jederzeit die für die Zertifizierung oder Rezertifizierung relevanten Dokumente 

einfordern. 

5) Die Datenschutzstelle kontrolliert die Anwendung der Bestimmungen 

betreffend Datenschutz und Datensicherheit in Bezug auf Daten, die nach Art. 

52a verarbeitet werden. 

Art. 56 Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. c  

2) Die Regulierungsbehörde kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach diesem Gesetz erforderlich ist: 

c) personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgesetzgebung verarbei-

ten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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80. ABÄNDERUNG DES TIERSCHUTZGESETZES (TSCHG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Tierschutzgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Tierschutzgesetz (TSchG) vom 23. September 2010, LGBl. 2010 Nr. 333, 

in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 25 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen sowie beigezo-

gene Dritte sind befugt, jene personenbezogenen Daten, einschliesslich perso-

nenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu ver-

arbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem 

Gesetz und den darauf gestützten Verordnungen übertragenen Aufgaben zu er-

füllen. 
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2) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen kann für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere für die Datenverarbeitung in ei-

nem Dateisystem, Informations- und Dokumentationssysteme führen oder füh-

ren lassen. 

3) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen das 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen sowie beigezogene Dritte 

personenbezogene Daten anderen Organen und Dritten übermitteln, wenn die 

personenbezogenen Daten für die Erfüllung einer ihnen durch Gesetz übertrage-

nen Aufgabe erforderlich sind.  

Art. 27 Abs. 1 

1) Die Behörden des Landes und der Gemeinden sowie die Körperschaften 

des öffentlichen Rechts arbeiten mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und 

Veterinärwesen sowie beigezogenen Dritten zusammen. Sie sind verpflichtet, die 

für die Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte zu erteilen und 

personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu übermitteln, die benötigt werden, 

um die nach diesem Gesetz und den darauf gestützten Verordnungen übertrage-

nen Aufgaben zu erfüllen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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81. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS HALTEN VON HUNDEN (HUNDE-

GESETZ; HG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Hundegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 15. April 1992 über das Halten von Hunden (Hundegesetz; 

HG), LGBl. 1992 Nr. 56, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 10 Abs. 3 

3) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, die Gemeinden, 

die Landespolizei, die Tierärzte und die Tierschutzorganisationen sind berechtigt, 

die Daten, einschliesslich personenbezogener Daten, die sie zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigen, bei der Datenbank elektronisch abzurufen. 
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Überschrift vor Art. 10f 

IIIb. Zusammenarbeit und Datenschutz 

Art. 10f 

Zusammenarbeit 

Die Behörden des Landes und der Gemeinden arbeiten mit dem Amt für 

Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, den zuständigen Gemeindeorganen 

sowie beigezogenen Dritten zusammen. Sie sind verpflichtet, die für die Durch-

führung dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte zu erteilen und personenbezo-

gene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, zu übermitteln. 

Art. 10g  

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, die zuständigen 

Gemeindeorgane sowie beigezogene Dritte sind befugt, jene personenbezoge-

nen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, zu verarbeiten und verarbeiten zu lassen, die sie benö-

tigen, um die ihnen nach diesem Gesetz und der darauf gestützten Verordnung 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen kann für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben Dateisysteme führen oder führen lassen.  

3) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen das 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen sowie beigezogene Dritte 

personenbezogene Daten anderen Organen und Dritten übermitteln, wenn die 
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personenbezogenen Daten für die Erfüllung einer ihnen durch Gesetz übertrage-

nen Aufgabe erforderlich sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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82. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ORGANISATION DER TIERSEU-

CHENPOLIZEI (TIERSEUCHENPOLIZEIGESETZ; TSPG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Tierseuchenpolizeigesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. Juli 1966 über die Organisation der Tierseuchenpolizei 

(Tierseuchenpolizeigesetz; TSPG), LGBl. 1966 Nr. 17, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die für den Vollzug der tierseuchenpolizeilichen Vorschriften zuständi-

gen Organe können personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezoge-

ner Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten oder 

verarbeiten lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach der Tierseuchengesetz-

gebung übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen die für 

den Vollzug der tierseuchenpolizeilichen Vorschriften zuständigen Organe perso-

nenbezogene Daten übermitteln:  

a) anderen mit der Durchführung der Tierseuchengesetzgebung sowie der 

Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Tierseuchenge-

setzgebung betrauten Organen, wenn die personenbezogenen Daten für 

die Erfüllung der ihnen nach der Tierseuchengesetzgebung übertragenen 

Aufgaben erforderlich sind; 

b) anderen Organen, wenn die personenbezogenen Daten für die Erfüllung 

einer ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgabe erforderlich sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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83. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE TIERÄRZTE UND ANDERE TIER-

GESUNDHEITSBERUFE (TIERGESUNDHEITSBERUFEGESETZ; TGBG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Tiergesundheitsberufegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. November 2008 über die Tierärzte und andere Tier-

gesundheitsberufe (Tiergesundheitsberufegesetz; TGBG), LGBl. 2009 Nr. 6, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 33  

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen ist befugt, die 

personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu 

lassen, die es benötigt, um die ihnen nach diesem Gesetz und der darauf gestütz-

ten Verordnung übertragenen Aufgaben zu erfüllen.  
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2) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen kann für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben Dateisysteme führen.  

3) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, darf das Amt 

für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen personenbezogene Daten über-

mitteln: 

a) anderen mit der Durchführung dieses Gesetzes sowie der Kontrolle oder 

der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, 

wenn die personenbezogenen Daten für die Erfüllung der ihnen nach die-

sem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

b) anderen Organen, wenn die personenbezogenen Daten für die Erfüllung 

einer ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgabe erforderlich sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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84. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN NICHTRAUCHERSCHUTZ UND DIE 

WERBUNG FÜR TABAKERZEUGNISSE (TABAKPRÄVENTIONSGESETZ; TPG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Nichtraucherschutz und die 

Werbung für Tabakerzeugnisse (Tabakpräventionsgesetz; TPG), LGBl. 2008 Nr. 

27, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen sowie beigezo-

gene Dritte sind befugt, jene personenbezogenen Daten, einschliesslich perso-

nenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu ver-

arbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem 
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Gesetz und der darauf gestützten Verordnung übertragenen Aufgaben zu erfül-

len. 

2) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen kann für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben Dateisysteme führen. 

3) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen das 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen sowie beigezogene Dritte 

personenbezogene Daten anderen Organen und Dritten übermitteln, wenn sie 

für die Erfüllung einer ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgabe erforderlich 

sind.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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85. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN UMGANG MIT GENETISCH VER-

ÄNDERTEN, PATHOGENEN ODER GEBIETSFREMDEN ORGANISMEN (OR-

GANISMENGESETZ; ORG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Organismengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2010 über den Umgang mit genetisch ver-

änderten, pathogenen oder gebietsfremden Organismen (Organismengesetz; 

OrgG), LGBl. 2011 Nr. 4, wird wie folgt abgeändert:  

Art. 48 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die Vollzugsbehörden können alle personenbezogenen Daten verarbei-

ten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 

zu erfüllen. 
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2) Sie können für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere für die 

Erstellung von Verzeichnissen und Datensammlungen, Informations- und Doku-

mentationssysteme führen. Im Übrigen gelten die datenschutzrechtlichen Best-

immungen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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86. ABÄNDERUNG DES UMWELTSCHUTZGESETZES (USG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Umweltschutzgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, LGBl. 2008 Nr. 199, wird 

wie folgt abgeändert:  

Art. 75  

Datenverarbeitung 

1) Das Amt für Umwelt kann alle personenbezogenen Daten verarbeiten, 

die es benötigt, um die ihm nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfül-

len. 

2) Es kann für die Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere für die Er-

stellung von Registern, Katastern und Dateisystemen Informations- und Doku-
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mentationssysteme führen. Im Übrigen gelten die datenschutzrechtlichen Best-

immungen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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87. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜ-

FUNG (UVPG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2013 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG), LGBl. 2014 Nr. 19, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 29

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Behörden dürfen alle 

personenbezogenen Daten verarbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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2) Sie können für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere für die 

Datenverarbeitung in einem Dateisystem, Informations- und Dokumentations-

systeme führen. Im Übrigen gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 



817 

88. ABÄNDERUNG DES LANDWIRTSCHAFTSGESETZES (LWG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Landwirtschaftsgesetz (LWG) vom 11. Dezember 2008, LGBl. 2009 Nr. 

42, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 70 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 Einleitungssatz 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes und der darauf gestützten 

Verordnungen betrauten Vollzugsorgane sowie beigezogene Dritte sind befugt, 

jene personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu 

lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz und den darauf ge-

stützten Verordnungen übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 
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2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen die 

mit der Durchführung dieses Gesetzes und der darauf gestützten Verordnungen 

betrauten Vollzugsorgane sowie beigezogene Dritte Daten folgenden Personen 

übermitteln: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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89. ABÄNDERUNG DES GRUNDVERKEHRSGESETZES (GVG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Grundverkehrsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Grundverkehrsgesetz (GVG) vom 9. Dezember 1922, LGBl. 1993 Nr. 49, 

wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 27a 

VIa. Datenschutz 

Art. 27a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Grundverkehrsbehörde ist befugt, alle personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigt, um die ihr nach diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 

a) grundverkehrsrechtliche Entscheidungen und Verfügungen zu erlassen;  
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b) die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

c) Statistiken zu erstellen und zu veröffentlichen. 

Art. 27b 

Informationssysteme 

Die Grundverkehrsbehörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz sowie für statistische Zwecke Informationssysteme betreiben. 

Sachüberschrift vor Art. 27c 

Übermittlung personenbezogener Daten 

Art. 27c 

a) durch die Grundverkehrsbehörde 

1) Die Grundverkehrsbehörde kann personenbezogene Daten an Landes- 

und Gemeindebehörden, insbesondere an die Steuerverwaltung, übermitteln, 

soweit dies für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

2) Nicht personenbezogene Daten dürfen an das Amt für Statistik sowie an 

Dritte übermittelt werden, soweit die Übermittlung einem öffentlichen Interesse 

entspricht. 

3) Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel schriftlich. 

Art. 27d 

b) durch andere Behörden 

1) Gerichte, Landes- und Gemeindebehörden sowie öffentlich-rechtliche 

Anstalten haben der Grundverkehrsbehörde alle für die Erfüllung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. 
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2) Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel schriftlich. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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90. ABÄNDERUNG DES GEMEINDEGESETZES (GEMG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gemeindegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gemeindegesetz (GemG) vom 20. März 1996, LGBl. 1996 Nr. 76, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 12 Abs. 2 Bst. f 

2) In den eigenen Wirkungskreis fallen insbesondere: 

f) die Förderung des sozialen, kulturellen und religiösen Lebens, einschliess-

lich der Personen-, Familien- und genealogischen Forschung sowie der Füh-

rung und Veröffentlichung von Familienchroniken und Biografien; 
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Art. 121a Sachüberschrift, Abs. 1 und 3 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die zuständigen Gemeindebehörden, insbesondere die Einwohnerkon-

trollen, sind befugt, personenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kate-

gorien personenbezogener Daten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die 

sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu er-

füllen. 

3) Die Regierung kann die Einzelheiten mit Verordnung regeln. 

Art. 121b 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

Gemeindepolizei 

1) Die Gemeindepolizei kann personenbezogene Daten, einschliesslich be-

sonderer Kategorien personenbezogener Daten und personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten 

lassen, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.  

2) Die Gemeindepolizei kann die Daten nach Abs. 1 Behörden oder Gerich-

ten übermitteln, sofern dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig 

ist. Im Übrigen ist die Datenschutzgesetzgebung zu beachten. 

3) Die Gemeindepolizei und die Landespolizei können die Daten nach Abs. 

1 untereinander austauschen, sofern dies zur Erfüllung der jeweiligen gesetzli-

chen Aufgaben erforderlich ist. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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91. ABÄNDERUNG DES PATIENTENVERFÜGUNGSGESETZES (PATVG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Patientenverfügungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Patientenverfügungsgesetz (PatVG) vom 13. April 2011, LGBl. 2011 Nr. 

209, wird wie folgt abgeändert:  

Art. 14 Abs. 3 

3) Das Landgericht führt ein jederzeit abrufbares Zentrales Patientenverfü-

gungsregister. In diesem kann das Landgericht sämtliche für die Patientenverfü-

gung notwendigen personenbezogenen Daten, einschliesslich personenbezoge-

ner Daten, aus denen die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen her-

vorgehen, sowie Gesundheitsdaten, verarbeiten und diese den berechtigen und 

verpflichteten Personen in einem Abrufverfahren zugänglich machen.  
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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92. ABÄNDERUNG DES ALLGEMEINEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

§ 1173a des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vom 1. Juni 1811, ein-

geführt aufgrund Fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 1812, ASW, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 28a 

3. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Der Arbeitgeber darf vorbehaltlich Abs. 2 personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, über den Arbeitnehmer verarbeiten, soweit sie dessen Eignung für 

das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages er-

forderlich sind.  
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2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist 

abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dann zulässig, 

wenn: 

a) sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus 

dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschut-

zes erforderlich ist; und 

b) kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der 

betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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93. ABÄNDERUNG DES RICHTERDIENSTGESETZES (RDG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Richterdienstgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Richterdienstgesetz (RDG) vom 24. Oktober 2007, LGBl. 2007 Nr. 347, 

wird wie folgt abgeändert:  

Art. 30 

Datenschutz 

Auf den Datenschutz, insbesondere die Verarbeitung und Offenlegung per-

sonenbezogener Daten von Richtern, finden die Bestimmungen des Staatsperso-

nalgesetzes sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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94. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS EXEKUTIONS- UND RECHTSSI-

CHERUNGSVERFAHREN (EXEKUTIONSORDNUNG; EO) 

Gesetz  

vom …. 

über die Abänderung der Exekutionsordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über das Exekutions- und Rechtssiche-

rungsverfahren (Exekutionsordnung; EO), LGBl. 1972 Nr. 32/2, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert:  

Art. 277d Abs. 1 Ziff. 4 

1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre kann 

insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

4. Verbot der Weitergabe und Verbreitung von personenbezogenen Daten 

und Lichtbildern des Sicherungsgegners, 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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95. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE MEDIATION IN ZIVILRECHTSSA-

CHEN (ZIVILRECHTS-MEDIATIONS-GESETZ; ZMG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Zivilrechts-Mediations-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 15. Dezember 2004 über die Mediation in Zivilrechtssa-

chen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz; ZMG), LGBl. 2005 Nr. 31, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Sachüberschrift und Abs. 3 

Inhalt der Liste 

3) Aufgehoben 
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Überschrift vor Art. 21a 

VIa. Datenschutz 

Art. 21a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die Regierung kann personenbezogene Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, der Bewer-

ber in Zusammenhang mit der Eintragung in die Liste der Mediatoren sowie der 

grenzüberschreitend tätigen Mediatoren verarbeiten, soweit dies für den Vollzug 

dieses Gesetzes erforderlich ist. 

2) Die Regierung kann zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz übertrage-

nen Aufgaben, insbesondere Art. 4 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 5, personenbezogene 

Daten veröffentlichen oder durch ein Abrufverfahren zugänglich machen.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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96. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER MIETBEITRÄGE FÜR FAMILIEN  

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über Mietbeiträge für 

Familien 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. September 2000 über Mietbeiträge für Familien, LGBl. 

2000 Nr. 202, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Titel 

Gesetz über Mietbeiträge für Familien (Mietbeitragsgesetz; MBG) 

Art. 15 

Verwaltungshilfe 

1) Die Gerichte, die Verwaltungsbehörden des Landes und der Gemeinden 

sowie die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind verpflichtet, dem Amt für Soziale 
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Dienste auf Verlangen die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Aus-

künfte, einschliesslich personenbezogener Daten, gebührenfrei zu erteilen. 

2) Ebenso leistet das Amt für Soziale Dienste den in Abs. 1 genannten Stel-

len Verwaltungshilfe. 

Art. 15a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Soziale Dienste ist befugt, die personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten, die notwendig sind, um die ihm nach diesem Gesetz übertragenen 

Aufgaben zu erfüllen.  

2) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe können zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz sowie für statistische Zwecke Informati-

onssysteme betreiben.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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97. ABÄNDERUNG DES SOZIALHILFEGESETZES  

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Sozialhilfegesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Sozialhilfegesetz vom 15. November 1984, LGBl. 1985 Nr. 17, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Titel 

Sozialhilfegesetz (SHG) 

Art. 7a 

Betreuung durch Leistungserbringer 

1) Ist eine ambulante oder stationäre Betreuung eines Hilfsbedürftigen 

durch eine Betreuungseinrichtung, einen Arzt oder einen Angehörigen eines Ge-
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sundheits- oder Sozialberufes (Leistungserbringer) notwendig, so hat das Amt für 

Soziale Dienste: 

a) abzuklären: 

1. welche Massnahmen erforderlich sind; 

2. welcher Leistungserbringer für die Betreuung geeignet ist; 

b) das Ziel, die Art sowie die voraussichtliche Dauer der Betreuung festzule-

gen. 

2) Steht im Inland eine angemessene Betreuung zur Verfügung, die in Be-

zug auf Qualität und Kosten gleichwertig ist, so besteht kein Anspruch auf Be-

treuung durch einen ausländischen Leistungserbringer. 

3) Die Leistungserbringer haben das Amt für Soziale Dienste regelmässig 

über den Verlauf der Betreuung und die Wirksamkeit der getroffenen Massnah-

men zu informieren.  

4) Die Regierung kann das Nähere über ambulante oder stationäre Betreu-

ungen von Hilfsbedürftigen durch Leistungserbringer mit Verordnung regeln. 

Art. 17 Abs. 1 Bst. a  

1) Wer Sozialhilfe empfangen hat, hat die Kosten der Sozialhilfe zurückzu-

erstatten, wenn: 

a) er die Sozialhilfe unrechtmässig bezogen hat; 
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Art. 17a 

Kürzung von Leistungen; Erbringung von Sachleistungen 

1) Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe sind angemessen zu kürzen oder 

können in Form von Sachleistungen erbracht werden, wenn der Hilfsbedürftige:  

a) mit den ihm zur Verfügung gestellten Mitteln nicht umgehen kann; 

b) die wirtschaftliche Hilfe zweckwidrig verwendet; 

c) trotz Erwerbsfähigkeit und Erwerbsmöglichkeit nicht gewillt ist, seine Ar-

beitskraft zur Sicherung seines Lebensbedarfes einzusetzen; 

d) Auflagen und Weisungen missachtet; 

e) die Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste und den von diesem 

beauftragten Stellen verweigert oder dieser ungenügend nachkommt; 

f) die Auskunfts- und Meldepflichten nicht einhält; 

g) durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise eine 

Leistung aufgrund dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt. 

2) Die Massnahmen nach Abs. 1 können miteinander verbunden werden. 

3) Die Regierung regelt das Nähere über die Kürzung von Leistungen, insbe-

sondere über das zulässige Ausmass und die zulässige Dauer, mit Verordnung. 

Art. 17b 

Einstellung von Leistungen 

1) Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind vorbehaltlich Abs. 2 ganz 

oder teilweise einzustellen, wenn der Hilfsbedürftige: 
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a) die Geltendmachung eines ihm zustehenden finanziellen Anspruches ver-

weigert; 

b) seinen Mitwirkungspflichten nach Art. 15 nicht nachkommt; 

c) sich weigert, die zur Beurteilung der Bedürftigkeit notwendigen Angaben 

und Unterlagen vorzulegen; 

d) die Anspruchsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt.  

2) Erlangt das Amt für Soziale Dienste Kenntnis von Umständen, welche ei-

ne begründete Annahme zulassen, dass Anspruchsvoraussetzungen weggefallen 

sind, kann es die Leistungen vorläufig einstellen, sofern unverzüglich Abklärun-

gen zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung eingeleitet werden. 

Art. 18a 

Form von Entscheidungen 

1) Das Amt für Soziale Dienste entscheidet vorbehaltlich Abs. 2 und 3 form-

los über Leistungen nach diesem Gesetz. Die Entscheidung ist schriftlich unter 

Hinweis auf das Recht nach Abs. 2 mitzuteilen.  

2) Die betroffene Person kann binnen 14 Tagen ab Zustellung der formlo-

sen Entscheidung den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung verlangen. 

3) Ablehnende Entscheidungen sowie Massnahmen und Entscheidungen 

nach Art. 17, 17a und 17b Abs. 1 Bst. a bis c sind stets in Form einer Verfügung zu 

erlassen.  
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Überschrift vor Art. 18b 

IIa. Hauptstück 

Auskunfts- und Meldepflichten 

Art. 18b  

Hilfsbedürftige  

1) Personen, die einen Antrag auf Sozialhilfe stellen, sind verpflichtet, in ih-

rem Antrag das Amt für Soziale Dienste über die für die Ausrichtung der Sozialhil-

fe massgebenden Verhältnisse wahrheitsgetreu und vollständig zu unterrichten. 

Ihrem Antrag haben sie die erforderlichen Unterlagen für die Berechnung der 

Sozialhilfe beizufügen und ihre Angaben mit Unterschrift zu bestätigen. Es ist auf 

die Folgen falscher Auskunft hinzuweisen.  

2) Die Abklärung der Verhältnisse erfolgt in erster Linie durch Befragung 

des Hilfsbedürftigen und Prüfung seiner Unterlagen. Weitere Personen und Stel-

len können beigezogenen werden.  

3) Hilfsbedürftige, denen Sozialhilfe ausgerichtet wird, sind verpflichtet, 

Tatsachen, die eine Änderung der Sozialhilfe oder deren Einstellung bewirken 

können, dem Amt für Soziale Dienste zu melden. 

4) Die Auskunftspflicht nach Abs. 1 erstreckt sich auf sämtliche mitunter-

stützte Personen sowie auf Personen, welche mit der hilfsbedürftigen Person in 

gemeinsamen Haushalt leben. 

5) Die Regierung kann das Nähere über die Auskunfts- und Meldepflicht, 

insbesondere die Art und den Umfang der zu übermittelnden Daten, mit Verord-

nung regeln.  
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Art. 18c 

Unterhaltspflichtige, mit Hilfsbedürftigen im gemeinsamen Haushalt lebende 

Personen sowie Arbeitgeber 

1) Die zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen sowie Personen, die mit 

dem Hilfsbedürftigen im gemeinsamen Haushalt leben, haben dem Amt für Sozi-

ale Dienste über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu er-

teilen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere zur Berechnung 

des Leistungsanspruches, der Rückerstattungsforderung oder der Wohnkosten, 

erforderlich ist. 

2) Wer jemandem, der Leistungen der Sozialhilfe bezieht, Zuwendungen 

erbringt, die geeignet sind, diese Leistungen auszuschliessen oder zu mindern, 

hat dem Amt für Soziale Dienste auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen. 

3) Bestehen Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben 

oder Unterlagen hinsichtlich eines Beschäftigungsverhältnisses, so kann das Amt 

für Soziale Dienste direkt beim Arbeitgeber Informationen über die Art und Dau-

er der Beschäftigung sowie die Höhe des Entgelts einholen. Der Arbeitgeber ist in 

diesem Fall zur kostenlosen und wahrheitsgetreuen Auskunft verpflichtet. 

4) Das Amt für Soziale Dienste informiert den Hilfsbedürftigen vorgängig 

über die Einholung von Auskünften nach Abs. 1 bis 3. Die Information kann bei 

einem Verdacht auf unrechtmässigen Sozialhilfebezug auch nachträglich erfol-

gen. 

Art. 21 Bst. g 

Dem Amt für Soziale Dienste obliegen:  
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g) die Aufsicht über private Sozialhilfeträger;  

Art. 24 

Private Sozialhilfeträger 

1) Private Sozialhilfeträger können zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herange-

zogen werden, wenn:  

a) die Mitarbeit notwendig ist; 

b) die Sozialhilfeträger zur Mitarbeit geeignet und bereit sind; und  

c) die Sozialhilfeträger Sozialhilfe durch persönliche, sachliche oder finanzielle 

Mittel leisten.  

2) Durch den Abschluss von Leistungsvereinbarungen können Aufgaben der 

Sozialhilfe ganz oder teilweise auf private Sozialhilfeträger übertragen werden. 

Der Abschluss der Vereinbarung obliegt dem Amt für Soziale Dienste und bedarf 

der Genehmigung durch die Regierung. Die Leistungsvereinbarungen regeln ins-

besondere: 

a) die Grundsätze der Leistungserbringung; 

b) das Leistungsangebot bzw. die zu erbringenden Leistungen (Art, Menge, 

Qualität); 

c) die Form und Höhe der Leistungsabgeltung bzw. der Förderungsbeiträge; 

d) die Leistungsüberprüfung; 

e) die beruflichen Anforderungen, welche das Fachperson erfüllen muss; 

f) die Daten, welche dem Amt für Soziale Dienste zu übermitteln sind. 
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3) Die Gewährung einer Förderung kann vom Abschluss einer Leistungsver-

einbarung abhängig gemacht werden. Die Förderung privater Sozialhilfeträger 

erstreckt sich nur auf Aufwendungen, die nicht durch andere Kostenträger ge-

deckt sind. 

4) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

Art. 24a  

Aufsicht über private Sozialhilfeträger 

1) Das Amt für Soziale Dienste überprüft im Rahmen ihrer Aufsicht regel-

mässig, ob: 

a) die Voraussetzungen für die Aufgabenübertragung und die Förderungsbe-

rechtigung weiterhin erfüllt sind; und  

b) die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der Leistungsvereinbarung ein-

gehalten werden.  

2) Private Sozialhilfeträger haben den Aufsichtsbehörden auf Verlangen je-

derzeit: 

a) die zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen; 

b) Zutritt zu den Räumlichkeiten zu gewähren; und  

c) die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste kann Leistungsvereinbarungen mit privaten 

Sozialhilfeträgern kündigen, wenn: 

a) im Rahmen der Aufsichtstätigkeit festgestellt wird, dass Mängel vorliegen, 

die Voraussetzungen für die Aufgabenübertragung nicht mehr erfüllt sind 
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oder einzelne Bestimmungen einer Leistungsvereinbarung nicht eingehal-

ten werden; und  

b) diese Mängel oder Missstände trotz Mahnung nicht behoben werden. 

Art. 26a  

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, per-

sonenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu 

verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach 

diesem Gesetz oder Leistungsauftrag übertragenen Aufgaben zu erfüllen, insbe-

sondere um: 

a) Sozialhilfe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewähren und Art, 

Form und Ausmass der Sozialhilfe zu bestimmen sowie die Leistungen aus-

zurichten;

b) Personen, die Hilfen nach diesem Gesetz beantragen oder erhalten, zu er-

fassen, zu beraten und zu betreuen; 

c) Personen, die gegenüber Hilfsbedürftigen unterhaltspflichtig oder unter-

haltsberechtigt sind oder mit dem Hilfsbedürftigen im gemeinsamen Haus-

halt leben, zu erfassen; 

d) Leistungen von Sozialversicherungen und anderen Leistungserbringern zu 

koordinieren; 

e) einen unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfe zu vermeiden und bei Ver-

dacht auf unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfe die nötigen Abklärungen 

durchführen zu können;
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f) Verrechnungen, Rückforderungen, Rückerstattungen, Nachzahlungen und 

Vorleistungen vornehmen zu können; 

g) dem Amt für Soziale Dienste zustehende Ansprüche geltend zu machen; 

h) das Vorliegen der Voraussetzungen für Massnahmen nach Art. 11 zu prüfen 

und entsprechende Abklärungen durchzuführen; 

i) die erforderlichen Massnahmen im Rahmen der persönlichen Hilfe zu be-

stimmen sowie die Versorgung und Behandlung der Hilfsbedürftigen si-

cherzustellen;

k) den Betreuungsbedarf und die Wirksamkeit von Massnahmen bei Betreu-

ungen nach Art. 7a regelmässig zu kontrollieren;

l) Förderungsvoraussetzungen privater Sozialhilfeträger zu prüfen;

m) die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

n) Statistiken zu erstellen und zu veröffentlichen.

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 26c 

Offenlegung personenbezogener Daten durch Vollzugsorgane 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe dürfen perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten, insbesondere offenlegen: 

a) anderen mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organen, Gerichten, 

sonstigen Landes- und Gemeindebehörden sowie öffentlich-rechtlichen 

Anstalten, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

erforderlich ist; 
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b) Organen einer Sozialversicherung, soweit die Daten für die Festsetzung, 

Änderung, Rückforderung oder Verrechnung von Leistungen beziehungs-

weise für die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind; 

c) privaten Sozialhilfeträgern, Ärzten und Angehörigen anderer Gesundheits-

berufe, ambulanten und stationären Betreuungseinrichtungen, Vereins-

sachwaltern und Bewährungshelfern sowie sonstigen Stellen und Perso-

nen, welche Leistungen für Hilfsbedürftige erbringen, soweit die Daten zur 

Erfüllung ihrer durch Gesetz oder Leistungsauftrag übertragenen Aufgaben 

erforderlich sind. 

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln.  

Art. 26d 

Offenlegung personenbezogener Daten an Vollzugsorgane 

1) Gerichte, Landes- und Gemeindebehörden, öffentlich-rechtliche Anstal-

ten, private Sozialhilfeträger, Sachwalter und Bewährungshelfer, ambulante und 

stationäre Betreuungseinrichtungen, Ärzte und Angehörige anderer Gesund-

heitsberufe sowie Sozialversicherungen und sonstige Stellen und Personen, wel-

che Leistungen für Hilfsbedürftige erbringen, haben den mit dem Vollzug dieses 

Gesetzes betrauten Organen alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 

personenbezogenen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, 

zu übermitteln. 

2) Zur laufenden Überprüfung der finanziellen Verhältnisse der Hilfsbedürf-

tigen sowie zur Feststellung der Rückerstattungspflicht nach Art. 17 haben die 

zuständigen Behörden regelmässig die letzte geprüfte Steuererklärung, auch im 
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Wege des automatisierten Datenabgleichs, an das Amt für Soziale Dienste zu 

übermitteln. 

3) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 30  

Schweigepflicht 

Die in der Sozialhilfe tätigen Personen sind verpflichtet, ein Geheimnis, das 

ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit anvertraut oder bekannt wurde, zu wahren. Sie 

sind zur Offenlegung des Geheimnisses nur in Erfüllung einer ausdrücklichen ge-

setzlichen Pflicht oder gegenüber anderen in der Sozialhilfe tätigen Personen im 

unerlässlichen Ausmass oder aufgrund einer Ermächtigung des Berechtigten be-

fugt. Vorbehalten bleibt die Übermittlung personenbezogener Daten, einschliess-

lich besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten, nach diesem Gesetz.

Art. 31 Bst. c, f und h 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

c) Art, Form und Ausmass der Kostenrückerstattung, der Kürzung und Einstel-

lung von Leistungen sowie der Eintreibung der Unterhaltsvorschüsse; 

f) die Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten nach Art. 

26a, 26c und 26d; 

h) die nach Art. 18b und Art. 18c zu übermittelnden Daten, insbesondere die 

Art und den Umfang. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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98. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE OBLIGATORISCHE UNFALLVERSI-

CHERUNG (UNFALLVERSICHERUNGSGESETZ: UVERSG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. November 1989 über die obligatorische Unfallversiche-

rung (Unfallversicherungsgesetz; UVersG), LGBl. 1990 Nr. 46, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 89a Sachüberschrift und Einleitungssatz 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personenbezo-

genen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, 

zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die nach diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 
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Art. 89b Sachüberschrift und Abs. 1 Einleitungssatz 

Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, personenbezogene Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, offenlegen: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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99. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ARBEIT IN INDUSTRIE, GEWERBE 

UND HANDEL, (ARBEITSGESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Arbeitsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Dezember 1966 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 

und Handel (Arbeitsgesetz), LGBl. 1967 Nr. 6, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 41b 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Das Amt für Volkswirtschaft kann personenbezogene Daten, einschliesslich 

Gesundheitsdaten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies zur 

Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
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Art. 41c 

Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann auf begründetes schriftliches Gesuch 

hin Daten nach Art. 41b offenlegen: 

a) dem Amt für Gesundheit, dem Amt für Soziale Dienste und dem Amt für 

Berufsbildung und Berufsberatung, sofern dies zur Erfüllung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben erforderlich ist; 

b) Gerichten und Strafuntersuchungsbehörden, sofern es die Ermittlung eines 

rechtlich relevanten Sachverhaltes erfordert; 

c) Versicherern, sofern es die Abklärung eines versicherten Risikos erfordert; 

d) dem Arbeitgeber, sofern die Anordnung personenbezogener Massnahmen 

nötig wird; 

e) Stellen, die mit der Führung von Statistiken betraut sind, sofern diese die 

Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen; 

f) anderen Stellen und Behörden, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben benötigen; 

g) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde in Übereinstimmung mit 

den Rechten und Pflichten, die sich aus dem Staatsvertragsrecht, insbeson-

dere aus dem EWR-Recht, ergeben. 

2) Zur Abwendung einer Gefahr für Leben oder Gesundheit der Arbeitneh-

mer oder von Dritten können Daten ausnahmsweise offengelegt werden. 
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3) Die Offenlegung von anonymisierten Daten, die namentlich der Planung, 

Statistik oder Forschung dienen, ist zulässig. Art. 27 des Datenschutzgesetzes 

bleibt unberührt. 

4) Die Regierung kann eine Offenlegung personenbezogener Daten nach 

Art. 41b Bst. a an Behörden oder Institutionen durch ein Abrufverfahren vorse-

hen.  

5) Die Regierung kann das Nähere, insbesondere zum Abrufverfahren, mit 

Verordnung regeln. 

Art. 41d Abs. 2 und 3 

2) Die Informations- und Dokumentationssysteme können auch enthalten: 

a) Gesundheitsdaten einzelner Arbeitnehmer im Zusammenhang mit den von 

diesem Gesetz und seinen Verordnungen vorgesehenen medizinischen Ab-

klärungen, Risikoanalysen und Gutachten; 

b) personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten.  

3) Die Regierung bestimmt die Kategorien der zu erfassenden Daten und 

deren Aufbewahrungsdauer sowie die Zugriffs- und Verarbeitungsberechtigung 

mit Verordnung. Sie regelt die Zusammenarbeit mit den beteiligten Organen, den 

Datenaustausch und die Datensicherheit. 
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Art. 43  

Verzeichnisse, Berichte und andere Unterlagen 

Der Arbeitgeber hat Verzeichnisse, Berichte oder andere Unterlagen, aus 

denen die für den Vollzug des Gesetzes und der Verordnungen erforderlichen 

Angaben ersichtlich sind, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur Verfügung zu 

halten. Im Übrigen gilt Art. 43a. 

Art. 43a  

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Der Arbeitgeber darf alle personenbezogenen Daten, einschliesslich Ge-

sundheitsdaten, über Arbeitnehmer und Dritte verarbeiten und dem Amt für 

Volkswirtschaft sowie anderen Stellen und Behörden offenlegen, soweit dies zur 

Erfüllung seiner Pflichten nach diesem Gesetz erforderlich ist. Datenschutzrecht-

liche Bestimmungen bleiben vorbehalten. 

2) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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100. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE KOORDINATION DER SICHER-

HEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZMASSNAHMEN BEI BAUARBEITEN 

(BAUARBEITENKOORDINATIONSGESETZ; BAUKG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2002 über die Koordination der Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzmassnahmen bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinati-

onsgesetz, BauKG), LGBl. 2002 Nr. 158, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 10 Abs. 3 

3) Personen, die mit dem Vollzug oder der Aufsicht betraut sind oder dabei 

mitwirken, sind verpflichtet, über Tatsachen, die ihnen bei der Ausübung ihrer 

Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, das Amtsgeheimnis zu wahren. Art. 10a bleibt 

vorbehalten. 



860 

Art. 10a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft sowie Personen, die nach Art. 10 Abs. 3 mit 

dem Vollzug und der Aufsicht betraut sind, sind befugt, personenbezogene Da-

ten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilun-

gen und Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, soweit dies zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 

2) Sie sind befugt, Daten nach Abs. 1 anderen zuständigen Stellen und Be-

hörden zu übermitteln, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufga-

ben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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101. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG VON DOLMET-

SCHERN UND ÜBERSETZERN VOR LIECHTENSTEINISCHEN GERICHTEN UND 

VERWALTUNGSBEHÖRDEN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Zulassung von 

Dolmetschern und Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten 

und Verwaltungsbehörden 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 26. November 1999 über die Zulassung von Dolmetschern 

und Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten und Verwaltungsbehörden, 

LGBl. 2000 Nr. 15, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 3 

3) Die Regierung veröffentlicht die Liste auf ihrer Internetseite. 
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Art. 8a 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Regierung oder die zuständige Amtsstelle darf die personenbezogenen 

Daten verarbeiten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz be-

nötigt. 

Art. 11  

Delegation 

Die Regierung kann mit Verordnung die Kompetenz zur Erteilung der Bewil-

ligung sowie zur Anerkennung einer Ausbildung (Art. 3), zur Führung und Veröf-

fentlichung der Liste (Art. 5) und zum Entzug der Bewilligung (Art. 8) unter Vor-

behalt des Rechtszuges an die Kollegialregierung an eine Amtsstelle zur selbstän-

digen Erledigung übertragen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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102. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN HANDEL MIT WAREN IM UM-

HERZIEHEN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über den Handel mit 

Waren im Umherziehen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 26. November 2003 über den Handel mit Waren im Um-

herziehen, LGBl. 2004 Nr. 11, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 12a 

IIIa. Datenschutz 

Art. 12a 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die Regierung oder die zuständige Amtsstelle darf personenbezogene 

Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-
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lungen und Straftaten, verarbeiten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-

sem Gesetz benötigt. 

2) Sie darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 übermitteln: 

a) anderen zuständigen Stellen und Behörden, soweit dies zur Wahrnehmung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist; 

b) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde, soweit dies zur Wahr-

nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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103. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG ALS STRASSEN-

TRANSPORTUNTERNEHMEN UND DIE GRENZÜBERSCHREITENDEN PER-

SONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AUF DER STRASSE (STRASSENTRANS-

PORTGESETZ; STG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Strassentransportgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2006 über die Zulassung als Strassentransportun-

ternehmen und die grenzüberschreitenden Personen- und Gütertransporte auf 

der Strasse (Strassentransportgesetz; STG), LGBl. 2006 Nr. 185, wird wie folgt 

abgeändert: 
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Überschrift vor Art. 23 

B. Register der Strassentransportunternehmen und Datenschutz 

Art. 23 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 24 Sachüberschrift, Abs. 3 und 4 

Auskunftsrecht und Abrufverfahren 

3) Das Amt für Volkswirtschaft kann die Registerdaten anderen von der Re-

gierung mit Verordnung bezeichneten Behörden durch ein Abrufverfahren zu-

gänglich machen, soweit dies für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erfor-

derlich ist. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über das Auskunftsrecht, insbesondere 

über die offenzulegenden Daten und das Abrufverfahren, mit Verordnung. 

Art. 24a 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann alle personenbezogenen Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, die es benötigt, um die ihm nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft kann die Daten nach Abs. 1 offenlegen: 

a) im Rahmen des Auskunftsrechts nach Massgabe von Art. 24; 
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b) anderen Behörden und Stellen, sofern dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Pflichten erforderlich ist; 

c) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde nach Massgabe von Art. 21 

Abs. 1 und in Übereinstimmung mit den Rechten und Pflichten, die sich aus 

dem Staatsvertragsrecht, insbesondere aus dem EWR-Recht, ergeben. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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104. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ARCHITEKTEN UND ANDERE QUA-

LIFIZIERTE BERUFE IM BEREICH DES BAUWESENS (BAUWESEN-BERUFE-

GESETZ; BWBG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bauwesen-Berufe-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Mai 2008 über die Architekten und andere qualifizierte 

Berufe im Bereich des Bauwesens (Bauwesen-Berufe-Gesetz; BWBG), LGBl. 2008 

Nr. 188, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 27 Abs. 2 

Aufgehoben 
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Art. 28 Sachüberschrift, Abs. 3 und 4 

Auskunftsrecht und Abrufverfahren 

3) Das Amt für Volkswirtschaft kann die Daten aus dem Bauwesen-Berufe-

Register anderen von der Regierung mit Verordnung bezeichneten Behörden 

durch ein Abrufverfahren zugänglich machen, soweit dies für die Erfüllung der ihr 

nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.  

4) Die Regierung regelt das Nähere über das Auskunftsrecht, insbesondere 

über die offenzulegenden Daten und das Abrufverfahren, mit Verordnung. 

Überschrift vor Art. 29a 

E. Datenschutz 

Art. 29a 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann alle personenbezogenen Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, verarbeiten oder verarbeiten lassen, die es benötigt, um die ihm nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Das Amt für Volkswirtschaft kann die Daten nach Abs. 1 offenlegen: 

a) im Rahmen des Auskunftsrechts nach Massgabe von Art. 28; 

b) anderen Behörden und Stellen, sofern dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Pflichten erforderlich ist; 

c) zuständigen Behörden und Stellen anderer EWR-Mitgliedstaaten und der 

Schweiz sowie der EFTA-Überwachungsbehörde nach Massgabe von Art. 26 
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Abs. 2 und in Übereinstimmung mit den Rechten und Pflichten, die sich aus 

dem Staatsvertragsrecht, insbesondere aus dem EWR-Recht, ergeben. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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105. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ENTSENDUNG VON ARBEITNEH-

MERN (ENTSENDEGESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Entsendegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 15. März 2000 über die Entsendung von Arbeitnehmern 

(Entsendegesetz), LGBl. 2000 Nr. 88, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 6d Sachüberschrift, Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 3 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durchfüh-

rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personenbezogenen Da-

ten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilun-

gen und Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, 

um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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2) Sie dürfen Daten nach Abs. 1 offenlegen, insbesondere: 

3) In den Fällen nach Abs. 2 Bst. a dürfen Daten nach Abs. 1 über ein Abruf-

verfahren offengelegt werden.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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106. ABÄNDERUNG DES GEOINFORAMTIONSGESETZES (GEOIG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Geoinformationsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Geoinformationsgesetz (GeoIG) vom 15. Dezember 2010, LGBl. 2011 

Nr. 48, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 12 Abs. 2 Bst. e 

2) Der Zugang der Öffentlichkeit zu Geodatensätzen und Geodatendiensten 

über die in Art. 13 Abs. 1 Bst. b bis e genannten Dienste sowie der Zugang zu den 

in Art. 15 Abs. 2 genannten Diensten des elektronischen Geschäftsverkehrs kann 

überdies beschränkt werden, wenn dieser Zugang nachteilige Auswirkungen hät-

te auf: 

e) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten über eine 

natürliche oder juristische Person, sofern diese der Bekanntgabe dieser In-

formationen an die Öffentlichkeit nicht zugestimmt hat und ein schutzwür-
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diges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne der Datenschutzgesetzge-

bung besteht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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107. ABÄNDERUNG DES GESUNDHEITSGESETZES (GESG) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Gesundheitsgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 13. Dezember 2007, LGBl. 2008 Nr. 30, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 55 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 Einleitungssatz 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogenen Daten  

1) Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 

der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personen-

bezogenen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie  personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die 

nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, die in Abs. 1 genannten Daten offen-

legen: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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108. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ÄRZTE (ÄRZTEGESETZ) 

Gesetz 

vom… 

über die Abänderung des Ärztegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 2003 über die Ärzte (Ärztegesetz), LGBl. 2003 

Nr. 239, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 39 Abs. 4 

4) Die Ärztekammer ist befugt, die personen- und berufsbezogenen Daten 

der Ärzte zu ermitteln und zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben erforderlich ist. 
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Art. 49c Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 Einleitungssatz 

Verarbeitung und Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 

der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die personen-

bezogenen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die 

nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Orga-

ne, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, die in Abs. 1 genannten Daten offen-

legen: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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109. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE LANDES- UND GEMEINDESTEU-

ERN (STEUERGESETZ; STEG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Steuergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts  

Das Gesetz vom 23. September 2010 über die Landes- und Gemeindesteu-

ern (Steuergesetz; SteG), LGBl. 2010 Nr. 340, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 84 Abs. 5 

5) Abs. 4 gilt auch für Informationen, einschliesslich personenbezogener 

Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, die auf der Grundlage internationaler Abkommen der Steuerverwal-

tung als zuständige Behörde übermittelt werden, soweit in diesen Abkommen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 
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Art. 85 Abs. 3 

3) Abs. 2 gilt auch für Informationen, einschliesslich personenbezogener 

Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, die auf der Grundlage internationaler Abkommen der Steuerverwal-

tung als zuständige Behörde übermittelt werden, soweit in diesem Abkommen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 

Art. 86 Sachüberschrift und Abs. 1 bis 2 

Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 

1) Die Steuerbehörden sind befugt, personenbezogene Daten, einschliess-

lich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten, zu verarbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertra-

genen Aufgaben zu erfüllen. Sie können zu diesem Zweck ein Informationssystem 

betreiben. 

1a) Die Steuerverwaltung ist befugt, Informationen, einschliesslich perso-

nenbezogener Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Ver-

urteilungen und Straftaten, die ihr auf der Grundlage internationaler Abkommen 

als zuständige Behörde übermittelt werden, zu verarbeiten. Sie kann zu diesem 

Zweck ein Informationssystem betreiben.  

2) Die Übermittlung personenbezogener Daten, einschliesslich personen-

bezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, im Sinne 

von Art. 84 und 85 erfolgt mündlich oder schriftlich. Ist eine regelmässige Über-

mittlung notwendig, so können personenbezogene Daten, einschliesslich perso-

nenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, auch 

mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht werden. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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110. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE MEHRWERTSTEUER (MEHRWERT-

STEUERGESETZ; MWSTG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwert-

steuergesetz; MWSTG), LGBl. 2009 Nr. 330, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 63 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Steuerverwaltung darf zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten. 
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Art. 63a Abs. 1 sowie Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. g 

1) Die Steuerverwaltung betreibt ein Informationssystem zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten.  

3) Das Informationssystem kann folgende personenbezogene Daten, ein-

schliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, enthalten: 

g) Aufgehoben 

Art. 63b 

Übermittlung personenbezogener Daten 

Die Steuerverwaltung darf den in der Eidgenössischen Zollverwaltung mit 

der Erhebung und dem Einzug der Mehrwertsteuer sowie mit der Durchführung 

von Straf- und Administrativverfahren betrauten Personen die Daten nach Art. 

63a Abs. 3 übermitteln oder im Abrufverfahren zugänglich machen, sofern dies 

für die Erfüllung von deren Aufgaben nötig ist. 

Art. 63c Abs. 1 

1) Daten und Dokumente, die in Anwendung dieses Gesetzes verarbeitet 

werden, sind sorgfältig und systematisch aufzubewahren und vor schädlichen 

Einwirkungen zu schützen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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111. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE LANDESPOLIZEI (POLIZEIGESETZ; 

POLG) 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Polizeigesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. Juni 1989 über die Landespolizei (Polizeigesetz; PolG), 

LGBl. 1989 Nr. 48, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 30a Abs. 1 Bst. d 

1) Die Landespolizei führt im Rahmen des Staatsschutzes (Art. 2 Abs. 2) für 

Bedienstete des Landes und Dritte, die an klassifizierten Projekten im Bereich der 

inneren und äusseren Sicherheit mitwirken, Sicherheitsprüfungen durch, wenn 

sie bei ihrer Tätigkeit: 

d) regelmässig Zugang zu besonderen Kategorien personenbezogener Daten, 

einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilun-



890 

gen und Straftaten haben, deren Offenbarung die Persönlichkeitsrechte 

der Betroffenen schwerwiegend beeinträchtigen könnte. 

Art. 30c Abs. 2 und 5 

2) Die geprüfte Person kann innert zehn Tagen Einsicht in die Prüfungsun-

terlagen nehmen und die Berichtigung falscher personenbezogener Daten ver-

langen sowie bei Akten des Landes die Entfernung überholter personenbezoge-

ner Daten verlangen oder einen Bestreitungsvermerk anbringen lassen. Vorbe-

halten bleiben Art. 35s Abs. 2 dieses Gesetzes und Art. 57 Abs. 4 des Daten-

schutzgesetzes.  

5) Die Regierung regelt das Nähere über die Durchführung der Sicherheits-

prüfung, insbesondere die Einsichtsrechte sowie die Speicherung, weitere Ver-

wendung und Löschung personenbezogener Daten, mit Verordnung. 

Art. 30f Sachüberschrift und Bst. a 

c) Sperre der Datenoffenlegung; Mitteilungs- und Aushändigungspflicht 

Die Landespolizei kann von Amtsstellen der Landesverwaltung, Verwal-

tungsbehörden und Gerichten sowie von Privaten verlangen, dass diese: 

a) bestimmte personenbezogene Daten von Personen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. 

p nicht offenlegen, soweit die bestehenden technischen Möglichkeiten dies 

erlauben; diese haben bei ihrer Verarbeitung personenbezogener Daten si-

cherzustellen, dass der Zeugenschutz nicht beeinträchtigt wird;
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Überschrift vor Art. 31 

IV. Verarbeitung von polizeilichen Daten 

Art. 31 Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2, 3 Einleitungssatz und Abs. 

4 

Datenverarbeitung im Allgemeinen 

1) Die Landespolizei ist zur Verarbeitung personenbezogener Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, wie insbesondere 

genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer na-

türlichen Person und Gesundheitsdaten, und zum Profiling von nachstehend auf-

geführten Personen befugt, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

erforderlich ist: 

2) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Abs. 1 darf nur zu 

dem Zweck erfolgen, zu dem diese Daten erhoben wurden. Die Weiterverarbei-

tung zu anderen Zwecken ist jedoch zulässig, soweit die Landespolizei diese Da-

ten auch zu diesem Zweck erheben darf.  

3) Die Erhebung von personenbezogenen Daten nach Abs. 1 muss für die 

betroffene Person erkennbar erfolgen, ausser wenn dadurch: 

4) Ist die Erhebung der personenbezogenen Daten nach Abs. 1 für die be-

troffene Person nicht erkennbar, so muss diese nachträglich informiert werden, 

sobald der Zweck der Datenverarbeitung dadurch nicht mehr gefährdet wird. 

Eine Benachrichtigung unterbleibt, wenn zu ihrer Durchführung in unverhältnis-

mässiger Weise weitere Daten erhoben werden müssten. 
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Art. 33 Abs. 3 Einleitungssatz 

3) Bild- und Tonaufzeichnungen, auf denen einzelne Personen identifiziert 

werden können, dürfen nur verarbeitet werden: 

Art. 34a Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a, Abs. 3 Einleitungssatz, 

Abs. 5 sowie Abs. 8 Einleitungssatz, Bst. b und c 

Besondere Mittel zur Datenerhebung 

1) Die Landespolizei kann unter Wahrung des Brief-, Post- und Kommunika-

tionsgeheimnisses Daten von Personen, bei denen konkrete Anhaltspunkte be-

stehen, dass sie Straftaten begehen, sowie deren Kontakt- oder Begleitpersonen 

mit Mitteln nach Abs. 2 nur erheben, wenn: 

a) die Datenerhebung ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung auf andere 

Weise nicht möglich ist; 

3) In oder aus nicht öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten kann die Lan-

despolizei Daten mit den in Abs. 2 Bst. b genannten Mitteln ohne Einwilligung 

des Berechtigten nur erheben, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbaren und 

schweren Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder erheblicher 

Sach- oder Vermögenswerte unerlässlich ist. Zur Aufgabenerfüllung nach Art. 2 

Abs. 2 (Staatsschutz) darf diesbezüglich nur vorgegangen werden, wenn: 

5) Die Anordnung besonderer Mittel zur Datenerhebung ist angemessen zu 

befristen. Eine schriftliche Begründung der Anordnung ist zu den Akten zu neh-

men. 

8) Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Abs. 2 richten, sind nach 

Abschluss der Massnahme hierüber zu unterrichten, sobald der Zweck der Da-
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tenverarbeitung dadurch nicht mehr gefährdet wird. Eine Unterrichtung durch 

die Landespolizei unterbleibt, wenn: 

b) keine Aufzeichnung mit personenbezogenen Daten erstellt oder sie unver-

züglich nach Beendigung der Massnahme vernichtet worden sind; oder 

c) zu ihrer Durchführung in unverhältnismässiger Weise weitere personenbe-

zogene Daten erhoben werden müssten. 

Art. 34b Abs. 1, 2 Bst. d, Abs. 3 Bst. a Einleitungssatz sowie Abs. 4, 6, 6a und 7 

1) Die Landespolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben elektronische Infor-

mationssysteme führen, die auch besondere Kategorien personenbezogener 

Daten, wie insbesondere genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen 

Identifizierung einer natürlichen Person und Gesundheitsdaten, enthalten kön-

nen. 

2) Die Informationssysteme nach Abs. 1 dienen folgenden Zwecken: 

d) Analyse, Recherche und Profiling; 

3) Informationssysteme nach Abs. 1 können insbesondere folgende Daten 

enthalten: 

a) personenbezogene Daten, wie: 

4) Die Daten der Informationssysteme nach Abs. 1 dürfen nach Personen, 

Objekten und Ereignissen erschliessbar gemacht und untereinander verknüpft 

werden. Werden Daten untereinander verknüpft, unterliegen diese Daten den 

entsprechenden Datenverarbeitungsregeln und Zugriffsbeschränkungen. Vorbe-

halten bleibt Abs. 6. 
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6) Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der vorbeugenden 

Bekämpfung von Straftaten (Art. 2 Abs. 1 Bst. d) oder im Rahmen des Staats-

schutzes (Art. 2 Abs. 2) in Informationssystemen verarbeitet werden, sind von 

anderen Informationssystemen getrennt zu führen. 

6a) Werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Betreu-

ung des Sanitätsnotrufs (Art. 2 Abs. 1 Bst. pbis) in Informationssystemen verarbei-

tet, ist sicherzustellen, dass der Zugriff ausschliesslich für diesen Zweck erfolgt. 

7) Fahndungsdaten können auch gemeinsam mit den schweizerischen 

Bundesbehörden in einem automatisierten Fahndungsregister verarbeitet wer-

den.  

Art. 34c 

Datenverwendung zu besonderen Zwecken 

1) Die Verwendung von personenbezogenen Daten für wissenschaftliche 

und statistische Zwecke ist nur zulässig, sofern die Identifizierung betroffener 

Personen verunmöglicht wird. 

2) Die Landespolizei kann von ihr verarbeitete personenbezogene Daten 

zur polizeilichen Aus- und Weiterbildung in anonymisierter Form nutzen. Auf 

eine Anonymisierung kann nur dann verzichtet werden, wenn dies dem Aus- o-

der Weiterbildungszweck entgegensteht und die berechtigten Interessen der 

betroffenen Person an der Geheimhaltung nicht überwiegen. 
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Art. 34d Sachüberschrift, Abs. 1, 2 Einleitungssatz, Abs. 2a, 3 Einleitungssatz und 

Abs. 4 

Offenlegung personenbezogener Daten 

1) Die Landespolizei kann Amtsstellen der Landesverwaltung, Verwaltungs-

behörden und Gerichten sowie dem schweizerischen Grenzwachtkorps perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie personenbezogener Daten, die auf einem Profiling beruhen, offen-

legen, sofern dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben oder der Aufgaben 

der Datenempfänger notwendig ist. 

2) Die Landespolizei kann personenbezogene Daten anderen Stellen oder 

Personen offenlegen, soweit dies gesetzlich vorgesehen oder unerlässlich ist für: 

2a) Die Landespolizei kann im Zusammenhang mit der Betreuung des Sani-

tätsnotrufs 144 Gesundheitsdaten über Personen nach Art. 31 Abs. 1 Bst. m dem 

geeigneten Rettungsdienst übermitteln. 

3) Die Landespolizei kann geeigneten sozialen und therapeutischen Fach-

stellen personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies zum Schutz gefährde-

ter Menschen erforderlich ist, insbesondere: 

4) Die Landespolizei kann personenbezogene Daten von Personen, die sich 

nachweislich anlässlich von Sportveranstaltungen im In- und Ausland gewalttätig 

verhalten haben, an Organisatoren von Sportveranstaltungen in Liechtenstein 

übermitteln, wenn diese Daten für die Anordnung von Massnahmen zur Verhin-

derung von Gewalttätigkeiten anlässlich bestimmter Veranstaltungen nötig sind. 

Die Empfänger dieser Daten dürfen diese nur im Rahmen des Vollzuges der Mas-

snahmen an Dritte übermitteln. 
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Art. 34e Sachüberschrift, Abs. 1 und 3 

Speicherung, Löschung, Sperrung und Archivierung personenbezogener Daten 

1) Personenbezogene Daten dürfen solange verarbeitet werden, als sie für 

die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, längstens aber bis zum Ablauf der durch 

die Regierung mit Verordnung festgelegten Speicherfrist; sie sind danach zu lö-

schen.  

3) Aufgehoben  

Art. 34f 

Aufgehoben 

Art. 34g  

a) Im Allgemeinen 

1) Jede Person kann bei der Landespolizei nach Massgabe von Art. 57 des 

Datenschutzgesetzes Auskunft über die polizeilichen Daten, die ihre Person be-

treffen, verlangen. Vorbehalten bleibt Art. 34h. 

2) Über Auskunftsgesuche betreffend personenbezogene Daten, die die 

Landespolizei im Rahmen der internationalen Polizeikooperation verarbeitet, 

entscheidet die Landespolizei nach Rücksprache mit der ersuchenden Behörde. 

Das Untersuchungsgeheimnis muss gewahrt bleiben. 

Art. 34h Abs. 1, 3, 4, 6 und 7 

1) Jede Person kann bei der Datenschutzstelle verlangen, dass diese prüfe, 

ob bei der Landespolizei rechtmässig personenbezogene Daten im Rahmen des 

Staatsschutzes (Art. 2 Abs. 2) über sie verarbeitet werden. Die Datenschutzstelle 
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teilt der gesuchstellenden Person in einer stets gleich lautenden Antwort mit, 

dass entweder keine personenbezogene Daten über sie unrechtmässig verarbei-

tet werden oder dass sie bei Vorhandensein allfälliger Fehler in der Datenverar-

beitung deren Behebung angeordnet habe.  

3) Bevor nach Abs. 1 vorgegangen wird, hat die Landespolizei zu prüfen, ob 

ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse besteht und ob vorhandene perso-

nenbezogene Daten noch benötigt werden. Besteht kein überwiegendes Ge-

heimhaltungsinteresse, ist unverzüglich Auskunft nach Massgabe von Art. 34g zu 

erteilen. 

4) Der Landespolizei steht gegen Entscheidungen der Datenschutzstelle im 

Zusammenhang mit der Überprüfung nach Abs. 1, die auch die Offenlegung der 

personenbezogenen Daten beim Fehlen eines überwiegenden Geheimhaltungs-

interesses beinhalten können, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu.  

6) Gesuchstellenden Personen, denen nicht bereits nach Massgabe von Art. 

34g Auskunft erteilt worden ist und über die zum Prüfzeitpunkt keine personen-

bezogenen Daten im Sinne des Abs. 1 verarbeitet worden sind, wird innert 12 

Monaten nach Gesuchseinreichung, allen anderen Personen, die ein Auskunfts-

gesuch gestellt haben und die als solche bei der Datenschutzstelle erfasst wor-

den sind, beim Dahinfallen der entsprechenden Geheimhaltungsinteressen, spä-

testens wenn die personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt werden, nach 

Massgabe des Art. 34g Auskunft erteilt. 

7) Die Datenschutzstelle kann auch ohne Anlassfall die Datenverarbeitung 

im Rahmen des Staatsschutzes (Art. 2 Abs. 2) bei der Landespolizei auf ihre 

Rechtmässigkeit hin überprüfen. 
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Art. 34i 

Aufgehoben 

Art. 35 Abs. 1, 3 Bst. c, Abs. 4 und 6 

1) Die Landespolizei kann ausländische Sicherheitsbehörden und -

organisationen um Übermittlung von personenbezogenen Daten oder um Vor-

nahme anderer Amtshandlungen ersuchen, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben erforderlich ist. 

3) Die Leistung von Amtshilfe hat zu unterbleiben, wenn Grund zur An-

nahme besteht, dass: 

c) schutzwürdige Interessen der betroffenen Person oder Dritter verletzt 

werden, insbesondere wenn im Empfängerstaat jene Rechte verletzt wer-

den, welche die Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten gewährt oder wenn geeignete Garantien 

nach Art. 78 des Datenschutzgesetzes für einen angemessenen Daten-

schutz nicht gewährleistet wäre; vorbehalten bleibt Art. 79 des Daten-

schutzgesetzes;  

4) Personenbezogene Daten, die an ausländische Sicherheitsbehörden oder 

-organisationen übermittelt worden sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 

der Landespolizei zu anderen als den der Übermittlung zugrunde liegenden Zwe-

cken verwendet werden. Dies ist der ersuchenden Stelle mitzuteilen. Die Zu-

stimmung ist nur zu geben, wenn diese Daten auch zu diesem Zweck hätten 

übermittelt werden dürfen. 

6) Die Landespolizei hat einer ausländischen Sicherheitsbehörde oder -

organisation mitzuteilen, wenn personenbezogene Daten, die an diese übermit-
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telt wurden, unrichtig oder unrechtmässig verarbeitet wurden und deshalb rich-

tig zu stellen oder zu löschen sind.  

Art 35a Abs. 1 Bst. a sowie Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. a  

1) Die Landespolizei kann Amtshilfe leisten durch: 

a) die Übermittlung von personenbezogenen Daten, einschliesslich besonde-

rer Kategorien personenbezogener Daten, wie insbesondere genetische 

Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürli-

chen Person und Gesundheitsdaten, und Daten, die auf einem Profiling be-

ruhen; 

2) Die Erhebung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Amtshilfe 

nach Abs. 1 Bst. a ist nur zulässig durch: 

a) Verwenden von personenbezogenen Daten, die die Landespolizei in Erfül-

lung ihrer Aufgaben verarbeitet hat; 

Art. 35e 

Informationen 

Informationen nach diesem Abschnitt umfassen alle Arten von Daten, die 

bei der Landespolizei vorhanden sind, mit Ausnahme solcher, die durch die An-

wendung prozessualen Zwangs erhoben wurden oder deren Erhebung die An-

wendung prozessualen Zwangs erfordert. 
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Art. 35o Sachüberschrift 

Informationspflicht bei der Datenerhebung 

Art. 35p 

Datenübermittlung an einen Drittstaat oder eine internationale Organisation 

Die Landespolizei kann personenbezogene Daten nach Massgabe der Art. 

77 bis 79 des Datenschutzgesetzes einer zuständigen Behörde eines Drittstaates 

oder einer internationalen Organisation übermitteln. 

Art. 35q  

Datenübermittlung an in Drittstaaten niedergelassene Empfänger 

An in Drittstaaten niedergelassene Empfänger, die nicht für die Erfüllung 

von Aufgaben nach Art. 2 zuständig sind, darf die Landespolizei personenbezo-

gene Daten nur in besonderen Einzelfällen und nur nach Massgabe von Art. 80 

des Datenschutzgesetzes übermitteln. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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112. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE BETRIEBLICHE PERSONALVOR-

SORGE DES STAATES (SBPVG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die betriebliche 

Personalvorsorge des Staates 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 6. September 2013 über die betriebliche Personalvorsorge 

des Staates (SBPVG), LGBl. 2013 Nr. 329, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Bst. d 

Dieses Gesetz regelt die betriebliche Alters-, Invaliden- und Hinterlas-

senenversicherung (betriebliche Vorsorge) für:  

d) das Personal des Parlamentsdienstes und der Finanzkontrolle; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 



903 

113. ABÄNDERUNG DES BESCHWERDEKOMMISSIONSGESETZES 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 

Nr. 248, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. t 

1) Die Beschwerdekommission ist zuständig für Beschwerden gegen Verfü-

gungen und Entscheidungen im Bereich: 

t) Datenschutz: 

der Datenschutzstelle und der zuständigen Behörde aufgrund der Datenschutz-

gesetzgebung.  
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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114. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERMITTLUNG VON UND DEN 

HANDEL MIT KRIEGSMATERIAL (KRIEGSMATERIALGESETZ;KMG) 

Gesetz 

vom 10. Dezember  

über die Abänderung des Kriegsmaterialgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 2008 über die Vermittlung von und den 

Handel mit Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz; KMG), LGBl. 2009 Nr. 39, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 22 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die zuständigen Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten ver-

arbeiten, soweit dies für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen  

Verordnungen erforderlich ist. 
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2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten sowie personenbezo-

gene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten dürfen sie nur 

verarbeiten, wenn diese verwaltungs- oder strafrechtliche Verfolgungen und 

Sanktionen betreffen oder zur Behandlung des Einzelfalls unentbehrlich sind. 

Art. 25 

Zusammenarbeit im Inland 

Die liechtensteinischen Behörden, insbesondere die Gerichte, die Staats-

anwaltschaft, die FMA, die Stabsstelle FIU und die Landespolizei, sind verpflich-

tet, einander alle für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Ver-

ordnungen notwendigen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von per-

sonenbezogenen Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten, offenzulegen und Unterlagen zu übermitteln. 

Art. 26 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b sowie Abs. 4 

2) Sie können ausländische Behörden und die Vereinten Nationen nament-

lich um Übermittlung der erforderlichen Daten ersuchen. Zu deren Erlangung 

können sie ihnen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von personenbe-

zogenen Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurtei-

lungen und Straftaten, übermitteln, namentlich über: 

3) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten nach Abs. 2 von sich 

aus oder auf Ersuchen des ausländischen Staates übermitteln, wenn der betref-

fende Staat: 

b) zusichert, dass die Daten nur für die Zwecke nach diesem Gesetz verarbei-

tet werden; und 
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4) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten unter den Vorausset-

zungen von Abs. 3 auch den Vereinten Nationen übermitteln. Sie können dabei 

auf das Erfordernis des Gegenrechts verzichten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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115. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERMITTLUNG VON UND DEN 

HANDEL MIT NUKLEAREN GÜTERN, RADIOAKTIVEN ABFÄLLEN, DOPPELT 

VERWENDBAREN GÜTERN UND BESONDEREN MILITÄRISCHEN GÜTERN 

(KERNENERGIE-GÜTERKONTROLL-GESETZ; KGG) 

Gesetz 

vom 10. Dezember  

über die Abänderung des Kernenergie-Güterkontroll-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 2008 über die Vermittlung von und den 

Handel mit nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gü-

tern und besonderen militärischen Gütern (Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz; 

KGG), LGBl. 2009 Nr. 40, wird wie folgt abgeändert: 

Titel 

Gesetz über die Vermittlung von und den Handel mit nuklearen Gütern, radioak-

tiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gütern und besonderen militärischen Gü-

tern (Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz; KEGKG) 
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Art. 16 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die zuständigen Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten ver-

arbeiten, soweit dies für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 

Verordnungen erforderlich ist. 

2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten sowie personenbezo-

gene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten dürfen sie nur 

verarbeiten, wenn diese verwaltungs- oder strafrechtliche Verfolgungen und 

Sanktionen betreffen oder zur Behandlung des Einzelfalls unentbehrlich sind. 

Art. 19 

Zusammenarbeit im Inland 

Die liechtensteinischen Behörden, insbesondere die Gerichte, die Staats-

anwaltschaft, die FMA, die Stabsstelle FIU und die Landespolizei, sind verpflich-

tet, einander alle für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Ver-

ordnungen notwendigen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von per-

sonenbezogenen Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten, offenlegen und Unterlagen zu übermitteln. 

Art. 20 Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b sowie Abs. 4 

2) Sie können ausländische Behörden und die Vereinten Nationen nament-

lich um Übermittlung der erforderlichen Daten ersuchen. Zu deren Erlangung 

können sie ihnen Daten, einschliesslich besonderer Kategorien von personenbe-

zogenen Daten und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilun-

gen und Straftaten, übermitteln, namentlich über: 
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3) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten nach Abs. 2 von sich 

aus oder auf Ersuchen des ausländischen Staates übermitteln, wenn der betref-

fende Staat: 

b) zusichert, dass die Daten nur für die Zwecke nach diesem Gesetz verarbei-

tet werden; und 

4) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten unter den Vorausset-

zungen von Abs. 3 auch den Vereinten Nationen übermitteln. Sie können dabei 

auf das Erfordernis des Gegenrechts verzichten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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116. ABÄNDERUNG DES KINDER- UND JUGENDGESETZES (KJG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Kinder- und Jugendgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Kinder- und Jugendgesetz (KJG) vom 10. Dezember 2008, LGBl. 2009 

Nr. 29, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 10 Abs. 3 und 4 

3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht gegenüber anderen im In- 

oder Ausland in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen und Einrichtungen 

im Rahmen der fachlich erforderlichen Zusammenarbeit.  

4) Vorbehalten bleibt die Offenlegung personenbezogener Daten, ein-

schliesslich besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten nach diesem 

Gesetz.  
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Art. 18a 

Auskunftspflicht 

1) Soweit dies für die Ausrichtung von finanziellen Hilfen nach Art. 17 oder 

die Festsetzung und Berechnung, die Reduktion oder den Erlass von Eigenbeiträ-

gen und Kostenbeteiligungen nach Art. 17 und 18 erforderlich ist, hat eine ge-

genüber Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhaltspflichtige 

Person das Amt für Soziale Dienste über alle für die Ausrichtung von finanziellen 

Hilfen sowie die Festlegung von Kostenbeteiligungen und Eigenbeiträgen mass-

geblichen Verhältnisse wahrheitsgetreu und vollständig zu unterrichten und die 

erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  

2) Auskunftspflichtige Personen nach Abs. 1 haben Tatsachen, die eine Än-

derung der Hilfeleistung oder deren Einstellung bewirken können, dem Amt für 

Soziale Dienste ohne Verzug zu melden.  

3) Kommen auskunftspflichtige Personen nach Abs. 1 ihrer Pflicht zur Mit-

wirkung bei der Ermittlung ihrer Einkommensverhältnisse nicht nach, so haben 

die öffentlich-rechtlichen Anstalten, das Amt für Volkswirtschaft, die Sozialversi-

cherungen sowie die Arbeitgeber auf Ersuchen des Amtes für Soziale Dienste im 

Einzelfall über das Versicherungs- und Beschäftigungsverhältnis sowie Geldleis-

tungen aufgrund von Arbeitslosigkeit Auskunft zu erteilen.  

4) Die Regierung kann das Nähere, insbesondere die die Art und den Um-

fang der zu übermittelnden Daten, mit Verordnung regeln.  

Art. 36 Abs. 2a 

2a) Die künftigen Adoptivpersonen sind verpflichtet, im Rahmen der Prü-

fung der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 dem Amt für Soziale Dienste:  
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a) die erforderlichen Auskünfte zu erteilen; 

b) die notwendigen Dokumente vorzulegen; und 

c) Zutritt zu Räumlichkeiten zu gewähren. 

Art. 40a 

Zusammenarbeit mit zuständigen ausländischen Behörden 

Zum Zwecke der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem Aus-

land kann das Amt für Soziale Dienste im Rahmen der Zusammenarbeit mit den 

zuständigen ausländischen Behörden Urkunden und Berichte übermitteln und 

entgegennehmen.  

Art. 50 Abs. 1 und 3 

1) Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren darf nur 

erfolgen, wenn die Betreuungs- oder Pflegepersonen und ihre Mitbewohnerin-

nen und Mitbewohner nach Persönlichkeit, Leumund, Gesundheit und erzieheri-

scher Eignung sowie nach den Wohnverhältnissen für gute Pflege, Erziehung und 

Ausbildung der Kinder und Jugendlichen Gewähr bieten und das Wohl anderer 

im Haushalt lebender Kinder und Jugendlicher nicht gefährdet wird. 

3) Betreuungs- oder Pflegepersonen sind verpflichtet, im Rahmen des Be-

willigungsverfahrens dem Amt für Soziale Dienste: 

a) die erforderlichen Auskünfte zu erteilen;  

b) die notwendigen Dokumente vorzulegen; 

c) die Kontaktaufnahme mit den betreuten Kindern und Jugendlichen zu ge-

statten; und  

d) Zutritt zu Räumlichkeiten zu gewähren. 
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Art. 52 Abs. 3a 

3a) Auf die Mitwirkungspflicht der Betreuungs- oder Pflegepersonen findet 

Art. 50 Abs. 3 Anwendung. 

Art. 54 Abs. 1 Bst. b und 2a 

1) Eine Einrichtung darf nur betrieben werden, wenn: 

b) die leitende Person und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Persön-

lichkeit, Leumund, Gesundheit, erzieherischer Befähigung und Ausbildung 

für ihre Aufgabe geeignet sind und die Zahl der Mitarbeitenden in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Zahl der zu betreuenden Kinder und Ju-

gendlichen steht; 

2a) Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, im Rahmen des 

Bewilligungsverfahrens dem Amt für Soziale Dienste: 

a) die erforderlichen Auskünfte zu erteilen;  

b) die notwendigen Dokumente vorzulegen; 

c) die Kontaktaufnahme mit den betreuten Kindern und Jugendlichen zu ge-

statten; und  

d) Zutritt zu Räumlichkeiten zu gewähren. 

Art. 56 Abs. 3a 

3a) Auf die Mitwirkungspflicht der Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 

findet Art. 54 Abs. 2a Anwendung. 
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Art. 57 Abs. 2, 4, 5 und 6 

2) Bei der Ausgestaltung der Leistungsverträge ist das wirtschaftliche Han-

deln der Einrichtungen zu fördern. Die Leistungsverträge können insbesondere 

regeln: 

a) die Grundsätze der Leistungserbringung; 

b) das Leistungsangebot bzw. die zu erbringenden Leistungen (Art, Menge, 

Qualität); 

c) die Form und Höhe der Leistungsabgeltung bzw. der Förderungsbeiträge; 

d) die Leistungsüberprüfung;  

e) die Daten, welche an das Amt für Soziale Dienste zu übermitteln sind.  

4) Das Amt für Soziale Dienste kann anerkannte private Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe fachlich und organisatorisch unterstützen, insbesondere 

auch bei der Vermittlung von Plätzen der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege 

von Kindern und Jugendlichen.  

5) Das Amt für Soziale Dienste oder ein von ihm beauftragter Dritter kann 

zur Berechnung der finanziellen Beiträge sowie zur Vermittlung von Plätzen der 

ausserhäuslichen Betreuung und Pflege von Kindern und Jugendlichen Informati-

onssysteme betreiben.  

6) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 
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Überschrift vor Art. 103 

VIII. Gebühren, Datenschutz und Rechtsmittel 

Sachüberschrift vor Art. 104 

Datenschutz 

Art. 104  

a) Verarbeitung personenbezogener Daten 

1) Die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Organe sind befugt, perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zu verar-

beiten oder verarbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen übertragenen 

Aufgaben zu erfüllen, insbesondere um:  

a) Kinder- und Jugendhilfe nach diesem Gesetz zu gewähren und Art, Form 

sowie Ausmass der Hilfe zu bestimmen; 

b) die erforderlichen Prüfungen und Abklärungen durchzuführen;  

c) Anspruchsberechtigungen regelmässig zu überprüfen sowie Kostenbeteili-

gungen und Eigenbeiträge festzulegen;  

d) dem Amt für Soziale Dienste zustehende Ansprüche geltend zu machen;  

e) den Kinder- und Jugendschutz sowie die Kinder- und Jugendförderung nach 

diesem Gesetz zu gewährleisten und durchzuführen; 

f) die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben;  

g) Plätze der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege von Kindern und Jugend-

lichen zu vermitteln sowie die entsprechende finanzielle Unterstützung zu 

gewähren; 
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h) Statistiken zu erstellen und zu veröffentlichen.  

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln.  

Art. 104a 

b) Offenlegung personenbezogener Daten durch Vollzugsorgane 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe dürfen perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, insbeson-

dere offenlegen:  

a) anderen mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organen sowie Gerich-

ten, Landes- und Gemeindebehörden, Bewährungshelferinnen und Bewäh-

rungshelfern sowie Sachwalterinnen und Sachwaltern, soweit dies im 

Rahmen der Zusammenarbeit oder für die Wahrnehmung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben erforderlich ist;  

b) Organen einer Sozialversicherung sowie öffentlich-rechtlichen Anstalten, 

soweit die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Verrechnung von Leis-

tungen, die Klärung von Anspruchsberechtigungen beziehungsweise für die 

Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind;  

c) Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Betreuungs- und Pflegepersonen, 

Ärztinnen und Ärzten, Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie 

sonstigen in der Kinder- und Jugendhilfe oder der Kinder- und Jugendarbeit 

tätigen Stellen und Personen, soweit die Daten zur Erfüllung ihrer durch 

Gesetz oder Leistungsauftrag übertragenen Aufgaben, insbesondere für die 

Begutachtung, Betreuung, Behandlung und Beratung von Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen, deren Eltern oder sonstigen Erziehungsbe-

rechtigten, erforderlich sind; 
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d) zuständigen in- der ausländischen Adoptionsbehörden, soweit dies für die 

Durchführung eines Adoptionsverfahrens erforderlich ist. 

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln.  

Art. 104b 

c) Übermittlung personenbezogener Daten an Vollzugsorgane 

1) Gerichte, Landes- und Gemeindebehörden, öffentlich-rechtliche Anstal-

ten, Sozialversicherungen, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, die in der Kin-

der- und Jugendhilfe oder in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen und 

Stellen, Betreuungs- und Pflegepersonen, künftige Adoptivpersonen, Lehrperso-

nen, einschliesslich solcher von Kindergärten, Ärztinnen und Ärzte sowie Ange-

hörige anderer Gesundheitsberufe, Sachwalterinnen und Sachwalter, Bewäh-

rungshelferinnen und Bewährungshelfer sowie sämtliche nach Art. 20 zur Mel-

dung berechtigten und verpflichteten Personen und Stellen haben den mit dem 

Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organen alle für die Erfüllung der ihnen über-

tragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten, einschliesslich 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten, zu übermitteln. 

2) Zur Berechnung der finanziellen Beiträge sowie zur Vermittlung von Plät-

zen der ausserhäuslichen Betreuung und Pflege von Kindern und Jugendlichen 

hat die Steuerverwaltung dem Amt für Soziale Dienste oder einem von ihm be-

auftragten Dritten die erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. 

3) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 
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Art. 104c 

d) Informationssysteme 

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Organe können zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz sowie für statistische Zwecke Informati-

onssysteme betreiben oder betreiben lassen.  

Art. 107 Bst. abis, ebis und k 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

abis) die Festlegung der Kostenbeteiligung und Eigenbeiträge sowie die Aus-

kunftspflicht (Art. 18 Abs. 6 und Art. 18a Abs. 5); 

ebis) die Mitwirkung privater Einrichtungen (Art. 57 Abs. 6);  

k) den Datenschutz (Art. 104 bis Art. 104c). 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 





923 

117. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN INTERNATIONALEN AUTOMATI-

SCHEN INFORMATIONSAUSTAUSCH IN STEUERSACHEN (AIA-GESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Änderung des AIA-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. November 2015 über den internationalen automati-

schen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-Gesetz), LGBl. 2015 Nr. 355, 

in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 1 Ziff. 29 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

29. „Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“: die Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 

vom 4.5.2016, S. 1). 
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Art. 9 Abs. 8 

8) Sind infolge eines rechtskräftigen Entscheids in einem datenschutzrecht-

lichen Verfahren Informationen zu berichtigen, so übermittelt das meldende 

liechtensteinische Finanzinstitut die berichtigten Informationen unverzüglich der 

Steuerverwaltung. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. f 

1) Meldende liechtensteinische Finanzinstitute sind verpflichtet, melde-

pflichtige Personen und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, spätestens am 31. 

März des Jahres, in dem erstmals sie betreffende Informationen an die Steuer-

verwaltung übermittelt werden, zu informieren über: 

f) die Rechte der meldepflichtigen Personen und der Rechtsträger, die Konto-

inhaber sind, nach der Datenschutzgesetzgebung und diesem Gesetz. 

Überschrift vor Art. 11a 

IV. Rechte und Pflichten der meldepflichtigen Personen und der Rechtsträger, 

die Kontoinhaber sind, im Rahmen des Datenschutzes 

Art. 11a 

Grundsatz 

Die Rechte und Pflichten nach Art. 5, 12 bis 22 und 34 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie nach den entsprechenden Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes gelten ausschliesslich in dem in diesem Gesetz vorgesehe-

nen Umfang. 
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Überschrift vor Art. 12 

Aufgehoben 

Art. 12 

Gegenüber meldenden liechtensteinischen Finanzinstituten 

1) In Bezug auf auszutauschende Informationen, die von meldenden liech-

tensteinischen Finanzinstituten geführt werden, stehen den meldepflichtigen 

Personen und den Rechtsträgern, die Kontoinhaber sind, die Rechte nach der 

Datenschutzgesetzgebung zu. 

2) Eine meldepflichtige Person und ein Rechtsträger, der Kontoinhaber ist, 

können ausschliesslich gegenüber dem meldenden liechtensteinischen Finan-

zinstitut schriftlich die Berichtigung unrichtiger auszutauschender Informationen 

verlangen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten) gegenüber einem meldenden 

liechtensteinischen Finanzinstitut ist dieses erst nach rechtskräftigem Abschluss 

des datenschutzrechtlichen Verfahrens über die Richtigkeit der auszutauschen-

den Informationen verpflichtet, die Informationen an die Steuerverwaltung zu 

übermitteln. 

Art. 13 

Gegenüber der Steuerverwaltung 

1) In Bezug auf auszutauschende Informationen, die von der Steuerverwal-

tung verarbeitet werden, können meldepflichtige Personen und Rechtsträger, die 

Kontoinhaber sind, ausschliesslich das Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO 
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geltend machen sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 2 eine Be-

richtigung nach Art. 16 DSGVO verlangen. 

2) Gegenüber der Steuerverwaltung kann eine Berichtigung unrichtiger 

auszutauschender Informationen nur verlangt werden, wenn die Unrichtigkeit 

auf Übermittlungsfehlern beruht. Die Berichtigung ist schriftlich bei der Steuer-

verwaltung zu beantragen. Zu diesem Zweck müssen meldepflichtige Personen 

und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland ei-

nen inländischen Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten, wenn die Unrichtigkeit auf 

Übermittlungsfehlern beruht) ist die Steuerverwaltung erst nach rechtskräftigem 

Abschluss des datenschutzrechtlichen Verfahrens über die Berichtigung des 

Übermittlungsfehlers verpflichtet, die Informationen an den Partnerstaat weiter-

zuleiten. 

Art. 14 Abs. 4 

4) Die Steuerverwaltung hat die ausgetauschten Informationen bis zum Ab-

lauf der maximalen Verjährungsfristen nach Art. 35 aufzubewahren. Die ausge-

tauschten Informationen sind nach Ablauf der maximalen Verjährungsfristen zu 

vernichten. 

Art. 17 

Datenverarbeitung und Datensicherheit 

1) Die Steuerverwaltung ist im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung befugt, 

auszutauschende Informationen, einschliesslich personenbezogener Daten und 

personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten in 
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Steuersachen, zu verarbeiten. Sie kann zu diesem Zweck ein Informationssystem 

betreiben. 

2) Auszutauschende Informationen, die von der Steuerverwaltung verar-

beitet werden, müssen durch angemessene technische und organisatorische 

Massnahmen gegen unbefugtes Verarbeiten geschützt werden. 

3) Die Datenschutzstelle ist für die Überwachung der gesetzmässigen Ver-

arbeitung von auszutauschenden Informationen zuständig. 

Art. 18 Abs. 2 

2) Abs. 1 gilt sinngemäss bei einer Sicherheitsverletzung betreffend Infor-

mationen, die bei der zuständigen Behörde des Partnerstaates verarbeitet wer-

den, sofern die Steuerverwaltung hierüber benachrichtigt wird. 

Art. 28 Bst. c 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft, 

wer die Durchführung des anwendbaren Abkommens und dieses Gesetzes ge-

fährdet, indem er vorsätzlich oder fahrlässig: 

c) die Informations- oder Weiterleitungspflicht nach Art. 10 sowie 18 Abs. 3 

und 4 verletzt; 



928 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft und gilt erstmals für 

Meldeperioden ab 1. Januar 2018. 
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118. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE UMSETZUNG DES FATCA-

ABKOMMENS ZWISCHEN DEM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN UND DEN 

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (FATCA-GESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des FATCA-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. Dezember 2014 über die Umsetzung des FATCA-

Abkommens zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den Vereinigten Staa-

ten von Amerika (FATCA-Gesetz), LGBl. 2015 Nr. 7, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 4a 

4a) Unter der in diesem Gesetz verwendeten Abkürzung „Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
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zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1) zu verste-

hen. 

Art. 5a 

Informationspflicht der meldenden liechtensteinischen Finanzinstitute und 

Weiterleitungspflicht der Rechtsträger 

1) Meldende liechtensteinische Finanzinstitute sind verpflichtet, melde-

pflichtige spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten und Rechtsträger, die 

Kontoinhaber sind, spätestens am 31. März des Jahres, in dem sie betreffende 

Informationen an die Steuerverwaltung übermittelt werden, zu informieren 

über: 

a) ihre Eigenschaft als meldendes liechtensteinisches Finanzinstitut; 

b) das FATCA-Abkommen, deren Inhalt und deren Zweck; 

c) die aufgrund des FATCA-Abkommens auszutauschenden Informationen; 

d) die zulässige Nutzung der auszutauschenden Informationen nach Art. 8a 

und 8b; 

e) die Rechte der meldepflichtigen spezifizierten Personen der Vereinigten 

Staaten und der Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, nach der Daten-

schutzgesetzgebung und diesem Gesetz. 

2) Meldende liechtensteinische Finanzinstitute sind verpflichtet, melde-

pflichtige spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten und Rechtsträger, die 

Kontoinhaber sind, über jede Änderung der nach Abs. 1 erteilten Informationen 

spätestens am 31. März des Jahres, in dem erstmals sie betreffende geänderte 

Informationen an die Steuerverwaltung übermittelt werden, zu informieren. 
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3) Bei einem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den eine oder 

mehrere beherrschende Personen ermittelt wurden, erfolgt die Zustellung der 

Information der meldepflichtigen spezifizierten Personen der Vereinigten Staa-

ten an den Rechtsträger. Liechtensteinische Rechtsträger haben die Information 

den meldepflichtigen spezifizierten Personen der Vereinigten Staaten unverzüg-

lich weiterzuleiten. 

4) Bei meldepflichtigen Konten, die geschlossen worden sind, erfolgt die In-

formation einmalig an die letzte bekannte Adresse. Bei nachrichtenlosen Konten 

kann die Information ausbleiben. 

Überschrift vor Art. 7a 

IIa. Rechte und Pflichten der meldepflichtigen spezifizierten Personen der Ver-

einigten Staaten und der Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, im Rahmen des 

Datenschutzes 

Art. 7a 

Grundsatz 

Die Rechte und Pflichten nach Art. 5, 12 bis 22 und 34 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie nach den entsprechenden Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes gelten ausschliesslich in dem in diesem Gesetz vorgesehe-

nen Umfang. 

Art. 7b 

Gegenüber meldenden liechtensteinischen Finanzinstituten 

1) In Bezug auf auszutauschende Informationen, die von meldenden liech-

tensteinischen Finanzinstituten geführt werden, stehen den meldepflichtigen 
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spezifizierten Personen der Vereinigten Staaten und den Rechtsträgern, die Kon-

toinhaber sind, die Rechte nach der Datenschutzgesetzgebung zu. 

2) Eine meldepflichtige spezifizierte Person der Vereinigten Staaten und ein 

Rechtsträger, der Kontoinhaber ist, können ausschliesslich gegenüber dem mel-

denden liechtensteinischen Finanzinstitut schriftlich die Berichtigung unrichtiger 

auszutauschender Informationen verlangen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten) gegenüber einem meldenden 

liechtensteinischen Finanzinstitut ist dieses erst nach rechtskräftigem Abschluss 

des datenschutzrechtlichen Verfahrens über die Richtigkeit der auszutauschen-

den Informationen verpflichtet, die Informationen an die Steuerverwaltung zu 

übermitteln. 

Art. 7c 

Gegenüber der Steuerverwaltung 

1) In Bezug auf auszutauschende Informationen, die von der Steuerverwal-

tung verarbeitet werden, können meldepflichtige spezifizierte Personen der Ver-

einigten Staaten und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, ausschliesslich das 

Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO geltend machen sowie bei Vorliegen 

der Voraussetzungen nach Abs. 2 eine Berichtigung nach Art. 16 DSGVO verlan-

gen. 

2) Gegenüber der Steuerverwaltung kann eine Berichtigung unrichtiger 

auszutauschender Informationen nur verlangt werden, wenn die Unrichtigkeit 

auf Übermittlungsfehlern beruht. Die Berichtigung ist schriftlich bei der Steuer-

verwaltung zu beantragen. Zu diesem Zweck müssen meldepflichtige spezifizierte 
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Personen der Vereinigten Staaten und Rechtsträger, die Kontoinhaber sind, mit 

Wohnsitz oder Sitz im Ausland einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 

namhaft machen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten, wenn die Unrichtigkeit auf 

Übermittlungsfehlern beruht) ist die Steuerverwaltung erst nach rechtskräftigem 

Abschluss des datenschutzrechtlichen Verfahrens über die Berichtigung des 

Übermittlungsfehlers verpflichtet, die Informationen an die zuständige US-

amerikanische Behörde weiterzuleiten. 

Art. 8 

Grundsatz 

1) Die Steuerverwaltung übermittelt die in Art. 2 des FATCA-Abkommens ge-

nannten Informationen in einem automatisierten Verfahren nach Art. 5a des 

Übereinkommens vom 8. Dezember 2008 zwischen der Regierung des Fürsten-

tums Liechtenstein und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in Steuersachen (im Folgen-

den „Übereinkommen“) innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des jeweiligen 

Kalenderjahres an die zuständige US-amerikanische Behörde. 

2) Die Steuerverwaltung ist nicht verpflichtet, Informationen weiterzuleiten, 

wenn die Übermittlung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Fürstentums 

Liechtenstein widerspricht. 

3) Die Steuerverwaltung hat die ausgetauschten Informationen bis zum Ab-

lauf der maximalen Verjährungsfristen nach Art. 22 aufzubewahren. Die ausge-
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tauschten Informationen sind nach Ablauf der maximalen Verjährungsfristen zu 

vernichten. 

Überschrift vor Art. 8a 

IIIa. Vertraulichkeit und Datenschutz 

Art. 8a 

Vertraulichkeit 

1) Sämtliche auszutauschenden Informationen, welche die zuständige US-

amerikanische Behörde erhält, sind vertraulich zu behandeln. 

2) Diese Informationen dürfen nur den Personen oder Behörden (ein-

schliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) offengelegt werden, die 

mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Verfolgung sowie 

der Behandlung von Beschwerden in Bezug auf Steuern, welche unter das Über-

einkommen fallen, befassen, einschliesslich der Aufsichtsbehörden. In jedem Fall 

darf die Offenlegung nur so weit gehen, als dies zur Erfüllung der Pflichten dieser 

Personen, Behörden oder Aufsichtsbehörden notwendig ist, und diese Personen 

oder Behörden dürfen die Informationen nur für solche Zwecke verwenden. Sie 

dürfen die Informationen in öffentlichen Gerichtsverfahren oder in Gerichtsent-

scheiden offenlegen. 

3) Die Informationen dürfen nicht anderen Personen, Rechtsträgern oder 

Behörden offengelegt werden oder für andere als die in Art. 2 aufgeführten Zwe-

cke verwendet werden, ausser wenn die Steuerverwaltung im Voraus schriftlich 

einwilligt, dass die Informationen auch für Zwecke verwendet werden dürfen, die 

in den Bestimmungen des bestehenden des Vertrags vom 8. Juli 2002 zwischen 

dem Fürstentum Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika betref-
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fend die internationale Rechtshilfe in Strafsachen genannt sind, das den Aus-

tausch von bestimmten Steuerinformationen gestattet. 

Art. 8b 

Verbot der Weiterleitung der ausgetauschten Informationen an Drittstaaten 

Die Weiterleitung von ausgetauschten Informationen an Drittstaaten ist 

unzulässig. Die Steuerverwaltung teilt dies der zuständigen US-amerikanischen 

Behörde mit. 

Art. 8c 

Datenverarbeitung und Datensicherheit 

1) Die Steuerverwaltung ist im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung befugt, 

auszutauschende Informationen, einschliesslich personenbezogener Daten und 

personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten in 

Steuersachen, zu verarbeiten. Sie kann zu diesem Zweck ein Informationssystem 

betreiben. 

2) Auszutauschende Informationen, die von der Steuerverwaltung verar-

beitet werden, müssen durch angemessene technische und organisatorische 

Massnahmen gegen unbefugtes Verarbeiten geschützt werden. 

3) Die Datenschutzstelle ist für die Überwachung der gesetzmässigen Ver-

arbeitung von auszutauschenden Informationen zuständig. 
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Art. 8d 

Sicherheitsverletzungen 

1) Die Steuerverwaltung unterrichtet meldende liechtensteinische Finan-

zinstitute über eine Sicherheitsverletzung betreffend Informationen, die bei der 

Steuerverwaltung verarbeitet werden, wenn durch diese Verletzung eine Beein-

trächtigung des Schutzes personenbezogener Daten von meldepflichtigen spezi-

fizierten Personen der Vereinigten Staaten oder Rechtsträgern, die Kontoinhaber 

sind, oder deren Privatsphäre zu erwarten ist. 

2) Abs. 1 gilt sinngemäss bei einer Sicherheitsverletzung betreffend Infor-

mationen, die bei der zuständigen US-amerikanischen Behörde verarbeitet wer-

den, sofern die Steuerverwaltung hierüber benachrichtigt wird. 

3) Meldende liechtensteinische Finanzinstitute sind verpflichtet, melde-

pflichtige spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten und Rechtsträger, die 

Kontoinhaber sind, unverzüglich über eine Sicherheitsverletzung nach Abs. 1 und 

2 zu informieren. 

4) Art. 5a Abs. 3 findet sinngemäss Anwendung. 

5) Die Steuerverwaltung informiert die Datenschutzstelle über eine Sicher-

heitsverletzung nach Abs. 1 und 2. 

Art. 9 Abs. 1 und 2 

Aufgehoben 
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Art. 17  

Verletzung der Auskunfts-, Informations- oder Weiterleitungspflicht sowie   

Vereitelung von Kontrollen 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft, 

wer die Durchführung des FATCA-Abkommens und dieses Gesetzes gefährdet, 

indem er vorsätzlich oder fahrlässig: 

a) die Informations- oder Weiterleitungspflicht nach Art. 5a sowie 8d Abs. 3 

und 4 verletzt;  

b) die Auskunftspflicht nach Art. 10 verweigert; 

c) die ordnungsgemässe Durchführung einer Kontrolle nach Art. 11 er-

schwert, behindert oder verunmöglicht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft und gilt erstmals für 

Meldeperioden ab 1. Januar 2018. 
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119. ABÄNDERUNG DES GESETZES ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN LIECHTEN-

STEIN UND ÖSTERREICH ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER 

STEUERN 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gesetzes zum Abkommen zwischen 

Liechtenstein und Österreich über die Zusammenarbeit im Bereich 

der Steuern 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 8. November 2013 zum Abkommen zwischen Liechtenstein 

und Österreich über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, LGBl. 2013 

Nr. 434, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 3a 

3a) Unter der in diesem Gesetz verwendeten Abkürzung „Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
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bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1) zu verste-

hen. 

Überschrift vor Art. 23a 

IVa. Rechte und Pflichten der betroffenen Personen im Rahmen des Daten-

schutzes 

Art. 23a 

Grundsatz 

Die Rechte und Pflichten nach Art. 5, 12 bis 22 und 34 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie nach den entsprechenden Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes gelten ausschliesslich in dem in diesem Gesetz vorgesehe-

nen Umfang. 

Art. 23b 

Gegenüber liechtensteinischen Zahlstellen 

1) In Bezug auf Informationen, die von liechtensteinischen Zahlstellen für 

Zwecke der Meldung nach Art. 10, 21 und 36 des Abkommens geführt werden, 

stehen den betroffenen Personen die Rechte nach der Datenschutzgesetzgebung 

zu. 

2) Eine betroffene Person kann ausschliesslich gegenüber der liechtenstei-

nischen Zahlstelle schriftlich die Berichtigung unrichtiger auszutauschender In-

formationen verlangen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten) gegenüber einer liechten-
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steinischen Zahlstelle ist diese erst nach rechtskräftigem Abschluss des daten-

schutzrechtlichen Verfahrens über die Richtigkeit der Informationen verpflichtet, 

die Informationen an die Steuerverwaltung zu übermitteln. 

Art. 23c 

Gegenüber der Steuerverwaltung 

1) In Bezug auf Informationen, die von der Steuerverwaltung verarbeitet 

werden, können betroffene Personen ausschliesslich das Auskunftsrecht nach 

Art. 15 Abs. 1 DSGVO geltend machen sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen 

nach Abs. 2 eine Berichtigung nach Art. 16 DSGVO verlangen. 

2) Gegenüber der Steuerverwaltung kann eine Berichtigung unrichtiger In-

formationen nur verlangt werden, wenn die Unrichtigkeit auf Übermittlungsfeh-

lern beruht. Die Berichtigung ist schriftlich bei der Steuerverwaltung zu beantra-

gen. Zu diesem Zweck müssen betroffene Personen mit Wohnsitz oder Sitz im 

Ausland einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen. 

3) Im Falle einer Beschwerde aufgrund eines Verstosses bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten (unrichtiger Daten, wenn die Unrichtigkeit auf 

Übermittlungsfehlern beruht) ist die Steuerverwaltung erst nach rechtskräftigem 

Abschluss des datenschutzrechtlichen Verfahrens über die Berichtigung des 

Übermittlungsfehlers verpflichtet, die Informationen an die zuständige österrei-

chische Behörde zu übermitteln. 

Art. 23d 

Aufbewahrung der Informationen 

Die Steuerverwaltung hat die Informationen nach Art. 10, 21 und 36 des 

Abkommens bis zum Ablauf der maximalen Verjährungsfristen nach Art. 9, 16 
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und 23 aufzubewahren. Die Informationen sind nach Ablauf der maximalen Ver-

jährungsfristen zu vernichten. 

Art. 23e 

Datenverarbeitung und Datensicherheit 

1) Die Steuerverwaltung ist im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung befugt, In-

formationen nach Art. 10, 21 und 36, einschliesslich personenbezogener Daten 

und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten in Steuersachen, zu verarbeiten. Sie kann zu diesem Zweck ein Informations-

system betreiben. 

2) Informationen nach Art. 10, 21 und 36, die von der Steuerverwaltung 

verarbeitet werden, müssen durch angemessene technische und organisatori-

sche Massnahmen gegen unbefugtes Verarbeiten geschützt werden. 

3) Die Datenschutzstelle ist für die Überwachung der gesetzmässigen Ver-

arbeitung von Informationen nach Art. 10, 21 und 36 zuständig. 

Art. 23f 

Sicherheitsverletzungen 

1) Die Steuerverwaltung unterrichtet liechtensteinische Zahlstellen über 

eine Sicherheitsverletzung betreffend Informationen, die bei der Steuerverwal-

tung verarbeitet werden, wenn durch diese Verletzung eine Beeinträchtigung des 

Schutzes personenbezogener Daten von betroffenen Personen oder deren Pri-

vatsphäre zu erwarten ist. 



943 

2) Abs. 1 gilt sinngemäss bei einer Sicherheitsverletzung betreffend Infor-

mationen, die bei der zuständigen österreichischen Behörde verarbeitet werden, 

sofern die Steuerverwaltung hierüber benachrichtigt wird. 

3) Liechtensteinische Zahlstellen sind verpflichtet, betroffene Personen un-

verzüglich über eine Sicherheitsverletzung nach Abs. 1 und 2 zu informieren. 

4) Die Steuerverwaltung informiert die Datenschutzstelle über eine Sicher-

heitsverletzung nach Abs. 1 und 2. 

Überschrift vor Art. 24 

V. Gemeinsame Bestimmungen zu Kapitel II bis IVa 

Art. 40 Sachüberschrift und Bst. g 

Sonstige Pflichtverletzungen und Vereitelung von Kontrollen 

Von der Steuerverwaltung wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft, 

wer die Durchführung des Abkommens und dieses Gesetzes gefährdet, indem er 

vorsätzlich oder fahrlässig: 

g) die Informationspflicht nach Art. 23f Abs. 3 verletzt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft und gilt erstmals für 

Steuerjahre ab 1. Januar 2018. 
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120. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE AUSLÄNDER (AUSLÄNDERGESETZ; 

AUG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Ausländergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. September 2008 über die Ausländer (Ausländergesetz; 

AuG), LGBl. 2008 Nr. 311, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 69 Abs. 2 Einleitungssatz 

2) Behörden und Stellen nach Abs. 1 haben dem Ausländer- und Passamt 

unaufgefordert und unverzüglich die erforderlichen personenbezogenen Daten, 

einschliesslich die personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Straftaten, und Informationen über Ausländer zu übermitteln, wenn: 
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Überschrift vor Art. 70 

XIII. Datenschutz, Datenverarbeitung und Informationssysteme 

Art. 70 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden können perso-

nenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten, genetische Daten, biometrische Daten und 

Gesundheitsdaten, von Ausländern sowie von an Verfahren nach diesem Gesetz 

beteiligten Dritten verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit sie diese Daten 

zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. 

Art. 71 Abs. 1 

1) Zur Feststellung und Sicherung der Identität eines Ausländers können 

das Ausländer- und Passamt oder die Landespolizei bei der Prüfung der Einreise-

voraussetzungen sowie bei ausländerrechtlichen Verfahren die Erhebung bio-

metrischer Daten anordnen und solche Daten verarbeiten. 

Art. 71a Abs. 1 

1) Das Ausländer- und Passamt kann die für die Ausstellung eines Auswei-

ses erforderlichen biometrischen Daten erheben und zur Herstellung eines Aus-

weises verarbeiten. 
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Art. 72 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittstaaten 

1) Das Ausländer- und Passamt und die Landespolizei können zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben, insbesondere zur Bekämpfung strafbarer Handlungen nach die-

sem Gesetz, personenbezogene Daten von Ausländern den mit entsprechenden 

Aufgaben betrauten ausländischen Behörden und internationalen Organisatio-

nen übermitteln, die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.  

2) Folgende personenbezogenen Daten können übermittelt werden:  

Art. 73 Sachtitel, Einleitungssatz 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an den Heimat- oder Herkunftsstaat 

Für den Vollzug von Weg- oder Ausweisungen in den Heimat- oder Her-

kunftsstaat können das Ausländer- und Passamt und die Landespolizei folgende 

personenbezogenen Daten den mit den entsprechenden Aufgaben betrauten 

ausländischen Behörden nur übermitteln, wenn dadurch der Ausländer oder die 

Angehörigen nicht gefährdet werden:  

Art. 74 Sachtitel, Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz, Abs. 3 

Übermittlung von personenbezogenen Daten bei Rückübernahmeabkommen 

1) Das Ausländer- und Passamt und die Landespolizei können im Rahmen 

von Rückübernahmeabkommen die erforderlichen personenbezogenen Daten 

auch Staaten übermitteln, die über keinen Datenschutz verfügen, der dem inlän-

dischen gleichwertig ist. In solchen Fällen richtet sich die Übermittlung nach den 

Voraussetzungen des Art. 49 Verordnung (EU) 2016/679. 
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2) Zum Zweck der Rückübernahme seiner Staatsangehörigen können einem 

anderen Vertragsstaat folgende Daten übermittelt werden:  

3) Das Ausländer- und Passamt kann Daten im nationalen Visumsystem 

verarbeiten, insbesondere eingeben, ändern, löschen oder abfragen, um die im 

Rahmen des Visumverfahrens erforderlichen Aufgaben zu erfüllen. Es muss die 

Daten, die an das C-VIS übermittelt werden, nach Massgabe der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 eingeben und verarbeiten. 

Art. 74e Bst. i 

Die Regierung regelt mit Verordnung:  

i) die Verantwortung für die Datenverarbeitung; 

Art. 75 Abs. 1 

1) Das Ausländer- und Passamt verarbeitet jene personenbezogenen Daten 

und personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta-

ten im Zentralen Personenregister, welche es zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 

diesem Gesetz benötigt. 

Art. 76 Sachtitel, Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 2 und 3 

Übermittlung von personenbezogenen Daten aus dem Zentralen Personenregister 

1) Das Ausländer- und Passamt kann auf Anfrage personenbezogene Daten 

aus dem Zentralen Personenregister im Rahmen der Amtshilfe übermitteln, ins-

besondere an:  

2) Personenbezogene Daten unbeteiligter Dritter dürfen in der Regel nicht 

übermittelt werden. 
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3) Die Übermittlung kann im Abrufverfahren erfolgen. Die Regierung regelt 

das Nähere, insbesondere über die Zugriffsrechte, mit Verordnung. 

Art. 77 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an die am Schengen-Besitzstand 

beteiligten Staaten 

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an die zuständigen Be-

hörden von Staaten, die an den Schengen-Besitzstand gebunden sind, wird der 

Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen inländischen Behörden 

gleichgestellt. 

Art. 78 Sachtitel, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4 

Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Visumgesuchen gemäss dem für 

Liechtenstein anwendbaren Schengen-Besitzstand 

2) In dieser Eigenschaft kann es mit Hilfe automatisierter Verfahren na-

mentlich Daten der folgenden Kategorien übermitteln und abrufen:  

4) Die Regierung kann die in Abs. 2 erwähnten Kategorien von personenbe-

zogenen Daten an die neuesten Entwicklungen des für Liechtenstein anwendba-

ren Schengen-Besitzstands anpassen. Sie konsultiert dazu den Datenschutzbeauf-

tragten. 

Art. 79 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a bis d und Abs. 3 

Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten 

1) Werden personenbezogene Daten erhoben, so muss die betroffene Per-

son darüber informiert werden. Die Informationspflicht entfällt, sofern die be-

troffene Person bereits informiert ist. 
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2) Die betroffene Person ist mindestens zu informieren über:  

a) den Inhaber des Dateisystems; 

b) den Zweck der Verarbeitung; 

c) die Kategorien der Empfänger, wenn eine Datenübermittlung vorgesehen 

ist; 

d) die Informationspflicht und das Auskunftsrecht sowie deren Einschränkung 

nach der Datenschutzgesetzgebung 

3) Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so muss 

diese spätestens bei Beginn der Datenspeicherung oder bei der ersten Übermitt-

lung an Dritte informiert werden, es sei denn, dies sei nicht oder nur mit unver-

hältnismässigem Aufwand möglich oder die Speicherung oder die Übermittlung 

der Daten sei vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen. 

Art. 79a Abs. 1 und 2 

1) Das Auskunftsrecht richtet sich nach der Datenschutzgesetzgebung 

2) Für die Einschränkung der Informationspflicht und des Auskunftsrechts 

gilt die Datenschutzgesetzgebung. 

Art. 86a 

Zweckwidrige Verarbeitung von personenbezogenen Daten in den Visa-

Informationssystemen 

Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 10 000 Franken 

bestraft, wer vorsätzlich personenbezogene Daten des nationalen Visumsystems 
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oder des C-VIS für andere als die in den Art. 74a bis 74d vorgesehenen Zwecke 

verarbeitet. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfahren 

findet das bisherige Recht Anwendung. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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121. ABÄNDERUNG DES ASYLGESETZES (ASYLG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Asylgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Asylgesetz (AsylG) vom 14. Dezember 2011, LGBl. 2012 Nr. 29, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 66 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden können perso-

nenbezogene Daten einschliesslich personenbezogene Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Strafdaten sowie genetische Daten, biometrische Daten und 

Gesundheitsdaten eines Asylsuchenden oder Schutzbedürftigen und seiner An-

gehörigen verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit diese Daten zur Erfüllung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben unentbehrlich sind. 
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Art. 67 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 3 Einleitungssatz 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an den Heimat- oder Herkunftsstaat 

1) Personenbezogene Daten von Asylsuchenden, anerkannten Flüchtlingen 

und Schutzbedürftigen dürfen dem Heimat- oder Herkunftsstaat nicht übermit-

telt werden, wenn dadurch die betroffene Person oder ihre Familienangehörigen 

gefährdet würden. Über ein Asylgesuch dürfen keine Angaben gemacht werden. 

3) Für den Vollzug einer Wegweisung in den Heimat- oder Herkunftsstaat 

kann das Ausländer- und Passamt oder die Landespolizei der ausländischen Be-

hörde folgende personenbezogene Daten übermitteln: 

Art. 68 Sachtitel, Abs. 1 und Abs. 2 Einleitungssatz 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittstaaten und internationale 

Organisationen 

1) Das Ausländer- und Passamt sowie die Beschwerdebehörden dürfen zum 

Vollzug dieses Gesetzes mit entsprechenden Aufgaben betrauten ausländischen 

Behörden und internationalen Organisationen personenbezogene Daten über-

mitteln, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.  

2) Folgende personenbezogenen Daten dürfen übermittelt werden: 

Art. 70 Abs. 1 

1) Zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden und Schutzbedürftigen 

kann das Ausländer- und Passamt oder die Landespolizei biometrische Daten 

erheben und verarbeiten. 
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Art. 72 Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Das Ausländer- und Passamt erfasst und verarbeitet im ZPR jene perso-

nenbezogenen Daten und personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, welche es zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 

nach diesem Gesetz benötigt, insbesondere um: 

Überschrift vor Art. 73 

B. Datenverarbeitung im Rahmen des für Liechtenstein anwendbaren Dublin-

Besitzstands 

Art. 74 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an einen Dublin-Staat 

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten und biometrischen Daten 

an die zuständigen Behörden von Dublin-Staaten wird der Übermittlung von per-

sonenbezogenen Daten zwischen inländischen Behörden gleichgestellt. 

Art. 75 Sachtitel, Abs. 1 bis 3 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an einen Staat, der durch den 

Dublin-Besitzstand nicht gebunden ist 

1) An Drittstaaten dürfen personenbezogene Daten nur übermittelt wer-

den, sofern die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

2) Aufgehoben 

3) Aufgehoben 
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Art. 87 

Zweckwidrige Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Wer im Eurodac gespeicherte Daten für einen anderen Zweck verarbeitet 

als zur Feststellung, welcher Staat für die Prüfung des von einem Drittstaatsan-

gehörigen in einem Dublin-Staat gestellten Asylgesuchs zuständig ist, wird vom 

Landgericht wegen Übertretung mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfahren 

findet das bisherige Recht Anwendung. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 
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122. ABÄNDERUNG DES HEIMATSCHRIFTENGESETZES (HSCHG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Heimatschriftengesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Heimatschriftengesetz (HSchG) vom 18. Dezember 1985, LGBl. 1986 

Nr. 27, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 25b Abs. 4 

4) Die Landespolizei schreibt den Reisepass, der im Sinne von Abs. 1 verlo-

ren und angezeigt wurde, zur polizeilichen Fahndung aus. Zu diesem Zweck kann 

sie auch im Reisepass enthaltene personenbezogene Daten ausländischen Si-

cherheitsbehörden und -organisationen übermitteln. 



958 

Art. 33c Abs. 2 

2) Personenbezogene Daten dürfen beim automatisierten Lesen des Passes 

nicht gespeichert werden; dies gilt auch für Abrufe aus dem polizeilichen Fahn-

dungssystem, die zu einer Feststellung geführt haben. 

Art. 33d Abs. 2 

2) Pass- und Identitätskartennummern dürfen nicht so verwendet werden, 

dass mit ihrer Hilfe ein Abruf von personenbezogenen Daten aus Dateisystemen 

oder eine Verknüpfung mit Dateisystemen möglich ist. 

Art. 33e  

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die für den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden können perso-

nenbezogene Daten und biometrische Daten von unter dieses Gesetz fallenden 

Personen sowie von an Verfahren nach diesem Gesetz beteiligten Dritten verar-

beiten oder verarbeiten lassen, soweit sie diese Daten zur Erfüllung der gesetzli-

chen Aufgaben benötigen. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfahren 

findet das bisherige Recht Anwendung. 



959 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom … in Kraft. 



I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das Recht auf 
Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2)  Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt bleiben. Diese 
Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 
Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und zum Zusammenwachsen der 
Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarkts sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen beitragen. 

(3)  Zweck der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) ist die Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung 
sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 
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(1) ABl. C 229 vom 31.7.2012, S. 90. 
(2) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 127. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in 

erster Lesung vom 8. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. April 
2016. 

(4) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 



(4)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche 
Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen 
werden. Diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und Grundsätze, 
die mit der Charta anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung 
des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, unterneh
merische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der Kulturen, 
Religionen und Sprachen. 

(5)  Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden Binnenmarkts hat zu einem 
deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener Daten geführt. Der unionsweite 
Austausch personenbezogener Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einschließlich natürlichen 
Personen, Vereinigungen und Unternehmen hat zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, damit sie ihren Pflichten 
nachkommen oder für eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können. 

(6) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausfor
derungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll 
zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend 
machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb 
der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter erleichtern, 
wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist. 

(7)  Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich 
des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die 
digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen 
sollten die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in 
rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen. 

(8)  Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften durch das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile dieser Verordnung in ihr nationales Recht 
aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für 
die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen. 

(9)  Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, doch hat die Richtlinie nicht 
verhindern können, dass der Datenschutz in der Union unterschiedlich gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit 
besteht oder in der Öffentlichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass erhebliche Risiken für den Schutz 
natürlicher Personen bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. Unterschiede 
beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, 
können den unionsweiten freien Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im Schutzniveau können 
daher ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb 
verzerren und die Behörden an der Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie 
erklären sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 95/46/EG. 

(10)  Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der Union zu beseitigen, sollte das Schutzniveau für die 
Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten 
gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unionsweit gleichmäßig und einheitlich angewandt 
werden. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale 
Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, 
beizubehalten oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften über 
den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische 
Rechtsvorschriften in Bereichen, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese Verordnung bietet den 
Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften, auch für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten (im Folgenden „sensible Daten“). Diesbezüglich schließt 
diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbei
tungssituationen festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen 
die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. 
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(11)  Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung und präzise Festlegung der 
Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der Verpflichtungen für diejenigen, die personen
bezogene Daten verarbeiten und darüber entscheiden, ebenso wie — in den Mitgliedstaaten — gleiche Befugnisse 
bei der Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung. 

(12)  Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten zu 
erlassen. 

(13)  Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau für natürliche Personen gewährleistet ist und 
Unterschiede, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt 
werden, ist eine Verordnung erforderlich, die für die Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Kleinstunternehmen 
sowie kleiner und mittlerer Unternehmen Rechtssicherheit und Transparenz schafft, natürliche Personen in allen 
Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzbaren Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine gleichmäßige Kontrolle der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichwertige Sanktionen in allen Mitgliedstaaten sowie eine 
wirksame Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfordert, dass der freie Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union nicht aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingeschränkt oder verboten wird. Um der besonderen Situation der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine abweichende Regelung hinsichtlich 
des Führens eines Verzeichnisses für Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Außerdem 
werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu 
angehalten, bei der Anwendung dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie 
von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs „Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen“ sollte Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission (1) maßgebend sein. 

(14)  Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gelten. Diese Verordnung gilt 
nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten juristischer Personen und insbesondere als juristische Person 
gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten der juristischen Person. 

(15)  Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der Schutz natürlicher Personen 
technologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken abhängen. Der Schutz natürlicher Personen 
sollte für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht 
nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(16)  Diese Verordnung gilt nicht für Fragen des Schutzes von Grundrechten und Grundfreiheiten und des freien 
Verkehrs personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts fallen, wie etwa die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten. Diese Verordnung gilt nicht für die 
von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 

(17)  Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union. Die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, 
sollten an die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden Verordnung angepasst und im Lichte der 
vorliegenden Verordnung angewandt werden. Um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des 
Datenschutzes in der Union zu gewährleisten, sollten die erforderlichen Anpassungen der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 im Anschluss an den Erlass der vorliegenden Verordnung vorgenommen werden, damit sie 
gleichzeitig mit der vorliegenden Verordnung angewandt werden können. 

(18)  Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die von einer natürlichen Person 
zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten und somit ohne Bezug zu einer beruflichen 
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(1) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (C (2003) 1422) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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oder wirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen wird. Als persönliche oder familiäre Tätigkeiten könnte auch das 
Führen eines Schriftverkehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer Netze und Online- 
Tätigkeiten im Rahmen solcher Tätigkeiten gelten. Diese Verordnung gilt jedoch für die Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen 
oder familiären Tätigkeiten bereitstellen. 

(19)  Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sowie der freie 
Verkehr dieser Daten sind in einem eigenen Unionsrechtsakt geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf 
Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach 
dieser Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zu den vorstehenden Zwecken verwendet werden, 
einem spezifischeren Unionsrechtsakt, nämlich der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) unterliegen. Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden im Sinne der Richtlinie (EU) 
2016/680 mit Aufgaben betrauen, die nicht zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausgeführt werden, so dass die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten für diese anderen Zwecke insoweit in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt, 

als sie in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch diese Behörden für Zwecke, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sollten die 
Mitgliedstaaten spezifischere Bestimmungen beibehalten oder einführen können, um die Anwendung der 
Vorschriften dieser Verordnung anzupassen. In den betreffenden Bestimmungen können die Auflagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese zuständigen Behörden für jene anderen Zwecke präziser 
festgelegt werden, wobei der verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur des 
betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu tragen ist. Soweit diese Verordnung für die Verarbeitung personen
bezogener Daten durch private Stellen gilt, sollte sie vorsehen, dass die Mitgliedstaaten einige Pflichten und 
Rechte unter bestimmten Voraussetzungen mittels Rechtsvorschriften beschränken können, wenn diese 
Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 
Schutz bestimmter wichtiger Interessen darstellt, wozu auch die öffentliche Sicherheit und die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung zählen, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dies ist beispielsweise im Rahmen der 
Bekämpfung der Geldwäsche oder der Arbeit kriminaltechnischer Labors von Bedeutung. 

(20)  Diese Verordnung gilt zwar unter anderem für die Tätigkeiten der Gerichte und anderer Justizbehörden, doch 
könnte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten festgelegt werden, wie die Verarbeitungsvorgänge und 
Verarbeitungsverfahren bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte und andere Justizbehörden 
im Einzelnen auszusehen haben. Damit die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung ihrer gerichtlichen 
Aufgaben einschließlich ihrer Beschlussfassung unangetastet bleibt, sollten die Aufsichtsbehörden nicht für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit zuständig sein. Mit 
der Aufsicht über diese Datenverarbeitungsvorgänge sollten besondere Stellen im Justizsystem des Mitgliedstaats 
betraut werden können, die insbesondere die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sicherstellen, Richter 
und Staatsanwälte besser für ihre Pflichten aus dieser Verordnung sensibilisieren und Beschwerden in Bezug auf 
derartige Datenverarbeitungsvorgänge bearbeiten sollten. 

(21)  Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) und insbesondere die der Vorschriften der Artikel 12 bis 15 jener Richtlinie zur 
Verantwortlichkeit von Anbietern reiner Vermittlungsdienste. Die genannte Richtlinie soll dazu beitragen, dass der 
Binnenmarkt einwandfrei funktioniert, indem sie den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft 
zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt. 

(22)  Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 
die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die effektive und tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, 
ob es sich um eine Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist dabei 
nicht ausschlaggebend. 
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(1) Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2000/383/JI des Rates (siehe Seite 89 dieses Amtsblatts). 

(2) Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 



(23)  Damit einer natürlichen Person der gemäß dieser Verordnung gewährleistete Schutz nicht vorenthalten wird, 
sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dieser Verordnung 
unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen betroffenen Personen gegen Entgelt oder unentgeltlich 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Um festzustellen, ob dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, Waren oder Dienstleistungen anbietet, sollte festgestellt 
werden, ob der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter offensichtlich beabsichtigt, betroffenen Personen in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Union Dienstleistungen anzubieten. Während die bloße Zugänglichkeit 
der Website des Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters oder eines Vermittlers in der Union, einer E-Mail- 
Adresse oder anderer Kontaktdaten oder die Verwendung einer Sprache, die in dem Drittland, in dem der 
Verantwortliche niedergelassen ist, allgemein gebräuchlich ist, hierfür kein ausreichender Anhaltspunkt ist, 
können andere Faktoren wie die Verwendung einer Sprache oder Währung, die in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in Verbindung mit der Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen in dieser 
anderen Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung von Kunden oder Nutzern, die sich in der Union befinden, 
darauf hindeuten, dass der Verantwortliche beabsichtigt, den Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten. 

(24)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter sollte auch dann dieser 
Verordnung unterliegen, wenn sie dazu dient, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, soweit 
ihr Verhalten in der Union erfolgt. Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von 
betroffenen Personen gilt, sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten nachvollzogen werden, 
einschließlich der möglichen nachfolgenden Verwendung von Techniken zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten, durch die von einer natürlichen Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die Grundlage für sie 
betreffende Entscheidungen bildet oder anhand dessen ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen oder 
Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(25)  Ist nach Völkerrecht das Recht eines Mitgliedstaats anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen 
Vertretung eines Mitgliedstaats, so sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der Union niedergelassenen 
Verantwortlichen Anwendung finden. 

(26)  Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Einer Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die 
durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten als 
Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet werden. Um festzustellen, ob eine natürliche 
Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder 
indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle objektiven 
Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen werden, 
wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu 
berücksichtigen sind. Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten, d. 
h. für Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder 
personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder 
nicht mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher anonymer 
Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke. 

(27)  Diese Verordnung gilt nicht für die personenbezogenen Daten Verstorbener. Die Mitgliedstaaten können 
Vorschriften für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verstorbener vorsehen. 

(28)  Die Anwendung der Pseudonymisierung auf personenbezogene Daten kann die Risiken für die betroffenen 
Personen senken und die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutz
pflichten unterstützen. Durch die ausdrückliche Einführung der „Pseudonymisierung“ in dieser Verordnung ist 
nicht beabsichtigt, andere Datenschutzmaßnahmen auszuschließen. 

(29)  Um Anreize für die Anwendung der Pseudonymisierung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
schaffen, sollten Pseudonymisierungsmaßnahmen, die jedoch eine allgemeine Analyse zulassen, bei demselben 
Verantwortlichen möglich sein, wenn dieser die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen hat, um — für die jeweilige Verarbeitung — die Umsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, wobei 
sicherzustellen ist, dass zusätzliche Informationen, mit denen die personenbezogenen Daten einer speziellen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, gesondert aufbewahrt werden. Der für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten Verantwortliche, sollte die befugten Personen bei diesem Verantwortlichen angeben. 
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(30)  Natürlichen Personen werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, die 
sein Gerät oder Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, oder sonstige Kennungen wie 
Funkfrequenzkennzeichnungen zugeordnet. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit 
eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, um 
Profile der natürlichen Personen zu erstellen und sie zu identifizieren. 

(31)  Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung für die Ausübung 
ihres offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- und Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, 
unabhängige Verwaltungsbehörden oder Finanzmarktbehörden, die für die Regulierung und Aufsicht von 
Wertpapiermärkten zuständig sind, sollten nicht als Empfänger gelten, wenn sie personenbezogene Daten 
erhalten, die für die Durchführung — gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten — eines 
einzelnen Untersuchungsauftrags im Interesse der Allgemeinheit erforderlich sind. Anträge auf Offenlegung, die 
von Behörden ausgehen, sollten immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein und gelegentlichen 
Charakter haben, und sie sollten nicht vollständige Dateisysteme betreffen oder zur Verknüpfung von 
Dateisystemen führen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die genannten Behörden sollte den für 
die Zwecke der Verarbeitung geltenden Datenschutzvorschriften entsprechen. 

(32)  Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den konkreten 
Fall, in informierter Weise und unmissverständlich bekundet wird, dass die betroffene Person mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen 
Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung. Dies könnte etwa durch 
Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch die Auswahl technischer Einstellungen für 
Dienste der Informationsgesellschaft oder durch eine andere Erklärung oder Verhaltensweise geschehen, mit der 
die betroffene Person in dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der 
betroffenen Person sollten daher keine Einwilligung darstellen. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben 
Zweck oder denselben Zwecken vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wenn die Verarbeitung 
mehreren Zwecken dient, sollte für alle diese Verarbeitungszwecke eine Einwilligung gegeben werden. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, so muss die Aufforderung in klarer und 
knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung gegeben wird, erfolgen. 

(33)  Oftmals kann der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht vollständig angegeben werden. 
Daher sollte es betroffenen Personen erlaubt sein, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche wissenschaftlicher 
Forschung zu geben, wenn dies unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaftlichen 
Forschung geschieht. Die betroffenen Personen sollten Gelegenheit erhalten, ihre Einwilligung nur für bestimme 
Forschungsbereiche oder Teile von Forschungsprojekten in dem vom verfolgten Zweck zugelassenen Maße zu 
erteilen. 

(34)  Genetische Daten sollten als personenbezogene Daten über die ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person definiert werden, die aus der Analyse einer biologischen Probe der 
betreffenden natürlichen Person, insbesondere durch eine Chromosomen, Desoxyribonukleinsäure (DNS)- oder 
Ribonukleinsäure (RNS)-Analyse oder der Analyse eines anderen Elements, durch die gleichwertige Informationen 
erlangt werden können, gewonnen werden. 

(35)  Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten zählen, die sich auf den Gesundheitszustand 
einer betroffenen Person beziehen und aus denen Informationen über den früheren, gegenwärtigen und künftigen 
körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand der betroffenen Person hervorgehen. Dazu gehören auch 
Informationen über die natürliche Person, die im Zuge der Anmeldung für sowie der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
für die natürliche Person erhoben werden, Nummern, Symbole oder Kennzeichen, die einer natürlichen Person 
zugeteilt wurden, um diese natürliche Person für gesundheitliche Zwecke eindeutig zu identifizieren, 
Informationen, die von der Prüfung oder Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, auch 
aus genetischen Daten und biologischen Proben, abgeleitet wurden, und Informationen etwa über Krankheiten, 
Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische Behandlungen oder den physiologischen oder 
biomedizinischen Zustand der betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, ob sie nun von einem 
Arzt oder sonstigem Angehörigen eines Gesundheitsberufes, einem Krankenhaus, einem Medizinprodukt oder 
einem In-Vitro-Diagnostikum stammen. 

(36)  Die Hauptniederlassung des Verantwortlichen in der Union sollte der Ort seiner Hauptverwaltung in der Union 
sein, es sei denn, dass Entscheidungen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen in der Union getroffen werden; in diesem Fall sollte die 
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letztgenannte als Hauptniederlassung gelten. Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines Verantwortlichen in 
der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte dabei die effektive und 
tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die 
Grundsatzentscheidungen zur Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 
nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten tatsächlich an diesem Ort 
ausgeführt wird. Das Vorhandensein und die Verwendung technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder Verarbeitungstätigkeiten begründen an sich noch keine Hauptniederlassung und 
sind daher kein ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer Hauptniederlassung. Die Hauptniederlassung des 
Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem der Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung in der Union hat, 
oder — wenn er keine Hauptverwaltung in der Union hat — der Ort, an dem die wesentlichen Verarbeitungstä
tigkeiten in der Union stattfinden. Sind sowohl der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter betroffen, so 
sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Verantwortliche seine Hauptniederlassung hat, die 
zuständige federführende Aufsichtsbehörde bleiben, doch sollte die Aufsichtsbehörde des Auftragsverarbeiters als 
betroffene Aufsichtsbehörde betrachtet werden und diese Aufsichtsbehörde sollte sich an dem in dieser 
Verordnung vorgesehenen Verfahren der Zusammenarbeit beteiligen. Auf jeden Fall sollten die Aufsichtsbehörden 
des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Auftragsverarbeiter eine oder mehrere 
Niederlassungen hat, nicht als betroffene Aufsichtsbehörden betrachtet werden, wenn sich der Beschlussentwurf 
nur auf den Verantwortlichen bezieht. Wird die Verarbeitung durch eine Unternehmensgruppe vorgenommen, so 
sollte die Hauptniederlassung des herrschenden Unternehmens als Hauptniederlassung der Unternehmensgruppe 
gelten, es sei denn, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung werden von einem anderen Unternehmen festgelegt. 

(37)  Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen 
Unternehmen bestehen, wobei das herrschende Unternehmen dasjenige sein sollte, das zum Beispiel aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften oder der 
Befugnis, Datenschutzvorschriften umsetzen zu lassen, einen beherrschenden Einfluss auf die übrigen 
Unternehmen ausüben kann. Ein Unternehmen, das die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihm 
angeschlossenen Unternehmen kontrolliert, sollte zusammen mit diesen als eine „Unternehmensgruppe“ 
betrachtet werden. 

(38)  Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der betreffenden 
Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise 
weniger bewusst sind. Ein solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwendung personenbezogener 
Daten von Kindern für Werbezwecke oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen und die 
Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern bei der Nutzung von Diensten, die Kindern direkt 
angeboten werden, betreffen. Die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im 
Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht 
erforderlich sein. 

(39)  Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgen. Für 
natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, dass sie betreffende personenbezogene Daten 
erhoben, verwendet, eingesehen oder anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personen
bezogenen Daten verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der Transparenz setzt 
voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht 
zugänglich und verständlich und in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft 
insbesondere die Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung und 
sonstige Informationen, die eine faire und transparente Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen 
Personen gewährleisten, sowie deren Recht, eine Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen sollten über die Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können. 
Insbesondere sollten die bestimmten Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten feststehen. Die 
personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und erheblich 
sowie auf das für die Zwecke ihrer Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, 
dass die Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. 
Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in 
zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die personenbezogenen 
Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre Löschung oder 
regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit unrichtige 
personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, 
dass ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen 
Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen 
können. 

(40)  Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder — 
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wann immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird — aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten ergibt, so unter anderem auf der Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen 
Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, erforderlich ist. 

(41)  Wenn in dieser Verordnung auf eine Rechtsgrundlage oder eine Gesetzgebungsmaßnahme Bezug genommen 
wird, erfordert dies nicht notwendigerweise einen von einem Parlament angenommenen Gesetzgebungsakt; davon 
unberührt bleiben Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des betreffenden Mitgliedstaats. Die 
entsprechende Rechtsgrundlage oder Gesetzgebungsmaßnahme sollte jedoch klar und präzise sein und ihre 
Anwendung sollte für die Rechtsunterworfenen gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (im Folgenden „Gerichtshof“) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vorhersehbar sein. 

(42)  Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte der Verantwortliche nachweisen können, 
dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem Verarbeitungsvorgang gegeben hat. Insbesondere bei Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung in anderer Sache sollten Garantien sicherstellen, dass die betroffene Person weiß, 
dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilligung erteilt. Gemäß der Richtlinie 93/13/EWG des Rates (1) sollte 
eine vom Verantwortlichen vorformulierte Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden, und sie sollte keine missbräuchlichen 
Klauseln beinhalten. Damit sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung geben kann, sollte die betroffene Person 
mindestens wissen, wer der Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden sollen. Es sollte nur dann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, 
wenn sie eine echte oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden. 

(43)  Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen Fällen, wenn zwischen 
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht, insbesondere wenn es sich 
bei dem Verantwortlichen um eine Behörde handelt, und es deshalb in Anbetracht aller Umstände in dem 
speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, keine gültige Rechtsgrundlage 
liefern. Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt, wenn zu verschiedenen Verarbeitungsvorgängen von 
personenbezogenen Daten nicht gesondert eine Einwilligung erteilt werden kann, obwohl dies im Einzelfall 
angebracht ist, oder wenn die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der 
Einwilligung abhängig ist, obwohl diese Einwilligung für die Erfüllung nicht erforderlich ist. 

(44)  Die Verarbeitung von Daten sollte als rechtmäßig gelten, wenn sie für die Erfüllung oder den geplanten Abschluss 
eines Vertrags erforderlich ist. 

(45)  Erfolgt die Verarbeitung durch den Verantwortlichen aufgrund einer ihm obliegenden rechtlichen Verpflichtung 
oder ist die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Grundlage im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats 
bestehen. Mit dieser Verordnung wird nicht für jede einzelne Verarbeitung ein spezifisches Gesetz verlangt. Ein 
Gesetz als Grundlage für mehrere Verarbeitungsvorgänge kann ausreichend sein, wenn die Verarbeitung aufgrund 
einer dem Verantwortlichen obliegenden rechtlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn die Verarbeitung zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist. 
Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, für welche Zwecke die 
Daten verarbeitet werden dürfen. Ferner könnten in diesem Recht die allgemeinen Bedingungen dieser 
Verordnung zur Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten präzisiert und es 
könnte darin festgelegt werden, wie der Verantwortliche zu bestimmen ist, welche Art von personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, welchen Einrichtungen die personenbezogenen Daten 
offengelegt, für welche Zwecke und wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche anderen Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgt. 
Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob es sich bei dem 
Verantwortlichen, der eine Aufgabe wahrnimmt, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das öffentliche Recht fallende natürliche oder 
juristische Person oder, sofern dies durch das öffentliche Interesse einschließlich gesundheitlicher Zwecke, wie die 
öffentliche Gesundheit oder die soziale Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsfürsorge, 
gerechtfertigt ist, eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsver
einigung, handeln sollte. 

(46)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie 
erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Personenbezogene Daten sollten grundsätzlich nur dann aufgrund eines lebenswichtigen Interesses einer 
anderen natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere 

4.5.2016 L 119/8 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 21.4.1993, 
S. 29). 



Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Arten der Verarbeitung können sowohl wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses als auch lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise 
die Verarbeitung für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung 
oder in humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten 
Katastrophen erforderlich sein. 

(47)  Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines Verantwortlichen, auch eines 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, oder eines Dritten begründet 
sein, sofern die Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen; 
dabei sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem 
Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen. Ein berechtigtes Interesse könnte beispielsweise vorliegen, wenn 
eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
besteht, z. B. wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist oder in seinen Diensten steht. Auf 
jeden Fall wäre das Bestehen eines berechtigten Interesses besonders sorgfältig abzuwägen, wobei auch zu prüfen 
ist, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der 
Umstände, unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für 
diesen Zweck erfolgen wird. Insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten in Situationen verarbeitet 
werden, in denen eine betroffene Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Verarbeitung rechnen muss, 
könnten die Interessen und Grundrechte der betroffenen Person das Interesse des Verantwortlichen überwiegen. 
Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Rechtsvorschrift die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Behörden zu schaffen, sollte diese Rechtsgrundlage nicht für Verarbeitungen durch Behörden 
gelten, die diese in Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im für die 
Verhinderung von Betrug unbedingt erforderlichen Umfang stellt ebenfalls ein berechtigtes Interesse des jeweiligen 
Verantwortlichen dar. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine 
einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden. 

(48)  Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer 
zentralen Stelle zugeordnet sind können ein berechtigtes Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Kunden und Beschäftigten, zu übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung personenbezogener 
Daten innerhalb von Unternehmensgruppen an ein Unternehmen in einem Drittland bleiben unberührt. 

(49)  Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer Emergency 
Response Teams — CERT, beziehungsweise Computer Security Incident Response Teams — CSIRT), Betreiber 
von elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und 
-diensten stellt in dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar, wie dies für die 
Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, d.h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen Grad 
der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche oder mutwillige Eingriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, 
Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten personenbezogenen Daten 
sowie die Sicherheit damit zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 
angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes Interesse könnte beispielsweise 
darin bestehen, den Zugang Unbefugter zu elektronischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung 
schädlicher Programmcodes zu verhindern sowie Angriffe in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial 
of service“-Angriffe) und Schädigungen von Computer- und elektronischen Kommunikationssystemen 
abzuwehren. 

(50)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden, sollte nur zulässig sein, wenn die Verarbeitung mit den Zwecken, für die die 
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. In diesem Fall ist keine andere gesonderte 
Rechtsgrundlage erforderlich als diejenige für die Erhebung der personenbezogenen Daten. Ist die Verarbeitung 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, so können im Unionsrecht oder im 
Recht der Mitgliedstaaten die Aufgaben und Zwecke bestimmt und konkretisiert werden, für die eine Weiterver
arbeitung als vereinbar und rechtmäßig erachtet wird. Die Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
sollte als vereinbarer und rechtmäßiger Verarbeitungsvorgang gelten. Die im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch als 
Rechtsgrundlage für eine Weiterverarbeitung dienen. Um festzustellen, ob ein Zweck der Weiterverarbeitung mit 
dem Zweck, für den die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, sollte der 
Verantwortliche nach Einhaltung aller Anforderungen für die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Verarbeitung 
unter anderem prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung besteht, in welchem Kontext die Daten 
erhoben wurden, insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu 
dem Verantwortlichen beruhen, in Bezug auf die weitere Verwendung dieser Daten, um welche Art von personen
bezogenen Daten es sich handelt, welche Folgen die beabsichtigte Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen 
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hat und ob sowohl beim ursprünglichen als auch beim beabsichtigten Weiterverarbeitungsvorgang geeignete 
Garantien bestehen. 

Hat die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt oder beruht die Verarbeitung auf Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten, was in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 
zum Schutz insbesondere wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses darstellt, so sollte der 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten ungeachtet der Vereinbarkeit der Zwecke weiterverarbeiten dürfen. 
In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze angewandt 
werden und insbesondere die betroffene Person über diese anderen Zwecke und über ihre Rechte einschließlich 
des Widerspruchsrechts unterrichtet wird. Der Hinweis des Verantwortlichen auf mögliche Straftaten oder 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit und die Übermittlung der maßgeblichen personenbezogenen Daten in 
Einzelfällen oder in mehreren Fällen, die im Zusammenhang mit derselben Straftat oder derselben Bedrohung der 
öffentlichen Sicherheit stehen, an eine zuständige Behörde sollten als berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 
gelten. Eine derartige Übermittlung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse des Verantwortlichen 
oder deren Weiterverarbeitung sollte jedoch unzulässig sein, wenn die Verarbeitung mit einer rechtlichen, 
beruflichen oder sonstigen verbindlichen Pflicht zur Geheimhaltung unvereinbar ist. 

(51)  Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und Grundfreiheiten besonders 
sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung erhebliche 
Risiken für die Grundrechte und Grundfreiheiten auftreten können. Diese personenbezogenen Daten sollten 
personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht, wobei die 
Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft“ in dieser Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheißt. Die Verarbeitung von 
Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der Definition des Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, 
wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung oder Authenti
fizierung einer natürlichen Person ermöglichen. Derartige personenbezogene Daten sollten nicht verarbeitet 
werden, es sei denn, die Verarbeitung ist in den in dieser Verordnung dargelegten besonderen Fällen zulässig, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass im Recht der Mitgliedstaaten besondere Datenschutzbestimmungen festgelegt 
sein können, um die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen, damit die Einhaltung einer 
rechtlichen Verpflichtung oder die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder die Ausübung 
öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, möglich ist. Zusätzlich zu den speziellen 
Anforderungen an eine derartige Verarbeitung sollten die allgemeinen Grundsätze und andere Bestimmungen 
dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmäßige Verarbeitung, gelten. 
Ausnahmen von dem allgemeinen Verbot der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten sollten ausdrücklich vorgesehen werden, unter anderem bei ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person oder bei bestimmten Notwendigkeiten, insbesondere wenn die Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger 
Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von 
Grundfreiheiten einsetzen. 

(52)  Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sollten auch 
erlaubt sein, wenn sie im Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, und — vorbehaltlich 
angemessener Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer Grundrechte — wenn dies 
durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, insbesondere für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und des Rechts der sozialen Sicherheit einschließlich Renten und zwecks 
Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit und Gesundheitswarnungen, Prävention oder Kontrolle 
ansteckender Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren. Eine solche Ausnahme kann zu 
gesundheitlichen Zwecken gemacht werden, wie der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und der 
Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsversorgung, insbesondere wenn dadurch die Qualität und Wirtschaft
lichkeit der Verfahren zur Abrechnung von Leistungen in den sozialen Krankenversicherungssystemen 
sichergestellt werden soll, oder wenn die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken dient. Die Verarbeitung 
solcher personenbezogener Daten sollte zudem ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie erforderlich ist, um 
rechtliche Ansprüche, sei es in einem Gerichtsverfahren oder in einem Verwaltungsverfahren oder einem 
außergerichtlichen Verfahren, geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 

(53)  Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die eines höheren Schutzes verdienen, sollten nur dann für 
gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, wenn dies für das Erreichen dieser Zwecke im Interesse 
einzelner natürlicher Personen und der Gesellschaft insgesamt erforderlich ist, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Verwaltung der Dienste und Systeme des Gesundheits- oder Sozialbereichs, einschließlich der 
Verarbeitung dieser Daten durch die Verwaltung und die zentralen nationalen Gesundheitsbehörden zwecks 
Qualitätskontrolle, Verwaltungsinformationen und der allgemeinen nationalen und lokalen Überwachung des 
Gesundheitssystems oder des Sozialsystems und zwecks Gewährleistung der Kontinuität der Gesundheits- und 
Sozialfürsorge und der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung oder Sicherstellung und Überwachung der 
Gesundheit und Gesundheitswarnungen oder für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken, die auf Rechtsvorschriften 
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der Union oder der Mitgliedstaaten beruhen, die einem im öffentlichen Interesse liegenden Ziel dienen müssen, 
sowie für Studien, die im öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. 
Diese Verordnung sollte daher harmonisierte Bedingungen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personen
bezogener Gesundheitsdaten im Hinblick auf bestimmte Erfordernisse harmonisieren, insbesondere wenn die 
Verarbeitung dieser Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von Personen durchgeführt wird, die gemäß einer 
rechtlichen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis unterliegen. Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten sollten 
besondere und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen vorgesehen werden. Den Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, weitere Bedingungen — 
einschließlich Beschränkungen — in Bezug auf die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten 
oder Gesundheitsdaten beizubehalten oder einzuführen. Dies sollte jedoch den freien Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union nicht beeinträchtigen, falls die betreffenden Bedingungen für die grenzüberschreitende 
Verarbeitung solcher Daten gelten. 

(54)  Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit kann es notwendig sein, 
besondere Kategorien personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung der betroffenen Person zu verarbeiten. 
Diese Verarbeitung sollte angemessenen und besonderen Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen unterliegen. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff „öffentliche Gesundheit“ im Sinne 
der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ausgelegt werden und alle 
Elemente im Zusammenhang mit der Gesundheit wie den Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 
Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, den Bedarf an Gesundheits
versorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von Gesundheitsversorgungs
leistungen und den allgemeinen Zugang zu diesen Leistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem 
Arbeitgeber oder Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen Zwecken 
verarbeiten. 

(55)  Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen zu verfassungsrechtlich oder 
völkerrechtlich verankerten Zielen von staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des 
öffentlichen Interesses. 

(56)  Wenn es in einem Mitgliedstaat das Funktionieren des demokratischen Systems erfordert, dass die politischen 
Parteien im Zusammenhang mit Wahlen personenbezogene Daten über die politische Einstellung von Personen 
sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, 
sofern geeignete Garantien vorgesehen werden. 

(57)  Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten eine natürliche Person 
nicht identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung 
zusätzliche Daten einzuholen, um die betroffene Person zu identifizieren. Allerdings sollte er sich nicht weigern, 
zusätzliche Informationen entgegenzunehmen, die von der betroffenen Person beigebracht werden, um ihre 
Rechte geltend zu machen. Die Identifizierung sollte die digitale Identifizierung einer betroffenen Person — 
beispielsweise durch Authentifizierungsverfahren etwa mit denselben Berechtigungsnachweisen, wie sie die 
betroffene Person verwendet, um sich bei dem von dem Verantwortlichen bereitgestellten Online-Dienst 
anzumelden — einschließen. 

(58)  Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die betroffene Person bestimmte 
Information präzise, leicht zugänglich und verständlich sowie in klarer und einfacher Sprache abgefasst ist und 
gegebenenfalls zusätzlich visuelle Elemente verwendet werden. Diese Information könnte in elektronischer Form 
bereitgestellt werden, beispielsweise auf einer Website, wenn sie für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Dies gilt 
insbesondere für Situationen, wo die große Zahl der Beteiligten und die Komplexität der dazu benötigten Technik 
es der betroffenen Person schwer machen, zu erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem 
Zweck sie betreffende personenbezogene Daten erfasst werden, wie etwa bei der Werbung im Internet. Wenn sich 
die Verarbeitung an Kinder richtet, sollten aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen 
und Hinweise in einer dergestalt klaren und einfachen Sprache erfolgen, dass ein Kind sie verstehen kann. 

(59)  Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung der Rechte, die ihr nach 
dieser Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie unentgeltlich 
insbesondere Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung beantragen und 
gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. So sollte der Verantwortliche 
auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch gestellt werden können, insbesondere wenn die personenbezogenen 
Daten elektronisch verarbeitet werden. Der Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen 
Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zu beantworten und gegebenenfalls zu begründen, 
warum er den Antrag ablehnt. 
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(60)  Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, dass die betroffene Person 
über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird. Der Verantwortliche sollte der 
betroffenen Person alle weiteren Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, notwendig 
sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die betroffene Person 
darauf hinweisen, dass Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. Werden die personenbezogenen Daten bei 
der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen 
würde. Die betreffenden Informationen können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt 
werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen 
Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form 
dargestellt, so sollten sie maschinenlesbar sein. 

(61)  Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung mitgeteilt werden oder, falls die Daten nicht von ihr, sondern aus einer anderen Quelle erlangt 
werden, innerhalb einer angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die personen
bezogenen Daten rechtmäßig einem anderen Empfänger offengelegt werden dürfen, sollte die betroffene Person 
bei der erstmaligen Offenlegung der personenbezogenen Daten für diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, 
für den die Daten erhoben wurden, so sollte er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung stellen. Konnte 
der betroffenen Person nicht mitgeteilt werden, woher die personenbezogenen Daten stammen, weil verschiedene 
Quellen benutzt wurden, so sollte die Unterrichtung allgemein gehalten werden. 

(62)  Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person die 
Information bereits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten ausdrücklich 
durch Rechtsvorschriften geregelt ist oder wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich 
erweist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 
Verarbeitungen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken der Fall sein. Als Anhaltspunkte sollten dabei die Zahl der 
betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden. 

(63)  Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen 
können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Dies 
schließt das Recht betroffene Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa 
Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Jede betroffene Person 
sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, insbesondere zu welchen Zwecken die 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die 
Empfänger der personenbezogenen Daten sind, nach welcher Logik die automatische Verarbeitung personen
bezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen 
die Verarbeitung auf Profiling beruht. Nach Möglichkeit sollte der Verantwortliche den Fernzugang zu einem 
sicheren System bereitstellen können, der der betroffenen Person direkten Zugang zu ihren personenbezogenen 
Daten ermöglichen würde. Dieses Recht sollte die Rechte und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsge
heimnisse oder Rechte des geistigen Eigentums und insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht 
beeinträchtigen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert 
wird. Verarbeitet der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die betroffene Person, so sollte er 
verlangen können, dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungs
vorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht, bevor er ihr Auskunft erteilt. 

(64)  Der Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die Identität einer Auskunft suchenden betroffenen 
Person zu überprüfen, insbesondere im Rahmen von Online-Diensten und im Fall von Online-Kennungen. Ein 
Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, auf mögliche Auskunfts
ersuchen reagieren zu können. 

(65)  Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten besitzen 
sowie ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn die Speicherung ihrer Daten gegen diese Verordnung oder gegen 
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, verstößt. Insbesondere 
sollten betroffene Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und nicht mehr 
verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten hinsichtlich der Zwecke, für die sie erhoben bzw. 
anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt werden, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen gegen 
diese Verordnung verstößt. Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die betroffene Person ihre 
Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht 
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in vollem Umfang absehen konnte und die personenbezogenen Daten — insbesondere die im Internet 
gespeicherten — später löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses Recht auch dann ausüben können, 
wenn sie kein Kind mehr ist. Die weitere Speicherung der personenbezogenen Daten sollte jedoch rechtmäßig 
sein, wenn dies für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

(66)  Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das Recht auf Löschung 
ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, 
verpflichtet wird, den Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der personenbezogenen Daten zu löschen. 
Dabei sollte der Verantwortliche, unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel, angemessene Maßnahmen — auch technischer Art — treffen, um die 
Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffenen Person zu 
informieren. 

(67)  Methoden zur Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten unter anderem darin bestehen, 
dass ausgewählte personenbezogenen Daten vorübergehend auf ein anderes Verarbeitungssystem übertragen 
werden, dass sie für Nutzer gesperrt werden oder dass veröffentliche Daten vorübergehend von einer Website 
entfernt werden. In automatisierten Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich durch 
technische Mittel so erfolgen, dass die personenbezogenen Daten in keiner Weise weiterverarbeitet werden und 
nicht verändert werden können. Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
beschränkt wurde, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden. 

(68)  Um im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten mit automatischen Mitteln eine bessere Kontrolle über die 
eigenen Daten zu haben, sollte die betroffene Person außerdem berechtigt sein, die sie betreffenden personen
bezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen, maschinen
lesbaren und interoperablen Format zu erhalten und sie einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Die 
Verantwortlichen sollten dazu aufgefordert werden, interoperable Formate zu entwickeln, die die Datenübert
ragbarkeit ermöglichen. Dieses Recht sollte dann gelten, wenn die betroffene Person die personenbezogenen 
Daten mit ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat oder die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich ist. Es sollte nicht gelten, wenn die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als ihrer 
Einwilligung oder eines Vertrags erfolgt. Dieses Recht sollte naturgemäß nicht gegen Verantwortliche ausgeübt 
werden, die personenbezogenen Daten in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeiten. Es sollte daher nicht 
gelten, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der 
der Verantwortliche unterliegt, oder für die Wahrnehmung einer ihm übertragenen Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung einer ihm übertragenen öffentlichen Gewalt erfolgt, erforderlich ist. Das Recht 
der betroffenen Person, sie betreffende personenbezogene Daten zu übermitteln oder zu empfangen, sollte für den 
Verantwortlichen nicht die Pflicht begründen, technisch kompatible Datenverarbeitungssysteme zu übernehmen 
oder beizubehalten. Ist im Fall eines bestimmten Satzes personenbezogener Daten mehr als eine betroffene Person 
tangiert, so sollte das Recht auf Empfang der Daten die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer betroffener 
Personen nach dieser Verordnung unberührt lassen. Dieses Recht sollte zudem das Recht der betroffenen Person 
auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten und die Beschränkungen dieses Rechts gemäß dieser Verordnung 
nicht berühren und insbesondere nicht bedeuten, dass die Daten, die sich auf die betroffene Person beziehen und 
von ihr zur Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt worden sind, gelöscht werden, soweit und solange 
diese personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags notwendig sind. Soweit technisch machbar, sollte 
die betroffene Person das Recht haben, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden. 

(69)  Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet werden, weil die Verarbeitung für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt — die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde, — oder aufgrund des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sollte jede betroffene Person trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen Vorrang 
vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person haben. 

(70)  Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so sollte die betroffene Person 
jederzeit unentgeltlich insoweit Widerspruch gegen eine solche — ursprüngliche oder spätere — Verarbeitung 
einschließlich des Profilings einlegen können, als sie mit dieser Direktwerbung zusammenhängt. Die betroffene 
Person sollte ausdrücklich auf dieses Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis sollte in einer verständlichen und 
von anderen Informationen getrennten Form erfolgen. 
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(71)  Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung — was eine Maßnahme einschließen kann — 
zur Bewertung von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wie die automatische Ablehnung eines Online-Kreditantrags oder 
Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches menschliche Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch 
das „Profiling“, das in jeglicher Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der 
persönlichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person besteht, insbesondere zur Analyse oder Prognose von 
Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, 
Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, soweit dies rechtliche 
Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine auf einer 
derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, beruhende Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt 
sein, wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, ausdrücklich zulässig ist, auch um im Einklang mit den Vorschriften, Standards und 
Empfehlungen der Institutionen der Union oder der nationalen Aufsichtsgremien Betrug und Steuerhinterziehung 
zu überwachen und zu verhindern und die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines von dem Verantwortlichen 
bereitgestellten Dienstes zu gewährleisten, oder wenn dies für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich ist oder wenn die betroffene Person 
ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit angemessenen 
Garantien verbunden sein, einschließlich der spezifischen Unterrichtung der betroffenen Person und des 
Anspruchs auf direktes Eingreifen einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach 
einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung sowie des Rechts auf Anfechtung der Entscheidung. 
Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen. 

Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personen
bezogenen Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung 
zu gewährleisten, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische oder statistische 
Verfahren für das Profiling verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in 
geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten 
führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer 
Weise sichern, dass den potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person 
Rechnung getragen wird und mit denen verhindert wird, dass es gegenüber natürlichen Personen aufgrund von 
Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
genetischer Anlagen oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen oder 
zu Maßnahmen kommt, die eine solche Wirkung haben. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling auf 
der Grundlage besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten Bedingungen 
erlaubt sein. 

(72)  Das Profiling unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie 
etwa die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder die Datenschutzgrundsätze. Der durch diese Verordnung 
eingerichtete Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) sollte, diesbezüglich Leitlinien 
herausgeben können. 

(73)  Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten können Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Grundsätze und 
hinsichtlich des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft zu und Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten, des Rechts auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch, Entscheidungen, die auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, sowie Mitteilungen über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene 
Person und bestimmten damit zusammenhängenden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen werden, soweit 
dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit 
aufrechtzuerhalten, wozu unter anderem der Schutz von Menschenleben insbesondere bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verursachten Katastrophen, die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder 
die Strafvollstreckung — was auch den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
einschließt — oder die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 
reglementierten Berufen, das Führen öffentlicher Register aus Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses 
sowie die Weiterverarbeitung von archivierten personenbezogenen Daten zur Bereitstellung spezifischer 
Informationen im Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen gehört, 
und zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines 
Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die betroffene Person und die Rechte 
und Freiheiten anderer Personen, einschließlich in den Bereichen soziale Sicherheit, öffentliche Gesundheit und 
humanitäre Hilfe, zu schützen. Diese Beschränkungen sollten mit der Charta und mit der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(74)  Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
durch ihn oder in seinem Namen erfolgt, sollte geregelt werden. Insbesondere sollte der Verantwortliche geeignete 
und wirksame Maßnahmen treffen müssen und nachweisen können, dass die Verarbeitungstätigkeiten im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen und die Maßnahmen auch wirksam sind. Dabei sollte er die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung und das Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
berücksichtigen. 
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(75)  Die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen — mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere — können aus einer Verarbeitung personenbezogener Daten hervorgehen, die zu einem physischen, 
materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die Verarbeitung zu einer 
Diskriminierung, einem Identitätsdiebstahl oder -betrug, einem finanziellen Verlust, einer Rufschädigung, einem 
Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden personenbezogenen Daten, der unbefugten 
Aufhebung der Pseudonymisierung oder anderen erheblichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen 
führen kann, wenn die betroffenen Personen um ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder daran gehindert 
werden, die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu kontrollieren, wenn personenbezogene Daten, aus 
denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, und genetische Daten, 
Gesundheitsdaten oder das Sexualleben oder strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammen
hängende Sicherungsmaßregeln betreffende Daten verarbeitet werden, wenn persönliche Aspekte bewertet 
werden, insbesondere wenn Aspekte, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel betreffen, 
analysiert oder prognostiziert werden, um persönliche Profile zu erstellen oder zu nutzen, wenn personen
bezogene Daten schutzbedürftiger natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, verarbeitet werden 
oder wenn die Verarbeitung eine große Menge personenbezogener Daten und eine große Anzahl von betroffenen 
Personen betrifft. 

(76)  Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person sollten 
in Bezug auf die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko 
sollte anhand einer objektiven Bewertung beurteilt werden, bei der festgestellt wird, ob die Datenverarbeitung ein 
Risiko oder ein hohes Risiko birgt. 

(77)  Anleitungen, wie der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen durchzuführen hat und wie 
die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen ist, insbesondere was die Ermittlung des mit der Verarbeitung 
verbundenen Risikos, dessen Abschätzung in Bezug auf Ursache, Art, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
und die Festlegung bewährter Verfahren für dessen Eindämmung betrifft, könnten insbesondere in Form von 
genehmigten Verhaltensregeln, genehmigten Zertifizierungsverfahren, Leitlinien des Ausschusses oder Hinweisen 
eines Datenschutzbeauftragten gegeben werden. Der Ausschuss kann ferner Leitlinien für Verarbeitungsvorgänge 
ausgeben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen mit sich bringen, und angeben, welche Abhilfemaßnahmen in diesen Fällen ausreichend sein können. 

(78)  Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen ist es erforderlich, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser Verordnung 
nachweisen zu können, sollte der Verantwortliche interne Strategien festlegen und Maßnahmen ergreifen, die 
insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik (data protection by design) und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by default) Genüge tun. Solche Maßnahmen könnten 
unter anderem darin bestehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird, personen
bezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden, Transparenz in Bezug auf die Funktionen und 
die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen, und der Verantwortliche in die Lage versetzt wird, 
Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. In Bezug auf Entwicklung, Gestaltung, Auswahl und 
Nutzung von Anwendungen, Diensten und Produkten, die entweder auf der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beruhen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, sollten die Hersteller der 
Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und 
Gestaltung der Produkte, Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen und unter gebührender Berücksichtigung 
des Stands der Technik sicherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verarbeiter in der Lage sind, ihren 
Datenschutzpflichten nachzukommen. Den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollte auch bei öffentlichen Ausschreibungen Rechnung getragen werden. 

(79)  Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der Verantwortung und Haftung 
der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es — auch mit Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden — einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese 
Verordnung, einschließlich der Fälle, in denen ein Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke und -mittel 
gemeinsam mit anderen Verantwortlichen festlegt oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführt wird. 

(80)  Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter ohne Niederlassung in der Union, dessen Verarbeitungstätigkeiten 
sich auf betroffene Personen beziehen, die sich in der Union aufhalten, und dazu dienen, diesen Personen in der 
Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten — unabhängig davon, ob von der betroffenen Person eine 
Zahlung verlangt wird — oder deren Verhalten, soweit dieses innerhalb der Union erfolgt, zu beobachten, sollte 
einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt gelegentlich, schließt nicht die 
umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder die Verarbeitung von personen
bezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten ein und bringt unter Berücksichtigung ihrer 
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Art, ihrer Umstände, ihres Umfangs und ihrer Zwecke wahrscheinlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen mit sich oder bei dem Verantwortlichen handelt es sich um eine Behörde oder öffentliche 
Stelle. Der Vertreter sollte im Namen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als Anlaufstelle dienen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte den Vertreter 
ausdrücklich bestellen und schriftlich beauftragen, in Bezug auf die ihm nach dieser Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen an seiner Stelle zu handeln. Die Benennung eines solchen Vertreters berührt nicht die 
Verantwortung oder Haftung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters nach Maßgabe dieser 
Verordnung. Ein solcher Vertreter sollte seine Aufgaben entsprechend dem Mandat des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters ausführen und insbesondere mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
Maßnahmen, die die Einhaltung dieser Verordnung sicherstellen sollen, zusammenarbeiten. Bei Verstößen des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters sollte der bestellte Vertreter Durchsetzungsverfahren unterworfen 
werden. 

(81)  Damit die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die vom Auftragsverarbeiter im Namen des 
Verantwortlichen vorzunehmende Verarbeitung eingehalten werden, sollte ein Verantwortlicher, der einen 
Auftragsverarbeiter mit Verarbeitungstätigkeiten betrauen will, nur Auftragsverarbeiter heranziehen, die — 
insbesondere im Hinblick auf Fachwissen, Zuverlässigkeit und Ressourcen — hinreichende Garantien dafür bieten, 
dass technische und organisatorische Maßnahmen — auch für die Sicherheit der Verarbeitung — getroffen 
werden, die den Anforderungen dieser Verordnung genügen. Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder 
eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen. Die Durchführung einer Verarbeitung 
durch einen Auftragsverarbeiter sollte auf Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten erfolgen, der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den 
Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zwecke der Verarbeitung, 
die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien von betroffenen Personen festgelegt sind, wobei die 
besonderen Aufgaben und Pflichten des Auftragsverarbeiters bei der geplanten Verarbeitung und das Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. Der Verantwortliche und der Auftrags
verarbeiter können entscheiden, ob sie einen individuellen Vertrag oder Standardvertragsklauseln verwenden, die 
entweder unmittelbar von der Kommission erlassen oder aber nach dem Kohärenzverfahren von einer 
Aufsichtsbehörde angenommen und dann von der Kommission erlassen wurden. Nach Beendigung der 
Verarbeitung im Namen des Verantwortlichen sollte der Auftragsverarbeiter die personenbezogenen Daten nach 
Wahl des Verantwortlichen entweder zurückgeben oder löschen, sofern nicht nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, eine Verpflichtung zur Speicherung der personen
bezogenen Daten besteht. 

(82)  Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen, führen. Jeder Verantwortliche und 
jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Anfrage das entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser 
Verzeichnisse kontrolliert werden können. 

(83)  Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese Verordnung verstoßende 
Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen 
Risiken ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Diese 
Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten ein 
Schutzniveau — auch hinsichtlich der Vertraulichkeit — gewährleisten, das den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der 
Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbundenen 
Risiken berücksichtigt werden, wie etwa — ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, 
Veränderung oder unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem 
physischen, materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte. 

(84)  Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die Verarbeitungsvorgänge wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, besser eingehalten wird, sollte der Verantwortliche 
für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, mit der insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit 
und Schwere dieses Risikos evaluiert werden, verantwortlich sein. Die Ergebnisse der Abschätzung sollten 
berücksichtigt werden, wenn darüber entschieden wird, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um nachzuweisen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit dieser Verordnung in Einklang steht. 
Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass Verarbeitungsvorgänge ein hohes Risiko bergen, das 
der Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in Bezug auf verfügbare Technik und Implementie
rungskosten eindämmen kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung konsultiert werden. 

(85)  Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann — wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert 
wird — einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen, wie 
etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, 
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Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudony
misierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder 
andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betroffene natürliche Person. Deshalb 
sollte der Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, die 
Aufsichtsbehörde von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und, falls möglich, 
binnen höchstens 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten, es sei denn, der 
Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 72 Stunden erfolgen kann, sollten 
in ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen, und die Informationen können schrittweise 
ohne unangemessene weitere Verzögerung bereitgestellt werden. 

(86)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
führt, damit diese die erforderlichen Vorkehrungen treffen können. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung 
der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene natürliche Person 
gerichtete Empfehlungen zur Minderung etwaiger nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. Solche 
Benachrichtigungen der betroffenen Person sollten stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen möglich, in 
enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen 
Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten Weisungen erfolgen. Um beispielsweise das Risiko 
eines unmittelbaren Schadens mindern zu können, müssten betroffene Personen sofort benachrichtigt werden, 
wohingegen eine längere Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 
Maßnahmen gegen fortlaufende oder vergleichbare Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu 
treffen. 

(87)  Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten technischen Schutz- sowie organisatorischen Maßnahmen 
getroffen wurden, um sofort feststellen zu können, ob eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
aufgetreten ist, und um die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können. Bei 
der Feststellung, ob die Meldung unverzüglich erfolgt ist, sollten die Art und Schwere der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten sowie deren Folgen und nachteilige Auswirkungen für die betroffene Person 
berücksichtigt werden. Die entsprechende Meldung kann zu einem Tätigwerden der Aufsichtsbehörde im 
Einklang mit ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen führen. 

(88)  Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten sollten die Umstände der Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise 
ob personenbezogene Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 
Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs wirksam verringern. 
Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen 
Rechnung tragen, in denen die Untersuchung der Umstände einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten durch eine frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behindert würde. 

(89)  Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden 
und hat dennoch nicht in allen Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 
unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollten daher abgeschafft und durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen 
befassen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu solchen Arten von Verarbeitungs
vorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue Technologien eingesetzt werden oder die neuartig sind 
und bei denen der Verantwortliche noch keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen 
aufgrund der seit der ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
notwendig geworden ist. 

(90)  In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere dieses hohen Risikos unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des 
Risikos bewertet werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und 
Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll. 

(91)  Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge gelten, die dazu dienen, große Mengen 
personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl 
von Personen betreffen könnten und — beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität — wahrscheinlich ein hohes 
Risiko mit sich bringen und bei denen entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in großem Umfang 
eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für andere Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die 
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Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringen, insbesondere dann, wenn diese Verarbeitungs
vorgänge den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte erschweren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
sollte auch durchgeführt werden, wenn die personenbezogenen Daten für das Treffen von Entscheidungen in 
Bezug auf bestimmte natürliche Personen im Anschluss an eine systematische und eingehende Bewertung 
persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines Profilings dieser Daten oder im Anschluss an 
die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, biometrischen Daten oder von Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
verarbeitet werden. Gleichermaßen erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die weiträumige 
Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, oder für 
alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung 
wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringt, 
insbesondere weil sie die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 
Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch in großem Umfang erfolgen. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung personen
bezogene Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen 
Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung nicht zwingend vorgeschrieben sein. 

(92)  Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen Gesichtspunkten zweckmäßig sein, 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht lediglich auf ein bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie 
thematisch breiter anzulegen — beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Stellen eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere Verantwortliche eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 
Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(93)  Anlässlich des Erlasses des Gesetzes des Mitgliedstaats, auf dessen Grundlage die Behörde oder öffentliche Stelle 
ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbei
tungsvorgängen regelt, können die Mitgliedstaaten es für erforderlich erachten, solche Folgeabschätzungen vor den 
Verarbeitungsvorgängen durchzuführen. 

(94)  Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung bei Fehlen von Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Mechanismen zur Minderung des Risikos ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen würde, und ist der Verantwortliche der Auffassung, dass das 
Risiko nicht durch in Bezug auf verfügbare Technologien und Implementierungskosten vertretbare Mittel 
eingedämmt werden kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn der Verarbeitungstätigkeiten konsultiert 
werden. Ein solches hohes Risiko ist wahrscheinlich mit bestimmten Arten der Verarbeitung und dem Umfang 
und der Häufigkeit der Verarbeitung verbunden, die für natürliche Personen auch eine Schädigung oder eine 
Beeinträchtigung der persönlichen Rechte und Freiheiten mit sich bringen können. Die Aufsichtsbehörde sollte 
das Beratungsersuchen innerhalb einer bestimmten Frist beantworten. Allerdings kann sie, auch wenn sie nicht 
innerhalb dieser Frist reagiert hat, entsprechend ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und 
Befugnissen eingreifen, was die Befugnis einschließt, Verarbeitungsvorgänge zu untersagen. Im Rahmen dieses 
Konsultationsprozesses kann das Ergebnis einer im Hinblick auf die betreffende Verarbeitung personenbezogener 
Daten durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung der Aufsichtsbehörde unterbreitet werden; dies gilt 
insbesondere für die zur Eindämmung des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geplanten 
Maßnahmen. 

(95)  Der Auftragsverarbeiter sollte erforderlichenfalls den Verantwortlichen auf Anfrage bei der Gewährleistung der 
Einhaltung der sich aus der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung und der vorherigen Konsultation 
der Aufsichtsbehörde ergebenden Auflagen unterstützen. 

(96) Eine Konsultation der Aufsichtsbehörde sollte auch während der Ausarbeitung von Gesetzes- oder Regelungsvor
schriften, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen ist, erfolgen, um die Vereinbarkeit der 
geplanten Verarbeitung mit dieser Verordnung sicherzustellen und insbesondere das mit ihr für die betroffene 
Person verbundene Risiko einzudämmen. 

(97)  In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Behörde — mit Ausnahmen von Gerichten oder unabhängigen 
Justizbehörden, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln –, im privaten Sektor durch einen 
Verantwortlichen erfolgt, dessen Kerntätigkeit in Verarbeitungsvorgängen besteht, die eine regelmäßige und 
systematische Überwachung der betroffenen Personen in großem Umfang erfordern, oder wenn die Kerntätigkeit 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten oder von Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten besteht, sollte der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der internen Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung von einer weiteren Person, die über Fachwissen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzverfahren verfügt, unterstützt werden Im privaten Sektor bezieht sich die Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen auf seine Haupttätigkeiten und nicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten als 

4.5.2016 L 119/18 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Nebentätigkeit. Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte sich insbesondere nach den durchgeführten 
Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz für die von dem Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten personenbezogenen Daten richten. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Beschäftigte des Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten 
und Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit ausüben können. 

(98)  Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
vertreten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser Verordnung Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine 
wirksame Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, wobei den Besonderheiten der in bestimmten Sektoren 
erfolgenden Verarbeitungen und den besonderen Bedürfnissen der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen ist. Insbesondere könnten in diesen Verhaltensregeln — unter 
Berücksichtigung des mit der Verarbeitung wahrscheinlich einhergehenden Risikos für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen — die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt werden. 

(99)  Bei der Ausarbeitung oder bei der Änderung oder Erweiterung solcher Verhaltensregeln sollten Verbände und 
oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, 
die maßgeblichen Interessenträger, möglichst auch die betroffenen Personen, konsultieren und die Eingaben und 
Stellungnahmen, die sie dabei erhalten, berücksichtigen. 

(100)  Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, sollte angeregt werden, 
dass Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Produkte und Dienstleistungen 
ermöglichen. 

(101)  Der Fluss personenbezogener Daten aus Drittländern und internationalen Organisationen und in Drittländer und 
internationale Organisationen ist für die Ausweitung des internationalen Handels und der internationalen 
Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue Herausforderungen und 
Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten entstanden. Das durch diese Verordnung 
unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen sollte jedoch bei der Übermittlung personen
bezogener Daten aus der Union an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere Empfänger in Drittländern 
oder an internationale Organisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, wenn aus einem 
Drittland oder von einer internationalen Organisation personenbezogene Daten an Verantwortliche oder Auftrags
verarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland oder an dieselbe oder eine andere internationale 
Organisation weiterübermittelt werden. In jedem Fall sind derartige Datenübermittlungen an Drittländer und 
internationale Organisationen nur unter strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig. Eine Datenübermittlung 
könnte nur stattfinden, wenn die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zur Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen 
dieser Verordnung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erfüllt werden. 

(102)  Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen Personen werden von dieser Verordnung nicht 
berührt. Die Mitgliedstaaten können völkerrechtliche Übereinkünfte schließen, die die Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen beinhalten, sofern sich diese Übereinkünfte 
weder auf diese Verordnung noch auf andere Bestimmungen des Unionsrechts auswirken und ein angemessenes 
Schutzniveau für die Grundrechte der betroffenen Personen umfassen. 

(103)  Die Kommission darf mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass ein bestimmtes Drittland, ein Gebiet 
oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine internationale Organisation ein angemessenes 
Datenschutzniveau bietet, und auf diese Weise in Bezug auf das Drittland oder die internationale Organisation, 
das bzw. die für fähig gehalten wird, ein solches Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union Rechtssicherheit 
schaffen und eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellen. In derartigen Fällen dürfen personenbezogene 
Daten ohne weitere Genehmigung an dieses Land oder diese internationale Organisation übermittelt werden. Die 
Kommission kann, nach Abgabe einer ausführlichen Erklärung, in der dem Drittland oder der internationalen 
Organisation eine Begründung gegeben wird, auch entscheiden, eine solche Feststellung zu widerrufen. 

(104)  In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission bei der Bewertung des Drittlands oder eines Gebiets oder eines bestimmten Sektors 
eines Drittlands berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, der Rechtsweg gewährleistet 
ist und die internationalen Menschenrechtsnormen und -standards eingehalten werden und welche allgemeinen 
und sektorspezifischen Vorschriften, wozu auch die Vorschriften über die öffentliche Sicherheit, die Landesver
teidigung und die nationale Sicherheit sowie die öffentliche Ordnung und das Strafrecht zählen, dort gelten. Die 
Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses in Bezug auf ein Gebiet oder einen bestimmten Sektor eines 
Drittlands sollte unter Berücksichtigung eindeutiger und objektiver Kriterien wie bestimmter Verarbeitungs
vorgänge und des Anwendungsbereichs anwendbarer Rechtsnormen und geltender Rechtsvorschriften in dem 
Drittland erfolgen. Das Drittland sollte Garantien für ein angemessenes Schutzniveau bieten, das dem innerhalb 
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der Union gewährleisteten Schutzniveau der Sache nach gleichwertig ist, insbesondere in Fällen, in denen 
personenbezogene Daten in einem oder mehreren spezifischen Sektoren verarbeitet werden. Das Drittland sollte 
insbesondere eine wirksame unabhängige Überwachung des Datenschutzes gewährleisten und Mechanismen für 
eine Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten vorsehen, und den betroffenen Personen 
sollten wirksame und durchsetzbare Rechte sowie wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe 
eingeräumt werden. 

(105)  Die Kommission sollte neben den internationalen Verpflichtungen, die das Drittland oder die internationale 
Organisation eingegangen ist, die Verpflichtungen, die sich aus der Teilnahme des Drittlands oder der 
internationalen Organisation an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener Daten ergeben, sowie die Umsetzung dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 
Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlands zum Übereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten und dem dazugehörigen 
Zusatzprotokoll berücksichtigt werden. Die Kommission sollte den Ausschuss konsultieren, wenn sie das 
Schutzniveau in Drittländern oder internationalen Organisationen bewertet. 

(106)  Die Kommission sollte die Wirkungsweise von Feststellungen zum Schutzniveau in einem Drittland, einem Gebiet 
oder einem bestimmten Sektor eines Drittlands oder einer internationalen Organisation überwachen; sie sollte 
auch die Wirkungsweise der Feststellungen, die auf der Grundlage des Artikels 25 Absatz 6 oder des Artikels 26 
Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassen werden, überwachen. In ihren Angemessenheitsbeschlüssen sollte die 
Kommission einen Mechanismus für die regelmäßige Überprüfung von deren Wirkungsweise vorsehen. Diese 
regelmäßige Überprüfung sollte in Konsultation mit dem betreffenden Drittland oder der betreffenden 
internationalen Organisation erfolgen und allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder der 
internationalen Organisation Rechnung tragen. Für die Zwecke der Überwachung und der Durchführung der 
regelmäßigen Überprüfungen sollte die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der anderen einschlägigen Stellen und Quellen berücksichtigen. Die Kommission 
sollte innerhalb einer angemessenen Frist die Wirkungsweise der letztgenannten Beschlüsse bewerten und dem 
durch diese Verordnung eingesetzten Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (1) sowie dem Europäischen Parlament und dem Rat über alle maßgeblichen 
Feststellungen Bericht erstatten. 

(107)  Die Kommission kann feststellen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder 
eine internationale Organisation kein angemessenes Datenschutzniveau mehr bietet. Die Übermittlung personen
bezogener Daten an dieses Drittland oder an diese internationale Organisation sollte daraufhin verboten werden, 
es sei denn, die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter 
Garantien, einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften und auf Ausnahmen für bestimmte Fälle 
werden erfüllt. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den betreffenden 
Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. Die Kommission sollte dem Drittland oder 
der internationalen Organisation frühzeitig die Gründe mitteilen und Konsultationen aufnehmen, um Abhilfe für 
die Situation zu schaffen. 

(108)  Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 
betroffenen Person vorsehen. Diese geeigneten Garantien können darin bestehen, dass auf verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddaten
schutzklauseln oder von einer Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln zurückgegriffen wird. Diese 
Garantien sollten sicherstellen, dass die Datenschutzvorschriften und die Rechte der betroffenen Personen auf eine 
der Verarbeitung innerhalb der Union angemessene Art und Weise beachtet werden; dies gilt auch hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von durchsetzbaren Rechten der betroffenen Person und von wirksamen Rechtsbehelfen 
einschließlich des Rechts auf wirksame verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe sowie des Rechts auf 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Union oder in einem Drittland. Sie sollten sich 
insbesondere auf die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
Grundsätze des Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen beziehen. 
Datenübermittlungen dürfen auch von Behörden oder öffentlichen Stellen an Behörden oder öffentliche Stellen in 
Drittländern oder an internationale Organisationen mit entsprechenden Pflichten oder Aufgaben vorgenommen 
werden, auch auf der Grundlage von Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen — wie beispielsweise 
einer gemeinsamen Absichtserklärung –, mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und wirksame 
Rechte eingeräumt werden, aufzunehmen sind. Die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde sollte erlangt 
werden, wenn die Garantien in nicht rechtsverbindlichen Verwaltungsvereinbarungen vorgesehen sind. 

(109)  Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offenstehende Möglichkeit, auf die von der Kommission 
oder einer Aufsichtsbehörde festgelegten Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den 
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Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in 
umfangreicheren Verträgen, wie zum Beispiel Verträgen zwischen dem Auftragsverarbeiter und einem anderen 
Auftragsverarbeiter, zu verwenden, noch ihn daran hindern, ihnen weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien 
hinzuzufügen, solange diese weder mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder 
einer Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden. Die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sollten 
ermutigt werden, mit vertraglichen Verpflichtungen, die die Standard-Schutzklauseln ergänzen, zusätzliche 
Garantien zu bieten. 

(110)  Jede Unternehmensgruppe oder jede Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, sollte für ihre internationalen Datenübermittlungen aus der Union an Organisationen derselben 
Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, genehmigte verbindliche interne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern diese sämtliche 
Grundprinzipien und durchsetzbaren Rechte enthalten, die geeignete Garantien für die Übermittlungen 
beziehungsweise Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(111)  Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich wenn die betroffene 
Person ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung gelegentlich erfolgt und im Rahmen 
eines Vertrags oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei es vor Gericht oder auf dem 
Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Verfahren, wozu auch Verfahren vor Regulierungsbehörden zählen, 
erforderlich ist. Die Übermittlung sollte zudem möglich sein, wenn sie zur Wahrung eines im Unionsrecht oder 
im Recht eines Mitgliedstaats festgelegten wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn sie aus 
einem durch Rechtsvorschriften vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In letzterem Fall sollte sich eine solche Übermittlung nicht auf 
die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken dürfen. 
Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind, wobei den Interessen und Grundrechten der betroffenen Person in vollem Umfang Rechnung 
zu tragen ist. 

(112)  Diese Ausnahmen sollten insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die aus wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für den internationalen Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer- oder Zollbehörden, zwischen Finanzaufsichtsbehörden oder zwischen für Angelegenheiten 
der sozialen Sicherheit oder für die öffentliche Gesundheit zuständigen Diensten, beispielsweise im Falle der 
Umgebungsuntersuchung bei ansteckenden Krankheiten oder zur Verringerung und/oder Beseitigung des Dopings 
im Sport. Die Übermittlung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie 
erforderlich ist, um ein Interesse, das für die lebenswichtigen Interessen — einschließlich der körperlichen 
Unversehrtheit oder des Lebens — der betroffenen Person oder einer anderen Person wesentlich ist, zu schützen 
und die betroffene Person außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, 
so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 
ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien von Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten solche Bestimmungen der 
Kommission mitteilen. Jede Übermittlung personenbezogener Daten einer betroffenen Person, die aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu erteilen, an eine internationale humanitäre 
Organisation, die erfolgt, um eine nach den Genfer Konventionen obliegende Aufgabe auszuführen oder um dem 
in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrecht nachzukommen, könnte als aus einem 
wichtigen Grund im öffentlichen Interesse notwendig oder als im lebenswichtigen Interesse der betroffenen 
Person liegend erachtet werden. 

(113)  Übermittlungen, die als nicht wiederholt erfolgend gelten können und nur eine begrenzte Zahl von betroffenen 
Personen betreffen, könnten auch zur Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
möglich sein, sofern die Interessen oder Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen und der 
Verantwortliche sämtliche Umstände der Datenübermittlung geprüft hat. Der Verantwortliche sollte insbesondere 
die Art der personenbezogenen Daten, den Zweck und die Dauer der vorgesehenen Verarbeitung, die Situation 
im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im Endbestimmungsland berücksichtigen und angemessene 
Garantien zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung 
ihrer personenbezogener Daten vorsehen. Diese Übermittlungen sollten nur in den verbleibenden Fällen möglich 
sein, in denen keiner der anderen Gründe für die Übermittlung anwendbar ist. Bei wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder bei statistischen Zwecken sollten die legitimen gesellschaftlichen 
Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs berücksichtigt werden. Der Verantwortliche sollte die 
Aufsichtsbehörde und die betroffene Person von der Übermittlung in Kenntnis setzen. 

(114)  In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in einem Drittland bestehenden 
Datenschutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, 
mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und wirksame Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in der Union nach der Übermittlung dieser Daten eingeräumt werden, damit sie 
weiterhin die Grundrechte und Garantien genießen können. 
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(115) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Vorschriften und sonstige Rechtsakte, die vorgeben, die Verarbeitungstä
tigkeiten natürlicher und juristischer Personen, die der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, 
unmittelbar zu regeln. Dies kann Urteile von Gerichten und Entscheidungen von Verwaltungsbehörden in 
Drittländern umfassen, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung 
oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird und die nicht auf eine in Kraft befindliche 
internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der 
Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind. Die Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des Hoheitsgebiets der betreffenden Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn die Bedingungen dieser Verordnung für Datenüber
mittlungen an Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die Offenlegung aus 
einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem 
der Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. 

(116)  Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land außerhalb der Union übermittelt werden, besteht eine 
erhöhte Gefahr, dass natürliche Personen ihre Datenschutzrechte nicht wahrnehmen können und sich 
insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Offenlegung dieser Informationen zu schützen. Ebenso 
kann es vorkommen, dass Aufsichtsbehörden Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht 
durchführen können, die einen Bezug zu Tätigkeiten außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats haben. Ihre 
Bemühungen um grenzüberschreitende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 
Abhilfebefugnisse, widersprüchliche Rechtsordnungen und praktische Hindernisse wie Ressourcenknappheit 
behindert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden muss daher gefördert 
werden, damit sie Informationen austauschen und mit den Aufsichtsbehörden in anderen Ländern 
Untersuchungen durchführen können. Um Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln, die 
die internationale Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
erleichtern und sicherstellen, sollten die Kommission und die Aufsichtsbehörden Informationen austauschen und 
bei Tätigkeiten, die mit der Ausübung ihrer Befugnisse in Zusammenhang stehen, mit den zuständigen Behörden 
der Drittländer nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und gemäß dieser Verordnung zusammenarbeiten. 

(117)  Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die befugt sind, ihre Aufgaben und Befugnisse 
völlig unabhängig wahrzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten 
können, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur entspricht. 

(118)  Die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden unabhängig sind, sollte nicht bedeuten, dass sie hinsichtlich ihrer 
Ausgaben keinem Kontroll- oder Überwachungsmechanismus unterworfen werden bzw. sie keiner gerichtlichen 
Überprüfung unterzogen werden können. 

(119)  Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er mittels Rechtsvorschriften sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am Kohärenzverfahren wirksam beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat 
eine Aufsichtsbehörde bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser Behörden an 
dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem 
Ausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(120)  Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer Infrastruktur ausgestattet 
werden, wie sie für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben, einschließlich derer im Zusammenhang mit der 
Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig sind. Jede 
Aufsichtsbehörde sollte über einen eigenen, öffentlichen, jährlichen Haushaltsplan verfügen, der Teil des gesamten 
Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein kann. 

(121) Die allgemeinen Anforderungen an das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten durch Rechtsvor
schriften von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass diese Mitglieder im Wege 
eines transparenten Verfahrens entweder — auf Vorschlag der Regierung, eines Mitglieds der Regierung, des 
Parlaments oder einer Parlamentskammer — vom Parlament, der Regierung oder dem Staatsoberhaupt des 
Mitgliedstaats oder von einer unabhängigen Stelle ernannt werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der 
Ernennung betraut wird. Um die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollten ihre Mitglieder 
ihr Amt integer ausüben, von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu vereinbarenden Handlungen absehen 
und während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit ausüben. Die Aufsichtsbehörde sollte über eigenes Personal verfügen, das sie selbst oder eine nach dem 
Recht des Mitgliedstaats eingerichtete unabhängige Stelle auswählt und das ausschließlich der Leitung des 
Mitglieds oder der Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterstehen sollte. 

(122)  Jede Aufsichtsbehörde sollte dafür zuständig sein, im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die Befugnisse auszuüben 
und die Aufgaben zu erfüllen, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden. Dies sollte insbesondere für 
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Folgendes gelten: die Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Behörden oder private Stellen, die im öffentlichen Interesse handeln, Verarbeitungstätigkeiten, die Auswirkungen 
auf betroffene Personen in ihrem Hoheitsgebiet haben, oder Verarbeitungstätigkeiten eines Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters ohne Niederlassung in der Union, sofern sie auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem 
Hoheitsgebiet ausgerichtet sind. Dies sollte auch die Bearbeitung von Beschwerden einer betroffenen Person, die 
Durchführung von Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung sowie die Förderung der Information 
der Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten einschließen. 

(123)  Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung überwachen und zu ihrer 
einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um natürliche Personen im Hinblick auf die 
Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu 
erleichtern. Zu diesem Zweck sollten die Aufsichtsbehörden untereinander und mit der Kommission zusammen
arbeiten, ohne dass eine Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten über die Leistung von Amtshilfe oder über 
eine derartige Zusammenarbeit erforderlich wäre. 

(124)  Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union statt und hat der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat oder hat die Verarbeitungstätigkeit im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer einzigen Niederlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 
in der Union erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat bzw. wird sie 
voraussichtlich solche Auswirkungen haben, so sollte die Aufsichtsbehörde für die Hauptniederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters oder für die einzige Niederlassung des Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters als federführende Behörde fungieren. Sie sollte mit den anderen Behörden zusammenarbeiten, 
die betroffen sind, weil der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats hat, weil die Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem 
Hoheitsgebiet hat oder weil bei ihnen eine Beschwerde eingelegt wurde. Auch wenn eine betroffene Person ohne 
Wohnsitz in dem betreffenden Mitgliedstaat eine Beschwerde eingelegt hat, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der 
Beschwerde eingelegt wurde, auch eine betroffene Aufsichtsbehörde sein. Der Ausschuss sollte — im Rahmen 
seiner Aufgaben in Bezug auf die Herausgabe von Leitlinien zu allen Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung — insbesondere Leitlinien zu den Kriterien ausgeben können, die bei der 
Feststellung zu berücksichtigen sind, ob die fragliche Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene 
Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat und was einen maßgeblichen und begründeten Einspruch darstellt. 

(125)  Die federführende Behörde sollte berechtigt sein, verbindliche Beschlüsse über Maßnahmen zu erlassen, mit denen 
die ihr gemäß dieser Verordnung übertragenen Befugnisse ausgeübt werden. In ihrer Eigenschaft als federführende 
Behörde sollte diese Aufsichtsbehörde für die enge Einbindung und Koordinierung der betroffenen Aufsichts
behörden im Entscheidungsprozess sorgen. Wird beschlossen, die Beschwerde der betroffenen Person vollständig 
oder teilweise abzuweisen, so sollte dieser Beschluss von der Aufsichtsbehörde angenommen werden, bei der die 
Beschwerde eingelegt wurde. 

(126)  Der Beschluss sollte von der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden 
gemeinsam vereinbart werden und an die Hauptniederlassung oder die einzige Niederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters gerichtet sein und für den Verantwortlichen und den Auftragsver
arbeiter verbindlich sein. Der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung und die Umsetzung des Beschlusses zu gewährleisten, der der 
Hauptniederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Hinblick auf die Verarbeitungstätigkeiten 
in der Union von der federführenden Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurde. 

(127)  Jede Aufsichtsbehörde, die nicht als federführende Aufsichtsbehörde fungiert, sollte in örtlichen Fällen zuständig 
sein, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, der 
Gegenstand der spezifischen Verarbeitung aber nur die Verarbeitungstätigkeiten in einem einzigen Mitgliedstaat 
und nur betroffene Personen in diesem einen Mitgliedstaat betrifft, beispielsweise wenn es um die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern im spezifischen Beschäftigungskontext eines Mitgliedstaats 
geht. In solchen Fällen sollte die Aufsichtsbehörde unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 
Angelegenheit unterrichten. Nach ihrer Unterrichtung sollte die federführende Aufsichtsbehörde entscheiden, ob 
sie den Fall nach den Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden gemäß der Vorschrift zur Zusammenarbeit zwischen der federführenden 
Aufsichtsbehörde und anderen betroffenen Aufsichtsbehörden (im Folgenden „Verfahren der Zusammenarbeit und 
Kohärenz“) regelt oder ob die Aufsichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, den Fall auf örtlicher Ebene regeln sollte. 
Dabei sollte die federführende Aufsichtsbehörde berücksichtigen, ob der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat, damit 
Beschlüsse gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wirksam durchgesetzt werden. 
Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, den Fall selbst zu regeln, sollte die Aufsichtsbehörde, die sie 
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unterrichtet hat, die Möglichkeit haben, einen Beschlussentwurf vorzulegen, dem die federführende 
Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung ihres Beschlussentwurfs im Rahmen dieses Verfahrens der 
Zusammenarbeit und Kohärenz weitestgehend Rechnung tragen sollte. 

(128)  Die Vorschriften über die federführende Behörde und das Verfahren der Zusammenarbeit und Kohärenz sollten 
keine Anwendung finden, wenn die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen im öffentlichen Interesse 
erfolgt. In diesen Fällen sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Behörde oder private 
Einrichtung ihren Sitz hat, die einzige Aufsichtsbehörde sein, die dafür zuständig ist, die Befugnisse auszuüben, 
die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden. 

(129)  Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, 
sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat dieselben Aufgaben und wirksamen Befugnisse haben, 
darunter, insbesondere im Fall von Beschwerden natürlicher Personen, Untersuchungsbefugnisse, Abhilfebe
fugnisse und Sanktionsbefugnisse und Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse, sowie — unbeschadet 
der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach dem Recht der Mitgliedstaaten — die Befugnis, Verstöße gegen 
diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und Gerichtsverfahren anzustrengen. Dazu sollte 
auch die Befugnis zählen, eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich 
eines Verbots, zu verhängen. Die Mitgliedstaaten können andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung festlegen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sollten 
in Übereinstimmung mit den geeigneten Verfahrensgarantien nach dem Unionsrecht und dem Recht der 
Mitgliedstaaten unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt werden. Insbesondere 
sollte jede Maßnahme im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind, das Recht einer 
jeden Person, gehört zu werden, bevor eine individuelle Maßnahme getroffen wird, die nachteilige Auswirkungen 
auf diese Person hätte, zu achten ist und überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkeiten für die 
Betroffenen zu vermeiden sind. Untersuchungsbefugnisse im Hinblick auf den Zugang zu Räumlichkeiten sollten 
im Einklang mit besonderen Anforderungen im Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, wie etwa 
dem Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. Jede rechtsverbindliche Maßnahme der 
Aufsichtsbehörde sollte schriftlich erlassen werden und sie sollte klar und eindeutig sein; die Aufsichtsbehörde, 
die die Maßnahme erlassen hat, und das Datum, an dem die Maßnahme erlassen wurde, sollten angegeben 
werden und die Maßnahme sollte vom Leiter oder von einem von ihm bevollmächtigen Mitglied der 
Aufsichtsbehörde unterschrieben sein und eine Begründung für die Maßnahme sowie einen Hinweis auf das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf enthalten. Dies sollte zusätzliche Anforderungen nach dem Verfahrensrecht der 
Mitgliedstaaten nicht ausschließen. Der Erlass eines rechtsverbindlichen Beschlusses setzt voraus, dass er in dem 
Mitgliedstaat der Aufsichtsbehörde, die den Beschluss erlassen hat, gerichtlich überprüft werden kann. 

(130)  Ist die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, nicht die federführende Aufsichtsbehörde, so 
sollte die federführende Aufsichtsbehörde gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung über Zusammenarbeit 
und Kohärenz eng mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, bei der die Beschwerde eingereicht wurde. In 
solchen Fällen sollte die federführende Aufsichtsbehörde bei Maßnahmen, die rechtliche Wirkungen entfalten 
sollen, unter anderem bei der Verhängung von Geldbußen, den Standpunkt der Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wurde und die weiterhin befugt sein sollte, in Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde Untersuchungen im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats durchzuführen, weitestgehend 
berücksichtigen. 

(131)  Wenn eine andere Aufsichtsbehörde als federführende Aufsichtsbehörde für die Verarbeitungstätigkeiten des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters fungieren sollte, der konkrete Gegenstand einer Beschwerde oder 
der mögliche Verstoß jedoch nur die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
in dem Mitgliedstaat betrifft, in dem die Beschwerde eingereicht wurde oder der mögliche Verstoß aufgedeckt 
wurde, und die Angelegenheit keine erheblichen Auswirkungen auf betroffene Personen in anderen 
Mitgliedstaaten hat oder haben dürfte, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht wurde 
oder die Situationen, die mögliche Verstöße gegen diese Verordnung darstellen, aufgedeckt hat bzw. auf andere 
Weise darüber informiert wurde, versuchen, eine gütliche Einigung mit dem Verantwortlichen zu erzielen; falls 
sich dies als nicht erfolgreich erweist, sollte sie die gesamte Bandbreite ihrer Befugnisse wahrnehmen. Dies sollte 
auch Folgendes umfassen: die spezifische Verarbeitung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde 
oder im Hinblick auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats; die Verarbeitung im Rahmen 
eines Angebots von Waren oder Dienstleistungen, das speziell auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde ausgerichtet ist; oder eine Verarbeitung, die unter Berücksichtigung der 
einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bewertet werden muss. 

(132)  Auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Sensibilisierungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden sollten spezifische 
Maßnahmen einschließen, die sich an die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter, einschließlich Kleinstun
ternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen, und an natürliche Personen, insbesondere im 
Bildungsbereich, richten. 
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(133)  Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und Amtshilfe 
leisten, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet 
ist. Eine Aufsichtsbehörde, die um Amtshilfe ersucht hat, kann eine einstweilige Maßnahme erlassen, wenn sie 
nicht binnen eines Monats nach Eingang des Amtshilfeersuchens bei der ersuchten Aufsichtsbehörde eine 
Antwort von dieser erhalten hat. 

(134)  Jede Aufsichtsbehörde sollte gegebenenfalls an gemeinsamen Maßnahmen von anderen Aufsichtsbehörden 
teilnehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen binnen einer bestimmten Frist antworten 
müssen. 

(135)  Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, sollte ein Verfahren 
zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Kohärenzverfahren) für die Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn 
eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme zu erlassen, die rechtliche Wirkungen in Bezug auf Verarbei
tungsvorgänge entfalten soll, die für eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
erhebliche Auswirkungen haben. Ferner sollte es zur Anwendung kommen, wenn eine betroffene 
Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragt, dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens 
behandelt wird. Dieses Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(136)  Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Ausschuss, falls von der Mehrheit seiner Mitglieder so 
entschieden wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum ersuchen, 
binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben. Dem Ausschuss sollte auch die Befugnis übertragen 
werden, bei Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden rechtsverbindliche Beschlüsse zu erlassen. Zu diesem 
Zweck sollte er in klar bestimmten Fällen, in denen die Aufsichtsbehörden insbesondere im Rahmen des 
Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichts
behörden widersprüchliche Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der Frage, ob ein Verstoß gegen diese 
Verordnung vorliegt, vertreten, grundsätzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder rechtsver
bindliche Beschlüsse erlassen. 

(137)  Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen bestehen, 
insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung des Rechts einer betroffenen Person droht. 
Eine Aufsichtsbehörde sollte daher hinreichend begründete einstweilige Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet mit 
einer festgelegten Geltungsdauer von höchstens drei Monaten erlassen können. 

(138)  Die Anwendung dieses Verfahrens sollte in den Fällen, in denen sie verbindlich vorgeschrieben ist, eine Bedingung 
für die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme einer Aufsichtsbehörde sein, die rechtliche Wirkungen entfalten soll. In 
anderen Fällen von grenzüberschreitender Relevanz sollte das Verfahren der Zusammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden zur Anwendung gelangen, und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden können auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und gemeinsame 
Maßnahmen durchführen, ohne auf das Kohärenzverfahren zurückzugreifen. 

(139)  Zur Förderung der einheitlichen Anwendung dieser Verordnung sollte der Ausschuss als unabhängige Einrichtung 
der Union eingesetzt werden. Damit der Ausschuss seine Ziele erreichen kann, sollte er Rechtspersönlichkeit 
besitzen. Der Ausschuss sollte von seinem Vorsitz vertreten werden. Er sollte die mit der Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzte Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ersetzen. Er sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten oder deren jeweiligen Vertretern gebildet werden. An den Beratungen des Ausschusses 
sollte die Kommission ohne Stimmrecht teilnehmen und der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 
spezifische Stimmrechte haben. Der Ausschuss sollte zur einheitlichen Anwendung der Verordnung in der 
gesamten Union beitragen, die Kommission insbesondere im Hinblick auf das Schutzniveau in Drittländern oder 
internationalen Organisationen beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union fördern. 
Der Ausschuss sollte bei der Erfüllung seiner Aufgaben unabhängig handeln. 

(140) Der Ausschusssollte von einem Sekretariat unterstützt werden, das von dem Europäischen Datenschutz
beauftragten bereitgestellt wird. Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der 
Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, sollte diese 
Aufgaben ausschließlich gemäß den Anweisungen des Vorsitzes des Ausschusses durchführen und diesem Bericht 
erstatten. 

(141)  Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei einer einzigen Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts eine Beschwerde einzureichen und gemäß Artikel 47 der Charta 
einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung 
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verletzt sieht oder wenn die Aufsichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine Beschwerde teilweise 
oder ganz abweist oder ablehnt oder nicht tätig wird, obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person 
notwendig ist. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so 
weit gehen, wie dies im Einzelfall angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde unterrichten. Sollten 
weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforderlich sein, sollte die 
betroffene Person über den Zwischenstand informiert werden. Jede Aufsichtsbehörde sollte Maßnahmen zur 
Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, 
das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(142)  Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung verletzt sehen, sollten das Recht haben, 
nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete Einrichtungen, Organisationen oder Verbände ohne Gewinnerzie
lungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder das Recht auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, 
sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese 
Einrichtungen, Organisationen oder Verbände das Recht haben, unabhängig vom Auftrag einer betroffenen 
Person in dem betreffenden Mitgliedstaat eine eigene Beschwerde einzulegen, und das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf haben sollten, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass die Rechte der betroffenen 
Person infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung verletzt worden sind. 
Diesen Einrichtungen, Organisationen oder Verbänden kann unabhängig vom Auftrag einer betroffenen Person 
nicht gestattet werden, im Namen einer betroffenen Person Schadenersatz zu verlangen. 

(143)  Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht, unter den in Artikel 263 AEUV genannten Voraussetzungen 
beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines Beschlusses des Ausschusses zu erheben. Als Adressaten 
solcher Beschlüsse müssen die betroffenen Aufsichtsbehörden, die diese Beschlüsse anfechten möchten, binnen 
zwei Monaten nach deren Übermittlung gemäß Artikel 263 AEUV Klage erheben. Sofern Beschlüsse des 
Ausschusses einen Verantwortlichen, einen Auftragsverarbeiter oder den Beschwerdeführer unmittelbar und 
individuell betreffen, so können diese Personen binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der betreffenden 
Beschlüsse auf der Website des Ausschusses im Einklang mit Artikel 263 AEUV eine Klage auf Nichtigerklärung 
erheben. Unbeschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte jede natürliche oder juristische Person das 
Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem zuständigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen 
Beschluss einer Aufsichtsbehörde haben, der gegenüber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. Ein derartiger 
Beschluss betrifft insbesondere die Ausübung von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch 
die Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung oder Abweisung von Beschwerden. Das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht bindende Maßnahmen der Aufsichtsbehörden wie 
von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats angestrengt werden, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat, und sollten im 
Einklang mit dem Verfahrensrecht dieses Mitgliedstaats durchgeführt werden. Diese Gerichte sollten eine 
uneingeschränkte Zuständigkeit besitzen, was die Zuständigkeit, sämtliche für den bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreit maßgebliche Sach- und Rechtsfragen zu prüfen, einschließt. Wurde eine Beschwerde von einer 
Aufsichtsbehörde abgelehnt oder abgewiesen, kann der Beschwerdeführer Klage bei den Gerichten desselben 
Mitgliedstaats erheben. 

Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung können 
einzelstaatliche Gerichte, die eine Entscheidung über diese Frage für erforderlich halten, um ihr Urteil erlassen zu 
können, bzw. müssen einzelstaatliche Gerichte in den Fällen nach Artikel 267 AEUV den Gerichtshof um eine 
Vorabentscheidung zur Auslegung des Unionsrechts — das auch diese Verordnung einschließt — ersuchen. Wird 
darüber hinaus der Beschluss einer Aufsichtsbehörde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor einem 
einzelstaatlichen Gericht angefochten und wird die Gültigkeit des Beschlusses des Ausschusses in Frage gestellt, so 
hat dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, den Beschluss des Ausschusses für nichtig zu erklären, 
sondern es muss im Einklang mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des Gerichtshofs den Gerichtshof mit der 
Frage der Gültigkeit befassen, wenn es den Beschluss für nichtig hält. Allerdings darf ein einzelstaatliches Gericht 
den Gerichtshof nicht auf Anfrage einer natürlichen oder juristischen Person mit Fragen der Gültigkeit des 
Beschlusses des Ausschusses befassen, wenn diese Person Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklärung dieses 
Beschlusses zu erheben — insbesondere wenn sie unmittelbar und individuell von dem Beschluss betroffen war –, 
diese Gelegenheit jedoch nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 263 AEUV genutzt hat. 

(144)  Hat ein mit einem Verfahren gegen die Entscheidung einer Aufsichtsbehörde befasstes Gericht Anlass zu der 
Vermutung, dass ein dieselbe Verarbeitung betreffendes Verfahren — etwa zu demselben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter oder wegen desselben Anspruchs — 
vor einem zuständigen Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so sollte es mit diesem Gericht 
Kontakt aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass ein solches verwandtes Verfahren existiert. Sind verwandte 
Verfahren vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht 
das Verfahren aussetzen oder sich auf Anfrage einer Partei auch zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für 
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unzuständig erklären, wenn dieses später angerufene Gericht für die betreffenden Verfahren zuständig ist und die 
Verbindung von solchen verwandten Verfahren nach seinem Recht zulässig ist. Verfahren gelten als miteinander 
verwandt, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und 
Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren einander widersprechende 
Entscheidungen ergehen. 

(145)  Bei Verfahren gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die 
Gerichte des Mitgliedstaats anruft, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung 
hat, oder des Mitgliedstaats, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat; dies gilt nicht, wenn es sich 
bei dem Verantwortlichen um eine Behörde eines Mitgliedstaats handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist. 

(146)  Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung 
entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht, ersetzen. Der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter sollte von seiner Haftung befreit werden, wenn er nachweist, dass er in keiner Weise für den Schaden 
verantwortlich ist. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs weit auf eine 
Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. Dies gilt 
unbeschadet von Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des Unionsrechts 
oder des Rechts der Mitgliedstaaten. Zu einer Verarbeitung, die mit der vorliegenden Verordnung nicht im 
Einklang steht, zählt auch eine Verarbeitung, die nicht mit den nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung 
erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
Präzisierung von Bestimmungen der vorliegenden Verordnung im Einklang steht. Die betroffenen Personen sollten 
einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhalten. Sind Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt, so sollte jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
für den gesamten Schaden haftbar gemacht werden. Werden sie jedoch nach Maßgabe des Rechts der 
Mitgliedstaaten zu demselben Verfahren hinzugezogen, so können sie im Verhältnis zu der Verantwortung 
anteilmäßig haftbar gemacht werden, die jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den durch die 
Verarbeitung entstandenen Schaden zu tragen hat, sofern sichergestellt ist, dass die betroffene Person einen 
vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhält. Jeder Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, der den vollen Schadenersatz geleistet hat, kann anschließend ein Rückgriffsverfahren gegen 
andere an derselben Verarbeitung beteiligte Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter anstrengen. 

(147)  Soweit in dieser Verordnung spezifische Vorschriften über die Gerichtsbarkeit — insbesondere in Bezug auf 
Verfahren im Hinblick auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf einschließlich Schadenersatz gegen einen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter — enthalten sind, sollten die allgemeinen Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit, wie sie etwa in der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (1) enthalten sind, der Anwendung dieser spezifischen Vorschriften nicht entgegenstehen. 

(148)  Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung sollten bei Verstößen gegen 
diese Verordnung zusätzlich zu den geeigneten Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung 
verhängt, oder an Stelle solcher Maßnahmen Sanktionen einschließlich Geldbußen verhängt werden. Im Falle 
eines geringfügigeren Verstoßes oder falls voraussichtlich zu verhängende Geldbuße eine unverhältnismäßige 
Belastung für eine natürliche Person bewirken würde, kann anstelle einer Geldbuße eine Verwarnung erteilt 
werden. Folgendem sollte jedoch gebührend Rechnung getragen werden: der Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes, dem vorsätzlichen Charakter des Verstoßes, den Maßnahmen zur Minderung des entstandenen 
Schadens, dem Grad der Verantwortlichkeit oder jeglichem früheren Verstoß, der Art und Weise, wie der Verstoß 
der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, der Einhaltung der gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
angeordneten Maßnahmen, der Einhaltung von Verhaltensregeln und jedem anderen erschwerenden oder 
mildernden Umstand. Für die Verhängung von Sanktionen einschließlich Geldbußen sollte es angemessene 
Verfahrensgarantien geben, die den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta, einschließlich des 
Rechts auf wirksamen Rechtsschutz und ein faires Verfahren, entsprechen. 

(149)  Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung, auch für 
Verstöße gegen auf der Grundlage und in den Grenzen dieser Verordnung erlassene nationale Vorschriften, 
festlegen können. Diese strafrechtlichen Sanktionen können auch die Einziehung der durch die Verstöße gegen 
diese Verordnung erzielten Gewinne ermöglichen. Die Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße 
gegen solche nationalen Vorschriften und von verwaltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer 
Verletzung des Grundsatzes „ne bis in idem“, wie er vom Gerichtshof ausgelegt worden ist, führen. 

(150)  Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung zu vereinheitlichen und ihnen 
mehr Wirkung zu verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, Geldbußen zu verhängen. In dieser 
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Verordnung sollten die Verstöße sowie die Obergrenze der entsprechenden Geldbußen und die Kriterien für ihre 
Festsetzung genannt werden, wobei diese Geldbußen von der zuständigen Aufsichtsbehörde in jedem Einzelfall 
unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände und insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes 
und seiner Folgen sowie der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Einhaltung der aus dieser 
Verordnung erwachsenden Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des Verstoßes abzuwenden oder 
abzumildern, festzusetzen sind. Werden Geldbußen Unternehmen auferlegt, sollte zu diesem Zweck der Begriff 
„Unternehmen“ im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV verstanden werden. Werden Geldbußen Personen 
auferlegt, bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, so sollte die Aufsichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geldbuße dem allgemeinen Einkommensniveau in dem betreffenden Mitgliedstaat 
und der wirtschaftlichen Lage der Personen Rechnung tragen. Das Kohärenzverfahren kann auch genutzt werden, 
um eine kohärente Anwendung von Geldbußen zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, ob 
und inwieweit gegen Behörden Geldbußen verhängt werden können. Auch wenn die Aufsichtsbehörden bereits 
Geldbußen verhängt oder eine Verwarnung erteilt haben, können sie ihre anderen Befugnisse ausüben oder 
andere Sanktionen nach Maßgabe dieser Verordnung verhängen. 

(151)  Nach den Rechtsordnungen Dänemarks und Estlands sind die in dieser Verordnung vorgesehenen Geldbußen 
nicht zulässig. Die Vorschriften über die Geldbußen können so angewandt werden, dass die Geldbuße in 
Dänemark durch die zuständigen nationalen Gerichte als Strafe und in Estland durch die Aufsichtsbehörde im 
Rahmen eines Verfahrens bei Vergehen verhängt wird, sofern eine solche Anwendung der Vorschriften in diesen 
Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung wie die von den Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen hat. Daher sollten 
die zuständigen nationalen Gerichte die Empfehlung der Aufsichtsbehörde, die die Geldbuße in die Wege geleitet 
hat, berücksichtigen. In jeden Fall sollten die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. 

(152)  Soweit diese Verordnung verwaltungsrechtliche Sanktionen nicht harmonisiert oder wenn es in anderen Fällen — 
beispielsweise bei schweren Verstößen gegen diese Verordnung — erforderlich ist, sollten die Mitgliedstaaten eine 
Regelung anwenden, die wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorsieht. Es sollte im Recht 
der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob diese Sanktionen strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sind. 

(153)  Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder Schriftstellern, mit dem Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. Für die Verarbeitung personen
bezogener Daten ausschließlich zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken sollten Abweichungen und Ausnahmen von bestimmten Vorschriften dieser Verordnung 
gelten, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf 
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wie es in Artikel 11 der Charta garantiert ist, in 
Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen 
Bereich sowie in Nachrichten- und Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten daher Gesetzgebungs
maßnahmen zur Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten solche Abweichungen und Ausnahmen 
in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte der betroffenen Person, den Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer oder an internationale 
Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden, die Zusammenarbeit und Kohärenz und besondere 
Datenverarbeitungssituationen erlassen. Sollten diese Abweichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich sein, sollte das Recht des Mitgliedstaats angewendet werden, dem der 
Verantwortliche unterliegt. Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer demokratischen 
Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. 

(154)  Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwendung der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten berücksichtigt wird. Der Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten kann als 
öffentliches Interesse betrachtet werden. Personenbezogene Daten in Dokumenten, die sich im Besitz einer 
Behörde oder einer öffentlichen Stelle befinden, sollten von dieser Behörde oder Stelle öffentlich offengelegt 
werden können, sofern dies im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten, denen sie unterliegt, vorgesehen 
ist. Diese Rechtsvorschriften sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten und die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten in Einklang bringen und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung regeln. Die Bezugnahme auf Behörden und öffentliche 
Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche Behörden oder sonstigen Stellen beinhalten, die vom Recht des 
jeweiligen Mitgliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten erfasst werden. Die Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) lässt das Schutzniveau für natürliche Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Unionsrechts und des 
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Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und beeinträchtigt diesen in keiner Weise, und sie bewirkt insbesondere 
keine Änderung der in dieser Verordnung dargelegten Rechte und Pflichten. Insbesondere sollte die genannte 
Richtlinie nicht für Dokumente gelten, die nach den Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten aus Gründen des 
Schutzes personenbezogener Daten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, oder für Teile von 
Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie personenbezogene Daten enthalten, bei 
denen Rechtsvorschriften vorsehen, dass ihre Weiterverwendung nicht mit dem Recht über den Schutz 
natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar ist. 

(155)  Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich ’Betriebsvereinbarungen’) können 
spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext 
vorgesehen werden, und zwar insbesondere Vorschriften über die Bedingungen, unter denen personenbezogene 
Daten im Beschäftigungskontext auf der Grundlage der Einwilligung des Beschäftigten verarbeitet werden dürfen, 
über die Verarbeitung dieser Daten für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich 
der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des 
Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung 
zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses. 

(156)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken sollte geeigneten 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung unterliegen. Mit diesen 
Garantien sollte sichergestellt werden, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen 
insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet wird. Die Weiterverarbeitung personen
bezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt erst dann, wenn der Verantwortliche geprüft hat, ob es 
möglich ist, diese Zwecke durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei der die Identifizierung von 
betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, zu erfüllen, sofern geeignete Garantien bestehen (wie 
z. B. die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten). Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Garantien in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken vorsehen. Es sollte den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein, unter bestimmten Bedingungen und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die 
betroffenen Personen Präzisierungen und Ausnahmen in Bezug auf die Informationsanforderungen sowie der 
Rechte auf Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden, zur Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübert
ragbarkeit sowie auf Widerspruch bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken vorzusehen. Im Rahmen der betreffenden Bedingungen und Garantien können spezifische Verfahren für 
die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Personen vorgesehen sein — sofern dies angesichts der mit der 
spezifischen Verarbeitung verfolgten Zwecke angemessen ist — sowie technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Zwecken sollte auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften, beispielsweise für klinische Prüfungen, genügen. 

(157)  Durch die Verknüpfung von Informationen aus Registern können Forscher neue Erkenntnisse von großem Wert 
in Bezug auf weit verbreiteten Krankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs und Depression erhalten. 
Durch die Verwendung von Registern können bessere Forschungsergebnisse erzielt werden, da sie auf einen 
größeren Bevölkerungsanteil gestützt sind. Im Bereich der Sozialwissenschaften ermöglicht die Forschung anhand 
von Registern es den Forschern, entscheidende Erkenntnisse über den langfristigen Zusammenhang einer Reihe 
sozialer Umstände zu erlangen, wie Arbeitslosigkeit und Bildung mit anderen Lebensumständen. Durch Register 
erhaltene Forschungsergebnisse bieten solide, hochwertige Erkenntnisse, die die Basis für die Erarbeitung und 
Umsetzung wissensgestützter politischer Maßnahmen darstellen, die Lebensqualität zahlreicher Menschen 
verbessern und die Effizienz der Sozialdienste verbessern können. Zur Erleichterung der wissenschaftlichen 
Forschung können daher personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken verarbeitet werden, 
wobei sie angemessenen Bedingungen und Garantien unterliegen, die im Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten festgelegt sind. 

(158)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Archivzwecken gelten, wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass die Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten sollte. Behörden oder 
öffentliche oder private Stellen, die Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse führen, sollten gemäß dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet sein, Aufzeichnungen von bleibendem Wert 
für das allgemeine öffentliche Interesse zu erwerben, zu erhalten, zu bewerten, aufzubereiten, zu beschreiben, 
mitzuteilen, zu fördern, zu verbreiten sowie Zugang dazu bereitzustellen. Es sollte den Mitgliedstaaten ferner 
erlaubt sein vorzusehen, dass personenbezogene Daten zu Archivzwecken weiterverarbeitet werden, 
beispielsweise im Hinblick auf die Bereitstellung spezifischer Informationen im Zusammenhang mit dem 
politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
insbesondere dem Holocaust, und Kriegsverbrechen. 
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(159)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken gelten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
im Sinne dieser Verordnung sollte weit ausgelegt werden und die Verarbeitung für beispielsweise die 
technologische Entwicklung und die Demonstration, die Grundlagenforschung, die angewandte Forschung und 
die privat finanzierte Forschung einschließen. Darüber hinaus sollte sie dem in Artikel 179 Absatz 1 AEUV 
festgeschriebenen Ziel, einen europäischen Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. Die 
wissenschaftlichen Forschungszwecke sollten auch Studien umfassen, die im öffentlichen Interesse im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. Um den Besonderheiten der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu genügen, sollten spezifische Bedingungen insbesondere 
hinsichtlich der Veröffentlichung oder sonstigen Offenlegung personenbezogener Daten im Kontext 
wissenschaftlicher Zwecke gelten. Geben die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung insbesondere im 
Gesundheitsbereich Anlass zu weiteren Maßnahmen im Interesse der betroffenen Person, sollten die allgemeinen 
Vorschriften dieser Verordnung für diese Maßnahmen gelten. 

(160)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen Forschungszwecken 
gelten. Dazu sollte auch historische Forschung und Forschung im Bereich der Genealogie zählen, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass diese Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten sollte. 

(161)  Für die Zwecke der Einwilligung in die Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten im Rahmen 
klinischer Prüfungen sollten die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1) gelten. 

(162)  Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen Zwecken gelten. Das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten sollte in den Grenzen dieser Verordnung den statistischen Inhalt, 
die Zugangskontrolle, die Spezifikationen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen 
Zwecken und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und zur 
Sicherstellung der statistischen Geheimhaltung bestimmen. Unter dem Begriff „statistische Zwecke“ ist jeder für 
die Durchführung statistischer Untersuchungen und die Erstellung statistischer Ergebnisse erforderliche Vorgang 
der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen. Diese statistischen Ergebnisse können für 
verschiedene Zwecke, so auch für wissenschaftliche Forschungszwecke, weiterverwendet werden. Im 
Zusammenhang mit den statistischen Zwecken wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisse der Verarbeitung zu 
statistischen Zwecken keine personenbezogenen Daten, sondern aggregierte Daten sind und diese Ergebnisse oder 
personenbezogenen Daten nicht für Maßnahmen oder Entscheidungen gegenüber einzelnen natürlichen Personen 
verwendet werden. 

(163)  Die vertraulichen Informationen, die die statistischen Behörden der Union und der Mitgliedstaaten zur Erstellung 
der amtlichen europäischen und der amtlichen nationalen Statistiken erheben, sollten geschützt werden. Die 
europäischen Statistiken sollten im Einklang mit den in Artikel 338 Absatz 2 AEUV dargelegten statistischen 
Grundsätzen entwickelt, erstellt und verbreitet werden, wobei die nationalen Statistiken auch mit dem Recht der 
Mitgliedstaaten übereinstimmen müssen. Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (2) enthält genauere Bestimmungen zur Vertraulichkeit europäischer Statistiken. 

(164)  Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
Zugang zu personenbezogenen Daten oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in 
den Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer gleichwertiger Geheimhaltungs
pflichten durch Rechtsvorschriften regeln, soweit dies notwendig ist, um das Recht auf Schutz der personen
bezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. Dies berührt 
nicht die bestehenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zum Erlass von Vorschriften über das Berufsgeheimnis, 
wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist. 

(165)  Im Einklang mit Artikel 17 AEUV achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren bestehenden verfassungsrechtlichen Vorschriften 
genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

(166)  Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu schützen und den freien 
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Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 
in Bezug auf die für Zertifizierungsverfahren geltenden Kriterien und Anforderungen, die durch standardisierte 
Bildsymbole darzustellenden Informationen und die Verfahren für die Bereitstellung dieser Bildsymbole erlassen 
werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(167)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, wenn dies in dieser Verordnung vorgesehen ist. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt 
werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission besondere Maßnahmen für Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen erwägen. 

(168)  Für den Erlass von Durchführungsrechtsakten bezüglich Standardvertragsklauseln für Verträge zwischen 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen Auftragsverarbeitern; Verhaltensregeln; technische 
Standards und Verfahren für die Zertifizierung; Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in 
einem Drittland, einem Gebiet oder bestimmten Sektor dieses Drittlands oder in einer internationalen 
Organisation; Standardschutzklauseln; Formate und Verfahren für den Informationsaustausch zwischen 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden im Hinblick auf verbindliche interne Datenschutz
vorschriften; Amtshilfe; sowie Vorkehrungen für den elektronischen Informationsaustausch zwischen Aufsichts
behörden und zwischen Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss sollte das Prüfverfahren angewandt werden. 

(169)  Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn anhand vorliegender Beweise 
festgestellt wird, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor in diesem Drittland oder eine 
internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, und dies aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich ist. 

(170)  Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung eines gleichwertigen Datenschutzniveaus für 
natürliche Personen und des freien Verkehrs personenbezogener Daten in der Union, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der 
Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(171)  Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Verarbeitungen, die zum Zeitpunkt 
der Anwendung dieser Verordnung bereits begonnen haben, sollten innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung mit ihr in Einklang gebracht werden. Beruhen die Verarbeitungen auf einer 
Einwilligung gemäß der Richtlinie 95/46/EG, so ist es nicht erforderlich, dass die betroffene Person erneut ihre 
Einwilligung dazu erteilt, wenn die Art der bereits erteilten Einwilligung den Bedingungen dieser Verordnung 
entspricht, so dass der Verantwortliche die Verarbeitung nach dem Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden 
Verordnung fortsetzen kann. Auf der Richtlinie 95/46/EG beruhende Entscheidungen bzw. Beschlüsse der 
Kommission und Genehmigungen der Aufsichtsbehörden bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder 
aufgehoben werden. 

(172)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
konsultiert und hat am 7. März 2012 (1) eine Stellungnahme abgegeben. 

(173)  Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten Anwendung finden, die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) bestimmte Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen, einschließlich der 
Pflichten des Verantwortlichen und der Rechte natürlicher Personen. Um das Verhältnis zwischen der 
vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die Richtlinie entsprechend geändert 
werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, sollte die Richtlinie 2002/58/EG einer Überprüfung 
unterzogen werden, um insbesondere die Kohärenz mit dieser Verordnung zu gewährleisten — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. 

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für 
die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

a)  im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, 

b)  durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 EUV 
fallen, 

c)  durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, 

d)  durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union 
gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese 
Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an die Grundsätze und Vorschriften 
der vorliegenden Verordnung angepasst. 

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit der Vermittler unberührt. 

Artikel 3 

Räumlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig 
davon, ob die Verarbeitung in der Union stattfindet. 
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(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, 
die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsver
arbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht 

a)  betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von diesen 
betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist; 

b)  das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt. 

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen Verantwortlichen an einem Ort, der aufgrund Völkerrechts dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;  

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;  

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken;  

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen;  

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;  

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird;  

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;  

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene 
Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die 
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
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möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung;  

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen 
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten; 

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissver
ständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist;  

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder 
unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden;  

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person 
liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen 
wurden;  

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, 
physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung 
dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;  

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand hervorgehen;  

16. „Hauptniederlassung“ 

a)  im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten werden in einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen in der 
Union getroffen und diese Niederlassung ist befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt 
die Niederlassung, die derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung; 

b)  im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der Auftragsverarbeiter keine Hauptverwaltung in der Union hat, die 
Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der Auftragsver
arbeiter spezifischen Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt;  

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von dem Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf die ihnen jeweils nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt;  

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen;  

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht;  

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, zu deren 
Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 
verpflichtet im Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen personenbezogener 
Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe 
von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem oder mehreren Drittländern;  

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 
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22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen 
ist, weil 

a)  der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Aufsichtsbehörde 
niedergelassen ist, 

b)  diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat dieser 
Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

c)  eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde;  

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 

a)  eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten von Niederlassungen eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder 

b)  eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen Niederlassung eines 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch erhebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder haben kann;  

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch gegen einen Beschlussentwurf im Hinblick darauf, ob 
ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt oder ob beabsichtigte Maßnahmen gegen den Verantwortlichen oder 
den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem Einspruch die Tragweite der 
Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Personen und gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union ausgehen;  

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (1);  

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder jede sonstige 
Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage 
einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde. 

KAPITEL II 

Grundsätze 

Artikel 5 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a)  auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b)  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht 
zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß 
Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sein („Datenminimierung“); 

d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 
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e)  in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es 
für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert 
werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisa
torischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicher
begrenzung“); 

f)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen 
können („Rechenschaftspflicht“). 

Artikel 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a)  Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b)  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c)  die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; 

d)  die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen; 

e)  die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

f)  die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen
bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, 
indem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine 
rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere 
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch 

a)  Unionsrecht oder 

b)  das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann 
spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem 
Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch 
den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche 
Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung 
sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt 
werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben 
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erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der 
Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz 
der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die 
Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar ist — unter anderem 

a)  jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken 
der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b)  den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, 

c)  die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, 

d)  die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 

e)  das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Artikel 7 

Bedingungen für die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte 
betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind 
dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstellen. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der 
Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang 
Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer 
Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die 
Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

Artikel 8 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind 
direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 
Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für 
das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. 

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die 
jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 
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(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, 
um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das 
Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, zum 
Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a)  Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann 
das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b)  die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem 
Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen 
bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die 
Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist, 

c)  die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre 
Einwilligung zu geben, 

d)  die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf 
die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne 
Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

e)  die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht 
hat, 

f)  die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen 
der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g)  die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen 
eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

h)  die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- 
oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit einem 
Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien 
erforderlich, 

i)  die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz 
vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 
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j)  die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten Zwecken 
verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses 
Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger 
Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer 
Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder aufrecht
erhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist. 

Artikel 10 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammen
hängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen 
werden oder wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein umfassendes Register der strafrechtlichen 
Verurteilungen darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden. 

Artikel 11 

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der 
betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur 
bloßen Einhaltung dieser Verordnung zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die 
betroffene Person zu identifizieren. 

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels nachweisen, dass er nicht in der 
Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. In 
diesen Fällen finden die Artikel 15 bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer 
in diesen Artikeln niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen. 

KAPITEL III 

Rechte der betroffenen Person 

Abschnit t  1  

Transparenz und Modal it äten 

Artikel 12 

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person 

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den 
Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung 
beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen 
Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer 
Form nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. 
In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags 
der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er 
glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 
bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur 
Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die 
Verzögerung. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene 
Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür 
und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 
bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere 
im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder 

a)  ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder 
die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder 

b)  sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den 
Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in 
Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und 
klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden 
die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der 
Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter 
Bildsymbole zu erlassen. 

Abschni t t  2  

Infor m a ti onspf l icht  u nd Recht  auf  Auskunf t  zu personenbez ogenen Date n 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b)  gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 
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d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e)  gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbe
schlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und 
transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 

b)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen 
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

e)  ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

f)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterver
arbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die 
Informationen verfügt. 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben wurden 

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person Folgendes mit: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b)  zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 

d)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

e)  gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten; 
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f)  gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 
oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden 
Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 

a)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 

b)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

c)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen 
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

d)  wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

e)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

f)  aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen; 

g)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 

a)  unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b)  falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 

c)  falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterver
arbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 

a)  die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 

b)  die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 
Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser 
Informationen für die Öffentlichkeit, 

c)  die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d)  die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, 
einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden 
müssen. 
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Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

a)  die Verarbeitungszwecke; 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen; 

d)  falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g)  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten; 

h)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die 
betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur 
Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind 
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 
beeinträchtigen. 

Abschni t t  3  

Ber ichtigung und Löschung 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personen
bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a)  Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. 
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b)  Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

c)  Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d)  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e)  Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f)  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 
Absatz 1 erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren 
Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen
bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a)  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Artikel 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a)  die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, 
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b)  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

c)  der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

d)  die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von ihrer 
Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder 
aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
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(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem 
Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Artikel 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 
und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person 
dies verlangt. 

Artikel 20 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie 
hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a)  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 

b)  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu 
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt 
nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Abschni t t  4  

Widerspr uchs rec ht  u n d  a u t omatis ier te  Entscheidungsf indung im Einzelfa l l  

Artikel 21 

Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personen
bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
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(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in 
den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen 
Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person 
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie 
betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Artikel 22 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist, 

b)  aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig 
ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

c)  mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 
Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 

Abschni t t  5  

Beschränkungen 

Artikel 23 

Beschränkungen 

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter unterliegt, können die Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, 
insofern dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, im 
Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der 
Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige 
Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt: 

a)  die nationale Sicherheit; 

b)  die Landesverteidigung; 

c)  die öffentliche Sicherheit; 
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d)  die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; 

e)  den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, 
insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa 
im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen 
Sicherheit; 

f)  den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz von Gerichtsverfahren; 

g)  die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln 
reglementierter Berufe; 

h)  Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind; 

i)  den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen; 

j)  die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls spezifische Vorschriften 
enthalten zumindest in Bezug auf 

a)  die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien, 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, 

c)  den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, 

d)  die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung; 

e)  die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von Verantwortlichen, 

f)  die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Zwecken 
der Verarbeitung oder der Verarbeitungskategorien, 

g)  die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und 

h)  das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht dem Zweck der 
Beschränkung abträglich ist. 

KAPITEL IV 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

Abschnit t  1  

Allgemeine Pf l ichten 

Artikel 24 

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den 
Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden 
erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert. 

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. 

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungs
verfahrens gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des 
Verantwortlichen nachzuweisen. 
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Artikel 25 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche 
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen 
Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. Pseudonymisierung — trifft, die dafür 
ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen 
Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der 
betroffenen Personen zu schützen. 

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch 
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbei
tungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personen
bezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen 
müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der 
Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die 
Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen. 

Artikel 26 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie 
gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche 
Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person 
angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 nachkommt, sofern und soweit die 
jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen die 
Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen 
angegeben werden. 

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der 
betroffenen Person zur Verfügung gestellt. 

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen 
dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen. 

Artikel 27 

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter schriftlich einen 
Vertreter in der Union. 

(2) Die Pflicht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für 

a)  eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht die umfangreiche Verarbeitung besonderer Datenkategorien im Sinne 
des Artikels 9 Absatz 1 oder die umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt und unter Berücksichtigung der Art, der 
Umstände, des Umfangs und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt, oder 

b)  Behörden oder öffentliche Stellen. 
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(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die betroffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet 
werden oder deren Verhalten beobachtet wird, sich befinden. 

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter beauftragt, zusätzlich zu diesem oder 
an seiner Stelle insbesondere für Aufsichtsbehörden und betroffene Personen bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung als Anlaufstelle zu dienen. 

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter erfolgt unbeschadet 
etwaiger rechtlicher Schritte gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter selbst. 

Artikel 28 

Auftragsverarbeiter 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, 
dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der 
betroffenen Person gewährleistet. 

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung 
informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die 
Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen 
derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in 
Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der 
Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte 
des Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der 
Auftragsverarbeiter 

a)  die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — auch in Bezug auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation — verarbeitet, sofern 
er nicht durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu 
verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses verbietet; 

b)  gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit 
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c)  alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftrags
verarbeiters einhält; 

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisa
torischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in 
Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f)  unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den 
Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pflichten unterstützt; 

g)  nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des 
Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht; 

h)  dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen — einschließlich Inspektionen –, die vom 
Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu 
beiträgt. 
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Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er 
der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union 
oder der Mitgliedstaaten verstößt. 

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte 
Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter 
im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen 
dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 
Garantien dafür geboten werden muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der 
weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters. 

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im 
Sinne der Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen. 

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der 
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise 
auf den in den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn 
diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten 
Zertifizierung sind. 

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 Standardvertragsklauseln 
zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen. 

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertragsklauseln 
zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen. 

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was auch 
in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

Artikel 29 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Artikel 30 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die 
ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, 
des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b)  die Zwecke der Verarbeitung; 

c)  eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten; 
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d)  die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

e)  gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen 
Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien; 

f)  wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 

g)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 
Absatz 1. 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im 
Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortlichen, 
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b)  die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden; 

c)  gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen 
Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien; 

d)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 
Absatz 1. 

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann. 

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen vorgenommene Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder nicht die Verarbeitung 
besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt. 

Artikel 31 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit der 
Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

Abschni t t  2  

S i c h e rhe i t  personenbezogener  Daten 

Artikel 32 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des 
Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein: 

a)  die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
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b)  die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c)  die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder 
technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d)  ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der 
Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch — ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, 
Veränderung oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten Anforderungen nachzuweisen. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte 
natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen 
verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet. 

Artikel 33 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und 
möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen 
Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 
binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er 
diese dem Verantwortlichen unverzüglich. 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a)  eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 
der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b)  den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere 
Informationen; 

c)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d)  eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der 
Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im 
Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen 
und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Artikel 34 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person 
unverzüglich von der Verletzung. 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die 
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 
Buchstaben b, c und d genannten Informationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a)  der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere 
solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen 
Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b)  der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c)  dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt hat, kann die Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, 
dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Abschni t t  3  

Datenschutz -F o l g e n a bschätzung und vorher ige  Konsulta t ion 

Artikel 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher 
Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutz
beauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein. 

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 

a)  systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte 
Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die 
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen; 

b)  umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder 

c)  systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in 
Artikel 68 genannten Ausschuss. 

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und 
veröffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese 
Listen dem Ausschuss. 

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das 
Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen in 
mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der 
Union erheblich beeinträchtigen könnten. 
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(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 

a)  eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, 
gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen; 

b)  eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck; 

c)  eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und 

d)  die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen 
und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, 
dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen 
und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird. 

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die 
zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungs
vorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen. 

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein. 

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den 
konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der 
allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenab
schätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor 
den betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung 
gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den 
Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind. 

Artikel 36 

Vorherige Konsultation 

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenab
schätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der 
Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang 
mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht 
ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter 
innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende 
schriftliche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter 
Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die 
Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche 
Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für 
die Verzögerung. Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für die Zwecke der Konsultation 
angeforderten Informationen erhalten hat. 

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen 
zur Verfügung: 

a)  gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen 
und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer 
Gruppe von Unternehmen; 

b)  die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung; 

c)  die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen und Garantien; 

d)  gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
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e)  die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und 

f)  alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem 
nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen 
basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 
der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu 
Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren 
vorherige Genehmigung einzuholen. 

Abschni t t  4  

D a tenschutzbeauf tragter  

Artikel 37 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn 

a)  die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von Gerichten, die im 
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungs
vorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige 
und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 

c)  die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß Artikel 10 besteht. 

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder 
Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann. 

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder öffentliche Stelle 
handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer 
Größe ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden. 

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder 
Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen 
Datenschutzbeauftragten benennen; falls dies nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, 
müssen sie einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für derartige Verbände und andere Vereinigungen, 
die Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen. 

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und 
teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit. 

Artikel 38 

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß 
und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

4.5.2016 L 119/55 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den 
Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. 

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf 
von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder 
benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate 
ziehen. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

Artikel 39 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben: 

a)  Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die 
Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutz
vorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten; 

b)  Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten 
sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten 
einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungs
vorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen; 

c)  Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß Artikel 35; 

d)  Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

e)  Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, 
einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der 
Verarbeitung berücksichtigt. 

Abschni t t  5  

Ve rh a l t e nsregeln  und Zer ti f izier ung 

Artikel 40 

Verhaltensregeln 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen 
Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung beitragen sollen. 

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, 
können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung 
beispielsweise zu dem Folgenden präzisiert wird: 

a)  faire und transparente Verarbeitung; 
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b)  die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen; 

c)  Erhebung personenbezogener Daten; 

d)  Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 

e)  Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

f)  Ausübung der Rechte betroffener Personen; 

g)  Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und Weise, in der die Einwilligung des Trägers der elterlichen 
Verantwortung für das Kind einzuholen ist; 

h)  die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der 
Verarbeitung gemäß Artikel 32; 

i)  die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die 
Benachrichtigung der betroffenen Person von solchen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten; 

j)  die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen oder 

k)  außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte 
betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79. 

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
können Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des 
vorliegenden Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, können auch von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die 
gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe des 
Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 
oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten 
Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in 
Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen 
durch die Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln verpflichten, 
vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig 
ist. 

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln 
auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln 
bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist. Die 
Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln 
bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende geeignete 
Garantien bietet. 

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstä
tigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und 
veröffentlicht sie. 

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die 
nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde — bevor sie den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung genehmigt — ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der 
Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit 
dieser Verordnung vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 dieses Artikels — geeignete Garantien vorsieht. 

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf 
zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 — geeignete 
Garantien vorsieht, so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission. 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 
übermittelten genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in 
der Union besitzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 
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(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine 
Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder 
Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 41 

Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 
kann die Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die 
über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde. 

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert 
werden, wenn sie 

a)  ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat; 

b)  Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die 
Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsver
arbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen; 

c)  Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder 
über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
angewendet werden oder wurden, nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die 
Öffentlichkeit transparent macht, und 

d)  zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu 
einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach 
Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss. 

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des 
Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der 
Verhaltensregeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines 
vorläufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie 
unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung. 

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, 
die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen. 

Artikel 42 

Zertifizierung 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern insbesondere auf 
Unionsebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und 
-prüfzeichen, die dazu dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbeitungsvorgängen von Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern eingehalten wird. Den besonderen Bedürfnissen von Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen wird Rechnung getragen. 
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(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
können auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, Siegel oder Prüfzeichen, die gemäß Absatz 5 des 
vorliegenden Artikels genehmigt worden sind, vorgesehen werden, um nachzuweisen, dass die Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, im Rahmen der Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f 
geeignete Garantien bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger 
rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, diese geeigneten Garantien 
anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(3) Die Zertifizierung muss freiwillig und über ein transparentes Verfahren zugänglich sein. 

(4) Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert nicht die Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters für die Einhaltung dieser Verordnung und berührt nicht die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichts
behörden, die gemäß Artikel 55 oder 56 zuständig sind. 

(5) Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde anhand der von dieser zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 3 oder — 
gemäß Artikel 63 — durch den Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt. Werden die Kriterien vom Ausschuss 
genehmigt, kann dies zu einer gemeinsamen Zertifizierung, dem Europäischen Datenschutzsiegel, führen. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der die von ihm durchgeführte Verarbeitung dem Zertifizie
rungsverfahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 oder gegebenenfalls der zuständigen 
Aufsichtsbehörde alle für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforderlichen Informationen zur Verfügung 
und gewährt ihr den in diesem Zusammenhang erforderlichen Zugang zu seinen Verarbeitungstätigkeiten. 

(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für eine Höchstdauer von drei 
Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die einschlägigen Voraussetzungen 
weiterhin erfüllt werden. Die Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht 
mehr erfüllt werden. 

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen in ein Register auf 
und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

Artikel 43 

Zertifizierungsstellen 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 
erteilen oder verlängern Zertifizierungsstellen, die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Datenschutzes 
verfügen, nach Unterrichtung der Aufsichtsbehörde — damit diese erforderlichenfalls von ihren Befugnissen gemäß 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe h Gebrauch machen kann — die Zertifizierung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Zertifizierungsstellen von einer oder beiden der folgenden Stellen akkreditiert werden: 

a)  der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde; 

b)  der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) im Einklang mit EN-ISO/IEC 17065/2012 und mit den zusätzlichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 
zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderungen benannt wurde. 

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur dann gemäß dem genannten Absatz akkreditiert werden, wenn sie 

a)  ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Zertifizierung zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben; 
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b)  sich verpflichtet haben, die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss genehmigt wurden, einzuhalten; 

c)  Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige Überprüfung und den Widerruf der Datenschutzzertifizierung sowie der 
Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt haben; 

d)  Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Zertifizierung oder die 
Art und Weise, in der die Zertifizierung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter umgesetzt wird 
oder wurde, nachgehen und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit 
transparent machen, und 

e)  zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu 
einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand der Kriterien, die von 
der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss 
genehmigt wurden. Im Fall einer Akkreditierung nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels ergänzen diese 
Anforderungen diejenigen, die in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in den technischen Vorschriften, in denen die 
Methoden und Verfahren der Zertifizierungsstellen beschrieben werden, vorgesehen sind. 

(4) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 sind unbeschadet der Verantwortung, die der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter für die Einhaltung dieser Verordnung hat, für die angemessene Bewertung, die der Zertifizierung 
oder dem Widerruf einer Zertifizierung zugrunde liegt, verantwortlich. Die Akkreditierung wird für eine Höchstdauer 
von fünf Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die Zertifizierungsstelle die 
Anforderungen dieses Artikels erfüllt. 

(5) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 teilen den zuständigen Aufsichtsbehörden die Gründe für die Erteilung 
oder den Widerruf der beantragten Zertifizierung mit. 

(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 werden 
von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese 
Anforderungen und Kriterien auch dem Ausschuss. Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und 
Datenschutzsiegel in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise. 

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zuständige Aufsichtsbehörde oder die nationale Akkreditierungsstelle 
die Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle nach Absatz 1, wenn die Voraussetzungen für die Akkreditierung nicht 
oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn eine Zertifizierungsstelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung 
vereinbar sind. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anforderungen festzulegen, die für die in Artikel 42 Absatz 1 genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungs
verfahren zu berücksichtigen sind. 

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen technische Standards für Zertifizierungs
verfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen sowie Mechanismen zur Förderung und Anerkennung dieser 
Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL V 

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen 

Artikel 44 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personen
bezogener Daten durch das betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation an ein anderes 
Drittland oder eine andere internationale Organisation. Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwenden, um 
sicherzustellen, dass das durch diese Verordnung gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben 
wird. 
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Artikel 45 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf 
vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder 
mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes 
Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung. 

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzniveaus berücksichtigt die Kommission insbesondere 
das Folgende: 

a)  die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in dem betreffenden Land bzw. bei 
der betreffenden internationalen Organisation geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl allgemeiner als auch 
sektoraler Art — auch in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, nationale Sicherheit und Strafrecht sowie 
Zugang der Behörden zu personenbezogenen Daten — sowie die Anwendung dieser Rechtsvorschriften, Datenschutz
vorschriften, Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale Organisation, die Rechtsprechung 
sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame verwaltungsrechtliche und 
gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt werden, 

b)  die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in dem 
betreffenden Drittland oder denen eine internationale Organisation untersteht und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c)  die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder 
Instrumenten sowie aus der Teilnahme des Drittlands oder der internationalen Organisation an multilateralen oder 
regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben. 

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission im Wege eines Durchführungs
rechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland 
oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels 
bieten. In dem Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens alle vier 
Jahre erfolgt, vorzusehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder bei der internationalen 
Organisation Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der sektorale 
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte 
Aufsichtsbehörde bzw. genannten Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern und bei internationalen Organisationen, 
die die Wirkungsweise der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 
Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen könnten. 

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Beschlüsse im 
Wege von Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende 
Informationen — insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung — 
dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifischer Sektor in einem Drittland oder 
eine internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels 
mehr gewährleistet. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 
genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen 
Organisation auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, die zu dem gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat. 

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, das Gebiet oder einen oder mehrere 
spezifische Sektoren in diesem Drittland oder an die betreffende internationale Organisation gemäß den Artikeln 46 
bis 49 werden durch einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht berührt. 

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland und aller internationalen 
Organisationen, für die sie durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten bzw. 
nicht mehr gewährleisten. 

4.5.2016 L 119/61 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen 
bleiben so lange in Kraft, bis sie durch einen nach dem Prüfverfahren gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 46 

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien 

(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen 
durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer 
Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, bestehen in 

a)  einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen, 

b)  verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47, 

c)  Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen 
werden, 

d)  von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden, 

e)  genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten 
Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen, oder 

f)  einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen mit rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung 
der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen. 

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde können die geeigneten Garantien gemäß 
Absatz 1 auch insbesondere bestehen in 

a)  Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationalen 
Organisation vereinbart wurden, oder 

b)  Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen Stellen aufzunehmen sind 
und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen Personen einschließen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an, wenn ein Fall gemäß Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels vorliegt. 

(5) Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilte Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde 
geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie erforderlichenfalls mit einem nach Absatz 2 
des vorliegenden Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 47 

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften, sofern diese 

a)  rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, gelten und von diesen Mitgliedern durchgesetzt 
werden, und dies auch für ihre Beschäftigten gilt, 
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b)  den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten übertragen und 

c)  die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens folgende Angaben: 

a)  Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, und jedes ihrer Mitglieder; 

b)  die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von Datenübermittlungen einschließlich der betreffenden Arten 
personenbezogener Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das betreffende 
Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c)  interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden internen Datenschutzvorschriften; 

d)  die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung, begrenzte 
Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen 
Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen für die Weiterübermittlung an nicht 
an diese internen Datenschutzvorschriften gebundene Stellen; 

e)  die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung und die diesen offenstehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie 
des in Artikel 79 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer Verletzung der 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f)  die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene 
Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Unterneh
mensgruppe gegen die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der Auftragsver
arbeiter ist nur dann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit, wenn er nachweist, dass der Umstand, 
durch den der Schaden eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 

g)  die Art und Weise, wie die betroffenen Personen über die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 hinaus über die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und insbesondere über die unter den Buchstaben d, e und f dieses 
Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

h)  die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen Person oder 
Einrichtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften in der 
Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, sowie mit 
der Überwachung der Schulungsmaßnahmen und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist; 

i)  die Beschwerdeverfahren; 

j)  die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, bestehenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvor
schriften. Derartige Verfahren beinhalten Datenschutzüberprüfungen und Verfahren zur Gewährleistung von 
Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Person. Die Ergebnisse derartiger Überprüfungen sollten 
der in Buchstabe h genannten Person oder Einrichtung sowie dem Verwaltungsrat des herrschenden Unternehmens 
einer Unternehmensgruppe oder der Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
mitgeteilt werden und sollten der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden; 

k)  die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der Vorschriften und ihre Meldung an die 
Aufsichtsbehörde; 

l)  die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften durch sämtliche 
Mitglieder der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, gewährleisten, insbesondere durch Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen der unter Buchstabe j 
genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde; 

m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche für ein Mitglied der Unterneh
mensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem Drittland 
geltenden rechtlichen Bestimmungen, die sich nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, die die verbindlichen 
internen Datenschutzvorschriften bieten, und 

n)  geeignete Datenschutzschulungen für Personal mit ständigem oder regelmäßigem Zugang zu personenbezogenen 
Daten. 
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(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren für den Informationsaustausch über verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 
Aufsichtsbehörden festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 
erlassen. 

Artikel 48 

Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung 

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit 
denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personen
bezogener Daten verlangt wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß diesem Kapitel 
jedenfalls nur dann anerkannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale 
Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem 
Mitgliedstaat gestützt sind. 

Artikel 49 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt noch geeignete Garantien nach 
Artikel 46, einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe 
von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur unter einer 
der folgenden Bedingungen zulässig: 

a)  die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt, nachdem sie über die 
für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbe
schlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

b)  die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen oder 
zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c)  die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem 
Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d)  die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig, 

e)  die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich, 

f)  die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen 
erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben, 

g)  die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur 
Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind. 

Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 — einschließlich der verbindlichen internen 
Datenschutzvorschriften — gestützt werden könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem 
ersten Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur 
dann erfolgen, wenn die Übermittlung nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen 
betrifft, für die Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern die 
Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche alle 
Umstände der Datenübermittlung beurteilt und auf der Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. Der Verantwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der 
Übermittlung in Kenntnis. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Übermittlung und seine 
zwingenden berechtigten Interessen; dies erfolgt zusätzlich zu den der betroffenen Person nach den Artikeln 13 und 14 
mitgeteilten Informationen. 

(2) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze 
Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme 
durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann 
erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 
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(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und sowie Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten nicht für Tätigkeiten, die 
Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d muss im Unionsrecht oder im Recht 
des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus 
wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien 
von personenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorgesehen werden. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission derartige Bestimmungen mit. 

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die 
angemessenen Garantien im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels in der Dokumentation gemäß 
Artikel 30. 

Artikel 50 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete 
Maßnahmen zur 

a)  Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die wirksame Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personen
bezogener Daten, unter anderem durch Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten und anderer 
Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c)  Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz personen
bezogener Daten einschließlich Zuständigkeitskonflikten mit Drittländern. 

KAPITEL VI 

Unabhängige Aufsichtsbehörden 

Abschnit t  1  

Unabhängigkeit  

Artikel 51 

Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung 
dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden 
„Aufsichtsbehörde“). 

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten 
Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehörden untereinander sowie mit der Kommission gemäß Kapitel VII 
zusammen. 

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die 
Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, 
dass die anderen Behörden die Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten. 

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses 
Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 52 

Unabhängigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß 
dieser Verordnung völlig unabhängig. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der 
Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und 
ersuchen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende 
entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können. 

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und hat, das 
ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des 
gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein können. 

Artikel 53 

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines transparenten Verfahrens 
ernannt wird, und zwar 

—  vom Parlament, 

—  von der Regierung, 

—  vom Staatsoberhaupt oder 

—  von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird. 

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche 
Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder verpflichtender Versetzung in 
den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. 

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat oder die 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Artikel 54 

Errichtung der Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor: 

a)  die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde; 
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b)  die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder 
Aufsichtsbehörde; 

c)  die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde; 

d)  die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren; dies gilt nicht für 
die erste Amtszeit nach 24. Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte 
Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e)  die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde wiederernannt 
werden können; 

f)  die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der 
Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsver
hältnisses. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung 
verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung 
ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während dieser Amts- beziehungsweise 
Dienstzeit gilt diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen 
diese Verordnung. 

Abschni t t  2  

Zus t ä nd ig keit ,  Aufgaben und Befugnisse  

Artikel 55 

Zuständigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben und die Ausübung der Befugnisse, die ihr mit dieser 
Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats zuständig. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats zuständig. In diesem Fall findet Artikel 56 
keine Anwendung. 

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen. 

Artikel 56 

Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 die zuständige federführende 
Aufsichtsbehörde für die von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte grenzüber
schreitende Verarbeitung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer bei ihr eingereichten 
Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu befassen, wenn der Gegenstand nur mit einer 
Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene Personen nur ihres Mitgliedstaats erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde unverzüglich die 
federführende Aufsichtsbehörde über diese Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung 
entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit dem Fall gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 befasst 
oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen 
Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht. 
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(4) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall zu befassen, so findet das Verfahren nach 
Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser 
einen Beschlussentwurf vorlegen. Die federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der Ausarbeitung des 
Beschlussentwurfs nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung. 

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so befasst die 
Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, sich mit dem Fall gemäß den Artikeln 61 
und 62. 

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige Ansprechpartner der Verantwortlichen oder der Auftragsver
arbeiter für Fragen der von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführten grenzüber
schreitenden Verarbeitung. 

Artikel 57 

Aufgaben 

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem 
Hoheitsgebiet 

a)  die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen; 

b)  die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder; 

c)  im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und 
Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

d)  die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Verordnung entstehenden Pflichten 
sensibilisieren; 

e)  auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieser Verordnung zur 
Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten; 

f)  sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisation oder eines 
Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und 
den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung 
unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 
notwendig ist; 

g)  mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leisten, 
um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten; 

h)  Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch auf der Grundlage von Informationen 
einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde; 

i)  maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, 
insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

j)  Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe d festlegen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine Datenschutz-Folgenab
schätzung durchzuführen ist; 

l)  Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 

m)  die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen Verhaltensregeln, die 
ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 40 Absatz 5 bieten müssen, Stellungnahmen abgeben und sie billigen; 

n)  die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmechanismen und von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen nach 
Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zertifizierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 billigen; 

o)  gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regelmäßig überprüfen; 
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p)  die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 abfassen und veröffentlichen; 

q)  die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer 
Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 vornehmen; 

r)  Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 genehmigen; 

s)  verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 genehmigen; 

t)  Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten; 

u)  interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 2 ergriffene Maßnahmen 
und 

v)  jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden durch 
Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne 
dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und gegebenenfalls für den 
Datenschutzbeauftragten unentgeltlich. 

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anfragen 
kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich 
weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den 
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

Artikel 58 

Befugnisse 

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten, 

a)  den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind, 

b)  Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen, 

c)  eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen durchzuführen, 

d)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen diese Verordnung 
hinzuweisen, 

e)  von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten und 
Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten, 

f)  gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu den Geschäftsräumen, 
einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu 
erhalten. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 

a)  einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen, 

b)  einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen 
diese Verordnung verstoßen hat, 

c)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung 
der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 
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d)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte 
Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen, 

e)  den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person entsprechend zu benachrichtigen, 

f)  eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhängen, 

g)  die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung gemäß den 
Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen, 

h)  eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 42 und 43 
erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine Zertifizierung zu erteilen, wenn 
die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 

i)  eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz genannten 
Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls, 

j)  die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale 
Organisation anzuordnen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse, die 
es ihr gestatten, 

a)  gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten, 

b)  zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf 
Anfrage Stellungnahmen an das nationale Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem 
Recht des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten, 

c)  die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu genehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine derartige vorherige 
Genehmigung verlangt wird, 

d)  eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 zu billigen, 

e)  Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren, 

f)  im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien für die Zertifizierung zu billigen, 

g)  Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d festzulegen, 

h)  Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen, 

i)  Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen 

j)  verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu genehmigen. 

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich 
geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem 
Unionsrecht und dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta. 

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße gegen diese 
Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 
zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen. 

(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde neben den in den 
Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche Befugnisse verfügt. Die Ausübung dieser Befugnisse darf 
nicht die effektive Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen. 

Artikel 59 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße 
und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten kann. Diese Berichte werden dem 
nationalen Parlament, der Regierung und anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. 
Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht. 
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KAPITEL VII 

Zusammenarbeit und Kohärenz 

Abschnit t  1  

Zusammenarbeit  

Artikel 60 

Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden 

(1) Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden im Einklang mit 
diesem Artikel zusammen und bemüht sich dabei, einen Konsens zu erzielen. Die federführende Aufsichtsbehörde und 
die betroffenen Aufsichtsbehörden tauschen untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus. 

(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere betroffene Aufsichtsbehörden um Amtshilfe gemäß 
Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 62 durchführen, insbesondere zur Durchführung von 
Untersuchungen oder zur Überwachung der Umsetzung einer Maßnahme in Bezug auf einen Verantwortlichen oder 
einen Auftragsverarbeiter, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist. 

(3) Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich die 
zweckdienlichen Informationen zu der Angelegenheit. Sie legt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich 
einen Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt deren Standpunkten gebührend Rechnung. 

(4) Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden innerhalb von vier Wochen, nachdem sie gemäß Absatz 3 
des vorliegenden Artikels konsultiert wurde, gegen diesen Beschlussentwurf einen maßgeblichen und begründeten 
Einspruch ein und schließt sich die federführende Aufsichtsbehörde dem maßgeblichen und begründeten Einspruch nicht 
an oder ist der Ansicht, dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht begründet ist, so leitet die federführende 
Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 für die Angelegenheit ein. 

(5) Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem maßgeblichen und begründeten Einspruch 
anzuschließen, so legt sie den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten Beschlussentwurf zur 
Stellungnahme vor. Der überarbeitete Beschlussentwurf wird innerhalb von zwei Wochen dem Verfahren nach Absatz 4 
unterzogen. 

(6) Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden Einspruch gegen den Beschlussentwurf ein, der von der 
federführenden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den Absätzen 4 und 5 festgelegten Frist vorgelegt wurde, so gelten die 
federführende Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden als mit dem Beschlussentwurf einverstanden und 
sind an ihn gebunden. 

(7) Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss und teilt ihn der Hauptniederlassung oder der einzigen 
Niederlassung des Verantwortlichen oder gegebenenfalls des Auftragsverarbeiters mit und setzt die anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden und den Ausschuss von dem betreffenden Beschluss einschließlich einer Zusammenfassung der 
maßgeblichen Fakten und Gründe in Kenntnis. Die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, 
unterrichtet den Beschwerdeführer über den Beschluss. 

(8) Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so erlässt die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, abweichend von Absatz 7 den Beschluss, teilt ihn dem Beschwerdeführer mit und setzt den 
Verantwortlichen in Kenntnis. 

(9) Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die betreffenden Aufsichtsbehörden darüber einig, Teile der 
Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich anderer Teile dieser Beschwerde tätig zu werden, so wird in 
dieser Angelegenheit für jeden dieser Teile ein eigener Beschluss erlassen. Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den 
Beschluss für den Teil, der das Tätigwerden in Bezug auf den Verantwortlichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung 
oder einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats mit 
und setzt den Beschwerdeführer hiervon in Kenntnis, während die für den Beschwerdeführer zuständige 
Aufsichtsbehörde den Beschluss für den Teil erlässt, der die Ablehnung oder Abweisung dieser Beschwerde betrifft, und 
ihn diesem Beschwerdeführer mitteilt und den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter hiervon in Kenntnis setzt. 

(10) Nach der Unterrichtung über den Beschluss der federführenden Aufsichtsbehörde gemäß den Absätzen 7 und 9 
ergreift der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die erforderlichen Maßnahmen, um die Verarbeitungstätigkeiten 
all seiner Niederlassungen in der Union mit dem Beschluss in Einklang zu bringen. Der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter teilt der federführenden Aufsichtsbehörde die Maßnahmen mit, die zur Einhaltung des Beschlusses 
ergriffen wurden; diese wiederum unterrichtet die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden. 
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(11) Hat — in Ausnahmefällen — eine betroffene Aufsichtsbehörde Grund zu der Annahme, dass zum Schutz der 
Interessen betroffener Personen dringender Handlungsbedarf besteht, so kommt das Dringlichkeitsverfahren nach 
Artikel 66 zur Anwendung. 

(12) Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden übermitteln einander die 
nach diesem Artikel geforderten Informationen auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten 
Formats. 

Artikel 61 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche Informationen und gewähren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame 
Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine vorherige Konsultation, um Vornahme von 
Nachprüfungen und Untersuchungen. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um einem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde 
unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu kann 
insbesondere auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung einer Untersuchung gehören. 

(3) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und Begründung des 
Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie angefordert 
wurden. 

(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn 

a)  sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

b)  ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung verstoßen würde oder gegen das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, bei der das Ersuchen eingeht, unterliegt. 

(5) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder 
gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen. Die 
ersuchte Aufsichtsbehörde erläutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens. 

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen Aufsichtsbehörde 
ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

(7) Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen haben, 
keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen 
besondere aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten. 

(8) Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens einer anderen 
Aufsichtsbehörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann die ersuchende Aufsichtsbehörde eine einstweilige 
Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im Dringlichkeitsverfahren 
angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschuss gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem 
Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie 
zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte 
standardisierte Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 62 

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen einschließlich gemeinsamer 
Untersuchungen und gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen Mitglieder oder Bedienstete der 
Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. 
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(2) Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten oder 
werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehr als einem 
Mitgliedstaat erhebliche Auswirkungen haben, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten berechtigt, an den 
gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder Absatz 4 zuständige Aufsichtsbehörde 
lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur Teilnahme an den gemeinsamen Maßnahmen ein und 
antwortet unverzüglich auf das Ersuchen einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

(3) Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mitgliedstaats und mit Genehmigung der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnisse übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des 
Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des Mitgliedstaats der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese Untersuchungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in Gegenwart der 
Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde unterliegen dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde. 

(4) Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat im 
Einsatz, so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, 
in dessen Hoheitsgebiet der Einsatz erfolgt, die Verantwortung für ihr Handeln, einschließlich der Haftung für alle von 
ihnen bei ihrem Einsatz verursachten Schäden. 

(5) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht wurde, ersetzt diesen Schaden so, wie er ihn 
ersetzen müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn verursacht hätten. Der Mitgliedstaat der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde, deren Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einer Person Schaden zugefügt haben, 
erstattet diesem anderen Mitgliedstaat den Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den dieser an die Berechtigten geleistet hat. 

(6) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten und mit Ausnahme des Absatzes 5 verzichtet jeder 
Mitgliedstaat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in Absatz 4 genannten Betrag des erlittenen Schadens anderen 
Mitgliedstaaten gegenüber geltend zu machen. 

(7) Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der 
Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels nach, so können die anderen Aufsichtsbehörden eine 
einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der eine im Dringlichkeitsverfahren 
angenommene Stellungnahme oder einen im Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des 
Ausschusses gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

Abschni t t  2  

Kohärenz 

Artikel 63 

Kohärenzverfahren 

Um zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union beizutragen, arbeiten die Aufsichtsbehörden 
im Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und gegebenenfalls mit der 
Kommission zusammen. 

Artikel 64 

Stellungnahme Ausschusses 

(1) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme ab, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine der 
nachstehenden Maßnahmen zu erlassen. Zu diesem Zweck übermittelt die zuständige Aufsichtsbehörde dem Ausschuss 
den Entwurf des Beschlusses, wenn dieser 

a)  der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dient, die der Anforderung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 35 Absatz 4 unterliegen, 

b)  eine Angelegenheit gemäß Artikel 40 Absatz 7 und damit die Frage betrifft, ob ein Entwurf von Verhaltensregeln 
oder eine Änderung oder Ergänzung von Verhaltensregeln mit dieser Verordnung in Einklang steht, 
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c)  der Billigung der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Artikel 41 Absatz 3 oder einer Zertifizierungsstelle 
nach Artikel 43 Absatz 3 dient, 

d)  der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 28 Absatz 8 
dient, 

e)  der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikels 46 Absatz 3 Buchstabe a dient, oder 

f)  der Annahme verbindlicher interner Vorschriften im Sinne von Artikel 47 dient. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde, der Vorsitz des Ausschuss oder die Kommission können beantragen, dass eine 
Angelegenheit mit allgemeiner Geltung oder mit Auswirkungen in mehr als einem Mitgliedstaat vom Ausschuss geprüft 
wird, um eine Stellungnahme zu erhalten, insbesondere wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 61 oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 62 nicht nachkommt. 

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen gibt der Ausschuss eine Stellungnahme zu der Angelegenheit 
ab, die ihm vorgelegt wurde, sofern er nicht bereits eine Stellungnahme zu derselben Angelegenheit abgegeben hat. Diese 
Stellungnahme wird binnen acht Wochen mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses angenommen. 
Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der Angelegenheit um weitere sechs Wochen verlängert werden. 
Was den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf angeht, der gemäß Absatz 5 den Mitgliedern des Ausschusses 
übermittelt wird, so wird angenommen, dass ein Mitglied, das innerhalb einer vom Vorsitz angegebenen angemessenen 
Frist keine Einwände erhoben hat, dem Beschlussentwurf zustimmt. 

(4) Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln unverzüglich dem Ausschuss auf elektronischem Wege 
unter Verwendung eines standardisierten Formats alle zweckdienlichen Informationen, einschließlich — je nach Fall — 
einer kurzen Darstellung des Sachverhalts, des Beschlussentwurfs, der Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen 
werden muss, und der Standpunkte anderer betroffener Aufsichtsbehörden. 

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet unverzüglich auf elektronischem Wege 

a)  unter Verwendung eines standardisierten Formats die Mitglieder des Ausschusses und die Kommission über alle 
zweckdienlichen Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt das Sekretariat des Ausschusses 
Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen zur Verfügung und 

b)  je nach Fall die in den Absätzen 1 und 2 genannte Aufsichtsbehörde und die Kommission über die Stellungnahme 
und veröffentlicht sie. 

(6) Die zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf nicht vor Ablauf der in 
Absatz 3 genannten Frist an. 

(7) Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses s weitestgehend Rechnung 
und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der Stellungnahme auf elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; 
gegebenenfalls übermittelt sie den geänderten Beschlussentwurf. 

(8) Teilt die betroffene Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des Ausschusses innerhalb der Frist nach Absatz 7 des 
vorliegenden Artikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, dass sie beabsichtigt, der Stellungnahme des 
Ausschusses insgesamt oder teilweise nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1. 

Artikel 65 

Streitbeilegung durch den Ausschuss 

(1) Um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung dieser Verordnung in Einzelfällen sicherzustellen, erlässt 
der Ausschuss in den folgenden Fällen einen verbindlichen Beschluss: 

a)  wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen maßgeblichen und begründeten 
Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der federführenden Behörde eingelegt hat oder die federführende Behörde 
einen solchen Einspruch als nicht maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbindliche Beschluss betrifft 
alle Angelegenheiten, die Gegenstand des maßgeblichen und begründeten Einspruchs sind, insbesondere die Frage, ob 
ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt; 

4.5.2016 L 119/74 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, welche der betroffenen Aufsichtsbehörden für die Hauptnie
derlassung zuständig ist, 

c)  wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde in den in Artikel 64 Absatz 1 genannten Fällen keine Stellungnahme des 
Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Artikel 64 nicht folgt. In diesem Fall kann jede 
betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission die Angelegenheit dem Ausschuss vorlegen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird innerhalb eines Monats nach der Befassung mit der Angelegenheit mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses angenommen. Diese Frist kann wegen der Komplexität 
der Angelegenheit um einen weiteren Monat verlängert werden. Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird begründet und 
an die federführende Aufsichtsbehörde und alle betroffenen Aufsichtsbehörden übermittelt und ist für diese verbindlich. 

(3) War der Ausschuss nicht in der Lage, innerhalb der in Absatz 2 genannten Fristen einen Beschluss anzunehmen, 
so nimmt er seinen Beschluss innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des in Absatz 2 genannten zweiten Monats mit 
einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses an. Bei Stimmengleichheit zwischen den Mitgliedern des Ausschusses 
gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. 

(4) Die betroffenen Aufsichtsbehörden nehmen vor Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen keinen 
Beschluss über die dem Ausschuss vorgelegte Angelegenheit an. 

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich über den in Absatz 1 
genannten Beschluss. Er setzt die Kommission hiervon in Kenntnis. Der Beschluss wird unverzüglich auf der Website des 
Ausschusses veröffentlicht, nachdem die Aufsichtsbehörde den in Absatz 6 genannten endgültigen Beschluss mitgeteilt 
hat. 

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, trifft den endgültigen Beschluss auf der Grundlage des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Beschlusses unverzüglich und spätestens einen Monat, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss seinen Beschluss 
mitgeteilt hat. Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, setzt den Ausschuss von dem Zeitpunkt, zu dem ihr endgültiger Beschluss dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter bzw. der betroffenen Person mitgeteilt wird, in Kenntnis. Der endgültige Beschluss der 
betroffenen Aufsichtsbehörden wird gemäß Artikel 60 Absätze 7, 8 und 9 angenommen. Im endgültigen Beschluss wird 
auf den in Absatz 1 genannten Beschluss verwiesen und festgelegt, dass der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannte Beschluss gemäß Absatz 5 auf der Website des Ausschusses veröffentlicht wird. Dem endgültigen Beschluss 
wird der in Absatz 1 des vorliegenden _Artikels genannte Beschluss beigefügt. 

Artikel 66 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine betroffene Aufsichtsbehörde abweichend vom Kohärenzverfahren 
nach Artikel 63, 64 und 65 oder dem Verfahren nach Artikel 60 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer von höchstens drei Monaten treffen, die in ihrem Hoheitsgebiet rechtliche Wirkung entfalten sollen, wenn 
sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um Rechte und Freiheiten von betroffenen 
Personen zu schützen. Die Aufsichtsbehörde setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden, den Ausschuss und die 
Kommission unverzüglich von diesen Maßnahmen und den Gründen für deren Erlass in Kenntnis. 

(2) Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der Auffassung, dass dringend 
endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie unter Angabe von Gründen im Dringlichkeitsverfahren um 
eine Stellungnahme oder einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden Handlungsbedarf, im Dringlich
keitsverfahren um eine Stellungnahme oder gegebenenfalls einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen, 
wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine geeignete Maßnahme getroffen hat, 
um die Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen. 

(4) Abweichend von Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 65 Absatz 2 wird eine Stellungnahme oder ein verbindlicher 
Beschluss im Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses angenommen. 
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Artikel 67 

Informationsaustausch 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte von allgemeiner Tragweite zur Festlegung der Ausgestaltung des 
elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 
dem Ausschuss, insbesondere des standardisierten Formats nach Artikel 64, erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

Abschni t t  3  

Eur opä ischer  Datenschutzausschuss  

Artikel 68 

Europäischer Datenschutzausschuss 

(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) wird als Einrichtung der Union mit eigener 
Rechtspersönlichkeit eingerichtet. 

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten. 

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern. 

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Anwendung der nach 
Maßgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften zuständig, so wird im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats ein gemeinsamer Vertreter benannt. 

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Tätigkeiten und Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen. 
Die Kommission benennt einen Vertreter. Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die Kommission über die Tätigkeiten 
des Ausschusses. 

(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäische Datenschutzbeauftragte nur bei Beschlüssen 
stimmberechtigt, die Grundsätze und Vorschriften betreffen, die für die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen 
der Union gelten und inhaltlich den Grundsätzen und Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

Artikel 69 

Unabhängigkeit 

(1) Der Ausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse gemäß den Artikeln 
70 und 71 unabhängig. 

(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 ersucht der 
Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse weder um Weisung noch nimmt er 
Weisungen entgegen. 

Artikel 70 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss stellt die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicher. Hierzu nimmt der Ausschuss von sich 
aus oder gegebenenfalls auf Ersuchen der Kommission insbesondere folgende Tätigkeiten wahr: 

a)  Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung in den in den Artikeln 64 
und 65 genannten Fällen unbeschadet der Aufgaben der nationalen Aufsichtsbehörden; 
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b)  Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten in der 
Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

c)  Beratung der Kommission über das Format und die Verfahren für den Austausch von Informationen zwischen den 
Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern und den Aufsichtsbehörden in Bezug auf verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften; 

d)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren zu Verfahren für die Löschung gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 von Links zu personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen dieser Daten aus 
öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten; 

e)  Prüfung — von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission — von die 
Anwendung dieser Verordnung betreffenden Fragen und Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 
Verfahren zwecks Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung; 

f)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die auf Profiling beruhenden Entscheidungen gemäß 
Artikel 22 Absatz 2; 

g)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
für die Feststellung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die Festlegung der Unverzüg
lichkeit im Sinne des Artikels 33 Absätze 1 und 2, und zu den spezifischen Umständen, unter denen der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu melden hat; 

h)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zu den Umständen, unter denen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 zur Folge hat; 

i)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der in Artikel 47 aufgeführten Kriterien und Anforderungen für die Übermittlungen 
personenbezogener Daten, die auf verbindlichen internen Datenschutzvorschriften von Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern beruhen, und der dort aufgeführten weiteren erforderlichen Anforderungen zum Schutz 
personenbezogener Daten der betroffenen Personen; 

j)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die Übermittlungen personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 49 Absatz 1; 

k)  Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 83; 

l)  Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den Buchstaben e und f genannten Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Verfahren; 

m)  Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 
zur Festlegung gemeinsamer Verfahren für die von natürlichen Personen vorgenommene Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung gemäß Artikel 54 Absatz 2; 

n) Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln und der Einrichtung von datenschutzspezifischen Zertifizierungs
verfahren sowie Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen gemäß den Artikeln 40 und 42; 

o)  Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und deren regelmäßige Überprüfung gemäß Artikel 43 und Führung eines 
öffentlichen Registers der akkreditierten Einrichtungen gemäß Artikel 43 Absatz 6 und der in Drittländern niederge
lassenen akkreditierten Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7; 

p) Präzisierung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf die Akkreditierung von Zertifizie
rungsstellen gemäß Artikel 42; 

q)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Zertifizierungsanforderungen gemäß Artikel 43 Absatz 8; 

r)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Bildsymbolen gemäß Artikel 12 Absatz 7; 

s)  Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zur Beurteilung der Angemessenheit des in einem Drittland oder 
einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus einschließlich zur Beurteilung der Frage, ob das 
Drittland, das Gebiet, ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder eine internationale 
Organisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet. Zu diesem Zweck gibt die Kommission dem 
Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen, darunter den Schriftwechsel mit der Regierung des Drittlands, dem Gebiet 
oder spezifischen Sektor oder der internationalen Organisation; 
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t)  Abgabe von Stellungnahmen im Kohärenzverfahren gemäß Artikel 64 Absatz 1 zu Beschlussentwürfen von 
Aufsichtsbehörden, zu Angelegenheiten, die nach Artikel 64 Absatz 2 vorgelegt wurden und um Erlass verbindlicher 
Beschlüsse gemäß Artikel 65, einschließlich der in Artikel 66 genannten Fälle; 

u)  Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bilateralen und multilateralen Austauschs von Informationen 
und bewährten Verfahren zwischen den Aufsichtsbehörden; 

v)  Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie 
gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit internationalen Organisationen; 

w)  Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über Datenschutzvorschriften und -praxis 
mit Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt; 

x)  Abgabe von Stellungnahmen zu den auf Unionsebene erarbeiteten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 9 und 

y)  Führung eines öffentlich zugänglichen elektronischen Registers der Beschlüsse der Aufsichtsbehörden und Gerichte in 
Bezug auf Fragen, die im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wurden. 

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 
Sachverhalts eine Frist angeben. 

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren an die 
Kommission und an den in Artikel 93 genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

(4) Der Ausschuss konsultiert gegebenenfalls interessierte Kreise und gibt ihnen Gelegenheit, innerhalb einer 
angemessenen Frist Stellung zu nehmen. Unbeschadet des Artikels 76 macht der Ausschuss die Ergebnisse der 
Konsultation der Öffentlichkeit zugänglich. 

Artikel 71 

Berichterstattung 

(1) Der Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung in der Union 
und gegebenenfalls in Drittländern und internationalen Organisationen. Der Bericht wird veröffentlicht und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt. 

(2) Der Jahresbericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe l 
genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren sowie der in Artikel 65 genannten verbindlichen 
Beschlüsse. 

Artikel 72 

Verfahrensweise 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Ausschuss seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Der Ausschuss gibt sich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. 

Artikel 73 

Vorsitz 

(1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und zwei stellver
tretende Vorsitzende. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. 
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Artikel 74 

Aufgaben des Vorsitzes 

(1) Der Vorsitz hat folgende Aufgaben: 

a)  Einberufung der Sitzungen des Ausschusses und Erstellung der Tagesordnungen, 

b)  Übermittlung der Beschlüsse des Ausschusses nach Artikel 65 an die federführende Aufsichtsbehörde und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden, 

c)  Sicherstellung einer rechtzeitigen Ausführung der Aufgaben des Ausschusses, insbesondere der Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63. 

(2) Der Ausschuss legt die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und dessen Stellvertretern in seiner 
Geschäftsordnung fest. 

Artikel 75 

Sekretariat 

(1) Der Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 
bereitgestellt wird. 

(2) Das Sekretariat führt seine Aufgaben ausschließlich auf Anweisung des Vorsitzes des Ausschusses aus. 

(3) Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß 
dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, unterliegt anderen Berichtspflichten als das Personal, das an der 
Wahrnehmung der dem Europäischen Datenschutzbeauftragten übertragenen Aufgaben beteiligt ist. 

(4) Soweit angebracht, erstellen und veröffentlichen der Ausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte eine 
Vereinbarung zur Anwendung des vorliegenden Artikels, in der die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit festgelegt sind 
und die für das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten gilt, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss 
gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist. 

(5) Das Sekretariat leistet dem Ausschuss analytische, administrative und logistische Unterstützung. 

(6) Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für 

a)  das Tagesgeschäft des Ausschusses, 

b)  die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Ausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission, 

c)  die Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit, 

d)  den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe Kommunikation, 

e)  die Übersetzung sachdienlicher Informationen, 

f)  die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses, 

g)  die Vorbereitung, Abfassung und Veröffentlichung von Stellungnahmen, von Beschlüssen über die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und von sonstigen vom Ausschuss angenommenen Dokumenten. 

Artikel 76 

Vertraulichkeit 

(1) Die Beratungen des Ausschusses sind gemäß seiner Geschäftsordnung vertraulich, wenn der Ausschuss dies für 
erforderlich hält. 
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(2) Der Zugang zu Dokumenten, die Mitgliedern des Ausschusses, Sachverständigen und Vertretern von Dritten 
vorgelegt werden, wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
geregelt. 

KAPITEL VIII 

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 

Artikel 77 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach 
Artikel 78. 

Artikel 78 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden 
rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde. 

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die nach den Artikeln 55 und 56 
zuständige Aufsichtsbehörde sich nicht mit einer Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei 
Monaten über den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss einer Aufsichtsbehörde, dem eine Stellungnahme oder ein 
Beschluss des Ausschusses im Rahmen des Kohärenzverfahrens vorangegangen ist, so leitet die Aufsichtsbehörde diese 
Stellungnahme oder diesen Beschluss dem Gericht zu. 

Artikel 79 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 das Recht auf einen 
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden 
Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
verletzt wurden. 

(2) Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat, 
es sei denn, es handelt sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines 
Mitgliedstaats, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 
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Artikel 80 

Vertretung von betroffenen Personen 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisationen oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsab
sicht, die ordnungsgemäß nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im 
öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen in 
Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde 
einzureichen, in ihrem Namen die in den Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte wahrzunehmen und das Recht auf 
Schadensersatz gemäß Artikel 82 in Anspruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen unabhängig von einem Auftrag der betroffenen Person in diesem 
Mitgliedstaat das Recht hat, bei der gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen und die 
in den Artikeln 78 und 79 aufgeführten Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ihres Erachtens die Rechte einer 
betroffenen Person gemäß dieser Verordnung infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. 

Artikel 81 

Aussetzung des Verfahrens 

(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat Kenntnis von einem Verfahren zu demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem 
anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, dass ein 
solches Verfahren existiert. 

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene 
zuständige Gericht das bei ihm anhängige Verfahren aussetzen. 

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer 
Partei auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und 
die Verbindung der Klagen nach seinem Recht zulässig ist. 

Artikel 82 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht dieser 
Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine 
Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus 
dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat. 

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er 
nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch 
ein Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die 
Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den 
gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person sichergestellt ist. 

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen 
Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben 
Verarbeitung beteiligten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des 
Schadenersatzes zurückzufordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an der 
Verantwortung für den Schaden entspricht. 
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(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu befassen, die nach 
den in Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zuständig sind. 

Artikel 83 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen 
diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und 
über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a)  Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von 
ihnen erlittenen Schadens; 

b)  Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c)  jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den 
betroffenen Personen entstandenen Schadens; 

d)  Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen 
gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

e)  etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f)  Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen 
nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g)  Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h)  Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsver
arbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet 
wurden; 

j)  Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 
Artikel 42 und 

k)  jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch 
den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbei
tungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der 
Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 
10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a)  die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b)  die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c)  die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 
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(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 
20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a)  die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 
und 9; 

b)  die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c)  die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale 
Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d)  alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wurden; 

e)  Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung der 
Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter 
Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang mit 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 
4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist. 

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat 
Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche Stellen, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können. 

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss angemessenen 
Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher 
Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen. 

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so angewandt werden, dass 
die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten 
verhängt wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von 
Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten Geldbußen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 
die Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze 
oder Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 84 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung — 
insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen — fest und treffen alle zu deren 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

KAPITEL IX 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

Artikel 85 

Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung 
zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in Einklang. 
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(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III 
(Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung personen
bezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), 
Kapitel VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen) vor, 
wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungs
äußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie 
unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 86 

Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung 
oder einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden, können von 
der Behörde oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem die Behörde oder 
Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang zu bringen. 

Artikel 87 

Verarbeitung der nationalen Kennziffer 

Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen spezifischen Bedingungen eine nationale Kennziffer oder 
andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand einer Verarbeitung sein dürfen. In diesem Fall darf die 
nationale Kennziffer oder das andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien 
für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung verwendet werden. 

Artikel 88 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere 
Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarung en festgelegten Pflichten, des 
Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für 
Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte 
und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vorsehen. 

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene und besondere Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der 
berechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der 
Verarbeitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 89 

Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen 

Zwecken 

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person gemäß dieser Verordnung. Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und organisa
torische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung 
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gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf 
diese Weise zu erfüllen. In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung 
von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden diese Zwecke auf diese 
Weise erfüllt. 

(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß 
der Artikel 15, 16, 18 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke 
notwendig sind. 

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke verarbeitet, können 
vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen 
werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. 

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verarbeitung gleichzeitig einem anderen Zweck, gelten die 
Ausnahmen nur für die Verarbeitung zu den in diesen Absätzen genannten Zwecken. 

Artikel 90 

Geheimhaltungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 1 Buchstaben e 
und f gegenüber den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, die nach Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten oder nach einer von den zuständigen nationalen Stellen erlassenen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis 
oder einer gleichwertigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und verhältnismäßig ist, um 
das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 
Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene Daten, die der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei 
einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von Absatz 1 
erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis. 

Artikel 91 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 
Gemeinschaften 

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen 
diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln 
anwenden, unterliegen der Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie 
die in Kapitel VI niedergelegten Bedingungen erfüllt. 

KAPITEL X 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

Artikel 92 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 24. Mai 2016 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 93 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit 
deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 94 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(1) Die Richtlinie 95/46/EG wird mit Wirkung vom 25. Mai 2018 aufgehoben. 

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. Verweise auf die 
durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen Datenschutz
ausschuss. 

Artikel 95 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG 

Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in 
der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten 
unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen. 
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Artikel 96 

Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften 

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 
Organisationen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. Mai 2016 abgeschlossen wurden und die im 
Einklang mit dem vor diesem Tag geltenden Unionsrecht stehen, bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt 
werden. 

Artikel 97 

Berichte der Kommission 

(1) Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Die Berichte werden öffentlich gemacht. 

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen nach Absatz 1 prüft die Kommission insbesondere die 
Anwendung und die Wirkungsweise 

a)  des Kapitels V über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen 
insbesondere im Hinblick auf die gemäß Artikel 45 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung erlassenen Beschlüsse 
sowie die gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen, 

b)  des Kapitels VII über Zusammenarbeit und Kohärenz. 

(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten und den 
Aufsichtsbehörden anfordern. 

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen und Überprüfungen berücksichtigt die Kommission die 
Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen. 

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung vor und 
berücksichtigt dabei insbesondere die Entwicklungen in der Informationstechnologie und die Fortschritte in der 
Informationsgesellschaft. 

Artikel 98 

Überprüfung anderer Rechtsakte der Union zum Datenschutz 

Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung anderer Rechtsakte der Union zum Schutz 
personenbezogener Daten vor, damit ein einheitlicher und kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
sichergestellt wird. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
solcher Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union und zum freien Verkehr solcher Daten. 

Artikel 99 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 27. April 2016. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ  

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016) 

Seite 50, Artikel 28 Absatz 7 

Anstatt: „(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 Standard
vertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten 
Fragen festlegen.“ 

muss es heißen: „(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 Standard
vertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten 
Fragen festlegen.“ 

Seite 51, Artikel 30 Absatz 5 

Anstatt:  „(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder 
Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen vorgenommene 
Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen birgt, die 
Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder nicht die Verarbeitung besonderer Datenkategorien 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt.“ 

muss es heißen:  „(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder 
Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn, die von ihnen vorgenommene 
Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, die Verarbeitung 
erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10.“ 

Seite 52 Artikel 33 Absatz 1 

Anstatt:  „Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche 
unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der 
gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde, …“ 

muss es heißen:  „Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche 
unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der 
gemäß Artikel 55 zuständigen Aufsichtsbehörde, …“  
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RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2016/680 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 

Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (1), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, (2) 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das Recht auf 
Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2)  Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt bleiben. Diese 
Richtlinie soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts beitragen. 

(3) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausfor
derungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll 
zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass für die Ausübung von Tätigkeiten wie die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung in einem noch nie 
dagewesenen Umfang personenbezogene Daten verarbeitet werden können. 

(4)  Der freie Verkehr personenbezogener Daten zwischen den zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 
vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit innerhalb der Union und die Übermittlung 
solcher personenbezogener Daten an Drittländer und internationale Organisationen, sollte erleichtert und dabei 
gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet werden. Angesichts dieser 
Entwicklungen bedarf es des Aufbaus eines soliden und kohärenteren Rechtsrahmens für den Schutz personen
bezogener Daten in der Union, die konsequent durchgesetzt werden. 

(5) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) gilt für jegliche Verarbeitung personen
bezogener Daten in den Mitgliedstaaten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Ausgenommen ist 
jedoch die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Ausübung von Tätigkeiten erfolgt, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen, beispielsweise im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit. 
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(6)  Für den Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit gilt der 
Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates (1). Der Anwendungsbereich dieses Rahmenbeschlusses beschränkt sich 
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die zwischen Mitgliedstaaten weitergegeben oder bereitgestellt 
werden. 

(7)  Für den Zweck der wirksamen justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit 
ist es entscheidend, ein einheitliches und hohes Schutzniveau für die personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen zu gewährleisten und den Austausch personenbezogener Daten zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten zu erleichtern. Im Hinblick darauf sollte dafür gesorgt werden, dass die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch zuständige Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 
geschützt werden. Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung der 
Rechte der betroffenen Personen und eine Verschärfung der Verpflichtungen für diejenigen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten, und auch gleichwertige Befugnisse der Mitgliedstaaten bei der Überwachung und 
Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. 

(8)  Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr personenbezogener 
Daten zu erlassen. 

(9)  Auf dieser Grundlage sind in der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) 
allgemeine Bestimmungen für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union niedergelegt. 

(10)  In der Erklärung Nr. 21 zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit im Anhang zur Schlussakte der Regierungskonferenz, die den 
Vertrag von Lissabon annahm, erkannte die Regierungskonferenz an, dass es sich aufgrund der Besonderheiten 
dieser Bereiche als erforderlich erweisen könnte, auf Artikel 16 AEUV gestützte spezifische Vorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten und den freien Verkehr personenbezogener Daten im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit zu erlassen. 

(11)  Daher sollte diesen Bereichen durch eine Richtlinie Rechnung getragen werden, die spezifische Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, enthält, wobei den 
Besonderheiten dieser Tätigkeiten Rechnung getragen wird. Diese zuständigen Behörden können nicht nur 
staatliche Stellen wie die Justizbehörden, die Polizei oder andere Strafverfolgungsbehörden einschließen, sondern 
auch alle anderen Stellen oder Einrichtungen, denen durch das Recht der Mitgliedstaaten die Ausübung 
öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse für die Zwecke dieser Richtlinie übertragen wurde. Wenn solche 
Stellen oder Einrichtungen jedoch personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als denen dieser Richtlinie 
verarbeiten, gilt die Verordnung (EU) 2016/679. Daher gilt die Verordnung (EU) 2016/679 in Fällen, in denen 
eine Stelle oder Einrichtung personenbezogene Daten zu anderen Zwecken erhebt und diese personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der sie unterliegt, weiterverarbeitet. Zum Beispiel speichern 
Finanzinstitute zum Zwecke der Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten bestimmte personen
bezogene Daten, die sie verarbeiten, und stellen sie nur den zuständigen nationalen Behörden in bestimmten 
Fällen und in Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verfügung. Eine Stelle oder Einrichtung, die 
personenbezogene Daten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie für solche Behörden verarbeitet, 
sollte auf Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments und durch die für Auftragsverarbeiter 
nach dieser Richtlinie geltenden Bestimmungen gebunden sein, wobei die Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Auftragsverarbeiter außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Richtlinie durchführt, unberührt bleibt. 

(12)  Die Tätigkeiten der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden sind hauptsächlich auf die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten ausgerichtet, dazu zählen auch polizeiliche Tätigkeiten in 
Fällen, in denen nicht von vornherein bekannt ist, ob es sich um Straftaten handelt oder nicht. Solche Tätigkeiten 
können ferner die Ausübung hoheitlicher Gewalt durch Ergreifung von Zwangsmitteln umfassen, wie polizeiliche 
Tätigkeiten bei Demonstrationen, großen Sportveranstaltungen und Ausschreitungen. Sie umfassen auch die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als Aufgabe, die der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden 
übertragen wurde, soweit dies zum Zweck des Schutzes vor und der Abwehr von Bedrohungen der öffentlichen 
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(1) Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60). 

(2) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Ersetzung von Richtlinie 95/46/EC (Datenschutz- 
Grundverordnung) (Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts). 



Sicherheit und Bedrohungen für durch Rechtsvorschriften geschützte grundlegende Interessen der Gesellschaft, die 
zu einer Straftat führen können, erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden mit 
anderen Aufgaben betrauen, die nicht zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit, ausgeführt werden, so dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für diese anderen Zwecke 
insoweit in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fällt, als sie in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts fällt. 

(13)  Eine Straftat im Sinne dieser Richtlinie sollte ein eigenständiger Begriff des Unionsrechts in der Auslegung durch 
den Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) sein. 

(14)  Da diese Richtlinie nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten sollte, die im Rahmen einer nicht 
unter das Unionsrecht fallenden Tätigkeit erfolgt, sollten die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten, 
Tätigkeiten von Agenturen oder Stellen, die mit Fragen der nationalen Sicherheit befasst sind, und die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die von den Mitgliedstaaten bei Tätigkeiten vorgenommen wird, die in 
den Anwendungsbereich des Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) fallen, nicht als 
Tätigkeiten betrachtet werden, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. 

(15)  Um zu gewährleisten, dass natürliche Personen in der Union auf der Grundlage unionsweit durchsetzbarer Rechte 
das gleiche Maß an Schutz genießen und Unterschiede, die den Austausch personenbezogener Daten zwischen 
den zuständigen Behörden behindern könnten, beseitigt werden, sollte diese Richtlinie harmonisierte Vorschriften 
für den Schutz und den freien Verkehr personenbezogener Daten festlegen, die zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 
vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, verarbeitet werden. Die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten sollte nicht zu einer Lockerung des Schutzes personenbezogener Daten in 
diesen Ländern führen, sondern vielmehr auf ein hohes Schutzniveau in der gesamten Union abstellen. Die 
Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden Garantien festzulegen, die 
strenger sind als die Garantien dieser Richtlinie. 

(16)  Diese Richtlinie berührt nicht den Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten. Gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 können personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz 
einer öffentlichen Behörde oder einer öffentlichen oder privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe befinden, von der Behörde oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem 
Recht des Mitgliedstaats, dem die öffentliche Behörde oder Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den 
Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten in 
Einklang zu bringen. 

(17)  Der durch diese Richtlinie gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gelten. 

(18)  Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der Schutz natürlicher Personen 
technologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken abhängen. Er sollte für die automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung, wenn die personen
bezogenen Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten oder 
Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. 

(19)  Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union. Die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, 
sollten an die Grundsätze und Vorschriften gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 angepasst werden. 

(20)  Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, in den nationalen Vorschriften für Strafverfahren 
Verarbeitungsvorgänge und Verarbeitungsverfahren bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte 
und andere Justizbehörden festzulegen, insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten in einer gerichtlichen 
Entscheidung oder in Dokumenten betreffend Strafverfahren. 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 



(21)  Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten 
alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, wie 
beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur 
Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der 
Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung verfügbare Technologie und technologischen Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Die 
Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten, d. h. für Informationen, die 
sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, 
die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann. 

(22)  Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung für die Ausübung 
ihres offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- und Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, 
unabhängige Verwaltungsbehörden oder Finanzmarktbehörden, die für die Regulierung und Aufsicht von 
Wertpapiermärkten zuständig sind, sollten nicht als Empfänger gelten, wenn sie personenbezogene Daten 
erhalten, die für die Durchführung — gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten — eines 
einzelnen Untersuchungsauftrags im Interesse der Allgemeinheit erforderlich sind. Anträge auf Offenlegung, die 
von Behörden ausgehen, sollten immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein und gelegentlichen 
Charakter haben, und sie sollten nicht vollständige Dateisysteme betreffen oder zur Verknüpfung von 
Dateisystemen führen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die genannten Behörden sollte für die 
Zwecke der Verarbeitung geltenden Datenschutzvorschriften entsprechen. 

(23)  Genetische Daten sollten als personenbezogene Daten über die ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person definiert werden, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder 
die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und die aus der Analyse einer biologischen Probe der 
betreffenden natürlichen Person, insbesondere durch eine Chromosomen-, Desoxyribonukleinsäure (DNS)- oder 
Ribonukleinsäure (RNS)-Analyse oder der Analyse eines anderen Elements, durch die gleichwertige Informationen 
erlangt werden können, gewonnen werden. Angesichts der Komplexität und Sensibilität genetischer 
Informationen besteht ein hohes Missbrauchs- und Wiederverwendungsrisiko für unterschiedliche Zwecke durch 
den Verantwortlichen. Jede Diskriminierung aufgrund genetischer Merkmale sollte grundsätzlich verboten sein. 

(24)  Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten zählen, die sich auf den Gesundheitszustand 
einer betroffenen Person beziehen und aus denen Informationen über den früheren, gegenwärtigen und künftigen 
körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand der betroffenen Person hervorgehen. Dazu gehören auch 
Informationen über die natürliche Person, die im Zuge der Vormerkung zur Erbringung und der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
erhoben werden, Nummern, Symbole oder Kennzeichen, die einer natürlichen Person zugeteilt wurden, um diese 
für gesundheitliche Zwecke eindeutig zu identifizieren, Informationen, die von der Prüfung oder Untersuchung 
eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, einschließlich genetischer Daten und biologischer Proben, 
abgeleitet wurden, sowie Informationen etwa über Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, 
Vorerkrankungen, klinische Behandlungen oder den physiologischen oder biomedizinischen Zustand der 
betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, ob sie nun von einem Arzt oder sonstigem 
Angehörigen eines Gesundheitsberufes, einem Krankenhaus, einem Medizinprodukt oder einem In-Vitro- 
Diagnostikum stammen. 

(25)  Alle Mitgliedstaaten sind Mitglied der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol). Interpol 
erhält, speichert und übermittelt für die Erfüllung ihres Auftrags personenbezogene Daten, um die zuständigen 
Behörden dabei zu unterstützen, internationale Kriminalität zu verhüten und zu bekämpfen. Daher sollte die 
Zusammenarbeit zwischen der Union und Interpol gestärkt werden, indem ein effizienter Austausch personen
bezogener Daten gefördert und zugleich die Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten hinsichtlich der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet wird. Wenn personenbezogene Daten aus 
der Union an Interpol und die Staaten, die Mitglieder zu Interpol abgestellt haben, übermittelt werden, sollte diese 
Richtlinie, insbesondere die Bestimmungen über grenzüberschreitende Datenübermittlungen, zur Anwendung 
kommen. Diese Richtlinie sollte die spezifischen Vorschriften unberührt lassen, die im Gemeinsamen Standpunkt 
2005/69/JI des Rates (2) und im Beschluss 2007/533/JI des Rates (3) festgelegt sind. 

(26)  Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben und in einer für die betroffenen natürlichen Personen nachvollziehbaren Weise erfolgen, und die Daten 
dürfen nur für bestimmte, durch Rechtsvorschriften geregelte Zwecke verarbeitet werden. Dies steht an sich der 
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(1) Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 

(2) Gemeinsamer Standpunkt 2005/69/JI des Rates vom 24. Januar 2005 zum Austausch bestimmter Daten mit Interpol (ABl. L 27 vom 
29.1.2005, S. 61). 

(3) Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 7.8.2007, S. 63). 



Durchführung von Maßnahmen wie verdeckten Ermittlungen oder Videoüberwachung durch die Strafverfolgungs
behörden nicht entgegen. Diese Maßnahmen können zwecks Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, getroffen werden, sofern sie durch Rechtsvorschriften geregelt sind und eine erforderliche 
und verhältnismäßige Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft darstellen, bei der die berechtigten 
Interessen der betroffenen natürlichen Person gebührend berücksichtigt werden. Der Datenschutzgrundsatz der 
Verarbeitung nach Treu und Glauben ist ein anderes Konzept als das Recht auf ein faires Verfahren im Sinne des 
Artikels 47 der Charta und des Artikels 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK). Natürliche Personen sollten über die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert und darüber aufgeklärt werden, 
wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbesondere sollten die bestimmten Zwecke, zu 
denen die personenbezogene Daten verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt deren 
Erhebung feststehen. Die personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, 
angemessen und erheblich sein. Es sollte insbesondere sichergestellt werden, dass nicht übermäßige personen
bezogene Daten erhoben werden und sie nicht länger aufbewahrt werden, als dies für den Zweck, zu dem sie 
verarbeitet werden, erforderlich ist. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der 
Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Um 
sicherzustellen, dass die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für 
ihre Löschung oder regelmäßige Überprüfung vorsehen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Garantien für den 
Fall festlegen, dass personenbezogene Daten für die Archivierung im öffentlichen Interesse und die 
wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für längere Zeiträume gespeichert werden. 

(27)  Zur Verhütung, Ermittlung und Verfolgung von Straftaten müssen die zuständigen Behörden personenbezogene 
Daten, die im Zusammenhang mit der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung einer bestimmten 
Straftat erhoben wurden, auch in einem anderen Kontext verarbeiten können, um sich ein Bild von den 
kriminellen Handlungen machen und Verbindungen zwischen verschiedenen aufgedeckten Straftaten herstellen zu 
können. 

(28)  Um stets eine sichere Verarbeitung zu gewährleisten und Verarbeitungen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, zu 
verhindern, sollten personenbezogene Daten so verarbeitet werden, dass ein Maß an Sicherheit und 
Vertraulichkeit gegeben ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben und weder die 
Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können, und dass die Verarbeitung den 
Stand der verfügbaren Technik, die Kosten für ihre Einführung im Verhältnis zu den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken und die Art der zu schützenden personenbezogenen Daten berücksichtigt. 

(29) Personenbezogene Daten sollten für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke innerhalb des Anwendungs
bereichs dieser Richtlinie erhoben und nicht zu Zwecken verarbeitet werden, die nicht mit den Zwecken der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zu vereinbaren sind. Werden personen
bezogene Daten von demselben oder einem anderen Verantwortlichen für einen anderen in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Zweck als den, für den sie erhoben wurden, verarbeitet, so sollte 
diese Verarbeitung erlaubt sein, unter der Bedingung, dass diese Verarbeitung nach den geltenden Rechtsvor
schriften zulässig ist und dass sie für diesen anderen Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(30)  Der Grundsatz der sachlichen Richtigkeit der Daten sollte unter Berücksichtigung von Art und Zweck der 
jeweiligen Verarbeitung angewandt werden. Aussagen, die personenbezogene Daten enthalten, basieren gerade in 
Gerichtsverfahren auf der subjektiven Wahrnehmung von natürlichen Personen und sind nicht immer 
nachprüfbar. Infolgedessen sollte sich der Grundsatz der sachlichen Richtigkeit nicht auf die Richtigkeit einer 
Aussage beziehen, sondern lediglich auf die Tatsache, dass eine bestimmte Aussage gemacht worden ist. 

(31)  Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und 
der polizeilichen Zusammenarbeit geht es naturgemäß um betroffene Personen verschiedener Kategorien. Daher 
sollte gegebenenfalls und so weit wie möglich klar zwischen den personenbezogenen Daten der einzelnen 
Kategorien betroffener Personen unterschieden werden wie Verdächtige, verurteilte Straftäter, Opfer und andere 
Parteien, beispielsweise Zeugen, Personen, die über einschlägige Informationen verfügen, oder Personen, die mit 
Verdächtigen oder verurteilten Straftätern in Kontakt oder in Verbindung stehen. Dies sollte nicht der Anwendung 
des Rechts auf die Unschuldsvermutung, wie es in der Charta und in der EMRK gewährleistet ist, in der 
Auslegung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs bzw. des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
entgegenstehen. 

(32)  Die zuständigen Behörden sollten dafür sorgen, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollständig oder 
nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder bereitgestellt werden. Um den Schutz natürlicher Personen, die 
Richtigkeit, die Vollständigkeit oder den Aktualitätsgrad sowie die Zuverlässigkeit der übermittelten oder bereitge
stellten personenbezogenen Daten zu gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden möglichst bei allen 
Übermittlungen personenbezogener Daten die erforderlichen Informationen beifügen. 

(33)  Wenn in dieser Richtlinie auf Recht der Mitgliedstaaten, eine Rechtsgrundlage oder eine Gesetzgebungsmaßnahme 
Bezug genommen wird, erfordert dies nicht notwendigerweise einen von einem Parlament angenommenen 
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Gesetzgebungsakt, wobei Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des betreffenden Mitgliedstaats 
unberührt bleiben. Recht der Mitgliedstaaten, Rechtsgrundlagen oder Gesetzgebungsmaßnahmen sollten jedoch 
klar und präzise sein und ihre Anwendung sollte für diejenigen, die ihnen unterliegen, vorhersehbar sein, wie in 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gefordert. Im Recht 
der Mitgliedstaaten, das die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Richtlinie regelt, sollten zumindest die Ziele, die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, die Zwecke der 
Verarbeitung sowie Verfahren zur Wahrung von Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten und 
Verfahren für ihre Vernichtung angegeben werden, um hinreichende Garantien gegen die Gefahr des Missbrauchs 
und der Willkür zu bieten. 

(34)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 
vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sollte jeden mit Hilfe automatisierter Verfahren 
oder auf anderem Wege ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung der Verarbeitung, das Löschen oder die Vernichtung abdecken. Insbesondere sollte diese Richtlinie 
Anwendung finden, wenn personenbezogene Daten für die Zwecke dieser Richtlinie an einen Empfänger 
übermittelt werden, der nicht dieser Richtlinie unterliegt. Unter einem solchen Empfänger sollte eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle zu verstehen sein, gegenüber der personen
bezogene Daten von der zuständigen Behörde rechtmäßig offengelegt werden. Wurden personenbezogene Daten 
ursprünglich von einer zuständigen Behörde für einen der Zwecke dieser Richtlinie erhoben, so sollte die 
Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung dieser Daten für andere Zwecke als diejenigen dieser Richtlinie 
gelten, wenn eine solche Verarbeitung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist. 
Insbesondere sollte die Verordnung (EU) 2016/679 für die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke 
gelten, die außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie liegen. Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch einen Empfänger, der keine zuständige Behörde im Sinne dieser Richtlinie ist oder nicht als solche 
handelt und gegenüber dem personenbezogene Daten von einer zuständigen Behörde rechtmäßig offengelegt 
werden, sollte die Verordnung (EU) 2016/679 gelten. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die 
Mitgliedstaaten außerdem, die Anwendung der Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 — vorbehaltlich der 
darin genannten Bedingungen — genauer regeln können. 

(35)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie sollte nur dann als rechtmäßig gelten, 
wenn sie zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die eine zuständige Behörde im öffentlichen Interesse 
auf Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausführt. Diese Tätigkeiten sollten sich auf die Wahrung 
lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erstrecken. Bei der Wahrnehmung der ihnen als gesetzlich 
begründeter Institution übertragenen Aufgaben, Straftaten zu verhüten, zu ermitteln, aufzudecken und zu 
verfolgen, können die zuständigen Behörden natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen 
nachzukommen. In einem solchen Fall sollte die Einwilligung der betroffenen Person im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden darstellen. Wird die betroffene Person aufgefordert, einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, so 
hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Reaktion nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung 
betrachtet werden kann. Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, durch Rechtsvorschriften vorzusehen, 
dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Richtlinie 
zustimmen kann, beispielsweise im Falle von DNA-Tests in strafrechtlichen Ermittlungen oder zur Überwachung 
ihres Aufenthaltsorts mittels elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung. 

(36)  Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass immer dann, wenn nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, dem die übermittelnde zuständige Behörde unterliegt, für die Verarbeitung von personen
bezogenen Daten unter bestimmten Umständen besondere Bedingungen, etwa zur Verwendung von 
Bearbeitungscodes, gelten, die übermittelnde zuständige Behörde den Empfänger der personenbezogenen Daten 
auf diese Bedingungen und die Verpflichtung sie einzuhalten hinweisen sollte. Hierzu könnte beispielsweise das 
Verbot, personenbezogene Daten an andere weiter zu übermitteln, oder das Verbot, sie für andere Zwecke, als die 
Zwecke zu denen sie an den Empfänger übermittelt wurden, zu verwenden, oder das Verbot, die betroffene 
Person im Falle der Einschränkung des Rechts auf Unterrichtung ohne vorheriger Genehmigung der 
übermittelnden zuständigen Behörde zu informieren, zählen. Diese Pflichten gelten auch für Übermittlungen 
durch die übermittelnde zuständige Behörde an Empfänger in Drittländern oder an internationale Organisationen. 
Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die übermittelnde zuständige Behörde auf Empfänger in anderen 
Mitgliedstaaten oder nach Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV errichtete Einrichtungen und sonstige Stellen nur solche 
Bedingungen anwendet, die auch für entsprechende Datenübermittlungen innerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats 
gelten. 

(37)  Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und Grundfreiheiten besonders 
sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung erhebliche 
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Risiken für die Grundrechte und Grundfreiheiten auftreten können. Diese personenbezogenen Daten sollten 
personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft hervorgeht, wobei die 
Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft“ in dieser Richtlinie nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheißt. Solche personen
bezogenen Daten sollten nur dann verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung vorbehaltlich geeigneter Garantien 
für die durch Rechtsvorschriften festgelegten Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt und in durch 
Rechtsvorschriften geregelten Fällen erlaubt ist oder anderenfalls zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen Person erforderlich ist oder aber sich auf Daten bezieht, die die betroffene 
Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. Zu den geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person kann beispielsweise zählen, dass diese Daten nur in Verbindung mit anderen Daten über die 
betroffene natürliche Person erhoben werden dürfen, die erhobenen Daten hinreichend gesichert werden müssen, 
der Zugang der Mitarbeiter der zuständigen Behörde zu den Daten strenger geregelt und die Übermittlung dieser 
Daten verboten wird. Die Verarbeitung solcher Daten sollte ebenfalls durch Rechtsvorschriften erlaubt sein, wenn 
die betroffene Person der Datenverarbeitung, die besonders stark in ihre Privatsphäre eingreift, ausdrücklich 
zugestimmt hat. Die Einwilligung der betroffenen Person allein sollte jedoch noch keine rechtliche Grundlage für 
die Verarbeitung solch sensibler personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden liefern. 

(38)  Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung zur Bewertung von sie betreffenden 
persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht 
und die nachteilige rechtliche Wirkung für sie entfaltet oder sie in erheblichem Maße beeinträchtigt. In jedem Fall 
sollte eine solche Verarbeitung mit geeigneten Garantien verbunden sein, einschließlich der spezifischen 
Unterrichtung der betroffenen Person und des Rechts, das Eingreifen einer Person zu erwirken, insbesondere auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung getroffenen 
Entscheidung oder auf Anfechtung der Entscheidung. Ein Profiling, das zur Folge hat, dass natürliche Personen 
aufgrund von personenbezogenen Daten diskriminiert werden, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der 
Grundrechte und Grundfreiheiten besonders sensibel sind, sollte gemäß den Bestimmungen der Artikel 21 
und 52 der Charta verboten werden. 

(39)  Damit die betroffene Person ihre Rechte wahrnehmen kann, sollten alle Informationen für sie leicht zugänglich — 
auch auf der Website des Verantwortlichen — und verständlich, also in klarer und einfacher Sprache abgefasst 
sein. Diese Informationen sollten an die Bedürfnisse von schutzbedürftigen Personen, wie etwa Kindern, angepasst 
werden. 

(40)  Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte aufgrund der 
nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften erleichtern, darunter auch Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie 
unentgeltlich insbesondere Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung 
beantragen und gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. Der 
Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen Person unverzüglich zu beantworten, es 
sei denn, er wendet Einschränkungen in Bezug auf die Rechte der betroffenen Person gemäß dieser Richtlinie an. 
Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen, zum Beispiel wenn die betroffene Person ungebührlich 
und wiederholt Informationen verlangt oder wenn die betroffene Person ihr Recht auf Unterrichtung missbraucht, 
beispielsweise indem sie in ihrem Antrag falsche oder irreführende Angaben macht, sollte der Verantwortliche, 
eine angemessene Gebühr erheben können oder sich weigern können, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

(41)  Fordert der Verantwortliche zusätzliche Informationen an, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen 
Person erforderlich sind, so sollten diese Informationen nur für diesen konkreten Zweck verarbeitet werden und 
nicht länger gespeichert werden, als es für diesen Zweck notwendig ist. 

(42)  Der betroffenen Person sollten zumindest folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden: die Identität des 
Verantwortlichen, die Existenz des Verarbeitungsvorgangs, die Zwecke der Verarbeitung, das Beschwerderecht und 
das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen. Dies könnte auf der Website der zuständigen 
Behörde erfolgen. Außerdem sollte die betroffene Person in bestimmten Fällen und zur Ermöglichung der 
Ausübung ihrer Rechte über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung und die Speicherfrist informiert werden, 
soweit diese zusätzlichen Informationen unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände, unter denen die 
Daten verarbeitet werden, notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 
Glauben zu gewährleisten. 

(43)  Eine natürliche Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden Daten, die erhoben worden sind, 
besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können, um sich der 
Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Jede betroffene Person sollte 
daher das Recht haben, zu wissen und zu erfahren, zu welchen Zwecken die Daten verarbeitet werden, wie lange 
sie verarbeitet werden und wer deren Empfänger, einschließlich solcher in Drittländern, sind. Enthalten solche 
Mitteilungen Informationen über den Ursprung der personenbezogenen Daten, so sollten die Informationen nicht 
die Identität natürlicher Personen und insbesondere keine vertraulichen Quellen preisgeben. Damit diesem Recht 
entsprochen wird, braucht die betroffene Person lediglich im Besitz einer vollständigen Übersicht über diese 
Daten in verständlicher Form zu sein, d. h. in einer Form, die es ihr ermöglicht, sich dieser Daten bewusst zu 
werden und nachzuprüfen, ob sie richtig sind und im Einklang mit dieser Richtlinie verarbeitet werden, so dass 
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sie die ihr durch diese Richtlinie verliehenen Rechte ausüben kann. Eine solche Übersicht könnte in Form einer 
Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, bereitgestellt werden. 

(44)  Die Mitgliedstaaten sollten Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen können, mit denen die Unterrichtung der 
betroffenen Person aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen oder die Auskunft über ihre personenbezogenen 
Daten ganz oder teilweise in dem Umfang und so lange eingeschränkt wird, wie dies in einer demokratischen 
Gesellschaft unter gebührender Berücksichtigung der Grundrechte und der berechtigten Interessen der betroffenen 
natürlichen Person eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, um behördliche oder gerichtliche 
Untersuchungen, Ermittlungen und Verfahren nicht zu behindern, die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht zu gefährden und um die öffentliche und die nationale 
Sicherheit oder die Rechte und Freiheiten anderer zu schützen. Der Verantwortliche sollte im Wege einer 
konkreten Einzelfallprüfung feststellen, ob das Auskunftsrecht teilweise oder vollständig eingeschränkt werden 
sollte. 

(45)  Eine Verweigerung oder Einschränkung der Auskunft sollte der betroffenen Person grundsätzlich unter Angabe 
der sachlichen oder rechtlichen Gründe hierfür schriftlich mitgeteilt werden. 

(46)  Jede Einschränkung der Rechte der betroffenen Person muss mit der Charta und mit der EMRK in der Auslegung 
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs bzw. des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vereinbar 
sein und insbesondere den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. 

(47)  Eine natürliche Person sollte das Recht auf Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten, 
insbesondere bei Bezug auf Tatsachen, sowie das Recht auf Löschung besitzen, wenn die Datenverarbeitung gegen 
diese Richtlinie verstößt. Das Recht auf Berichtigung sollte allerdings beispielsweise nicht den Inhalt einer 
Zeugenaussage berühren. Eine natürliche Person sollte auch das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
besitzen, wenn sie die Richtigkeit personenbezogener Daten bestreitet und deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit 
nicht festgestellt werden kann oder wenn die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke weiter aufbewahrt 
werden müssen. Insbesondere sollte statt der Löschung personenbezogener Daten die Verarbeitung eingeschränkt 
werden, wenn in einem konkreten Fall berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchtigen könnte. In einem solchen Fall sollten Daten mit 
Einschränkungsmarkierung nur zu dem Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand. Methoden 
zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten unter anderem darin bestehen, dass 
ausgewählte Daten, beispielsweise zu Archivierungszwecken, auf ein anderes Verarbeitungssystem übertragen oder 
gesperrt werden. In automatisierten Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich durch 
technische Mittel erfolgen. Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beschränkt 
wurde, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden. Entsprechende Berichtigungen oder 
Löschungen personenbezogener Daten oder Einschränkungen der Verarbeitung sollten den Empfängern, 
gegenüber dem die personenbezogenen Daten offengelegt wurden, und den zuständigen Behörden, von denen die 
unrichtigen Daten stammen, mitgeteilt werden. Der Verantwortliche sollte auch von jeglicher Weiterverbreitung 
dieser Daten Abstand nehmen. 

(48)  Verweigert ein Verantwortlicher einer betroffenen Person ihr Recht auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung 
oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung, so sollte die betroffene Person 
die nationale Aufsichtsbehörde ersuchen können, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu überprüfen. Die 
betroffene Person sollte über dieses Recht unterrichtet werden. Handelt die Aufsichtsbehörde im Namen der 
betroffenen Person, so sollte sie die betroffene Person zumindest darüber informieren, dass alle erforderlichen 
Prüfungen oder Überprüfungen durchgeführt wurden. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person zudem 
über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf in Kenntnis setzen. 

(49)  Werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen und Gerichtsverfahren in 
Strafsachen verarbeitet, so sollten die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass die Ausübung des Rechts auf 
Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der 
Verarbeitung nach Maßgabe des einzelstaatlichen Strafverfahrensrechts erfolgt. 

(50)  Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
durch ihn oder in seinem Namen erfolgt, sollte geregelt werden. Insbesondere sollte der Verantwortliche geeignete 
und wirksame Maßnahmen treffen müssen und nachweisen können, dass die Verarbeitungstätigkeiten im Einklang 
mit dieser Richtlinie stehen. Dabei sollte er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung 
und das Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen berücksichtigen. Im Rahmen der von ihm 
ergriffenen Maßnahmen sollte der Verantwortliche auch spezifische Garantien für die Verarbeitung personen
bezogener Daten von schutzbedürftigen natürlichen Personen, wie etwa Kindern, ausarbeiten und 
implementieren. 

(51)  Risiken für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen — mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere — können aus einer Datenverarbeitung hervorgehen, die zu einem physischen, materiellen oder 
immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die Verarbeitung zu einer Diskriminierung, einem 
Identitätsdiebstahl oder -betrug, einem finanziellen Verlust, einer Rufschädigung, einem Verlust der Vertraulichkeit 
von dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten, der unbefugten Umkehr der Pseudonymisierung oder anderen 
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erheblichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen führen kann, wenn die betroffenen Personen um 
ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder daran gehindert werden, die sie betreffenden personenbezogenen Daten 
zu kontrollieren, wenn personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, die Religion oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 
hervorgehen, wenn genetische Daten oder biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person oder 
Daten über die Gesundheit oder Daten über das Sexualleben und sexuelle Orientierung oder über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln verarbeitet werden, wenn 
persönliche Aspekte bewertet werden, insbesondere wenn Aspekte, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, 
Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel betreffen, analysiert und prognostiziert werden, um ein persönliches Profil zu erstellen oder zu 
nutzen, wenn personenbezogene Daten schutzbedürftiger natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, 
verarbeitet werden oder wenn die Verarbeitung eine große Menge personenbezogener Daten und eine große 
Anzahl von Personen betrifft. 

(52)  Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos sollten nach der Art, dem Umfang, den Umständen und den 
Zwecken der Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko sollte anhand einer objektiven Bewertung beurteilt 
werden, bei der festgestellt wird, ob die Datenverarbeitung ein hohes Risiko birgt. Ein hohes Risiko ist ein 
besonderes Risiko der Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 

(53)  Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen ist es erforderlich, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, damit die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen sollte nicht 
ausschließlich von wirtschaftlichen Erwägungen abhängig gemacht werden. Um die Einhaltung dieser Richtlinie 
nachweisen zu können, sollte der Verantwortliche interne Strategien festlegen und Maßnahmen ergreifen, die 
insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen Genüge tun. Hat der Verantwortliche eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß dieser 
Richtlinie vorgenommen, sollten die entsprechenden Ergebnisse bei der Entwicklung dieser Maßnahmen und 
Verfahren berücksichtigt werden. Die Maßnahmen könnten u. a. aus einer möglichst frühen Pseudonymisierung 
bestehen. Gerade durch die Pseudonymisierung für die Zwecke dieser Richtlinie könnte der freie Verkehr 
personenbezogener Daten im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erleichtert werden. 

(54)  Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der Verantwortung und Haftung 
der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es — auch mit Blick auf die Überwachungs- und 
sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden — einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten gemäß dieser 
Richtlinie, einschließlich der Fälle, in denen ein Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke und -mittel gemeinsam 
mit anderen Verantwortlichen festlegt oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines Verantwortlichen 
durchgeführt wird. 

(55)  Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter sollte auf der Grundlage eines 
Rechtsinstruments einschließlich eines Vertrags erfolgen, der den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen 
bindet und in dem insbesondere vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter nur auf Weisung des 
Verantwortlichen handeln sollte. Der Auftragsverarbeiter sollte den Grundsatz des Datenschutzes durch 
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigen. 

(56)  Zum Nachweis der Einhaltung dieser Richtlinie sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein 
Verzeichnis aller Kategorien von Tätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen, führen. Jeder Verantwortliche 
und jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und dieser 
auf Anfrage dieses Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieses 
Verzeichnisses kontrolliert werden können. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der personen
bezogene Daten in nicht automatisierten Verarbeitungssystemen verarbeitet, sollte über wirksame Methoden zum 
Nachweis der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur Ermöglichung der Eigenüberwachung und zur Sicherstellung 
der Integrität und Sicherheit der Daten, wie etwa Protokolle oder andere Formen von Verzeichnissen, verfügen. 

(57)  In automatisierten Verarbeitungssystemen werden zumindest über folgende Verarbeitungsvorgänge Protokolle 
geführt: Erhebung, Veränderung, Abfrage, Offenlegung einschließlich Übermittlungen, Kombination oder 
Löschung. Die Identifizierung der Person, die personenbezogene Daten abgefragt oder offengelegt hat, sollte 
protokolliert werden und aus dieser Identifizierung sollt sich die Begründung für die Verarbeitungsvorgänge 
ableiten lassen. Die Protokolle sollten ausschließlich zum Zwecke der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung, der Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität und Sicherheit der Daten sowie für 
Strafverfahren verwendet werden. Die Eigenüberwachung umfasst auch interne Disziplinarverfahren der 
zuständigen Behörden. 

(58)  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung, die sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und Verfahren 
befasst, die geplant sind den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten und die die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie nachweisen sollen, sollte durch den Verantwortlichen durchgeführt werden, wenn 
die Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge haben. Datenschutz-Folgenabschätzungen 
sollten auf maßgebliche Systeme und Verfahren im Rahmen von Verarbeitungsvorgängen abstellen, nicht jedoch 
auf Einzelfälle. 
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(59)  Um einen wirksamen Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zu gewährleisten, sollte der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in bestimmten Fällen vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde 
konsultieren. 

(60)  Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese Richtlinie verstoßende 
Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen 
Risiken ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Solche 
Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten ein 
Schutzniveau — auch hinsichtlich der Vertraulichkeit — gewährleisten, das dem von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiko und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der 
Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Datenverarbeitung verbundenen Risiken berücksichtigt 
werden, wie etwa Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder unbefugte 
Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem physischen, materiellen oder immateriellen 
Schaden führen könnte. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter sollten sicherstellen, dass personen
bezogene Daten nicht durch Unbefugte verarbeitet werden. 

(61)  Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann — wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert 
wird — einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen, wie 
etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, 
Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudony
misierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden personen
bezogenen Daten oder andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betroffene 
natürliche Person. Deshalb sollte der Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personen
bezogener Daten bekannt wird, die Aufsichtsbehörde von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
unverzüglich und, falls möglich, binnen höchstens 72 Stunden nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, 
unterrichten, es sei denn der Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht 
nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 
die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 
72 Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen, und die 
Informationen können schrittweise ohne unangemessene weitere Verzögerung bereitgestellt werden. 

(62) Natürliche Personen, sollten unverzüglich benachrichtigt werden, wenn die Verletzung des Schutzes personen
bezogener Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, 
damit sie die erforderlichen Vorkehrungen treffen können. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene natürliche Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung etwaiger nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. Die 
Benachrichtigung der betroffenen Person sollte stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen möglich, in enger 
Absprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen Behörden 
erteilten Weisungen erfolgen. Um beispielsweise das Risiko eines unmittelbaren Schadens mindern zu können, 
müsste die betroffene Person sofort benachrichtigt werden, wohingegen eine längere Benachrichtigungsfrist 
gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete Maßnahmen gegen fortlaufende oder ähnliche 
Verletzungen des Schutzes von Daten zu treffen. In Ausnahmefällen könnte die Benachrichtigung der von einer 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen natürlichen Person unterbleiben, wenn ein 
Aufschub oder eine Einschränkung dieser Benachrichtigung nicht ausreicht, um behördliche oder gerichtliche 
Untersuchungen, Ermittlungen und Verfahren nicht zu behindern, die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder 
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht zu gefährden und um die öffentliche und die nationale 
Sicherheit oder die Rechte und Freiheiten anderer zu schützen. 

(63)  Der Verantwortliche sollte eine Person benennen, die ihn dabei unterstützt, die interne Einhaltung der nach dieser 
Richtlinie erlassenen Vorschriften zu überwachen, es sei denn, ein Mitgliedstaat beschließt eine Ausnahmeregelung 
für Gerichte und andere unabhängige Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit. Bei dieser Person 
kann es sich um ein Mitglied des vorhandenen Personals des Verantwortlichen handeln, das eine besondere 
Schulung auf dem Gebiet der Datenschutzvorschriften und der Datenschutzpraxis erhalten hat, um einschlägiges 
Fachwissen in diesem Bereich zu erwerben. Der Grad des erforderlichen Fachwissens sollte sich insbesondere nach 
der Art der durchgeführten Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem Verantwortlichen 
verarbeiteten personenbezogenen Daten richten. Die betreffende Person kann ihre Aufgabe auf Teilzeit- oder 
Vollzeitbasis wahrnehmen. Mehrere Verantwortliche können unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur 
und ihrer Größe gemeinsam einen Datenschutzbeauftragten bestellen, zum Beispiel im Falle einer gemeinsamen 
Nutzung von Ressourcen in zentralen Stellen. Die betreffende Person kann auch für verschiedene Positionen 
innerhalb der Struktur der jeweils Verantwortlichen benannt werden. Sie sollte den Verantwortlichen und die 
Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, unterstützen, indem sie diese Personen über die 
Einhaltung ihrer jeweiligen Datenschutzpflichten unterrichtet und berät. Diese Datenschutzbeauftragten sollten 
ihren Auftrag und ihre Aufgaben auf unabhängige Weise gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten wahrnehmen 
können. 

(64)  Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Daten nur dann an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation übermittelt werden, wenn dies für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
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Straftaten oder für die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, notwendig ist und es sich bei dem Verantwortlichen in dem Drittland oder in der 
internationalen Organisation um eine zuständige Behörde im Sinne dieser Richtlinie handelt. Eine Übermittlung 
sollte nur durch zuständige Behörden vorgenommen werden, die als Verantwortliche agieren, es sei denn, 
Auftragsverarbeiter werden ausdrücklich beauftragt, im Namen der Verantwortlichen Übermittlungen 
vorzunehmen. Derartige Übermittlungen können erfolgen, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das 
betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau 
gewährleistet, oder wenn geeignete Garantien bestehen oder wenn Ausnahmen für bestimmte Fälle gelten. Das 
durch diese Richtlinie unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen sollte bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten aus der Union an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere Empfänger in 
Drittländern oder an internationale Organisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, wenn 
aus dem Drittland oder von der internationalen Organisation personenbezogene Daten an Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland oder an dieselbe oder eine andere internationale 
Organisation weiterübermittelt werden. 

(65)  Werden personenbezogene Daten von einem Mitgliedstaat an Drittländer oder internationale Organisationen 
übermittelt, so sollte die Übermittlung grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn der Mitgliedstaat, von dem die 
Daten stammen, die Übermittlung genehmigt hat. Im Interesse einer wirksamen Zusammenarbeit bei der 
Verhütung, Ermittlung und Aufdeckung von Straftaten ist es erforderlich, dass im Falle einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes oder für die wesentlichen Interessen eines 
Mitgliedstaats, die so unvermittelt eintritt, dass es unmöglich ist, rechtzeitig eine vorherige Genehmigung 
einzuholen, die zuständige Behörde die maßgeblichen personenbezogenen Daten ohne vorherige Genehmigung 
an das betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation übermitteln können sollte. Die 
Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass Drittländern oder internationalen Organisationen etwaige besondere 
Bedingungen für die Übermittlung mitgeteilt werden. Die Weiterübermittlung personenbezogener Daten sollte der 
vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde bedürfen, die die ursprüngliche Übermittlung 
durchgeführt hat. Bei der Entscheidung über einen Antrag auf die Genehmigung einer Weiterübermittlung sollte 
die zuständige Behörde, die die ursprüngliche Übermittlung durchgeführt hat, alle maßgeblichen Faktoren 
gebührend berücksichtigen, einschließlich der Schwere der Straftat, der spezifischen Auflagen und des Zwecks der 
ursprünglichen Datenübermittlung, der Art und der Bedingungen der Strafvollstreckung sowie des Schutzniveaus 
für personenbezogene Daten in dem Drittland oder der internationalen Organisation, an das bzw. die personen
bezogene Daten weiterübermittelt werden sollen. Die zuständige Behörde, die die ursprüngliche Übermittlung 
durchgeführt hat, sollte die Weiterübermittlung auch an besondere Bedingungen knüpfen können. Diese 
besonderen Bedingungen können zum Beispiel in Bearbeitungscodes dargelegt werden. 

(66)  Die Kommission sollte mit Wirkung für die gesamte Union beschließen können, dass bestimmte Drittländer, ein 
Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland oder eine internationale Organisation ein 
angemessenes Datenschutzniveau bieten, und auf diese Weise in Bezug auf die Drittländer und internationalen 
Organisationen, die für fähig gehalten werden, ein solches Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union 
Rechtssicherheit schaffen und eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellen. In derartigen Fällen sollten 
personenbezogene Daten ohne besondere Genehmigung an diese Länder übermittelt werden können, es sei denn, 
dass ein anderer Mitgliedstaat, von dem die Daten stammen, die Übermittlung zu genehmigen hat. 

(67)  In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission bei der Bewertung des Drittlandes oder eines Gebiets oder eines bestimmten Sektors 
in einem Drittland berücksichtigen, inwieweit in einem bestimmten Drittland die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 
der Rechtsweg gewährleistet ist und die internationalen Menschenrechtsnormen und -standards eingehalten 
werden und welche allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften, wozu auch die Vorschriften über die 
öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung sowie das 
Strafrecht zählen, dort gelten. Die Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses in Bezug auf ein Gebiet oder 
einen bestimmten Sektor in einem Drittland sollte unter Berücksichtigung eindeutiger und objektiver Kriterien 
wie bestimmter Verarbeitungsvorgänge und des Anwendungsbereichs anwendbarer Rechtsnormen und geltender 
Rechtsvorschriften in dem Drittland erfolgen. Das Drittland sollte Garantien für ein angemessenes Schutzniveau 
bieten, das im Wesentlichen dem innerhalb der Union gewährleisteten Schutzniveau der Sache nach gleichwertig 
ist, insbesondere in Fällen, in denen Daten in einem oder mehreren spezifischen Sektoren verarbeitet werden. Das 
Drittland sollte insbesondere eine wirksame unabhängige Überwachung des Datenschutzes gewährleisten und 
Mechanismen für eine Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten vorsehen, und den 
betroffenen Personen sollten wirksame und durchsetzbare Rechte sowie wirksame behördliche und gerichtliche 
Rechtsbehelfe eingeräumt werden. 

(68)  Die Kommission sollte neben den internationalen Verpflichtungen, die das Drittland oder die internationale 
Organisation eingegangen ist, auch die Verpflichtungen, die sich aus der Teilnahme des Drittlandes oder der 
internationalen Organisation an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener Daten ergeben, sowie die Umsetzung dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 
Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlandes zum Übereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten und dem dazugehörigen 
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Zusatzprotokoll berücksichtigt werden. Die Kommission sollte den durch die Verordnung (EU) 2016/679 
eingesetzten Europäischen Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) konsultieren, wenn sie das 
Schutzniveau in Drittländern oder internationalen Organisationen bewertet. Die Kommission sollte ferner alle 
maßgeblichen Angemessenheitsbeschlüsse berücksichtigen, die sie nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 
2016/679 angenommen hat. 

(69)  Die Kommission sollte die Wirksamkeit von Feststellungen zum Schutzniveau in einem Drittland, einem Gebiet 
oder einem spezifischen Sektor in einem Drittland oder einer internationalen Organisation überwachen. In ihren 
Angemessenheitsbeschlüssen sollte die Kommission einen Mechanismus für die regelmäßige Überprüfung ihrer 
Wirkungsweise vorsehen. Diese regelmäßige Überprüfung sollte in Konsultation mit dem betreffenden Drittland 
oder der betreffenden internationalen Organisation erfolgen und allen maßgeblichen Entwicklungen in dem 
Drittland oder der internationalen Organisation Rechnung tragen. 

(70)  Die Kommission sollte auch feststellen können, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein spezifischer Sektor in 
einem Drittland oder eine internationale Organisation kein angemessenes Datenschutzniveau mehr bietet. Die 
Übermittlung personenbezogener Daten an dieses Drittland oder an diese internationale Organisation sollte 
daraufhin verboten werden, es sei denn, die Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf Datenübermittlung 
vorbehaltlich geeigneter Garantien und Ausnahmen für bestimmte Fälle werden erfüllt. Es sollten Verfahren für 
Konsultationen zwischen der Kommission und den betreffenden Drittländern oder internationalen Organisationen 
vorgesehen werden. Die Kommission sollte dem Drittland oder der internationalen Organisation frühzeitig die 
Gründe mitteilen und Konsultationen aufnehmen, um Abhilfe für die Situation zu schaffen. 

(71)  Datenübermittlungen, die nicht auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses erfolgen, sollten nur dann 
zulässig sein, wenn in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien festgelegt sind, die den Schutz 
personenbezogener Daten gewährleisten, oder wenn der Verantwortliche alle Umstände beurteilt hat, die bei der 
Datenübermittlung eine Rolle spielen, und auf der Grundlage dieser Beurteilung zu der Auffassung gelangt ist, 
dass geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen. Solche rechtsverbindlichen Instrumente 
könnten beispielsweise rechtsverbindliche bilaterale Abkommen sein, die von den Mitgliedstaaten geschlossen und 
in ihre Rechtsordnung übernommen wurden und von ihren betroffenen Personen durchgesetzt werden können 
und die sicherstellen, dass die Datenschutzvorschriften und die Rechte der betroffenen Personen einschließlich 
ihres Rechts auf wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe beachtet werden. Der 
Verantwortliche sollte Kooperationsvereinbarungen zwischen Europol oder Eurojust und Drittländern 
berücksichtigen können, die den Austausch personenbezogener Daten ermöglichen, wenn er alle Umstände im 
Zusammenhang mit der Datenübermittlung beurteilt. Der Verantwortliche sollte außerdem berücksichtigen 
können, dass die Übermittlung personenbezogener Daten Geheimhaltungspflichten und dem Grundsatz der 
Spezialität unterliegt, damit gewährleistet wird, dass die Daten nicht zu anderen Zwecken als zu den Zwecken, zu 
denen sie übermittelt wurden, verarbeitet werden. Darüber hinaus sollte der Verantwortliche berücksichtigen, dass 
die personenbezogenen Daten nicht verwendet werden, um die Todesstrafe oder eine Form der grausamen und 
unmenschlichen Behandlung zu beantragen, zu verhängen oder zu vollstrecken. Diese Bedingungen könnten zwar 
als geeignete Garantien angesehen werden, die die Datenübermittlung zulassen, jedoch sollte der Verantwortliche 
zusätzliche Garantien verlangen können. 

(72)  Sind weder ein Angemessenheitsbeschluss noch geeignete Garantien vorhanden, so sollte eine Übermittlung oder 
eine Kategorie von Übermittlungen nur in bestimmten Fällen erfolgen können, in denen dies erforderlich ist: zur 
Wahrung wesentlicher Interessen der betroffenen oder einer anderen Person; zum Schutz berechtigter Interessen 
der betroffenen Person, wenn dies nach dem Recht des Mitgliedstaats, aus dem die personenbezogenen Daten 
übermittelt werden, vorgesehen ist; zur Abwehr einer unmittelbaren, ernsthaften Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes; in einem Einzelfall zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; oder in einem Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Diese Ausnahmen sollten restriktiv ausgelegt werden, häufige, 
umfassende und strukturelle Übermittlungen personenbezogener Daten sowie Datenübermittlungen in großem 
Umfang ausschließen und daher auf unbedingt notwendige Daten beschränkt sein. Derartige Übermittlungen 
sollten dokumentiert werden, und die entsprechende Dokumentation sollte der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden, damit diese die Rechtmäßigkeit der Übermittlung überprüfen kann. 

(73)  Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten wenden die geltenden bilateralen oder multilateralen 
internationalen Übereinkünfte, die mit Drittländern auf den Gebieten der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit geschlossen wurden, für den Austausch maßgeblicher 
Informationen an, um ihnen zu ermöglichen, die ihnen rechtlich zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. 
Grundsätzlich erfolgt dies über die im betreffenden Drittland für die Zwecke dieser Richtlinie zuständigen 
Behörden oder zumindest in Zusammenarbeit mit diesen Behörden des Drittlandes, mitunter auch dann, wenn 
keine bilaterale oder multilaterale internationale Übereinkunft existiert. In speziellen Einzelfällen können die 
regulären Verfahren, die eine Kontaktaufnahme mit dieser Behörde in dem betreffenden Drittland vorschreiben, 
wirkungslos oder ungeeignet sein, insbesondere weil die Übermittlung nicht rechtzeitig durchgeführt werden 
konnte oder weil diese Behörde in dem betreffenden Drittland die Rechtsstaatlichkeit oder die internationalen 
Menschenrechtsbestimmungen nicht achtet, so dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten beschließen 
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können, die personenbezogenen Daten direkt an in Drittländern niedergelassene Empfänger zu übermitteln. Dies 
kann der Fall sein, wenn es dringend geboten ist, personenbezogene Daten zu übermitteln, um das Leben einer 
Person zu schützen, die Gefahr läuft, Opfer einer Straftat zu werden, oder um die unmittelbar bevorstehende 
Begehung einer Straftat, einschließlich einer terroristischen Straftat, zu verhindern. Auch wenn eine solche 
Übermittlung zwischen zuständigen Behörden und in Drittländern niedergelassenen Empfängern nur in speziellen 
Einzelfällen erfolgen sollte, sollte diese Richtlinie die Voraussetzungen für die Regelung solcher Fälle vorsehen. 
Diese Bestimmungen sollten nicht als Ausnahmen von geltenden bilateralen oder multilateralen internationalen 
Übereinkünften auf den Gebieten der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen 
Zusammenarbeit betrachtet werden. Diese Vorschriften sollten zusätzlich zu den sonstigen Vorschriften dieser 
Richtlinie gelten, insbesondere den Vorschriften über die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und Kapitel V. 

(74)  Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land übermittelt werden, kann dies dazu führen, dass natürliche 
Personen weniger Möglichkeiten haben, ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen und sich gegen eine 
unrechtmäßige Nutzung oder Offenlegung dieser Daten zu schützen. Ebenso kann es vorkommen, dass Aufsichts
behörden Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht durchführen können, die einen Bezug zu 
Tätigkeiten außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats haben. Ihre Bemühungen um grenzübergreifende 
Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und Abhilfebefugnisse und durch widersprüchliche 
Rechtsordnungen behindert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden muss 
daher gefördert werden, um ihnen den Informationsaustausch mit Aufsichtsbehörden in anderen Ländern zu 
erleichtern. 

(75)  Die Einrichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgaben völlig unabhängig erfüllen 
können, ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten. Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der nach dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um natürliche 
Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Zu diesem Zweck bedarf es der 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander und mit der Kommission. 

(76)  Die Mitgliedstaaten können einer bereits gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 errichteten Aufsichtsbehörde die 
Verantwortung für die Aufgaben übertragen, die von den nach dieser Richtlinie einzurichtenden nationalen 
Aufsichtsbehörden auszuführen sind. 

(77)  Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine Aufsichtsbehörde einrichten können, wenn dies ihrer 
verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur entspricht. Jede Aufsichtsbehörde sollte mit 
Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer Infrastruktur ausgestattet werden, wie sie für die wirksame 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch der Aufgaben im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zusammenarbeit 
mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig sind. Jede Aufsichtsbehörde sollte über eigene, 
öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügen, die Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts 
sein können. 

(78)  Die Aufsichtsbehörden sollten unabhängigen Kontroll- oder Überwachungsmechanismen hinsichtlich ihrer 
Ausgaben unterliegen, sofern diese Finanzkontrolle ihre Unabhängigkeit nicht berührt. 

(79)  Die allgemeinen Anforderungen an das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten durch Recht der 
Mitgliedstaaten geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass diese Mitglieder entweder vom Parlament oder 
von der Regierung oder dem Staatsoberhaupt des betreffenden Mitgliedstaats auf Vorschlag der Regierung oder 
eines Regierungsmitglieds oder des Parlaments oder dessen Kammer oder von einer unabhängigen Stelle ernannt 
werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung im Wege eines transparenten Verfahrens 
betraut wird. Um die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollten ihre Mitglieder integer 
handeln, von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu vereinbarenden Handlungen absehen und während 
ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit 
ausüben. Um die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollte ihr Personal von der 
Aufsichtsbehörde selbst ausgewählt werden; dabei kann eine unabhängige, nach dem Recht des Mitgliedstaats 
betraute Stelle eingeschaltet werden. 

(80)  Obgleich diese Richtlinie auch für die Tätigkeit der nationalen Gerichte und anderer Justizbehörden gilt, sollte 
sich die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden nicht auf die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
vorgenommenen Datenverarbeitungen erstrecken, damit die Unabhängigkeit der Richter bei der Ausübung ihrer 
richterlichen Aufgaben gewahrt bleibt. Diese Ausnahme sollte allerdings begrenzt werden auf justizielle 
Tätigkeiten in Gerichtssachen und sich nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit denen Richter nach dem Recht 
der Mitgliedstaaten betraut werden können. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem vorsehen können, dass sich die 
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde nicht auf die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
erstreckt, die durch andere unabhängige Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit, beispielsweise 
Staatsanwaltschaften, erfolgt. Die Einhaltung der Vorschriften dieser Richtlinie durch die Gerichte und andere 
unabhängige Justizbehörden unterliegt in jedem Fall stets der unabhängigen Überwachung gemäß Artikel 8 
Absatz 3 der Charta. 
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(81)  Jede Aufsichtsbehörde sollte sich mit Beschwerden von betroffenen Personen befassen und die Angelegenheit 
untersuchen oder an die zuständige Aufsichtsbehörde übermitteln. Die auf eine Beschwerde folgende 
Untersuchung sollte vorbehaltlich einer gerichtlichen Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 
angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines angemessenen Zeitraums über 
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die Abstimmung 
mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforderlich sein, so sollte die betroffene Person über den Zwischenstand 
informiert werden. 

(82)  Um die wirksame, zuverlässige und einheitliche Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung dieser Richtlinie 
in der gesamten Union gemäß dem AEUV in der Auslegung durch den Gerichtshof sicherzustellen, sollten die 
Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat dieselben Aufgaben und wirksamen Befugnisse haben, darunter 
Untersuchungsbefugnisse, Abhilfebefugnisse und beratende Befugnisse, die notwendige Instrumente zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben darstellen. Ihre Befugnisse dürfen jedoch weder die speziellen Vorschriften für Strafverfahren, 
einschließlich der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, noch die Unabhängigkeit der Gerichte berühren. 
Unbeschadet der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach dem Recht der Mitgliedstaaten sollten die 
Aufsichtsbehörden außerdem die Befugnis haben, Verstöße gegen diese Richtlinie den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen oder Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sollten in 
Übereinstimmung mit den geeigneten Verfahrensgarantien nach dem Unionsrecht und dem Recht der 
Mitgliedstaaten unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt werden. Insbesondere 
sollte jede Maßnahme im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung dieser Richtlinie geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind, das Recht einer 
jeden Person, gehört zu werden, bevor eine individuelle Maßnahme getroffen wird, die nachteilige Auswirkungen 
auf die betroffene Person hätte, zu achten ist und überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkeiten für 
sie zu vermeiden sind. Untersuchungsbefugnisse im Hinblick auf den Zugang zu Räumlichkeiten sollten im 
Einklang mit besonderen Anforderungen im Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, wie etwa dem 
Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. Der Erlass eines rechtsverbindlichen Beschlusses sollte in 
dem Mitgliedstaat der Aufsichtsbehörde, die den Beschluss erlassen hat, einer gerichtlichen Überprüfung 
unterliegen. 

(83)  Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und einander 
Amtshilfe leisten, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung der nach dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften gewährleistet ist. 

(84)  Der Ausschuss sollte zur einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie in der Union beitragen, einschließlich der 
Beratung der Kommission und der Förderung der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union. 

(85)  Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei einer einzigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen 
und gemäß Artikel 47 der Charta einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie sich in ihren 
Rechten aufgrund von nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften verletzt sieht oder wenn die 
Aufsichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine Beschwerde teilweise oder ganz abweist oder 
ablehnt oder nicht tätig wird, obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist. Die auf 
eine Beschwerde folgende Untersuchung sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im 
Einzelfall angemessen ist. Die zuständige Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde unterrichten. Sollten weitere 
Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforderlich sein, so sollte die 
betroffene Person über den Zwischenstand informiert werden. Jede Aufsichtsbehörde sollte Maßnahmen zur 
Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, 
das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(86)  Jede natürliche oder juristische Person sollte das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem 
zuständigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen Beschluss einer Aufsichtsbehörde haben, der gegenüber dieser 
Person Rechtswirkungen entfaltet. Ein derartiger Beschluss betrifft insbesondere die Ausübung von 
Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch die Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung oder 
Abweisung von Beschwerden. Dieses Recht umfasst jedoch nicht andere — rechtlich nicht bindende — 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörden wie von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. Verfahren 
gegen eine Aufsichtsbehörde sollten bei den Gerichten des Mitgliedstaats angestrengt werden, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat, und sollten im Einklang mit dem Recht dieses Mitgliedstaats durchgeführt 
werden. Diese Gerichte sollten eine uneingeschränkte Zuständigkeit besitzen, was die Zuständigkeit, sämtliche für 
den anhängigen Rechtsstreit maßgeblichen Sach- und Rechtsfragen zu prüfen, einschließt. 

(87)  Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten gemäß dieser Richtlinie verletzt sehen, sollten das Recht haben, 
Einrichtungen, die sich den Schutz der Rechte und Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Schutzes 
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ihrer personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet 
sind, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen und einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. Das Recht betroffener Personen auf Vertretung sollte das Verfahrensrecht 
der Mitgliedstaaten unberührt lassen, nach dem eine obligatorische Vertretung betroffener Personen durch einen 
Rechtsanwalt im Sinne der Richtlinie 77/249/EWG des Rates (1) vor nationalen Gerichten erforderlich sein kann. 

(88)  Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung entstehen, die gegen nach dieser Richtlinie erlassene 
Vorschriften verstößt, sollten von dem Verantwortlichen oder einer anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörde ersetzt werden. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs weit und auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Richtlinie in vollem 
Umfang entspricht. Dies gilt unbeschadet von Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere 
Vorschriften des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten. Wird auf eine Verarbeitung Bezug genommen, 
die unrechtmäßig ist oder nicht im Einklang mit den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften steht, so gilt 
dies auch für Verarbeitungen, die gegen gemäß dieser Richtlinie erlassene Durchführungsrechtsakte verstoßen. Die 
betroffenen Personen sollten einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden 
erhalten. 

(89)  Gegen jede natürliche oder juristische — privatem oder öffentlichem Recht unterliegende — Person, die gegen 
diese Richtlinie verstößt, sollten Sanktionen verhängt werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die 
Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind, und alle Maßnahmen zur Anwendung der 
Sanktionen treffen. 

(90)  Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 
in einem Drittland, in einem Gebiet oder einem spezifischen Sektor in einem Drittland oder in einer 
internationalen Organisation, das Format und die Verfahren für Amtshilfe und die Vorkehrungen für den 
elektronischen Informationsaustausch zwischen Aufsichtsbehörden und zwischen Aufsichtsbehörden und dem 
Ausschuss. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) ausgeübt werden. 

(91)  Durchführungsrechtsakte über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland, in einem Gebiet 
oder einem spezifischen Sektor in einem Drittland oder in einer internationalen Organisation, über das Format 
und die Verfahren für Amtshilfe und die Vorkehrungen für den elektronischen Informationsaustausch zwischen 
Aufsichtsbehörden und zwischen Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss sollten im Wege des Prüfverfahrens 
festgelegt werden, da es sich um Rechtsakte von allgemeiner Tragweite handelt. 

(92)  Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die ein Drittland, ein Gebiet 
oder einen spezifischen Sektor in einem Drittland oder eine internationale Organisation betreffen, die kein 
angemessenes Schutzniveau mehr gewährleisten, sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(93)  Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten und den ungehinderten Austausch 
personenbezogener Daten im Verkehr zwischen den zuständigen Behörden innerhalb der Union zu gewährleisten, 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs 
oder der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang 
mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(94)  Besondere Bestimmungen, die in vor Erlass dieser Richtlinie im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit erlassenen Rechtsakten der Union enthalten sind, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Verkehr der Mitgliedstaaten untereinander sowie den Zugang der von 
den Mitgliedstaaten bestimmten Behörden zu den gemäß den Verträgen errichteten Informationssystemen im 
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Anwendungsbereich dieser Richtlinie regeln, sollten unberührt bleiben, beispielsweise die besonderen 
Bestimmungen betreffend den Schutz personenbezogener Daten gemäß dem Beschluss 2008/615/JI des Rates (1) 
oder Artikel 23 des Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (2). Da Artikel 8 der Charta und Artikel 16 AEUV vorschreiben, dass das Grundrecht auf 
Schutz personenbezogener Daten in der Union einheitlich angewendet werden sollte, sollte die Kommission das 
Verhältnis zwischen dieser Richtlinie und den vor ihrem Erlass angenommenen Rechtsakten, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Verkehr der Mitgliedstaaten untereinander oder den Zugang der von den 
Mitgliedstaaten bestimmten Behörden zu den gemäß den Verträgen errichteten Informationssystemen regeln, 
daraufhin prüfen, inwieweit die besonderen Bestimmungen dieser Rechtsakte an diese Richtlinie angepasst werden 
müssen. Die Kommission sollte gegebenenfalls Vorschläge zur Gewährleistung einheitlicher Rechtsvorschriften in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten unterbreiten. 

(95)  Zur Gewährleistung eines umfassenden und einheitlichen Schutzes personenbezogener Daten in der Union sollten 
internationale Übereinkünfte, die von den Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieser Richtlinie geschlossen wurden 
und die im Einklang mit dem maßgeblichen vor Inkrafttreten dieser Richtlinie geltenden Unionsrecht stehen, in 
Kraft bleiben, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden. 

(96)  Die Mitgliedstaaten sollten gehalten sein, diese Richtlinie innerhalb von höchstens zwei Jahren nach ihrem 
Inkrafttreten umzusetzen. Verarbeitungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen haben, sollten innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie mit ihr in Einklang gebracht werden. Stehen die 
Verarbeitungen jedoch im Einklang mit dem vor Inkrafttreten dieser Richtlinie geltenden Unionsrecht, so sollten 
die Anforderungen der vorliegenden Richtlinie betreffend die vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde nicht 
für Verarbeitungsvorgänge gelten, die bereits vor diesem Zeitpunkt begonnen wurden, da diese Anforderungen 
naturgemäß vor der Verarbeitung erfüllt sein müssen. Nehmen Mitgliedstaaten die längere Umsetzungsfrist, die 
sieben Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie endet, in Anspruch, um den Protokollierungspflichten für 
vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme nachzukommen, so 
sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über wirksame Methoden zum Nachweis der 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, zur Ermöglichung der Eigenüberwachung und zur Sicherstellung der 
Integrität und Sicherheit der Daten, wie etwa Protokolle oder andere Formen von Verzeichnissen, verfügen. 

(97)  Diese Richtlinie lässt die Vorschriften zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern sowie der Kinderpornografie nach Maßgabe der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates (3) unberührt. 

(98)  Der Rahmenbeschluss 2008/977/JI sollte daher aufgehoben werden. 

(99)  Nach Artikel 6a des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sind die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 
AEUV fallen, für das Vereinigte Königreich und Irland nicht bindend, wenn das Vereinigte Königreich und Irland 
nicht durch die Vorschriften gebunden sind, die Formen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen oder der 
polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in deren Rahmen die auf der Grundlage des Artikels 16 AEUV festgelegten 
Vorschriften eingehalten werden müssen. 

(100)  Nach den Artikeln 2 und 2a des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 
Dänemarks ist Dänemark durch die Bestimmungen dieser Richtlinie, die sich auf die Verarbeitung personen
bezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten beziehen, die in den 
Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV fallen, weder gebunden noch zu ihrer 
Anwendung verpflichtet. Da diese Richtlinie den Schengen-Besitzstand gemäß dem Dritten Teil Titel V AEUV 
ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten nach 
Erlass dieser Richtlinie, ob es sie in nationales Recht umsetzt. 

(101)  Für Island und Norwegen stellt diese Richtlinie eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik 
Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar. (4) 
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(102)  Für die Schweiz stellt diese Richtlinie eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar. (1) 

(103)  Für Lichtenstein stellt diese Richtlinie eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar. (2) 

(104)  Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit der Charta anerkannt wurden 
und im AEUV verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, dem 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten sowie dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires 
Verfahren. Die Einschränkungen dieser Rechte stehen im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta, da sie 
erforderlich sind, um den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den 
Erfordernissen des Schutzes der Rechte und der Freiheiten anderer zu entsprechen. 

(105)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission vom 28. September 
2011 zu erläuternden Dokumenten haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich 
zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen einzelstaatlicher 
Umsetzungsmaßnahmen erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung 
derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(106)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
konsultiert und hat seine Stellungnahme am 7. März 2012 abgegeben (3). 

(107)  Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, die Bestimmungen über die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Personen auf Unterrichtung, Auskunft und Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten 
und Beschränkung der Verarbeitung im Rahmen eines Strafverfahrens sowie mögliche Beschränkungen dieser 
Rechte in ihr einzelstaatliches Strafverfahrensrecht umzusetzen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Diese Richtlinie enthält Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

(2) Gemäß dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten 

a)  die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, zu schützen und 

b)  sicherzustellen, dass der Austausch personenbezogener Daten zwischen den zuständigen Behörden in der Union — 
sofern er nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist — nicht aus Gründen, die mit 
dem Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, eingeschränkt oder 
verboten wird. 
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(3) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden Garantien festzulegen, die 
strenger sind als die Garantien dieser Richtlinie. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zu den in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken. 

(2) Diese Richtlinie gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für 
die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. 

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

a)  im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, 

b)  durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen Union. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:  

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;  

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;  

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken;  

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen;  

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;  

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird;  

7. „zuständige Behörde“ 

a)  eine staatliche Stelle, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die 
Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
zuständig ist, oder 

b)  eine andere Stelle oder Einrichtung, der durch das Recht der Mitgliedstaaten die Ausübung öffentlicher Gewalt 
und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur 
Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
übertragen wurde; 
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8. „Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können 
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen 
werden; 

9. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

10. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personen
bezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung;  

11. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden;  

12. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person 
liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen 
wurden;  

13. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, 
physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung 
dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;  

14. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand hervorgehen;  

15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;  

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder jede sonstige 
Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage 
einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde. 

KAPITEL II 

Grundsätze 

Artikel 4 

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor dass personenbezogene Daten 

a)  auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden, 

b)  für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise verarbeitet werden, 

c)  dem Verarbeitungszweck entsprechen, maßgeblich und in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht 
übermäßig sind, 

d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden, 

e)  nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, 
die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, 

f)  in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen. 
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(2) Eine Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen für einen anderen der in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Zwecke als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben werden, ist erlaubt, sofern 

a)  der Verantwortliche nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten befugt ist, solche personenbezogenen 
Daten für diesen anderen Zweck zu verarbeiten, und 

b)  die Verarbeitung für diesen anderen Zweck nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich 
und verhältnismäßig ist. 

(3) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann die Archivierung im öffentlichen 
Interesse und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Zwecke umfassen, sofern geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorhanden sind. 

(4) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Absätze 1, 2 und 3 verantwortlich und muss deren Einhaltung 
nachweisen können. 

Artikel 5 

Fristen für die Speicherung und Überprüfung 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass für die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung 
der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen vorzusehen sind. Durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen ist 
sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden. 

Artikel 6 

Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche gegebenenfalls und so weit wie möglich zwischen den personen
bezogenen Daten verschiedener Kategorien betroffener Personen klar unterscheidet, darunter: 

a)  Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat begangen haben oder in naher Zukunft 
begehen werden, 

b)  verurteilte Straftäter, 

c)  Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Fakten darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein 
könnten, und 

d)  andere Parteien im Zusammenhang mit einer Straftat, wie Personen, die bei Ermittlungen in Verbindung mit der 
betreffenden Straftat oder beim anschließenden Strafverfahren als Zeugen in Betracht kommen, Personen, die 
Hinweise zur Straftat geben können, oder Personen, die mit den unter den Buchstaben a und b genannten Personen 
in Kontakt oder in Verbindung stehen. 

Artikel 7 

Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten und Überprüfung der Qualität der personen
bezogenen Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass bei personenbezogenen Daten so weit wie möglich zwischen faktenbasierten 
Daten und auf persönlichen Einschätzungen beruhenden Daten unterschieden wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen Behörden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu 
gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt 
oder bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck überprüft jede zuständige Behörde, soweit durchführbar, die Qualität der 
personenbezogenen Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung. Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten 
werden nach Möglichkeit die erforderlichen Informationen beigefügt, die es der empfangenden zuständigen Behörde 
gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der personenbezogenen Daten sowie deren 
Aktualitätsgrad zu beurteilen. 

(3) Wird festgestellt, dass unrichtige personenbezogene Daten übermittelt worden sind oder die personenbezogenen 
Daten unrechtmäßig übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall ist 
gemäß Artikel 16 eine Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten vorzunehmen. 
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Artikel 8 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist, wenn und soweit diese Verarbeitung 
für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, die von der zuständigen Behörde zu den in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Zwecken wahrgenommenen wird, und auf Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten erfolgt. 

(2) Im Recht der Mitgliedstaaten, das die Verarbeitung innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie regelt, 
werden zumindest die Ziele der Verarbeitung, die personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden sollen, und die 
Zwecke der Verarbeitung angegeben. 

Artikel 9 

Besondere Verarbeitungsbedingungen 

(1) Personenbezogene Daten, die von zuständigen Behörden für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke erhoben 
werden, dürfen nicht für andere als die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke verarbeitet werden, es sei denn, eine 
derartige Verarbeitung ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig. Wenn personenbezogene 
Daten für solche andere Zwecke verarbeitet werden, gilt die Verordnung (EU) 2016/679, es sei denn, die Verarbeitung 
erfolgt im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. 

(2) Sind nach dem Recht der Mitgliedstaaten zuständige Behörden mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut, die 
sich nicht mit den für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke wahrgenommenen Aufgaben decken, gilt die 
Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung zu diesen Zwecken — wozu auch im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder statistische Zwecke zählen —, es sei denn, die 
Verarbeitung erfolgt im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass immer dann, wenn nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, 
dem die übermittelnde zuständige Behörde unterliegt, für die Verarbeitung besondere Bedingungen gelten, die 
übermittelnde zuständige Behörde den Empfänger der Daten darauf hinweist, dass diese Bedingungen gelten und 
einzuhalten sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die übermittelnde zuständige Behörde auf Empfänger in anderen 
Mitgliedstaaten oder nach Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV errichtete Einrichtungen und sonstige Stellen keine Bedingungen 
nach Absatz 3 anwendet, die nicht auch für entsprechende Datenübermittlungen innerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats 
gelten. 

Artikel 10 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung ist nur dann erlaubt, wenn sie unbedingt 
erforderlich ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt und 

a)  wenn sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist 

b)  der Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder einer anderen natürlichen Person dient oder 

c)  wenn sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. 

Artikel 11 

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende 
Entscheidung — einschließlich Profiling —, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene Person hat oder sie 
erheblich beeinträchtigt, verboten ist, es sei denn, sie ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem 
der Verantwortliche unterliegt und das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person bietet, 
zumindest aber das Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen, erlaubt. 
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(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dieses Artikels dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
nach Artikel 10 beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass natürliche Personen auf Grundlage von besonderen Datenkategorien nach 
Artikel 10 diskriminiert werden, ist nach dem Unionsrecht verboten. 

KAPITEL III 

Rechte der betroffenen Person 

Artikel 12 

Mitteilungen und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche alle angemessenen Maßnahmen trifft, um der betroffenen 
Person alle Informationen gemäß Artikel 13 sowie alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 11, 14 bis 18 und 31, die sich 
auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache zu übermitteln. Die Übermittlung der Informationen erfolgt in einer beliebigen geeigneten Form, wozu auch die 
elektronische Übermittlung zählt. Grundsätzlich übermittelt der Verantwortliche die Informationen in derselben Form, in 
der er den Antrag erhalten hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die Ausübung der den betroffenen Personen gemäß den 
Artikeln 11 und 14 bis 18 zustehenden Rechte erleichtert. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich schriftlich darüber in 
Kenntnis setzt, wie mit ihrem Antrag verfahren wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Informationen gemäß Artikel 13 und alle gemachten Mitteilungen und 
getroffenen Maßnahmen gemäß den Artikeln 11, 14 bis 18 und 31 unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Bei 
offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen einer 
betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder 

a)  eine angemessene Gebühr verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder 
die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder 

b)  er kann sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

(5) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den 
Artikeln 14 oder 16 stellt, so kann er zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der 
betroffenen Person erforderlich sind. 

Artikel 13 

Der betroffenen Person zur Verfügung zu stellende oder zu erteilende Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche der betroffenen Person zumindest die folgenden 
Informationen zur Verfügung stellt: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, 

b)  gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

c)  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 

d)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren Kontaktdaten, 

e)  das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und 
Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person durch den Verantwortlichen. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen sehen die Mitgliedstaaten durch Rechtsvorschriften vor, 
dass der Verantwortliche der betroffenen Person in besonderen Fällen die folgenden zusätzlichen Informationen erteilt, 
um die Ausübung der Rechte der betroffenen Person zu ermöglichen: 

a)  die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

b)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer, 
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c)  gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten, auch der Empfänger in Drittländern 
oder in internationalen Organisationen, 

d)  erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der 
betroffenen Person erhoben werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, nach denen die Unterrichtung der betroffenen 
Person gemäß Absatz 2 soweit und so lange aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden kann, wie diese 
Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und sofern den Grundrechten und 
den berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung getragen wird: 

a)  zur Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert 
werden, 

b) zur Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvoll
streckung nicht beeinträchtigt werden, 

c)  zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 

d)  zum Schutz der nationalen Sicherheit, 

e)  zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen zur Festlegung der Verarbeitungskategorien erlassen, für 
die einer der Buchstaben des Absatz 3 vollständig oder teilweise zur Anwendung kommt. 

Artikel 14 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

Vorbehaltlich des Artikels 15 sehen die Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene Person das Recht hat, von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; 
ist dies der Fall, so hat sie das Recht, Auskunft über personenbezogene Daten und zu folgenden Informationen zu 
erhalten: 

a)  die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen, 

d)  falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

e)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person durch den Verantwortlichen, 

f)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren Kontaktdaten, 

g)  Mitteilung zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten. 

Artikel 15 

Einschränkung des Auskunftsrechts 

(1) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, die zu nachstehenden Zwecken das Recht der 
betroffenen Person auf Auskunft teilweise oder vollständig einschränken, soweit und so lange wie diese teilweise oder 
vollständige Einschränkung in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und den 
Grundrechten und den berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung getragen wird: 

a)  Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert 
werden, 

b) Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvoll
streckung nicht beeinträchtigt werden, 

c)  Schutz der öffentlichen Sicherheit, 
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d)  Schutz der nationalen Sicherheit, 

e)  Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen zur Festlegung der Verarbeitungskategorien erlassen, für 
die Absatz 1 Buchstaben a bis e vollständig oder teilweise zur Anwendung kommen. 

(3) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Fälle sehen die Mitgliedstaaten vor, dass der Verantwortliche die 
betroffene Person unverzüglich schriftlich über die Verweigerung oder die Einschränkung der Auskunft und die Gründe 
hierfür unterrichtet. Dies gilt nicht, wenn die Erteilung dieser Informationen einem der in Absatz 1 genannten Zwecke 
zuwiderliefe. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person über die Möglichkeit 
unterrichtet, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die 
Entscheidung dokumentiert. Diese Angaben sind der Aufsichtsbehörde zur Verfügung zu stellen. 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und Einschränkung der 
Verarbeitung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die betroffene Person das Recht hat, von dem Verantwortlichen unverzüglich 
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung 
sehen die Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene Person das Recht hat, die Vervollständigung unvollständiger personen
bezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen vom Verantwortlichen, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, und 
sehen vor, dass die betroffene Person das Recht hat, von dem Verantwortlichen die Löschung von sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich zu verlangen, wenn die Verarbeitung gegen die nach den Artikeln 4, 8 und 10 
erlassenen Vorschriften verstößt oder wenn die personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
gelöscht werden müssen, der der Verantwortliche unterliegt. 

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, 
wenn 

a)  die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreitet und die Richtigkeit oder Unrichtigkeit 
nicht festgestellt werden kann, oder 

b)  die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden müssen. 

Unterliegt die Verarbeitung einer Beschränkung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a, unterrichtet der Verantwortliche die 
betroffene Person, bevor er die Beschränkung aufhebt. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person schriftlich über eine Verweigerung 
der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung und über die Gründe 
für die Verweigerung unterrichtet. Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, die zu nachstehenden 
Zwecken die Pflicht, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, teilweise oder vollständig einschränken, soweit diese 
Einschränkung in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und den Grundrechten und den 
berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung getragen wird: 

a)  Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert 
werden, 

b) Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlungen oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvoll
streckung nicht beeinträchtigt werden, 

c)  Schutz der öffentlichen Sicherheit, 

d)  Schutz der nationalen Sicherheit, 

e)  Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person über die Möglichkeit unterrichtet, bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die Berichtigung von unrichtigen personenbezogenen 
Daten der zuständigen Behörde, von der die unrichtigen Daten stammen, mitteilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
nach den Absätzen 1, 2 und 3 der Verantwortliche die Empfänger in Kenntnis setzt und dass die Empfänger die ihrer 
Verantwortung unterliegenden personenbezogenen Daten berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. 

Artikel 17 

Ausübung von Rechten durch die betroffene Person und Prüfung durch die Aufsichtsbehörde 

(1) In den in Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 3 und Artikel 16 Absatz 4 genannten Fällen erlassen die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen, in denen vorgesehen ist, dass die Rechte der betroffenen Person auch über die zuständige 
Aufsichtsbehörde ausgeübt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person über die Möglichkeit unterrichtet, ihr 
Recht auf Befassung der Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 1 auszuüben. 

(3) Wird das in Absatz 1 genannte Recht ausgeübt, unterrichtet die Aufsichtsbehörde die betroffene Person zumindest 
darüber, dass alle erforderlichen Prüfungen oder eine Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde erfolgt sind. Die 
Aufsichtsbehörde hat zudem die betroffene Person über ihr Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf zu unterrichten. 

Artikel 18 

Rechte der betroffenen Person in strafrechtlichen Ermittlungen und in Strafverfahren 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Ausübung der Rechte nach den Artikeln 13, 14 und16 im Einklang mit 
dem Recht der Mitgliedstaaten erfolgt, wenn es um personenbezogene Daten in einer gerichtlichen Entscheidung oder 
einem Dokument oder einer Verfahrensakte geht, die in strafrechtlichen Ermittlungen und in Strafverfahren verarbeitet 
werden. 

KAPITEL IV 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

Abschnit t  1  

Allgemeine Pf l ichten 

Artikel 19 

Pflichten des Verantwortlichen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
umsetzt, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung in Übereinstimmung 
mit dieser Richtlinie erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert. 

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. 

Artikel 20 

Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum 
Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung angemessene technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. 
Pseudonymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam 
umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Richtlinie 
zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
trifft, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den 
jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der 
erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche 
Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne 
Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

Artikel 21 

Gemeinsam Verantwortliche 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in dem Fall, dass zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und 
die Mittel zur Verarbeitung festlegen, sie gemeinsam Verantwortliche sind. Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form ihre jeweiligen Aufgaben gemäß dieser Richtlinie fest insbesondere was die Wahrnehmung der 
Rechte der betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß Artikel 13 nachkommt, sofern 
und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten, denen die Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung wird eine Anlaufstelle für 
die betroffenen Personen angegeben. Die Mitgliedstaaten können angeben, welcher der gemeinsam Verantwortlichen als 
zentrale Anlaufstelle für die betroffenen Personen handeln kann, wenn es um die Ausübung ihrer Rechte geht. 

(2) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die 
betroffene Person ihre Rechte im Rahmen der nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften bei und gegenüber jedem 
einzelnen der Verantwortlichen geltend machen kann. 

Artikel 22 

Auftragsverarbeiter 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in dem Fall, dass eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen erfolgt, 
dieser nur mit Auftragsverarbeitern arbeitet, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser 
Richtlinie erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Auftragsverarbeiter keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige 
gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch nimmt. Im Fall einer 
allgemeinen schriftlichen Genehmigung unterrichtet der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede 
beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der 
Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter auf der Grundlage eines 
Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erfolgt, der 
bzw. das den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der den Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, 
Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die 
Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument sieht insbesondere 
vor, dass der Auftragsverarbeiter 

a)  nur auf Weisung des Verantwortlichen handelt, 

b)  gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit 
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 

c)  den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der Bestimmungen über die Rechte der 
betroffenen Person zu gewährleisten, 

d)  alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen — nach Wahl des 
Verantwortlichen — zurückgibt bzw. löscht und bestehende Kopien vernichtet, sofern nicht nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht, 
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e)  dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt, 

f)  die in den Absätzen 2 und 3 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters einhält. 

(4) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne von Absatz 3 ist schriftlich abzufassen, was auch in 
einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(5) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Richtlinie die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

Artikel 23 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, diese Daten ausschließlich auf Weisung des 
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur 
Verarbeitung verpflichtet sind. 

Artikel 24 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder Verantwortliche ein Verzeichnis aller Kategorien von Tätigkeiten der 
Verarbeitung, die seiner Zuständigkeit unterliegen, führt. Dieses Verzeichnis enthält alle der folgenden Angaben: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen 
und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten, 

b)  die Zwecke der Verarbeitung, 

c)  die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, einschließlich Empfängern in Drittländern oder internationalen Organisationen, 

d)  eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten, 

e)  gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 

f)  gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation, 

g) Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, einschließlich der Übermittlungen, für die die personen
bezogenen Daten bestimmt sind, 

h)  wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten, 

i)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 29 
Absatz 1. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag 
eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung führt, die Folgendes enthält: 

a)  Name und Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter, jedes Verantwortlichen, in dessen 
Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten, 

b)  die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden, 

c)  gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation, wenn vom Verantwortlichen entsprechend angewiesen, einschließlich der Identifizierung des Drittlandes 
oder der internationalen Organisation, 

d)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 29 
Absatz 1. 
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(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann. 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur 
Verfügung. 

Artikel 25 

Protokollierung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in automatisierten Verarbeitungssystemen zumindest die folgenden Verarbei
tungsvorgänge protokolliert werden: Erhebung, Veränderung, Abfrage, Offenlegung einschließlich Übermittlung, 
Kombination und Löschung. Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die Begründung, 
das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die Identifizierung der Person, die die personen
bezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers solcher personenbezogenen Daten 
festzustellen. 

(2) Die Protokolle werden ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, der 
Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten sowie für 
Strafverfahren verwendet. 

(3) Der Verantwortliche sowie der Auftragsverarbeiter stellen die Protokolle der Aufsichtsbehörde auf Anforderung 
zur Verfügung. 

Artikel 26 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter auf Anfrage mit der 
Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. 

Artikel 27 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge, so sehen die Mitgliedstaaten vor, dass der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durchführt. 

(2) Die Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von der Datenver
arbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung und enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung 
der geplanten Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und 
Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass 
diese Richtlinie eingehalten wird. 

Artikel 28 

Vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in neu anzulegenden Dateisystemen die Aufsichtsbehörde konsultiert, wenn 

a)  aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur 
Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft, oder 

b)  die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren, ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationalen Parlament zu 
erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungs
maßnahmen, die die Verarbeitung betreffen, die Aufsichtsbehörde konsultiert wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Aufsichtsbehörde eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen kann, die 
der Pflicht zur vorherigen Konsultation nach Absatz 1 unterliegen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche der Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 27 vorlegt und ihr auf Anfrage alle sonstigen Informationen übermittelt, die sie benötigt, um die 
Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Aufsichtsbehörde, wenn sie der Auffassung ist, dass die geplante 
Verarbeitung gemäß Absatz 1 dieses Artikels gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften verstoßen würde, 
insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, 
dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen 
nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen unterbreitet und ihre in Artikel 47 
genannten Befugnisse ausüben kann. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten 
Verarbeitung um einen weiteren Monat verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortliche oder 
gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Abschni t t  2  

Siche rh e i t  personenbezogener  Daten 

Artikel 29 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 10. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung vor, dass der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen ergreift, die Folgendes bezwecken: 

a)  Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte 
(Zugangskontrolle), 

b) Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Entfernens von Datenträgern (Datenträger
kontrolle), 

c)  Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, 
Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle), 

d)  Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung 
durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 

e)  Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu 
den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugangskontrolle), 

f)  Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe 
von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können 
(Übertragungskontrolle), 

g)  Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu 
welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle), 

h)  Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern die 
Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkontrolle), 

i)  Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können (Wiederherstellung), 

j)  Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen, auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden 
(Zuverlässigkeit) und gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt 
werden können (Datenintegrität). 
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Artikel 30 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der 
Verantwortliche diese unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, 
diese der Aufsichtsbehörde meldet, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an 
die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er 
diese dem Verantwortlichen unverzüglich. 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a)  eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien personenbezogener Daten 
und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze, 

b)  Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen, 

c)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 

d)  eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behandlung der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls der Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 
möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der 
Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten nach 
Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden 
Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen dokumentiert. Diese Dokumentation 
ermöglicht der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels. 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass, soweit von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personen
bezogene Daten betroffen sind, die von dem oder an den Verantwortlichen eines anderen Mitgliedstaats übermittelt 
wurden, die in Absatz 3 genannten Informationen dem Verantwortlichen jenes Mitgliedstaats unverzüglich übermittelt 
werden. 

Artikel 31 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass, wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, der Verantwortliche die betroffene Person 
unverzüglich von der Verletzung benachrichtigt. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und 
einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 30 
Absatz 3 Buchstaben b, c und d genannten Informationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a)  der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere 
solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen 
Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung, 

b)  der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, 

c)  dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 
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(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt hat, kann die Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, 
dies nachzuholen oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 dieses Artikels kann unter zu den in Artikel 13 
Absatz 3 genannten Voraussetzungen und aus den dort genannten Gründen aufgeschoben, eingeschränkt oder 
unterlassen werden. 

Abschni t t  3  

D a t enschutzbeauf tragter  

Artikel 32 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche einen Datenschutzbeauftragten benennt. Mitgliedstaaten 
können Gerichte und andere unabhängige Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit von dieser Pflicht 
befreien. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 34 genannten Aufgaben. 

(3) Ein Datenschutzbeauftragter kann für mehrere zuständige Behörden gemeinsam ernannt werden, wobei deren 
Organisationsstruktur und Größe Rechnung getragen wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
veröffentlicht und der Aufsichtsbehörde mitteilt. 

Artikel 33 

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche sicherstellt, dass der Datenschutzbeauftragte 
ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen 
eingebunden wird. 

(2) Der Verantwortliche unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 34, 
indem er die hierfür erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungs
vorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 

Artikel 34 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Verantwortliche den Datenschutzbeauftragten mit zumindest folgenden Aufgaben 
betraut: 

a)  Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, 
hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Richtlinie sowie anderer Datenschutzvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, 

b)  Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie, anderer Datenschutzvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten 
sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 
der diesbezüglichen Überprüfungen, 

c)  Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß Artikel 27, 

d)  Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, 

e)  Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, 
einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 28, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 
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KAPITEL V 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen 

Artikel 35 

Allgemeine Grundsätze für die Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedwede von einer zuständigen Behörde vorgenommene Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation verarbeitet werden sollen, einschließlich der Weiterübermittlung an ein anderes Drittland 
oder eine andere internationale Organisation, nur unter Einhaltung der nach Maßgabe anderer Bestimmungen dieser 
Richtlinie erlassenen nationalen Bestimmungen, zulässig ist, wenn die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen 
eingehalten werden, nämlich 

a)  die Übermittlung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich ist; 

b)  die personenbezogenen Daten an einen Verantwortlichen in einem Drittland oder einer internationalen Organisation, 
die eine für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke zuständige Behörde ist, übermittelt werden; 

c)  in Fällen, in denen personenbezogene Daten aus einem anderen Mitgliedstaat übermittelt oder zur Verfügung gestellt 
werden, dieser Mitgliedstaat die Übermittlung zuvor in Einklang mit seinem nationalen Recht genehmigt hat; 

d)  die Kommission gemäß Artikel 36 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat oder, wenn kein solcher Beschluss 
vorliegt, geeignete Garantien im Sinne des Artikels 37 erbracht wurden oder bestehen oder, wenn kein Angemessen
heitsbeschluss gemäß Artikel 36 vorliegt und keine geeigneten Garantien im Sinne des Artikels 37 vorhanden sind, 
Ausnahmen für bestimmte Fälle gemäß Artikel 38 anwendbar sind und 

e)  im Fall der Weiterübermittlung an ein anderes Drittland oder eine andere internationale Organisation die zuständige 
Behörde, die die ursprüngliche Übermittlung durchgeführt hat, oder eine andere zuständige Behörde des gleichen 
Mitgliedstaats die Weiterübermittlung genehmigt nach gebührender Berücksichtigung sämtlicher maßgeblicher 
Faktoren, einschließlich der Schwere der Straftat, des Zwecks der ursprünglichen Übermittlung personenbezogener 
Daten und des Schutzniveaus für personenbezogene Daten in dem Drittland oder der internationalen Organisation, 
an das bzw. die personenbezogene Daten weiterübermittelt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung durch einen anderen 
Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 Buchstabe c nur dann zulässig sind, wenn die Übermittlung der personenbezogenen Daten 
erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines 
Drittlandes oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann. Die Behörde, die für die Erteilung der vorherigen Genehmigung zuständig ist, wird 
unverzüglich unterrichtet. 

(3) Sämtliche Bestimmungen dieses Kapitels werden angewendet, um sicherzustellen, dass das durch diese Richtlinie 
gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird. 

Artikel 36 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation übermittelt werden dürfen, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein 
Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation 
ein angemessenes Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlungen bedarf keiner besonderen Genehmigung. 

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des Schutzniveaus berücksichtigt die Kommission insbesondere 

a)  die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in dem betreffenden Land bzw. der 
betreffenden internationalen Organisation geltenden Vorschriften sowohl allgemeiner als auch sektoraler Art, auch in 
Bezug auf die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, und der 
Zugang der Behörden zu personenbezogenen Daten sowie die Durchsetzung dieser Vorschriften, Datenschutzvor
schriften, Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale Organisation, Rechtsprechung 
sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame verwaltungsrechtliche und 
gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt werden, 

b)  die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in dem 
betreffenden Drittland oder denen eine internationale Organisation untersteht und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

4.5.2016 L 119/120 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



c)  die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder 
Rechtsinstrumenten sowie aus der Teilnahme des Drittlandes oder der internationalen Organisation an multilateralen 
oder regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben. 

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission im Wege eines Durchführungs
rechtsaktes beschließen, dass ein Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in 
einem Drittland oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 dieses 
Artikels bietet. In dem Durchführungsrechtsakt wird ein Mechanismus für die regelmäßige Überprüfung vorgesehen, die 
mindestens alle vier Jahre erfolgt und bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder der 
internationalen Organisation Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der 
sektorale Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels genannte 
Aufsichtsbehörde oder die dort genannten Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern und internationalen Organisationen, die 
die Wirkungsweise der nach Absatz 3 erlassenen Beschlüsse beeinträchtigen könnten. 

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Beschlüsse im 
Wege von Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende 
Informationen — insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung — 
dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland 
oder eine internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden 
Artikels mehr gewährleistet. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren oder in äußerst dringlichen Fällen gemäß dem in Artikel 58 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 58 Absatz 3 
genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen 
Organisation auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, die zu dem Beschluss nach Absatz 5 geführt hat. 

(7) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, an das 
Gebiet oder einen oder mehrere spezifischen Sektoren in einem Drittland oder an die betreffende internationale 
Organisation gemäß den Artikeln 37 und 38 durch einen Beschluss nach Absatz 5 nicht berührt werden. 

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller 
Drittländern beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland und aller internationalen 
Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt hat, dass diese ein beziehungsweise kein angemessenes 
Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten. 

Artikel 37 

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien 

(1) Liegt kein Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 vor, so sehen die Mitgliedstaaten vor, dass eine Übermittlung 
personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgen darf, wenn 

a)  in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen 
sind oder 

b)  der Verantwortliche alle Umstände beurteilt hat, die bei der Übermittlung personenbezogener Daten eine Rolle 
spielen, und zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen. 

(2) Der Verantwortliche unterrichtet die Aufsichtsbehörde über Kategorien von Übermittlungen gemäß Absatz 1 
Buchstabe b. 

(3) Übermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b werden dokumentiert und die Dokumentation einschließlich Datum 
und Zeitpunkt der Übermittlung, Informationen über die empfangende zuständige Behörde, Begründung der 
Übermittlung und übermittelte personenbezogenen Daten, der Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 
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Artikel 38 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 36 vorliegt noch geeignete Garantien nach Artikel 37 
bestehen, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass eine Übermittlung oder eine Kategorie von Übermittlungen personen
bezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur zulässig ist, wenn die Übermittlung aus 
einem der folgenden Gründe erforderlich ist 

a)  zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen Person, 

b)  zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, wenn dies im Recht des Mitgliedstaats, aus dem die 
personenbezogenen Daten übermittelt werden, vorgesehen ist, 

c)  zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines 
Drittlandes, 

d)  im Einzelfall für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke, oder 

e)  im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit den 
in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen nicht übermittelt werden, wenn die übermittelnde zuständige Behörde feststellt, 
dass Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung im Sinne des 
Absatzes 1 Buchstaben d und e überwiegen. 

(3) Übermittlungen gemäß Absatz 1 werden dokumentiert und die Dokumentation einschließlich Datum und 
Zeitpunkt der Übermittlung, Informationen über die empfangende zuständige Behörde, Begründung der Übermittlung 
und übermittelte personenbezogene Daten, der Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 

Artikel 39 

Übermittlung personenbezogener Daten an in Drittländern niedergelassene Empfänger 

(1) Abweichend von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe b und unbeschadet der in Absatz 2 dieses Artikels genannten 
internationalen Übereinkünfte kann das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorsehen, dass die in Artikel 3 
Nummer 7 Buchstabe a genannten zuständigen Behörden im speziellen Einzelfall nur dann personenbezogene Daten 
direkt an in Drittländern niedergelassene Empfänger übermitteln dürfen, wenn die übrigen Bestimmungen dieser 
Richtlinie eingehalten werden und alle der folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a)  Die Übermittlung ist für die Ausübung einer Aufgabe der übermittelnden zuständigen Behörde gemäß dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke unbedingt 
erforderlich, 

b)  die übermittelnde zuständige Behörde stellt fest, dass im konkreten Fall keine Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung überwiegen, 

c)  die übermittelnde zuständige Behörde hält die Übermittlung an eine für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke 
zuständige Behörde in dem Drittland für wirkungslos oder ungeeignet, insbesondere weil die Übermittlung nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden kann, 

d)  die für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke zuständige Behörde in dem Drittland wird unverzüglich 
unterrichtet, es sei denn, dies ist wirkungslos oder ungeeignet, und 

e)  die übermittelnde zuständige Behörde teilt dem Empfänger den festgelegten Zweck oder die festgelegten Zwecke mit, 
für die die personenbezogenen Daten nur dann durch diesen verarbeitet werden dürfen, wenn eine derartige 
Verarbeitung erforderlich ist. 

(2) Eine internationale Übereinkunft im Sinne des Absatzes 1 ist jede in Kraft befindliche bilaterale oder multilaterale 
internationale Übereinkunft zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit. 

(3) Die übermittelnde zuständige Behörde unterrichtet die Aufsichtsbehörde über die Übermittlungen gemäß diesem 
Artikel. 

(4) Übermittlungen gemäß Absatz 1 werden dokumentiert. 
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Artikel 40 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission und die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen zur 

a)  Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die wirksame Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personen
bezogener Daten, unter anderem durch Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten und anderer 
Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c)  Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austausches und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz personen
bezogener Daten einschließlich Zuständigkeitskonflikten mit Drittländern. 

KAPITEL VI 

Unabhänge Aufsichtsbehörden 

Abschnit t  1  

Unabhängigkeit  

Artikel 41 

Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung 
dieser Richtlinie zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden 
„Aufsichtsbehörde“). 

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie in der gesamten Union. 
Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander sowie mit der Kommission 
gemäß Kapitel VII. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 in den Mitgliedstaaten 
errichtete Aufsichtsbehörde die in dieser Richtlinie genannte Aufsichtsbehörde ist und die Verantwortung für die 
Aufgaben der nach Absatz 1 zu errichtenden Aufsichtsbehörde übernimmt. 

(4) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die 
Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im in Artikel 51 genannten Ausschuss zu vertreten hat. 

Artikel 42 

Unabhängigkeit 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer 
Befugnisse gemäß dieser Richtlinie völlig unabhängig handelt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass das Mitglied oder die Mitglieder ihrer Aufsichtsbehörden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Richtlinie weder direkter noch indirekter Beeinflussung von 
außen unterliegen und dass sie weder um Weisung ersuchen noch Weisungen entgegennehmen. 

(3) Die Mitglieder der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende 
entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können. 
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(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihre eigenes Personal auswählt und hat, das 
ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6) Jeder Mitgliedstaaten stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt, und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des 
gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein können. 

Artikel 43 

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines transparenten Verfahrens 
ernannt wird, und zwar 

—  vom Parlament; 

—  von der Regierung; 

—  vom Staatsoberhaupt oder 

—  von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird. 

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche 
Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder verpflichtender Versetzung in 
den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats. 

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat oder die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Artikel 44 

Errichtung der Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor 

a)  die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde, 

b)  die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder 
Aufsichtsbehörde, 

c)  die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde, 

d)  die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren, außer für die erste 
Amtszeit nach dem 6. Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte 
Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist, 

e)  die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde wiederernannt 
werden können, 

f)  die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der 
Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsver
hältnisses. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung 
verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung 
ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit 
gilt diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstöße gegen diese 
Richtlinie. 
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Abschnit t  2  

Zus t ändigkeit ,  Aufgaben und Befugnisse  

Artikel 45 

Zuständigkeit 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig ist, im Hoheitsgebiet ihres eigenen 
Mitgliedstaats die ihr gemäß dieser Richtlinie zugewiesenen Aufgaben und übertragenen Befugnisse zu erfüllen bzw. 
auszuüben. 

(2) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde nicht für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen 
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ihre 
Aufsichtsbehörde nicht für die Überwachung der von anderen unabhängigen Justizbehörden im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist. 

Artikel 46 

Aufgaben 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde in seinem Hoheitsgebiet 

a)  die Anwendung der nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften sowie deren Durchführungsvorschriften überwacht 
und durchsetzt; 

b)  die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
sensibilisiert und sie darüber aufklärt; 

c)  im Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten das nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und 
Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung berät; 

d)  die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Richtlinie entstehenden Pflichten 
sensibilisiert; 

e)  auf Antrag jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieser Richtlinie zur 
Verfügung stellt und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten 
zusammenarbeitet; 

f)  sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder einer Stelle, einer Organisation oder eines Verbandes gemäß 
Artikel 55 befasst, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang untersucht und den Beschwerdeführer 
innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung unterrichtet, insbesondere, 
wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

g)  die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß Artikel 17 überprüft und die betroffene Person innerhalb einer 
angemessenen Frist über das Ergebnis der Überprüfung gemäß Absatz 3 des genannten Artikels unterrichtet oder ihr 
die Gründe mitteilt, aus denen die Überprüfung nicht vorgenommen wurde; 

h)  mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leistet, 
um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Richtlinie zu gewährleisten; 

i)  Untersuchungen über die Anwendung dieser Richtlinie durchführt, auch auf der Grundlage von Informationen einer 
anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde; 

j)  maßgebliche Entwicklungen verfolgt, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, 
insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie; 

k)  Beratung in Bezug auf die in Artikel 28 genannten Verarbeitungsvorgänge leistet; und 

l)  Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leistet. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden durch 
Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne 
dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 
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(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und für den Datenschutz
beauftragten unentgeltlich. 

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — besonders wegen häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen kann die 
Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grundlage ihrer Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, 
aufgrund des Antrags tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast dafür, dass der Antrag 
offensichtlich unbegründet oder exzessiv ist. 

Artikel 47 

Befugnisse 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Untersuchungs
befugnisse verfügt. Diese Befugnisse umfassen zumindest die Befugnis, von dem Verantwortlichen und dem Auftragsver
arbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, und auf alle Informationen, die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten. 

(2) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Abhilfebefugnisse 
wie etwa die beispielhaft genannten folgenden verfügt, die es ihr gestatten, 

a)  einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften verstoßen; 

b)  den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte 
Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften in Einklang 
zu bringen, insbesondere durch die Anordnung der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 16; 

c)  eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhängen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Beratungsbe
fugnisse verfügt, die es ihr gestatten, gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 28 den 
Verantwortlichen zu beraten und zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 
stehen, von sich aus oder auf Antrag Stellungnahmen an ihr nationales Parlament, ihre Regierung oder im Einklang mit 
seinem nationalen Recht an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten. 

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich 
geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem 
Unionsrecht und dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta. 

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße gegen nach 
dieser Richtlinie erlassene Vorschriften den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einleitung 
eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die nach dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften durchzusetzen. 

Artikel 48 

Meldung von Verstößen 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen Behörden wirksame Vorkehrungen treffen, um vertrauliche 
Meldungen über Verstöße gegen diese Richtlinie zu fördern. 

Artikel 49 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße 
und der Arten der verhängten Sanktionen enthalten kann. Die Berichte werden dem nationalen Parlament, der Regierung 
und anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der 
Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht. 
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KAPITEL VII 

Zusammenarbeit 

Artikel 50 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass seine Aufsichtsbehörden einander maßgebliche Informationen übermitteln und 
Amtshilfe gewähren, um diese Richtlinie einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine 
wirksame Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen. 

(2) Jeder Mitgliedstaaten sieht vor, dass jede Aufsichtsbehörde alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um dem Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens 
nachzukommen. Dazu kann insbesondere auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung 
einer Untersuchung gehören. 

(3) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und Begründung des 
Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie angefordert 
wurden. 

(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn 

a)  sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

b)  ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Richtlinie oder gegen das Unionsrecht verstoßen würde oder gegen das 
Recht des Mitgliedstaats, dem die Aufsichtsbehörde, bei der das Ersuchen eingeht, unterliegt. 

(5) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder 
gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen. Die 
ersuchte Aufsichtsbehörde erläutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens. 

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen Aufsichtsbehörde 
ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

(7) Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen haben, 
keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen 
besondere aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten. 

(8) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem 
Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie 
zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 51 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Der mit der Verordnung (EU) 2016/679 eingesetzte Europäische Ausschuss nimmt in Bezug auf Verarbeitungs
vorgänge im Anwendungsbereich dieser Richtlinie folgende Aufgaben wahr: 

a)  Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten in der 
Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie; 

b)  Prüfung — von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission — von die 
Anwendung dieser Richtlinie betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 
Verfahren zwecks Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie; 

c)  Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von Maßnahmen nach 
Artikel 47 Absätze 1 und 3; 

d)  Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe b dieses Unterabsatzes für die 
Feststellung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die Festlegung der Unverzüglichkeit im 
Sinne des Artikels 30 Absätze 1 und 2 und für die konkreten Umstände, unter denen der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben; 
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e)  Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe b dieses Absatzes in Bezug 
auf die Umstände, unter denen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen im Sinne des Artikels 31 Absatz 1 zur Folge hat; 

f)  Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den Buchstaben b und c genannten Leitlinien, Empfehlungen und 
bewährten Verfahren; 

g)  Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Kommission zur Beurteilung der Angemessenheit des in einem Drittland, 
einem Gebiet oder einem oder mehrere spezifischen Sektoren in einem Drittland oder einer internationalen 
Organisation gebotenen Schutzniveaus sowie zur Beurteilung der Frage, ob ein solches Drittland, das Gebiet, der 
spezifische Sektor oder die internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet. 

h)  Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bilateralen und multilateralen Austauschs von Informationen 
und bewährten Verfahren zwischen den Aufsichtsbehörden; 

i)  Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des Personalaustauschs zwischen Aufsichtsbehörden sowie 
gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit internationalen Organisationen; 

j)  Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über Datenschutzrecht und -praxis mit 
Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt. 

In Bezug auf Unterabsatz 1 Buchstabe g stellt die Kommission dem Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung, darunter den Schriftwechsel mit der Regierung des Drittlandes, mit dem Gebiet oder spezifischen Sektor in 
diesem Drittland oder mit der internationalen Organisation. 

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 
Sachverhalts eine Frist angeben. 

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren an die 
Kommission und an den in Artikel 58 Absatz 1 genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

(4) Die Kommission setzt den Ausschuss von allen Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die von ihm 
herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren ergriffen hat. 

KAPITEL VIII 

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 

Artikel 52 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde hat, wenn sie der Ansicht ist, dass 
die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften 
verstößt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine Beschwerde, die nicht bei der gemäß Artikel 45 Absatz 1 zuständigen 
Aufsichtsbehörde eingereicht wird, von der Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingelegt wird, ohne unverzüglich 
an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt wird. Die betroffene Person wird über die Übermittlung unterrichtet. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingelegt wurde, auf Ersuchen 
der betroffenen Person weitere Unterstützung leistet. 

(4) Die betroffene Person wird von der zuständigen Aufsichtsbehörde über den Stand und das Ergebnis der 
Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 53 unterrichtet. 

Artikel 53 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede natürliche oder juristische Person unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen einen sie betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde hat. 
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(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die gemäß Artikel 45 Absatz 1 zuständige 
Aufsichtsbehörde sich nicht mit der Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten 
über den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 52 erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde die Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig sind, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

Artikel 54 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede betroffene Person unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 52 
das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf hat, wenn sie der Ansicht ist, dass die Rechte, die ihr aufgrund 
von nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zustehen, infolge einer nicht mit diesen Vorschriften im Einklang 
stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

Artikel 55 

Vertretung von betroffenen Personen 

Die Mitgliedstaaten sehen im Einklang mit dem Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene Person das 
Recht hat, nach dem Recht eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß gegründete Einrichtungen, Organisationen oder 
Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichen Interesse liegen und die im 
Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer personen
bezogenen Daten tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde einzureichen und in ihrem Namen die in 
den Artikeln 52, 53 und 54 genannten Rechte wahrzunehmen. 

Artikel 56 

Recht auf Schadenersatz 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen 
Handlung, die gegen nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften verstößt, ein materieller oder 
immaterieller Schaden entstanden ist, Recht auf Schadenersatz seitens des Verantwortlichen oder jeder sonst nach dem 
Recht der Mitgliedstaaten zuständigen Stelle hat. 

Artikel 57 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen 
Vorschriften zu verhängen sind, und treffen die zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

KAPITEL IX 

Durchführungsrechtsakte 

Artikel 58 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 93 der Verordnung (EU) 2016/679 eingesetzten Ausschuss unterstützt. 
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit 
deren Artikel 5. 
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KAPITEL X 

Schlussbestimmungen 

Artikel 59 

Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI 

(1) Der Rahmenbeschluss 2008/977/JI wird mit Wirkung vom 6. Mai 2018 aufgehoben. 

(2) Verweise auf den in Absatz 1 genannten aufgehobenen Beschluss gelten als Verweise auf diese Richtlinie. 

Artikel 60 

Bestehende Unionsrechtsakte 

Die besonderen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten in Unionsrechtsakten, die am oder vor dem 
6. Mai 2016 im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit 
erlassenen Rechtsakten der Union enthalten sind, die die Verarbeitung im Verkehr der Mitgliedstaaten untereinander 
sowie den Zugang der von den Mitgliedstaaten bestimmten Behörden zu den gemäß den Verträgen errichteten 
Informationssystemen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie regeln, bleiben unberührt. 

Artikel 61 

Verhältnis zu bereits geschlossenen internationalen Übereinkünften im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit 

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 
Organisationen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 6. Mai 2016 geschlossen wurden und die mit 
dem vor dem genannten Datum geltenden Unionsrecht vereinbar sind, bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder 
gekündigt werden. 

Artikel 62 

Berichte der Kommission 

(1) Bis zum 6. Mai 2022 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Richtlinie vor. Die Berichte werden öffentlich gemacht. 

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen gemäß Absatz 1prüft die Kommission insbesondere die 
Anwendung und Wirkungsweise des Kapitels V über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen und vor allem die Beschlüsse nach Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 39. 

(3) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecke kann die Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten 
und den Aufsichtsbehörden anfordern. 

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen und Überprüfungen berücksichtigt die Kommission die 
Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments, des Rates sowie der anderen einschlägigen Stellen und 
Quellen. 

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie vor und 
berücksichtigt dabei insbesondere die Entwicklungen in der Informationstechnologie und die Fortschritte in der 
Informationsgesellschaft. 

(6) Bis zum 6. Mai 2019 überprüft die Kommission andere Rechtsakte der Union über die Verarbeitung durch die 
zuständigen Behörden für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke, einschließlich der auf der Grundlage von 
Artikel 60 erlassenen Rechtsakte, um festzustellen, inwieweit eine Anpassung an diese Richtlinie notwendig ist, und um 
gegebenenfalls die erforderlichen Vorschläge zur Änderung dieser Rechtsakte zu unterbreiten, damit ein einheitliches 
Vorgehen beim Schutz personenbezogener Daten innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie gewährleistet ist. 
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Artikel 63 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 6. Mai 2018 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. Sie wenden diese Vorschriften ab dem 6. Mai 2018 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass in Ausnahmefällen, in denen dies für die vor 
dem 6. Mai 2016 eingerichteten automatisierten Verarbeitungssysteme mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist, diese bis zum 6. Mai 2023 mit Artikel 25 Absatz 1 in Einklang gebracht werden müssen. 

(3) Abweichend von Absätzen 1 und 2 dieses Artikels kann ein Mitgliedstaat in außergewöhnlichen Umständen ein 
automatisiertes Verarbeitungssystem im Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels innerhalb einer bestimmten Frist nach 
Ablauf der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Frist mit Artikel 25 Absatz 1 in Einklang bringen, wenn hierdurch 
sonst schwerwiegende Schwierigkeiten für den Betrieb dieses automatisierten Verarbeitungssystems entstehen würden. 
Der betreffende Mitgliedstaat begründet gegenüber der Kommission, weshalb diese schwerwiegenden Schwierigkeiten 
entstehen würden und die Gründe für die bestimmte Frist, innerhalb derer er das automatisierte Verarbeitungssystem mit 
Artikel 25 Absatz 1 in Einklang bringen wird. Diese Frist muss vor dem 6. Mai 2026 enden. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 64 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 65 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 27. April 2016. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ  

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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